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1 Einführung 

Spätestens seit Anfang der 80er Jahre sind die europäischen Wohlfahrtsstaaten zu-
nehmend mit  veränderten politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen konfrontiert. Seitdem wird in der empirisch-analytischen Untersuchung 
die Frage nach dem Umbau, Abbau und Ausbau des Wohlfahrtsstaates gestellt, die 
durch die normative Frage nach einer neuen Form des Wohlfahrtsstaates begleitet 
wird. Die Frage gewann nach dem Zerfall des Kommunismus mehr an Aktualität, 
weil nur die wohlfahrtsstaatliche Gesellschaft als eine Alternative für zu der marktli-
beralen Gesellschaft angesehen wurde. Besonders in den ostasiatischen Gesellschaf-
ten, die sich in einer Übergangsphase von einem Entwicklungsland zu einem entwi-
ckelten Land befinden, stößt diese Problematik auf eine große Resonanz. Dies trifft 
im besonderen Maße auf Südkorea und Taiwan zu, weil dort nach der Etablierung 
politischer Teilhaberechte eine Erweiterungsmöglichkeit der Staatsbürgerrechte auf 
die sozialen Rechte erprobt wurde. Dabei sind die ostasiatischen Gesellschaften mit 
den doppelten (alten und neuen) Problematiken des Wohlfahrtsstaates konfrontiert. 
Zum einen verliert das traditionelle soziale Sicherungssystem in diesen Ländern sei-
ne Funktionsfähigkeit und es entsteht der Bedarf nach einer Modernisierung des so-
zialen Sicherungssystems (alte Problematik). Zum anderen sind auch die ostasiati-
schen Länder mit lokalen und globalen Rahmenbedingungen konfrontiert, welche die 
Reform der entwickelten europäischen Wohlfahrtsstaaten zur Anpassung zwingen 
(neue Problematik). Die Debatte über die wohlfahrtsstaatliche Institutionenbildung, 
die selbst in westlichen Wohlfahrtsstaaten nicht leicht zu durchblicken ist, gewinnt 
durch diese doppelte Problematik in den ostasiatischen Ländern weiter an  Komple-
xität. Bei der Gestaltung des Wohlfahrtsstaates in diesen Ländern spielt daher nicht 
nur die Bearbeitung der inländischen sozialen Fragen, sondern auch die weltweit 
stattfindende Debatte über die Wohlfahrtsstaatlichkeit eine bedeutende Rolle.  
Entgegen dieser aktuellen Entwicklung konzentrierte sich die Wohlfahrtsstaatsfor-
schung bislang hauptsächlich auf die entwickelten westlichen Wohlfahrtsstaaten. 
Hier wird  Wohlfahrtsstaatlichkeit im modernen Sinne als ein Spezifikum dieser Ge-
sellschaften angesehen und die Sozialpolitikforschung über die nicht-westlichen 
Länder wurde  anderen wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere der Entwick-
lungsländerforschung und der Regionalforschung zugeordnet. Es gibt nur eine gerin-
ge Zahl von Pilotforschungsprojekten in der Wohlfahrtsstaatsforschung, die versu-
chen diese Forschungslücke zu schließen (dazu Esping-Andersen 1996; 
Gough/Wood 2004: ein Übersicht in Kohlmorgen 2000). Seit den 90er Jahren ist 
zwar eine deutliche Steigerung der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit für einzelne 
Regionen zu verzeichnen, vor allem für Ostasien. Diese Studien beschränken sich 
jedoch eng auf die Beschreibung und Erklärung der sozialpolitischen Maßnahmen, 
wobei der gesamtgesellschaftliche Kontext einschließlich der Konstituierung der 
ideellen Grundlage von Sozialpolitik – also das, was als Wohlfahrtsstaatlichkeit be-
zeichnet wird - außer Acht gelassen wird. Dieser verengte Blick wird durch die 
Skepsis begleitet, dass in nichteuropäischen Ländern ‚social citizenship’ schwer zu 
etablieren ist. Die Skepsis erweitert sich auf die Ansicht, dass soziale Rechte der 
traditionellen europäischen Wohlfahrtsstaaten schwer in diesen Ländern zu imple-
mentieren seien, während die Diffusion des ‚Kapitalismus und der Demokratie’ je-
doch eher als gewiss angenommen wird.  
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Die vorliegende Arbeit knüpft an diesen Problematiken an. Um sie zu behandeln,  
wurde Südkorea als Pilotbeispiel für Ostasien ausgewählt, weil das Land neben Ja-
pan, das schon als ein führende Industrienation angesehen wird, am weitesten bei der 
Modernisierung fortgeschritten ist, was sowohl die Industrialisierung als auch die 
Demokratisierung anbelangt. Damit sind die Voraussetzungen der Etablierung der 
sozialen Rechte als weitgehend erfüllt anzusehen. 
 

Die Hauptfragestellung lautet: Entsteht in der Übergangsgesellschaft Südkorea 
Wohlfahrtsstaatlichkeit? Bei der Beantwortung dieser Hauptfrage sind auch die fol-
genden Fragen zu beantworten: Welche Art von Wohlfahrtsstaatlichkeit entsteht? 
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen auf der Ebene des Nationalstaats beein-
flussen die Entwicklung der Wohlfahrtsstaatlichkeit? Welche Rolle spielt die Diffu-
sion der globalen Sozialpolitik? 
 
Bei der Hauptfragestellung handelt es sich darum, ob sich der „Wohlfahrtsstaat“ – 
eine bestimmte Modernisierungsform, die hauptsächlich aus der europäischen politi-
schen und kulturellen Tradition heraus entstand – auch in einer nichteuropäischen 
Gesellschaft entwickeln kann. Die anschließenden Fragen richten sich erstens auf die 
strukturellen Besonderheiten dieser neuen Wohlfahrtsstaatlichkeit. Mit den weiteren 
Fragen sind der gesellschaftliche und weltgesellschaftliche Kontext der Entwicklung 
von neuer Wohlfahrtsstaatlichkeit zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit unter-
scheidet sich also von der bisherigen Forschung zu „neuen Wohlfahrtsstaaten“ da-
durch, dass sie zu allererst fragt, was „Wohlfahrtsstaatlichkeit“ überhaupf ist, diese 
Frage auf der Grundlage der Forschung in westlichen Wohlfahrtsstaaten beantwortet 
– Wohlfahrtsstaat als eine spezifische institutionell-politisch-kulturelle Konfiguration 
– und mit der so gewonnenen Begrifflichkeit das koreanische Wohlfahrtssystem in 
seiner Makrogestalt wie in zwei ausgewählten Politikfeldern untersucht.    
 
Die untersuchte Zeit umfasst den relativ großen Raum zwischen 1960 und 2000. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem Zeitraum zwischen 1998 und 2000, als die bahnbrechen-
den Sozialreformen durchgeführt wurden. Der Untersuchungszeitraum ermöglicht 
erstens den systematischen Vergleich zwischen autoritären (1960–1987) und demo-
kratisierten (1988–2000) Zeiten. Damit kann der Faktor der Demokratisierung, der 
eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der sozialen Rechte darstellt, in der 
Untersuchung berücksichtigt werden. Zweitens wurde dieser Zeitraum bei den bishe-
rigen Forschungen noch nicht ausreichend einbezogen. Die bislang unternommenen 
Forschungen über den Wohlfahrtsstaat in Südkorea konzentrierten sich vor allem auf 
den Zeitraum zwischen 1960 und 1987 – der Zeit des developmental state.  
 
Die Arbeit besteht aus fünf Teilen. Im ersten Teil (Teil I) wird der Begriff des Wohl-
fahrtsstaates herausgearbeitet, in dessen Mittelpunkt ‚soziale Rechte’ als die ideelle 
Grundlage des Wohlfahrtsstaates stehen. Danach werden theoretische und methodi-
sche Grundlagen behandelt, von denen sich das Forschungsdesign ableitet. Im zwei-
ten Teil (Teil II) werden zwei relevante Einflussfaktoren für die Entstehung der 
Wohlfahrtsstaatlichkeit geschildert, erstens die gesellschaftliche Entwicklungen auf 
der Ebene des Nationalstaates und zweitens die Entwicklungen der globalen Sozial-
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politik auf der internationalen Ebene. Dabei wird davon ausgegangen, dass sowohl 
die gesellschaftliche Entwicklung im Inneren als auch globale Wissensdiffusion die 
Entstehung des Wohlfahrtsstaates beeinflussen. Die weiteren zwei Teile beziehen 
sich auf die empirische Untersuchung, die wiederum zwei Ebenen von Wohlfahrts-
staatlichkeit, Staatsziel und Wohlfahrtssektor, umfasst. Der dritte Teil (Teil III) wid-
met sich der Entwicklung des sozialen Staatsziels im Zusammenhang mit anderen 
Staatszielen wie Wirtschaftswachstum und äußerer Sicherheit seit der Staatsgrün-
dung Südkoreas im Jahr 1945. Dabei wird insbesondere das Konzept ‚produktive 
Wohlfahrt’ der ‚Regierung des Volks’(1998-2002) mit den Wohlfahrtsideen des de-
velopmental state vergliechen. Der vierte Teil (Teil IV) behandelt zunächst die Re-
form der Nationalen Rentenversicherung (NRV), dem ersten Teilbereich des Wohl-
fahrtssektors. Die Rentenreform 1999 wird unter dem vergleichenden Aspekt mit der 
NRV im developmental state in den 70er und 80er Jahren besonders ausführlich un-
tersucht. Im vierten Teil wird sodann die Wohlfahrtsreform des Existenzsicherungs-
systems untersucht. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf die Einführung des 
Volksexistenzsicherungsgesetzes 2000, die wiederum mit der Reform des Lebensun-
terhaltsschutzsystems verglichen wird. Den beiden Fallstudien steht eine Frage im 
Zentrum der Untersuchung: Setzt sich die Wohlfahrtsstaatlichkeit als soziales Staats-
ziel sowie in den beiden untersuchten Teilbereichen des Wohlfahrtssektors durch? 
Im fünften Teil (Teil V) werden die Merkmale des entstehenden südkoreanischen 
Wohlfahrtsstaates herausgearbeitet. Des Weiteren wird der theoretische Beitrag die-
ser Arbeit zur wissenschaftlichen Diskussion über die neue Wohlfahrtsstaatlichkeit 
deutlich gemacht.        
 



I   Theoretischer Rahmen und Forschungsdesign 

2 Forschungsstand: Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Ostasien und Süd-
korea 

 
In der international vergleichenden Sozialpolitikforschung über nicht-westliche Län-
der gewinnen Länder in Ostasien wie Südkorea, Taiwan und Singapur starke Auf-
merksamkeit (Esping-Andersen 1996), weil die Länder nach der Modernisierungs-
theorie die ökonomischen und politischen Voraussetzungen für die Entwicklung von 
Sozialpolitik erfüllt zu haben scheinen. Während über die Etablierung der zwei Ty-
pen von Staatsbürgerrechten, der bürgerlichen und der politischen Rechte, zuneh-
mend Einigkiet besteht (Przeworski/Limongi 1997; Schmidt 2000), ist es nicht un-
umstritten, ob die sozialen Rechte als ein unentbehrlicher Bestandteil der Moderni-
sierung ihren festen Platz in diesen Regionen einnehmen können (Esping-Andersen 
1996: 1). Diese Skeptik findet für Ostasien eine große Gültigkeit, denn einerseits 
werden Südkorea und Taiwan als ‚dream class’ der politischen Modernisierung ge-
feiert (Przeworski/Limongi 1997: 162), anderseits gibt es große Meinungsverschie-
denheiten über die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in diesen Ländern.  
 
In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick über den Forschungsstand gegeben und 
anschließend werden die Forschungslücken festgestellt. Die zentralen Fragen, mit 
denen sich die Wohlfahrtsstaatsforschung über Südkorea seit Mitte 90er Jahren be-
schäftigt, sind die folgenden: Inwieweit entwickelt sich in Südkorea ein Wohlfahrts-
staat und welche strukturellen Merkmale zeigen dessen Institutionen? Ist Südkorea 
auf dem Weg zum Wohlfahrtsstaat nach dem westlichen Modell oder einer Variante 
des westlichen Modells, oder beschreitet es einen qualitativ neuen Weg? Bei der 
Darstellung des Forschungsstandes werden auch die Studien berücksichtigt, welche 
die Entwicklung des südkoreanischen Wohlfahrtsstaates im Vergleich zu anderen 
ostasiatischen und westlichen Ländern untersuchen. Denn ein ‚neuer’ Wohlfahrts-
staat ist nur im Vergleich zu vorhandenen ‚alten’ Wohlfahrtsstaaten festzustellen.  
Einige Ansätze in der Literatur betonen den Einfluss endogener Faktoren auf die 
Entwicklung des wohlfahrtsstaatlichen Engagements (Abschnitte 2.1.1-2.1.3). Dem-
gegenüber rücken andere Ansätze exogene Faktoren, insbesondere Policy-Lernen 
und exogene politische und ökonomische Herausforderungen, in den Mittelpunkt der 
Untersuchung (Abschnitte 2.1.4; 2.1.5).  
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2.1 Forschungsstand 

2.1.1 Modernisierungsthese: ‘The coming of East and South-East 
Asian welfare states’ 

Nach der Modernisierungsthese des Wohlfahrtsstaats folgen nicht-westliche Länder 
demselben Entwicklungsweg des westlichen Wohlfahrtsstaates. Dieser Ansatz hat 
eine lange Tradition in der Wohlfahrtsstaatsforschung. Schon Wilensky (1975) und 
Zöllner (1963) haben die These vertreten, dass sowohl westliche als auch nicht-
westliche Länder mit den selben Instrumenten auf die sozioökonomischen Heraus-
forderungen der Modernisierung reagieren. Auf diesem Ansatz stützt sich die Studie 
von Hort und Kuhnle (2000) über die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten in Ost-
asien, welche die Länder Hongkong, Südkorea, Singapur, Taiwan, Malaysia, Thai-
land, Indonesien, Philippinen und Japan umfasst. Sie haben die so genannte Lohn-
dumpingthese geprüft, die davon ausgeht, dass in Ost- und Südostasien das rasante 
Wirtschaftswachstum ohne Sozialpolitik nicht nur möglich sondern auch günstig für 
das weitere Wachstum sei. Sie nahmen zwei Indikatoren der wohlfahrtsstaatlichen 
Entwicklung dieser Länder wie Einführungsjahr der Sozialversicherung und Reihen-
folge der Einführung der Sozialversicherungen und verglichen sie mit der Entwick-
lung der westlichen Wohlfahrtsstaaten. Ihr Vergleich der Einführung der Sozialversi-
cherung zeigt, in dem der Indikator für das Modernisierungsniveau von Zöllner 
(1963)‚ Prozent der Arbeitskräfte in nicht-agrarwirtschaftlichen Sektoren’ herange-
zogen wird, dass es keine Verzögerung der Einführung der Sozialversicherung gibt 
und dass sogar die asiatischen Länder bei einem niedrigeren Modernisierungsniveau 
(durchschnittl. 48,6%) früher die (zweite) Sozialversicherung als die europäischen 
Wohlfahrtsstaaten1(durchschnittl. 58,3%) eingeführt haben. Auch bei der Reihenfol-
ge der Einführung der Sozialversicherungen folgen die Länder der Reihenfolge Un-
fallversicherung - Kranken-/Rentenversicherung – Arbeitslosenversicherung - Fami-
lienförderung, genau so wie in westlichen Wohlfahrtsstaaten. Die Forschungsergeb-
nisse unterstützen die These, dass sich die asiatischen Länder nicht auf einem Son-
derweg sondern im Entwicklungsprozess zum Wohlfahrtsstaat nach dem westlichen 
Beispiel befinden.  

2.1.2 Politische Erklärungsansätze: developmental welfare system 

Die Betonung bei den politischen Erklärungsansätzen liegt auf den politischen 
Machtverhältnissen und der ideologischen Konstellation der Gesellschaft. Sie üben 
den bedeutenden Einfluss auf die Fragen aus, inwiefern der Staat die Verantwortung 
für die Wohlfahrt der Bürger übernimmt und welche gesellschaftlichen Gruppen in 
das soziale Sicherungssystem einbezogen werden. Eine Anwendung in Ostasien fin-

                                                 
 
1  Hier werden folgende 12 europäische Länder berücksichtigt: Belgien, Dänemark, Deutschland, 

England, Finnland, Frankreich, Italien, Niederland, Norwegen, Österreich, Schweden und Schweiz. 
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det diese Annahme vor allem im Ansatz des developmnental welfare sys-
tem(Goodman/White/Kwon 1997; 1998; 1998a, Kwon, H. 1997; 1999; 1999a).   
 
Danach werden zuerst einige Merkmale der ostasiatischen Wohlfahrtsstaaten heraus-
gearbeitet (White/Goodman/Kwon 1998a: 212-213; Kwon, H. 1999: 83-84) 2. 1. Die 
Rolle des Staates für die Wohlfahrt ist nicht so groß wie in westlichen Ländern. 2. 
Die staatliche Garantie für Wohlfahrt als soziale Staatsbürgerrechte ist noch nicht 
etabliert. Im ideologischen Kontext des Subsidiaritätsprinzips wird von nicht-
staatlichen Institutionen wie z.B. Familie, Betrieb und Gemeinde erwartet, wichtige 
Funktionen für die Wohlfahrt zu übernehmen. 3. Die staatlichen Sozialleistungen 
sind nach den Personengruppen fragmentiert oder beschränken sich häufig auf die 
bestimmten Personalkreise wie öffentliche Bedienstete und Arbeitnehmer in großen 
Unternehmern. Diese Fragmentierung verringert den Umverteilungseffekt der Sozi-
alpolitik und damit verengt sich die gesellschaftliche Solidarität. Eher reflektiert und 
verstärkt die Sozialpolitik die Unterschiede bei Macht und Status in der Gesellschaft. 
4. Das wichtigste Merkmal liegt jedoch in der Form der staatlichen Intervention in 
der Sozialpolitik. Das niedrige Niveau der Sozialausgaben in den ostasiatischen Län-
dern ist nicht nur auf die Unterentwicklung der sozialen Rechte, sondern auch auf die 
institutionellen Eigenschaften des Systems zurückzuführen, in denen der Staat nicht 
als ‚Provider’ sondern als ‚Regulator’ funktioniert. Der Staat als Regulator erbringt 
gesetzliche Regelungen, um Sozialleistungen ohne direkte Finanzierung durch nicht-
staatliche Instanzen erbringen zu lassen, während der Staat als ‚Provider’ die Sozial-
leistungen finanziert und selbst erbringt (Kwon, H. 2001: 216)3.  
 
Diese Merkmale werden hauptsächlich durch zwei politischen Faktoren herbeige-
führt (White/Goodman/Kwon 1998a:214): Die politischen Strategien des develop-
mental state und die Dominanz der konservativen Eliten im autoritären politischen 
Regime in diesen Ländern. Die gemeinsamen Charakteristika des ostasiatischen de-
velopmental state liegen darin, dass der Staat die ökonomischen und sozialen Res-
sourcen mobilisiert, um das Wirtschaftswachstum zu fördern (Johnson 1982; Shin 
1996)4. Die Sozialpolitik sollte auch dieser politischen Priorität, der rapiden Industri-
alisierung, untergeordnet werden. Das bedeutet, zum einen, dass die Regierung ver-
sucht hat, die Ausgaben für die unproduktive Sozialpolitik wie z.B. Sozialhilfe auf 
dem niedrigen Niveau zu halten, zum anderen, dass das Finanzierungssystem für 

                                                 
 
2 In ihre Forschung werden die 6 Länder in Ostasien einbezogen: Hongkong, Japan, Singapur, Süd-

Korea, Taiwan und VR China.  
3 Es gibt drei Typen staatlicher Intervention (Kwon 1999: 69): “provider, whereby the state acts as 

provider and itself finances certain social welfare programmes; regulator, whereby the state makes 
statutory rules as regulator in order to bring about certain forms of social welfare without a financial 
commitment; and market maintainer, whereby the state merely maintains certain requirements for 
market operation and leaves welfare provision to the market”.  

4 Nach Shin (1996: 5-6) gibt es drei Typen des Regimes in autoritären Kapitalismus im zwanzigsten 
Jahrhundert. „The first Type is the populist regime which emphasized the redistribution of income 
and mobilized popular support against the ruling elite. …The second Type of regime is the preda-
tory regime in which power holders tried to maximize their own welfare through plundering private 
as well as public resources. … the third type of regime is the developmental regime which empha-
sizes state intervention in the economy to promote economic growth sacrificing popular sectors.   
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Sozialversicherung das Kapitaldeckungsverfahren (Funding) ausgewählt wird, damit 
diese finanziellen Ressourcen in Industrie und Infrastruktur investiert werden kön-
nen. Eine andere Gemeinsamkeit stellt die Dominanz der konservativen Eliten im 
politischen System dieser Länder dar. Die sozialpolitischen Maßnahmen wurden 
überwiegend nicht durch Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien, sondern 
durch die autoritäre Regierung eingeführt, wobei die Zielsetzung der Sozialpolitik in 
der Herstellung der politischen Stabilität lag, die wiederum für die Sicherung des 
hohen Wirtschaftswachstums notwendig zu sein schien.    
 
Nach diesem Ansatz unterscheidet sich das Modell des deveolpmental welfare sys-
tem deutlich von den Modellen der westlichen Wohlfahrtsstaaten. Zwar steht nach 
Kwon (1997: 477; 1999: 140-142; 1999a: 83) das koreanische Modell dem konserva-
tiven Regime des Wohlfahrtsstaates am nahesten unter den drei Wohlfahrtsstaatenre-
gimes von Esping-Andersen (1990). Zuerst wird die Sozialpolitik hauptsächlich nach 
dem Prinzip der Zwangsversicherung mit der Ergänzung der Fürsorgeleistung für die 
Armen organisiert. Zweitens wird von der Familie erwartet, die zentrale Rolle für die 
Garantie des Existenzsicherung zu übernehmen. Drittens liegt das Prinzip der Sozial-
politik nicht in der Transformierung, sondern in der Aufrechterhaltung der vorherr-
schenden Ordnung. Aber nach ihm gibt es noch einige Punkte, die das Modell vom 
konservativen Wohlfahrtsstaat unterscheiden lassen. Es gibt erstens einen feinen aber 
wichtigen Unterschied in der Betonung der Familie zwischen Deutschland und Süd-
korea bzw. ostasiatischen Ländern. In ostasiatischen Ländern vor allem Japan und 
Korea werden Kindererziehung und Altenpflege als grundlegende Aufgaben der Fa-
milie (der Frauen) angesehen, während in Deutschland der Staat die Fähigkeit der 
Familie zur Bewältigung dieser Aufgaben unterstützt. Zweitens ist das Niveau der 
Sozialleistung in ostasiatischen Ländern deutlich niedriger als das in Ländern des 
konservativen Wohlfahrtsstaatsregimes. Drittens hat der Faktor der Klasse in ostasia-
tischen Ländern sehr begrenzte Erklärungsfähigkeit für die Entwicklung des Wohl-
fahrtssystems (Goodman/Peng 1996). Dementsprechend kann nach diesem Ansatz 
das ostasiatische Wohlfahrtssystem nicht einem Typ des westlichen Wohlfahrtsstaa-
tes zugeordnet werden. Das stelle ein einzigartiges Modell des Wohlfahrtsstaates dar, 
dessen Entwicklung hauptsächlich durch die politischen Faktoren bestimmt wird.              
 
Das Modell ist jedoch für die Vertreter dieses Ansatzes des developmental welfare 
system nicht unveränderlich. Eine Veränderung der Machtkonstellationen, welche 
die Herausbildung des developmental welfare system herbeigeführt haben, könnte 
einen deutlichen Einfluss auf das Wohlfahrtsmodell ausüben. Die Sozialreform in 
Südkorea, in dem der Demokratisierungsprozess seit 1987 weit gehend vorangetrie-
ben wurde, stellt für den Ansatz einen sehr interessanten Forschungsgegenstand dar, 
der (Gough 2000; Kim, Y. 2001; Kuhnle 2001; Kwon, H. 2001; 2002; 2003; 2004).  
 
Einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes, Kwon Huck-Ju, analysiert die neue Ent-
wicklung des südkoreanischen developmental welfare system nach der Wirtschafts-
krise 1997 in Südkorea. Seine Fallstudien umfassen fast alle wichtige Bereiche ein-
zelner Wohlfahrtsprogramme um: Arbeitsmarktpolitik (Kwon, H. 2001), Rentenver-
sicherung (Kwon, H. 2002), Sozialhilfe (Kwon, H. 2003) und Krankenversicherung 
(Kwon, H. 2004).             
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Die Aufmerksamkeit der Forschung liegt vor allem bei zwei Faktoren. Die Wirt-
schaftskrise 1997 öffnete zuerst eine günstige Bedingung für das Überdenken über 
die produktive Sozialpolitik (Kwon, H. 2004: 25). Zweitens löste der Machtwechsel 
durch den Führer der Oppositionspartei, Kim Dae-Jung eine Veränderung der 
Machtkonstellationen der politischen Eliten aus, die zur Verstärkung der ‚Advocacy 
Coalition’ für die Wohlfahrtsidealisten führte (Kwon, H. 2003: 80).  
Anhand dieser veränderten Rahmenbedingungen stellt er eine deutliche Schwächung 
der Strukturmerkmale im developmental welfare system fest (Kwon, H. 2004). Ers-
tens ist es eine zunehmende Verantwortung des Staates für die soziale Sicherung 
beim Prozess der Überwindung der Folgeprobleme der Wirtschaftskrise zu sorgen. 
Zweitens verstärkt sich langsam der rechtliche Anspruch auf Leistung in Wohl-
fahrtsprogrammen. Bei den Sozialversicherungen wurde der Prozess durch die Er-
weiterung des Versichertenkreises vor allem in der Arbeitslosenversicherung und 
Rentenversicherung durchgesetzt und bei der Reform des Sozialhilfesystems durch 
die Gewährung des rechtlichen Anspruchs auf Mindestsicherung. Drittens fand die 
administrative und finanzielle Vereinheitlichung der Krankenversicherung statt. Da-
durch hat die Fragmentierung der Programmstruktur nach der Berufsgruppe, die einst 
eins der wichtigsten Strukturmerkmale des developmental welfare system war, seine 
Deutlichkeit verloren. Diese Veränderung der Policy-Prinzipien führt ihn schließlich 
zu der Diagnose des Wandels des developmental state, insbesondere vom „selective 
developmental welfare state“ zum „inklusiven developmental welfare state“ (eben-
da).   

2.1.3 Kulturelle Ansätze: konfuzianischer Wohlfahrtsstaat   

Nach den Vertretern der kulturellen Ansätze (Rieger und Leibfried 1999; Jones 1990; 
1993; Schmidt 2000) haben die ostasiatischen Wohlfahrtstaaten in Hinsicht auf die 
Zielsetzung, das Niveau und die Struktur der Sozialpolitik einige gemeinsame Be-
sonderheiten im Vergleich zu westlichen Wohlfahrtsstaaten.  
 
In der Sozialpolitik liegt die Priorität nicht auf der sozialen Gerechtigkeit, und noch 
weniger in der Einkommensumverteilung, sondern in der Ausbildung oder dem Wie-
deraufbau von Gemeinschaft (Jones 1993: 208). Der Aufbau der Gemeinschaft soll 
dadurch erreicht werden, dass die Rolle der Familie und Nachbarschaft wiederbelebt 
wird. Das Niveau der staatlichen Sozialleistung dieser Länder ist sehr niedrig im 
Vergleich zur wirtschaftlichen Leistung (‚as minimalist on welfare’, ‚maximalist on 
profit’: Jons 1993: 198). Überdies ist die Sozialpolitik dieser Länder in folgenden 
vier Strukturmerkmalen gemeinsam (Rieger und Leibfried 1999: 425-445; Jones 
1993: 210-211). Zuerst dominiert eine starke Fürsorgepolitik die gesamte Sozialpoli-
tikstruktur5. Zweitens sind die Sozialversicherungen insbesondere Krankenversiche-
rungen fragmentiert und partikularisieren die Risiken. Drittens fehlen Rentenversi-
cherungen bzw. sind an Mindestleistungen orientiert, kapitalgedeckt und haben damit 

                                                 
 
5 Fürsorge nimmt am besten die Subsidiaritätsneigung des Konfuzianismus auf. 
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kaum Umverteilungseffekt6. Schließlich führen diese Länder eine relativ expansive 
Bildungspolitik durch.      
Weil diese Besonderheiten nach dem Ansatz auf die gemeinsame kulturelle Grundla-
ge dieser Länder den ‚Konfuzianismus’ zurückzuführen sind, werden die Länder des 
Ostasiens, vor allem Südkorea, Taiwan und Japan, als konfuzianischer Wohlfahrts-
staat bezeichnet (Rieger und Leibfried 1999). Konfuzianismus zieht bestimmten 
Formen der Sozialpolitik harte Grenzen, wenn er sie nicht ganz ausschließt (ebenda: 
453). Nach den Vertretern wie Jones (1993) sowie Rieger und Leibfried (1999) sind 
einige Eigenschaften des Konfuzianismus für die Entwicklung der Sozialpolitik rele-
vant.     
Erstens ist nicht das Individuum sondern sind Gruppen (Familie, Firma und ganze 
Gesellschaft) bei der Hierarchie der gesellschaftlichen Werte wichtig. Bei jedem 
Einzelnen werden Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbe-
wusstsein gefördert. Für die Gesellschaft sind die Stabilität, Harmonie, Ordnung, 
Konsens wichtig (Jones 1993). Diese hierarchische Gesellschaftsordnung stellt eine 
ungünstige Grundlage für die Entwicklung der sozialen Rechte und des rechtlichen 
Anspruchs auf soziale Sicherung dar. Stattdessen wird das Subsidiaritätsprinzip in 
der Gestaltung der Sozialpolitik verstärkt durchgesetzt. Zweitens wird die Regierung 
nicht als eine Institution, die vom Volk mit der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 
beauftragt wird, angesehen, sondern als eine Gruppe der Administration. Aufgrund 
des hohen Status kann die Regierung in vielen Bereichen eingreifen. Es entsteht aber 
kein Sozialvertrag zwischen dem Staat und den Bürgern, der die Verantwortung des 
Staates für die soziale Sicherung vorschreibt. Drittens hat Sozialpolitik keine eigene 
Bedeutung und Funktion in der Gesellschaft, weil sie als eine Funktion der Familie 
oder Gemeinde angesehen wird. Sozialpolitik in diesen Ländern basiert auf der „tota-
len Wohlfahrt“7, für die sich kein eigenes Recht und keine unabhängige Institution 
entwickelt haben. Viertens ist in der konfuzianischen Tradition die die Familiengren-
ze überschreitende Solidarität schwer zu entwickeln, weil es an der Existenz des Got-
tes fehlt, die in christlicher Kultur die Solidarität der Menschen und dadurch den 
Universalismus in Sozialpolitik ermöglicht hat (Rieger und Leibfried 1999). 

2.1.4  Policy-Lernen 

Esping-Andersen widmet sich der Frage, ob sich in Japan ein einzigartiges Modell 
des Wohlfahrtsstaats entwickelt, das sich von dem westlichen Modell klar unter-
scheidet (Esping-Andersen 1997; 1999: 90). Obwohl sich die Untersuchung von 
Esping-Andersen nur auf Japan bezieht, hielt es seine Ergebnisse auf andere asiati-
sche Länder für übertragbar, weil die Länder, vor allem Korea und Taiwan, dem 
japanischen Weg der graduellen Erweiterung der politischen und sozialen Rechte 
folgen (Esping-Andersen 1997: 180). Er stellt in Bezug auf die Struktur der Instituti-

                                                 
 
6 Die beiden Merkmale sind darauf zurückgeführt, dass im Konfuzianismus die Brüderlichkeit jenseits 

von Blutsbrüdern und Sippe oder der Haushaltsangehörigen nicht nur fehlt, sondern auch ausdrück-
lich verpönt ist (Leibfried und Rieger 2000: 463).  

7 Jones 1993: 205 
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onen und der Wohlfahrtsmix einige Merkmale des japanischen Wohlfahrtsstaates 
fest, die sowohl zum konservativen als auch zum liberalen Modell des Wohlfahrts-
staates gehören. Die Basisstruktur der japanischen Sozialpolitik ist einerseits mit den 
bismarckschen Sozialversicherungsprinzipien (Beitragsprinzip und Fragmentiertheit 
nach den Berufsgruppen) aufgebaut. Sie wird durch einige vom deutschen Modell 
abweichende Charakteristika begleitet, wie z.B. starken Dualismus von Kern- und 
Peripheriebelegschaften, Unterentwicklung der Arbeitslosenversicherung und Für-
sorgeleistungen sowie niedriges Leistungsniveau (ebenda: 183-184). Andererseits 
wird die Bedeutung des Marktes im Wohlfahrtsmix  wie in den USA durch den gro-
ßen Bereich der betrieblichen Sozialpolitik und den hohen Anteil der privaten Ren-
tenversicherungen gestärkt (ebenda: 1985). Schließlich geht Esping-Andersen davon 
aus, dass das ostasiatische Modell nicht einem Modell der westlichen Wohlfahrts-
staaten zugeordnet werden kann, sondern als ein gemischtes Modell der wohlfahrts-
staatlichen Typen der südeuropäischen und liberalen Modellen angesehen werden 
kann.  
Dieser hybride Charakter ist nach ihm zum einen auf die exogenen Einflüsse zurück-
zuführen. Vor dem zweiten Weltkrieg hätte Japan von Deutschland das Sozialversi-
cherungssystem „geliehen (borrowed)“ und nach dem Krieg wäre das japanische 
Wohlfahrtssystem durch die US-Besatzungsregierung gestaltet worden (ebenda: 
188). Zum anderen ist die Mischung ein Ausdruck dafür, dass sich das japanische 
Wohlfahrtssystem immer noch im Prozess der Evolution befindet (ebenda: 187). Die 
rückständige Institutionalisierung der gesellschaftlichen Interessen für die Gestaltung 
des Wohlfahrtsstaates 8  verhindern die Konstruktion eines einzigartigen Modells. 
Esping-Andersen hegt deswegen große Vorbehalte gegen die Festlegung eines ost-
asiatischen Modells des Wohlfahrtsstaates. Es sei noch abzuwarten, bis ein Merkmal 
eine beherrschende Stellung erlangt. „Perhaps, then, the only viable conclusion is 
that an final adjucation on how to define the Japanese welfare state must await the 
passage of time” (ebenda: 188).   

2.1.5 Externe Bedrohung: Produktivistischer Wohlfahrtskapitalismus  

Die zweite Studie, die externen Faktoren starke Aufmerksamkeit schenkt, ist der 
Ansatz des produktivistischen Wohlfahrtskapitalismus (Holliday 2000). Er hebt zu-
erst den Aspekt der Zielsetzung des ostasiatischen Staates hervor. Die Sozialpolitik 
ist in den Ländern streng der politischen Zielsetzung des Wirtschaftswachstums un-
tergeordnet.  
 
Nach Holliday sollte eine Verbesserung der Typologisierung von Esping-Anderson 
vorgenommen werden, damit ein besseres theoretisches Instrument für die Typologi-
sierung der ostasiatischen Wohlfahrtsstaaten herausarbeitet werden kann. Der Re-
gimeansatz von Esping-Anderson basiert hauptsächlich auf der Entwicklung der 
fortschrittenen Wohlfahrtsstaaten, in denen die Sozialpolitik mehr oder weniger ei-

                                                 
 
8 Den Mangel an heftiger politischer Opposition zur Sozialreform für oder gegen Wohlfahrtsstaat 

nennt er als Beweise dafür (Esping-Andersen 1997: 188).  
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nen starken Einfluss auf das kapitalistische System hat (Holliday 2000: 708). Für 
Holliday sind die drei Kriterien der Typenbildung im Regimeansatz von Esping-
Andersen, die Qualität der sozialen Rechte (the quality of social rights), soziale Stra-
tifizierung (the social stratification) und Wohlfahrtsmix von Staat, Markt und Familie 
(the relationship between state, market and family) unzureichend für die Erweiterung 
des Regimeansatzes auf die Gesellschaften, in denen die Sozialpolitik noch schwache 
Bedeutung hat. Ein neues Kriterium, nämlich die Unterordnung der Sozialpolitik 
unter andere politische Ziele, sollte hinzugefügt werden. Nach diesen vier Kriterien 
zeigt der produktivistische Wohlfahrtsstaat in Ostasien einen neuen (vierten) Typ des 
Wohlfahrtskapitalismus, der sich von den anderen drei Typen des Wohlfahrtskapita-
lismus wie des liberalen, konservativen und sozialdemokratischen Wohlfahrtskapita-
lismus deutlich unterscheidet (ebenda: 708-709; Tabelle 3-1). Hier ist die Sozialpoli-
tik strikt dem vorrangigen Ziel des Wirtschaftswachstums untergeordnet, während 
die Sozialpolitik beim sozialdemokratischen Typ eine privilegierte Bedeutung hat. 
Die Entwicklung der sozialen Rechte ist minimal und hat einen starken Zusammen-
hang mit produktiven Aktivitäten. Die Sozialpolitik sollte die Position der produkti-
ven Elemente in der Gesellschaft verstärken. Der Wohlfahrtsmix sollte sich auch auf 
das Ziel des Wachstums richten.          
 
Die Besonderheiten der Typologisierung liegen jedoch in den Faktoren, die die do-
minante Position des Wirtschaftswachstums bei den Zielsetzungen des Staates er-
möglicht haben. Obwohl Holliday eine multivariate Erklärung für die Entstehung 
und Entwicklung dieses neuen Modells hervorhebt und zwei Ebenen von Bestim-
mungsfaktoren, nämlich endogene (‚unit level’) und exogene (‚system level’) Fakto-
ren, berücksichtigt, hätte er den entscheidenden Grund für die produktivistische Ges-
taltung der Sozialpolitik in der Anfälligkeit (‚vulnerability’) dieser Länder gegenüber 
internationalen politischen und ökonomischen Faktoren gefunden. Die Länder befan-
den und befinden sich in der Situation, in der ihre Existenz ständig bedroht ist. Diese 
Situation hat einerseits den Vorrang der Wachstumspolitik und andererseits die He-
gemonie der konservativen Elite und des Kapitals bei der Gestaltung der Sozialpoli-
tik möglich gemacht (ebenda: 718-719). 

2.2 Forschungsbedarfe 

2.2.1 Begriffliche Bestimmung des Wohlfahrtsstaates 

Die Darstellung des Forschungsstandes in Bezug auf den südkoreanischen, bzw. 
ostasiatischen Wohlfahrtsstaat verdeutlicht, dass die anfangs gestellten Fragen nicht 
ausreichend beantwortet werden. Die erste Fragestellung, ob überhaupt ein Wohl-
fahrtsstaat in Südkorea, bzw. Ostasien entsteht, erhält wenig Aufmerksamkeit. Das 
hängt damit zusammen, dass in den meisten Studien der Wohlfahrtsstaat mit der 
Summe der eingerichteten Sozialpolitik, d.h. dem Wohlfahrtssektor, gleichsetzt wird. 
In der Studie von Hort und Kuhnle (2000) geht es um die Sozialversicherungen in 
bezug auf die Einführungsjahre. Kwon (1999) prägt den Begriff ‚das Wohlfahrtssys-
tem’ im Zusammenhang mit Südkorea. Der Begriff des Wohlfahrtsstaates sei nicht 
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auf Südkorea anzuwenden, erstens, weil der Begriff des Wohlfahrtsstaates sehr un-
deutlich sei und häufig als politischer Slogan genutzt werde und zweitens, weil der 
Begriff des Wohlfahrtsstaates exklusiv im Zusammenhang mit entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten, also mit Sozialpolitik auf hohem Niveau, benutzt werde (Kwon, H. 
1999: 5). Aber in einer späteren Studie macht Kwon deutlich, dass das developmen-
tal welfare system mit dem developmental welfare system gleichzusetzen sei, in dem 
er den Begriff des developmental welfare system ohne Begründung durch „the selec-
tive developmental welfare state“ ersetzt (Kwon, H. 2004). 
Die Vernachlässigung des Definitionsproblems führt dazu, dass Hort und Kuhnle 
(2000) die quantitativen Perspektiven des wohlfahrtsstaatlichen Engagements (De-
ckungsgrad oder Höhe der Leistung) gar nicht berücksichtigen. Die strukturellen 
Prinzipien und Kontexte der eingeführten wohlfahrtsstaatlichen Programme, von 
denen die Wirkungen der Leistungen abhängen, werden beim Vergleich völlig aus-
geblendet. Bei den Ansätzen des developmental welfare system und des produkti-
vistischen Wohlfahrtsstaates wird die Aufmerksamkeit der Forschung zwar auf das 
besondere Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik ausge-
dehnt, das ein bedeutender Einflussfaktor in Bezug auf die wohlfahrtsstaatlichen 
Ziele und Institutionen in Südkorea darstellt. Es werden nämlich einige wichtige 
strukturelle Merkmale der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen systematisch festge-
stellt. Aber der Nutzen der Feststellungen beschränkt sich auf den Vergleich des asia-
tischen und des westlichen Wohlfahrtssystems. Es gibt keine Überlegungen, die sich 
auf die Frage nach der Entstehung des Wohlfahrtsstaates beziehen, weil davon aus-
gegangen wird, dass mit der Gestaltung eines Wohlfahrtssystems ein Wohlfahrtsstaat 
entstanden sei, auch wenn es sich nur um einen ‚selektiven developmental welfare 
state’ handelt. Die erste Forschungslücke bei den bisherigen Forschungen scheint 
nicht darin zu liegen, dass sie keine richtige Antwort auf die Frage nach der Entste-
hung des Wohlfahrtsstaates liefern, sondern dass sie keine richtige Frage gestellt 
haben.  
 
Eine Ausnahme stellt der Ansatz des konfuzianischen Wohlfahrtsstaates dar (Rie-
ger/Leibfried 1999), der die normativen Grundlagen, insbesondere ‚soziale Rechte’, 
als entscheidenden Faktor des Wohlfahrtsstaates hervorhebt und diese mit Zielset-
zung und Strukturmerkmalen der Wohlfahrtsprogramme in Verbindung bringt. In der 
konfuzianischen Tradition ist nach Rieger und Leibfried (1999) die Solidarität unter 
den sozialen Gruppen und den Individuen, auf die sich die Etablierung der sozialen 
Rechte normativ stützt, unterentwickelt. Die Entwicklung des sozialen Rechts beruht 
auf den Ideen des Christentums. Der Gott als abstrakter Begriff, der die Menschen 
zusammenbindet, ermöglicht erst die Solidarität zwischen den sozialen Gruppen. 
Überdies fördert die Vorstellung, dass der Mensch eine individuelle Beziehung mit 
Gott schließt und der Gott für alles verantwortlich ist, die Entwicklung des gesetzli-
chen Anspruchs auf soziale Sicherung. Noch eine Idee des Christentums, welche die 
Entstehung der westlichen Wohlfahrtsstaaten bestimmt oder mindestens begünstigt 
hat, ist die Vorstellung der zwei Welten. Die Vorstellung des Jenseits schafft den 
ideellen Raum, in dem sich der Staat als neutraler Akteur von den gesellschaftlichen 
Interessen trennt. Das ermöglicht die Schließung des sozialen Vertrags. Diese zwei 
zentralen Ideen, die Existenz des Gottes und das Vorhandensein der zwei Welten, 
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fehlen dem Konfuzianismus. Das hat zur Folge, erstens, dass sich die Solidarität sehr 
schwer in der konfuzianischen Kulturtradition entwickelt und damit die normative 
Grundlage der Etablierung der sozialen Rechte fehlt. Zweitens existiert nur eine Welt 
für Menschen und Natur im Konfuzianismus. Das stellt ein bedeutendes Hindernis 
für die Fortsetzung der Ausdifferenzierung der sozialen Teilsysteme dar. Es herr-
schen die Ordnungsvorstellungen die „sowohl Staat, Wirtschaft und Gesellschaft als 
auch Individuum, Familie, Gruppe und politischen Verband unmittelbar zusammen-
schließen und... diese Bereiche des Handelns direkt aufeinander (verweisen)“ (Rieger 
und Leibried 1999: 476). Obwohl sie keine klare Aussage formulieren, gehen sie 
davon aus, dass in Ostasien aufgrund der kulturellen Tradition des Konfuzianismus, 
die eine Etablierung der sozialen Rechte verhindert, eine Entstehung des Wohlfahrts-
staates in Ostasien nicht für möglich zu halten ist.   
Trotz der zutreffenden Beschreibung der strukturellen Merkmale und deren normati-
ven und religiösen Grundlagen mangelt es dieser Studie an empirischen Bezügen. 
Zwar findet sich darin ein hervorragender Vergleich zwischen Christentum und Kon-
fuzianismus, dessen Grundlage hauptsächlich aus den Werken von Max Webers An-
fang des 20. Jahrhunderts stammt. Man vermisst jedoch die Beobachtung der norma-
tiven Vorstellungen der handelnden Menschen in bezug auf die wohlfahrtsstaatlichen 
Institutionen in den ostasiatischen Ländern. Darüber hinaus ist es in Hinblick auf die 
grundlegende und rasante Umwandlung dieser Gesellschaften fragwürdig, ob die 
Beschreibung des Konfuzianismus von Max Weber immer noch eine grundsätzliche 
Gültigkeit besitzt.    

2.2.2 Integration unterschiedlicher Theorieansätze 

Die zweite Forschungslücke erwächst aus der Uneinigkeit über die theoretischen 
Herangehensweisen. Das Erklärungsinteresse besteht im Herausarbeiten der Fakto-
ren, welche die Entwicklung und Unterentwicklung des wohlfahrtsstaatlichen Enga-
gements sowie dessen Besonderheiten in ostasiatischen Ländern herbeigeführt haben. 
Es gibt keine Einigung darüber, welche Faktoren für die Erklärung am besten geeig-
net sind. Es scheint eher ein Wettbewerb der verschiedenen Ansätze stattzufinden.  
 
Auf der anderen Seite ist eine Tendenz zur Kombination der Erklärungsansätze mit 
der Betonung eines Hauptfaktors nicht zu übersehen. Nach Hort und Kuhnle (2000) 
hat auch die Demokratisierung in asiatischen Ländern einen Einfluss auf die Einfüh-
rung der Sozialpolitik ausgeübt. Der Kulturansatz leugnet den Einfluss der sozialen 
und politischen Faktoren nicht (Rieger und Leibfried 1999). Der Faktor der Kultur 
funktioniert jedoch als Selektionsmechanismus und spielt eine entscheidende Rolle 
unter vielen Faktoren (ebenda: 453). Am breitesten kombiniert Holliday (2000) die 
endogenen (‚unit level’) und exogenen (‚system level’) Faktoren. Zu endogenen Fak-
toren sind die inländischen kulturellen, demographischen und politischen Faktoren 
zu zählen, während die Positionen des einzelnen Landes in der internationalen Politik 
und Ökonomie zu exogenen Faktoren gehören. Diese Kombination stellt aber noch 
keine vollständige Lösung für die Uneinigkeit über Erklärungsfaktoren dar, solange 
jede Kombination durch einen Hauptbestimmungsfaktor festgelegt ist.    
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2.2.3 Typisierung ostasiatischer Wohlfahrtsstaaten  

Bei dem dritten Defizit geht es um die Methode der Typologisierung, die viele Stu-
dien zur Unterscheidung des ostasiatischen Modells von den westlichen Modellen 
anwenden. Hier taucht dasselbe Problem der Heterogenität der Erklärungsansätze für 
die Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten eines Modells auf. Dabei sind die Ab-
grenzung und gleichzeitig das Prinzip der Bildung des Typus je nach Erklärungsan-
satz unterschiedlich. Bei dem developmental welfare system ist der besondere Cha-
rakter der ostasiatischen Staaten als developmental state hervorgehoben, während bei 
dem konfuzianischen Wohlfahrtsstaat die gemeinsame kulturelle Wurzel der Länder, 
der ‚Konfuzianismus’, in den Vordergrund gestellt wird. Es gibt keine Einigung über 
den entscheidenden Faktor, der einen ostasiatischen Typus ausmacht.  
Abgesehen von der Uneinigkeit des Bündlungsmotivs leidet das gemeinsame Modell 
Ostasiens unter der Zerreißprobe, die durch die Unterschiede der institutionellen 
Konstellation der Länder ausgelöst wird. Holliday (2000) unterscheidet noch drei 
Typen innerhalb des ostasiatischen Modells, das nur fünf Ländern, Japan, Hongkong, 
Südkorea, Taiwan und Singapur, umfasst. Überdies stellt Jacob (1998) die Außen-
grenze der Typologisierung in Frage, in dem er die institutionellen Ähnlichkeiten des 
konservativen und des ostasiatischen Wohlfahrtsstaates hervorhebt. Das alles zeigt, 
dass der ‚ostasiatische Typ des Wohlfahrtsstaates’ noch kein stabiler Begriff ist. Was 
sich bei diesem Forschungsstand als sinnvoll erweist, ist nicht das Festhalten der 
groben Gruppenmerkmale mit dem Ziel der festen Typenbildung, sondern eine ge-
naue Untersuchung der jeweiligen Fälle, die für die Feststellung der Gemeinsamkei-
ten notwendig erscheint.  

2.2.4 Diffusionsprozesse als Determinanten wohlfahrtsstaatlicher 
Entwicklung  

Anhand des Forschungsstandes ist festzustellen, dass der Diffusion des Wissens und 
der Institutionen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Abgesehen von der 
Studie Esping-Andersens (1997) fand der Faktor des Policy-Lernens keinen Eingang 
in die Erklärung der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates. Obwohl die Wohlfahrts-
staatsforschung die Bedeutung des Diffusionsfaktors im Kontext der Erklärung der 
westlichen Wohlfahrtsstaaten schon sehr früh erkannt hat (Kuhnle 1981; Heclo 1974; 
Hay 1975; Übersicht Leisering 2005a), gewinnt der Faktor in der Erklärung der 
nicht-westlichen Länder noch in vielerlei Hinsicht zusätzlich Bedeutung. In der Ko-
lonialzeit nahm der Imperialismus direkten Einfluss auf Ostasien. In den meisten 
Fällen war der Modernisierungsprozess in nicht-westlichen Ländern durch die Kolo-
nialpolitik der westlichen Kolonialmächte begleitet oder gar gestaltet. Dieser Ein-
fluss verringerte sich einerseits durch die politische Unabhängigkeit dieser Länder 
und anderseits wurde der Imperialismus in der Zeit des kalten Kriegs durch die Aus-
wirkung der Modelle der UdSSR und der USA ersetzt. Gleichzeitig nahm der indi-
rekte Einfluss der internationalen Organisationen vor allem auf der ideellen und wis-
senschaftlichen Ebene zu (Deacon 1997).              
 



 

15 

Aufgrund dieser Forschungslücken scheint es unmöglich zu sein, durch einfache 
Kombination und Erweiterung der vorhandenen Ansätze ein fruchtbares Forschungs-
instrument zu schaffen. Es mangelt an einem analytisch einsetzbaren Begriff des 
Wohlfahrtsstaates und darüber hinaus an einem integrierten Theorieansatz. Auch bei 
der typisierenden Einordnung des ostasiatischen Wohlfahrtsstaates herrscht Uneinig-
keit über die verschiedenen Bündlungsmotive der Bestimmungsfaktoren und Instabi-
lität bei der Abgrenzung. Einige wichtige Faktoren wie externe Wissensdiffusion 
werden zudem stark vernachlässigt. Es ist daher eine allgemeinere Diskussion von 
Wohlfahrtsstaatstheorien erforderlich, deren Reichweite über die dargestellten For-
schungen über ostasiatische Wohlfahrtsstaaten hinausgeht. 
 

  
3 Wohlfahrtsstaaten: Gemeinsamkeit, Differenz und Diffusion  

3.1 Was ist Wohlfahrtsstaatlichkeit?  

3.1.1 Problemlage und Kritik an anderen Versuchen 

„Theorietechnisch ist ein Begriff nur zu gebrauchen, wenn er sichtbar macht, was er 
ausschließt" (Luhmann 1995: 239). Der Begriff des Wohlfahrtsstaates erfüllt seine 
Funktion nur dann, wenn er eine Unterscheidung zwischen Wohlfahrtsstaat und 
Nicht-Wohlfahrtsstaat ermöglicht. Auf seiner Grundlage lassen sich die unverzicht-
baren gemeinsamen Merkmale des Wohlfahrtsstaates herausarbeiten, die den Nicht-
Wohlfahrtsstaaten ganz oder teilweise fehlen. Trotz der Expansion der Wohlfahrts-
staatsforschung in den letzten Jahrzehnten findet man immer noch keinen klaren 
Begriff des Wohlfahrtsstaates. Wie Esping-Andersen festgestellt hat (1990: 18), gilt 
das Interesse der Wohlfahrtsstaatsforschung meistens dem Zusammenhang zwischen 
Wohlfahrtsstaat und anderen Phänomenen, wie Industrialisierung, Arbeiterbewe-
gung, politischen Institutionen wie Parteien und neuerlich Globalisierung. Es man-
gelt am "Interesse am Wohlfahrtsstaat als solchem" (Esping-Andersen 1998: 32). 
Viele Studien entwickeln keinen systematischen Begriff, zugleich gibt es viele oft 
implizite Begriffe9 ohne Einigung darüber10.  

 
Bevor ein neuer Begriff des Wohlfahrtsstaates entwickelt wird, sollte zuerst geprüft 
werden, ob es unter den schon vorhandenen Begriffen eine Definition gibt, die die 
erwartete Funktion des Begriffes erfüllen könnte. Hier werden insbesondere zwei 
Begriffe in Betracht gezogen, die nicht nur in der ostasiatischen sondern auch in dem 
Begriff der Wohlfahrtsstaatsforschung allgemein am häufigsten Anwendung fin-

                                                 
 
9  "Jedes Paradigma muß in irgendeiner Weise den Wohlfahrtsstaat definieren" (Esping-Andersen 

1998: 31). 
10 Auch Esping-Andersen, der in vielen Bereichen der Wohlfahrtsstaatsforschung Meilensteine gesetzt 

hat, scheint mir in diesem Fall hilflos. Er stellt zwar die richtige Frage: „wann ist ein Staat Wohl-
fahrtsstaat? (Esping-Andersen 1990: 18; 1998: 32). Eine klare Antwort findet man in seinem Buch 
‚The three Worlds of Welfare Capitalism’ (1990) aber nicht. 
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den11. Dem ersten Begriff nach ist der Wohlfahrtsstaat nur eine Summe der instituti-
onellen Arrangements12 (Barry 1990: 1). Danach sind diejenigen Länder als Wohl-
fahrtsstaaten zu bezeichnen, deren Regierungen Maßnahmen für Wohlfahrt anbieten. 
In diesem Begriff steht die Existenz der wohlfahrtsstaatlichen Bemühungen (Output) 
im Zentrum der Beobachtung. Praktisch wird die Existenz der verschiedenen Sozial-
programme mit der Geburt eines Wohlfahrtsstaates gleichgesetzt (Esping-Andersen 
1998: 34).  
 
Die Defizite dieses Begriffes liegen erstens darin, dass er kein sinvolles Kriterium für 
die Unterscheidung zwischen Wohlfahrtsstaat und Nicht-Wohlfahrtsstaat erkennen 
lässt. Nach diesem Begriff können eigentlich fast alle Länder der Welt einschließlich 
der Entwicklungsländer als Wohlfahrtsstaat bezeichnet werden, weil fast alle diese 
Länder gewisse sozialpolitische Maßnahmen ergreifen. Entsprechend kritisiert 
Kaufmann (2003), dass bei Esping-Andersen der Wohlfahrtsstaatsbegriff unterspezi-
fiziert sei, und kommt aufgrund seines spezifischen Wohlfahrtsstaatsbegriffs zu dem 
Ergebnis, dass die USA kein Wohlfahrtsstaat, sondern „Kapitalismus“ sind. Zweitens 
beinhaltet die enge Begriffsdifinition eine "Verdinglichung" von Wohlfahrtsstaat-
lichkeit (Kaufmann 2003: 37), indem dem Begriff des Wohlfahrtsstaates die Gesamt-
summe der institutionellen Ergebnisse des wohlfahrtsstaatlichen Engagements 
gleichgesetzt wird13. "Vielfach wird der jeweils bestehende Sozialsektor als Inbegriff 
des ‚welfare state’ vorausgesetzt und damit seine politische Kontextualität und histo-
rische Variabilität ausgeblendet" (ebenda). Das ist eine Vorgehensweise, die glaubt, 
dass die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung von den anderen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen isoliert betrachtet werden könnte. Das führt dazu, dass diese Definition 
Zielsetzungen, Motive und Folgen dieser Maßnahmen ausgeblendet lässt. Es gibt 
jedoch verschiedene Varianten der Zielsetzungen solcher sozialpolitischen Maßnah-
men, die von sozialer Integration bis Investition durch Einkommenserhöhung be-
stimmter Bevölkerungsteile reichen (Veit-Wilson 2000: 10). Hinter diesen Varianten 
stecken auch die Varianten der Motive, „d.h. Zusammenhänge zwischen sozialen 
Problemlagen, ihrer soziokulturellen Definition und der politischen Auseinanderset-
zung" (Kaufmann 2003: 29). Schließlich zeigen sich die Varianten der Instrumente 
wieder in der Wirkung der Maßnahmen. All diese Punkte, welche die wesentlichen 
Bestandteile des Wohlfahrtsstaates bzw. der Wohlfahrtsstaatsforschung darstellen, 
bekommen mit dem institutionell verengten Begriff keine ausreichende Aufmerk-
samkeit. 
     
Es gibt einen Versuch zur Überwindung der Unklarheiten des ersten Begriffes durch 
die Festlegung, inwiefern und für wen die wohlfahrtsstaatlichen Engagements wirken 
sollten. In diesem Sinne schlägt Mishra einen Begriff vor, der das Ausmaß der wohl-

                                                 
 
11 Eine umfassendere Auflistung der Begriffe findet man in Veit-Wilson 2000: 4-6. 
12 “The welfare state… is merely a set of institutional arrangements …” (Barry 1990: 1).   
13 Noch ein Beispiel für den Begriff bietet Myles (1984: 1): “The term „welfare state“ is used here to 

refer to those government policies that assign income and other consumption entitlements (includ-
ing health and social services), regardless of how these entitlements are financed. Thus, welfare in-
cludes all forms of public entitlement programs including those that are “earned” by virtue of indi-
vidual contributions”.  
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fahrtsstaatlichen Engagements mit dem Begriff "national minimum standards" fest-
legt. Seit Wedderburn gibt es einen Konsens in einem zentralen Kern: der Wohl-
fahrtsstaat bedeutet ein staatliches Engagement, das Marktkraft modifiziert, um ein 
minimales Realeinkommen für alle zu garantieren (Wedderburn 1965: 127-128). 
“There is, though, a central core of agreement that the welfare  state implies a state 
commitment of some degree which modifies the play of market forces in order to 
ensure a minimum real income for all” (ebenda). 
 
Bei dieser Erfassung des minimalen Wohlfahrtsstaates, die sich an die Tradition des 
nationalen Minimums ("national minimum") von Beveridge Report (1942) an-
schließt, steht in der Forschung die Umsetzung der Armutsbekämpfungsmaßnahmen 
im Vordergrund14.  
 
Aus der zweiten Begriffsdefinition kann ein Kriterium für den Wohlfahrtsstaat her-
ausgearbeitet werden: die staatliche Garantie des Mindestrealeinkommens für alle. 
Damit würden einige Länder aus der Definition des Wohlfahrtsstaates herausfallen. 
Die USA beispielsweise erhalten nicht den Titel des Wohlfahrtsstaates, da trotz der 
großzügigen Sozialleistungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen einige andere 
Gruppen von den sozialen Grundsicherungsmaßnahmen ausgeschlossen sind. Dage-
gen könnte ein minimales effektives residuales Wohlfahrtssystem den Titel des 
Wohlfahrtsstaates erwerben (Veit-Wilson 2000: 12). Dieser Begriff reduziert aber 
Zielsetzung und Motiv zu sehr auf die Beseitigung der Armut, die nur eine Variation 
der Zielsetzung des Wohlfahrtsstaates darstellt: „Verengung der Wohlfahrtsstaatlich-
keit“ (Kaufmann 2003: 29). Aber der Wohlfahrtsstaat kann nicht auf die Beseitigung 
von Individualfällen der sozial schwachen Lebenslagen reduziert werden. Bei dem 
Wohlfahrtsstaat „geht es keineswegs nur um die Sicherung und laufende Erhöhung 
eines Mindeststandards sozialen Wohlergehens für jedermann, sondern durchaus 
auch um Sonderprobleme der verschiedensten Art, die für jedermann akut werden 
können, sofern er in bestimmte Situationen gerät“ (Luhmann 1981: 27).  
 
Diese kurze Skizze zeigt zum einen, wie es schwierig ist, eine Definition des Wohl-
fahrtsstaates herauszuarbeiten. Sie sollte ‚Unterscheidung’ als Kernfunktion eines 
Begriffes beibehalten und gleichzeitig ‚Verdinglichung’ und ‚Verengung’ der Wohl-
fahrtsstaatlichkeit vermeiden können. Diese Schwierigkeit hängt mit den Mängeln 
der Theorie des Wohlfahrtsstaates zusammen, auf der die Definition beruhen sollte. 
Es fehlt an einer Theorie15, die den "Wohlfahrtsstaat als ein erreichbares und erstreb-
bares Ziel begründet und den Weg zu diesem Ziel erläutert" (Krätke 1990: 676). A-
ber diese Schwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, dass man jetzt aufgeben sollte. 
Umgekehrt nimmt der Bedarf nach Einigung über den Begriff gerade auf Grund der 

                                                 
 
14 Noch ein Beispiel dieser Fassung legt Mishra (1990: 34) vor: "It is the institionalization of govern-

ment responsibility for maintaining national minimum standards. In the post-war welfare state this 
meant primarily three types of commitment and institutions: polities of full employment, universal 
services for meeting basic needs, and a variety of measures for preventing and relieving poverty". 

15 Lessenich 2003: 9; Kaufmann 2003: 261-263; 2000: 15-16; 1995: 10-11. 
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Vielschichtigkeit der Diskussion zu. Je chaotischer die Welt wird, desto mehr Ord-
nung wird gefordert.        

3.1.2 Wohlfahrtsstaat und Staatsbürgerrechte- Elemente einer Theorie 
des Wohlfahrtsstaates 

Es gibt eine Gemeinsamkeit unter den oben geführten Begriffen. Sie heben die 
‚Wohlfahrt’ beim ‚Wohlfahrtsstaat’ hervor, wobei auf dem ’Staat‚ wenig Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. An diese Problematik schließen sich Kaufmann (1995; 
2002) und Therborn (1989) an. Nach Kaufmann sollte nicht ’Wohlfahrt‚ sondern die 
’Hauptinstanz der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen’, der ‚Staat’ bei dem Definieren 
des Wohlfahrtsstaates im Mittelpunkt stehen (Kaufmann 1995: 15). Therborn (1989) 
legt an dieser Stelle einen quantitativen Aspekt für die Form der Staatlichkeit vor. In 
seiner Sicht sollte ein wahrhaftiger Wohlfahrtsstaat die Mehrzahl seiner alltäglichen 
Routinehandlungen in den Dienst der Wohlfahrtsbedürfnisse der Haushalte stellen, 
d.h. ein bestimmter Anteil der öffentlich Beschäftigten müsse im Wohlfahrtssektor 
tätig sein. Dagegen schließt sich Kaufmann an die deutsche Tradition des Sozialstaa-
tes an, in der der Sozialstaat als Staatsziel (Staatsaufgabe) verstanden wird16. Die 
Staatsaufgabe ist der Kernmaßstab des Idealstaates, an dem die Wirklichkeit gemes-
sen wird.  
 
 „Bei aller Diffusität der Verwendung des Wortes ’Wohlfahrtsstaat’ in der sozialwis-
senschaftlichen Literatur besteht doch weitgehend Übereinstimmung darüber, dass 
das Wort einen Wandel des Staatsbegriffs, genauer gesagt einen Zuwachs an 
Staatsaufgaben anzeigt“ (Kaufmann 2002: 164). 
 
Damit führt der Weg des Herausarbeitens des Begriffes des Wohlfahrtsstaates zur 
Unterscheidung der Staatsformen, wobei die Konstituierung der Staatsaufgaben das 
entscheidende Kriterium darstellt. Die Konstituierung bestimmter Staatsaufgaben 
setzt eine bestimmte Beziehung zwischen dem Staat und seiner Bevölkerung voraus 
(Therborn 1989). In diesem Sinne ist die Staatsbürgerschaft, welche die Ausstattung 
des Individuums mit bestimmten Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat gestal-
tet, in den Mittelpunkt des Begriffes des Wohlfahrtsstaates zu stellen: „… citizenship 
can be loosely defined as being concerned with a number of important interlocking 
relationships. It is fundamentally concerned with the relation between individuals 
and the communities in which they reside, particularly the relationship between indi-
vidual citizen and the state“ (Dwyer 2000: 3) 17. Die Erarbeitung eines Wohlfahrts-
staatsbegriffes erfordert also eine Betrachtung der staatlichen, gesellschaftlichen und 
normativen Aspekte des Wohlfahrtsstaates. Diese drei Aspekte sind in diesem Ab-

                                                 
 
16  „Die wichtigsten Ziele des Sozialstaates sind: Hilfe gegen Not und Armut und ein menschenwürdi-

ges Existenzminimum für jedermann; mehr Gleichheit durch den Abbau von Wohlfahrtsdifferenzen 
und die Kontrolle von Abhängigkeitsverhältnissen; mehr Sicherheit gegenüber den Wechselfällen 
des Lebens; und schließlich Hebung und Ausbreitung des Wohlstandes“ (Zacher 1993: 18).  

17 Auch Christoph 1996: 27-30. 
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schnitt zu entwickeln, wobei wir zunächst die Theorie der Staatsbürgerrechte von T. 
H. Marshall und ihre Kritik skizzieren. Der Abschnitt zielt auf Elemente einer sozio-
logischen Theorie des Wohlfahrtsstaates als eines spezifischen Staats- und Gesell-
schaftstyps in der Moderne, neben dem andere Typen existieren.  

Staatsbürgerrechte : T.H. Marshall 

Die bedeutendste Darstellung der Staatsbürgerschaft lieferte Marshall in seinem 1949 
gehaltenen berühmten Vortrag ‚Staatsbürgerrechte und soziale Klassen’ (1963), in 
dem er die Grundidee der Theorie der Staatsbürgerschaft entwickelte. Sein Aus-
gangspunkt der Analyse lag im Widerspruch zwischen der grundsätzlichen Gleich-
heit der Staatsbürgerrechte und der Ungleichheit sozialer Klassen. Marshall (1992) 
versuchte in der historischen Entwicklung in Großbritannien vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert einen Weg zur Lösung oder zumindest zur Eindämmung dieses Wider-
spruches zu finden, wobei der Ausweitungsprozess der drei Bestandteile der Staats-
bürgerrechte (bürgerliche, politische und soziale Rechte) im Zentrum der Beobach-
tung steht. Die erste Entwicklung der Staatsbürgerechte im 18. Jahrhundert betraf 
den rechtlichen Status und die bürgerlichen Freiheitsrechte der Individuen wie die 
Redefreiheit, das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren und den gleichberechtigten 
Zugang zum Rechtssystem, welche die individuelle Freiheit der Person sichern soll-
ten. Institutionell wurden die Rechte durch Gerichtshöfe geschützt. Den bürgerlichen 
Rechten folgte die Ausweitung politischer Rechte im 19. Jahrhundert, zu denen das 
Recht auf Teilnahme am politischen Prozess, entweder als Mitglied oder als Wähler 
der Mitglieder einer mit politischer Autorität ausgestatteten Körperschaft. Die ent-
sprechenden Institutionen stellten Parlament und Gemeinderat dar. Schließlich ver-
wies Marshall auf die Ausdehnung sozialer Rechte im 20. Jahrhundert, die „eine 
ganze Reihe von Rechten, vom Recht auf ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Wohl-
fahrt und Sicherheit, über das Recht an einem vollen Anteil am gesellschaftlichen 
Erbe, bis zum Recht auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend des gesell-
schaftlich vorherrschenden Standards“ (Marshall 1992: 40) umfassten und institutio-
nell eng mit dem Erziehungswesen und den sozialen Diensten verbunden waren.  
In einem späteren 1972 geschriebenen Aufsatz, „democratic welfare capitalism“ (in: 
Marshall 1981), hob Marshall diese Idee der Staatsbürgerrechte als Überwindungs-
strategie des widersprüchlichen Verhältnisses zwischen kapitalistischer Ökonomie 
und politischer Demokratie hervor, wobei er eine besondere Ordnungsform des Kapi-
talismus mit dem Begriff des „democratic welfare capitalism“, der „Bindestrichge-
sellschaft“18 belegte, in der die Dynamik der kapitalistischen Ökonomie akzeptiert, 
zugleich aber eine dynamische und gerechte Gesellschaftsordnung (Müller 1991) 
verbürgt wurde.  
 
Unter vielen Kritiken an Marshalls Theorie verdient eine, die sich auf den evolutio-
nären Charakter von Marshalls Theorie richtet (Giddens 2000a; Mann 2000), die 
besondere Aufmerksamkeit für das Herausarbeiten des Begriffes des Wohlfahrtsstaa-
                                                 
 
18 Marshall 1992: 111. 
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tes. Bei der Kritik handelt es sich um die Verallgemeinerung der englischen Entwick-
lung der Staatsbürgerrechte, die Mann (2000: 207) als anglozentrisch bezeichnet hat. 
Es gebe keine historische Unentbehrlichkeit der Entwicklung der vollständigen Evo-
lution der drei Staatsbürgerrechte. Mann (2000) findet fünf unterschiedliche Staats-
bürgerrechtregime, welche die unterschiedlichen Entwicklungsmuster zeigen19. Nach 
Brubaber (1994) unterscheidet sich die Reihenfolge der Etablierung der Staatsbürger-
rechte in den Ländern Frankreich und Deutschland20. Allerdings werden viele Fakto-
ren für die unterschiedlichen Entwicklungen der Staatsbürgerrechte verantwortlich 
gemacht: Klassenkampf (Giddens 2000a), Strategien der herrschenden Klassen 
(Mann 2000), Konstellation der herrschenden Klassen (Barbalet 1988: 33) und Krieg 
sowie Geo-Politik (Mann 2000; Giddens 1982: 171-172).  
Eine Vertiefung dieser Kritikanalyse würde über die Aufgabe dieses Kapitals hi-
nausgehen und wird deshalb unterlassen. Das Kapitel sollte sich auf die Beantwor-
tung folgender Fragen konzentrieren: Was ist die Konstellation der Staatsbürgerrech-
te, die den Wohlfahrtsstaat ausmacht? In welchen Punkten unterscheidet sie sich von 
den Konstellationen des Nicht-Wohlfahrtsstaates? 
Die Theorie über die Staatsbürgerrechte berührt viele verschiedene Forschungsdis-
ziplinen wie die oben geschilderte kurze Zusammenfassung von Marshalls Theorie 
zeigt. Dementsprechend ist man mit dem äußerst komplexen Begriff der Staatsbür-
gerschaft konfrontiert. „Citizenship is a status that mediates the relationship between 
an individual and a political community. It is characterized by set of reciprocal 
rights, the extent and nature of which are defined through a complex set of social and 
political processes including: the struggle between opposing social forces, political 
comprise, and historical and economic circumstance" (Faulks 1998: 4). Dieser Beg-
riff zeigt zum einen, dass die Staatsbürgerrechte aus verschiedenen Perspektiven, 
unter politisch-wissenschaftlichen, soziologischen und sozialphilosophischen Ge-
sichtspunkten, zu betrachten ist. Zum anderen sind die Staatsbürgerrechte mit dem 
Konflikt zwischen Gesellschaftskräften verbunden. Diese beiden Sachverhalte sollen 
in der folgenden Darstellung dadurch berücksichtigt werden, dass die verschiedenen 
Aspekte und Positionen in der Debatte um Staatsbürgerrechte betrachtet werden. Im 
Vordergrund der Analyse stehen Diskurse über das soziale Element der Staatsbürger-
rechte bei der Qualifizierung des Begriffes des Wohlfahrtsstaates. Schließlich sollte 
diese Analyse die wichtigen Elemente des Wohlfahrtsstaates aufzeigen, die die Fest-
stellung des Wohlfahrtsstaates empirisch ermöglichen sollen. 
 
 

                                                 
 
19 Autoritäre Monarchie (keine universale zivile Rechte, wenige politische Rechte und Minimum an 

sozialen Rechten), Liberalismus (zivile und politische Rechte), Liberal-Reformismus (zivile, politi-
sche und soziale Rechte), Reformismus (zivile, politische und soziale Rechte), Faschismus (keine 
Bürgerrechte, keine politische Bürgerrechte und wenige soziale Staatsbürgerrechte) und Sozialis-
mus ((keine Bürgerrechte, keine politische Bürgerrechte und wenige soziale Staatsbürgerrechte) 

20 Der Grund liegt in der unterschiedlichen Tradition der Nationalstaatsbildung und dem Entwick-
lungsgrad des Kapitalismus.              
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Staatstheoretische Aspekte der Staatsbürgerrechte: Der Wohlfahrtsstaat als 
Staatsform 

Beim staatstheoretischen Aspekt handelt es sich in erster Linie um die politische 
Entwicklung der Staatsbürgerrechte. Dieser Entwicklungsprozess der Staatsbürger-
rechte ist eher durch revolutionären Klassenkampf als durch Evolution geprägt und 
die Debatte um sie stärker durch die Auseinandersetzungen zwischen den verschie-
denen politischen Richtungen als durch den Konsens (Giddens 2000a). Das schließt 
aber nicht aus, dass es Konzentration der Problemstellungen in der Geschichte der 
Diskurse zu identifizieren gibt, die mit Problemen der Staats- und Gesellschaftsent-
wicklung zusammenhängen. In dieser Hinsicht kann man unter den Evolutionsdaten 
von Marshall die Zentrierung der politischen Debatten verstehen, die mit bestimmten 
Fragestellungen zusammenhängt. Staatstheoretisch knüpfen diese Debatten an die 
Frage der Staatsaufgaben an, bei der zu klären ist, was der Staat tun soll oder nicht 
tun soll. 
 
Die sozialen Staatsbürgerrechte beziehen sich zuerst auf die Folgeprobleme der In-
dustrialisierung und die Verstädterung in den meisten europäischen Ländern im 20. 
Jahrhundert. Die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung unterscheidet sich von den ande-
ren politischen Entwicklungen wie der des developmental state, des liberalen Staates 
und des sozialistischen Staates in folgenden drei Punkten: 1. Problemdefinition und -
bearbeitung, 2. Erweiterung der Staatsbürgerrechte und 3. Staatsaufgaben. 
 
Obwohl die Folgeprobleme je nach dem einzelnen Land recht unterschiedlich formu-
liert wurden, kann man die Merkmale der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung bei der 
Problembearbeitung feststellen. In dem wohlfahrtsstaatlichen und auch in dem sozia-
listischen Konzept wurden im Gegensatz zum liberalen Konzept die Probleme wie 
Armut nicht mehr als individuelle sondern als soziale Probleme wahrgenommen, 
deren Ursachen nicht auf die vorübergehende sondern auf die strukturell angelegte 
gesellschaftliche Struktur zurückzuführen und die individuell nicht zu bewältigen 
waren (George und Wilding 1985: 8-13; Kaufmann 2002: 302). Das Konzept des 
developmental state, das in der Zeit des absolutistischen Staates entstand, themati-
siert dagegen die sozialen Fragen aus der Sicht der Legitimierung der staatlichen 
Herrschaft. „Es soll verdeutlicht werden, warum eine einheitliche Gebietesherrschaft 
notwendig ist und worin sie besteht" (Kaufmann 2002: 302). 
 
Im Zusammenhang mit der Erweiterung der sozialen Staatsbürgerrechte sollen die 
Staatsbürgerrechte im wohlfahrtsstaatlichen Konzept vollständig auf das soziale E-
lement erweitert werden, damit die Folgeprobleme bewältigt werden. Dagegen wird 
im liberalistischen Staat die Erweiterung auf die sozialen Staatsbürgerrechte verhin-
dert, so dass die Bürgerrechte auf das zivile und politische Element beschränkt blei-
ben. Im sozialistischen Staat werden einerseits keine zivilen und politischen Staats-
bürgerrechte gewährt, andererseits ist aber eine Entwicklung der wenigen sozialen 
Staatsbürgerrechte festzustellen. Im developmental state zeigen die Staatsbürgerrech-
te die Merkmale der vormodernen Staatsbürgerrechte, die keine individuelle Freiheit 
und keinen Universalismus kennen (Mackert und Müller 2000: 14). Ähnlich wie in 
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der autoritären Monarchie von Mann (2000: 216) wird ein Minimum an sozialen 
Bürgerrechten favorisiert, wobei zahlreiche zivile Bürgerrechte mit wenig politischen 
Rechten einhergehen können.  
 
Die Staatsbürgerrechte haben einerseits den gleichen universalen Charakter wie die 
Menschenrechte, der auf dem Naturrecht basiert (vgl. Vincent 1987; 1992: 106; Pier-
son 1996: 28-29). In der liberalen Vorstellung, die an der Trennung zwischen Staat 
und Gesellschaft festhält, garantieren diese Rechte dem Individuum in der Gesell-
schaft den Schutz vor staatlicher Gewalt. Andererseits hängen die Staatsbürgerrechte 
von der Konstituierung der Staatsbürgerrechte ab, für die der Staat zuständig ist 
(Pierson 1996: 28-29). Diese Rechte befinden sich außerhalb des Staates, aber wer-
den dem Individuum  durch den Staat garantiert. In diesem Sinne hängen die Staats-
bürgerrechte mit der Frage der Staatsaufgabe zusammen, d.h. die Unterschiede der 
Konstituierung der Staatsbürgerrechte spiegeln die Unterschiede bei der Staatsausga-
be wieder. 
 
Die Gewährleistung der sozialen Rechte zeigt, was der Staat tun soll. Der Staat soll 
die Verantwortung für das Wohlergehen der Gesamtbevölkerung übernehmen, wobei 
diese Aufgabe durch ‚Social-Politik’21, nämlich der politischen „Vermittlung zwi-
schen marktgesellschaftlicher Privatsphäre und rechtsstaatlicher Öffentlichkeit“ 
(Kaufmann 1997: 24) erfüllt werden soll. „Ein solcher Staat entsteht, wenn eine Ge-
sellschaft oder ihre Entscheidungsträger davon überzeugt sind, dass die Wohlfahrt 
der Individuen zu wichtig sei, als dass man sie allein der Sitte oder informellen Vor-
kehrungen überlassen könne und dass sie demzufolge eine Staatsaufgabe sei“ (Gir-
vetz 1968: 512, übersetzt von Kaufmann 2002: 817) 22. In diesem wohlfahrtsstaatli-
chen Konzept schaffen die sozialen Rechte die sozialen Voraussetzungen sowohl für 
die Realisierung der individuellen Freiheit als auch für die Verwirklichung der De-
mokratie. Allerdings schließt diese wohlfahrtsstaatliche Aufgabe verschiedene Varia-
tionen der Schwerpunke nicht aus. Neuerlich stand in der Debatte über die neue 
Wohlfahrtstaatlichkeit die Schwerpunktverschiebung von nachträglichen sozialen 
Absicherungen hin zu an das Angebot der Arbeitskräfte orientierten präventiven 
Aktivierungsmaßnahmen, die die Inklusion in die Arbeitswelt fördern sollten, im 
Vordergrund (Dwyer 2000: 7-8; 84).   
 
Bei dem liberalen Konzept dagegen besteht die Aufgabe des Staates darin, „die Frei-
heit und Berechenbarkeit der bürgerlichen Verkehrsbeziehungen zu gewährleisten 
und eben dadurch den gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Dagegen soll 
sich der Staat aller Sorge um das Glück und Wohlergeben der Bürger enthalten, da 
diese, sofern nur ihre Rechte gewährleistet bleiben, hierfür am besten selbst sorgen 
können“ (Kaufmann 2002: 305). Es fanden beim liberalen Kapitalistischen Staat 
zwei Veränderungen der Vorstellung über den Staat statt. Zum einen wird die Beto-

                                                 
 
21 Kaufmann 2002: 25. 
22„ Such a State emerges when a society or its decision-making groups become convinced that the 

welfare of the individual […] is too important to be left to custom or to informal arrangements and 
private understandings and is therefore a concern of government” (Girvetz 1968: 512).  
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nung von der kollektiven Wohlfahrt auf individuelle Wohlfahrt verschoben, deren 
ideellen Vorleiter Bentham darstellt. „Die Summe der individuellen Wohlfahrt ist die 
Wohlfahrt der Gesellschaft“. Zum anderen beschränken sich die Aufgaben des Staa-
tes, neben seiner Kernaufgabe, der Sicherung der äußeren und inneren Sicherheit, auf 
die wenigen regulativen Tätigkeiten, die für die Stabilisierung des Marktes unbedingt 
notwendig sind. In diesem Sinne wird der Staat als ‚regulativer Staat’ bezeichnet 
(Lee, Y. 1999: 292). Die Beschränkung bedeutet nicht, dass der Staat nur eine passi-
ve Rolle spielen sollte. Der Neoliberalismus, der sich auf das Prinzip des klassischen 
Liberalismus, die Verantwortung der Individuen für Wohlfahrt, stützt, hält den 
Wohlfahrtsstaat für die Ursache aller Probleme und ist durch anti-
wohlfahrtsstaatliche Ideen und Politik geprägt. Dabei soll das durch die Marktwirt-
schaft geleitete Wirtschaftswachstum den Wohlfahrtsstaat ersetzen (Giddens 1999: 
24-25).    
 
In der sozialistischen Entwicklung wird zwar eine sozialpolitische Programmatik 
entwickelt, die auf eine umfassende Sicherung und Förderung der gesamten Bevölke-
rung hinausläuft (Kaufmann 2003: 78), wobei das Recht auf Arbeit als ein wichtiges 
Element integriert wird. Aber schon in der ersten Erklärung über das sozialistische 
soziale Sicherungssystem von Lenin im Jahr 1912 wurde klar, dass das System trotz 
dessen Generosität auf die Arbeiterklasse beschränkt war23.  Der reale Sozialismus 
kannte keine subjektiven Rechte für jedermann und das gemeinsame Wohl stand im 
Vordergrund der staatlichen Sozialpolitik (ebenda: 80). Das führte zum einen dazu, 
dass sich das Recht auf Arbeit „mehr und mehr zu einer grundsätzlich erzwingbaren 
Pflicht zur Arbeit“ wandelte, zum anderen, dass „das Gesamtsystem... eine stark 
produktivistische Ausrichtung“ erhielt (ebenda: 79). 
 
Schließlich zeigt der developmental state in Hinblick auf die Wohlfahrt eine andere 
Form der Staatsaufgabe. Das Merkmal des developmental state im 17. und 18. Jahr-
hundert in Europa und in den modernen kapitalistischen developmental states in Ost-
asien (Johnson 1982; 1987) lag darin, dass sich der Staat neben seinen ursprüngli-
chen Aufgaben, wie der Sicherung der äußeren und inneren Sicherheit, die Förderung 
des Wirtschaftswachstums zu seiner wichtigsten Aufgabe machte (Johnson 198224; 
1987; Pierson 1996: 46). Das bedeutete nicht wie beim liberalen Kapitalistischen 
Staat, dass sich das Ziel der Wohlfahrt gar nicht in der Aufgabeliste des Staates be-
fand, weil das Individuum am besten dafür sorgen könnte. Umgekehrt gab es die 
Erweiterung der Aufgabe des Staates im 18. Jahrhundert, wie man aus der typischen 
Formel „gemeine Wohlfahrt und Sicherheit" ersehen konnte (Kaufmann 2002: 303). 
Der Staat sollte „nicht nur als Schutzmacht, sondern als Wohlfahrts- und Glücks-
bringer durch wohlgeordnete ‚Policey’ aufgefasst sein“ (Conze 1984: 846). Es exis-
tierten aber kaum Vorstellungen über einen möglichen Widerspruch zwischen indi-
viduellem und kollektivem Wohl und Nutzen (Kaufmann 2002: 302). Die Priorität 
des Wirtschaftswachstums wird eher dadurch begründet, dass Wirtschaftswachstum 

                                                 
 
23 Vier Prinzipien der sozialistischen Sozialpolitik Lenin Collected Works, vol 17, Foreign Languages 

Publishing House, 1963: 476 
24 Siehe Johnson 1982: 318 für konkrete Hinweise auf die staatlichen Förderungsmechanismus    
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der gesamten Gesellschaft gleichzeitig Wohlfahrtswachstum der Individuen herbei-
führen würde. 
 
Dieser politische Aspekt bietet einen guten Ausgangspunkt für die Begriffe des 
Wohlfahrtsstaates, dem nach die Wohlfahrtsstaatlichkeit eine bestimmte Form der 
Staatlichkeit darstellt, welche die individuelle Wohlfahrt in der gesamten Bevölke-
rung als Staatsaufgabe ansieht.  

Gesellschaftstheoretische Aspekte: Der Wohlfahrtsstaat als Modernisierungstyp 

Der Wohlfahrtsstaat betrifft nicht nur einige Teile der Bevölkerung wie Armen son-
dern ihre Gesamtheit. In diesem Sinne erweitert Huf (1998: 24) die Grenzen des 
Wohlfahrtsstaates. Die Garantie der Lebensstandardsicherung, abhängig davon, ob 
sie auf minimalen Standard beschränkt oder auf optimalen Lebensstandard gerichtet 
ist, stellt nur einen Teil der Wohlfahrtsstaatlichkeit dar. Die wohlfahrtsstaatliche 
Intervention wurde schon längst auf die anderen Bereiche der Gesellschaft wie Ge-
sundheit, Wohnung, Bildung ausgedehnt. Insofern betrifft der Wohlfahrtsstaat nicht 
nur die Empfänger der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, sondern hat als "kollektiven 
Nutzen" (Kaufmann 1994: 361) eine makrosoziale Wirkung für die Gesellschaft ins-
gesamt (Huf 1998: 24). Dieses Ausmaß der staatlichen Intervention, die eine Ten-
denz der Expansion hat, bezieht sich auf die gesamtgesellschaftlichen Entwicklun-
gen, aus denen die sozialen Fragen formuliert werden, und hat Einfluss auf die ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesse. Insofern ist der Wohlfahrtsstaat 
Kaufmann (1997: 27; 2002: 278) zufolge als ein besonderer Typ der Vergesellschaft-
lichung bzw. Modernisierung anzusehen. Man sollte bei der Formulierung des Beg-
riffes Wohlfahrtsstaat von der Vorstellung "Wohlfahrtsstaat in der Gesellschaft" aus-
gehen. Wobei ist es selbstverständlich anzunehmen, dass das Ordnungskonzept der 
Gesellschaft und dessen gesellschaftstheoretische Begründung eine starke Aufmerk-
samkeit bekommen sollte.      

Wohlfahrtsstaat als Gesellschaftstyp: Ordnungskonzept und Differenzierungsform 

Wenn man die Kritik am anglozentrischen und evolutionären Charakter von Mars-
halls Theorie ernst nimmt, sollte man beachten, dass die Kernidee der Differenzie-
rung zwischen den drei Staatsbürgerrechten nicht darin liegt, dass sich die Rechte in 
unterschiedlichen Evolutionsstufen befinden, sondern drin, dass jedes Recht in einem 
engen Zusammenhang mit den Gestaltungen verschiedener Logik, Institutionen und 
Akteure steht (Marshall 1992: 113-117). 
 
Dieser Pluralismus der Staatsbürgerrechte ermöglicht viele Varianten des Ordnungs-
konzeptes, die der Form der Ausdifferenzierung der Gesellschaft entsprechen. In 
diesem Sinne ist die Bedeutung der unterschiedlichen Gestaltung der Staatsbürger-
rechte nicht auf die Gestaltung der Staatsaufgabe und damit die Staatsform be-
schränkt. Sie bezieht sich auf das Ordnungskonzept der Gesellschaft, das auf eine 
wünschenswerte Form der Differenzierung und Integration der Gesellschaft hinweist. 
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"Der Staat ist selbst eine bestimmte Ordnungsvorstellung, und er gilt gleichzeitig als 
Garant gesellschaftlicher Ordnung" (Kaufmann 2002: 297). 

Tabelle 3-1 Gesellschaftlicher Kontext unterschiedlicher Staatsbürgerrechte 

Rechte  Institution Gesellschaftliche 
Ordnungslogik 

Politische Mittel Akteure 

Zivile  Gerichtshöfe Kapitalismus Wirtschaftspolitik Sozialwissen-
schaftler und 
Fachleute 

Politische Parlament und 
Gemeinderat 

Demokratie Staatsverwaltung Beamte 

Soziale Erziehungswe-
sen und soziale 
Dienste 

Wohlfahrtsstaat Wohlfahrt (Sozi-
alpolitik)25 

Soziale Profes-
sionen 

Quelle: Eigene Systematisierung nach Marshall 1992: 113-117. 

In Hinsicht auf das Ordnungskonzept ist der Wohlfahrtsstaat eine bestimmte Form 
gesellschaftlicher Ordnung, die durch den konzeptuellen Pluralismus geprägt ist. Die 
staatliche Gewährleistung der sozialen Rechte hat sowohl eine konservative als auch 
eine innovative Seite des Ordnungskonzeptes, das die Folgeprobleme der gesell-
schaftlichen Differenzierung bearbeiten sollte. Einerseits stellt das Aufstocken der 
sozialen Komponente der Staatsbürgerrechte die Anerkennung der Pluralisierung der 
Gesellschaftsstruktur dar, wobei die Gesellschaft auf die bestehenden Logiken und 
Mittel von „Kapitalismus und Demokratie" nicht aufzugeben braucht und lediglich 
eine zusätzliche Logik und Mittel von Wohlfahrt zu erhalten hat. Zutreffend hat die-
ses pluralistische Ordnungskonzept von Marschall (1992: 111) den Name der „de-
mokratisch-wohlfahrtskapitalistischer Bindestrichgesellschaft" erhalten.  
 
Andererseits ist das soziale Element der Staatsbürgerschaft insofern innovativ, als 
dass der Staat mit der neu zugekommenen Logik und dem Mittel die gesellschaftli-
chen Verhältnisse beeinflusst und versucht „unerwünschte Folgen der daraus resul-
tierenden Eigendynamik zu korrigieren oder zu kompensieren "(Kaufmann 
2002:297). Diese Nebeneinandersetzung der drei Logiken der Bindestrichgesell-
schaft ist auf keinem Fall widerspruchfrei, worauf Marshall selbst und seine Kritiker 
hingewiesen haben (Marshall 1992: 114-117; Macpherson 1985: 21-33; Barbalet 
1988: 27-28). Der Begriff „Dekommodifizierung“ von Esping-Andersen (1990) 
scheint hilfreich zu sein, vor allem die Spannung zwischen Kapitalismus und Wohl-
fahrt im Wohlfahrtskapitalismus zu verdeutlichen26. Dabei ist der Prozess des Korri-

                                                 
 
25 Vom Autor hinzugefügt. 
26  Auch Marshall schenkte dieser Spannung seine Aufmerksamkeit. „Im Unterschied zum Wirt-

schaftsprozess ist es ein fundamentaler Grundsatz des Wohlfahrtsstaates, dass der Marktwert eines 
Individuums nicht der Maßstab seines Rechts auf Wohlfahrt sein kann“ (Marshall 1992: 114). 
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gierens oder des Kompensierens durch permanente Spannungen und Konflikte ge-
prägt, die mit den breiten politischen Auseinandersetzungen zusammenhängen27. In 
diesem Sinne sagte Rieger in seinem Vorwort zu Marshalls Theorie der Staatsbürger-
rechte (Rieger 1992: 8): 
„Es handelt sich bei ihnen nicht nur um umfassende staatliche Einrichtungen, son-
dern um Kernelemente einer gesellschaftlichen Ordnung, die innerhalb des Dreiecks 
aus kapitalistischer Marktwirtschaft, parlamentarischer Demokratie und wohlfahrts-
staatlichen Institutionen ein Gleichgewicht zu erreichen und zu bewahren versuchen. 
Die daraus resultierenden Spannungen und Konflikte sind eine wichtige Antriebs-
kraft der gesellschaftlichen Entwicklung in Westeuropa“. 
Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme 
zeigt die demokratisch-wohlfahrtskapitalistische Bindestrichgesellschaft eine be-
stimmte Konstellation der Elemente. Hier wird nicht durch Auflösung oder Stärkung 
der Ausdifferenziertheit der Teilsysteme sondern durch eine Ausdifferenzierung ei-
nes Teilsystems ‚Wohlfahrtssektor’ versucht, die Folgeprobleme des traditionellen 
Gegensatzes von Staat und Marktsgesellschaft zu überwinden (Leisering 1989: 
Kap.2). Der Wohlfahrtssektor ist als der Sammelbegriff der wohlfahrtsstaatlich regu-
lierten Einrichtungen der Wohlfahrtsproduktion definiert, die wesentlich die Einrich-
tungen der Sozialsicherung sowie des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens 
umfassen. Die soziale Verantwortung des Wohlfahrtsstaates schlägt sich darin nie-
der, inwieweit der Wohlfahrtsstaat derartigen Dienstleistungssektor gründet, finan-
ziert und/oder steuert (Kaufmann 1997:23). Das Subsystem des Wohlfahrtssektors ist 
ein ausdifferenziertes Quasi-System, System in dem Sinne, dass es eine relativ auto-
nome Struktur hat, gleichzeitig Quasi in dem Sinne, dass es einen Adjunkt der Politik 
und Wirtschaft darstellt (Leisering 1989: 50-52).  
 
Das Merkmal der wohlfahrtsstaatlichen Ausdifferenzierungsform liegt erstens in der 
Beibehaltung der Differenzierung von Teilsystemen und zweitens in der Ausdiffe-
renzierung des Wohlfahrtssektors in Form des Quasi-Systems. Kaufmann bezeichnet 
das als Vermittlungssystem, weil die Aufgabe des Systems in der "Vermittlung zwi-
schen marktgesellschaftlicher Privatsphäre und rechtsstaatlichen Öffentlichkeit" zu 
suchen ist (Kaufmann 1997: 24). Insofern kann man den wohlfahrtsstaatlichen Ge-
sellschaftstyp28 „als institutionelle Verknüpfung zwischen einem ausdifferenzierten, 
privatkapitalistischen Wirtschaftssystem, einem demokratischen, Wohlfahrtsverant-
wortung übernehmenden Staatswesen und einem von beiden unterscheidenden, staat-

                                                 
 
27 In westlichen Ländern entzündeten sich die Debatten mit den Kritiken des Neoliberalismus, der den 

Gegensatz zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlfahrt hervorruft hat. In nicht-westlichen Län-
dern setzte sich der Vertreter des developmental state für das Wirtschaftswachstum mit minimaler 
Sozialpolitik als zentrale Entwicklungsstrategie der Entwicklungsländer ein.     

28 Dieser Vorgang, einen Gesellschaftstyp durch die Form der Staatlichkeit zu definieren, bezieht sich 
auf die Gesellschaftstheorie von Max Weber. Für Max Weber ist der Staat keine von den Teilen der 
Gesellschaft abgeleitete abhängige Variable, anders als die meisten Soziologen seiner Zeit wie z.b. 
Karl Marx (Wrong 1970). Obwohl er keine systematische Beschreibung der Evolution der Gesell-
schaftstypen unternommen hat, wurde nach ihm ein Gesellschaftstyp durch eine bestimmte Form 
der Herrschaft und organisatorische Struktur (wie z.b. Bürokratie) des Staates geprägt. Die Merk-
male des modernen Staates liegen in der rationalen und rechtlichen Legitimationsgrundlage und der 
effektiven Government (Wrong 1970: 167). 
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lich regulierten Wohlfahrtssektor kennzeichnen“ 29(ebenda). Mit dieser Differenzie-
rungsform nimmt die Pluralität und Komplexität zu und die Folgeprobleme werden 
zwar nicht beseitigt sondern nur erträglich gemacht. Der Weg zu einem  synergeti-
schen Verhältnis zwischen Staatsintervention und gesellschaftlicher Selbststeue-
rungsfähigkeit wird aber frei gemacht, aus dem die wohlfahrtsstaatliche Differenzie-
rung besteht. 
 
Die wohlfahrtsstaatliche Konstellation der Staatsbürgerrechte konstituiert ein be-
stimmtes gesellschaftliches Ordnungskonzept, das sowohl durch die Pluralität der 
Logiken und der Mittel als auch durch die Supervisionsfunktion des Staates geprägt 
ist30 . Die Sequenz dieses Ordnungskonzeptes zeigt die Differenzierungsform der 
gesellschaftlichen Teilsysteme auf, die vor allem Staat-Gesellschaft-Beziehung kon-
zeptionell zu reduzieren ist. Zum einen ist die Trennung zwischen Staat und Gesell-
schaft beizubehalten und zum anderen differenziert sich der Wohlfahrtssektor in der 
Form des Vermittlungssystems aus, dessen Funktion in der Vermittlung zwischen 
Staat und Gesellschaft begründet liegt. Allerdings kritisiert die neue Sozialdemokra-
tie zuerst, dass die alte Sozialdemokratie den Konflikt zwischen Markt und Staat 
hervorgerufen hat, wobei dem Staat implizit und explizit die moralische Überlegen-
heit eingeräumt wird (Giddens 1999: 90). Die Vertreter des dritten Weges betonen 
einerseits, dass der Markt nicht nur Probleme auslöst, sondern auch einige Stärken 
aufweist, wie eine dynamische Wertschöpfung und Auswahlmöglichkeiten (Giddens 
2000: 91-94). Andererseits, betonen sie, dass der Staat nicht nur die Probleme und 
die Ungleichheit in der Gesellschaft verringert, sondern auch Probleme wie Bürokra-
tie, kollektive Selbstsucht, Wohlfahrtsmissbrauch und -abhängigkeit, erzeugt. Des-
wegen ist das schöpferische Potenzial des Marktes nicht zu ersetzen (ebenda). So-
wohl die Kontrolle als auch die Zusammenarbeit zwischen Staat, Markt und Gesell-
schaft wird für gesellschaftliche Entwicklung als notwendig angesehen (ebenda: 
113). Insofern ersetzt die Idee der neuen Sozialdemokratie das Ordnungskonzept der 
‚alten’ Sozialdemokratie nicht, sondern verstärkt das pluralistische Bild des demo-
kratischen Wohlfahrtskapitalismus. 

                                                 
 
29  Auch Marshall wies darauf hin (Marshall 1992: 113). Sie (Begrifflichkeit der demokratisch-

wohlfahrtskapitalistischen Bindestrichgesellschaft) bezieht sich auf Elemente, …,wenn ein Land 
mit einer kapitalistischen Marktwirtschaft demokratische politische und bürgerliche Institutionen 
und Verfahren entwickelt, wobei eine gemischte Wirtschaftsform entsteht, die sowohl private wie 
öffentliche Unternehmen enthält, die beide ähnlich organisiert sind und das gleiche Kalkül benüt-
zen. Dazu gehört auch ein Komplex von öffentlichen Sozialeinrichtungen, Versicherungen und Für-
sorgeorganisationen, der das namensgebende Element des allgemein als Wohlfahrtsstaat bekannten 
Gebildes ist.“  

30 Nassehi und Schroer (2000: 35) beziehen sich (bei der hervorgehobenen Funktion des Staates auf 
Marshall. "Freilich wies Marshall dabei dem Staat eine Supervisionsfunktion zu. Er sollte als Wohl-
fahrtsstaat die Folgen des ökonomischen Liberalismus abmildern, um die beiden ersten Elemente 
des Staatsbürgerstatus - die bürgerlich-rechtliche Gleichheit und die über exit/voice -Optionen lau-
fende gleichberechtigte politische Partizipation- mit dem dritten, dem sozialen Element zu versöh-
nen." Später begründet Nassehi (2003: 347) dies mit der Funktionsbestimmung des politischen Sys-
tems. "Die Funktion des Politischen (ist) nicht nur in der Herstellung von kollektiv bindender Ent-
scheidung zu sehen, sondern auch in der Herstellung und Bereitstellung von gesellschaftlicher 
Sichtbarkeit und Zurechenbarkeit".  



 

28 

Dieser wohlfahrtsstaatliche Typus der Gesellschaft unterscheidet sich von anderen 
Idealtypen  der Gesellschaften: developmental-staatlichem, liberalem und sozialisti-
schem Gesellschaftstypus (Kaufmann 2002: 279-300). Der developmental state un-
terscheidet sich vom Wohlfahrtsstaat durch den großen Umfang der Beeinflussung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse und durch die schwache Trennung zwischen 
staatlichen und öffentlichen Sphären. Im liberalen marktwirtschaftlichen Gesell-
schaftstypus verhindert das geringe Vertrauen in die Fähigkeit des Staates zur wohl-
fahrtssteigenden Intervention die ausreichende Ausdifferenzierung des Wohlfahrts-
sektors. Dabei setzt sich der Neoliberalismus für die Beschränkung des vorhandenen 
Wohlfahrtssektors ein. Vom wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaftstypus unterscheidet 
sich der sozialistische durch die Auflösung der Trennung zwischen Staat und Gesell-
schaft, wobei die rechtliche Grundlage für den Schutz des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln und der damit verbundenen Unabhängigkeit der Unternehmer-
funktion verloren gehen. 

Wohlfahrtsstaat als realisierte Inklusion 

Die theoretische Begründung für diesen Gesellschaftstyp hängt wiederum mit der 
Theoretisierung der Staatsbürgerrechte zusammen. Dabei handelt es sich um das 
Erweiterungsmotiv der sozialen Rechte, bzw. das Entwicklungsmotiv des Wohl-
fahrtsstaates. Ein grundlegendes Merkmal moderner Gesellschaften stellt die funkti-
onsorientierte Ausdifferenzierung dar. Einerseits lässt diese Ausdifferenzierung der 
gesellschaftlichen Teilsysteme, insbesondere die Verselbständigung von Politik und 
Wirtschaft, die produktive Leistung steigern, andererseits werden die Menschen vom 
herkömmlichen feudalen Kollektiv entwurzelt, mit dem sie verschmolzen waren. 
Damit sind sie den Folgeproblemen der Industrialisierung wie Armuts- und Arbeits-
frage direkt ausgesetzt. Diese Auflösung der ‚mechanischen Solidarität’ (Durkheim) 
sollte durch das Prinzip der Inklusion als Teilhabe der Mitglieder an gesellschaftli-
chen Möglichkeiten vermieden werden (Luhmann 1980: 30; vgl. bereits Parsons 
1972: 32). Dabei bezeichnet der Begriff der Inklusion bei Luhmann (1981: 25) „die 
Einbeziehung der Gesamtbevölkerung (!) in die Leistungen des einzelnen gesell-
schaftlichen Funktionssystems“. Allerdings basieren diese Teilhaberechte auf der 
Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft, die dem Gesellschaftsmitglied glei-
chen Status verleiht, und erstrecken sich schrittweise auf alle Teilsysteme der Gesell-
schaft, wie das Rechtssystem, das politische System und kulturelle Systeme usw.. 
Dabei läuft deren Bezugspunkt über „die Sicherung und laufende Erhöhung eines 
Mindeststandards sozialen Wohlgehens für jedermann“ hinaus (ebenda: 27). „Citi-
zenship may be defined as that set of practices (juridical, political, economic and 
cultural) which defined a person as a competent member of society, and which as a 
consequence shape the flow of resources to persons and social groups” (Turner 1993: 
2). Der Wohlfahrtsstaat, der die vollständigen Staatsbürgerrechte garantiert, stellt 
eine Form der Erfüllung dieses funktionalen Erfordernisses der Inklusion dar, die 
einer bestimmten Form der Ausdifferenzierungsform der Gesellschaft, funktionaler 
Ausdifferenzierung, entgegen kommt. In dem Sinne ist der Wohlfahrtsstaat „reali-
sierte politische Inklusion" (Luhmann 1981: 27). Der Wohlfahrtsstaat entsteht, wenn 
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Inklusion als politisches Programm verstanden und praktiziert wird (Menzel 1985: 
176). 
 
Stichweh (2000: 166) sieht die Stärke der politischen Inklusion in der doppelten In-
klusion, d.h. in den politischen und sozialen Teilhaberechten. In der liberalen Form 
der Inklusion, die ebenfalls in der funktionellen ausdifferenzierten Gesellschaft zu 
verwirklichen ist, wird nur eine Form der politischen Inklusion gebraucht, während 
in der wohlfahrtsstaatlichen Form beide Inklusionsleistungen des politischen Sys-
tems vollständig eingesetzt werden. In diesem Sinne postuliert die Programmatik des 
Wohlfahrtsstaates, "dass Inklusion nur auf politisch-staatlichem ... Wege zustande 
kommen kann, da es um die Gewährung subjektiver Rechte geht„ (Kaufmann 2003: 
42). Die sozialistische Inklusionsform und die des developmental state unterscheiden 
sich dadurch von der wohlfahrtsstaatlichen Inklusionsform, dass die Inklusion über 
die Zugehörigkeit zu Haushalten oder Betrieben geregelt ist, weil die funktionelle 
Ausdifferenzierung der Gesellschaft nicht weitgehend vorangetrieben oder aufgelöst 
ist. 

Sozialphilosophische Aspekte der Staatsbürgerrechte: Der Wohlfahrtsstaat als 
Wertproblem  

Der sozialphilosophische Aspekt der Staatsbürgerrechte richtet sich auf die normati-
ve Begründung der wohlfahrtsstaatlichen Staatsaufgaben, die bereits beim politi-
schen Aspekt der Staatsbürgerrechte vorgestellt wurden. Das bezieht sich vor allem 
auf das Verhältnis zwischen Individuen und Gemeinschaft, auf das sich das Kern-
element der Staatsbürgerrechte stützt: die Gestaltung der Verhältnisse zwischen 
Staatsbürger und Staat31. Das hängt wiederum eng mit der Vorstellung einer gerech-
ten Gesellschaft zusammen, in der die verschiednen Werte wie Freiheit, Gleichheit 
und Sicherheit miteinander verwoben sind. Es handelt sich bei diesem Aspekt um die 
folgenden drei Fragen: Wie ist die wohlfahrtsstaatliche Konstitution des Verhältnis-
ses zwischen Individuen und Gemeinschaft? An welchen Gerechtigkeits- und Werte-
vorstellungen ist sie am besten anschlussfähig? Wie unterscheidet sich diese von den 
anderen normativen Konstellationen, wie den neoliberalen, sozialistischen und abso-
lutistischen, auf die sich andere Staatsbürgerrechtentypen und damit andere Gesell-
schaftstypen stützen?        
 
Aus dem sozialphilosophischen Aspekt stellt der soziale Liberalismus32 eine Variante 
des Liberalismus dar, die geistgeschichtlich zwischen dem späteren 19. und dem 
mittleren 20. Jahrhundert entstand und den klassischen Liberalismus des früheren 19. 
Jahrhundert revidierte. Der soziale Liberalismus schuf damit die normative Grundla-

                                                 
 
31 “It is fundamentally concerned with the relationship between individuals and the communities in 

which they reside, particularly the relationship between the individual citizen and the state” (Dwyer 
2000: 3). 

32 Die Bezeichnung ist von Faulks (1998: 10). Auch andere Bezeichnungen sind in der Literatur zu 
finden, wie egalitärer Liberalismus von Dwyer (2000: 23).  
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ge für den Wohlfahrtsstaat und konfrontierte sich selbst im späteren 20. Jahrhundert 
mit der Herausforderung des Neoliberalismus. Bei der Beantwortung der Fragen, 
welche Elemente der sozialen Liberalismus mit anderen Varianten des Liberalismus 
teilt und wieso der soziale Liberalismus, keine andere Variante, eine normative 
Grundlage für Wohlfahrtsstaat schafft, steht vor allem die Konstituierung von Indivi-
duum, Gemeinsaft und deren Verhältnis im Mittelpunkt.  
 
Der klassische Liberalismus spiegelte den Zeitgeist währen der Transformation von 
der feudalen zur modernen Gesellschaft wider, dessen Kern in dem Glauben an der 
Fähigkeit der Menschen für die Konstruktion der Macht liegt, die nicht auf der Tradi-
tion oder Aberglaube sondern auf der Logik basiert (Faulks 1998: 11). In Europa 
wurde dieser Prozess durch die Reform der christlichen Kirche besonders begünstigt, 
in dem der Reformer Luther die Beziehung zwischen dem Individuum und Gott, 
nicht die Beziehung zwischen der Kirche und ihrer Flocke, als entscheidend ansah. 
Aus dem Individuum, das von der feudalen Kirche und der Standesgesellschaft be-
freit wurde, konstituiert der klassische Liberalismus ein autonomes und abstraktes 
Individuum in dem Sinne, dass es keine Relevanz für die Gesellschaft hat. In der 
Differenzierungstheorie hängt dieser Individualisierungsprozess mit der Differenzie-
rung von Staat und Gesellschaft zusammen. Nach Locke ist die Grundlage des 
staatsbildenden Kontraktes dieses abstrakte Individuum, das mit von Gott abgeleite-
ten Naturrechten ausgestattet ist (ebenda: 14). Gegenüber dieser hervorgehobenen 
Bedeutung des Individuums wird die Gesellschaft als ein lockerer oder vakanter Zu-
sammenschluss der voneinander unabhängigen Individuen angesehen, der nicht aus 
gemeinschaftlicher Bindung sondern aus dem Kontrakt und der Zustimmung besteht 
(Dwyer 2000: 39). In diesen liberalen Auffassungen haben die Personen die morali-
sche Priorität gegenüber allen Arten von Forderungen der kollektiven Gesellschaften. 
Eine gute Gesellschaft einschließlich des Staates wird daran gemessen, inwiefern sie 
die Naturrechte des Individuums gewährleistet, wobei die Elemente der Naturrechte 
unterschiedlich aufgefasst werden, z.B. ‚Sicherheit’ bei Hobbes bzw. ‚Freiheit, Si-
cherheit und Eigentum’ bei Locke (vgl. Faulks 1998: 12). Bei dieser Vorstellung der 
von Gott verliehenen Naturrechte verbleibt der Pflicht des Individuums sehr wenig 
Spielraum und die Formen des sozialen Lebens werden zu Instrumenten für die per-
sönlichen Ziele33 (Dwyer 2000: 20).  
 
Nicht allein moralische Priorität des Individuums führt zum Vertrauen in den Markt 
als die beste Quelle der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Das Marktprinzip ent-
spricht am besten dem Glauben des klassischen Liberalismus an die menschliche 
Natur, nach der der Mensch von Natur her das egozentrische und autonome Indivi-
duum ist, das fähig ist, rationale Entscheidung über sein Leben zu treffen. Der freie 
Austausch auf dem Markt bringt nicht nur dem einzelnen Individuum sondern auch 
allen Teilnehmern das optimale Ergebnis. Denn die Wertakkumulation bei talentier-
ten führt zur Schaffung der Prosperität für alle, weil der wirtschaftliche Erfolg durch 
die Investition der Eliten ermöglicht wird (Faulks 1998: 17). Insofern hat das Selbst-
interesse nach Smith (1976) sowohl privaten als auch öffentlichen Charakter. Das 

                                                 
 
33 „Forms of social life, therefore, become means to personal ends” (Dwyer 2000: 20). 
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Gemeingut (the public good) ist ein zufälliges Ergebnis des individuellen Strebens 
(Barry 1990: 19): „By pursuing his own interest he frequently promotes that of soci-
ety more effectually than when he really intends to promote it. I have never known 
much good done by those who affected to trade for the public good” (Smith 1976: 
456). Mit dieser optimistischen Einschätzung über die Funktionsfähigkeit des Mark-
tes und dem widerspruchlosen, parallelen Verlauf der individuellen und gesellschaft-
lichen Prosperität wird die Gerechtigkeit auf die Verfahrensebene beschränkt. Es ist 
davon ausgegangen, dass das Einhalten eines fairen Verfahrens auf dem Markt au-
tomatisch ein optimales Ergebnis garantiert. Diese Gerechtigkeitsvorstellung übt 
einen deutlichen Einfluss auf Inhalt und Hierarchie der anderen Werte, vor allem 
Gleichheit und Freiheit, aus. Zum einen wird von der natürlichen Gleichheit ausge-
gangen, dass die Menschen von Geburt an gleich und als solche grundsätzlich 
gleichberechtigt sind. Hobbes schrieb in Leviathan, „nature hath made men so equal 
in the faculties of body and mind” (Hobbes, 1973: 63). Zum anderen spielt die Frei-
heit eine zentrale Rolle in der Gesellschaft, in der das gute Leben die Freiheit zur 
Verwirklichung seines eigenen Willens und zum Handeln nach seiner Entscheidung 
befreit von der Diktatur der Natur und der Sanktion der gesellschaftlichen Rolle dar-
stellt34 und deren Zweck in der Stabilisierung und Protektion der von Natur oder Gott 
gegebenen Freiheit liegt. Nach Locke ist der Mensch von der Natur aus frei, gleich 
und unabhängig („by nature all free, equal, and independent“) (Locke, 1924: 164). 
Außerdem gewinnt das subjektive Sicherheitsempfinden durch die Individualisierung 
an Bedeutung, jedoch beschränkt sich die Reichweite der Sicherheit auf ihre Kernbe-
reiche, die äußere Sicherheit (Defension) und die innere Sicherheit (Protektion) 
(Möhle 2001: 133; Kaufmann 2003b: 76). 
 
Der soziale Liberalismus, der die sozialphilosophische Grundlage des Wohlfahrts-
staates darstellt, hängt eng mit der Reaktion auf die Folgeprobleme der Industrialisie-
rung und der Verstädterung in den meisten europäischen Ländern in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen. Diese 
Korrektur, die schließlich die Zeit der sozialen Staatsbürgerrechte eröffnet, begann 
mit der Veränderung der Konstituierung der sozialen Kausalität. Die individuelle 
Verantwortlichkeit für das eigene Elend wurde zunehmend in Frage gestellt. An der 
Stelle der individuellen Ursache gewannen die begrenzte Fähigkeit des Individuums 
und die sozialen und strukturellen Gegebenheiten mehr an Bedeutung, d.h. der 
Marktsmechanismus selbst wurde als die Ursache der individuellen und sozialen 
Probleme angesehen (Barry 1990: 34). Die Etablierung der sozialen Staatsbürger-
rechte setzte Re-Definierung der Kernelemente des Liberalismus, „Individuum und 
Gesellschaft’ voraus, die unvermeidlich zur Re-Interpretierung und –Organisierung 
der Hierarchie und der Inhalte der Werte, vor allem ‚Gerechtigkeit, Freiheit und 
Gleichheit’ führte. An die Stelle des isolierten Individuums setzte sich der Staatsbür-
ger, der als Mitglied des Nationalstaates eine bestimmte Bindung zur politischen 
Gemeinschaft erhielt (Marshall 1992: 105-106). Mit diesem Wort gelangte Mill 
(1974) zu dem Begriff des Humanpotenzials, dessen Verbesserung nicht nur dem 
partikularen Individuum sondern auch der Gesellschaft als Ganzes zu Gute kam. Sie 

                                                 
 
34 Vgl. Sandel 1995: 20. 
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kommt der ganzen Gesellschaft zu Gute, da die Erweiterung der Freiheit das Hu-
manpotenzial der Staatsbürger fördere (vgl. Marshall 1992: 106).     
Noch größere Umdefinierung betraf das Konzept der Gesellschaft. Das liberale Kon-
zept der Gesellschaft als ‚ein lockerer Zusammenschluss der Individuen’ wandelt 
sich zur intimen Form der Ordnung (Gemeinschaft). In dieser Gemeinschaft sind die 
Individuen durch die über vertragliche Beziehung hinausgehende soziale Bindung so 
eng mit einander verbunden, dass die Mitgliedschaft der Staatsbürger eine wichtige 
Rolle für die Individualität spielt (Barry 1990: 34). Allerdings unterscheidet sich 
dieses Konzept von dem des Kommunitarismus. Die Gemeinschaft des Kommunita-
rismus hat eine beherrschende Bedeutung für alle Bereiche des Lebens. Der indivi-
duelle Erfolg ist wesentlich mit der Gemeinschaft verknüpft. Die Gemeinschaft hat 
Primat vor dem Individuum, wobei sie eine essentielle Voraussetzung des Lebens 
darstellt.  
    
Dagegen erlaubt die nationale Gemeinschaft des sozialen Liberalismus von Marshall 
(1992) und Miller (1995) die Priorität der Freiheit des Individuums und sorgt gleich-
zeitig für einen institutionellen Rahmen, in dem die Individuen das Solidaritätsgefühl 
erfahren. Diese Art der Gemeinschaft ist zum einen durch den kulturellen, morali-
schen, politischen und ökonomischen Pluralismus geprägt und verzichtet auf eine 
Gemeinschaft, die alle Bereiche des Lebens dominiert. Hauptsächlich begrenzt sich 
deren Integrationsleistung auf die politische Ebene, die vor allem aus dem gemein-
samen politischen Handeln wie Wählen und Demonstrationen besteht. Zum anderen 
unterscheidet sich das liberale Konzept durch den praktischen Aspekt der Integration 
von dem des Kommunitarismus, nach dem die Gemeinschaft eine unentbehrliche 
Voraussetzung darstellt, die das Handeln des Individuums vorausbestimmt. Die kol-
lektive Einheit der Gemeinschaft bildet sich in der sozialen Praxis durch die gemein-
same Erfahrung sowie die sozialen Interaktionen (Dwyer 2000: 39-40). Marshall 
(1992: 158-159) erinnerte an das Beispiel von Titmus im Zusammenhang mit der 
Schicksalsgemeinschaft in England nach dem 2.Weltkrieg, die auf die gemeinsame 
Erfahrung des Volks in und nach dem Krieg zurückzuführen war. Sie habe bedeuten-
den Einfluss auf die Definierung der Wohlfahrtsbedürfnisse und der Aufgabe der 
Regierung ausgeübt. In diesem Konzept sind Rechte nicht auf die Naturrechte zu-
rückzuführen, die außerhalb und vor der Gesellschaft existieren, sondern in/durch 
der/die Gesellschaft, in der die Staatsbürger leben, geschaffen (Faulks 1998: 33). An 
den Staatsbürgerstatus werden nicht nur Rechte sondern auch Pflichten geknüpft, 
wobei Marshall die Pflicht zur Arbeit und die Pflicht zur Zahlung von Steuern und 
Versicherungsbeiträgen unmittelbar notwendig für die Befriedigung des Rechts hielt 
35 (Marshall 1992: 88-89). Mit diesen Konzepten über das Individuum als Staatsbür-
ger und der Gesellschaft als nationale politische Gemeinschaft wird ein erster Grund-
stein für die Legitimierung der Erweiterung der Staatsbürgerrechte auf den sozialen 
Bereich gelegt. Der Staatsbürger, der aus einem Mitglied der nationalen Gemein-
schaft hervorgeht, ist ein Teil des nationalen Kapitals, d.h. des nationalen Human-
vermögens, zu bezeichnen. Damit wird die individuelle Wohlfahrt nicht nur das Inte-
resse des einzelnen, sondern auch der Gemeinschaft (ebenda). Auch die Konstituie-

                                                 
 
35 „Bildung und Militärdienst sind ebenfalls obligatorisch“ (Marshall 1992: 88). 
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rung der ‚Gemeinschaft’ öffnet den Weg zum Recht auf Wohlfahrt. In der Schick-
salsgemeinschaft kann der Staatsbürger als deren Mitglied anerkannt werden, das 
nicht nur die Ressourcen der Wirtschaft wie Humankapital sondern auch die politi-
sche und soziale Grundlage der Gesellschaft darstellt. Insofern kann er den Anteil 
des gesellschaftlichen Reichtums beanspruchen, wobei die Wohlfahrt nicht mehr als 
Almosen sondern als Recht angesehen werden kann (Barry 1990: 34).      
 
Damit wurde der erste Schritt für die Legitimierung der sozialen Staatsbürgerrechte 
gemacht. Die Überwindung des klassischen Liberalismus benötigte jedoch viel kom-
plexere Re-Interpretierungen der gesellschaftlichen Werte. Der entscheidende Bruch 
des sozialen Liberalismus liegt darin, dass dessen Vertreter, vor allem Hobhause, 
Beveridge und Marshall, die Existenz des Konfliktpotenzials zwischen dem Kapita-
lismus mit der Betonung der Ungleichheit und der Staatsbürgerschaft mit der Beto-
nung der Gleichheit akzeptierten (Faulks 1998: 33). Die Vertreter des sozialen Libe-
ralismus lehnten die Annahme von Adam Smith und liberalen Utilitaristen ab, dass 
der freie Markt, in dem die autonomen Individuen ihr eigenes Interesse anstreben, 
automatisch das optimale Verteilungsergebnis sowohl für sich selbst als auch für das 
Gemeinwesen erbringt. Sie teilten gemeinsam die Ansicht, dass der Markt allein 
nicht für die gerechte Verteilung des Reichtums sorgt. Ohne den Markt per se abzu-
lehnen, waren sie überzeugt, dass er die ökonomischen Missgeschicke verursachte, 
die einige Menschen in Not bringen (Barry 1990: 71). Richard Titmus schrieb, dass 
Kapitalismus ein biologischer Fehler sei: Das führe zur Abschaffung der Gesellschaft 
(zitiert nach Barry 1990:71)36. Zwar nicht die Abschaffung des Marktes, aber Zivili-
sierung der Wirkung des Marktes, d.h. die Ergänzung des Marktprinzips durch die 
Staatsbürgerrechte, wurde von daher als notwenig für die Vermeidung der negativen 
Wirkung des Marktes angesehen. Für die Gerechtigkeitsvorstellung bedeutet das, 
dass die Reichweite der Gerechtigkeit über die formale Ebene der Gerechtigkeit hin-
aus auf die materielle Ebene erstrecken sollte.  
 
Die Begründung dieser sozialen Gerechtigkeit fand Rawls vor allem in der unglei-
chen Verteilung von Talent und Vermögen, die das Endergebnis der Verteilung auf 
dem Markt beeinflusste und damit die faire Verteilung der Güter störte (Dwyer 2000: 
24). Er konzipierte ein pluralistisches Konzept der Gerechtigkeit der Fairness, das 
drei Grundsätze beinhaltete. „I. Jede Person hat das gleiche Recht auf ein völlig adä-
quates System gleicher Grundfreiheiten, das mit einem ähnlichen System von Frei-
heiten für alle vereinbar ist“. (Freiheitsgrundsatz)37 „II. Soziale und ökonomische 
Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen genügen. Sie müssen mit Ämtern und 
Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit 
offen stehen“ (Grundsatz fairer Chancengleichheit). 38 „Sie müssen zum größtmögli-
chen Vorteil der am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder sein. (Diffe-
renzprinzip)39“ (Rawls 1979: 406). Jedes dieser drei Prinzipien bezieht sich auf einen 

                                                 
 
36 In Englisch: „Capitalism is a biological failure: it is promoting the extinction of society“ 
37 Anmerkung des Autors 
38 Anmerkung des Autors 
39 Anmerkung des Autors 
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bestimmten Verteilungsgegenstand, den Rawls als primäres Gut bezeichnet hatte: 
Der Freiheitsgrundsatz auf die Freiheit, die Chancengleichheit auf Lebenschancen 
und das Differenzprinzip auf Einkommen und Vermögen. Obwohl in seiner Theorie 
das Differenzprinzip eine nachrangige Rolle gegenüber den anderen Prinzipien spie-
len sollte, wird es zu einem zentralen Element, in dem es die materielle Form der 
Gerechtigkeit manifestiert und damit die sozialen Staatsbürgerrechte legitimiert. Al-
lerdings basiert das Differenzprinzip auf der Annahme, dass „man die Verteilung der 
natürlichen Gaben in gewisser Hinsicht als Gemeinschaftssache betrachtet und in 
jedem Falle die größeren sozialen und wirtschaftlichen Vorteile aufteilen soll, die 
durch die Komplementaritäten dieser Verteilung ermöglicht werden“(Rawls 1979: 
122). In diesem Konzept haben die Begünstigten die Pflicht den Benachteiligten zu 
helfen z.B. in der Form der Deckung der Kosten ihrer Ausbildung40 oder des pro-
gressiven Steuersystems oder der Rechtshilfe sowie Rechtsberatung (Marshall 1992: 
69). Von der Seite der Benachteiligten werden diese Formen der Hilfemaßnahmen 
nicht als Almosen sondern als Recht der Mitglieder der Gemeinschaft betrachtet.  
 
Der Pluralismus dieser Gerechtigkeitsvorstellungen stellt ein Friedenskonzept im 
Krieg zwischen Staatsbürgerrechten und kapitalistischem Klassensystem dar (Mars-
hall 1992: 10). Das hat aus zwei Gründen einen pluralistischen Charakter. Zum einen 
wird es an die Koexistenz von Staatsbürgerrechten und Ungleichheit geknüpft. Zum 
anderen bezieht sich die erstrebte Gleichheit nicht auf die Abschaffung der sozialen 
Klassen, die durch die ökonomische Stellung der Individuen auf dem Markt be-
stimmt werden, sondern auf den Ausgleich zwischen den Individuen, d.h. „den mehr 
und den weniger Glücklichen auf vielen Ebenen, z.B. zwischen dem Gesunden und 
dem Kranken, dem Alten und dem Erwerbstätigen, dem Junggesellen und dem Vater 
einer großen Familie“(ebenda: 73). Diese Koexistenz von Staatsbürgerrechten und 
Ungleichheit wird dadurch ermöglicht, dass die Ungleichheit in legitimierte und 
nicht-legitimierte unterschieden und der Begriff der Gleichheit als Gleichheit des 
Status re-interpretiert wird. Die Ungleichheit, die durch den Statusunterschied ausge-
löst wird, ist mit den Staatsbürgerrechten nicht kompatibel, während die Ungleich-
heit, die auf dem Unterschied des individuellen Erstrebens beruht, als legitim ange-
sehen wird. In dieser Ungleichheitsvorstellung wird nicht die Abschaffung der indi-
viduellen Ungleichheit sondern das Trennen zwischen individuellen Unterschieden 
und sozialem Status erzielt, um das nicht zu legitimierende Teil der Ungleichheit zu 
beseitigen (Marshall 1992: 88). In diesem Sinne ist diese Gleichheitsvorstellung 
durch die Chancengleichheit geprägt, die einerseits auf die Abschaffung der ererbten 
Privilegien abzieht und andrerseits die Ungleichheit hervorgerufen durch das indivi-
duelle Anstreben legitimiert.  
 
Diese Verminderung der Ungleichheit, welche die Koexistenz von Ungleichheit der 
sozialen Klassen und Statusgleichheit der Staatsbürgerschaft ermöglichen sollte, 
stützt sich nicht auf die zivilen und politischen Elemente, sondern auf das soziale 
Element der Staatsbürgerrechte. In der Tat stellen die zivilen Staatsbürgerrechte „als 

                                                 
 
40 Rawls 1979: 122. 



 

35 

die formale Anerkennung einer gleichen Rechtsfähigkeit“41 eine notwendige Voraus-
setzung für den freien Austausch auf dem Markt dar, dem die formelle Gleichheit der 
Marktteilnehmer zugrunde liegt. Dagegen stellen die politischen Staatsbürgerrechte 
eine mögliche Gefahr für das kapitalistische System dar. Tatsächlich wird die Ent-
wicklung dieses Gefahrpotenzials jedoch aus zwei Gründen verringert bzw. gezögert: 
Zum einen, weil die Anwendung der Einflussmöglichkeiten, die die politischen 
Staatsbürgerrechte schaffen, „Erfahrung, Organisation und einen Wandel der Vor-
stellungen über die angemessene Funktionsweise der Regierung voraussetzten. Das 
alles brauchte Zeit, um sich zu entwickeln“ (ebenda: 66). Zum andern, weil „die ar-
beitenden Klassen mit der Zunahme ihrer Bildung die grundlegenden Prinzipien des 
Systems akzeptieren und bereit sein würden, für ihren Schutz und ihren Fortschritt 
sich auf die bürgerlichen Staatsbürgerrechte zu verlassen, die keine offensichtliche 
Bedrohung des Konkurrenzkapitalismus bedeuteten“ (ebenda: 63). An dieser Stelle 
wird die Notwendigkeit für die Erweiterung der Staatsbürgerrechte noch einmal 
deutlich. Denn nur die sozialen Staatsbürgerrechte haben ein Realpotenzial für die 
Veränderung der Bedeutung und (der) Struktur der Gleichheit. Sie schaffen ein all-
gemeines Recht auf ein verfügbares Einkommen, das eine materielle Überlebens-
möglichkeit außerhalb des Marktes ermöglicht, und sind in der Lage die Wirkung der 
Ungleichheit so zu verändern, dass die kapitalistische Ungleichheit (Klassenunter-
schiede) ihre wirtschaftliche Funktion langsam verliert (Marshall 1992: 88). Schließ-
lich legte Marshall eine optimistische Prognose über die Zukunft der Gleichheit des 
Status vor und, dass diese Veränderung zum grundlegenden Wandel der Bedeutung 
der Ungleichheit beitragen würde: „Man ist nicht mehr länger damit zufrieden, die 
Höhe des Bodens im Keller des sozialen Gebäudes anzuheben, und dabei den Über-
bau so zu belassen, wie er ist. Sie hat damit begonnen, das gesamte Gebäude umzu-
bauen, und sie kann sogar mit dem Ergebnis aufhören, den Wolkenkratzer in einen 
Bungalow umgewandelt zu haben“ (Marshall 1992: 67) 
 
Die Legitimierung der sozialen Bürgerrechte basiert auf der Re-Interpretierung eines 
anderen Hauptwertes des Liberalismus, der ‚Freiheit’. Die Vertreter des sozialen 
Liberalismus (T. H. Green und Albert Weals) betonten, dass einige individuelle 
Handlungen, die scheinbar auf die subjektiven Entscheidungen zurückzuführen wa-
ren, tatsächlich durch die sozialen und ökonomischen Bedingungen zustande kamen. 
Demzufolge können die Entscheidungsmöglichkeiten einiger Personen unabhängig 
von ihrem Willen in der Situation des Mangels begrenzt sein (Barry 1990: 76). In 
diesem Fall ist die passive Freiheit in dem Sinne, dass das Individuum von dem Ge-
setz oder anderen menschlichen Hindernissen befreit ist, unzureichend für die Reali-
sierung des freien Handels. Der Wert der Freiheit wird dem sozialen Liberalismus 
zufolge als positive Kraft oder Kapazität für das Handeln und die Genüsse angese-
hen, die gewisse materielle Ressourcen voraussetzen (ebenda: 21; 63)42. Damit findet 

                                                 
 
41 Marshall 1992: 61. 
42 “However, if it can be shown that acts that appear to derive from subjective choice are in reality 

compelled, although the compulsion is from social and economic conditions rather than statute laws 
or identifiable human agents, then welfare legislation, to the extent that it alleviates harsh economic 
conditions, also enhances liberty” (Barry 1990: 35). 
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der soziale Liberalismus die Legitimierungsgrundlage des staatlichen Eingriffes in 
den Markt, die auf den sozialen Staatsbürgerrechten, gerade in der Vollendung der 
individuellen Freiheit, basiert.  
 
Die Idee, dass die Individuen nicht getrennt von der Gemeinschaft sondern durch den 
Staat oder die Kooperation mit anderen ihr Ziel erreichen können, verändert auch die 
Bedeutung der Beteiligung der Individuen am gemeinschaftlichen Leben. „Sein da-
von abgeleiteter Status bestimmte den Ort und die Art von Gerechtigkeit, die er be-
kommen konnte, und die Art und Weise, in der er als Mitglied der Gemeinschaft an 
der Verwaltung ihrer Angelegenheiten teilhaben konnte“ (Marschall 1992: 41). Als 
Mitglied haben die Staatsbürger die Teilnahmerechte auf der Verfahrensebene. Zur 
Realisierung sollten nicht nur formelle Rechte auf Teilnahme, die dem ‚Grundsatz 
fairer Chancengleichheit’ von Rawls entsprechen, sondern auch materielle Grundla-
gen der Teilnahme gewährt werden. Zu materiellen Grundlagen gehören vor allem 
die ökonomischen Ressourcen und Bildung (Faulks 1998: 33). Diese aktiven Staats-
bürgerrechte unterscheiden sich von den passiven Staatsbürgerrechten des klassi-
schen Liberalismus, nach dem die Teilhabe der Staatsbürger an dem gesellschaftli-
chen Leben als persönliche Angelegenheit angesehen wird43. Der Wert ‚Sicherheit’ 
dehnt sich auf die soziale Sicherheit aus, die aus dem Begriff der wirtschaftlichen 
Sicherheit hervorgegangen ist (Kaufmann 2003b: 100). Die soziale Sicherheit soll 
die zentralen Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt der Sicherheit stellen: 
„Gesundheit, Bildung, Arbeit, freier Lohn, Erholung und Freizeit, Lebensunterhalt 
im Fall von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, gelegentlich auch Wohnen und 
Teilhabe am kulturellen Leben“ (ebenda).       
 
Der Wertewandel der neuen Sozialdemokratie reicht für die gründliche Veränderung 
des sozialen Liberalismus in Hinsicht auf die Beziehung zwischen Individuum und 
Gesellschaft sowie der verfolgten Werte, wie Freiheit und Gleichheit, noch nicht aus. 
Die Veränderung beschränkt sich auf die programmatische Auffassung der Werte, 
die viel mit dem Prinzip des „philosophischen Konservatismus“ zu tun hat44 (Gid-
dens 1999: 84). Trotzdem gab es einige neue Akzentuierungen, durch die sich die 
‚neue’ von der ‚alten’ Sozialdemokratie unterscheidet. Erstens wird der Einfluss des 
Wohlfahrtsstaates auf die Individualisierung in der neuen Sozialdemokratie hervor-
gehoben. Der Wohlfahrtsstaat ist nicht nur Reaktion auf den Individualisierungspro-
zess der modernen Gesellschaft, sondern übt auch einen Einfluss auf dessen Verlauf 
aus. Der Wohlfahrtsstaat trägt zur Fortentwicklung des Individualismus bei, indem 
der Staatsbürger in den sozialpolitischen Programmen als Individuum betrachtet 
wird: „institutionalisierter Individualismus“ (Giddens 1999: 48). Dementsprechend 
sollte eine Verbreitung der negativen Seiten des Individualismus, z.B. des Egoismus, 

                                                 
 
43 “Through representation citizens supposedly control the public realm and ensure that the state is 

based on the principle of consent. However, citizens are not expected to participate if they do not 
wish to. They remain free to enjoy a passive citizenship if they choose” (Faulks 1998: 16). 

44 „Er plädiert für eine pragmatische Einstellung bei der Bewältigung des Wandels; ein nuanciertes 
Bild der Wissenschaft und Technik, das deren zweideutigen Folgen Rechnung trägt; Respekt vor 
der Vergangenheit und der Geschichte; und schließlich, im Umweltbereich, eine Übernahme des 
Vorbeugungsprinzips wo immer möglich“ (Gidddens 1999: 84). 
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eingedämmt werden. Zweitens wird der Zusammenschluss von Individuen zu regio-
nalen Gemeinschaften, die zur Verstärkung und Aktivierung der gesellschaftlichen 
Solidarität beitragen, wieder entdeckt (Giddens 1999: 96). Drittens folgt die neue 
Sozialdemokratie der Idee des sozialen Liberalismus und der Gleichheit des Status, 
indem Gleichheit als Inklusionsproblem sowie Ungleichheit als Exklusionsproblem 
angesehen wird. Ihre besondere Betonung bei der Gleichheit liegt auf dem Zugang 
zur Arbeit und zum Bildungssystem (Giddens 1999: 120-121). Viertens liegt eine der 
bedeutenden Innovationen der neuen Sozialdemokratie im Zuge der ‚Strategie sozia-
ler Investition’ in der Vorantreibung der Investition in das Humankapital. Während 
es sich in der alten Sozialdemokratie bei dem Begriff des Humanvermögens um das 
Gesamtpotenzial der Staatsbürger als Grundelement der nationalstaatlichen Gesell-
schaft handelt, bezieht sich der Ausdruck des ‚menschlichen Kapitals’ (Giddens 
1999: 137) auf die Aktivierung und Erhöhung des Arbeitskräfteangebots, die durch 
Flexibilisierung des Rentenzugangsalters, die Förderung der lebenslangen Bildung 
sowie die Erhöhung des Bildungsniveaus erreicht werden soll (Giddens 1999: 138-
151). Fünftens setzt sich der dritte Weg für Neubestimmung des Rechte-Pflichten-
Verhältnisses der Staatsbürgerschaft ein. Nach Giddens hebt auch die alte Sozialde-
mokratie die gleiche Bedeutung von Rechten und Pflichten der Staatsbürger hervor. 
Die kollektive Vorsorge (‚collective provision’) prägte jedoch das Wohlfahrtssystem 
so sehr, dass dieses Rechte-Pflichten-Verhältnis gar nicht wahrgenommen wurde. 
Ein neues Gleichgewicht zwischen individueller und kollektiver Verantwortung soll-
te entsprechend der Erweiterung des Individualismus wiederhergestellt werden (Gid-
dens 1999: 83-84). Insofern ist dieser Punkt eher als eine Umsetzung des alten sozi-
aldemokratischen Kernprinzips als eine Neuerung zu bezeichnen.         
         
Trotz aller Unterschiede teilen die beiden Richtungen ‚klassischer und sozialer Libe-
ralismus’ die primäre Bedeutung der individuellen Rechte. Die sozialliberalistische 
Revidierung des Liberalismus ist durch die Vollendung des Liberalismus, d.h. durch 
die Maximierung der persönlichen Entfaltensmöglichkeiten der Individuen, begrün-
det. Das bedeutendste Merkmal des sozialen Liberalismus besteht nicht darin, dass 
seine Vertreter den Widerspruch zwischen Markt und Staatsbürgerrechten, bzw. 
Freiheit und Gleichheit, erkannt haben sondern drin, dass sie das Problem zu lösen 
glaubten, ohne auf den Liberalismus zu verzichten. Nicht die Abschaffung des Mark-
tes sondern die Zivilisierung der Wirkung des Marktes, d.h. die Ergänzung des 
Marktprinzips durch die Staatsbürgerrechte führt zur Lösung des Problems. Ein sol-
ches Konzept geht von einer gleichzeitigen Entfaltung der zwei Werte, Freiheit und 
Gleichheit aus. Zudem weicht der Kerngedanke des dritten Wegs nicht so deutlich 
von dem des sozialen Liberalismus ab, sodass man ihn eher für eine Schwerpunkt-
verschiebung bzw. eine Umsetzung der Grundsätze der alten Sozialdemokratie halten 
könnte (Tabelle 3-2).  
 
Eine bedeutende Kritik an dem sozialen Liberalismus entsteht durch eine andere 
Variante des Liberalismus: Neoliberalismus. Als radikaler Nachfolger des klassi-
schen Liberalismus,  aktualisiert und systematisiert der Neoliberalismus einerseits 
die Prinzipien des klassischen Liberalismus, andererseits vertieft er den Individua-
lismus des Liberalismus. Auf drei Besonderheiten des Neoliberalismus ist hinzuwei-
sen (Faulks 1998: 55-72). Erstens teilen die Vertreter des Neoliberalismus Nozick 
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und Hayek die Priorität des Individuums als Basis für alle politischen Engagements. 
Absoluten Vorrang soll auch dem Wert der Freiheit gewährt werden, welche die in-
dividuelle Souveränität vor dem Kollektivismus schützt. Wie beim klassischen Libe-
ralismus, wird die individuelle Freiheit nicht als Instrument für andere soziale Ziele 
sondern als Ziel an sich angesehen. „It is this recognition of the individual as the 
ultimate judge of his ends, the belief that as far as possible his views ought to govern 
his actions, that forms the essence of the individualist position” (Hayek 1944: 44). 
Aber die Verschärfung des Individualismus durch Hayek und Nozick wurde dadurch 
am deutlichsten, dass ihre Vertreter den  egalitären Aspekt von Locke und Paine 
ablehnen. Sie hielten Ungleichheit, die nicht auf die sozialen Klassen sondern auf die 
natürliche Fähigkeit und Motivation des Individuums zurückzuführen war, für so-
wohl unvermeidlich als auch wünschenswert: das zweite Merkmal. Vor allem Nozick 
(1976) übte in seiner Anspruchstheorie (‚Entitlement Theory’) Kritik an die Gerech-
tigkeitsprinzipien von Rawls aus und legte die folgenden „Hauptprinzipien der Ge-
rechtigkeit bei Besitztümern“ fest, die von der historischen Gerechtigkeitstheorie 
ausgehen. „1. Wer ein Besitztum im Einklang mit dem Grundsatz der gerechten An-
eignung erwirbt, hat Anspruch auf dieses Besitztum. 2. Wer ein Besitztum im Ein-
klang mit dem Grundsatz der gerechten Übertragung von jemandem erwirbt, der 
Anspruch auf das Besitztum hat, der hat Anspruch auf das Besitztum. 3. Ansprüche 
auf Besitztümer entstehen lediglich durch (wiederholte) Anwendung der Regeln 1 
und 2“ (Nozick 1976: 144). Nozick kritisiert an der ‚Ergebnisorientierung’ Rawls, 
dass er sich nur auf eine Momentaufnahme konzentriert und die historischen Um-
stände des Handelns der Individuen, die in der Vergangenheit zu einer bestimmten 
Verteilung führten, außer Acht lässt. Mit der Berücksichtigung des historischen Kon-
texts des individuellen Besitztums ist selbst große Ungleichheit zu legitimieren. Die 
Ungleichheit entspreche dem natürlichen Unterschied der Individuen. Diese Prinzi-
pien haben eine wichtige Implikation für die sozialen Staatsbürgerrechte, die ein 
drittes Merkmal des Neoliberalismus darstellt. Die Prinzipien erlauben nur zwei We-
ge zum Eigentum: Durch die Aneignung auf dem Markt und durch die karitative 
Übertragung. Der staatliche Eingriff in die gesellschaftlichen Verhältnisse, der einen 
enormen bürokratischen Aufwand voraussetze, sei von Natur aus ineffektiv und nei-
ge zum Totalitarismus, der zwangsläufig zur  Repression der Individuellen führe.  

 
Auf diesen drei Grundlagen übt der Neoliberalismus starke Kritik an den sozialen 
Staatsbürgerrechten (Faulks 1998: 67). Entsprechend der Kritik kann der Versuch, 
durch die Erweiterung der sozialen Staatsbürgerrechte die Ungleichheit zu vermin-
dern, nicht erfolgreich sein, weil er der sozialen Tatsache widerspricht, dass die 
Menschen ungleich sind. Dementsprechend habe man unüberwindliche öffentliche 
Ausgaben erzeugt, die den wertschöpfenden Privatsektor unterminierten. Darüber 
hinaus stiegen damit die Erwartungen unter den Armen so weit an, dass der Staat 
diese nicht erfüllen könne. Bei dem Prozess leide der Staat unter der Legitimations-
krise und die Bürger wären in Hinsicht auf die Verantwortung ihrer materiellen 
Wohlfahrt immer tiefer in die Abhängigkeit des Staates geraten.                   
 
Außerhalb des Liberalismus kam eine nachhaltige Kritik am sozialen Liberalismus 
vom Marxismus. In einem seiner früheren Aufsätze ‚Zur Judenfrage’ von 1843 be-
schäftigte sich Marx mit dem politischen Recht in der kapitalistischen Gesellschaft. 
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Er kritisierte Bauer, der die politische Emanzipation der Juden in der Emanzipation 
des Staates von der Religion d.h. in der Trennung von Politik und Religion sah 
(Marx 1976: 353). Für Marx wurde die Ursache der Entfremdung in den sozioöko-
nomischen Verhältnissen gegründet, die durch die Arbeitsverteilung und das  Eigen-
tum an Produktionsmitteln charakterisiert waren. Demzufolge war die Befreiung der 
Menschen durch Veränderungen in der privaten Sphäre, nicht durch die Gewährung 
der Rechte in der öffentlichen Sphäre, zu erreichen. Die gleichen Staatsbürgerrechte 
für alle seien eine leere Farade, deren Sinne nur auf der abstrakten Rechtsebene liege, 
aber kaum die Realität der materiellen und kulturellen Ungleichheit widerspiegele. 
Marx erkannte zwar an, dass die Entwicklung der politischen Staatsbürgerrechte 
einen Fortschritt darstellt. Die Idee von der Gleichheit bei den politischen Staatsbür-
gerrechten, von denen die Eigentumsverhältnisse jedoch unangetastet bleiben sollten, 
war für ihn inakzeptabel. Die modernen Individuen, die von der Religion befreit sei-
en, wäre als Subjekt der Freiheit und Rechte konstituiert worden, aber die Staatsbür-
gerrechte, die dem Individuum gewährleistet seien, würden die real existierenden 
Unfreiheiten und die sozialen Probleme verbergen. Dadurch, dass sich die Institutio-
nalisierung der politischen Staatsbürgerrechte auf den politischen Bereich beschrän-
ke, entstehe eine konfliktreiche Gesellschaftsstruktur, in der sich einerseits Gleich-
heit im politischen Bereich durchgesetzt und andererseits Ungleichheit im sozialen 
und privaten Bereich erhalten geblieben sei.  „Politik kann nicht als ein Teil des Le-
bens angesehen werden: der getrennt von der privaten Sphäre der gesellschaftlichen 
Beziehung. Nur wenn Rechte mit der Betonung der Gleichheit auf die private Sphäre 
erweitert werden können, kann die Emanzipation der Menschen errecht werden“45 
(Faulks 1998:23). In diesem Sinne lag für Marx die Lösung der Judenfrage nicht in 
der Trennung sondern in der Auflösung der Division zwischen Staat und Gesell-
schaft. 
Schließlich schätzte Marx den Konflikt zwischen Kapitalismus und Staatsbürger-
rechten ähnlich ein wie der soziale Liberalismus. Aber seine Antwort auf diesen Wi-
derspruch fiel ganz anders aus als die des sozialen Liberalismus. Während der soziale 
Liberalismus durch die Entwicklung der sozialen Staatsbürgerrechte das Problem zu 
lösen versuchte, stellte für Marx die Abschaffung des Kapitalismus den einzigen 
Ausweg aus diesem Problem dar.       
 
Zusammenfassend zeigt die Tabelle 3-2 die unterschiedliche Konstituierung der 
Werte und deren sozialphilosophischen Hintergrund, die die Eigenartigkeit des sozia-
len Liberalismus verdeuten soll. 

                                                 
 
45 „Politics cannot be perceived as a part of life divorced from the private sphere of social relations. 

Only when rights and notions of equality are extended into the private sphere can true human (as 
opposed to mere political) emancipation be won” (Faulks 1998: 23). 
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Tabelle 3-2 Konzepte von Staatsbürgerrechten in unterschiedlichen Sozialphilosophien 

 Individuum Gemeinschaft Gerechtigkeit Freiheit Gleichheit Sicherheit Rechte-
Pflichten 

Wohlfahrt Vertreter 

K
la

ss
is

ch
er

 
L

ib
er

al
is

-
m

u
s 

Abstraktes 
Individuum 

Zusammen-
schluss der 
Individuen 

 

Verfahrens-
gerechtigkeit,  

Vorrang des 
Marktes 

Negative 
Freiheit 

Gleichheit 
zwischen 
Individuen 

Verteidigung und 
Schutz 

Rechte Individuelle 
subjektive 
Wohlfahrt 

Hobbes, 

Locke 

S
oz

ia
le

r 
L

ib
er

al
is

-
m

u
s 

Staatsbürger National- 
staat als Politi-
sche Gemein-
schaft 

Materielle Ge-
rechtigkeit, Staat 
und Markt 

Positive 
Freiheit 

Status-
gleichheit: 
Chancen-
gleichheit 

Verteidigung, 
Schutz und 
soziale Sicher-
heit 

Rechte und 
Pflichten 

Human-
vermögen 

Marshall, 

Rawls 

N
eu

e 
S

oz
ia

l-
d

em
ok

ra
ti

e 

Staatsbürger National- 
staat als Politi-
sche Gemein-
schaft und regi-
onale Gemein-
schaft 

Materielle Ge-
rechtigkeit, Staat, 
Markt und regio-
nale Gemein-
schaft 

 

Positive 
Freiheit  

Status-
gleichheit: 
Chancen-
gleichheit 

Verteidigung, 
Schutz und 
soziale Sicher-
heit 

Verwirkli-
chung des 
Verhältnisses 
zwischen 
Rechten und 
Pflichten 

Human-
kapital 

Giddens 

N
eo

li
b

er
a-

li
sm

u
s 

Abstraktes 
Individuum 

Zusammen-
schluss der 
Individuen 

Verfahrens-
gerechtigkeit,  

Absoluter Vor-
rang des Marktes 

Negative 
Freiheit 

Natürliche 
Ungleichheit 

Verteidigung 
und Schutz 

Rechte Individuelle 
subjektive 
Wohlfahrt 

Hayek, 

Nozick 

K
om

m
u

n
is

-
m

u
s 

 

Teil der Ge-
sellschaft 

Staat als einzige 
Gemeinschaft 

Ergebnis-
gerechtigkeit,  

Vorrang des Staa-
tes 

Positive 
Freiheit 

Gleichheit 
zwischen 
Klassen 

Verteidigung,  
Schutz und 
soziale Sicher-
heit 

Pflichten Kollektive 
Wohlfahrt 

Marx 

Quelle: Eigene Systematisierung nach Faulks 1998; Dwyer 2000 ; Barry 1990.
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Zusammenfassung: Begriff und Elemente des Wohlfahrtsstaates in Hinsicht auf 
die sozialen Rechte 

Begriff des Wohlfahrtsstaates 

Einige Merkmale der Wohlfahrtsstaatsforschung erschweren die Konstituierung ei-
nes allgemeingültigen Begriffes des Wohlfahrtsstaates. Eines davon ist ihre interdis-
ziplinärer Charakter, den Kaufmann (2002: 261-263) als disziplinäres Vorurteil be-
zeichnet hat. Jede Disziplin verfolgt ein eigenes Forschungsinteresse und verwendet 
eigene Begriffe, ohne gemeinsame Forschungsinteressen und Instrumente zu entwi-
ckeln. „Es gibt bis heute nur wenige Versuche, die sozialstaatliche Problematik sys-
tematisch mit Fragen der Staatstheorie, der ökonomischen Ordnungstheorie oder der 
soziologischen Steuerungs- und Gesellschaftstheorie, aber auch der Ethik zu verbin-
den (ebenda: 261). Diese Unklarheit bereitet einen fruchtbaren Boden für „die partei-
liche Behandlung wohlfahrtsstaatlicher Fragen. Liberalen Autoren ist der Staatsinter-
ventionismus a priori suspekt, und sozialdemokratisch oder christlich-sozial orien-
tierte Autoren schließen allzu leicht aus sozialen Problemen auf die Problemlösungs-
kompetenz des Staates, ohne ordnungspolitische Restriktionen zu beachten“ : politi-
sches Vorurteil (ebenda)46. 
 
Um einen Begriff des Wohlfahrtstaates herauszuarbeiten, der von diesen Vorurteilen 
möglichst befreit ist, wird hier zuerst die Staatsbürgerschaft, die sich auf das zentrale 
Thema der Geistes- und Sozialwissenschaft dieses Jahrhunderts, die ‚Beziehung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft’, bezieht, in den Vordergrund der Analyse ge-
stellt. Aus der Perspektive der Staatsbürgerrechte ist der erste Begriff des Wohl-
fahrtsstaates herauszuarbeiten: ‚Der Wohlfahrtsstaat ist eine Gesellschaft, in der die 
drei Staatsbürgerrechte, nicht nur der zivilen und politischen sondern auch der sozia-
len Staatsbürgerrechte vollständig entfaltet ist’. Der Begriff ermöglicht zwar eine 
klare Unterscheidung zwischen Wohlfahrtsstaat und Nicht-Wohlfahrtsstaat (Tabelle 
3-3), aber er ist so abstrakt, dass er zu wenig darüber aussagt, was eigentlich Staats-
bürgerrechte sind. Deswegen besteht bei diesem starker Konkretisierungsbedarf. Bei 
der Konkretisierung werden verschiedene Ansichten über Staatsbürgerrechte aus 
verschiedenen Disziplinen und gleichzeitig aus verschiedenen ideologischen und 
politischen Positionen vorgelegt, damit die oben genannten politischen und dis-
ziplinären Vorurteile möglichst vermieden werden können. Die oben geführte inter-

                                                 
 
46 Noch ein Vorurteil stellt das nationale Vorurteil dar (Kaufmann 2002: 262). Dabei handelt es sich 

darum, dass der Begriff des Wohlfahrtsstaates je nach dem Land unterschiedliche Bedeutung enthält, 
weil jedes Land unterschiedliche Verständnisse über den Staat hat, nämlich unterschiedliche Staats-
tradition (Kaufmann 1995: 10). „Der Wohlfahrtsstaat bedeutet (beispielweise) in anglo-sachsischer 
Tradition der Sektor der sozialen Dienstleistungen, während Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat in der 
deutschen Tradition primär der Staat als eine institutionelle Identität des politischen Lebens bedeu-
tet, insofern es um die Sachen der Wohlfahrt geht“ (Kaufmann 1995: 7: übersetzt ins Deutsch durch 
den Verfasser: „Welfare state means in the Anglo-saxon tadition the sector of social services, whe-
reas Wohlfahrtsstaat or Sozialstaat in the German tradition primariliy means the state as an instituti-
onal identity of polititical life, insofar as it ist concernde with issues of welfare“).  
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disziplinäre und interpolitische Konkretisierung der Staatsbürgerrechte ist in drei 
Punkten  folgendermaßen zusammenzufassen (vgl. Tabelle 3-3): 
 
1. Beim Wohlfahrtsstaat handelt es sich um die Realisierung der drei Staatsbürger-
rechte, nicht nur der zivilen und politischen sondern auch der sozialen Staatsbürger-
rechte, von der die besondere Staatsaufgabe ‚staatliche Verantwortung für das Wohl-
ergehen der Gesamtbevölkerung, abgeleitet wird.  
2. Die Wirkung dieser Staatsform läuft über die Grenze des politischen Systems hin-
aus und gestaltet eine bestimmte Form der Gesellschaft, die aus der institutionellen 
Verknüpfung von drei ausdifferenzierten Teilsystemen, dem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem, dem demokratischen Staatswesen und dem Wohlfahrtssektor besteht, 
wobei das Motiv des Konzeptes in der Inklusion der Mitglieder in die gesellschaftli-
chen Teilsysteme liegt.  
3. Dieser Gesellschaftstyp findet normative Begründung in einer reformistischen 
Variante des Liberalismus dem‚sozialen Liberalismus’, der die Priorität der Freiheit 
des Individuums beibehält und gleichzeitig nationale politische Gemeinschaft als 
institutionellen Rahmen für die Solidarität konstituiert. Überdies setzt sie sich für die 
gleichzeitige Entfaltung von Freiheit und Gleichheit ein und erstreckt sich sein Ge-
rechtigkeitskonzept über die formale auf die materielle Ebene (Tabelle 3-2).   
 
Der erste Punkt sagt vor allem, für welche Zielsetzung der Wohlfahrtsstaat steht. Mit 
dem zweiten Punkt werden dessen institutionellen Ergebnisse und Merkmale erfasst. 
Bei dem dritten Punkt handelt es sich um dessen Intention. Unter vorhandenen Defi-
nitionen des Wohlfahrtsstaates steht der Begriff von Harry Girvetz dieser Zusam-
menfassung am nächsten: „Der Wohlfahrtsstaat ist der institutionelle Ausdruck der 
Übernahme einer legalen und damit formalen und ausdrücklichen Verantwortung 
einer Gesellschaft für das Wohlergehen ihrer Mitglieder in grundlegenden Belangen“ 
(Girvetz: 1968: 512, übersetzt von Kaufmann 1997: 21)47.   
  
Allerdings benötigt er zwei Ergänzungen in Hinsicht auf das institutionelle Merkmal 
und die Intention. Daraus kann man einen zweiten Aspekt herausarbeiten: ‚Der 
Wohlfahrtsstaat ist eine demokratisch-wohlfahrtskapitalistische Gesellschaft, die eine 
legale und damit formale und ausdrückliche Verantwortung für die individuelle 
Wohlfahrt aller Mitglieder  übernimmt  und am Glauben an die gleichzeitige Entfal-
tung von Freiheit und (konditionierter) Gleichheit der Individuen festhält’. Dieser 
Gesellschaftstyp unterscheidet sich von den liberalen, sozialistischen und develop-
mental-staatlichen Gesellschaftstypen in den vier Aspekten: Staatsaufgabe, Ord-
nungskonzept sowie Differenzierungsform und normative Begründung.  

 

                                                 
 
47 “The welfare state is the institutional outcome of the assumption be a society of legal and therefore 

formal and explicit responsibility for the basic well-being of all of its members” (Girvetz 1968: 
512).  
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Elemente des Wohlfahrtsstaates 

Die oben angeführten drei Ausgangspunkte für die Staatsbürgerrechte ermöglichen 
zwar die Definition des Wohlfahrtsstaates auf der abstrakten Ebene. Allerdings sollte 
diese zur Festlegung der konkreten Elemente des Wohlfahrtsstaates weiter entwickelt 
werden, die für die empirische Analyse der Beurteilung der Wohlfahrtsstaatlichkeit 
in einem bestimmten Land wie Südkorea notwendig sind. Es handelt sich um die 
Frage, was das wohlfahrtsstaatliche Entwicklungsmuster der Staatsbürgerrechte von 
anderen unterscheidet, in dem sich die drei, d.h. die zivilen, politischen und sozialen 
Elemente der Staatsbürgerrechte, vollständig entfalten.  
 
Bei dem staatstheoretischen Aspekt der Staatsbürgerrechte hängt das wohlfahrtsstaat-
liche Muster eng mit der Staatsaufgabe zusammen. Danach hat der Wohlsfahrtsstaat 
eine eigene Aufgabendefinition, die sich von der der anderen Typen des Staates un-
terscheidet. Die wohlfahrtsstaatliche Aufgabe ist durch die Betonung der staatlichen 
Verantwortung für die Wohlfahrt seiner Gesamtbevölkerung geprägt (Provision).   
Aus der soziologischen Sicht ist erstens das wohlfahrtsstaatliche Muster der Staats-
bürgerrechte durch die Anerkennung der Pluralisierung der Gesellschaftsstruktur 
geprägt, die der funktional ausdifferenzierten Gesellschaftsform entgegensetzt wird. 
Konzeptionell bildet sich das Ordnungskonzept des demokratischen Wohlfahrtskapi-
talismus heraus. Strukturell differenziert sich ein Vermittlungssystem 
,Wohlfahrtssektor’ mit eigenen Mitteln und eigener Logik aus. Zweitens liegt das 
Motiv der Gewährung der sozialen Staatsbürgerechte in der Inklusion in die einzel-
nen Funktionssysteme. Damit wird die Teilhabe an den gesellschaftlichen Errungen-
schaften ermöglicht. Insofern basieren diese Teilhaberechte auf der Mitgliedschaft in 
der politischen Gemeinschaft (Nationalstaat) (Membership).             
 
Sozialphilosophischer Aspekt: Obwohl sich der soziale Liberalismus auf den Glau-
ben an das Humanvermögen stützt, demzufolge die Entfalten seiner Mitglieder mit 
der Steigerung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt vereinbar ist, hat der soziale 
Liberalismus in dem Punkt mit anderen Varianten des Liberalismus, des klassischen 
Liberalismus und des Neoliberalismus gemeinsam, dass er dem Individuum den Vor-
rang gegenüber der Gemeinschaft als Ganze einräumt. Der Staatsbürger wird zuerst 
als Individuum angesehen und die Staatsbürgerrechte als individuelle subjektive 
Rechte. Insofern werden die sozialen Staatsbürgerrechte als individueller Anspruch 
auf die Sozialleistungen bezeichnet. Anders als die anderen Varianten des Liberalis-
mus betont der soziale Liberalismus gleichzeitig die Pflicht der Staatsbürger als 
wichtige Voraussetzung der Rechte (Condition).   
 
Als Mitglieder haben die Staatsbürger die aktiven Teilnahmerechte auf der Verfah-
rensebene. Zur Realisierung sollten nicht nur formelle Rechte auf Teilnahme sondern 
auch materielle Grundlagen der Teilnahme gewährt werden.  
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Tabelle 3-3 Konzepte von Staatlichkeit und Staatsbürgerrechten in unterschiedlichen Gesellschaftstypen 

 

Gesellschaftstyp Schwerpunkt der  
Staatsaufgaben 

Ordnungskonzept Individuelle Rechte* Rechte und Pflich-
ten 

Policy-Community** 

Entwicklungs-
staatliche Gesell-
schaft 

Wirtschaftsförderung; 
Verteidigung. 

Merkantilismus (Staatli-
che Intervention in die 
Wirtschaft). 

Keine subjektiven Rechte  
und Selektivität. 

Pflichten;  
Arbeitszwang 

Passive  
Schließung 

Marktliberale 
Gesellschaft 

Verteidigung und Erhal-
tung der Ordnung. 

Marktliberalismus Beschränkung der  
subjektiven  Rechte auf zivile 
und politische Rechte. 

Keine Rechte und  
keine Pflichten 

Passive  
Öffnung 

Neoliberalismus Abbau des  
Wohlfahrtsstaates. 

 

Marktliberalismus Beschränkung der  
subjektiven  Rechte auf  
zivile und politische Rechte; 
Selektivität. 

Zwang zur indivi-
duelle  
Verantwortung;  
Pflicht zur Arbeit. 

Passive  
Öffnung 

Sozialistische 
Gesellschaft 

Politische und ökonomi-
sche Planung. 

Planwirtschaft Keine subjektiven Rechte Pflichten,  
Arbeitszwang 

Passive  
Schließung 

Wohlfahrts-
staatliche Gesell-
schaft 

Äußere und innere Sicher-
heit, Demokratie und 
Wohlfahrt. 

Demokratischer Wohl-
fahrtskapitalismus. 

Zivile, politische und soziale 
Rechte; Universalismus. 

 

Rechte und Pflich-
ten. 

 

Aktive  
Öffnung 

Neue Sozialdemo-
kratie 

Priorität der präventiven 
und beschäftigungsför-
dernden Maßnahmen ge-
genüber den passiven sozi-
alen Absicherungen. 

Demokratischer Wohl-
fahrtskapitalismus; Zu-
sammenwirken des Staa-
tes, des Marktes  
und des Individuums 

Staatsbürger: Mitglied der 
politischen Gemeinschaft und 
regionalen Gemeinschaft, U-
niversalismus. 

Umsetzung von 
Rechten und  
Pflichten durch 
Fordern und För-
dern. 

Aktive  
Öffnung 

Quelle: Eigene Darstellung. 

*Selektivität: Dominanz nedürfigkeitsgeprüfter staatlicher Sozialleistungen; Universalismus: Dominanz nicht-bedürfigkeitsgeprüfter Sozialleistungen.  

** Siehe Tabelle 4-1 



 

45 

Tabelle 3-3 verdeutlicht diese Elemente der Staatsbürgerrechte. Gleichzeitlich zeigt 
sie, dass nach diesen Eigenschaften der wohlfahrtsstaatliche Gesellschaftstyp deut-
lich von anderen unterschieden werden kann.       

3.2 Nationale Varianten des Wohlfahrtsstaates 

Nachdem die Elemente des Wohlfahrtsstaates im Kontext der Staatsbürgerrechte 
herausgestellt wurden, widmen wir uns der zweiten Frage dieser Arbeit, welche auf 
die Feststellung der Entstehung des neuen Wohlfahrtsstaates in Südkorea abzielt. Es 
geht um das Adjektiv ‚neu’: Unterscheidet sich der neu entstehende Wohlfahrtsstaat 
von dem westlichen?  
 
In dem Forschungsbereich zur Typologisierung der Wohlfahrtsstaaten wird diese 
Frage neuerdings gestellt und eine Antwort darauf gesucht. Dabei wird die Entste-
hung der neuen Wohlfahrtsstaaten als Entstehung eines neuen Typs aufgefasst, der 
sich vor allem nach Esping-Andersen von den vorhandenen Typen wie folgt unter-
scheidet. So fragt Esping-Andersen: „Are the nations of East-Central Europe, East 
Asia, or Latin America in the process of emulating the Western model, or are they 
following qualitatively new trajectories?“ (1996: 20). Wie schon in Kapitel 2 darge-
stellt  wurde, herrscht bei der Antwort auf diese Frage Uneinigkeit über das Wohl-
fahrtsstaatsmodell in Ostasien.  
 
Den bedeutendsten Beitrag zur Typologisierungsforschung der westlichen Wohl-
fahrtsstaaten leistete Esping-Andersen mit seinem bahnbrechenden Buch „The Three 
Worlds of Welfare Capitalism“ (1990), das seit seiner Erscheinung im Zentrum der 
wissenschaftlichen Debatte steht. Trotz der Vielfalt der wohlfahrtsstaatlichen Ent-
wicklungen der einzelnen Länder, hauptsächlich der westlichen Länder, ist nach 
Esping-Andersen eine Klassifizierung dieser Länder in drei Typen möglich: liberale, 
konservative und sozialdemokratische Wohlfahrtsregime. Dabei führt er die Klassifi-
zierung auf drei Kriterien zurück: Dekommodifizierung, Stratifizierung und Wohl-
fahrtsmix. Diese Klassifikation trägt zwar durch idealtypische Vereinfachung zur 
Reduzierung der Komplexität und damit zur besseren Klärung von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden bei den wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen bei. Aber dieser 
Erfolg ist anhand der folgenden Kritiken zu relativieren.     
  
Neben der methodischen Kritik, die wenig zu der Fragestellung dieser Arbeit beträgt 
(vgl. Powell 2002; Kohl 1993), fokussieren die Kritiker auf die Differenzen der Län-
der innerhalb eines Regimes, welche die Grenze des Regimes überschreiten. Im libe-
ralen Wohlfahrtsregime werden die Unterschiede zwischen den USA und England 
und ferner die eigenständigen Formmerkmale vom australischen Wohlfahrtsstaat 
hervorgehoben (Castles 1997). Im konservativen Wohlfahrtsregime bildet sich der 
katholische Wohlfahrtsstaat in Südeuropa (Leibfried 1992; Lessenich 1995; Van 
Kersbergen 1995). Auch Frankreich zeigt ein eigenes Modell, das sich vom Muster-
beispiel des konservativen Regimes ‚Deutschland’ unterscheidet (Bode 1999). Über-
dies entdeckt Manow (2002) nach der Berücksichtigung des konfessionellen Einflus-



 

46 

ses zwei Trennlinien, die quer durch die drei Wohlfahrtsregimes verlaufen: Die 
„Süd/Nord-Achse vom katholischen, über den gemischten konfessionellen hin zum 
rein protestantischen Wohlfahrtsstaat“ und die Ost/West-Achse „von einer Dominanz 
der lutherischen Staatskirche 48  hin zu einer größeren Bedeutung non-
konformistischer Strömungen, protestantischer Sekten, Freikirchen und des refor-
mierten Protestantismus 49 “ in den gemischt-konfessionell sowie dominant-
protestantischen Ländern (Manow 2002: 207). Alle diese neuen Entdeckungen der 
Lücken in den drei Typologisierungen hängen mit der noch weiteren Typenbildung 
zusammen, so dass man zurzeit kaum mehr von einer stabilen Klassifikation spre-
chen kann (Kaufmann 2003: 23-24).  
 
Aus diesen Gründen wird in dieser Arbeit auf die Typologisierung verzichtet und an 
ihrer Stelle die Methode des institutionell-normativen Vergleichs von Kaufmann 
(2003) vorgezogen. Dieser Vergleich beschränkt sich nicht auf die Problemlösungen 
(institutionelle Ergebnisse), sondern bezieht sich auch auf die soziale Definition der 
Problemlage (Kaufmann 2003: 20). „Das vorausliegende - cum grano salis - gemein-
same Problem ist das tertium comparationis der zu vergleichenden Problemlösungen. 
Für den Rechtsvergleich heißt das: das gemeinsame vorrechtliche Problem ist das 
tertium comparationis der zu vergleichenden rechtlichen Lösungen“(Zacher 1991: 
17). Dieser Einbezug der Problemlage in den Vergleich wird dadurch begründet, dass 
man bei einer bestimmten Problemlösungsform von einer bestimmten Form der 
Problemartikulierung ausgehen kann. „[ ... ]Soziale Probleme werden dadurch kon-
stituiert, dass überhaupt an Problemlösungen gedacht wird [ ... ] und soziale Proble-
me werden geformt, indem gewisse Problemlösungen gedacht [...] ergriffen werden“ 
(Ebenda).  
 
Ein gelungenes Beispiel für den institutionellen Vergleich der Wohlfahrtsstaaten 
liefert Kaufmann (2003; Tabelle 1, Anhang). Er untersucht vier Wohlfahrtsstaaten, 
Großbritannien, Schweden, Frankreich und Deutschland, im Zusammenhang mit 
deren politischen, sozioökonomischen sowie kulturellen Eigenschaften. Obwohl die-
se Länder einige Gemeinsamkeiten aufweisen, die sie von nicht-
wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaften wie der Sowjetunion und den USA unter-
scheidbar machen, sind diese Länder geprägt durch die Eigenarten der Auffassung 
der ‚sozialen Frage’ und des institutionellen Arrangements der Wohlfahrtsprodukti-
on. „Wie die ‚soziale Frage’ gestellt wird, wie also das Leitproblem der jeweiligen 
Sozialpolitik zu Beginn der Entwicklung formuliert wurde, wird im Folgenden als 
ein aussagekräftiger Schlüssel für das Verständnis nationaler Entwicklungen der 
Wohlfahrtsstaatlichkeit postuliert“ (Kaufmann 2003: 36; Tabelle 4). Nach dieser 
kosmologischen Ansicht könnte man nicht von drei Typen der Wohlfahrtsstaaten 
ausgehen, sondern es gibt mehrere „nationale Idiosynkrasien“ (Kaufmann 2003: 30). 
Dementsprechend verfügt jeder Wohlfahrtsstaat über ein eigenständiges Modell und 
jeder Wohlfahrtstaat, der neu entsteht, ist als ein neuer Wohlfahrtsstaat zu bezeich-
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nen, der durch einzigartige Problemthematisierung und institutionelle Antworten 
geprägt ist. Kaufmann spricht vom „Eigensinn“ jedes Wohlfahrtsstaates.  
 
Diesse Arbeit schließt sich der Kaufmannschen Methodologie an und wendet sie 
erstmals auf Südkorea an. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf die erste Frage-
stellung, nämlich die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Südkorea, deren Beant-
wortung zur Lösung der zweiten Frage, nämlich der Eigenart des südkoreanischen 
Wohlfahrtsstaates, führt. 

3.3 Theoretische Herangehensweise: Mehrebigkeit und Weltgesellschaftlich-
keit des Wohlfahrtsstaates 

3.3.1 Mehrebenenanalyse  

Wie im Kapitel 2 geschildert wurde, herrscht in der Forschung über die ostasiatische 
Sozialpolitik Uneinigkeit darüber, welche Faktoren die Besonderheit des ostasiati-
schen Wohlfahrtsstaates erklären, obwohl versucht wird, durch eine Integration die 
Schwäche einzelnen Theorien zu kompensieren. Vor dem Hintergrund des im Ab-
schnitt 3.3 entwickelten gesellschaftstheoretischen Wohlfahrtsstaatskonzepts soll in 
diesem Abschnitt die Integration der Theorien weiter vorangetrieben werden. Es sind 
drei Ebenen der gesellschaftstheoretischen Analyse zu unterscheiden (vgl. Ju, J. 
2005).  
Gesellschaftsstrukturelle Ebene: Auf dieser Ebene wird gefragt, welche Ursprünge 
und welche Wirkungen die Entstehung neuer Institutionen in Bezug auf die Struktur 
der gesamten Gesellschaft hat.  
Institutionelle Ebene: Hier geht es um die gesellschaftlichen Teilsysteme. Das Unter-
suchungsinteresse liegt hier vor allem auf dem Zusammenhang zwischen Teilsyste-
men wie zwischen Wohlfahrtssektor und politischem System oder zwischen Wohl-
fahrtssektor und Wirtschaftssystem.  
Akteursebene: Sie stellt die Deutungen der Akteure ins Zentrum der Beobachtung, 
die Problemthematisierung, Handlungsorientierungen, ideologischen Hintergrund 
und politische Alternativen umfassen und in Diskursen greifbar werden. 
  
Die Theoriekombination in der Wohlfahrtsstaatsforschung zu Ostasien begrenzt sich 
derzeit auf die zweite Ebene. Dabei stehen die Zusammenhänge zwischen kulturellen 
sowie politischen Institutionen einerseits und der Struktur des Wohlfahrtssystems 
andererseits im Vordergrund. Die Kombination der Bestimmungsfaktoren zeigt zwei 
Formen: Die hierarchische und die parallele Form. Bei der hierarchischen Form, die 
im Forschungsstand über ostasiatische Wohlfahrtsstaaten (Kapitel 2) dominiert, wird 
als ein Hauptfaktor der Selektionsmechanismus eingeführt, der die Stärke und Art 
der Wirkungen anderer Faktoren beeinflusst, und alle anderen Faktoren als Rahmen-
bedingungen betrachtet. Demgegenüber beinhaltet die parallele Form einige gleich-
berechtigte Faktoren als Kernfaktoren. Innerhalb beider Formen ist es bislang nicht 
gelungen zu zeigen, was genau die Identifikation des Selektionsmechanismus bzw. 
der Kernfaktoren rechtfertigt und wieso einige Faktoren völlig oder teilweise ausge-
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schlossen sind50. Aus diesem Grund ist es schwierig, die Uneinheitlichkeit der Theo-
rien zu überwinden, solange die Kombination von Theorien auf die institutionelle 
Ebene begrenzt bleibt.  

Gesellschaftsstrukturelle Ebene 

Ein Ausweg aus diesem theoretischen Engpass liegt in der Erhöhung des Abstrakti-
onsgrades der Theorie, d.h. in der Anknüpfung an die Strukturebene der Theorie. In 
der Theoriegeschichte des Wohlfahrtsstaates kommt die Differenzierungstheorie dem 
Anspruch, die erste Ebene ‚die gesellschaftsstrukturelle Ebene, mit einzubeziehen, 
am nächsten, indem sie den Wohlfahrtsstaat im Kontext der gesamtgesellschaftlichen 
Struktur betrachtet. In der Differenzierungstheorie wird der Wohlfahrtsstaat als Ant-
wort auf die Probleme der Integration funktional differenzierter Gesellschaften 
gehalten (vgl. Leisering 2001: 1213). Obwohl auf der theoretischen Abstraktionsebe-
ne nur drei Differenzierungsformen, die ‚segmentäre, stratifizierte und funktionale 
Differenzierung’ festzustellen sind, stellt die reine Vorherrschaft einzelner Differen-
zierungsformen eher die Ausnahme als den Normalfall dar (Luhmann 1995). Es gibt 
unterschiedliche Varianten funktioneller Ausdifferenzierung der Gesellschaft.  
 
Bei dem Wohlfahrtsstaat handelt es sich um das Resultat aus der Vermittlung zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Kultur; „genau aus der Vermittlung zwischen der Ei-
gendynamik des wirtschaftlich technischen Fortschritts und seiner sozioökonomi-
schen Folgen einerseits und ihrer öffentlichen Thematisierung in normativen Diskur-
sen sowie den durch sie und vielfältige Interessenlagen motivierten und durch das 
jeweilige politische System vorstrukturierten politischen Entscheidungen anderer-
seits“ (Kaufmann 2003: 32). Von daher scheint es besonders angemessen zu sein, das 
Kriterium der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft in den Vordergrund stel-
len, um die verschiedenen Arten funktionaler Differenzierung von Gesellschaften zu 
identifizieren. Bei der Verknüpfung der ‚institutionellen und der gesellschaftsstruktu-
rellen Ebene‘ wird davon ausgegangen, dass eine bestimmte Variante der Gesell-
schaftsstruktur in einer anschlussfähigen Beziehung zu einer bestimmten Konstella-
tion der gesellschaftlichen und politischen Institutionen steht. Dies soll im folgenden 
in vier Idealtypen modellisiert werden. 

Verknüpfung von gesellschaftsstruktureller und institutioneller Ebene 

Die Tabelle 3-4 zeigt vier Idealtypen der Gesellschaftsstruktur (Ham, J. 1995: 59-
63). Im ersten Typ der schwachen Autonomie von Staat und Gesellschaft (Typ I) ist 
die Fähigkeit des Staates, Staatsaufgaben zu erfüllen, sehr begrenzt. Die Gesellschaft 
reagiert passiv auf staatliche Willkür. Anschlussfähig an diesen Typ sind auf der 
Institutionenebene eine schwache Institutionalisierung vor allem staatlicher Organi-
sationen, insbesondere der staatlichen Verwaltung und der Interessenverbände. Diese 
                                                 
 
50 Kaufmann (2003: 29) führt deswegen die Konkurrenz der Theorien eher auf die unterschiedlichen 

Aspekte der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung als auf einen grundsätzlichen theoretischen Wider-
spruch zurück. 
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Art der Gesellschaftsstruktur ist wahrscheinlich in einer Gesellschaft, in der die funk-
tionale Ausdifferenzierung schwach entwickelt ist.  
 
Im zweiten Typ (Typ II) steht eine starke Autonomie des Staates einer schwachen 
Autonomie der Gesellschaft gegenüber. Dieser Typ ist dadurch gekennzeichnet, dass 
der Einfluss staatlicher Interventionen in der Gesellschaft sehr stark ist, aber eine 
Beteiligung der Gesellschaft an politischen Entscheidungsprozessen nur begrenzt 
möglich ist. Die starke Staatsbürokratie einerseits und die Unterentwicklung der Inte-
ressenverbände andererseits sind hierzu anschlussfähige Elemente auf der Instituti-
onsebene. Sehr häufig findet man diese Form der Gesellschaftsstruktur unter autori-
tären politischen Systemen.  
 
Der Typ III besteht aus einer starken Autonomie der Gesellschaft und einer schwa-
chen Autonomie des Staates. Während der Zugang zur Einflussnahme auf staatliche 
Politik den Gesellschaftsgruppen gewährt ist, ist die Fähigkeit des Staates, kollektine 
Güter zu produzieren sehr begrenzt. Auf der Institutionenebene ist diese Struktur 
anschlussfähig, vor allem an eine schwache Staatsbürokratie und an starke Interes-
senverbänden. 
  
Bei dem vierten Typ, der durch eine starke Autonomie der Sphären, Staat und Ge-
sellschaft (Typ IV) geprägt ist, hat einerseits der Staat die Fähigkeit, Gemeingüter zu 
produzieren und die Interessen der Gruppen zu vermitteln und andererseits ist die 
Teilnahme der Gesellschaft an den politischen Entscheidungsprozessen weitgehend 
gewährleistet. Bei dieser Art der Gesellschaftsform ist Koexistenz einer entwickelten 
Staatsbürokratie und von Interessenverbänden wahrscheinlich. Durch diese Verknüp-
fung zwischen Struktur- und Institutionenebene ist es möglich, zum einen, die ge-
samtgesellschaftliche Strukturkonstellation der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung zu 
verstehen und, zum anderen, ohne Verlust der institutionellen Vielfalt die verschie-
denen Varianten des Wohlfahrtsstaates nach einem einzigen Kriterium, Staat-
Gesellschaft-Beziehung, zu identifiizieren.              

Tabelle 3-4 Varianten des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft 

Autonomie des Staates  

Schwach Stark 

Schwach I II Autonomie der Ge-
sellschaft 

Stark III IV 

Quelle: Jang, D. 1995: 59. 

 
Verknüpfung von Institutionen- und Akteursebene 

  
Eine weitere Verknüpfung von Institutionen- und Akteursebene betrifft die Rolle von 
Handlungsorientierungen in der Institutionenbildung im Wohlfahrtsstaat. Der Ver-
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such, die Situationsdeutungen und Handlungsorientierungen der Akteure bei der 
Erklärung der Entstehung und des Wandels der Institutionen einzuschließen, spielt in 
der durch den Neo-Institutionalismus stimulierten Policy-Forschung eine wichtige 
Rolle. Ihre prominenteste Vertreter Scharpf zeigt am deutlichsten die Stärken und 
Grenzen dieses Versuchs. Es ist ihm in seinem spieltheoretischen Konzept (vgl. 
Scharpf 1988) zwar gelungen, die handlungsleitenden Präferenzen und die Situati-
onsdeutungen der Akteure bei der Erklärung der Policy-Ergebnisse zu berücksichti-
gen, die Optionen der Akteure jedoch sind in diesem ‚Spiel’ sehr begrenzt und beru-
hen auf der organisatorischen Identität und damit dem Eigeninteresse der Institutio-
nen. Aus diesem Grund sind die Intentionen der Akteure immer an die institutionel-
len Bedingungen gebunden, wobei die Intentionen hauptsächlich aus der rationalen 
Kalkulationen bestehen, auf deren Interessenlage zurückführen sind.  
 
Allerdings gibt es zwei Punkte, die erklärungsbedürftig zu sein scheinen. Zum einen 
besteht nicht die Notwendigkeit, dass die Identität der Institutionen die Akteure zu 
bestimmten begrenzten Optionen führt, d.h. Institutionen- und Akteursebene sind 
nicht ‚gleichgestaltet’. Zwischen institutionellen Logiken und den Präferenzen der 
Akteure bestehen zahlreiche „Prozesse der Präferenz- oder Willensbildung und der 
kognitiven Formung von spezifischen Realitätsdeutungen, Zukunftsannahmen und 
Kausalkonstruktion“ (Nullmeier/Rüb 1993: 44), sodass die an den spieltheoretischen 
Rahmen angepasste Begrenztheit der Handlungsoptionen in Frage gestellt wird. Zum 
anderen besteht die Intention der Akteure nicht nur aus ihrem Streben nach der Nut-
zenmaximierung, das auf ihrer Interessenlage basiert. Einen weiteren wichtigen Be-
standteil der Intentionen der Akteure stellen die Ideen dar, die aus den normativen 
Orientierungen und Diskursprozessen aus verschiedenen Diskursarenen resultieren 
(Leisering 2004: 51-52, vor allem Übersicht 2; vgl. Lepsius 1990).  
 
Überdies betont Lepsius (1990: 38) die bedeutende Macht der Ideen bei der zeitli-
chen und strukturellen Innovation wie der Entstehung des Wohlfahrtsstaates. Das 
abweichende Handeln, also eine neue Institution, müsse sich gegen den Widerstand 
der tradierten Normen durchsetzen. Bei diesem Kampf bekommt diejenige Wertvor-
stellung groβe Bedeutung für die Durchsetzung der Innovation, welche die Legitima-
tionsfunktion für die Institution in modernen demokratischen Gesellschaften über-
nimmt. „Für die Durchsetzung einer Neuerung ist das Selbstbewusstsein des Neueren 
von großer Bedeutung“ (ebenda). Die Entfesselung der Intention von den institutio-
nellen Bedingtheiten und die Anerkennung der Bedeutung der Ideen bei dem Intenti-
onsbildungsprozess führen dazu, dass der politische Diskurs über den Wohlfahrts-
staat nicht auf sozioökonomische und politisch-institutionelle Rahmenbedingung 
reduziert werden kann, sondern selbst eine soziale und politische Realität wird (vgl. 
Seeleib-Kaiser 2001: 34).  
Diese relative Verselbständigung des politischen Diskurses hat einige wichtige Fol-
gen für die Forschungsplanung dieser Arbeit. Erstens sind die sozioökonomischen 
Entwicklungen und die institutionellen Bedingtheiten nicht mehr umittelbar als be-
stimmende Faktoren der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung zu verstehen, sondern 
werden als Situationsmerkmale angesehen, die je dem Akteur unterschiedlich wahr-
genommen und definiert werden können (vgl. Nullmeier/Rüb 1993: 34). Es entsteht 
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ein Spielraum für unterschiedliche Deutungsmuster, die aus Problemwahrnehmung, 
Kausalattributionen und Lösungskonzept bestehen. Berger/Luckmann (1995: 3) sag-
ten aus: „Was für einen tibetanischen Mönch ‚wirklich’ ist, braucht für einen ameri-
kanischen Geschäftsmann nicht ‚wirklich’ zu sein“. In diesem Fall richtet sich das 
Forschungsinteresse dieser Arbeit auf die intentionalen Erklärungen, die dem kausa-
len Erklärungstypus und den funktionalen Erklärungen entgegensteht (Nullmei-
er/Rüb 1993: 32-33). 
 
Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit der Suche nach kausalen Gesetzmäßigkeiten. 
Auch sieht die Arbeit die Entstehung der Wohlfahrtsstaatlichkeit nicht als Folgewir-
kung eines bestimmten Verhaltensmusters der Akteure. Vielmehr sollen hier Struktur 
und Prozess der politischen Diskurse bzw. ‚Deutungen’ betont werden. Dies ge-
schieht unter der Annahme, dass die Intentionen der individuellen und kollektiven 
Akteure für das Verstehen ihres Handels von Bedeutung sind (ebenda).  
 
Durch die relative Eigenständigkeit der Akteure und Diskurse wird die Kombination 
der drei analytischen Theorieebenen vervollständigt. Erstens wird die gesellschafts-
sturkurelle Ebene anhand der Staat-Gesellschaft-Beziehung untersucht. Auf der insti-
tutionellen Ebene werden die politischen Institutionen, wie die Regierungsstruktur 
und die Konstellation der Interessenverbände, als institutionelle Rahmenbedingungen 
betrachtet. Schlieβlich erfolgt auf der Akteursebene die Analyse der Deutungen in 
den Diskursen über die Staatsziele und die Insitutionengestaltung der Teilsysteme, 
die nicht nur auf Nationalstaatsebene sondern auch auf globaler Ebene bestehen.   
 
Diese Kombination wird hier allerdings durch die Betonung globaler Wissensdiffusi-
on begleitet. Leisering (2004: 52) zufolge gibt es, Ideen von Vivien A. Schmidt er-
weiternd, drei Formen von Diskursarenen: kommunikative, koordinative und interna-
tionale. Die Aufmerksamkeit richtet sich im folgenden Abschnitt (empirisch in Kap. 
6) auf die internationale Arena des politischen Diskurses über Wohlfahrtsstaatlich-
keit. Denn dieser Faktor ist in der bisherigen Wohlfahrtsstaatsforschung über Ost-
asien, wie Kapitel 2 zeigt, nur schwach vertreten, obwohl die bedeutende Rolle der 
Wissensdiffusion auf der internationalen Ebene für die Entwicklung des wohlfahrts-
staatlichen Engagements in nicht-westlichen Ländern allgemein erkannt wurde. 

3.3.2 Die neo-institutionalistische Erweiterung der Diffusionstheorie: 
Polity, Politics and Policy 

Die Vernachlässigung der Wissensdiffusion ist nicht nur der Wohlfahrtsstaatsfor-
schung über Ostasien zuzuschreiben, sondern auch auf den Entwicklungsstand der 
Diffusionstheorie selbst zurückzuführen.  
 
Einen wichtigen Beitrag zur Theorie leistet der neo-institutionalistische World-Polity 
oder World-Society-Ansatz von John Meyer u.a. (1997). Es ist in älteren Diffusions-
ansätzen nicht neu (vgl. Kap. 2), dass bei der nationalen Politikgestaltung die exoge-
nen Einflüsse entscheidender sein können als endogene Faktoren. Was im World-
Society-Ansatz neu ist, sind aber Umfang und Dimension der angenommenen Ein-
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flussnahme und die soziale Emergenz genuin globaler Faktoren. Der World-System-
Ansatz von Wallerstein (1974), der ein ‚world system’ als Gestalter der Nationalstaa-
ten identifiziert hat, betrachtet Macht and Interessen als Antrieb  weltweiter Verände-
rungen. Dagegen stellt der soziologische Ansatz die institutionell-kulturelle Dimen-
sion der Weltgesellschaft, ‚world culture’ in den Vordergrund, indem der Begriff 
‚World Polity’ eine herausragende Rolle in der Untersuchung spielt.  
 
Polity. Der Begriff ‚World Polity’ wird als eine weltgesellschaftliche Ordnung der 
Sozialorganisation bezeichnet, „die auf einer globalen Dimension, Strukturmuster, 
Normen und Regeln verbreitet und erzeugt“ (Wobbe 2000: 37). Diese Dimension 
stellt nicht die Summe nationaler Ordnungen dar, sondern entwickelt unabhängig von 
der nationalstaatlichen Ebene eine eigene Logik (ebenda).  
 
In Bezug auf die Diffusionsthese der Wohlfahrtsstaatsforschung ist dieser Ansatz in 
zweierei Hinsicht theoretisch weiterführend. Zum einen erweitert der Weltgesell-
schaft-Ansatz die Konzeptualisierung der Diffusionsagenten. Diese beschränken sich 
nicht mehr auf die punktuelle und fragmentarische Einflussnahme der Kolonialherr-
schaften und der internationalen Organisationen auf die nationale Sozialpolitik, son-
dern bestehen aus dem in sich eingeschlossenen Weltsystem ‚world culture’, das 
allerdings durch die umfassenden Dimensionen der Träger, wie die internationalen 
Organisationen, die Diffusion zwischen Nationalstaaten, die internationalen sozialen 
Bewegungen und die Wissenschaft gestützt wird (Meyer, u.a. 1997: 162-166). Zum 
anderen findet eine Schwerpunktverschiebung der Diffusionsinhalte von der realen 
politischen und ökonomischen Einflussnahme hin zur ideellen Wissensdiffusion statt. 
Die Diffusion ist nicht mehr nur als Machtausübung oder Interessenkoordinierung 
der Kolonialmacht oder internationaler Organisation sondern als Konstruktion der 
Weltkultur bzw. des Wohlfahrtinternationalismus (Kaufmann 2003a) zu betrachten, 
wobei die Diffusion bzw. die Kommunikation des ideellen und normativen Wissens 
die Hauptrolle spielt. Im neuen Schwerpunkt ist nicht nur das institutionelle Modell, 
sondern auch sind die ideellen Elemente des wohlfahrtsstaatlichen Engagements in 
das Policy-Lernen eingeschlossen. Dieses Policy-Lernen umfasst sowohl Modell und 
Maßnahmen der politischen Bewältigungsmaßnahmen als auch Grundlagen der Situ-
ationseinschätzung insbesondere wie die Werte und die Problemthematisierung. 
 
Nach Meyer, u.a. (1997: 150-151) wird in der konventionellen Erfassung des interna-
tionalen Systems das weltweite Netzwerk von Konkurrenz, Austausch und Assozia-
tion als aggregiertes Handeln51 und als Folge des organisatorischen und assoziativen 
Komplexes und der Nationalstaaten angesehen. Im neuen Aufführungsmodell 
(“world as enactment of cultur”: FIG. 2) wird dagegen die Richtung der Wirkung 
umgekehrt wahrgenommen. Nicht Nationalstaaten und Organisationen sowie Asso-
ziationen konstituieren das weltweite Netzwerk, sondern die drei Ebenen der Beo-
bachtung, erstens das nationalstaatliche System, zweitens, Organisationen und Asso-
ziationen und drittens Individuelle Staatsbürgerschaft und Identität werden durch das 
Weltsystem („rationalized world institutional and cultural order“) konstituiert. An-

                                                 
 
51 „World as aggregated action“: Meyer, u.a. 1997: 150, FIG. 1. 
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hand dieses Modells wird deutlich, dass die Identität der Institutionen und Individuen 
auf der Nationalstaatsebene eine exogen kulturelle Konstruktion darstellen.  
 
Politics. Der Vergleich der beiden Modelle zwischen ‚Welt als aggregiertes Handeln’ 
und ‚Welt as enactment of culture’ ermöglicht noch eine weitere Erweiterung der 
bestehenden Diffusionstheorie auf der Prozessebene des Einflusses der Weltkultur, 
der bislang häufig unterbelichtet wird (Politics). Es handelt sich um die Beziehung 
des Weltsystems zu den Individuen. Während im konventionellen Modell Individuen 
eine indirekte Wirkung über die Organisationen und Assoziationen ausübten, übt die 
Weltkultur eine direkte Wirkungen aus, d.h. die Weltkultur bezieht sich direkt auf die 
Individuen, die sich mit der Staatsformation und der Politikgestaltung beschäftigen 
(ebenda: 150). Dieses neoinstitutionalistische Element des World-System-Ansatzes 
verstärkt die Bedeutung der Akteursebene in der Untersuchung und macht auf einen 
weiteren Weg der Diffusion aufmerksam, nämlich das individuelle Lernen, das direkt 
durch die Weltkultur stattfindet. Deswegen geht diese Arbeit davon aus, dass Indivi-
duen wie Organisationen wichtige Vermittler der Weltkultur sind.  
 
Der World-Society-Ansatz macht auf ein weiteres wichtiges Merkmal der Diffusion 
auf der Prozessebene aufmerksam: Die zentrale Rolle der Wissenschaft und der Ex-
perten in dem Diffusionsprozess des Wissens (ebenda: 165-166). Danach ist die be-
deutende Rolle der Wissenschaft beim Diffusionsprozess auf ihre Befugnis zum rati-
onalisierten und universalisierten Wissen zurückzuführen. Die Wissenschaftler hät-
ten internationale nichtstaatliche Organisationen gebildet, die sich mit der Entwick-
lung und Verbreitung des Wissens beschäftigen und auf die Entwicklung der gesam-
ten Gesellschaft abzielen. Außerdem trage die positive Funktion nicht nur des natur-
wissenschaftlichen sondern auch des sozialwissenschaftlichen Wissens für den ge-
sellschaftlichen Fortschritt zur Legitimationsstärkung der Rolle der Wissenschaft 
sowie der Profession bei. „Diffusion among natonal-states is heavily mediated by 
scientists and professionals who define virtuous instances, formulate models, and 
actively support their adoption“ (ebenda: 166). 
 
Policy. Auf der Ebene der Politikergebnisse stützt sich der World-Society-Ansatz auf 
die drei Tendenzen in der Weltgesellschaft. Erstens hätten die Nationalstaaten eine 
isomorphe Entwicklung auf allen institutionellen Ebenen gezeigt, so dass sich davon 
ausgehen lasse, dass eine gemeinsame Kraft weltweit arbeite (ebenda: 152). Im Be-
reich des Wohlfahrtssystems sei das universalistische Wohlfahrtssystem weltweit 
festzustellen (Abbott/DeViney 1992; Collier/Messick 1975; Hort/Kuhnle 2000). An-
hand der Betonung der kulturellen Dimension der Diffusion des Wissens zeigt sich 
eine breite Forschungslücke im Bereich der Wohlfahrtsstaatsforschung. Es mangelt 
an Studien, die das kulturelle Element des Wohlfahrtsstaates aus Perspektive der 
Diffusion untersuchen. In meiner Arbeit soll versucht werden, diese Lücke zu schlie-
ßen, indem man die kulturellen und ideellen Aspekte der Diffusion des Wohlfahrts-
staates zum Mittelpunkt der Untersuchung macht. Konkret handelt es sich hierbei um 
die Verbreitung des sozialen Elements der Staatsbürgerrechte in einer Übergangsge-
sellschaft ‚Südkorea’, wobei die Diffusionsprozesse auf allen Ebenen eine besondere 
Aufmerksamkeit erhalten.  
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Zweitens ist im Rahmen des World-Society-Ansatzes ist der Nationalstaat gegenüber 
der Weltgesellschaft zwar ,entcharismatisiert’ (Soyal 1996), da die Weltkultur die 
nationale Struktur exogen bestimmt, jedoch ist er immer noch notwendige organisa-
torische Infrastruktur für den Transfer und die Generalisierung von Handlungssche-
mata (Wobbe 2000: 37). Insofern dominiert die Nationalstaatsform als rationaler 
Akteur die Weltgesellschaft. Aus dieser Hinsicht scheint es immer noch sinnvoll zu 
sein, die Entstehung der Wohlfahrtsstaatlichkeit auf der nationalstaatlichen Ebene im 
Kontext der Beeinflussung vom Wohlfahrtsinternationalismus zu untersuchen, wobei 
die nationalstaatliche Verfassung und das Wohlfahrtssystem im Mittelpunkt stehen.  
Drittens stellt Entkopplung („decoupling“) einen interessanten Aspekt dieses Ansat-
zes dar (Meyer, u.a. 1997: 154-155). Dabei handelt es sich um den Unterschied zwi-
schen dem formalen Modell (Zielsetzung und Policies) und der beobachteten Praxis.    
Entkopplung entsteht, weil die Nationalstaaten aufgrund des exogenen Modells auf-
gebaut sind, das nicht einfach als funktionierendes Ganzes importiert werden kann. 
Einige externe Elemente seien schwer kopierbar und andere seien schwer vereinbar 
mit lokaler Praxis, Anforderung und Kostenstruktur (ebenda: 154). Das gute Beispiel 
stelle die Verfassung in peripheren Ländern dar, die eine unfangreiche Verantwor-
tung des Staates für die individuelle Wohlfahrt und das Wirtschaftswachstum einfor-
dern, obwohl deren Umsetzung unter den gegebenen sozioökonomischen Bedingun-
gen nicht zu verwirklichen sei (ebenda: 155; vgl. Bali 1987). Im Bereich der Sozial-
politik umfasst die Entkopplung die zwei Aspekte. Einerseits sind die importierten, 
formellen Institutionen von der einheimischen Praxis entkoppelt, d.h.die Institutionen 
werden oft gar nicht umgesetzt. Sie bestehen nur als Gesetz auf dem Papier. Die Ein-
führung der sozialpoltischen Institutionen ist auf die politischen Motive, wie die Mo-
bilisierung der kurzfristigen politischen Legitimation, zurückzuführen. Auch wenn 
sie umgesetzt sind, sind die Strukturen der Institutionen von den eigentlichen Ziel-
setzungen entkoppelt, so dass keine sozialpolischen Ziele wie Gleichheit und Sicher-
heit erreicht werden. Andererseits sind die sozialpolitischen Institutionen von der 
einheimischen Problemlage entkoppelt, d.h. die sozialpolitischen Institutionen leisten 
keinen oder nur einen begrenzten Betrag zur Lösung der sozialen Probleme und es 
entsteht eine Trennung zwischen Sozialpolitik und sozialen Problemen.  
 
Erweiterung. Hier schlage ich zwei Punkte zur Erweiterung des World-Society-
Ansatzes vor. Beim ersten handelt es sich um die Begrenzung der Wissensdiffusion 
durch den Begriff der Entkopplung. Diese Betrachtung der Entkopplung orientiert 
sich zu sehr an die formale Organisationsstruktur als Ergebnisse der Diffusion, wobei 
man eine andere Tendenz aus dem Auge verliert, die ich als ‚re-coupling’ bezeichnen 
möchte. Beim ‚re-couppling’ handelt es sich um eine gegenseitigen Annäherung des 
formalen Modells und der Praxis sowie eine Verbindung der Thematisierung der 
sozialen Probleme mit der Gestaltung der Institutionen. Mit dem ist davon ausgegan-
gen, dass das dekorative Modell aktiviert und umgesetzt wird, wenn die anfangs feh-
lenden Bedingungen für die Umsetzung der formalen Zielsetzung und Policies über 
einen längeren Zeitraum hinweg erfüllt werden. Was der World-Society-Ansatz ü-
bersieht ist, dass die Veränderung der Teil- oder Gesamtgesellschaft die Gelegenheit 
für die Aktivierung und Umsetzung der entkoppelten Modelle eröffnet. Dieser Pro-
zess hängt eng mit der Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu-
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sammen, bei der die Thematisierung der sozialen Probleme den Zugang zur Gestal-
tung der politischen Lösung schafft. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache 
Einfluss-Folge-Beziehung sondern um eine dynamische Wechselbeziehung zwischen 
den dekorativen formellen Modellen und den anderen Teilen der Gesellschaft in dem 
Sinne, dass die Aktivierung der Modelle nicht nur von der Entwicklung der Gesell-
schaft abhängig ist, sondern die Entwicklung der Gesellschaft auch von den dekora-
tiven formellen Modellen und Ideen gestaltet wird. Diese Arbeit betrachtet einzelne 
Institutionen und deren Diffusion im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lung über einen groβen Zeitraum hinweg, da diese Herangehensweise gut geeignet 
ist, die beiden Seiten der Diffusion, die Entkopplung und das re-coupling, in die Be-
trachtung bezogen werden soll.  
 
Beim zweiten Gesichtspunkt handelt es sich um die Inhalte der Diffusion. Der 
World-Society-Ansatz richtet sich bei der Untersuchung auf die Ideen (die Leitmoti-
ve der Institution) und die Modelle (den Gehalt der Institutionen). Im Vergleich zu 
anderen Studien des Policy-Lernens, die hauptsächlich die Modelle einziehen, ist 
dies eine Erweitung des Diffusionsgegenstands. Wenn man davon ausgeht, dass eine 
Problemlösung immer von der Konstruktion der sozialen Probleme begleitet wird 
(Zacher 1991: 17), soll jedoch ein bei der Diffusion noch weiterer Punkt Beachtung 
finden: Problem-Lernen. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass das Policy-Lernen 
auch durch das Problem-Lernen begleitet und begründet werden kann. Nicht nur die 
politische Lösung, sondern auch das soziale Problem, d.h. die Entdeckung und The-
matisierung des sozialen Problems, wird zum Gegenstand der Diffusion. In der Ü-
bergangsgesellschaft wird das Problem-Lernen häufig mit der Zukunftsdiagnose in  
Zusammenhang gebracht, d.h. die Probleme in den entwickelten Ländern werden als 
die zukünftigen Probleme der Übergangsgesellschaft angesehen. Für die Thematisie-
rung und die politische Bearbeitung des Problems hat das zwei Folgen. Einerseits 
kann dadurch die Ernsthaftigkeit des Problems durch eine pessimistische Sicht auf 
Zukunft hervorgehoben werden. Andererseits kann der Einsatz der politischen Maß-
nahmen, die sich eher auf das zukünftige Problem als auf das aktuelle Problem rich-
ten, legitimiert werden (Zukunftsteuerung).         
 

 
4 Methoden und Forschungsdesign 

4.1 Methoden 

Obwohl sich diese Arbeit auf die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Ostasien be-
zieht, stand zuerst der Fall ‚Südkorea’ im Vordergrund. Denn unter den Vorreitern 
der Modernisierung in Ostasien hat in Südkorea die Entwicklung der wohlfahrtsstaat-
lichen Institutionen  alle anderen Länder in Ostasien übertroffen. Das bedeutet nicht, 
dass die Länder in Ostasien denselben Weg wie Südkorea einschlagen würden. Un-
geachtet der vielen Gemeinsamkeiten ist es noch zu früh, von einem Modell  Ost-
asiens zu sprechen, wie schon im zweiten Kapitel geschildert wurde. Das schließt 
jedoch nicht aus, dass Südkorea zu einem Pilotbeispiel avancieren kann, das auf die 
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Möglichkeit und die Bedingungen der Verwirklichung des Wohlfahrtsstaates in einer 
Übergangsgesellschaft in Ostasien hinweist.    
 
Die Arbeit geht zum einen davon aus, dass die Deutungen und Handlungsorientie-
rungen der Akteure von Bedeutung sind und zum anderen, dass die politischen Prob-
leme sozial konstituiert sind, wobei nicht nur Interessen sondern auch Ideen eine 
wichtige Rolle bei der Institutionenbildung spielen (Kap. 3.2). Ob ein bestimmtes 
Problem wahrgenommen und wie es politisch bearbeitet wird, hängt von den Deu-
tungen ab, die sich in den Diskursen herausbilden. Dementsprechend wird hier die 
Diskursanalyse als wichtige Methode angewendet.  
 
Unter Diskurs wird ein „Ensemble von Ideen, Konzepten und Kategorien“ verstan-
den, „durch die ein Phänomen mit Bedeutung versehen wird und das durch ein be-
nennbares Set von Praktiken hervorgebracht“ wird (Hajer 2003: 275). Dem Thema 
dieser Arbeit entsprechend sollen mit Hilfe der Diskursanalyse die bestimmten Ideen, 
Konzepte und Kategorien herausgearbeitet werden, die in der Diskussion über Wohl-
fahrtsstaatlichkeit in Südkorea ständig zirkulieren. In der Politikwissenschaft erfreut 
sich diese Methode schon längst  großer Beliebtheit. Dabei sind die Anwendungsge-
biete der Methode in drei Gruppen zu unterteilen. Ohne eine Gesamtschau der Kon-
zepte darstellen zu wollen, werden hier einige der methodischen Stärken der jeweili-
gen Gruppe vorgestellt, die in einem direkten Zusammenhang mit der Methoden-
kombination dieser Arbeit stehen52.  
 
Erstens fand diese Methode vor allem in der Sozialpolitikforschung ihre Anwendung 
und zwar in den Studien von Bleses/Rose (1998), Seeleib-Kaiser (2001) und Null-
meier/Rüb (1993). Die besonderen Merkmale dieser deutschen Forschungen liegen 
in zwei Punkten. Zum einen ist die Forschung eng mit der Erklärung des Politikwan-
dels und dessen Bedingungen verbunden, wobei der Deutungswandel als zentrale 
Voraussetzung für die Policy-Reform angesehen wird. Dementsprechend spielt in der 
Diskussion die Konstruktion der Reformnotwendigkeit die zentrale Rolle bei den 
Deutungen und Diskurskoalitionen. Zum anderen wird der Aspekt der Intentionsfor-
schung mit der Deutungsanalyse verknüpft. Die Studien gehen davon aus, dass es 
einen engen Zusammenhang zwischen Deutungen und institutionellen Ergebnissen 
gibt. Es werden die instrumentalen Kategorien für die Analyse des Politikwandels 
entwickelt, die nicht nur den quantitativen Aspekt, wie den Policy-Wandel bei See-
leib-Kaiser (2001), sondern auch den institutionellen und strukturellen Aspekt, wie 
die Policy-Prinzipien bei Nullmeier (1993), umfassen.  
 
In die zweite Gruppe gehört der Ansatz der ‚Advocacy Coalitions’ von Sabatier 
(1993). Er hebt die Rolle des Deutungssystems der individuellen Akteure in der Poli-
cy-Forschung hervor. Die besonderen Erträge liegen erstens in der Erklärung der 
systematischen Beschreibung der Struktur und in den Prozessen der politischen Sub-
systeme, in denen die verschiedenen Deutungen miteinander um die Vorrangstellung 
konkurrieren. Dafür werden einige Kernkategorien wie das ‚Belief System’ oder die 

                                                 
 
52 Nullmeier (1993) für ausführlichere Beschreibungen der Stärke und Schwäche dieser Studien.   
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‚Advocacy Coalitions’ verwendet (Sabatire 1993). Das Belief-System ist als „ein Set 
von grundlegenden Wertvorstellungen, Kausalannahmen und Problemperzeptionen“ 
definiert (Sabatire 1993: 127). Die Advocacy-Coalition „besteht aus Personen in 
unterschiedlichen Positionen (gewählten Beamten, Politikern und Verwaltungsbeam-
ten, Vorsitzenden von Interessengruppen, Wissenschaftlern), die ein spezifisches 
„belief system“ teilen … und die über längere Zeit einen durchschnittlichen Grad 
koordinierter Handlungen aufweisen“ (ebenda). Zweitens geht er vom Zusammen-
hang zwischen dem individuellen Wertesystem und dem Policy-Wandel aus, damit 
die Rolle der individuellen Akteure in dem Politikprozess betont wird. Drittens wird 
dem politischen Lernen innerhalb und zwischen den Koalitionen für den Policy-
Wandel eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, wobei die Policy-Forschung die 
zentrale Rolle spielen soll.  
 
Die dritte Forschungsrichtung stellt die ‚argumentative Diskursanalyse’ von Hajer 
(2000; 2003) dar, die dem Kernargument des Advocacy-Coalitions-Ansatzes zu-
stimmt und gleichzeitig einige Veränderungen vornimmt. Vor allem teilen die beiden 
Ansätze die Ansicht, dass der Policy-Making-Process als Konflikt zwischen Koaliti-
onen zu sehen ist, die ein Set von normativen und kausalen Beliefs teilen (Hajer 
2000: 68). Bei den Veränderungen der argumentativen Diskursanalyse handelt es 
sich vor allem darum, dass bei der Analyse der politischen Diskurse nicht die indivi-
duellen Deutungssysteme (‚belief system’) der Akteure sondern die Diskurse im 
Vordergrund gestehen (Hajer 200: 124-125). Im Gegensatz zur Annahme des Advo-
cacy-Coalitions-Ansatzes, dass die Bildung der Advocacy-Coalitions auf das relativ 
stabile ‚belief system’ der individuellen Akteure zurückzuführen ist, hebt Hajer 
(2003) den diskursiven Kontext der Bildung der Koalitionen hervor, im Sinne von, 
„was zu wem in welchem Kontext gesagt wird“ (Hajer 2003: 281). Danach wird die 
Argumentation als Ergebnis des Wechselspiels mit anderen Diskussionsteilnehmern 
angesehen. In der Diskussion beziehen sich Akteure bei der Äußerung ihrer State-
ments wechselseitig. Insofern werden die Deutungen interaktiv hervorgebracht (e-
benda). Um die Bedeutung eines Satzes oder eines ganzen Diskurses in einem argu-
mentativen Kontext zu verstehen, sollte man nicht lediglich die Worte des betreffen-
den Diskurses oder die Vorstellungen im Kopf des Sprechers im Moment der sprach-
lichen Äußerung in Betracht ziehen, sondern auch die Positionen, die kritisiert wer-
den oder gegen die eine Rechtfertigung gesucht wird. Kennt man diese Gegenpositi-
onen nicht, geht die argumentative Bedeutung verloren“ (Billig 1987: 91: übersetzt 
von Hajer 2003: 274). Während der Advocacy-Coalitions-Ansatz von einem relativ 
stabilen Belief-System und damit einer Advocacy Koalition der individuellen Akteu-
re ausgeht, nimmt das Individuum in der argumentativen Diskursanalyse keine fixier-
te Rolle mit starren Argumenten ein, sondern positioniert sich ständig neu (Hajer 
2003: 295). Entsprechend dieser Veränderung des Bezugs der Koalitionsbildung 
werden einige Veränderungen in den Untersuchungskategorien vorgenommen. Das 
Belief-System wird durch die Story-Line ersetzt: Die Story-Line ist als „ein knacki-
ges Statement definiert, das die Erzählung zusammenfasst, das Leute als eine Art 
Kurzform in der Diskussion benutzen“ (ebenda: 277). Statt einer Advocacy-
Koalition  soll es um die Diskurskoalition gehen. Sie bezieht sich auf „eine Gruppe 
von Akteuren, die aus einer Reihe von Gründen dazu kommt, ein bestimmtes Set von 
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Story-Lines zu verwenden (ebenda). „Die Story-Line wird als der diskursive Zement 
bezeichnet, der eine Diskurskoalition zusammenhält“53 (Hajer 2000: 65).  
 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit ist durch den Mix dieser drei Gruppen ge-
prägt, weshalb ich es als ‚argumentative Deutungsanalyse’ bezeichnet möchte. Die 
Untersuchung soll vor allem die Konstellationen der Diskurskoalitionen der Wohl-
fahrtsstaatlichkeit in Südkorea analysieren, die nicht auf das Belief-System der indi-
viduellen Akteure, sondern auf diskursive Deutungsmuster in der Diskussion zurück-
zuführen sind. Der Begriff der Diskurskoalition bezieht sich auf die Akteure, die 
gemeinsam ein diskursives Deutungsmuster in der Diskussion benutzen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass  dieselben Akteure je nach  Zeit und  Politikfeld  unterschiedli-
chen Diskurskoalitionen angehören. Außerdem können mit diesem Bezug auf die 
Diskussion der Wohlfahrtsinternationalismus im Sinne der globalen Debatte über den 
Wohlfahrtsstaat und dessen Einfluss auf die Diskurse in Südkorea analytisch besser 
aufgenommen werden. Allerdings sind einige Ergänzungen von zwei anderen  Grup-
pen vorgenommen worden. Von der ersten Gruppe, ‚der deutschen Wissenssoziolo-
gie der Politik’ (Seeleib-Kaiser 2001) oder der ‚Wissenspolitologie’ (Nullmeier/Rüb 
1993), werden die folgenden drei Punkte berücksichtigt. Erstens soll nicht der Beg-
riff der Story-Line, sondern das ‚diskursive Deutungsmuster’ eingesetzt werden. 
Denn weder die Stabilität des Belief-Systems noch die Wandelbarkeit der Story-
Lines entspricht vollständig dem Charakter der Deutungen, auf denen die unter-
schiedlichen Positionierungen der Argumentationen beruhen. Als wahrscheinlich 
erscheint es deshalb, dass die unterschiedlichen Elemente der Deutungen unter-
schiedliche Stabilität zeigen. Die Stabilität des Deep-Core-Beliefs, das „die allge-
meine politische Philosophie eines Akteurs über verschiedene Politikfelder hinweg 
bestimmt“ (Sabatire 1993: 133), ist viel höher als die sekundären Aspekte, die „die 
instrumentalen Entscheidungen und Informationssuchprozesse erfordern“ (ebenda). 
Auch die Story-Line der Diskurse ist nicht vollständig von den grundlegenden Wert-
vorstellungen der individuellen Akteure trennbar, die resistent gegenüber Wandel 
sind. Deshalb kann man viel breitere Bereiche der Elemente der Deutungen in die 
Diskussion aufnehmen, damit die Deutungen vom Kontext des Beliefs und der sto-
ries befreit werden. Insofern wird hier der Begriff des ‚diskursiven Deutungsmusters’ 
eingesetzt, der den Zugang sowohl zu Diskursen als auch zu grundlegenden Wert-
vorstellungen (Ideologie) erhält (vgl. Nullmeier 1993: 181). Dabei ist das diskursive 
Deutungsmuster als ein Set von Kausalannahmen und Konzepten der Problembear-
beitung und deren grundlegenden Wertvorstellungen zu verstehen, das die Teilneh-
mer in einer Diskussion benutzen. Zweitens wird die Notwendigkeitskonstruktion in 
den Mittelpunkt des diskursiven Deutungsmusters gestellt, der „Wertvorstellungen, 
Kausalannahmen und Problemperzeptionen“54 zu Grunde liegen. Drittens wird der 
Aspekt der institutionellen Analyse der ersten Gruppe als Kernkategorie der diskur-
siven Deutungsmuster aufgenommen. Die Policy-Prinzipien werden definiert als „die 
Gesamtheit der zentralen, ein ganzes Politikfeld strukturierenden Systematisierungs-
                                                 
 
53 “Story lines are seen as the discursive cement that keeps a discourse-coalition together” (Hajer 

2000: 65).  
54 Sabatire 1993: 127. 
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versuche und Legitimationsfiguren, die von den wichtigsten politischen Akteuren 
anerkannt werden“ (Nullmeier/Rüb 1993: 56). Insofern sind die Policy-Prinzipien 
nicht nur für die Feststellung der Strukturmerkmale der Policy-Ergebnisse, sondern 
auch für die Analyse der Auseinandersetzung zwischen den diskursiven Deutungs-
mustern einzusetzen. Vom Advocacy-Coalition-Ansatz ist zuerst die Betonung des 
Zusammenhangs zwischen grundlegenden Wertvorstellungen (Ideologien) und poli-
cy-orientierten diskursiven Deutungsmustern übernommen worden. Obwohl sich die 
diskursiven Deutungsmuster nicht auf Wertvorstellungen der individuellen Akteure 
beziehen, spiegeln sie die gesellschaftliche ideologische Konstellation wider, d.h. 
jedes diskursive Deutungsmuster kann im Prinzip  einer bestimmten ideologischen 
Richtung zugeordnet werden. Drittens wird der Aspekt des Policy-Lernens in dieser 
Arbeit übernommen. Allerdings soll das Lernen nicht nur die Erfahrungen und Wis-
senschaft in den politischen Subsystemen des eigenen Landes, sondern diejenigen 
der anderen Länder oder der internationalen Organisationen einbeziehen.  
 
Außer diesem Mix soll noch eine wichtige Kategorie geklärt werden, die sich auf die 
Abgrenzung des Politikfeldes bezieht. Unter den vielen Angeboten, wie „policy are-
na“, „subgovernment“, „policy Universum“ eignet sich der Begriff der „Policy-
Community“ von Mannung/Shaw (1999) am besten für die Zielsetzung dieser Ar-
beit : Laut ihrer Begriffsdefinition werden in  der Policy-Community die Policies 
entwickelt, redefiniert und geliehen (Manning/Shaw 1999: 120)55. Außerdem können 
mit dem Begriff nicht nur die individuellen und institutionellen Akteure des Landes 
eingeschlossen werden, die sich mit einem Policy-Problem auseinandersetzen, son-
dern auch die internationalen individuellen und institutionellen Akteure.     
       

4.2 Daten 

 Zu den Methoden der Datenerhebung zählen hauptsächlich Experteninterviews und 
die Dokumentenanalyse. Regierungsdokumente, Gesetze, Parlamentsmaterialien und 
Medienberichte sind die Hauptquellen, die durch Experteninterviews ergänzt wur-
den. Vor allem die öffentlichen Anhörungen und Diskussionsrunden über die Policy, 
die durch die Regierung bzw. das zuständige Ministerium, die sozialen Bewegungen 
und Medien organisiert werden, stellen eine wichtige Institutionalisierung der Dis-
kurskultur nach der Demokratisierung dar. Sie dienen einerseits den Policy-Makern 
als Überprüfungsmöglichkeit der politischen Ausführbarkeit des Reformkonzeptes; 
andererseits bieten sie den sozialen Bewegungen die Möglichkeit, alternative Vor-
schläge zu verbreiten. In beiden Fällen finden aktive Auseinandersetzungen statt, die 
die Unterschiede der diskursiven Deutungsmuster und der Diskurskoalitionen ver-
deutlichen. Deshalb werden deren Protokolle als wichtige Grundlagen für die Be-
schreibung der Diskurse herangezogen.  
 

                                                 
 
55 „Social policy communities are emerging through which policies are developed, refined and bor-

rowed” (Manning/Shaw 1999: 120).      
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Eine andere wichtige Basis für die Diskursbeschreibung stellen die wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen der Schlüsselakteure dar. Die südkoreanische Policy-
Community ist durch die Dominanz von Wissenschaftlern geprägt, die als Universi-
tätsprofessoren und als Wissenschaftsexperten in den Forschungsstellen der Regie-
rung tätig waren und sind. Sie fungieren als Schlüsselakteure der Reformdiskussio-
nen, weil sie die Reformvorschläge und die Policy-Konzepte entwickeln und durch-
setzen. Zudem werden ihre wissenschaftlichen Arbeiten in Form von Forschungsbe-
richten und Zeitschriftenartikeln sowie Büchern veröffentlicht, in denen ihre Kon-
zepte und Vorschläge ausführlich begründet werden. Diese Dokumente werden 
durch die Experteninterviews ergänzt, die in drei Phasen in Form von Leitfadeninter-
views durchgeführt wurden (Liste der Interviewpartner s. 287): 1. Phase (03–04. 
2003), 2. Phase (03–04.2004) und 3. Phase (09–10.2005).  

4.3 Forschungsdesign 

Wie Abbildung 4-1 zeigt, besteht die Arbeit hauptsächlich aus vier Teilen. Der erste 
Teil bezieht sich auf den Theorieteil der Arbeit, in dem die fünf Elemente der Wohl-
fahrtsstaatlichkeit auf zwei Ebenen herausgearbeitet werden: Auf der Strukturebene 
der Policy-Community geht es um die aktive/passive Teilnahme sowie die Öff-
nung/Schließung des Politikfeldes. Auf der Ebene der Programmstruktur stehen der 
Schwerpunkt der Staatsaufgaben, das Ordnungskonzept, die Inklusion (Subjektives 
Recht und Mitgliedschaft) sowie die Rechte-Pflichten-Beziehung im Vordergrund. 
Es wird davon ausgegangen, dass der Wohlfahrtsstaat spezielle Formen in fünf Be-
reichen zeigt, die sich von denjenigen der Nicht-Wohlfahrtsstaaten unterscheiden 
(Tabelle 3-3).  
National- und Weltgesellschaftliche Einflüsse. Was den zweiten Teil anbelangt, han-
delt es sich um interne und externe Entwicklungen der Gesellschaft, die in einer 
Wechselwirkung mit den politischen Diskursen über die Wohlfahrtsstaatlichkeit ste-
hen. Die interne nationalgesellschaftliche Entwicklung bezieht sich auf  eine Kombi-
nation von zwei Ebenen: die Entwicklung der Staat-Gesellschaft-Beziehung und die 
Konstellation der politischen Institutionen und der politischen Verbände. Dagegen 
richtet sich die externe weltgesellschaftliche Entwicklung auf die Entfaltung des 
Wohlfahrtsinternationalismus und seine Diffusion nach Südkorea.  
 

Diskurse und Policy-Community. Im dritten Teil werden anhand der Diskursanalyse 
die Struktur und die Auseinandersetzungen um Wohlfahrtsstaatlichkeit in der Policy-
Community untersucht (in der Abbildung die Kasten unter den Ellipsen). Es bilden 
sich verschiedene Diskurskoalitionen mit unterschiedlichen diskursiven Deutungs-
mustern, die einer bestimmten Konzeption von Staatlichkeit und Staatsbürgerrechtes 
(siehe Tabelle 3-3) zuzuordnen sind. Nicht nur die Zahl und die ideologische Positi-
onierung der Diskurskoalitionen, die durch unterschiedliche Notwendigkeitskon-
struktion und Policy-Prinzipien geprägt sind, sondern auch die Struktur der Policy-
Community soll analysiert werden.  
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Allerdings kann die Struktur der Policy-Community in unterschiedlichen Gesell-
schaftstypen sehr unterschiedlich gestaltet werden, wobei die Unterschiedlichkeit vor 
allem auf die jeweilige nationale Staatstradition, d.h. die Staat-Gesellschaft-
Beziehung, zurückzuführen ist56. Um die Komplexität der verschiedenen Arten von 
Policy-Communities zu reduzieren, können vier theoretische Idealtypen nach Pro-
zess- und Akteurmerkmalen unterschieden werden (Tabelle 4-1). Das erste Kriterium 
bezieht sich auf die Begriffe „offen und geschlossen“ von Max Weber, die zeigen, 
inwiefern eine Gesellschaft die Teilnahme an  sozialem Handeln gewährt (1972: 23). 
Dies bestimmt den Akteurskreis der Policy-Community. Beim zweiten Kriterium 
geht es darum, woraus sich die Initiative  für einen Policy-Wandel ableitet und ob der 
Staatsbürger in diesem Prozess eine aktive oder passive Rolle übernimmt.   Alle vier 
Typen von Policy-Community-Strukturen sind für die Analyse des Falls Südkoreas 
relevant (siehe Tabelle 7-4). 

Tabelle 4-1 Struktur der Policy-Community 

 Akteur 

1.Passive Öffnung 3.Passive Schließung  
Prozess 

2.Aktive Öffnung 4.Aktive Schließung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Nach der Tabelle 4-1 ist der erste Typus die passive Öffnung. In dem Fall wird zwar 
das Politikfeld für alle Staatsbürger geöffnet, aber es fehlen institutionelle Maßnah-
men oder aktive soziale Bewegungen, die den Staatsbürgern den Weg zur Themati-
sierung der sozialen Probleme und die Formulierung deren Lösungskonzepte ebnen. 
Sie beteiligen sich an dem Prozess der Policy-Community nur als Publikum oder 
Steuer- sowie Beitragszahler. Der Typus ist vor allem im marktliberalen Staat häufig 
zu finden. Zwar öffnete sich die Policy-Community dem Bereich der Sozialpolitik, 
aber dieses Feld ist durch passives Engagement des Staates und der Gesellschaft 
geprägt. Der zweite Typus der ‚aktiven Öffnung’ wird in der Forschung am häufigs-
ten anhand von Arbeiten über  die sozialen Probleme oder Wohlfahrtsstaatsanalysen 
untersucht (Schetsche 1993). In diesem Typ werden die sozialen Probleme von Tei-
len der Gesellschaft, vor allem von sozialen Bewegungen oder wissenschaftlichen 
Experten wahrgenommen. Anschließend wird das von ihnen formulierte Problem-
muster in der Öffentlichkeit durch die Massenmedien verbreitet und konkurriert dann 
mit anderen Problemmustern. Der Staat greift meistens nach dieser Phase ein. Einige 
Problemmuster, die sich gegenüber anderen durchgesetzt haben, werden durch den 
Staat ideell und praktisch, d.h. als Problemlösungskonzepte und –instrumente, repro-
duziert. Die Zahl der beteiligten Akteure ist sehr hoch. Sie umfasst sowohl Teile der 
Gesellschaft wie Wissenschaftler, soziale Bewegungen, Interessengruppen sowie  
staatliche Institutionen, etwa das Parlament (Parteien), die staatliche Administration 

                                                 
 
56 Siehe in Kap. 5 die ausführliche Beschreibung der Entwicklung der Staat-Gesellschaft-Beziehung in 

Südkorea. 
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usw. Die Struktur der Policy-Community im Wohlfahrtsstaat  entspricht wahrschein-
lich diesem Typus, weil die aktive Beteiligung eines der wichtigen Elemente der 
sozialen Staatsbürgerrechte darstellt (Siehe Tabelle 3.3). Drittens existiert der Typus 
der ‚passiven Schließung’. Dieser Typ ist durch den Prozess von oben nach unten’ 
geprägt, d.h. die sozialen Probleme werden nicht von Teilen der Gesellschaft, wie 
den sozialen Bewegungen oder den wissenschaftlichen Experten wahrgenommen 
und artikuliert, sondern durch den Staat. Der Staat reagiert nicht auf die Forderung 
der Gesellschaft, die sozialen Probleme zu benennen und zu lösen, sondern der Staat 
selbst definiert die sozialen Probleme und gibt gleichzeitig die Lösungskonzepte und 
–instrumente vor. In diesem Fall ist die Gesellschaft nur Gegenstand der Mobilisie-
rung. Angesichts der einbezogenen Akteure zeigt der Typ einen besonders einge-
schränkten Akteurkreis. Die staatlichen Akteure wie der Regierungschef oder die 
staatlich-administrativen Akteure spielen dabei eine beherrschende Rolle. Dem Ty-
pus entspricht vor allem die Struktur der Policy-Community des developmental state. 
Der vierte Typus der‚aktiven Schließung’ erlangte unlängst in der Wissenschaft 
Aufmerksamkeit (Nullmeier und Rüb 1993). Die entwickelten Wohlfahrtsstaaten, in 
denen das Sozialsicherungssystem sehr kompliziert gestaltet ist, würden zunehmend 
mit sozialen und ökonomischen Herausforderungen konfrontiert57, die das System 
gefährden könnten. Um ein weiteres Überleben des Systems zu sichern, fände eine 
Transformation vom Wohlfahrtsstaat zum Sicherungsstaat statt, dessen Interesse 
nicht mehr in der Bewältigung der sozialen Probleme, sondern in der Sicherung des 
Systems läge. Nullmeier und Rüb (1993) stellten im Bezug auf die deutsche Renten-
reform 1992 eine Trennung zwischen der Problemwahrnehmung der sozialen Prob-
leme und der Gestaltung des Rentensystems fest, d.h. eine begrenzte Wahrnehmung 
des Themas. Auf der Ebene des Prozesses findet eine Schließung der beteiligten Ak-
teure statt. Die Policy Community beschränkt sich auf wenige Rentenfachleute, die 
vor allem die Fähigkeit besitzen, mit der Komplexität des Rentensystems umzuge-
hen. Insofern ist dieser Typus wahrscheinlich entweder in den entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten anzutreffen, in denen die Komplexität der Institutionen erhöht ist, oder 
in den entstehenden Wohlfahrtsstaaten, in denen die Entwicklung der Policy-
Community noch nicht weit fortgeschritten ist.        
 

                                                 
 
57 Kaufmann 1997. 
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                  Vorgeschichte:  Südkorea als developmental state (1960-1987) (Kap. 5.1 und Kap-5-9 passim)  
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 Institutionalisierung des Wohlfahrtsstaates. Der vierte Teil des Forschungsdesigns 
bezieht sich auf die Frage, ob und inwiefern Wohlfahrtsstaatlichkeit institutionalisiert 
wird (im Schaubild der Kasten rechts unten).  Wir waren mit Kaufmann von der An-
nahme ausgegangen (siehe Abnschnitt 3.1), dass der Wohlfahrtsstaat nicht nur eine 
Ansammlung sozialer Leistungssysteme ist, sondern eine – rechtlich wie politisch - 
sich sozial verpflichtende, für die individuelle Wohlfahrt der Bürger Verantwortung 
übernehmende Staatlichkeit beinhaltet. Deshalb ist die Institutionalisierung von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit auf zwei Ebenen zu untersuchen (im Schaubild die zwei Käs-
ten im großen Kasten rechts unten): der Ebene sozial verpflichteter Staatlichkeit, 
greifbar in der Verankerung eines soialen Staatsziels; und auf der Ebene des „Wohl-
fahrtssektors“ (Kaufmann), also der (in vielen Wohlfahrtsstaaten nicht unmittelbar 
staatlichen) Leistungsorganisationen unter dem Gesichtspunkt, ob und wie im Wohl-
fahrtssektor und in den darauf bezogenen Politiken die soziale Ausrichtung des Staa-
tes politikfeldspezifisch konstruiert wird (in den „Policy-Prinzipien“) und zur Um-
setzung gelangt. Die Ebene des Woohlfahrtssektors/Policy-Prinzipien soll anhand 
zweier zentraler Politikfelder untersucht werden, Alterssicherung (im Koreanischen: 
„Nationale Rentenversicherung“) und Sozialhilfe/Grundsicherung (im Koreanischen: 
„Volksexistenzsicherungssystem“), von denen letzteres trotz seiner Zentralität für die 
Frage der Wohlfahrtsstaatlichkeit bislang unzureichend (über Deskription hinausge-
hend) untersucht worden ist. Dabei orientiert sich die Analyse auf beiden Ebenen –
Staatlichkeit und Wohlfahrtssektor/Policy-Prinzipien- an vier der theoretisch heraus-
gearbeiteten fünf Elementen von Staatlichkeit und Staatsbürgerrechten (im Schaubild 
links, gestrichelter Kasten)58.  
 
Auf der ersten Ebene, Staatlichkeit, wird das erste Element‚ Schwerpunkt der staatli-
chen Aufgaben’ daran gemessen, ob das soziale Staatsziel in der Verfassung und den 
Regierungserklärungen eingebettet ist. Hinsichtlich des zweiten Element (gesell-
schaftliches Ordnungskonzept) wird vor allem der Wert ‚Wohlfahrt’ gegenüber den 
anderen Werten wie Wirtschaft und Demokratie als eigenständiger Wert etabliert. 
Dabei wird die Ausdifferenzierung der sozialen Ziele, beispielsweise Gleichheit und 
Sicherheit, vor allem anhand des Verhältnisses zwischen Sozial- und Wirtschaftspo-
litik geprüft. Im Kontext des dritten Elements von Staatlichkeit (individuelle Rechte) 
wird gefragt, inwiefern soziale Teilhabe als individuelles Recht anerkannt wird und 
inwieweit die Reichweite des sozialen Staatsziels erweitert wird. Bei der Betrachtung 
des vierten Elements (Rechte-Pflichten-Verhältnis) steht die Gestaltung des Leis-
tungsrechts im Vordergrund, wobei der Arbeitspflicht besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird.  
 
Auf der zweiten Ebene, Wohlfahrtssektor/Policies, werden die Policy-Prinzipien in 
Bereichen untersuchten Politikfeldern ebenso entsprechend den vier Elementen von 
Staatlichkeit und Staatsbürgerrechten eingeordnet. Das erste Element bezieht sich 
hier auf die Erklärung des Staates einer Verantwortlichkeit für ein spezielles soziales 
Risiko. Bezüglich des zweiten Elements (Ordnungskonzepte) werden die sozialen 

                                                 
 
58 Das fünfte, die Struktur der Policy-Community, ist  oben im Kontext der zweiten Ebene, „Diskurse 

und Policy-Community angesprochen worden. 
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Ordnungsprinzipien des politikfelderspezifischen Teils des Wohlfahrtssektors wie 
die Leistungsstruktur und das Finanzierungsprinzip berücksichtigt, die einen bedeu-
tenden Einfluss auf die Verwirklichung zentraler sozialpolitischer Zielsetzungen wie  
Sicherheit und Gleichheit haben. Zudem soll die Differenzierung und Entwicklung 
der sozialen Verwaltung berücksichtigt werden. Während die Wirtschaftspolitik in 
der allgemeinen Staatsverwaltung mit den Beamten ihre Träger findet, braucht der 
Wohlfahrtssektor soziale Professionen (Marshall 1992: 117). Ohne die sozialen Pro-
fessionen ist sowohl die Differenzierung des Wohlfahrtssektors als auch die Entfal-
tung der sozialen Rechte schwerlich zu erreichen. Das dritte Element (individuelle 
Rechte) wird anhand der Gestaltung der Leistungsrechte und des Umfangs des Emp-
fängerkreises geprüft. Schließlich ist als viertes und letztes Kriterium das Beitrags-
Leistungs-Verhältnis und die Arbeitspflicht zu untersuchen.  
 
Die beiden Politikfelder ‚Alterssicherung’ und ‚Grundsicherung’ sind gewählt wor-
den, weil sie zentrale Teilbereiche der wohlfahrtsstaatlichen Politik und Institutionen 
darstellen. Insbesondere wird die Bedeutung der Rentenversicherung in der Sozialpo-
litik in allen Systemen der Wohlfahrtsstaaten anerkannt. Quantitativ stellt die Ren-
tenversicherung meist den größten unter den wohlfahrtsstaatlichen Teilbereichen dar. 
Überdies verkörpert sie den politischen Wert ‚Sicherheit’ – „das Moment der sozia-
len Teilhabe am ökonomischen Fortschritt und das der Kompensation eines alle 
Menschen ereilenden ‚Risikos’, des Alters“ (Nullmeier 1993:16). Der Teilbereich 
‚Grundsicherung’ hat in den entwickelten Wohlfahrtsstaaten volumenmäßig keine 
bedeutende Stellung, gewinnt aber mehr Aufmerksamkeit aufgrund steigender sozio-
ökonomische Unsicherheit (Kaufmann 1997; Leisering 2004). Insbesondere in 
schwach entwickelten Wohlfahrtssystemen wie Südkorea hat sie eine relativ großes 
Gewicht. Überdies ist die normative Bedeutung von Grundsicherung, vor allem So-
zialhilfe, kaum unterschätzbar, da sie eng mit einem rechtlichen Anspruch auf Min-
destsicherung verbunden ist. Zweitens ermöglichen die Untersuchungsgegenstände 
den Vergleich zwischen unterschiedlichen Systemlogiken der Sozialpolitik, Fürsorge 
und Sozialversicherung, deren Relation eine entscheidende Rolle für die System-
konstellation der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen spielen (Mau 2002).  
 
Es handelt sich bei der Untersuchung um eine gegenwartsbezogene Fallstudie über 
die Entstehung eines Wohlfahrtsstaates in der Übergangsgesellschaft, Südkorea. A-
ber sie wird durch einen historischen Vergleich ergänzt. Der historische Vergleich 
stellt vor allem drei unterschiedliche Zeiträume (von 1960 bis 1987, von 1988 bis 
1997 und von 1998 bis 2002) in das Zentrum (Tabelle 2, Anhang). Am Schluss der 
Untersuchung wird die idiosynkratische Entwicklung des südkoreanischen Wohl-
fahrtsstaates im Kontext des Vergleichs mit entwickelten Wohlfahrtsstaaten betrach-
tet. 
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II   National- und weltgesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen  des südkoreanischen  Wohlfahrtsstaates  

5 Wandel des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft in Südkorea: Ende des 
developmental state? 

5.1 Staat und Gesellschaft im developmental state (1960-1987) 

5.1.1 Ursprung der Staatstradition in Südkorea (Vor 1960) 

Als im Jahr 1948 die Republik Korea in der Besatzungszeit von der amerikanischen 
Militärregierung gegründet wurde, zeigte die Staat-Gesellschaft-Beziehung von Süd-
korea die Charakteristiken der neu gegründeten Länder in der dritten Welt nach dem 
2. Weltkrieg. Die entstehende Gesellschaft stand dem übermächtigen und zentrali-
sierten Staat (state-dominated society)“59 gegenüber. Der Ursprung dieses übermäch-
tigen Staates reicht in  die Geschichte Koreas und seiner Kultur. 
Die Bedeutung des Familismus im Konfuzianismus beschränkt sich nicht auf die 
Betonung der Familie als soziale Schlüsselinstitution. Die Reichweite der Familie 
erstreckt sich so weit, dass das Königreich als eine erweiterte Familie begriffen wird 
(Kim, W. 2003). In Südkorea ist der Satz, „König, Lehrer und Vater sind ein Körper“ 
(君 ) ein gängiges Sprichwort. Nach dieser Vorstellung ist die Gesellschaft 
eine Einheit, in der Staat, Familie, Dorfgemeinde und Individuum nach einer be-
stimmten Hierarchie geordnet sind. Diese Idee einer einheitlichen Gesellschaft be-
günstigte die Entfaltung eines starken Staates. Unter diesem kulturellen Einfluss 
entwickelte sich in Korea, wie auch anderen ostasiatischen Ländern, im Vergleich zu 
europäischen Ländern sehr früh eine Konzentration der Staatsmacht. Geographisch 
weit vom chinesischen Kaiserreich entfernt entstanden im Laufe der Geschichte dau-
erhaft unabhängige Königreiche60, die dem Land eine hohe ethnische und kulturelle 
Homogenität ermöglichten. Die Konzentration der Staatsgewalt war jedoch nicht 
ausreichend, um ein derartiges Gewaltmonopol gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Kräften zu erlangen, welches einen modernen Staat ausmacht. Während der Chosen-
Dynastie belagerte ein breiteres Spektrum der sozialen Institutionen den gesellschaft-
lichen Raum zwischen König und Individuum, was die Penetration des Staates in die 
Gesellschaft und deren Kontrolle durch diesen erschwerte (Palais 1975; Nisbet 1974: 
613). Die königliche Familie musste die Staatsmacht mit den Grundbesitzerschichten 
teilen, die in der späteren Phase der Dynastie allmählich die staatliche Bürokratie 
einnehmen konnte (Palais 1975). Die moderne Form des Staates entstand deswegen 
erst mit der Kolonialisierung Koreas durch das japanische Kaiserreich.        

                                                 
 
59 Kuli 1986: 178. 
60 Die Shilla-Dynastie hat als erstes Königreich im Jahr 668 den gröβten Teil der koreanischen Halb-

insel erobert. „Vom Jahr 668 angefangen bis in die neueste Zeit ist die territoriale Einheit Koreas, 
abgesehen von einigen kurzen Perioden, nicht mehr verloren gegangen“ (Eckart 1972: 70).  Danach 
folgte die Koryo-Dynastie (918-1392). Das heutige Hoheitsgebiet von Korea (Nord- und Südkorea) 
wurde in der Chosun-Dynastie (1392-1910) und nach dem Koreakrieg festgelegt.        
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Die japanische Kolonialherrschaft (1910-1945), die in Korea den Modernisierungs-
prozess von oben einleitete, stützte sich überwiegend auf militärische und polizeili-
che Instrumente. Im Jahr 1923 lag die Zahl der Polizisten bei ca. 12.000. Die Zahl 
steigerte sich ununterbrochen und erreichte im Jahr 1941 einen Umfang von 60.000. 
Schließlich standen einem Polizisten 400 Koreaner gegenüber (Nahm, A. 1997: 80). 
Noch dazu wurden 246.000 zivile japanische Beamte in den letzten 10 Jahren vor 
Kriegsende engagiert (Cumings 1997: 153)61 . Mittels dieser Gewaltkonzentration 
integrierte die Kolonialregierung das Finanzwesen und große Unternehmen in ein 
autoritäres korporatistisches System gemäß dem japanischen Modell und leitete eine 
staatlich initiierte Industrialisierung ein. Außerdem reorganisierte und kontrollierte 
die Kolonialregierung Verbände und alle Ebenen der regionalen Verwaltung, um die 
Extraktion der gesamtgesellschaftlichen Ressourcen zu ermöglichen. Sie löste im 
Jahr 1915 den koreanischen Unternehmerverband (‚Sossunssangonghoeuisso’) auf 
und integrierte ihn in den japanischen Unternehmensverband, damit eine strikte Kon-
trolle der koreanischen Unternehmen ermöglich wurde. Nach dem Ausbruch des 
China-Japan-Kriegs 1936 richtete die Kolonialregierung die ‚patriotische Einheit’ 
(‚Aegugban’) ein, um auch die ländliche Dorfgemeinde der polizeilichen Aufsicht zu 
unterwerfen. In diesem Sinne ist der Ursprung der Tradition eines mächtigen Staates 
in Südkorea auf das Kolonialgouverneursystem zurückzuführen (Kim, Y. 2000: 57-
58).  
 

Diese Tradition wurde während der amerikanischen Militärregierung (1945-1948) 
nicht unterbrochen. Weil die strategische Bedeutung Koreas für die USA nicht hoch 
eingestuft wurde, leitete die amerikanische Militärregierung in Korea keine weitge-
hende demokratische Reform ein. Während die amerikanische Militärregierung in 
Japan umfangreiche demokratische Programme wie die Auflösung des Militärs und 
der großen Unternehmensgruppen durchführte, um die Verbindung zwischen Wirt-
schaftskräften und politischem Imperialismus zu trennen (Cumings 1984: 59), be-
schränkte sich die amerikanische Militärregierung in Korea auf die passive Rolle der 
Wiederherstellung von Gesetz und Ordnung (Cumings 1979). Diese Verzögerung der 
Demokratisierung löste starke Spannungen zwischen Staat und gesellschaftlichen 
Gruppen aus, die zu Aufständen, Streiks und Rebellionen der vielen neu entstande-
nen sozialen Bewegungen 62  führte. Gegen diese sozialrevolutionären Tendenzen 
setzte die Militärregierung ein hohes Maß an Gewalt ein63. Das führte zum einen 

                                                 
 
61 Im Vergleich dazu waren unter der französischen Kolonialherrschaft 1937 in Vietnam 2.920 Beam-

te und 11.000 Soldaten tätig (Cumings 1997: 153).  
62 Nach der Befreiung wuchsen die sozialen Bewegungen expansiv: „Expansion der Gesellschaft“ 

(Choi, J. 1996). Die Mitgliedzahl der im November 1945 neu gegründeten Gewerkschaft erreichte 
schon im Dezember desselben Jahres 550.000. Auch der Bauernverband wuchs expansiv, dessen 
Mitgliedzahl im Dezember 1945 bei ca. 3.300.000 lag (Sung, K. 2000: 177). 

63 Diese Gewaltkapazität wurde auf drei Wegen mobilisiert (Sung, K. 2000: 180-182). Erstens wurden 
die amerikanischen Militärkräfte in Südkorea verstärkt. Bis Ende 1945 wurden ca. 77.643 Militär-
kräfte nach Korea gesendet. Zweitens wurden Militär und Polizei von Südkorea erheblich verstärkt. 
Die Zahl der Polizisten stieg von 15.000 im Jahr 1945 auf 25.000 im Jahr 1946, 28.000 im Jahr 
1947, 36.000 im Jahr 1948 und 45.000 im Jahr 1949. Die Zahl der Militärkräfte stieg ebenfalls von 
ca. 6.5000 im Jahr 1946 radikal auf 15.000 im Jahr 1947, 50.000 im Jahr 1948 und 69.000 im Jahr 
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dazu, dass ein überentwickelter Staat gegenüber der Gesellschaft entstand; zum ande-
ren führte es dazu,  dass die Entwicklung der sozialistischen Gewerkschaften und 
Bauernverbände durch die Abdrängung ihrer Organisationen in die Illegalität unter-
brochen wurde. Die Militärregierung arbeitete bei der Verhinderung einer Landre-
form eng mit den Groβgrundbesitzern zusammen und unterstützte die Neugründung 
des Unternehmerverbandes und seine Aktivitäten. Gegen die Interessen der Regie-
rung schaffte es keine Gruppe unter den Verbänden, einschlieβlich des Unterneh-
merverbandes, sich mit Hinblick auf ihre Ziele zu organisieren und einen konkreten 
Plan für eine demokratische und wirtschaftliche Reform vorzulegen (Kim, Y. 2000: 
61).         
 

In der ersten Republik (1948-1960) setzte sich die Akkumulation und Konzentration 
der Staatsgewalt weiter fort. Während des Bürgerkrieges wuchs insbesondere die 
Zahl der Streitkräfte von 113.000 im Jahr 1950 auf 650.000 im Jahr 1953 stark an 
(Sung, K. 2000: 190). Nicht nur offizielle, sondern auch inoffizielle Militär- und 
Polizeiorganisationen wurden während des Kriegs gegründet und sollten die Kon-
troll- und Mobilisierungskapazität des Staates maximieren. Darüber hinaus verstaat-
lichte die Militärregierung die öffentlichen Unternehmen der japanischen Kolonial-
regierung. Die Monopolunternehmen in den Bereichen Transport, Kommunikation, 
Elektronik und Tabak, die die wichtigsten finanziellen Quellen des öffentlichen 
Haushalts darstellten, standen somit unter staatlicher Kontrolle. Für die Verteilung 
des überlassenen japanischen Vermögens und der amerikanischen Hilfe, die eben-
falls wichtige finanzielle Ressourcen darstellten, schuf die Regierung eine Wirt-
schaftsbürokratie.  
Politisch führte viertens der Bürgerkrieg von 1950 bis 1953, dem ersten Krieg des 
kalten Krieges, dazu, dass der Staat einen starken Antikommunismus propagierte. 
Zum einen verloren die links orientierten politischen Kräfte vollständig an Boden. 
Zum anderen war der von der Regierung etablierte Anti-Kommunismus eine “uner-
schöpfliche Legitimationsquelle für die Regierung“ (Verband für koreanische Poli-
tikwissenschaft 1990: 288).  
Während der Staat eine Übermacht in politischer, finanzieller und ideologischer Hin-
sicht und damit eine starke Autonomie gegenüber der Gesellschaft aufwies, litt die 
Gesellschaft unter der verstärkten Abhängigkeit vom Staat. Die Expansion des Staa-
tes während des Kriegs beseitigte endgültig den freien Spielraum für die Entfaltung 
der selbstständigen gesellschaftlichen Kräfte, der durch die repressive Politik der 
amerikanischen Militärregierung ohnehin schon eingeschränkt war. Auf der einen 
Seite unterdrückte der überentwickelte Staat jede politische und gesellschaftliche 
Selbstorganisation von unten, auf der anderen Seite integrierte der Staat die sozialen 
Organisationen64 in die Unterorganisationen der neu gegründeten Regierungspartei 
mit der Strategie einer ‚Mobilisierung von oben’ (Sung, K. 2000: 192). Die Gesell-

                                                                                                                                          
 

1949. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Koreakriegs am 25.06.1950 belief sich die Zahl schließlich 
auf 113.000.    

64 Zu den Kernorganisationen zählten der ‚Nationale Jungendverband’, die ‚Koreanische Volksverei-
nigung’, die ‚Koreanische Jugendliche Vereinigung’, der ‚Koreanische Gewerkschaftsbund’, der 
‚Koreanische Bauernbund’ und der ‚Koreanische Frauenverband’.     
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schaft, deren Aktivität durch den Bürgerkrieg und die Repressionen durch den Staat 
zerstört wurden, war von Mistrauen und Egoismus geprägt. Die Familie, die als ein-
zig zuverlässige Form der Gemeinschaft gestärkt wurde, gewährte den Menschen in 
dieser unsicheren Lage als Überlebenszuflucht („survival raft“) den Schutz, den sie 
benötigten (ebenda).  
In der Wirtschaft war der Anteil der amerikanischen Hilfe an der Gesamtwirtschaft 
so groß, dass eine Hilfswirtschaft entstand, für deren Gestaltung die staatliche Büro-
kratie eine entscheidende Rolle spielte65. In den 50er Jahren fand eine staatlich initi-
ierte Industrialisierung statt, deren Kernbereiche die vom Wiederaufbau des Landes 
profitierenden Bauunternehmen und die „drei weißen Produkte“ (Textilien, Zucker 
und Mehl) der auf der Importsubstitutionsstrategie basierenden Hilfswirtschaft dar-
stellten (Choi, S. 2003: 13). Die Landreform, die zu einer relativ gerechten Vertei-
lung des Landes und damit zur Entwurzelung der traditionellen Großgrundbesitzer-
schichten führte66, wurde mit der eher konservativen Methode der „Umverteilung 
gegen Entschädigung“ durchgeführt und förderte auf diese Weise gleichzeitig die 
Entstehung der Industriebourgeoisie. Nur die durch die Regierung ausgewählten 
Unternehmen, die eine privilegierte Beziehung mit dem Regime unterhielten, konn-
ten von dieser Industrialisierungsstrategie profitieren. Im südkoreanischen Wirt-
schaftssystem dominierte der „politische Kapitalist“ (Kim, K. 1976), der sich nicht 
auf Produktivität und effektives Management, sondern auf die Erlangung von Vor-
rechten und Begünstigung durch die Regierung verstand.  
Die wichtigste Aufgabe des koreanischen Staates während der Zeit der ersten Repu-
blik in den Jahren 1950 – 1953 bestand in der Vereinigung des geographisch und 
ideologisch zerrissenen Landes. Obwohl die erste Republik offiziell erklärte, eine 
liberal-demokratische Gesellschaftsordnung zu verfolgen, wurde die Bedeutung der 
liberalen Demokratie nicht im positiven Sinne als das Streben nach einer pluralisti-
schen Gesellschaft, sondern im negativen Sinne als die Propagierung des Antikom-
munismus interpretiert (Park, K. 1992: 68-70).  
Der Staat wandte autoritäre und repressive Methoden an, für die der Bürgerkrieg die 
notwendigen Voraussetzungen schuf. Aus der Ruine der Gesellschaft entwickelte 
sich der moderne Staat, der mit monopolistischer Gewalt, Extraktionsfähigkeit und 
Regulierungsfähigkeit ausgestattet war (vgl. Tilly 1990). Die neu entstandenen Ge-
sellschaftssphären wurden durch das gewaltige Eindringen des überentwickelten 
Staates zum großen Teil zerstört und teilweise als Suborganisation der Regierungs-
partei reorganisiert. Die Wirtschaft stand ebenfalls unter der Kontrolle der staatlichen 
Bürokratie, aber die Bürokratie und die Unternehmen strebten nach einer Befriedi-
gung der eigenen privaten Interessen. In dem Sinne ist die erste Republik als Plün-
derstaat zu bezeichnen, der zwar mit der monopolisierten Gewalt seine Macht auf der 
gesamtgesellschaftlichen Ebene erweitern konnte, aber die extraktierten Ressourcen 
nicht für die Gesellschaft als Ganze, sondern für die privaten Interessen der Regie-
rungsmitglieder und deren Anhänger einsetzte (vgl. Tilly 1990: 171).  
Der koreanische Plünderstaat der ersten Republik verhinderte die Ausdifferenzierung 
und Verselbstständigung der Gesellschaft und versuchte sie der durch den Staat do-

                                                 
 
65 Die ausländische Hilfe finanzierte drei Viertel des staatlichen Haushaltes.  
66 Nach der Landreform gehörte 90% des Anbaugebiets zu Bauen (Yoo, I. 1984). 
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minierten Hierarchie unterzuordnen, wobei physische Gewalt die wichtigste Methode 
darstellte. Freiheitsrechte und politische Rechte waren ihr durch den Krieg und des-
sen ideologische Weiterführung vorenthalten geblieben. Dabei war die Teilnahme 
am politischen und gesellschaftlichen Leben für die meisten Gesellschaftsmitglieder 
erschwert. Insofern ist dieser Staat als ein autoritäres Regime einzuordnen.   

5.1.2 Staat und Gesellschaft im developmental state zwischen den 60er 
und 70er Jahren in Südkorea 

Unter den theoretischen Ansätzen67, die das Wirtschaftswunder in den 70er und 80er 
Jahre in Ostasien zu erklären versuchen, hebt der am Staat orientierte Erklärungsan-
satz (Wade 1990; Amsden 1989) vor allem die Rolle des developmental state hervor, 
der durch den starken Eingriff in die Gesellschaft, vor allem in den Markt, die 
Nachteile der späteren Industrialisierung überwindet und damit ein schnelles Wirt-
schaftswachstum ermöglicht68 . Diesem Ansatz zufolge besitzt der developmental 
state bestimmte Eigenschaften, die wiederum eine bestimmte Staat-Gesellschaft-
Beziehung voraussetzen:  
 

1. Der Staat hat die Fähigkeit, sein angestrebtes Ziel tatsächlich zu verwirklichen 
(starke Kapazität des Staates) (vgl. Skocpol 1985: 9).  
2. Der Staat kann unabhängig von sozialen Gruppen und Klassen ein gemeinsames 
Staatsziel vorgeben (starke Autorität des Staates) (vgl. Rieschemeyer/Evans 1985: 
49).  
Die koreanische Staat-Gesellschaft-Beziehung wurde während der 60er, 70er und 
80er Jahre durch zwei autoritäre Militärregime geprägt, die Park-Chung-Hee-
Regierung zwischen 1961 und 1979 sowie die Chun-Doo-Hwan-Regierung zwischen  
1980 und 1987. Infolgedessen besaβ Korea sehr günstige Voraussetzungen für die 
Entstehung eines developmental state.  
Obwohl die beiden autoritären Regime die Merkmale des developmental state teilen, 
gab es einige unübersehbare Unterschiede zwischen den beiden. Aus diesem Grund 
wird die Ära des koreanischen developmental state an dieser Stelle in zwei Phasen 
unterteilt.  

 

                                                 
 
67 In den Debatten um die Erklärung für das Wirtschaftswunder in Ostasien kristallisierten sich drei 

Positionen heraus: 1. die am Markt orientierte Position, 2. die an der Kultur orientierte Position (der 
konfuzianische Kapitalismus) und 3. die am Staat orientierte Position (der developmental state). 
Nach der am Markt orientierten Position (Balassa 1988) ist das Wirtschaftswunder auf die liberal-
marktwirtschaftliche Politik zurückzuführen. Der konfuzianische Ansatz betont dagegen die positi-
ve Rolle des Konfuzianismus für die Entwicklung des Kapitalismus (Pye 1985; Yoo 1997).   

68 Der developmental state wurde eigentlich im Kontext der Erklärung der Entwicklung der späteren 
Industrialisierung in Russland und Deutschland qualifiziert. Nach Gerschenkron (1962) war in spät 
industrialisierten Ländern der starke Eingriff des Staates in die Wirtschaft notwendig um die früh 
industrialisierten Länder einzuholen.  
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Erste Phase des koreanischen developmental state (1962-1979) 

Nach Eptein (1984: 37-51) führen autoritäre Regime sowohl offensive als auch de-
fensive Projekte durch, um ihre Macht zu erhalten. Als offensives Projekt streben sie 
nach Wirtschaftswachstum und als defensives Projekt entwickeln sie einen repressi-
ven Apparat, der die gesellschaftliche Ordnung vor inneren und äußeren Bedrohun-
gen schützen soll. Auch die politische Legitimation der Park-Regierung, die im Mai 
1961 durch einen Militärputsch an die Macht kam, konnte sich nicht mehr wie noch 
die Vorgängerregierung allein auf den Anti-Kommunismus stützen, sondern benötig-
te eine offensive Legitimationsgrundlage, nämlich das Wirtschaftswachstum. Der 
damalige Präsident Park versuchte als Bewunderer der japanischen Modernisierungs-
strategie aus der Zeit der Meiji-Reform die Modernisierung und Industrialisierung 
Koreas durch staatliche Verwaltung zu erreichen (Lee, B. 1988: 299). Nach diesem 
Vorbild legte die Militärregierung Fünfjahreswirtschaftspläne fest, die die Zielset-
zungen und Maβnahmen der Wirtschaftspolitik enthielten. Zu Beginn rekrutierte die 
Militärregierung zwecks Stärkung der Staatsverwaltung Beamte aus dem Militär und 
der neuen Technokratie. Danach reformierte sie das staatliche Bürokratiesystem, das 
ein zentrales Element der Kapazität des developmental state darstellte (Yun, 2002: S. 
72-74).  
Erstens wurde das Berufsbeamtentum als feste Grundlage des Staatsapparats etab-
liert. Vor allem die Rekrutierung der Beamten durch die staatliche Aufnahmeprüfung 
trug zur Herausbildung einer effektiven und hochqualifizierten Beamtenschaft auf 
der mittleren Ebene der Staatsverwaltung bei69. Zweitens fand eine Spezialisierung 
und Differenzierung der staatlichen Bürokratie statt. So wurden die wirtschaftsrele-
vanten Verwaltungen von 7 auf 22 Verwaltungseinheiten stark spezialisiert (ebenda). 
Darüber hinaus wurde drittens eine hierarchische Ordnung in der Staatsverwaltung 
eingeführt, die eine hierarchische Arbeitsteilung und ein effizientes Ausführungssys-
tem ermöglichte. Die Stellung des Wirtschaftsplanungsministeriums (MfWP’) wurde 
als Koordinationsstelle des gesamten Bürokratieapparats besonders hervorgehoben. 
Alle anderen Ministerien waren zur Unterordnung unter das Wirtschaftsplanungsamt 
verpflichtet. Mit dieser Reform expandierte die Staatsverwaltung von 237.500 
Staatsbediensteten im Jahr 1961 auf die Anzahl von 417.348 im Jahr 1970. Gleich-
zeitig stiegen die öffentlichen Ausgaben. Vor allem wurde der Anteil an den 
Staatsausgaben für Kredite und Investitionen ständig ausgedehnt 70 , während die 
Ausgaben anderer Bereiche, wie z.B. der für die ‚Soziale Entwicklung’ oder die ‚All-
gemeinen Kosten’ konstant blieben.  
Die erste Besonderheit der Staatsbürokratie des developmental state in Ostasien liegt 
vor allem in der Rolle der Pilotagentur. Die Funktion und der Einfluss des koreani-
schen Pilotministeriums MfWP wurden sehr weitreichend gestaltet und war bedeu-
tender als vergleichbare Organisationen wie das MITI in Japan oder das CEPD in 
Taiwan. Der Minister des MfWP hatte gleichzeitig das Amt des Vizeprämierminis-

                                                 
 
69 Ein Rekrutierungssystem durch staatliche Aufnahmeprüfungen existierte schon in den 50er Jahren. 

Aber während der Park-Regierung in den 60er Jahren verdoppelte sich die Zahl der durch die Auf-
nahmeprüfung zugelassenen Beamten und vervierfachte sich in den 70er Jahren (Yun, S. 2002: 73).  

70 Der Anteil der staatlichen Investitionen an den gesamten öffentlichen Ausgaben stieg von 19% im 
Jahr 1961 auf 44% im Jahr 1981 an (ebenda: 74).   
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ters inne. Das MfWP besaß die alleinige Befugnis für die Haushaltsplanung und übte 
die Funktionen der Aufsicht, Planung und Koordinierung der gesamten Wirtschafts-
politik aus. Weil ihre Tätigkeit nicht der Aufsicht des Parlaments unterlag, monopo-
lisierte das MfWP in der Wirklichkeit die Entscheidung und Durchführung der Wirt-
schaftspolitik (Haggard 1990: 108).  
Die zweite Besonderheit der Staatsbürokratie des developmental state in Südkorea 
und Ostasien bestand darin, dass dieser tatsächlich die politischen Maßnahmen zur 
Verfügung standen, mit deren Hilfe die privaten Unternehmen dazu gebracht werden 
konnten, sich den staatlichen Wirtschaftszielsetzungen Folge zu leisten. Nach Wade 
(1990) leitete und kontrollierte der developmental state in Ostasien die Ressourcen-
verteilung auf dem Markt, um bessere Ergebnisse bei der Produktion und Investition 
zu erreichen (‚Governing the Market’). In diesem Sinne ist der südkoreanische deve-
lopmental state in den 60er Jahren ein marktgestaltender Staat, der aktiv in den 
Markt eingriff und die Marktpreise entsprechend der aktuellen Wirtschaftsstrategie 
beeinflusste (Im, H. 1994: 317). So hielt der Staat durch seine Einflussnahme die 
niedrigen Zinssätze aufrecht. Auβerdem steuerte der Staat durch die Kontrolle des 
Finanzwesens die inländische Kreditvergabe. Die wichtigsten Maβnahmen waren 
dabei die Förderung von Export-71 und Policy-Krediten72. Darüber hinaus kontrol-
lierten die Behörden auch die Verteilung ausländischer Darlehen. Insofern lag der 
Schwerpunkt der Steuerung des Marktes des südkoreanischen developmental state in 
finanzpolitischen Maßnahmen73 (ebenda).  
Der südkoreanische developmental state der 60er und 70er Jahre zeigte die starke 
Autorität des Staates gegenüber der Gesellschaft, die sich vor allem auf repressive 
Staatsgewalt, die starke Stellung des Präsidenten im hierarchischen Staatsapparat und 
die Kohäsion der Staatsbürokratie stützte. Um das passive Projekt des autoritären 
Regimes durchzuführen (Eptein 1984: 37-51) haben die Militäreliten die Staatsmacht 
unter Kontrolle gebracht. Sie ernannten Politiker, hohe Beamte, Manager in öffentli-
chen Unternehmen und sogar einige Manager in privaten Unternehmen. Ergänzend 
zur Polizei wurde der Geheimdienst KCIA (Korean Central Intelligence Agency) 
aufgebaut. Die KCIA unterstand nicht den Verfassungsorganen und stellte das be-
deutendste Machtinstrument dar, das das autoritäre Regime des Präsidenten Park 18 
Jahre lang stützte (Kim, Y. 2000: 73).  
Nicht nur dieser Repressionsmechanismus, sondern auch Änderungen in der koreani-
schen Verfassung von 1962 (3. Republik) und 1972 (4. Republik) sicherten die her-
ausragende Stellung des Präsidenten im politischen System. Vor allem nach der 4. 
Verfassung, der sog. Ju-Shin74  Verfassung, ist der Präsident zugleich Staatsober-
haupt, Regierungschef und Oberkommandeur der Streitkräfte. In diesem präsidialen 

                                                 
 
71 Ein Kredit mit niedrigem Zinssatz zur Förderung des Exports. 
72 Ein vom Staat gesteuerter Kredit für Unternehmen. Der Anteil des Policy-Kredits am gesamten 

Kreditvolumen lag bei 72,8% im Jahr 1962 und sogar bei 82,5% im Jahr 1978 (Yun, S. 2002: 94: 
Tabelle 3-4).  

73 Dagegen hat der taiwanesische developmental state die Anwendung fiskalpolitischer Maßnahmen 
bevorzugt (Yun, S. 2002: 95-99)  

74 Der Präsident hat Wort und Idee aus dem japanischen Meiji Ju-Shin von 1868 übernommen. Das 
bedeutet übersetzt ‚Wieder belebende Reform’. Sie war eine Strategie von Nationenbildung, deren 
Kernideen in der Konzentration von Macht auf den Kaiser und der Bildung einer zentralisierten 
Staatsbürokratie lagen.  
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System, das als ‚Neues Präsidiales System’ bezeichnet wurde, sollte der Präsident 
nicht mehr durch direkte Wahl, sondern indirekt durch ein neu eingeführtes Gremi-
um, den ‚Nationalrat für Wiedervereinigung’ gewählt werden. Mit der Zustimmung 
des ‚Nationalrates für Wiedervereinigung’ konnte der Präsident ein Drittel der Abge-
ordneten im Parlament empfehlen, d.h. praktisch ernennen. Außerdem hat er die 
Möglichkeit, Notstände auszurufen75, wenn die militärische Notwendigkeit bestand 
oder wenn es notwendig war, durch Einsatz der Streitkräfte für öffentliche Ordnung 
und Sicherheit zu sorgen.  
Diese Regelungen für den Fall eines Notstandes wurden so oft missbraucht, dass der 
Notstand fast dem normalen Zustand entsprach. In der Amtszeit von Präsident Park 
wurde der Notstand mehrfach ausgerufen: dreimal aufgrund von Naturkatastrophen 
und Wirtschaftskrisen für die Dauer von insgesamt 31 Monaten, neunmal der Kriegs- 
und Quasi-Kriegszustand für insgesamt 69 Monate sowie dreimal in einem begrenz-
ten Gebiet für die Dauer von zusammengenommen 5 Monaten. Die Gesamtzeit der 
Notstände betrug 105 Monate und entsprach damit fast der Hälfte der 220 Monate 
währenden Amtszeit von Präsident Park (Han, H. 2004: 1). Schließlich gewährleiste-
ten die strikte hierarchische Ordnung der Staatsbürokratie, an deren Spitze der Präsi-
dent und das MfWP standen, und die Unabhängigkeit des Präsidenten von Parlament 
und Wahlvolk die starke Kohäsion und Autonomie des politischen Systems. Dies 
ermöglichte die Mobilisierung der gesamtgesellschaftlichen Kräfte für die ‚Moderni-
sierung der Nation’.      
 

Die starke Autonomie des Staates kam jedoch erst durch die „disziplinierte“ und 
schwache Gesellschaft zustande. Die sozialen Interessengruppen, die schon durch 
den Krieg und die repressive Politik der Rhee-Sung-Mann-Regierung geschrumpft 
waren, wurden fast vollständig in den autoritär-korporatistischen Staat integriert. In 
diesem autoritären Korporatismus erkennt der Staat selektiv verschiedene Interes-
sengruppen an oder organisiert diese sogar selbst. Die Staatsbürokratie unterstützt die 
Interessen der Interessengruppen durch die Gewährung von politischen und wirt-
schaftlichen Privilegien. Insofern ist die Beziehung zwischen Interessengruppen und 
Staat durch Klientelismus geprägt (Kim, Y. 2000: 75). Die Regierung erkannte ca. 
200 Interessengruppen an. Die Arbeitgeber von großen Unternehmen konnten sich 
schnell organisieren und gründeten die ‚Nationale Wirtschaftsvereinigung (Chungug-
jungseinchongyunhab)’ und den ‚koreanischen Arbeitgeberverband (Hangugjungy-
ungsachonghyubuhoe)’, während der koreanische Handels- und Industrierat (Dae-
hanshangonghoeusho) die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen vertrat. 
Während diese Arbeitgeberverbände relative Autonomie genossen, gab es einige 
quasi-staatliche Wirtschaftsverbände, die stark vom Staat abhängig waren. Die Wirt-
schaftsverbände wie die koreanische Assoziation für Export (Daehanmuyogheonheo) 
sowie die Genossenschaft der kleinen und mittleren Unternehmen (Chungshogiubhe-
obdongsohab) wurden durch die Regierung streng kontrolliert. So besetzte die Regie-
rung  die entsprechenden Führungspositionen (ebenda).  

                                                 
 
75 Es gab drei Arten von Notständen: Notstand aufgrund von Naturkatastrophen und Wirtschaftskri-

sen, Notstand im Kriegs- und Quasi-Kriegszustand und Notstand in einem begrenzten Gebiet.    
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Ein anderes wichtiges Merkmal des autoritären Korporatismus lag in der Exklusion 
der Arbeit. Der Staat unterstützte die Arbeitgeberverbände und integrierte sie in die 
„Koalition für Entwicklung 76 “. Gewerkschaften wurden unterdrückt und ausge-
schlossen. Mit Ausnahme der Gewerkschaft KGB (‚Koreanischer Gewerkschafts-
bund’: Hangugnohchong), die als Vertreter der Arbeitnehmer vom Staat anerkannt 
war, wurden sog. demokratische Gewerkschaften in die Illegalität gedrängt und ihre 
Tätigkeit vom Ministerium für Arbeit, Polizei und Geheimdienst durch repressive 
Methoden strikt kontrolliert77 (Lee, B. 1988: 216). Der Regierung standen jedoch 
auch legale Mittel zur Verfügung, mit denen sie die Gewerkschaften auflösen konnte, 
wenn deren Tätigkeit den öffentlichen Interessen entgegenwirkte. Unter der Aufsicht 
des Ministeriums für ‚Landwirtschaftliche Genossenschaft’ stand die ‚Landwirt-
schaftliche Genossenschaft’, in der 90% der Bauern organisiert wurden. 
Die anderen gesellschaftlichen Interessengruppen wie z.B. die ‚Assoziation für kore-
anische Bildung’ (Daehangyoyugyunhabhoe) und der ‚Gesamtbund für koreanische 
Kunst- und Kulturverbände’ (Hangungyeshulmunhoadanchechongyunhab), die auf 
Initiative der Regierung hin gegründet wurden, waren auf die finanzielle Unterstüt-
zung der Regierung angewiesen (Kim, Y. 2000: 76). Die Entwicklungsstrategie rich-
tete sich auf die Industrialisierung in den Städten, die auf Kosten des Landes und 
anderer Regionen betrieben wurde. Um die Effektivität der zentralen Staatsbürokra-
tie nicht zu verringern wurde die Errichtung eines regionalen Autonomiesystems auf 
unbestimmte Zeit verschoben (Kim, J. 1992: 406).  
Die einzig ernst zu nehmende Herausforderung für die Regierung stellte die Anti-
Jushin-Demokratiebewegung dar, die durch ca. 15 Organisationen initiiert wurde. 
Dazu gehörten einige christliche Organisationen (vor allem die KNCC78), Gruppen 
der Verfassung und Politik, die Gruppe der Buchhandlungen Nogdu, die Gruppe der 
modernen Kulturforschung, der Katholische Bauernverband, die koreanische Amnes-
ty, die Genossenschaft Jangsuh, die Gruppe der aus politischen Gründen entlassenen 
Professoren, die Arbeiterbewegung, die Shongsug-Gruppe, YMCA79, YWCA80, das 
katholische Komitee für Gerechtigkeit und Frieden sowie einige Studentenorganisa-
tionen (Cho, D. 1999: 122). Ihr Protest richtete sich gegen das autoritäre Ju-Shin-
Regime und zielte vor allem auf die Herstellung eines liberaldemokratischen politi-
schen Prozesses. Die Kontinuität ihrer Zusammenarbeit und der Zusammenhalt die-
ser unabhängigen Organisationen untereinander war jedoch aufgrund der starken 
Repressionen der Regierung sehr gering (Cho, D.1999: 118).           

                                                 
 
76 Kim,Y. 2000: 82. 
77 Im Jahr 1963 änderte die Regierung das Arbeitsgesetz: 1. Einführung des Industrieprinzips von 

‚Federation of Korean Trade Unions’, 2. Erweiterung der Kontrollmaßnahmen über Gewerkschaf-
ten, z.B. Verschärfung des Genehmigungsverfahrens für eine Gewerkschaftsgründung, 3. Eingren-
zung der politischen Tätigkeit von Gewerkschaften (Lee, B. 1988: 216). Die Änderung des Arbeits-
gesetzes von 1973 beinhaltete noch striktere Maßnahmen, z.B. wurden Ausdrücke wie ‚landesweit 
organisierte Gewerkschaften’ gestrichen, damit die Gründung der Gewerkschaften auf der Betriebs-
ebene ermöglicht wurde (Lee, W. 1996: 328). Auch die Änderung des Tarifverhandlungsgesetzes 
(Jaenusojungbub) beschränkte die Streikrechte der Gewerkschaften, damit der Geltungsbereich der 
öffentlichen Betriebe ausgedehnt wurde (Yun, S. 2002: 117).      

78 The National Council of Churches in Korea. 
79 Young Men’s Christian Associations 
80 Young Women’s Christian Associations 
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Zweite Phase des koreanischen developmental state (1980-1987) 

In der zweiten Phase des koreanischen developmental state (1980-1987) war die 
Chun-Regierung einerseits sowohl nach außen als auch nach innen als Nachfolger 
der Park-Regierung angetreten, indem sie die autoritäre Politik der Park-Regierung 
weitgehend fortführte. Andererseits kam es während der Chun-Regierung zu einer 
Veränderung der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Paradoxerweise hingen 
die Veränderungen eng mit dem Erfolg des developmental state zusammen.  

Tabelle 5-1 Wirtschafts- und Arbeitsmarktstatistik in Südkorea 

Jahr BIP: nominal 
(100Mil.$) 

Wachstumsrate 
des BIP(%) 

Pro-Kopf-
Einkommen: 
nominal ($) 

Arbeitslosen 
quote (%) 

1955 14 4,5 65 K.A.* 
1960 20 1,2 79 8,3** 
1965 30 5,7 105 7,5 
1970 78 8,8 243 4,5 
1975 215 5,9 602 4,1 
1980 638 -1,5 1.645 5,2 
1982 762 7,3 1.893 4,4 
1984 932 8,1 2.257 3,8 
1986 1.113 10,6 2.643 3,8 
1987 1.400 11,1 3.321 3,1 
1988 1.877 10,6 4.435 2,5 
1989 2.305 6,7 5.418 2,6 
1990 2.637 9,2 6.147 2,4 
1991 3.081 9,4 7.105 2,3 
1992 3.298 5,9 7.527 2,4 
1993 3.621 6,1 8.177 2,8 
1994 4.233 8,5 9.459 2,4 
1995 5.173 9,2 11.432 2,0 
1996 5.574 7,0 12.197 2,0 
1997 5.164 4,7 11.176 2,6 
1998 3.461 -6,9 7.355 6,8 
1999 4.452 9,5 9.438 6,3 
2000 5.118 8,5 10.841 4,4 
2001 4.820 3,8 10.160 4,0 
2002 5.469 7,0 11.499 3,3 
2003 6.080 3,1 12.720 3,6 
2004 6.801 4,6 14.162 3,7 

       Quelle: Bank of Korea, http://ecos.bok.or.kr, recherchiert am 29.11.2005 
         *K.A: Keine Angabe 
         ** Angabe von 1963 
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Tabelle 5-2 Entwicklung der südkoreanischen Industriestruktur nach der An-
zahl der Beschäftigten (1960-1985)  

Bergbau  

und Industrie (%) 

Jahr Total (%) Landwirtschaft, 
Fischerei und 
Forstwirtschaft 

(%) 
Bergbau Industrie 

SOC und 
andere 
Dienstleist-
ungen *(%) 

1963 100 63,3 0,8 7,9 28,3 

1965 100 58,5 1,0 9,4 31,2 

1970 100 50,4 1,1 13,2 35,3 

1975 100 45,7 0,5 18,6 35,2 

1980 100 34,0 0,9 21,6 43,3 

1985 100 24,9 1,0 23,4 50,6 

Quelle: Byun, H. 1996: 184 übernommen von Park, S. 2004: 162 
*SOC und andere Dienstleistungen umfassen alle tertiären Industrien: Konstruktion, Lebensmittel, 
Kommunikation, Transport, Finanz, Versicherung und Immobilien     

Tabelle 5-3 Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölke-
rung in Südkorea 

Jahr 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 2001 

Lebens 

erwartung 

62,33 63,85 65,17 67,14 69,76 71,72 73,53 76,53 

Quelle:http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_777pop.cgi?A_REPORT_ID=  
  MA&A_CONTENTS=0225&A_LANG=1, recherchiert am 28.11.2005.  

Tabelle 5-4 Entwicklung der sozialen Schichten in Südkorea (%) 

 1955 1960 1970 1975 1980 1985 

Obere Schicht 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 

Mittle Schicht N/G N/G 42,4 43,8 46,5 49,5 

Untere Mittelschicht N/G N/G 33,6 35,7 35,4 36,7 

Marginale Schicht N/A 40,9* 23,4 19,6 17,0 12,4 

Gesamtheit**(Haushalte) 6.390 7.522 10.543 11.638 12.708 13.350 

Quelle: Pae, S. 1992: 388 
N/G: Nicht genannt 
*1965 
**Tausend  
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Durch sein beeindruckendes Wirtschaftswachstum war Südkorea zu einem groβen 
Teil an der Erfolgsgeschichte der ostasiatischen Tigerstaaten81  beteiligt. Einst als 
ärmstes Land der Welt durch den Krieg fast vollständig zerstört, wurde es für alle 
Entwicklungsländer zu einem leuchtenden Vorbild für Wirtschaftswachstum. Mit der 
voranschreitenden Industrialisierung stieg das Bruttoeinkommen pro Kopf um mehr 
als das 10fache von 249$ auf 2.568$ (Tabelle 5-1). Der Anteil der Landwirte und 
Fischer sank von 65,2% auf 23,9% der Erwerbstätigen (Tabelle 5-2). Mit der wach-
senden Wirtschaft verbesserten sich die Lebensbedingungen, wie die Verlängerung 
der durchschnittlichen Lebenserwartung von 62.33 Jahren im Jahr 1971 auf 68.44 
Jahre im Jahr 1985 zeigt (Tabelle 5-3). Auch der Anteil der Mittelschicht in der So-
zialstruktur vergrößerte sich ständig und bereitete damit den Boden für die Stärkung 
der Gesellschaft (Tabelle 5-4). Der Grundstein für diese Veränderungen des deve-
lopmental state wurde durch die Maβnahmen im Staatsapparat gelegt. Die Chun-
Regierung, die ebenfalls durch einen Militärputsch an die Macht kam, führte die 
repressive Politik gegenüber der Gesellschaft weiter. Der Staatssicherheitsrat, der 
nach der illegalen Auflösung des Parlaments durch die Putschkräfte eingerichtet 
wurde, erließ mehrere unterdrückende Gesetze, wie z.B. die Gesetze über die Ver-
sammlung und Demonstration sowie das Staatssicherheitsgesetz82. Darüber hinaus 
schränkte sie den gesetzlichen Rahmen für die Tätigkeit von Gewerkschaften ein und 
bereitete den Weg für die 5. Republik, indem sie Verfassungsänderungen vornahm, 
deren Kerninhalt in der Einführung des indirekten Präsidentenwahlsystems lag. Die 
Chun-Regierung löste die vorhandenen Parteien auf und gründete eine neue Partei, in 
der die am Umsturz beteiligten Militäreliten die stärkste Kraft darstellten (Kim, Y. 
2000: 169). Die geplante Umsetzung einer regionalen Verwaltungsautonomie wurde 
zunächst aufgrund der schwachen finanziellen Lage der regionalen Verwaltung ver-
schoben (Kim, J. 1992: 415).  
Die Abweichung vom developmental state in der ersten Phase lag in der Verände-
rung der Grundlage der Staatsbürokratie und deren Policy-Instrumenten, die die ent-
scheidende Rolle für die starke Staatskapazität spielten. Mit dem wirtschaftlichen 
Wachstum und mit der steigenden Komplikation der Wirtschaft, die als groβe Leis-
tung dieses developmental state angesehen werden kann, wurde es für die Staatsbü-
rokratie immer schwieriger, einen erfolgsversprechenden Wirtschaftsplan zu entwer-
fen. Ein gutes Beispiel dafür bietet die Einführung und Entwicklung der Mikrochip-
industrie in den 80er Jahren, die sich später zur wichtigsten Exportindustrie von Süd-
korea entwickelte (Yun, S. 2002: 199; Kim, H. 1992: 219-220). 
Der Plan des Staates lag im Importersatz für die Chipersatzteile, während die priva-
ten Unternehmen eine exportsorientierte Massenproduktion betrieben, die massive 
Investitionen in Forschung und Technik voraussetzte. Die privaten Unternehmen 
konnten schließlich ihren Plan durchsetzen und die weitere Entwicklung in den 90er 

                                                 
 
81 Die erste Generation von Tigerstaaten wurde von Taiwan, Hongkong, Singapur und Südkorea gebil-

det.    
82 Dieses Gesetz löste das Anti-Kommunisten-Gesetz ab und stellte die wichtigste gesetzliche Grund-

lage für die Tätigkeit des Geheimdiensts dar, des ‚Instituts für Staatssicherheit, der seinerseits den 
Geheimdienst ‚KCIA’ der Park-Regierung ersetzte. Das Staatssicherheitsgesetz und das Institut für 
Staatssicherheit stellten zusammen mit der Polizei die wichtigsten Machtapparate dar, die von der 
Chun-Regierung zur Kontrolle der Gesellschaft eingesetzt wurden.  
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Jahren bestätigte, dass diese Entscheidung richtig war. Das Beispiel zeigt, dass die 
Fähigkeit des Staates in den 80er Jahren, Wirtschaftspolitik zu initiieren, nachließ 
und dass der Staat allmählich von der Technik und dem Wissen der privaten Unter-
nehmen abhängig wurde (ebenda). Aber eine noch wichtigere Veränderung stellte die 
Spaltung der Staatsbürokratie dar. In den 80er Jahren trat die alte Generation der 
Staatsbürokraten, die überwiegend in der japanischen Kolonialzeit ausgebildet wor-
den war und die Entwicklungspolitik in den 60er und 70er Jahren durchgeführt hatte, 
aus Altersgründen zurück. An ihre Stelle trat eine neue Generation in der Staatsbüro-
kratie, die in den USA unter dem Einfluss der neoliberalen Wirtschaftstheorie ausge-
bildet wurde (Yun, S. 2002: 172). Diese Staatsbürokraten besetzten alle wichtigen 
Posten in der Regierung und in den staatlichen Forschungsstellen, wie der KDI, und 
leitete einen neoliberalen Wandel der Wirtschaftspolitik (Kim, Y. 2000: 171) ein. 
Unter dem Einfluss dieser neoliberalen Staatsbürokraten begann Anfang der 80er 
Jahre, zum einen die schnelle Öffnung des südkoreanischen Marktes - auch aufgrund 
des Drucks der USA, der auf die schlechte wirtschaftliche Lage in den USA zurück-
zuführen war. Zum anderen führte es zu einer Liberalisierung der Wirtschaftspolitik, 
die hauptsächlich eine Privatisierung der öffentlichen Sektoren und Finanzinstitutio-
nen beinhaltete (ebenda: 173). Die liberale Politik führte dazu, dass die finanzpoliti-
schen Befugnisse und Maßnahmen des Staates beschränkt wurden, die bisher das 
wichtigste Policy-Instrument des südkoreanischen developmental state darstellten.                       
 

Weitere Herausforderungen für den developmental state stellten sich auch innerhalb 
der Gesellschaft, und das ausgerechnet durch den Koalitionspartner der Entwick-
lungskoalition, den koreanischen Großunternehmen (‚Chabeol’). Deren Machtpositi-
on wurde gestärkt, was nach S. Yun (2002: 161-165) weitgehend auf drei veränderte 
Rahmenbedingungen zurückzuführen war. Erstens nahm das Gewicht der Chabeol in 
der Wirtschaft zu, wie Tabelle 5-5 zeigt. Das erschwerte die Durchführung von regu-
lierenden und disziplinierenden Maßnahmen gegenüber den Chabeol. Zweitens er-
höhte die Deregulierungspolitik vor allem im Bereich des Finanzwesens, die durch 
die neoliberale Staatsbürokratie durchgeführt wurde, die Kreditaufnahmekapazität 
der Chabeol. Hierzu leisteten ausländische Kreditinstitutionen einen bedeutenden 
Beitrag, indem sie die Aufnahme von Krediten ermöglichten. Auf diese Weise wur-
den die Chabeol von der staatlichen Unterstützung finanziell immer unabhängiger. 
Drittens erhöhte sich durch die Gründung von sozialwissenschaftlichen Forschungs-
stellen sowie durch die Übernahme von Zeitungen die ideologische Schlagkraft der 
Chabeol. Insgesamt fand in der Zeit bezüglich des Verhältnisses zwischen Staat und 
Unternehmen eine Machtverschiebung zugunsten der Chabeol statt83 (Kim, Y. 2000: 
175; Yun, S. 2002: 161). 
Demgegenüber war die Beziehung zwischen Staat und Gewerkschaften eher durch 
Kontinuität als durch Wandel geprägt. Die Chun-Regierung verstärkte weiterhin 
illegale unterdrückende Maßnahmen84 und auch legale Kontrollmaßnahmen in der 

                                                 
 
83  Ein Wandel von einer vertikalen Staat-Wirtschaft-Beziehung hin zu einer horizontalen Staat-

Wirtschaft-Beziehung hätte stattgefunden (Yun, S. 2002: 161).  
84 Nach dem Militärputsch führte die Militärregierung Säuberungsaktionen in den Gewerkschaften 

durch. Dabei wurden 105 regionale Gewerkschaften von der KGB gewaltsam aufgelöst. Während 
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Form von einer Verschlechterung der Arbeitsgesetze, wie des Arbeitsgrundlagenge-
setzes (Gunlogisunbub), des Gewerkschaftsgesetzes (Lodongsohabbub) und des Ta-
rifverhandlungsgesetzes (Lodongjaengusojungbub). Danach wurde auch das Indust-
riegewerkschaftsprinzip durch das Betriebsgewerkschaftsprinzip ersetzt85, sowie ein 
Interventionsverbot für Dritte eingeführt. Darüber hinaus wurde ein Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerrat eingerichtet, der den Gewerkschaften einige Funktionen entziehen 
sollte. Viertens wurden die Gründungsvoraussetzungen für Gewerkschaften ver-
schärft86 . Auβerdem wurde das Industriesicherheitsgesetz geändert, was zu einer 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führte (Hong, S. 1994: 113). Einerseits 
zeigten diese Maßnahmen tatsächlich die beabsichtigte Wirkung: Die Mitgliedzahl 
des KGB sank von 1.097.209 im Jahr 1979 auf 785.735 im Jahr 1983 (ebenda: 114). 
Die Anzahl des Streiks sank ebenfalls von 407 im Jahr 1980 auf 98 im Jahr 1983 
(ebenda). Andererseits bot diese repressive Politik gegen die Gewerkschaften in den 
80er Jahren einen fruchtbaren Boden für Entstehung von radikalen Gewerkschaften‚ 
der sog. ‚Demokratischen Gewerkschaftsbewegung’, die schließlich eine expansive 
Wiederbelebung der Gewerkschaften direkt nach der Demokratiebewegung 1987 
ermöglichte.          
 

Die Chun-Regierung, die durch das Kwang-Ju-Massaker im Jahr 1980 ihre Macht 
erlangt hatte, litt von Anfang an unter der schwachen politischen Legitimation in der 
Bevölkerung. Unter den veränderten Gesellschaftsbedingungen in Form der Zunah-
me der Mittelschicht und der Steigerung des Bildungsstandes stießen die repressiven 
Maßnahmen der Regierung auf immer stärkeren Widerstand in der Bevölkerung. 
Dementsprechend erstarkten die politischen Herausforderer des autoritären Regimes. 
Die Oppositionspartei ‚Partei der neuen koreanischen Demokratie’, die sich mit ihrer 
starken Kritik an der Regierungspolitik von der alten kompromissbereiten Oppositi-
onspartei ‚Partei der koreanischen Demokratie’ unterschied, erhielt durch ihren 
Wahlerfolg bei der Parlamentswahl 1984 starken Auftrieb im Parlament. Gleichzeitig 
fand eine ideologische Radikalisierung in der Demokratiebewegung statt, die nun 
eine Verbindung mit der Klassenpolitik der wachsenden Arbeiterklasse anstrebte. 
Diese zwei Tendenzen trafen schließlich in der Demokratiebewegung vom Juni 1987 
zusammen, die in der ganzen Bevölkerung, vor allem in der gewachsenen Mittel-
schicht, eine breite Unterstützung fand und damit die Staat-Gesellschaft-Beziehung 
in Südkorea unumkehrbar veränderte.      

                                                                                                                                          
 

einer zweiten Aktion wurden 191 aktive Gewerkschaftsfunktionäre gewaltsam vertrieben. Außer-
dem wurden ca. 80 Gewerkschaftsfunktionäre von der Militärpolizei verhaftet und gefoltert und 19 
von ihnen für 3 Wochen in ein militärisches Arbeitslager geschickt (Hong, S. 1994: 110).  

85 Insofern war das betriebliche Organisationsprinzip Südkoreas nicht auf die kulturelle Grundlage des 
Konfuzianismus, sondern auf die politische Entscheidung für den autoritären developmental state 
zurückzuführen. 

86 Vor allem wurde die Mindestanzahl von Personen für die Gründung einer Gewerkschaft gesetzlich 
festgelegt (1/5 der Gesamtbelegschaft oder mehr als 30 Personen).   
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5.2 Staat und Gesellschaft im Demokratisierungsprozess - Wandel des deve-
lopmental state seit 1987 

Der Wandel der Staat-Gesellschaft-Beziehung des südkoreanischen developmental 
state setzte sich mit der Demokratiebewegung von 1987 entscheidend fort. Die er-
folgreiche Demokratisierung von Südkorea, die auf   den Widerstand der Demokra-
tie-Koalition von Oppositionspartei, sozialen Bewegungen und Mittelschichten ge-
gen die repressive Politik der Chun-Regierung zurückzuführen war, ist ein sehr gutes 
Beispiel für die Modernisierungstheorie von Lipset, der die These aufstellt, dass „je 
wohlhabender ein Volk [wird], desto größer [ist] die Aussicht, dass es eine Demokra-
tie entfalten wird“ (Lipset 1962: 42).  
Die Demokratisierung von unten lockerte die politischen Fesseln, die eine gesell-
schaftliche Ausdifferenzierung verhinderten. Doch der Prozess der südkoreanischen 
Demokratisierung war durch die langsame Geschwindigkeit der Konsolidierung der 
demokratischen Institutionen geprägt, was vor allem auf ihren eigenen Charakter 
zurückzuführen war. Nach Shin, K. (1999: 120) lag ein Merkmal der südkoreani-
schen Demokratisierung in den günstigen ökonomischen Bedingungen.87 Als zweites 
blieb die autoritäre Herrschaftskoalition von autoritärer Regierung und Unternehmen 
nach der Demokratisierung 1987 noch einige Zeit (1987-1993) an der Macht. Weil 
die Demokratisierung durch den Kompromiss zwischen der autoritären und der de-
mokratischen Koalition erreicht wurde, wurde der Prozess weiterhin teilweise durch 
die autoritäre Koalition beeinflusst. Drittens wurde die Aufrechterhaltung der autori-
tären Macht nicht durch die polizeiliche oder die militärische Gewalt, sondern durch 
die demokratisch durchgeführte Wahl ermöglicht88.  
 

Nach der Demokratisierung 1987 gewann Roh, Tae-Woo, der auch eine wichtige 
Figur bei dem Militärputsch von 1980 und Parteivorsitzender der Regierungspartei 
(DJP89) war, die Präsidentenwahl von 1987 und führte die erste Regierung der 6. 
Republik (1987-1993) an. Darauf folgte die ‚Munmin Regierung ( )’ (1994-
1997) von Präsident Kim, Young-Sam. Der Präsident Kim, Young-Sam war zwar der 
langjährige politische Oppositionsführer und der Parteivorsitzende der Oppositions-
partei ‚Demokratische Partei’. Durch den innerparteilichen Machtkampf erlangte er 
jedoch die Präsidentenkandidatur der Regierungspartei ‚Demokratische Liberale 
Partei’, die 1989 durch den Zusammenschluss der damaligen Regierungspartei DJP, 
seiner Partei ‚Demokratische Party’ und einer weiteren Oppositionspartei ‚Neue De-
mokratische Republikanische Partei’ (NDRP)90 gegründet wurde. Während der Re-
gierungszeiten dieser zwei Präsidenten fand die Konsolidierung der demokratischen 
Institutionen und der Politikkultur statt, die zur langsamen Liberalisierung und Aus-
differenzierung von Staat und Gesellschaft führte.               
 

                                                 
 
87 Siehe Tabelle 5-1. 
88 Das spätere Auftreten der Demokratie ist ein weiteres Merkmal dafür (Shin, K. 1999: 120).  
89 Partei der Demokratie und Gerechtigkeit (Minjujungu-Dang). 
90 Die Partei wurde von Kim, Jung-Pil als Nachfolgerpartei der Regierungspartei der 3. und 4. Repu-

blik (Democratic Republic Party) gegründet.  



 81 

Auf der Seite der Staatskapazität setzte sich in dieser Zeit die Neoliberalisierung der 
Staatsbürokratie fort, die schon Anfang der 80er Jahre begonnen hatte. Die Zunahme 
der neoliberalen Staatsbürokratie zeigte sich an der Zahl der Staatsbeamten, die in 
den USA ausgebildet wurden. Im Oktober 1994 (Wirtschaftsabteilung der koreani-
schen Wirtschaftszeitung 1994: 21) erlangten 73 der 156 Beamten des mittleren und 
höheren Dienstes im MfWP sowie 40 von 78 Mitarbeitern des Finanzministeriums 
einen Meister- oder Doktorgrad an amerikanischen Universitäten. Im Industrieminis-
terium hatten 93 von 124 Beamten in mittleren und höheren Positionen Erfahrungen 
während eines Studiums an amerikanischen Universitäten gesammelt. Die Verstär-
kung der Neoliberalisierung der Staatsverwaltung wurde durch ihre Dezentralisie-
rung begleitet. Die mächtigen staatlichen Institutionen, wie das Präsidentenamt und 
das MfWP91, verloren langsam ihre herausragende Rolle für die politischen Ent-
scheidungen. Die liberalen Reformen führten zu einer Stärkung der Autonomie der 
bisher schwachen Institutionen der Staatsverwaltung wie z.B. der Zentralbank, ein-
zelner Ministerien und der regionalen Verwaltung (Kim, S. 1999: 168). Überdies 
beschleunigte die Liberalisierung und Deregulierung der Staatsbürokratie die Be-
schränkung der Policy-Instrumente für Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung.  
Zuerst kam es zur Veränderung der Kernelemente der Wirtschaftsplanung des deve-
lopmenatal state. Zwar wurden die ‚Fünfjahreswirtschaftssozialpläne (經 5開
年計 )’ als Element grundlegender Wirtschaftsplanung des Staates weiterhin auf-
gestellt, aber sie verloren ihren Zwangscharakter. Deren Ziele sollten vielmehr mit 
zwanglosen und indirekten Anreizen erreicht werden. In dieser Hinsicht benannte die 
Kim-Yong-Sam-Regierung die ‚Fünfjahreswirtschaftssozialpläne’ in den ‚Neuen 
Wirtschaftsplan’ um, um sie von den staatlich initiierten Wirtschaftsplänen des deve-
lopmental state unterscheidbar zu machen (Yun, S. 2002: 186). Anders als die alten 
Wirtschaftspläne, die eine langfristige Entwicklungs- und Industrialisierungspolitik 
beinhalteten, beschränkten sich die ‚Neuen Wirtschaftspläne’ auf die kurzfristige 
Konjunktursteuerung. Auch setzte sich in der Finanzpolitik die Liberalisierung des 
Kapitalmarktes fort. Im Gegensatz zu der vorherigen Chun-Du-Hwan-Regierung und 
der Noh-Tae-Woo-Regierung, die die Liberalisierung ohne Herz durchgeführt hatten, 
setzte die Kim-Young-Sam-Regierung eine radikale Liberalisierung des Kapital-
marktes mit dem Ziel um, einen Beitritt zur OECD zu erreichen. Dieses Ziel war 
maβgeblich auf den politischen Druck der US-Regierung zurückzuführen (ebenda: 
217). Damit wurde es immer schwieriger, das Instrument des Policy-Kredites anzu-
wenden, das einst das Kerninstrument des südkoreanischen developmental state zur 
Disziplinierung und Mobilisierung der privaten Wirtschaft darstellte.  
 
                                                 
 
91 Die Beschränkung der Funktionen des MfWP war ein wichtiges Element der Liberalisierungspolitik 

unter der Noh-Tae-Woo-Regieung. Doch unter der Kim-Young-Sam-Regierung entstand durch die 
Fusion des Finanzministeriums und des MfWP erneut das starke Finanz- und Wirtschaftsministeri-
um (Kim, S. 1999: 168-170). Selbst im Finanz- und Wirtschaftsministerium, das die umfassenden 
Aufgabenbereiche der Wirtschaftspolitik umfasste, herrschte das marktliberale Entwicklungsmo-
dell, das gegen das Modell des developmental state gestellt wurde (Kim, Y. 2000: 192). Der Minis-
ter des MfFW sagte in einem Interview mit der Zeitung von Shindonga: „Das Modell des staatlich 
initiierten Wirtschaftswachstums war in den vergangenen Jahrzehnten wirkungsvoll. Aber die Rolle 
des Staates muss sich verändern aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ 
(Shindonga 1997.4: 166-173).       
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Ein noch deutlicherer Einfluss der Demokratisierung war in Bezug auf die Praxis 
repressiver Staatsgewalt abzulesen. Vor allem unter der Kim-Young-Sam-Regierung, 
die sich als Munmin-Regierung bezeichnete, wurde die Entmilitarisierung der Politik 
verstärkt vorangetrieben. Die beiden Zentren der staatlichen Repression, der Ge-
heimdienst ANSP92  und der militärische Sicherheitsdienst wurden organisatorisch 
verkleinert und politisch neutralisiert (Kim, S. 1999: 168).  
 

Die Demokratisierung förderte die innere Ausdifferenzierung des politischen Sys-
tems auch dadurch, dass die Autonomie des Parlaments und der Justiz gegenüber der 
Exekutive gestärkt wurde. In der neuen Verfassung, die durch die Demokratisierung 
zu Stande kam,  wurden einige institutionelle Einrichtungen, wie die Parlamentari-
sche Anhörung ( ), Zustimmungsrechte ( 動 權) und parlamentarische 
Untersuchungsrechte (國 監 權) wiederhergestellt. Das führte zur Stärkung der 
Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Exekutive. Nach Croissant (1998: 
109) war die Machtverschiebung zugunsten des Parlaments in der neuen Verfassung 
1987 so weit vorangeschritten, dass er das südkoreanische Regierungssystem nach 
1987  zum Typus der präsidentiell-parlamentarischen Regierungssysteme zählt. In 
einem solchen System kann „der südkoreanische Präsident nur dann die ihm in der 
Verfassung zugedachte Rolle einer starken Exekutive spielen, wenn er die mehrheit-
liche Unterstützung der Nationalversammlung genießt“ (Croissant 1998: 129). Die 
Zeit zwischen 1988 und 1990, in der sich die Regierungspartei keine Mehrheit im 
Parlament sichern konnte, dient als ein gutes Beispiel dafür, dass das Parlament über 
funktionierende Kontrollinstrumente gegenüber der Exekutive verfügte93. Trotz der 
Stärkung des Parlaments und einiger politischer Reformen nach der Demokratisie-
rung94, die sich günstig auf die Konsolidierung der Parteien auswirkte, nahmen die 
südkoreanischen Parteien nicht die eigentliche Aufgabe einer Volkspartei wahr, näm-
lich die Vermittlung zwischen Staat und Gesellschaft. Nicht die ideologischen Unter-
schiede, sondern regionale und personelle Konflikte spielten die wichtigste Rolle bei 
der Konstruktion des Parteiensystems. Die Beziehung zwischen Partei und Gesell-
schaft war entweder noch selektiv und autoritär, wie bei der Regierungspartei, oder 
abgeschottet wie bei der Oppositionspartei (Croissant 1998: 140). Die Parteien wur-
den von einigen führenden Persönlichkeiten, deren vorrangige Ziele nicht in der 
Durchsetzung ideologischer oder themenorientierter Politik, sondern in dem Streben 
nach „Macht um der Macht willen“95  lagen, als bloße Mittel zur Erlangung von 
Macht instrumentalisiert (ebenda: 144). Weil die Parteien hauptsächlich den persön-
lichen Interessenslagen folgend neu gegründet, aufgelöst, vereinigt oder umbenannt 

                                                 
 
92 Die Nachfolgeinstitution von KCIA. 
93 Schließlich führte die Instabilität der Regierung, die von der Regierung als ‚totale Krise’ bezeichnet 

wurde, dazu, dass sich die Regierungspartei mit den zwei Oppositionsparteien im Januar 1990 zu-
sammenschloss.   

94 Ein weiterer Punkt der politischen Reform der Munmin-Regierung lag in der Verbesserung der 
institutionellen Rahmenbedingungen der Parteien. Das ‚Political Fund Law’ schuf eine gesetzliche 
Voraussetzung für die Transparenz und die Verbesserung der Parteienfinanzierung und das Omni-
bus Election Law beseitigte die Vorteile der Regierungsparteien im Wahlkampf (Croissant 1998: 
133).                     

95 Sartori 1976: 77. 
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wurden, zeigten sie eine große Unbeständigkeit, d.h. eine hohe Instabilität. Die Ver-
fassung der 6. Republik sah die Einrichtung eines Verfassungsgerichtes vor (§111 
KV), das die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze bzw. Verfassungsinterpretationen 
prüfen sollte. Die Herstellung der Verfassungsgerichtsbarkeit führte zur Stärkung der 
Justiz bei der Ausübung staatlicher Macht und hatte zur Folge, dass das Verfas-
sungsgericht viele Entscheidungen traf, die von der Rechtsverfassung, die die Regie-
rung vertrat, abwichen (ebenda: 134). Die neue Verfassung bestätigte mit §117 KV 
nicht nur das System lokaler Selbstverwaltung, sondern verstärkte es auch dadurch, 
dass sie mit §118 das Recht zur Wahl lokaler Parlamente hinzufügte. Zur Umsetzung 
von Liberalisierung und Demokratisierung wurde unter der Noh-Regierung im Jahr 
1988 das Gesetz über die lokale Selbstverwaltung verabschiedet. Im Jahr 1991 wur-
den erstmals Gemeinde- und Kreistage und im Jahr 1995 Provinzparlamente und –
governeuere gewählt. Damit wurde das System lokaler Selbstverwaltung, das zwar 
durch die Verfassung schon vorher gewährt, aber sehr lange verschoben wurde, end-
gültig in die Praxis umgesetzt. Das bedeutete eine Dezentralisierung der Staatsbüro-
kratie und erweiterte die politischen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger.  
 

Der entscheidende Wandel der Staat-Gesellschaft-Beziehung im Zuge der Demokra-
tisierung wurde nicht durch die interne Ausdifferenzierung des politischen Systems, 
sondern durch die externe Ausdifferenzierung bzw. die Stärkung der Autonomie der 
gesellschaftlichen Subsysteme verursacht. Vor allem im Wirtschaftssystem stärkte 
der Chabeol seine Autonomie gegenüber dem Staat. Schon in den 80er Jahren konnte 
dieser unter den günstigen wirtschaftlichen Bedingungen die Fähigkeit der Kapital-
mobilisierung erhöhen, die Akkumulation des Kapitals erhöhen und die Unterneh-
menstätigkeit ins Finanzwesen hinein ausdehnen.  
Nach der Demokratisierung stand der Staat widersprüchlichen Aufgaben gegenüber: 
Einerseits sollte er die Liberalisierung der Wirtschaft vorantreiben, wobei die Ein-
schränkung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft gefordert wurde, andererseits wur-
den Forderungen von der Bevölkerung nach Demokratisierung und Gerechtigkeit im 
Bereich der Wirtschaft immer stärker. Vor diesem Hintergrund wollte die Regierung 
einige Reformvorhaben wie die Einführung des Real-Name-Systems bei Realvermö-
gen und die progressive Besteuerung des Realvermögens durchführen, obwohl viel-
mehr ein stärkeres staatliches Engagement in Bereichen der Chabeol-Reform und der 
Strukturpolitik notwendig war. Außerdem schwächte der Staat die direkte staatliche 
Unterdrückung der Arbeitnehmer. Dagegen nutzten die Chabeol die veränderten 
politischen Rahmenbedingungen, unter denen sich die Chabeol nach und nach von 
staatlicher Disziplinierung und Kontrolle befreien und seinen politischen Einfluss 
verstärken konnte, um seine Autonomie gegenüber dem Staat zu stärken. Er leistete 
Widerstand gegen die Politik der Regierung in Form eines möglichen Investitions-
stops in notwendigen Fällen96, der bei seiner Anwendung die wirtschaftlichen Privi-

                                                 
 
96  Als die Kim-Young-Sam-Regierung in der ersten Amtszeit die Wirtschaftsreform durchführen 

wollte, deren Kerninhalte in der Beschränkung der Unternehmenstätigkeit der Chabeol, der Tren-
nung von Management und Besitz der Chabeol und der Schutz der legalen Gewerkschaftstätigkeit 
lagen, reagierten die Chabeol mit einem Kapitalstreik. Schließlich musste die Regierung ihre Re-
formpolitik aufgeben (Shon, H. 2002: 56; Yun, S. 2002: 226).    
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legien der Chabeol hätte verringern können. Die Chabeol unterstützten die Gründung 
einer konservativen Partei, gründeten selbst eine Partei und stellten einen eigenen 
Präsidentenkandidaten. Der Erfolg dieser Strategien war in vielen Bereichen festzu-
stellen. Erstens konnten die Chabeol trotz der Monopol-Beschränkungspolitik ihre 
Unternehmenstätigkeit stetig erweitern und damit ihren Anteil an der Gesamtwirt-
schaft erhöhen (Tabelle 5-5). Der Staat verzichtete schließlich auf die strenge Regu-
lierung von Investitionen der Chabeol. Die Chabeol konnten fast ohne Beschränkung 
an dem Wettbewerb in den neuen Tätigkeitsbereichen teilnehmen97.  

Tabelle 5-5  Konzentration der Wirtschaftskräfte in den Chabeol: Anteil an   
der Gesamtwirtschaft in Prozent (ausschließlich des Finanzsektors)  

 1980 1984 1988 1992 1996 1999 

5 größte  

Chabeol (a) 

16,5 21,8 24,9 24,9 27,2 26,3 

30 größte 
Chaboel (b) 

35,7 44,5 49,6 46,1 47,1 40,6 

Anteil des  
Vermögens 

a/b 46 48 50 54 58 65 

5 größte   

Chabeol (a) 

18,4 25 28,1 28,9 32,4 30,7 

30 größte 
Chabeol (b) 

37 47,5 46,2 45 48,4 40,6 

 
Anteil des 
Umsatzes 

a/b 50 53 61 64 67 76 

5 größte  

Chabeol (a) 

K.A K.A. 6 7.6 8.7 K.A. 

30 größte 
Chabeol (b) 

K.A. K.A. 11,9 13,5 14,7 K.A. 

 
Anteil des  
Mehrwerts 

a/b K.A. K.A. 50 56 59 K.A. 

Quelle: Choi, J. 2002: 166.   
Anmerkung : K.A. : Keine Angabe 

 

Aufgrund der Lockerung der staatlichen Kontrolle über die inländischen Banken 
sowie durch die Erweiterung der Kreditaufnahme auf dem internationalen Finanz-
markt erreichten die Chabeol zunehmende finanzielle Unabhängigkeit vom Staat 
(Kim, Y. 2000: 190). Auch die Privatisierung der staatlichen Unternehmen durfte 
Chabeol mitgestalten (ebenda: 191). Mit dem zunehmenden Autonomiegewinn ver-

                                                 
 
97 Samsung beispielsweise bekam die Zustimmung der Regierung für die Gründung eines Automobil-

unternehmens und Hyundai konnte die Gründung einer Eisengesellschaft durchführen, die sehr lan-
ge durch den Staat verhindert worden war (Kim, Y. 2000: 189).   
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änderte sich die Staat-Kapital-Beziehung vom hierarchischen und durch den Staat 
dominierten zu einem gleichberechtigten und voneinander abhängigen Verhältnis.  
 
Weil die neoliberale Staatsbürokratie die Begrenzung der Macht der Gewerkschaften  
als notwendige Voraussetzung eines uneingeschränkten Marktmechanismus ansah, 
gab es auf Seiten der Staatsbürokratie keinen Anlass für eine Veränderung der Re-
pression gegen die Gewerkschaften. Die Veränderung der Staat-Gewerkschaft-
Beziehung wurde sowohl durch eine Welle von Streiks im Juli und August 1987 als 
auch durch die darauf folgende Organisierung der Gewerkschaften ausgelöst, die 
durch die Demokratisierungswelle im Juni 1987 direkt beeinflusst wurde (Tabelle 5-
6: Kim, S. 1999: Tabelle 5: 176).  
Die Arbeiterbewegung unterschied sich nach 1987 in den folgenden Punkten von der 
bisherigen Arbeiterbewegung (Kim, S. 1999: 175-178): Erstens waren die Hauptkräf-
te der Gewerkschaften nach 1987 die männlichen Arbeitnehmer in den großen Un-
ternehmen der Schwer- und Chemie-Industrien, während die bisherige Arbeiterbe-
wegung hauptsächlich von weiblichen Arbeitnehmern in kleinen und mittleren Un-
ternehmen der Leichtindustrien geleitet wurde. Zweitens zeigte sich ein deutlicher 
qualitativer und quantitativer Zuwachs der Arbeiterbewegung. Zum einen stiegen der 
Organisationsgrad, die Anzahl und die Stärke der Streiks an (Tabelle 5-6). Zum an-
deren wurden die von der Regierung unabhängigen Gewerkschaften durch die Arbei-
terbewegung gestärkt, die die Demokratisierung der Gewerkschaften vehement ge-
fordert hatten. Ein großer Teil der neuen Gewerkschaften, die sog. ‚Demokratischen 
Gewerkschaften’, organisierten sich im Jahr 1990 unter dem Dachverband ‚Koreani-
sche Gewerkschaftsvereinigung’ (KGV). Im November 1995 schlieβlich schloss sich 
die KGV mit anderen unabhängigen Gewerkschaftsverbänden zusammen und grün-
dete den Dachverband ‚Demokratischer Koreanischer Gewerkschaftsbund’ (DKGB), 
der sich als Konkurrent des regierungstreuen Gewerkschaftsverbands ‚FKTU’ dar-
stellte. Drittens entstanden Angestelltengewerkschaften, in denen sich Bankangestell-
te, Wissenschaftler, Medienbeschäftigte, Lehrer, Krankenhausangestellte und Uni-
versitätsangestellte zusammenschlossen.  
Die Noh-Regierung reagierte auf die Ausbreitung der Arbeiterbewegung zuerst mit 
reformistischen Maßnahmen. Bei der Änderung des Arbeitsgesetzes vom November 
1987 gab es einige Verbesserungen vor allem bei den  Organisations- und Streikrech-
ten. Die Regierung zog sich von der Regulierung der Arbeitsverhältnisse zurück, 
sodass den Arbeitgebern die unmittelbare Zuständigkeit für die Gestaltung der  Ar-
beitsbeziehungen zukommt. Doch die Änderungen wichen nicht grundlegend von der 
alten repressiven Politik des developmental state ab, da einige der wichtigsten Hür-
den, die der politischen Stärkung der Gewerkschaften im Wege standen, wie das 
Verbot an der Einmischung von Dritten, das Verbot für politische Tätigkeit der Ge-
werkschaften und das Verbot von Mehrgewerkschaften nach der Gesetzesänderung 
unverändert Bestand hatten. Und tatsächlich begann die Noh-Regierung 1989 auf 
dieser gesetzlichen Grundlage eine Offensive gegen die ‚illegalen Streiks’ der Ge-
werkschaften, die durch den von der Regierung am 28.12.1999 erklärten ‚Krieg ge-
gen Kriminalität’ ausgelöst wurden (Ihm, H. 1994: 390-391). Die Kim-Young-Sam-
Regierung rief den ‚Autonomen Konsens zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern’, die ‚Neutralität des Staates in der Arbeitsbeziehung’ und die ‚Garantie der 
legalen Tätigkeit der Gewerkschaften’ am Anfang ihrer ersten Regierungszeit als 
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Grundprinzipien der Arbeitspolitik aus. Aufgrund des zunehmenden Widerstandes 
des Kapitals gegen die reformistische Arbeitspolitik legte die Regierung den 
Schwerpunkt bei der Änderung des Arbeitsgesetzes 1996 auf die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes98 . Diese Gesetzesänderung musste die Regierung aber schließlich 
wegen des massiven Protestes der Gewerkschaften wieder zurücknehmen99.          
Obwohl die Gewerkschaften ihre Autonomie unter dem demokratisierten politischen 
Rahmen vergröβern konnten und sich die zwei Regierungen nach 1987 von der re-
pressiven Politik gegenüber den Gewerkschaften schrittweise zurückzogen, hinter-
ließ die Exklusionspolitik des developmental state nach der Demokratisierung eine 
starke Spur. Im Vergleich zu den Arbeitgebern wurde es den Arbeitnehmern nur 
begrenzt erlaubt, an der Gestaltung der Politikentscheidung teilzunehmen100.  
 
Ein Faktor, der einen noch bedeutenderen Einfluss auf die Staat-Gesellschaft-
Beziehung ausübte, war das Anwachsen der sozialen Bewegungen und der Interes-
sengruppen. Die politische Demokratisierung führte zur Verwirklichung freiheitli-
cher und politischer Grundrechte, die die notwendigen Rahmenbedingungen für die 
Entstehung eines staatsfreien Raums schufen101. Überdies veränderte sich die Ein-
stellung der Bevölkerung zur gesellschaftlichen Lage, was eine Veränderung der 
Thematisierung von Gesellschaftsfragen zur Folge hatte. Während die Unzufrieden-
heit über die politische Entwicklung, die in den 70er und 80er Jahren den fruchtbaren 
Boden für die Entstehung der radikalen Demokratiebewegung bot, immer weiter 
abnahm, nahm die Unzufriedenheit über die sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen zu (Cho, D. 1999: 200-202). Auch die neuen sozialen Probleme wie Umwelt-
probleme, ungleiche Behandlung der Geschlechter, Kriminalität und Mangel an 
Wohnraum, die durch die lange einseitige Wachstumspolitik des autoritären deve-
lopmental state verursacht wurden, fanden endlich Aufmerksamkeit und wurden in 
der  Öffentlichkeit thematisiert.  
 
Dieser Themenwechsel wurde weder durch die Demokratiebewegung, die sich noch 
an den politischen Themen orientierte, noch durch die vorhandenen politischen Ak-
teure wie Parteien und Parlament, die immer noch unter ihrer Unterentwicklung lit-
ten, wirklich ernst genommen102. 

                                                 
 
98 Die Forderungen der Arbeitnehmer nach der Legalisierung der KCTU durch die Abschaffung des 

Verbots der Mehrgewerkschaften und der Legalisierung der Lehrergewerkschaften wurden bei der 
Gesetzesänderung gar nicht berücksichtigt oder nur mit einer Vorbehaltfrist aufgenommen (Lee, S. 
2002: 80-85).   

99  Der Generalstreik gegen die Gesetzesänderung dauerte fast drei Monate (von 26.12.1996 bis 
28.02.1997) und ca. 3 Millionen Arbeitnehmer nahmen daran teil (Lee, S. 2002: 84). 

100 Ein Beispiel für die Exklusion zeigt die Zahl der Beratungsausschüsse, durch die die Interessen-
gruppen, NGO oder gesellschaftliche Eliten bei der Politikentscheidung mitwirken konnten. Die 
Zahl solcher Ausschüsse nahm nach der Demokratisierung stark zu. Im Jahr 1995 gab es ca. 400 
solcher Organisationen. Die Gewerkschaften durften sich jedoch nur an 19 von diesen Organisatio-
nen beteiligen  (Kim, Y. 2000: 194-195).   

101 Dieser Spielraum wurde auch von Interessengruppen genutzt.   
102 Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Parteien und dem Parlament war ein sehr wichtiger 

Grund für den Zuwachs der sozialen Bewegungen (Cho, D. 2001: 204-205). Die sozialen Bewe-
gungen hielten ihre Organisation selbst für einen Parteiersatz. „Weil die Parteien und das Parlament 
noch nicht ihre Funktion erfüllen, wurde die PSP ausgerufen. Es gab eine interne Debatte darüber, 



 87 

Tabelle 5-6  Entwicklung der Arbeiterbewegung in Südkorea (1970-2003) 

Gewerkschaft Arbeitnehmerstreik Jahr 

Midglied- 
zahl (1000) 

Organisations- 
grad (%) 

Fälle Teilnehmer- 
zahl (1000) 

Ausgefallene 
Tage (1000) 

1970 473 12,6 K.A. K.A. K.A. 
1975 750 15,8 133 10 10 
1980 948 14,7 407 49 61 
1985 1004 16,8 265 29 64 
1986 1036 16,8 276 47 72 
1987 1267 18,5 3749 1262 6947 
1988 1707 19,5 1873 293 5401 
1989 1923 19,9 1616 409 6351 
1990 1887 18,4 322 134 4487 
1991 1803 17,2 234 175 3271 
1992 1735 16,4 235 105 1528 
1993 1667 15,6 144 109 1308 
1994 1659 14,5 121 104 1484 
1995 1615 13,8 88 50 393 
1996 1599 13,3 85 79 893 
1997 1484 12,2 78 43 445 
1998 1401 12,6 129 146 1452 
1999 1481 11,9 198 92 1366 
2000 1527 12,0 250 177 1893 
2001 1569 12,0 235 88 1083 
2002 1606 11,6 322 93 1580 
2003 1549 K.A. 320 137 1298 

Quelle: http://kosis.nso.go.kr/Magazine/KP/KS0436.xls;            
   http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_999.cgi, recherchiert am 30.11.2005. 

Diese Diskrepanz stellte eine günstige Bedingung für die Entstehung bzw. Reorgani-
sierung von sozialen Bewegungen dar, die zu einer Aktivierung der Gesellschaft 
führte. Die Aktivierung der Gesellschaft erfolgte durch drei Wege (vgl. Cho, H. 
2001: 298-301): Erstens kam es zur Reorganisation und Umorientierung der vorhan-
denen sozialen Bewegungen, die schon die vom Staat unabhängige Form behielten. 
Einige christliche soziale Bewegungen und die YMCA verstärkten die Thematisie-
rung von sozialen und politischen Themen. Zweitens gewannen die staatlich organi-
sierten und kontrollierten sozialen Bewegungen und Interessengruppen, wie der 
‚Zentrale Rat der neuen Dorfbewegung’, der ‚Rat der Bewegung für richtiges Leben’ 

                                                                                                                                          
 

wie lange die PSPD diese Funktion erfüllen sollte. … Nach der Einschätzung von Professor Cho, 
Hee-Hyeon braucht es ca. 10 Jahre bis die Politik ihre eigene Funktion erfüllt. Der Professor Kim, 
Ho-Gi schätzte diesen Zeitraum auf 30 Jahre. Ich selbst schätze 20 Jahre.“ (Interview mit Kim, Ki-
Sik, Generalsekretär von SBPD: Hangyereh 21 in: http://h21.hani.co.kr/section-
021003000/2004/09/p021003000200400409080526052 , recherchiert am 10.09.2004). 
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und der ‚Gesamtverband der Freiheit’ langsam Unabhängigkeit gegenüber dem Staat. 
Mit den neuen Themeninhalten und Methoden der öffentlichen Kommunikation ent-
standen drittens zahlreiche neue soziale Bewegungen, wie der ‚Koreanische Verband 
für Umweltbewegungen (1993)’, die ‚Koalition der Staatsbürger für wirtschaftliche 
Gerechtigkeit (KSfWG: 1989), die Gruppe ‚Solidarität für Partizipationsdemokratie 
(SfPD: 1994), oder die ‚Koreanische Vereinigung der Frauenbewegungen’ (KVF: 
1987). Nach Kim, H. (1997), der ca. 730 NGO-Organisationen untersucht hat, führte 
die Demokratisierung eine Welle von Neugründungen sozialer Bewegungen herbei 
(vgl. Tabelle 5-7). Vor allem in den Bereichen der Menschenrechte, der Umwelt und 
der Bürgerbewegungen wurden die meisten Organisationen erst nach 1987 gegründet 
(vgl. Tabelle 5-8). Vor allem richten sich die meisten der neuen sozialen Bewegun-
gen auf eine reformistische Zielsetzung, nämlich die Konsolidierung der Demokratie 
durch die inkrementelle Reform in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Deswegen 
neigen diese dazu, sich aktiv an den politischen Entscheidungsprozessen zu beteili-
gen und bevorzugen bei der Wahl ihrer Strategie Konsensmobilisierung und nicht 
Aktionsmobilisierung: Um ihren Einfluss auf politische Entscheidungen auszuüben, 
versuchen sie die Zustimmung der öffentlichen Meinung dadurch zu gewinnen, dass 
sie die beteiligten Akteure oder Organisationen auf dem Wege des öffentlichen Dis-
kurses zu überzeugen versuchen (Ihm, H. 2001). Die Aktivierung und Entstehung der 
sozialen Bewegungen und Interessengruppen verstärkte und konsolidierte die Auto-
nomie der Gesellschaft gegenüber dem Staat. Gleichzeitig steigerte sich auf der Seite 
des Staates der Bedarf an der Beteiligung der Gesellschaft an der Politikgestaltung, 
der jedoch teilweise durch die Teilnahme der sozialen Bewegungen und Interessen-
gruppen an der Politikentscheidung abgedeckt wurde103.  

 Tabelle 5-7  Entstehung von NGO (in %) 

Gründungsjahre Anteil an Ge-
samtzahl der 
NGO (in %) 

Gründungsjahre Anteil an Ge-
samtzahl der 
NGO  (in %) 

Vor 1960 4,8 1980-86 10,7 

1961-70 2,8 1987-92 34,9 

1971-79 5,9 1993-96 39,3 

Quelle: Kim, H. 1997. 

 

 

                                                 
 
103 Seit der Kim-Young-Sam-Regierung wurden viele Beratungsorganisationen und Ausschüsse von 

der Regierung organisiert, an denen die sozialen Bewegungen teilnehmen konnten. Zwischen der 
Regierung und den sozialen Bewegungen gab es auch einen aktiven Austausch von Personen (Cho, 
D. 2001: 272).  
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Tabelle 5-8  Gründungsjahr von NGO nach Themenschwerpunkten 

Gründungs-
jahre 

Politik Men-
schen-
rechte 

Umwelt Bürger Frauen Jugend-
liche 

Behinderte 

Vor 1960 3,9 0 0 1,4 13,3 4,4 5,0 

1961-70 2,0 3,5 2,8 0 11,1 0 1,7 

1971-79 3,9 3,5 4,2 1,4 4,5 3,3 5,8 

1980-86 17,7 13,8 1,4 8,5 11,1 2,2 21,5 

1987-92 35,3 20,7 37,5 25,4 35,6 40,2 46,3 

1993-96 35,3 44,8 51,4 62,0 24,5 48,9 21,5 

N.b. 2,0 13,8 2,8 1,4 0 1,1 0 

Quelle: Kim, H. 1997.  

5.3 Wirtschaftskrise 1997 und Staat-Gesellschaft-Beziehung während der 
Kim-Dae-Jung-Regierung 

Nach der Demokratisierung unterschied sich die Beziehung zwischen Staat und Ge-
sellschaft von der des developmental state in vielerlei Hinsicht. Auf der Struktur-
ebene waren die Schranken der autonomen Entwicklung der bürgerlichen Gesell-
schaft gefallen, so dass dadurch die Autonomie der Gesellschaft gegenüber dem 
Staat und damit die Ausdifferenzierung der Gesellschaft entscheidend gefördert wur-
de. Dieser Fortschritt betraf vor allem die Trennung zwischen dem politischen Sys-
tem und dem Wirtschaftssystem als Hauptmerkmal des developmental state. Die 
ostasiatischen developmental states, die sich als Gestalter der Wirtschaft und der 
bürgerlichen Gesellschaft verstanden und damit die Ausdifferenzierung der Gesell-
schaft verhinderten, stießen an ihre Grenzen, die durch ihren eigenen Erfolg verur-
sacht wurden, und befanden sich im Auflösungsprozess.  
Auf der Institutionsebene verloren die Staatsbürokratie und die repressiven Staats-
apparate ihre herausragende Stellung innerhalb und außerhalb des Staates, indem der 
zum Teil demokratisierte und liberalisierte Staat selbst die Policy-Instrumente und 
die militärische sowie polizeiliche Unterdrückung der Gesellschaft aufgab und teil-
weise die Lenkungsinstrumente aufgrund des Wirksamkeits- und Akzeptanzproblems 
in der veränderten Gesellschaft auflöste. Dagegen wurde die Autonomie der bürger-
lichen Gesellschaft gegenüber dem Staat gestärkt. In der  Herrschaftskoalition des 
developmental state fand eine Machtverschiebung zugunsten des Kapitals statt. Wäh-
rend sich das Kapital vor allem der Chabeol von der Abhängigkeit des Staates löste 
(‚Unabhängigkeit des Kapitals vom Staat’), wuchs die Abhängigkeit des Staates vom 
Kapital immer weiter, da der Staat bei der Durchführung der Wirtschaftspolitik auf 
die Zusammenarbeit mit den Unternehmen angewiesen war (‚Strukturelle Unabhän-
gigkeit des Staates vom Kapital’). Auch die Demokratisierung schuf einen staatsfrei-
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en Raum, in dem die Gewerkschaften, Interessengruppen und sozialen Bewegungen 
ihr unabhängiges Klassen- und Schichtenbewusstsein entwickeln und sich organisie-
ren konnten. In diesem Sinne gilt die Feststellung von Esping-Anderson (1997) über 
die rückständige Institutionalisierung der gesellschaftlichen Interessen in Japan, die 
den Hauptgrund für seinen Vorbehalt bei der Anerkennung eines eigenen Wohl-
fahrtsstaatsmodells in Ostasien darstellt, nicht für Südkorea.                       
 
Während der Kim-Dae-Jung-Regierung (1998-2002) setzte sich der Ausdifferenzie-
rungsprozess der Gesellschaft, die Schwächung der Bürokratieinstitutionen und die 
Aktivierung der bürgerlichen Gesellschaft kontinuierlich fort. Daneben sah sich die 
Kim-Dae-Jung-Regierung 1997 mit einer Wirtschaftskrise konfrontiert, die eine Stö-
rung der kontinuierlichen Entwicklung der Staat-Gesellschaft-Beziehung herbeige-
führte. Südkorea erlebte den Verlust seiner Autonomie gegenüber den Internationa-
len Institutionen, insbesondere dem IWF. Die traditionellen staatlichen Wirtschafts-
pläne mussten vollständig aufgegeben und durch das IWF-Programm 104 , dessen 
Durchführung durch den IWF überwacht wurde, ersetzt werden. Gleichzeitig vergrö-
ßerte sich der Spielraum für die Reformpolitik der Regierung dadurch, dass die Re-
gierung alle für die Existenz relevanten Mittel aufbringen konnte, indem die Finanz-
krise als von außen verursachter Ausnahmezustand angesehen wurde (Shon, H. 
2002: 65). Hinzu kam, dass beim Kapital, vor allem bei den Chabeol, nur sehr be-
grenzte Mittel für den Widerstand gegen die Reformpolitik zur Verfügung standen, 
da sie als eine der Hauptverantwortlichen für die Wirtschaftskrise angesehen wurden.   
Zur Überwindung der Finanzkrise richtete die Regierung am 15.01.1998 die korpora-
tistische Organisation ‚Komitee von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regierung’ 
ein, die nicht nur Arbeitgeberverbände und traditionell regierungstreue Gewerkschaf-
ten, sondern auch regierungskritische Gewerkschaften (z.B. DKGB) mit einbezog. 
Der ‚erste soziale Vertrag’ vom 6.2.1998 beinhaltete nicht nur einen Konsens im 
Bereich der Arbeitspolitik, sondern erreichte auch den Konsens bei komplexen The-
men, wie der makroökonomischen Politik, der Preisstabilität, dem Unternehmensma-
nagement und der Erweiterung der sozialen Sicherungssysteme (vgl. Lee, J 2002: 99-
100, T 3-2). Auch wenn dieses Komitee seine politische Wirkung verlor, nachdem 
die DKGB am 17.09.1999 ihren endgültigen Austritt erklärte, ist festzustellen, dass 
während der gesamten Regierungszeit des Präsidenten Kim, Dae-Jung eine neue 
politische Kultur zwischen Staat und Gesellschaft, nämlich die ‚Politik des soziale 
Konsenses’ ausprobiert worden war. Dabei verbesserten sich die wirtschaftlichen 
Staatsbürgerrechte, wie das Recht auf kollektives Handeln105  , und es wurde die 
Teilnahme der Arbeitnehmer und -geber an politischen Entscheidungsprozessen in-
stitutionalisiert. Darüber hinaus dehnte sich der neue Sozialvertrag auf die sozialen 
Bewegungen aus. Im Vergleich zur Kim-Young-Sam-Regierung wurde unter der 
Kim-Dae-Jung-Regierung das Fenster für die Teilnahme sozialer Bewegungen und 
Interessengruppen an der Politikentscheidung noch weiter geöffnet und die Verbin-
dung zwischen der Regierung und den sozialen Bewegungen noch enger gestaltet 
(Lee, H. 2000: 182).     

                                                 
 
104 “Republic of Korea: IMF stand-by Arrangement, Summary of Economic Program“, 05. 12. 1997. 
105 Der DKGB wurde durch den Konsens im Komitee endlich legalisiert (23.11.1999). 
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6 Südkorea und Wohlfahrtsinternationalismus in der globalen Sozialpolitik 

6.1 Entstehung des Wohlfahrtsinternationalismus 

Mit dem Begriff der globalen Sozialpolitik (’Global Social Policy,) zeigen Bob Dea-
con u.a. (1997: viv) den Wandel in der sozialpolitischen Diskussion auf, dessen 
Kernelemente aus den folgenden zwei Punkten bestehen. Erstens wird die nationale 
Sozialpolitik zunehmend durch den internationalen ökonomischen Wettbewerb und 
durch die Sozialpolitik internationaler Organisationen bestimmt. Zweitens wird die 
Substanz der Sozialpolitik zunehmend internationalisiert.  
Die globale Sozialpolitik besteht aus globaler sozialer Umverteilung, globaler sozia-
ler Regulierung sowie globalen sozialen Leistungen und sozialen Rechten. Die glo-
bale Sozialpolitik in dem Sinne, dass die Gestaltung der Sozialpolitik auf der natio-
nalstaatlichen und internationalen Ebene ein internationales Projekt darstellt, ver-
stärkt sich zwar in den veränderten international-politischen Rahmenbedingungen 
der 90er Jahre, die durch das Ende des Kalten Krieges, die Zunahme der internatio-
nalen Immigration und des Transnationalismus der Umweltproblematik entstanden 
sind (ebenda: 4), stellt aber keine neue Richtung der Sozialpolitik dar. Schon in der 
Anfangsphase des wohlfahrtsstaatlichen Engagements wurde die Entstehung der 
nationalen Institutionen durch die bereits vorhandenen Institutionen in anderen Län-
dern beeinflusst. Die Einführung der deutschen Kranken- und Unfallversicherung 
(1883) zog eine starke Aufmerksamkeit von anderen Ländern auf sich und bot Nach-
barländern ein Modell für eine Nachahmung (Kuhnle 1981; Heclo 1974). Auch gab 
es die unter den deutschen Experten tief verwurzelte Meinung, dass die deutschen 
Sozialversicherungen nicht nur ein deutscher Einfluss in der Sozialpolitik waren, 
sondern „einen integrierenden Teil des Kulturfortschritts der Menschheit“ bilden 
würden (Bödiker 1895: 238) und deren Erweiterung als ein Weg zur Entstehung der 
internationalen Arbeiterversicherung angesehen wurde, die einen neuen Grundstein 
für die Förderung der internationalen Solidarität legen würde (Zahn 1912: 1160). 
Kaufmanns Studie über Wohlfahrtsinternationalismus (2003a), die er zur Entwick-
lung einer von nationalen Vorurteilen freien theoretischen Bestimmung des Wohl-
fahrtsstaates durchführte, widmete sich berechtigterweise der ‚wohlfahrtsstaatlichen 
Entwicklung auf internationaler Ebene’. Seine Aufmerksamkeit richtet sich vor allem 
auf „die Entstehung einer spezifischen Form politisch-sozialer Verantwortung, näm-
lich der Form universaler Menschenrechte“ (ebenda: 11) auf internationaler Ebene, 
also eher auf den normativen und rechtlichen Grundgedanken des Wohlfahrtsstaates 
basierend als auf der Entwicklung des Wohlfahrtssektors. Nach Kaufmann wurde die 
Entstehung des Wohlfahrtsstaates, die hauptsächlich nach dem zweiten Weltkrieg auf 
der nationalstaatlichen Ebene und insbesondere in Europa mit Nachdruck betrieben 
wurde, durch die Konstitution der sozialen Grundrechte auf der internationalen Ebe-
ne begleitet. Dabei hebt Kaufmann die Bedeutung von drei internationalen Errungen-
schaften, der ‚Atlantic Charter’ (1941), der ‚IAO-Erklärung von Philadelphia’ (1944) 
und die ‚Allgemeine Erklärung der Menschenrechte’ (1948) hervor.  
 

Die Atlantik-Charta enthält das offizielle Ziel der Alliierten Bündnispartner für die 
Nachkriegsordnung und in ihr „ist das Konzept einer internationalen Wohlfahrtsver-
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antwortung erstmals formuliert worden“ (ebenda: 19). In Punkt 5 der Charta heißt es: 
„Sie wünschen die vollste Zusammenarbeit aller Nationen auf wirtschaftlichem Ge-
biet herzustellen mit dem Ziel, für alle verbesserte Arbeitsbedingungen, wirtschaftli-
chen Fortschritt und soziale Sicherheit zu gewährleisten (ebenda: 53)“. Nach Punkt 6 
besagt die Nachkriegsordnung, „dass alle Menschen in allen Ländern ihr ganzes Le-
ben lang frei von Furcht und Not leben können (ebenda)“. Allerdings lag der 
Schwerpunkt dieser Punkte nicht im Festhalten der sozialen Rechte als individuelle 
Rechte sondern in der Formulierung der „politischen Ziele, welche die Regierungen 
auch auf dem Weg internationaler Zusammenarbeit und natürlich erst recht auf in-
nenpolitischem Weg verfolgen sollten“ (ebenda: 19).  
Als erste konkrete Formulierung der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik auf der 
Ebene internationaler Organisationen gilt die „IAO-Erklärung von Philadelphia“ 
vom April 1944 (ebenda: 21). Mit den Sätzen aus Teil II,  „dass ..der Friede auf die 
Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden kann“, und dass „alle Men-
schen … das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Entwicklung in Freiheit und 
Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu 
erstreben“ haben (ebenda: 54), formulierte sie die wohlfahrtsstaatliche Programmatik 
für die IAO. Im Teil III wurden umfangreiche Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele aufgelistet. Dazu gehörten vor allem die Förderung der Vollbeschäftigung, 
Verbesserung der Lebenslage, Arbeitsschutz, Gewährung von Kollektivverhandlun-
gen, Sicherung des Mindesteinkommens, umfassender Gesundheitsschutz, Schutz für 
Mutter und Kind, angemessene Ernährungs- und Wohnverhältnisse, Möglichkeiten 
zur Erholung sowie zur Teilnahme am kulturellen Leben und die Gewährleistung von 
Chancengleichheit (ebenda: 21). 
Kaufmann zufolge (ebenda: 22) wurde in der Erklärung zwar das Wort ‚Recht’ an-
gewendet, doch hat es noch „einen eher metaphorischen Charakter“ als den Charak-
ter eines individuellen rechtlichen Anspruchs. Schließlich fanden die sozialen Rechte 
ihre Verankerung in dem individuellen Menschenrecht, da die ‚Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte’ von 1948 sie als ein festes Element in die Menschenrechte 
angenommen hatte. Die aufgenommenen Konzepte wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Rechte kommen im Artikel 22 zum Ausdruck: „Jeder Mensch hat als Mit-
glied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch 
innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichti-
gung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den Genuss der für seine 
Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen“ (ebenda: 55). Danach folgen 
einzelne Rechte wie die „Rechte auf Arbeit und angemessene Entlohnung, sowie auf 
beruflichen Zusammenschluss (§23), auf Erholung und Freiheit (§24), auf sozialen 
Schutz (§25), auf Bildung (§26) und auf Teilnahme am kulturellen Leben (§27)“ 
(ebenda: 30). Obwohl die Menschenrechtserklärung nur eine Resolution ohne recht-
liche Verbindlichkeit darstellt und sie schon Einschränkungen für ihre Umsetzung 
beinhaltet, da dort ‚die Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes 
Staates’ angesprochen wird, ist ihre Bedeutung als normativ-rechtliche Legitimati-
onsgrundlage für die weitere Entwicklung des Wohlfahrtsstaates auf nationalstaatli-
cher und internationalstaatlicher Ebene nicht hoch genug einzuschätzen.  
Die Erklärung der Menschenrechte stellt „die erste internationale, ja durch die Ge-
samtheit der in den Vereinten Nationen versammelten Staaten mit getragener Formu-
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lierung eines inhaltlichen Katalogs der Menschenrechte mit dem Anspruch auf welt-
weite Geltung“ (ebenda: 23) dar. Der Ansicht Meyers, u.a. (1997) zufolge, der die 
kulturelle Dimension der Weltgesellschaft hervorhebt, könnte man davon ausgehen, 
dass sie die ideelle und normative Grundlage darstellt, welche die nationalstaatliche 
Agenda des Wohlfahrtsstaates definiert und legitimiert, und damit die Struktur und 
Politik des nationalstaatlichen Wohlfahrtsstaates gestaltet.    

6.2 Entwicklung und Rahmenbedingungen des Wohlfahrtsinternationalismus  

Die Konstituierung des Wohlfahrtsinternationalismus bedeutet nicht den Iso-
morphismus der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik für die ganze Welt. Schon im 
Entstehungsprozess war der Wohlfahrtsinternationalismus eher durch Heterogenität 
und Wettbewerb mehrerer Wohlfahrtskulturmodelle geprägt als durch Homogenität 
und Konsens. Nach Kaufmann (2003: 28-30) gab es bei der Entstehung der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte eine Spannung zwischen unterschiedlichen 
Auffassungen bezüglich der sozialen Grundrechte. Der Entwurf der Erklärung durch 
die ECOSOC (UN Economic and Social Council) enthielt das Element des Wohl-
fahrtsinternationalismus, d.h. nicht nur Freiheitsrechte und politische Partizipations-
rechte, sondern auch kulturelle, wirtschaftliche und soziale Teilhaberechte. Dagegen 
stand einerseits die US-amerikanische, liberale Auffassung der Menschenrechte, die 
vor allem auf den ‚Bill of Right’(1776) basierte und nur Freiheitsrechte, aber keine 
sozialen Rechte anerkannte. Einen anderen Standpunkt bildete die sozialistische Auf-
fassung der Menschenrechte, die zwar die sozialen Rechte stark hervorhob, aber den 
individuellen subjektiven Charakter der Rechte ablehnte (ebenda: 29)106. Als Kom-
promiss dieser unterschiedlichen Gesichtspunkte wurden bei der verabschiedeten 
Erklärung die sozialen Menschenrechte deutlich verkürzt. Außerdem setzte sich die 
Teilung zwischen Freiheitsrechten und politischen Rechten einerseits und sozialen 
Rechten andererseits durch. „Während für die Freiheitsrechte und die politischen 
Rechte eine unbedingte Geltung gefordert wird, wird die Gewährung der sozialen 
Rechte an die Organisation und die Hilfsmittel jeden Staates und an nationale Bedin-
gungen gebunden“ (ebenda: 24). Insofern wird die Diffusion der Strukturmuster, 
Normen und Regeln des Wohlfahrtsinternationalismus zunächst durch die Pluralität 
und den Wettbewerb der wohlfahrtsstaatlichen Programmatiken sowie die in der 
Erklärung beinhaltete Selbstbeschränkung der sozialen Grundrechte verhindert.     
Noch dazu wurde die Verbreitung des Wohlfahrtsinternationalismus auch durch die 
weltpolitischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Nach Donnelly (1986) ist das Re-
gime107 der Menschenrechte durch den Charakter normativer Stärke und prozeduraler 
Schwäche („normative strength and procedural weakness“) gekennzeichnet, der als 
das Resultat beabsichtigter politischer Entscheidung anzusehen ist (ebenda: 614). 

                                                 
 
106 Es gab noch eine weitere Position der lateinamerikanischen Länder, die die Trennung zwischen 

Freiheitsrechten und sozialen Rechten ablehnten (Kaufmann 2003: 29).  
107 Unter dem Begriff des Regimes versteht Donnelly (1986: 602) die Normen und Entscheidungspro-

zesse, die von internationalen Akteuren zur Regulierung eines Bereichs akzeptiert werden. Das ist 
als eine Zusammensetzung aus zwei Elementen zu interpretieren, der wohlfahrtsstaatlichen Pro-
grammatik und deren Durchsetzung auf der nationalstaatlichen Ebene.  
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Was nach Donnelly (vgl. auch Kaufmann 2003; vgl. Meyer u.a. 1997: 174) die inter-
national politische Entscheidung über den Wohlfahrtsinternationalismus maßgeblich 
beeinflusst hat, sind folgende zwei weltpolitische Faktoren: Der zweite Weltkrieg 
und der Kalte Krieg.  
Die Erfahrungen des zweiten Weltkriegs haben den Glauben an die Letztzuständig-
keit des Nationalstaates in Frage gestellt und den großen normativen Bedarf nach 
einem globalen Modell des Fortschritts und der Gerechtigkeit vor Augen geführt. 
Dies erhöhte die Bereitschaft der Länder hinsichtlich der Einigung über die Men-
schenrechte als transnational verbindliches Ethos (Kaufmann 2003: 24; Meyer u.a. 
1997: 174; Donnelly 1986: 615). Die Zustimmung aller Länder (einschließlich der 
USA) für die internationale Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Menschen-
rechte war nie so groβ wie in dieser Zeit, weil unter den Alliierten die Auffassung 
verbreitet war, dass „das dramatische Ausmaß der Weltwirtschaftskrise – einschließ-
lich ihrer politischen Folgen – im wesentlichen auf das Fehlen internationaler wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit und auf die an Autarkie orientierten nationalen Wirt-
schaftspolitiken der Zwischenkriegszeit zurückzuführen gewesen sei“ (Kaufmann 
2003: 25). Insgesamt bot das die günstige Rahmenbedingung für einen Konsens und 
die Einigung auf die wohlfahrtsstaatliche Programmatik, die in der IAO-Erklärung 
von Philadelphia’ (1944) und der ‚Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte’ 
(1948) festgelegt ist.  
 

Während der erste Faktor, ‚der zweite Weltkrieg’, die Konstituierung des Wohlfahrt-
internationalismus begünstigt hat, ist der zweite Faktor, ‚der Kalte Krieg’ in seiner 
Wirkungsweise ambivalent.  
Aufgrund der Möglichkeit einer sozialistischen Revolution und der Bedrohung durch 
den existierenden Kommunismus waren Ungleichheit und Unsicherheit in kapitalisti-
schen Ländern nicht leicht zu legitimieren. Diese schwache Legitimation des kapita-
listischen Systems führte oft zu einer Stärkung des sozialen Elements in der Gesell-
schaftsordnung, welches den Anreiz für die Verbreitung der wohlfahrtsstaatlichen 
Programmatik als Kompromiss zwischen sozialistischen und kapitalistischen Modell 
erhöhte (Mishra 1999: 2; Kaufmann 2003: 31). Die internationale Debatte um das 
soziale Ordnungsmodell wurde intensiviert und so weit verbreitet, dass sich beinahe 
alle Länder vollständig in zwei Blöcke aufteilten und kaum neutrale Gebiete in der 
Welt übrig blieben (vgl. Meyer u.a. 1997: 174). Vor allem setzte sich die UNO (Uni-
ted Nations Organisation) für die Konkretisierung der sozialen Menschenrechte als 
Grundlage der globalen Sozialpolitik ein, was sich am deutlichsten am ‚Internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte’ von 1966 zeigte. Dabei 
handelte es sich um die Selbstverpflichtung der Staaten für die Gewährung der wirt-
schaftlichen Rechte108, sozialen Rechte109 und kulturellen Rechte110 einzutreten. Ob-
wohl die Selbstverpflichtung keine direkte Verbindlichkeit für das jeweilige staatli-

                                                 
 
108 Recht auf Arbeit, Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsrechte. 
109Recht auf soziale Sicherheit, Schutzrechte für Familie, Mütter und Kinder, Recht auf einen ange-

messenen Lebensstandard, Recht auf Gesundheit.   
110 Recht auf Bildung und Teilhabe am kulturellen Leben, Wissenschaftsfreiheit. 



 95 

che Recht hatte, stellte der Pakt eine starke normative Unterstützung für die Legiti-
mierung und Verteidigung des Wohlfahrtsstaates dar (Kaufmann 2003: 39-40).  
Allerdings legte die UNO den Schwerpunkt der sozialpolitischen Tätigkeit nach den  
60er Jahren auf die Entwicklungsländer, nachdem die Nothilfemaßnahmen in Europa 
nach dem zweiten Weltkrieg abgeschlossen worden waren (Köhler 1987: 800). Sie 
leistete mit der ‚Sozialen Entwicklung’ (‚social development’) einen bedeutenden 
Beitrag zur Erweiterung der Entwicklungsstrategie in Entwicklungsländern. Danach 
ist die Entwicklung nicht im Wirtschaftswachstum erschöpft, sondern ein Ziel ist erst 
dann politisch erstrebenswert, wenn es auch sozialen Fortschritt bedeutet (ebenda: 
778). Als in den 60er Jahren die Entwicklungsstrategie des Trickle-Down-Konzepts, 
das bis dahin vor allem unter den Ökonomen verbreitet war, zunehmend auf Kritik 
innerhalb der UNO und in der Wissenschaft111 stieß, wurde als Alternativstrategie 
das Konzept der sozialen Entwicklung benannt und dafür immer stärker um politi-
sche und wissenschaftliche Unterstützung geworben. Der Weltbericht von 1961 
widmete sich der Industrialisierung und deren weltweiten sozialen Problemen, die 
eigentlich vermeidbar gewesen wären, wenn die sozialen Programme in den jeweili-
gen Ländern funktioniert hätten (ebenda: 801). Die darauf folgende Resolution 2681 
der UNO beinhaltete ein Konzept zur Vereinheitlichung von Wirtschaft und sozialer 
Planung (‚Unified Approach to economic and social planning’). Das Konzept um-
fasste zwei Aspekte von Entwicklungszielsetzungen. Einerseits sollten die Früchte 
der Entwicklungsanstrengungen allen Teilen der Bevölkerung der Länder zu gute 
kommen, d.h. das nationale Einkommen sollte gerecht verteilt werden (ebenda: 809). 
Andererseits sollte die Sozialpolitik die Förderung der Entwicklung des menschli-
chen Potentials, wie die Arbeitsförderung, die einen positiven Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum leistet, hervorheben (ebenda: 809). Den Höhepunkt erreichte das 
Konzept schließlich in der UNO-Resolution 1139 von 1966 über die Neubeurteilung 
der Rolle der Sozialen Kommission, in dem der Tätigkeitsbereich der Kommission 
erweitert und Unterstützung für Programme der sozialen Entwicklung gewährt wur-
de112. Um die Wohlfahrt der gesamten Bevölkerung zu erhöhen sollte dem Konzept 
zufolge jede Regierung politische Maßnahmen durchführen, welche den Wirtschafts-
plan und die Sozialpolitik harmonisieren: „balanced or unified socio-economic deve-
lopment“ (Midgely 1995: 56-58).  
 

Seit der ‚Erklärung von Philadelphia’ versteht auch die IAO ihre Zielsetzungen in 
einem umfassenderen Sinne und bezieht sich nicht nur auf die Verbesserung der Ar-
beitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen, sondern auch auf die Steigerung der 
Wohlfahrt aller Menschen (Kaufmann 2003: 21-22). Die Hauptinstrumente für die 
Umsetzung des Zieles stellen ‚Recommendations’ und ‚Konventionen’ dar. Hierbei 
zählt die IAO-Konvention 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit 
(1952) zu einer der wichtigsten Konventionen der IAO im Bereich der sozialen Ent-
wicklung.  Darin wurden zum ersten Mal die Kernbereiche und das minimale Niveau 

                                                 
 
111 Die wissenschaftlichen Vertreter für die soziale Entwicklung sind vor allem Gunnar Myrdal, Hans 

Singer und Benhatmin Higgins. Sie unterstützten die UNO bei der Entwicklung des Konzeptes ‚so-
cial development’ (Midgely 1995: 58-59).   

112 Siehe auch die UNO-Resolution for unified social-economic planning (Midgley 1997:185). 
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von Sozialleistungen in Form einer internationalen Konvention festgelegt (Kim, Y. 
1997: 224). Danach folgten zahlreiche Konventionen und Empfehlungen über die 
soziale Sicherheit113. 
 

Einige Studien weisen jedoch auf den negativen Einfluss des Kalten Kriegs in Bezug 
auf die Diffusion des Wohlfahrtsinternationalismus hin. Der erste Ansatz darüber ist 
bekannt geworden durch die Debatte über Waffen gegen Butter (‚Guns versus But-
ter’) (Hess/Mullan 1988; Domke/Eichenberg/Kellener 1983; Willensky 1975: 75-
79). Dieser Diskussion zufolge zwang der kalte Krieg beide Seiten, Kapitalismus und 
Sozialismus, zu einem Wettlauf in der militärischen Rüstung, durch den die äußere 
Sicherheit des Staates gegenüber anderen Staatszielen, wie Demokratie und soziale 
Sicherheit, eine herausragende Stellung erhielt und die Militärausgaben steigen lieβ. 
Es gab eine Trade-Off-Beziehung zwischen den beiden Staatszielen, der äußeren 
Sicherheit und der sozialen Sicherheit.  
Der zweite Ansatz bezieht sich auf den ideologischen Kampf im Kalten Krieg. Die 
Zuspitzung des ideologischen Konflikts könnte eine Polarisierung der ideologischen 
Lager ausgelöst haben, die zwischen beiden extremen Positionen, d.h. zwischen dem 
kapitalistischen und dem sozialistischen Modell keine neutrale Zone übrig gelassen 
hätte (vgl. Kim, Y. 1993: 30). Ein gutes Beispiel dafür findet Ehrenreich (1985: 139-
142)114 in der Geschichte der USA. Die antikommunistische Aktion am Ende der 
40er Jahre, die durch die McCarthy-Doktrin ausgelöst wurde, richtete sich nicht nur 
gegen die kommunistische Bewegung, sondern auch gegen die sozialreformistische 
Bewegung und die Gewerkschaften, welche die Hauptpfeiler des Wohlfahrtsstaates 
in den USA darstellten. Diese Radikalisierung des Anti-Kommunismus führte zur 
Unterminierung der Sozialpolitik in den USA, die einen langen Stillstand der sozial-
politischen Entwicklung bis zum großen Projekt (‚the great project’) der Kennedy-
Johnson-Administration hervorrief (Kim, Y. 1993: 31). Hinsichtlich der Frage, wel-
che Seite der Wirkung des kalten Kriegs, positiv oder negativ, dominant war, lässt 
sich anhand des jetzigen Forschungsstandes keine allgemeine Aussage treffen.  
 

In der Zeit des Kalten Kriegs war der Bedeutungsverlust des Wohlfahrtsinternationa-
lismus insgesamt deutlich festzustellen (Donnelly 1986: 616). Das Thema Men-
schenrechte bzw. soziale Menschenrechte, dessen Diskussion durch die Schrecken 
des zweiten Weltkriegs und die emotionalen Reaktionen darauf ausgelöst  wurde, 
nahmen den Themen des Kalten Kriegs, insbesondere der Verteidigung gegen den 
Kommunismus bzw. gegen den Kapitalismus den sicheren Platz in der internationa-
len Diskussion. Damit sanken die Möglichkeit einer Einigung bzw. eines Kompro-
misses über ein internationales Modell der Menschenrechte, bzw. der sozialen Men-
schenrechte. Die Debatte über die Menschenrechte wurde eher als ideologische Waf-
fe in ‚Ost’ und ‚West’ missbraucht (Bielefeldt 1995: 33). In der internationalen De-
batte über das Sozialmodell stand deshalb nicht das Bemühen um eine Einigung, 

                                                 
 
113 Z.B. Nr. 118 von 1962, Nr. 157 von 1982, Nr. 167 von 1983, Nr. 103 von 1952, Nr. 95 von 1952, 

Nr. 121 von 1964, Nr. 128 von 1967, Nr. 131 von 1967, Nr. 168 von 1988, Nr. 176 von 1988 und 
Nr. 167 von 1982 (Kim, Y. 1997: 228).  

114 Vgl. Kim, Y. 1993: 30-31. 



 97 

sondern die Rivalität der ideologischen Blöcke und Modelle im Vordergrund. Diese 
Rivalität war auf zwei Ebenen festzustellen. Zum einen zeigten sich die Sozialmodel-
le der Sowjetunion und der USA, die sich gegenseitig ausschlossen, deutlich an ihren 
Satellitenländern wie Kuba oder Chile (MacPherson/Midgley 1987: 141). Zum ande-
ren konnte sich kein anderes geeinigtes Modell in den internationalen Organisationen 
durchsetzen. Die internationalen Organisationen, UNO, IAO, UNICEF (United Nati-
ons International Children’s Emergency Fond) und UNRISD (United Nations Re-
search Institute for Social Development), aber vor allem die UNO bemühten sich, 
wie oben geschildert, um die Weiterentwicklung des Wohlfahrtsinternationalismus. 
Demgegenüber stand die marktliberalistische Position anderer internationaler Wirt-
schaftsorganisationen wie der Weltbank und des IWF sowie Handelsabkommen wie 
das GATT. Diese Organisationen bemühten sich um die weltweite Erweiterung und 
Aufrechtenthaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung, wobei sie eine minimale 
Sozialpolitik und die Beschränkung der staatlichen Intervention auf den Wohlfahrts-
sektor vertraten (Mishra 1999: 124).  
In der Entwicklungspolitik vertrat die Weltbank lange Zeit das produktivistische 
Entwicklungsparadigma, das in dem Begriff  „Trickle-Down“ d.h. „Durchsickern 
von Wachstumserfolgen und Einkommensschwächen von oben nach unten“ seinen 
Ausdruck findet. Der Schlüssel der Entwicklungsstrategie eines Landes sollte in der 
Förderung des Wirtschaftswachstums durch die Anwendung der Marktwirtschaft 
liegen, der schließlich zur Lösung der sozialen Probleme, vor allem der Armutsprob-
leme führen sollte. Die Weltbank und der IWF stellten sich gegen die Politik der 
‚sozialen Entwicklung’ und zwangen die von Finanzkrisen betroffenen Ländern eine 
Strukturanpassungspolitik auf, die eine strenge Kürzung der Sozialpolitik beinhalte-
te. In der Tat führte diese Politik am Ende der 70er und in den 80er Jahren Midgley 
zufolge (1995: 65-66) zu einer verlangsamten Verbreitung der Entwicklungsstrategie 
der sozialen Entwicklung.   
 

Mit dem Ende des kalten Kriegs unterlag der Wohlfahrtsinternationalismus einer 
neuen weltpolitischen Rahmenbedingung. Der Zerfall der Sowjetunion beseitigte die 
letzte Hürde der Erdeinheit. „Es gibt kein Draußen mehr. Die Welt schließt sich. Die 
Erdeinheit ist da“ (Jaspers 1983: 163). Der Globalisierungsprozess der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft, der insbesondere in den 80er Jahren als politisches Projekt 
des Neoliberalismus vorangetrieben wurde, beschleunigte sich, d.h. die Logik der 
Kapitalakkumulation und der Imperativ des Wettbewerbs dehnten sich auf die ge-
samte Welt aus (Deacon u.a. 1997: 5). Das Scheitern der sozialistischen Alternative 
und das Verschwinden der internen Bedrohung der Arbeiterbewegung stärkte den 
klassischen Kapitalismus mit der Idee der freien Marktwirtschaft und den Maßnah-
men der Deregulierung und Privatisierung115 (Mishra 1999: 3). Durch die wirtschaft-
liche Globalisierung, die sich hauptsächlich in der Internationalisierung der Unter-
nehmen und des Kapitals zeigt, verkleinerte sich der politische Spielraum des einzel-
nen Nationalstaates radikal. Aus der Sicht der Sozialpolitik bleibt dem Nationalstaat 
nur eine politische Option, und zwar die neoliberale Strategie niedriger Löhne ein-

                                                 
 
115 Eine andere, weniger dramatische aber bedeutende Folge stellt die Entkräftung des Projektes der 

parlamentarischen Transition zum Sozialismus dar (Mishra 1999: 1).  
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schlieβlich der Reduzierung der Lohnnebenkosten sowie der Absenkung des Arbeits-
standards.  
 

Dieser Konvergenzthese stehen Studien gegenüber, welche Gegenbeispiele zur Glo-
balisierungsfalle aufzeigen. Auf der Nationalstaatsebene weist Swank (2002) darauf 
hin, dass die ökonomische Globalisierung und ‚die internationale Kapitalmobilität’ 
keine negativen Auswirkung auf die staatlichen Sozialleistungen konservativer oder 
sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaaten hatten. Auch die Entwicklung der Sozialpo-
litik in Übergangsgesellschaften in Ostasien, Osteuropa und Lateinamerika führe 
eher zu einer Verwerfung der Sozial-Dumping-These als das sie bestätigt werde (Al-
ber 2000; Horte/Kuhnle 2000; Stephen 2000). Selbst Seeleib-Kaiser, der den Re-
kommodifizierungseffekt der Globalisierung auf  allen drei Kontinenten, in den U-
SA, Deutschland und Japan, prognostisierte (Neyer/Seeleib-Kaiser 1995), stellte 
zwei unterschiedliche Politikstrategien in der Reaktion auf die Globalisierung fest: 
Neoliberaler Abbau des Wohlfahrtsstaates und öffentliche Investitionen in das Hu-
man- und Anlagekapital. Diese verfolgen zwar die gleichen Ziele, setzten aber unter-
schiedliche Maßnahmen ein. Ausgerechnet die USA, die Hochburg des Neo-
Liberalismus, bauten die Sozialpolitik für die Verlierer einer zunehmenden Liberali-
sierung des Handels aus und bauten staatliche Investitionen für die Verbesserung des 
Humankapitals der Arbeitnehmer aus (Seeleib-Kaiser 2001).  
 

Auf der anderen Seite nimmt der Bedarf an einer Einigung über ein Sozialmodell auf 
der internationalen Ebene zu. Die Zeit nach dem kalten Krieg wurde durch ökonomi-
sche und politische Globalisierung, Bedrohung durch globale Migration und globale 
Umweltverschmutzung begleitet, bei deren Thematisierung und Bearbeitung auch 
das internationale Sozialmodell und dessen Maßnahmen einbezogen wurden (Dea-
con, u.a. 1997: 4). In diesem Kontext sprechen Deacon u.a. (1997) von der Entste-
hung der ‚globalen Sozialpolitik’ (‚global social policy’). Dabei handelte es sich zum 
einen um die Intensivierung des globalen Streits um das Sozialmodell. Der Begriff 
bezieht sich vor allem auf die Frage, ob es einen globalen Prozess gibt, der zur Kon-
vergenz einer globalen Norm der nationalen Wohlfahrtspraxis führen könnte (Dea-
con 2004: 2-3). Zum anderen geht es um die Entstehung einer realen transnationalen 
Sozialpolitik, die aus drei Elementen, dem „global social transfer“, der „global social 
regulation“ and der „global social rights“ bestand (ebenda). „Global social policy as 
a practice of supranational actors embodies global social redistribution, global social 
regulation, and global social provision and/or empowerment116 , and includes the 
ways in which supranational organisations shape national social policy” (Deacon u.a. 
1997: 195).  
Die Entstehung der globalen Sozialpolitik war hauptsächlich als Folge von zwei in 
Wechselbeziehung stehender Prozesse anzusehen: der Sozialisierung der globalen 
Politik 117  und der Globalisierung der Sozialpolitik 118  (Deacon u.a. 1997; Yeates 

                                                 
 
116 Später verwendete Deacon den Begriff ‚social rights’ (soziale Rechte) statt ‚empowerment’ (Dea-

con 2004: 3).  
117 „Global politics have become socialized“(Yeates 1999: 184). 
118 „Social policy has become globalized“ (ebenda). 
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1999: 384). Unter der Sozialisierung der globalen Politik ist die Tendenz zu verste-
hen, dass die sozialen Fragen in internationalen Organisationen und auf den Treffen 
der Regierungen eine immer wichtigere Rolle spielten. Dagegen lieβ sich an der 
Globalisierung der Sozialpolitik die Tendenz ablesen, dass die internationalen Insti-
tutionen eine immer wichtigere Rolle bei sozialen Themen wie Armut, Gesundheit, 
Arbeitslosigkeit und Wohlfahrt und bei der Debatte um das wohlfahrtsstaatliche 
Konzept spielten (Deacon u.a. 1997: 195).  
 

Mit der Entstehung der globalen Sozialpolitik lassen sich in Bezug auf diese Arbeit, 
die sich für die Wechselwirkungen zwischen dem Wohlfahrtsinternationalismus auf 
der Ebene der globalen Sozialpolitik und der Entwicklung der Wohlfahrtsstaatlich-
keit auf der Ebene des Nationalstaates interessiert, drei bedeutende Entwicklungen 
beobachten. Erstens erlebte der Wohlfahrtsinternationalismus starke Aufmerksam-
keit und das Streben nach der Umsetzung des Wohlfahrtsinternationalismus wurde 
immer stärker. Bei dieser Tendenz handelt es sich um die Globalisierung der Sozial-
politik, bei der die internationalen Akteure eine immer wichtigere Rolle spielen. Vor 
allem die Organisationen der UNO intensivierten die Bemühungen um die Herausar-
beitung und Umsetzung von globalen Sozialstandards119. Der UNO-Sozialgipfel in 
Kopenhagen 1995 und die Formulierung der Millenniumsziele der Entwicklung setz-
ten quantitative Zielmarken und gaben Strategieempfehlungen, die zwar keineswegs 
vollständig umgesetzt wurden, aber doch als Referenz dienen sollten (Kohlmorgen 
2004: 70-74). Die Kampagne der IAO für die Erweiterung der auf Staatsbürgerrech-
ten basierten Sozialleistungen in Entwicklungsländern (Ginneken 2004: 7) („Exten-
ding social security“) (Ginneken 2003; 2004), die auf der International Labour Con-
ference von 2001 gestartet wurde, zeigt den Versuch dieser Organisation ihr sonst 
auf Industrieländer beschränktes120 Konzept auf die ganze Welt zu erweitern. An die 
Bemühungen der IAO um eine Sozialisierung der Entwicklungsländerhilfe schlossen 
sich andere Organisationen der UNO an. Das UNDP (United Nations Development 
Program) führte mit dem Begriff des ‚Human Development’ die Tradition der sozia-
len Entwicklung fort in dem Sinne, dass bei der Entwicklungsstrategie der Entwick-
lungsländer die sozialen und umweltbezogenen Aspekte berücksichtigt werden soll-
ten. UNRISD entwickelte einen neuen Sozialindikator, den ‚Human Development 
Index’, und verwirklichte mehrere wissenschaftliche Projekte121, um die Wissens- 
und Informationsbasis für die weltweite Förderung von Human Development zu 
schaffen.  

                                                 
 
119 Die Erhöhung der Aktivität der UNO nach dem Ende des Kalten Kriegs ist in allen Bereichen 

festzustellen. Die Zahl der UNO-Resolutionen lag im Jahr 1992 bei 74 und im Jahr 1993 bei 93, 
während der Jahresdurchschnitt in der Zeit des Kalten Kriegs (1945-1991) bei 16 und die Gesamt-
zahl bei 725 lag (Kegley/Wittkopf 1993: 521).  

120 Jütting 2004: 105. 
121 Das Forschungsprojekt, das besonders erwähnenswürdig zu sein scheint, ist dasjenige, das unter 

der Leitung von Esping-Andersen die wohlfahrtsstaatlichen Strukturen in den Ländern von Nord- 
und Südamerika, Europa und Ostasien Mitte der 1990er Jahre darstellt (Esping-Andersen 1996). In 
dem Projekt wurde zum ersten Mal ein systematischer Versuch zur komparativen Analyse der 
Struktur des Wohlfahrtssystems der Übergangsgesellschaften in Lateinamerika, Osteuropa und Ost-
asien unternommen. Damit war es die erste Studie, welche die Tendenz der Globalisierung der So-
zialpolitik festhielt.  
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Zweitens war in der internationalen Debatte über das Sozialmodell keine Rivalität, 
sondern eine deutliche Tendenz hin zu einem Konsens festzustellen. Am deutlichsten 
sah man diese Tendenz an der Annähung der Positionen der internationalen Organi-
sationen, die auf die strategische Umorientierung der zwei Hochburgen des Neolibe-
ralismus, der Weltbank und des IWFs, zurückzuführen war. Infolge der fortschrei-
tenden weltweiten Verarmung und den zusätzlichen sozialen Folgen aus den Struk-
turanpassungsmaßnahmen, der Krise der Rentensysteme in Lateinamerika sowie der 
Umbrüche in Osteuropa stieß das traditionelle neoliberale Trickle-Down-Konzept 
und dessen Maßnahmen seit den 1980er Jahren auf immer stärkere Kritik. Die Welt-
bank startete eine Initiative für die Bekämpfung der Armut („Attacking Poverty", so 
der Titel im Weltentwicklungsbericht 2000/2001) und stärkte das Streben nach sozia-
ler Inklusion der durch Wirtschaftskrisen und ökonomische Globalisierung gefährde-
ten Länder. Insofern war es als „eine tendenzielle Abkehr vom so genannten Wa-
shington-Consensus122“ zu beschreiben (Kohlmorgen 2004: 67). Zusätzlich wurden 
diese Bemühungen durch die ökonomische Krise und die einhergehenden sozialen 
Folgen in Ostasien beeinflusst. Infolge dessen stellte die Weltbank im Jahr 1999 die 
Richtlinie „Principles and Good Practice in Social Policy“ vor (Kohlmorgen 2004: 
69)123. Insofern hat „die Asienkrise eine sozialpolitische Wende in Asien und bei 
Weltbank sowie dem IMF bewirkt“ (Gsänger 2004: 98). Für Asien legte die Welt-
bank 1999 den Entwurf einer ‚Strategie der sozialen Protektion’ vor. Dieser ging von 
dem Ausbau der ‚Vorkehrungen des Sicherungsnetzes (‚safety net provisions’) aus, 
die aus den Komponenten Arbeitsmarkt, Renten und Grundsicherung bestehen soll-
ten (ebenda). Durch die Erweiterung der sozialpolitischen Maßnahmen und Akteure 
von der Seite der IAO ergabe sich auch eine Annährung der internationalen Organi-
sationen untereinander hinsichtlich der Armutsbekämpfung und der klassischen sozi-
alpolitischen Fragestellungen. Die Bedeutung der durch Steuern finanzierten Fürsor-
geleistungen im sozialen Sicherungssystem wurde verstärkt anerkannt. Bei der Stra-
tegie der Erweiterung der sozialen Sicherung in Entwicklungsländern sollten nicht 
nur formelle staatliche Institutionen, sondern auch privatwirtschaftliche und traditio-
nelle informelle Institutionen eine ergänzende Rolle spielen. Ginneken (1997; 2004: 
20) schlägt einige konkrete Maßnahmen vor, wie z.B. die Einführung der Sozialver-
sicherung, die hauptsächlich vom Staat administriert wird, den NGOs oder Selbsthil-
fegruppen aber viele Kooperationsmöglichkeiten anbietet, sowie die gezielte Erwei-

                                                 
 
122 „Der Washington-Consensus schrieb 1990 die bereits seit Anfang der 1980er Jahre praktizierte 

neoliberale Politik von IWF und Weltbank fest, die makroökonomische Stabilität, ausgeglichene 
Haushalte, die Minimierung der Rolle des Staates und weitgehende Liberalisierung und Öffnung der 
nationalen Märkte zum Weltmarkt als Voraussetzung für Wachstum und soziale Entwicklung be-
trachtete. Sozialpolitik spielt in diesem Konzept eine marginale Rolle; in der Praxis führten die Ori-
entierung der Entwicklungsländer an diesem Konzept und die Erfüllung der Auflagen der Struktur-
anpassungsprogramme zu einer Reduzierung der Ansätze von Wohlfahrts- und Sozial-
politik“ (Kohlmorgen 2004: 67).  

123 „Hier werden vier zentrale Bereiche identifiziert, in denen eine Vielzahl von Prinzipien zu einer 
Verbesserung der Sozialpolitik in Entwicklungsländern führen soll: a) Universeller Zugang zu Ba-
sis-Sozialdiensten, b) Befähigung aller Männer und Frauen, einen gesicherten Lebensunterhalt und 
korrekte Arbeitsbedingungen zu erlangen, c) Förderung von Systemen sozialer Sicherung und d) 
Förderung der sozialen Integration“ (Kohlmorgen 2004: 69). 
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terung der Sozialhilfeleistungen. Insofern ist eine Sozialisierung der globalen Politik 
und der Entwicklungspolitik zu beobachten. 
Dennoch bedeutet diese Annäherung nicht die Entstehung einer einheitlichen Positi-
on gegenüber dem Wohlfahrtsinternationalismus. Mit der Zunahme des Einigungs-
bedarfs in Bezug auf das Sozialmodell war die Diskussion um die Rolle des Wohl-
fahrtsstaates und dessen Zukunft auf internationaler Ebene so lebhaft wie nie zuvor 
(Globalisierung der Debatte um Wohlfahrtsstaatlichkeit). Bei dieser Diskussion stellt 
Deacon (2004: 10) eine globale Hegemonie des an einem Sicherungsnetz orientierten 
residualen Modells des Wohlfahrtsstaates fest („safety net approach“), das das wohl-
fahrtsstaatliche Engagement auf eine Mindestsicherung beschränkt. Diese Hegemo-
nie ist ihm zufolge (ebenda) vor allem auf vier politische und ideelle Faktoren zu-
rückzuführen: Transatlantische Thatcher-Reagan-Koalition des Neoliberalismus, 
Dominanz des Neoliberalismus infolge des Zusammenbruchs des Kommunismus, 
neue Koalition zwischen Weltbank und Armen gegen privilegierte Mittelschicht so-
wie der Schwächung des Selbstvertrauens der Sozialdemokratie in der fortschreiten-
den Globalisierung. Zu den Vertretern dieses residualen Modells, die in der internati-
onalen Debatte eine wichtige Rolle spielten, zählten Weltbank, OECD, WTO und 
einzelne internationale NGO’s124.  
Dagegen steht die Position der neuen Sozialdemokratie. Im Gegensatz zum Neolibe-
ralismus hält sie einen hohen Standard an Sozialleistungen für die gesamte Bevölke-
rung, besonders bei einer zunehmenden Globalisierung, welche zur Steigerung der 
Unsicherheit vieler Gesellschaftsgruppen führt, für notwendig. Wie auch die alte 
Sozialdemokratie betont sie den Zusammenhang zwischen Sozialpolitik und Wirt-
schaftspolitik in der Hinsicht, dass die Investition in Humankapital im Rahmen der 
Sozialpolitik gestärkt werden sollte. Der neue Bericht des UN-Generalsekretärs über 
„Enhacing social protection and reducing vulnerability in a globalizing world“ 
(E/CN.5/2001/2) zeigt den Standpunkt der neuen Sozialdemokratie am deutlichsten 
(Deacon 2004: 11). Dem Bericht zufolge sollten die sozialen Sicherungsmaßnahmen 
nicht nur die Erreichung von Gleichheit sondern auch die Förderung der Investition 
bewirken. Auβerdem sollte die soziale Sicherheit nicht nur zur Sicherung des Exis-
tenzminimums der Armen, sondern auch zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit 
und der sozialen Kohäsion beitragen. Diese Position unterstützen auch die IAO, 
UNRISD, UNO, Kommission der Menschenrechte, UNICEF und UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). In den 90er Jahren dehn-
te sich die Diskussion um diese verschiedenen Standpunkte auf viele Bereiche und 
viele Regionen aus.  
Am deutlichsten wird das in der Debatte zwischen der IAO und der Weltbank um die 
Reform der Rentenversicherung (Holzmann 2000; Gillion 2000). Den Einfluss dieser 
beiden Organisationen auf die Rentenreformmodelle in Osteuropa untersuchten Dea-
con u.a. (1997; Deacon 2004). Gimmeisen (2004) untersuchte die Debatte um Ren-
tenreform in Lateinamerika (Mesa-Lago 1997; 2001; 2002). Aber auch in der Ar-
beitsmarktpolitik fand eine Auseinandersetzung zwischen dem neoliberalen Modell 

                                                 
 
124 Diejenigen internationalen NGO’s, deren Selbstinteresse in der Gewinnung von Spendenbeiträgen 

zum Ersetzen der staatlichen Sozialleistungen liegt (Deacon 2004: 9).   
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und dem europäischen Sozialmodell125 statt (Ostheim/Zohlnhöfer 2004:17-18). In der 
Entwicklungspolitik für die Staaten Afrikas vertrat die Weltbank eine an dem Social-
Safety-Nets-Ansatz orientierte Strategie, während sich die IAO für die Erweiterung 
der formellen Sozialversicherungen und die steuerfinanzierte Sozialhilfe einsetzte 
(Gsänger 2004: 91-92; vgl. Leisering/Bohr/Traiser-Dip 2004). „The global arena has 
become a crucial battleground over which ideological and political struggles about 
the desirable model of and the respective roles of the public, commercial and volun-
tary sectors are fought out” (Yeats 2001: 29).  

6.3 Südkorea und Wohlfahrtsinternationalismus in der globalen Sozialpolitik 

Von den zwei Elementen der globalen Sozialpolitik, der Stärkung des Einflusses der 
internationalen Sozialmodelle und Akteure auf die Entwicklung der nationalstaatli-
chen Sozialpolitik sowie der Internationalisierung der Gestaltung der Sozialpolitik 
bekommt das erste Element in dieser Arbeit stärkere Aufmerksamkeit als das zweite, 
da das Hauptinteresse dieser Arbeit auf der Entstehung des Wohlfahrtsstaates auf der 
Nationalstaatsebene liegt. An dieser Stelle sollen deswegen die konkreten Rahmen-
bedingungen für die Verbreitung des Wohlfahrtsinternationalismus in Südkorea erör-
tert werden. Dabei handelt es sich vor allem um die Identifizierung der Akteurs- und 
Motivkonstellation126 bei der Politikdiffusion in Südkorea und um die Frage, inwie-

                                                 
 
125 Ostheim/Zohlnhöfer (2004: 17-18) bezeichnen das Sozialmodell als „Modifikation des neolibera-

len Modells“. Es teilt einige Gemeinsamkeiten mit dem neoliberalen Modell. Erstens finden die tra-
ditionellen keynsianischen Strategien in der Beschäftigungspolitik nur schwache Anwendung. 
Zweitens wird die Beschäftigung auch durch Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse und Erweite-
rung der atypischen Arbeitsverhältnisse erweitert. Drittens werden unternehmensfreundliche Maß-
nahmen eingesetzt: Reorganisierung der Steuer- und Abgabelasten der Arbeit und Vereinfachung 
der Unternehmensgründung. Aber im Gegensatz zum neoliberalen Modell setzt das Sozialmodell 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität und Chancengleichheit zwischen Teilzeit 
und Vollzeit sowie Männern und Frauen ein. Zweitens baut das Modell die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Vermittlung von Arbeitslosen, präventive aktive Arbeitsmarktpolitik und lebenslan-
ges Lernen aus. 

126 Aus dem Grund, dass sich politische Akteure auf Policy-Transfer einlassen, gibt es drei Arten des 
Policy-Transfers (Dolowitz/Marsh 1996: 346-348; Dolowitz 2003: 103-104). Als erstes ist der frei-
willige Transfer („voluntary transfer“) zu nennen, bei dem die Akteure vergleichen und dabei ler-
nen, was andere Länder tun. Es sind verschiedene Gründe dafür zu finden, wie die Legitimation der 
eigenen Politik durch Beispiele aus dem Ausland erfolgt. Aber alle Gründe haben im Prinzip mit 
der Reduzierung von Unsicherheit zu tun (Dolowitz/Marsh 1996: 347). Die Unsicherheit über die 
Ursache eines Problems, die Wirkungen vorheriger Entscheidungen oder die Zukunft veranlasst die 
Akteure zur Suche nach einer Politik, die sie übernehmen können (ebenda). Die zweite Art ist der 
direkt erzwungene Transfer, wenn ein Land ein anderes zwingt, eine bestimmte Politik anzuneh-
men. Beispiele dafür findet man in Kolonien oder Semi-Kolonien unter den Entwicklungsländern, 
in denen die Politik von den Kolonialherrschaften bestimmt oder beeinflusst wurde. Gleiches gilt 
für Weltbank und IWF, wenn sie Schuldnerstaaten eine umfassende ökonomische Strukturanpas-
sungspolitik als Kreditvoraussetzung aufzwingen. Bei der dritten Art des Transfers, eines indirekt 
erzwungenen Transfers, geht es um die potenzielle Rolle der funktionalen Abhängigkeit. Wenn ein 
Land von einem anderen wegen des Zugangs zu einem Absatzmarkt abhängig ist, kann es zur A-
doption einer ähnlichen Politik gezwungen werden. Auch die Erreichung eines internationalen Kon-
senses, der ein Problem in einer bestimmten Form definiert und eine Lösungsstrategie formuliert, 
funktioniert wie ein indirekter Zwang zur Einführung einer bestimmten Politik (ebenda: 349).                          
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fern Südkorea in den Prozess der globalen Sozialpolitik involviert war. Bei der Ges-
taltung der Rahmenbedingungen spielt auch der Kalte Krieg als Faktor eine unmit-
telbare Rolle. Der Koreakrieg, der den ersten heißen Krieg in der Ära des kalten 
Kriegs darstellte, und die weltpolitische Position Koreas beeinflussten die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen für den Inhalt und das Verfahren der Policy-Diffusion 
nachhaltig. Während der Policy-Diffusion lassen sich drei zeitliche Phasen abgren-
zen, die unterschiedliche Akteurs- und Motivkonstellationen zeigen: Vor dem kalten 
Krieg, während des kalten Kriegs und nach dem kalten Krieg.  
 

Die erste Phase umfasst die japanische Kolonialzeit, die durch zwei Merkmale ge-
prägt war: Die Kolonialverwaltung als Hauptakteur und der direkt erzwungene 
Transfer als Hauptmotiv. Koreas Modernisierungsprozess, der durch die japanische 
Kolonialherrschaft aufgezwungen wurde, hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die 
Gestaltung der Policy-Diffusion. Erstens lieβ die Bedeutung des selektiven Verfah-
rens127 nach, weil dafür ein extrem direkt aufgezwungener Transfer vorgesehen war 
und die eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Grundlagen für die Selektion der 
ausländischen Policies nicht mit dem politischen Transferverfahren im Einklang 
stand. Zweitens ist der Inhalt des Transfers umfangreich. Obwohl Dolowitz/Marsh 
(1996: 349-350) einen erweiterten Katalog des Transferobjekts vorlegen, „policy 
goals, structure and content; policy instruments or administrative techniques; institu-
tions; ideology; ideas, attitudes and concepts; and negative lessons“, gehen sie davon 
aus, dass Unzufriedenheit und Probleme mit dem einheimischen ‚status quo’ Anlässe 
zum Transfer darstellen (ebenda: 346). Der den Kolonien stark aufgezwungene Poli-
cy-Transfer bezog sich nicht auf die einheimischen Probleme, sondern auf die Prob-
leme des Kolonialmutterlands. In diesem Fall wurden nicht nur die politischen Lö-
sungsstrategien und deren Ideen, sondern auch die Probleme selbst, genauer gesagt, 
die Problemformulierung und -artikulierung zum Gegenstand der Policy-Diffusion. 
Drittens zeigte sich der Einfluss der Erfahrungen der japanischen Kolonialherrschaft 
auf die Policy-Entrepreneure. Nach der Unabhängigkeit wurden die koreanischen 
Staatsapparate durch die Eliten aufgefüllt, die im japanischen Bildungssystem ausge-
bildet worden waren128. Für sie stellten Ideen, Inhalte und Verfahren der japanischen 
Modernisierung keine Erfahrung von Fremden dar, sondern ihre eigene, da sie selbst 
ein Teil und das Ergebnis der japanischen Modernisierung waren.  
Aber die Monopolstellung Japans wurde dadurch relativiert, dass Japan für Korea ein 
Fenster zur westlichen Modernisierung darstellte. Die Studien über die Entstehung 
der koreanischen Rechtstheorien zeigen (Kim, H. 1985; 1987; 1987a), dass in der 
Frühphase der Modernisierung (1895-1910) staatsrechtliche Theorien aus England, 
Frankreich und Deutschland indirekt über zuerst China und später Japan in Korea 
transferiert wurden. Besonders die deutsche Theorie der konstitutionellen Monarchie 
hatte eine herausragende Stellung, weil das japanische Staatssystem durch den Ein-

                                                 
 
127 Wolman (1992: 41) weist darauf hin, dass die Länder schon danach suchen und auswählen, was sie 

leihen. „In many cases a specific policy idea … may be borrowed, but specific design or structure 
through which this occurs in the original country may not be” (ebenda).  

128 Z.B. genoss Präsident Park, Chung-Hee eine ausgedehnte japanische Ausbildung von der Grund-
schule über die Lehrerausbildung bis zur Militärakademie.     
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fluss des deutschen Systems geprägt war129 (Kim, H 1997: 143-144; Shin, Y. 1995: 
234-238; Zöllner 1992). Diese Tradition der Rechtstheorie, die Dominanz der deut-
schen Verfassungstheorie, wird bis heute in Südkorea weiter geführt.  
 

Die zweite Phase begann mit der Teilung Koreas (1945) und dem gleich darauf fol-
genden Koreakrieg (1950-1953) und dauerte bis zum Ende des kalten Kriegs. In die-
ser Phase gewann erstens die USA neben Japan als Diffusionsquelle stark an Bedeu-
tung. Die Form des Transfers erweiterte sich um den indirekt erzwungenen und den 
freiwilligen Policy-Transfer. Die zunehmende Dominanz der sozialpolitischen Diffu-
sion aus den USA ist auf zwei Sachverhalte zurückzuführen. 
Erstens haben die USA nach dem Krieg die umfangreiche Hilfe für Südkorea als ein 
Teilprojekt des Wiederaufbaus durchgeführt, die aus dem Haushalt des amerikani-
schen Verteidigungsministeriums finanziert wurde. Diese Maßnahmen richteten sich 
hauptsächlich auf die Notstandshilfe. Zusammen mit den ausländischen zivilen 
Hilfsorganisationen, die ihre Tätigkeit in der Nachkriegszeit verstärkt hatten, be-
stimmte diese ausländische Hilfe einen Groβteil der Sozialpolitik in Südkorea bis zu 
den 70er Jahren. Dabei wurde die Bedeutung der  Sozialpolitik als Institutionalisie-
rung der Notstandshilfe als gering angesehen. Auβerdem ersetzte die ausländische 
Hilfspolitik die staatliche Sozialpolitik, wodurch eine Verzögerung der Entwicklung 
des wohlfahrtsstaatlichen Engagements eintrat (Kim, Y. 1993: 110-112). Zweitens 
spielte der ideologische Faktor eine wichtige Rolle, worauf Robertson (1991) hinge-
wiesen hat. Vom Kalten Krieg war Korea besonders stark betroffen. Nach dem Ko-
reakrieg zwischen dem kommunistischen Nordkorea und dem kapitalistischen Süd-
korea spitzte sich der ideologische Konflikt in Südkorea so  weit zu, dass jede ‚sozia-
le’ Idee einschließlich der sozialdemokratischen Idee als kommunistisch bezeichnet 
und unterdrückt wurde. In dieser ideologischen Lage hatte der Kalte Krieg eine eher 
negative Wirkung auf die Entwicklung der südkoreanischen Wohlfahrtsstaatlichkeit 
und lieβ das amerikanische Modell, genauer gesagt, den amerikanischen Kapitalis-
mus, als einziges ausleihbares Modell für Südkorea erscheinen.     
Zweitens traten internationale Organisationen als Akteure bei der Diffusion auf. Die 
Hilfsprojekte, die zu dieser Zeit durch die USA organisiert wurden, trugen offiziell 
die Namen der UNO-Organisationen wie UNCACK (UN Civil Assistance Command 
in Korea) oder UNKRA (UN Korean Reconstruction Agency). Südkorea trat bis zum 
Jahre 1978 fünfzehn UNO-Sonderorganisationen bei130. Die Internationalen Organi-

                                                 
 
129 Vor allem hatte Lorenz von Stein, der am 10. Oktober 1889 vom japanischen Kaiser zum juristi-

schen Berater der Botschaft in Österreich ernannt wurde, maßgeblichen Einfluss auf die japanische 
Modernisierung (Shin, Y. 1995: 236-238). „Der Geist der Politik in Japan bis zum Zweiten Welt-
krieg, der Geist der japanischen Verfassung, die 1889 verkündet worden war, der Geist des früheren 
japanischen Parlamentarismus, der vor 100 Jahren entstand, sie sind durch die Begegnung Japans 
mit Lorenz von Stein geprägt worden“ (Zöllner 1992: 29). 

130 WHO (World Health Organization): 1949, FAO(United Nations Food and Agriculture Organiza-
tion): 1949), UPU (Universal Postal Union): 1949, UNESCO (1950), ITU (International Telecom-
munication Union): 1950, ICAO (International Civil Aviation Organization): 1952, IMF (Interna-
tional Monetary Fund): 1955, IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ): 
1955, WMO (World Meteorological Organization): 1956, IMO (International Maritime Organiza-
tion): 1961, IDA (International Development Association): 1961, IFC (International Finance Corpo-
ration): 1964, UNIDO(United Nations Industrial Development): 1967, WIPO (World Intellectual 
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sationen verbesserten die Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedern durch eine In-
dexbildung und den Informationsaustausch durch die Veröffentlichung von Berich-
ten zur Policy-Diffusion, die zur Policy-Diffusion zwischen den Mitgliedern beitru-
gen (Dolwitz/Marsh 1996: 346). Die Entwicklungsstrategie und die Sozialpolitik in 
Südkorea wurden in den 60er Jahren unmittelbar durch das Konzept der sozialen 
Entwicklung der UNO beeinflusst. 
Allerdings war die Rolle  internationaler Organisationen als Akteure der südkoreani-
schen Policy-Diffusion aus zwei Gründen, die eng mit der Weltpolitik des Kalten 
Kriegs zusammenhingen, noch beschränkt. Zum einen wurde Südkorea nicht als 
Mitgliedstaat in die UNO aufgenommen. Zwar wurde der Antrag auf Beitritt im Zeit-
raum zwischen 1948 und 1975 insgesamt vierzehn Mal gestellt, von Südkorea selbst 
fünf Mal und anderen Ländern neun Mal, scheiterte jedoch an dem Veto der Sowjet-
union (Cho, M. 1991). Von daher war die Integration Südkoreas in die UNO nicht 
vollständig. So war Südkorea bei zwei der wichtigsten Institutionen des Wohl-
fahrtsinternationalismus, der IAO und der UNO-Menschenrechtkommission, ausge-
schlossen. Zum anderen herrschte in den internationalen Organisationen mehr Rivali-
tät als Einigkeit, wie oben (Kap. 5.2.2.) geschildert wurde, was sich auch anhand 
dieses Beispiels vom Scheitern des Beitritts Südkoreas zur UNO zeigt.  
 

Insofern waren die Rahmenbedingungen des Wohlfahrtsinternationalismus in dieser 
Phase als nicht günstig anzusehen. Der ideologische Konflikt des Kalten Kriegs und 
die Dominanz des amerikanischen Modells verdrängten die Entfaltung der wohl-
fahrtsstaatlichen Ideen in Südkorea. Jedoch schuf die starke Bedeutung der internati-
onalen Organisationen, vor allem der UNO, einen kleinen aber bedeutenden Raum 
für den Policy-Transfer des Wohlfahrtsinternationalismus. 
  

Die dritte Phase begann Anfang der 90er Jahre mit dem Zerfall des Kommunismus. 
Auf der Akteursebene nahm die Bedeutung der internationalen Organisationen bei 
der Policy-Diffusion zu und es war eine Vielfalt der Diffusionsformen zu finden. Zur 
Stärkung der Rolle der internationalen Organisationen für die Diffusion des Wohl-
fahrtsinternationalismus trug vor allem der Beitritt von Südkorea in die UNO als 
reguläres Mitglied im Jahr 1991 bei, der ohne Wandel der weltpolitischen Rahmen-
bedingungen durch die Milderung des Kalten Kriegs nicht zustande gekommen wäre. 
Gerade durch die Unterstützung von China und der Sowjetunion, die durch die 
‚Nordpolitik’ der südkoreanischen Regierung erkauft werden konnte131, verwirklich-
te Südkorea den lang erstrebten Wunsch der Mitgliedschaft in der UNO. Eine wich-
tige Rolle bei dem Streben nach der Mitgliedschaft stellte die Ratifikation des ‚inter-
nationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte’ im Jahr 1990 
dar. Mit der Ratifikation legte die koreanische Regierung den ersten Regierungsbe-
richt 10. 1993 ab, dem der zweite von 6.1999 folgte (Park, S. 2002: 35-36). Es ist 

                                                                                                                                          
 

Property Organization): 1979 und IFAD (International Fund for Agricultural Development): 1978. 
Auch  ESCAP (Economic Commission for Asia and the Far East): 1954 und UNCTAD(United Na-
tions Conference on Trade and Development): 1965.                 

131 Südkorea gewährte der Sowjetunion die finanzielle Unterstützung von 3 Bill. $ und China be-
schloss die Erweiterung der Handelsbeziehungen mit Südkorea (Cho, H. 1991).      
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umstritten, inwiefern der Pakt mit dem nationalstaatlichen Recht verbindlich ist. 
Weil durch die Ratifikation die Länder in ‚Berücksichtigung der Organisation und 
der Hilfsmittel jedes Staates’ verpflicht sind, diese sozialen Rechte umzusetzen, ist 
dieser Pakt als eine indirekt aufzwingende Diffusionsform anzusehen. Auch Südko-
reas Beitritt zur IAO im Jahr 1991 stellte eine bedeutende Verbesserung für die Poli-
cy-Diffusion des Wohlfahrtsinternationalismus dar. Obwohl Südkorea noch nicht die 
sozialsicherungsrelevanten Konventionen ratifiziert hatte, richtete sich die Aufmerk-
samkeit aufgrund des Beitritts zunehmend auf die IAO-Kriterien der sozialen Siche-
rungen in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen (Kim, Y. 1997: 220). Insofern 
ist die Diffusion der freiwilligen Diffusionsform zuzurechnen. Die freiwillige Diffu-
sionsform wurde durch den Beitritt Südkoreas in die OECD im Jahre 1996 gestärkt. 
Durch den Beitritt entwickelte sich das Bewusstsein als Mitglied des Clubs der Rei-
chen. Nicht mehr die Entwicklungsländer werden für Vergleiche herangezogen, son-
dern die entwickelten Länder. Das löste den großen Bedarf nach der Angleichung der 
Lebensqualität aus: Erreichung des globalen Standards der Lebensqualität. Auch 
stärkte der Beitritt zur OECD die direkt erzwungene Diffusionsform, den OECD-
Konventionen den Mitgliedern den bestimmten Standard der Lebensqualität sicher zu 
stellen. Dazu zählen die Verbesserung der Arbeitslosensicherung, die Verstärkung 
des Gesundheitssystems, die Institutionalisierung der Alterssicherung und den Aus-
bau der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es gibt noch ein Beispiel der direkt erzwunge-
nen Diffusionsform von internationalen Organisationen. In der Wirtschaftskrise 1997 
musste die südkoreanische Regierung die Strukturanpassungsmaßnahmen des IWF 
als Voraussetzung der Kreditaufnahme hinnehmen und diese unter der strengen Kon-
trolle des südkoreanischen IWF-Büros umsetzen.  
 

Aber die Diffusion von anderen Ländern wurde durch die verstärkte Rolle der inter-
nationalen Akteure nicht ersetzt sondern eher erweitert. Die Monopolposition von 
zuerst Japan und später den USA stieß in Südkorea zunehmend auf die Kritik von 
Wissenschaft und Politik. Das europäische Modell wurde langsam als ergänzend 
oder sogar als alternativ zum amerikanischen Modell gesehen. Dadurch wurden die 
Quellen der Diffusion erweitert. Das ist auf die Veränderung der ideologischen Lage 
in Südkorea zurückzuführen, d.h. die Schwächung des Anti-Kommunismus nach 
dem Ende des Kalten Kriegs. Zum ersten Mal nach dem Koreakrieg wurde die Dis-
kussion über das sozialdemokratische Modell wieder vor dem Hintergrund politi-
scher und wissenschaftlicher Aspekte ermöglicht. 132  Darüber hinaus hatten viele 
Politiker und Wissenschaftler das europäische Modell favorisiert. Der größte Teil der 
Demokratiebewegung in den 80er Jahren, die sich auf das kommunistische Modell 
richtete, orientierte sich in den 90er Jahren an dem sozialdemokratischen Gesell-
schaftsmodell. Vor allem das neue Modell der Sozialdemokratie „der dritte Weg“ in 
England erregte große Aufmerksamkeit. Der Präsident Kim-Dae-Jung wurde, nach-
dem er die Präsidentenwahl 1993 verlor, während seines ca. sechs monatigen Auf-
enthalts in England durch die Ideen des dritten Wegs vor Ort beeinflusst (Interview 
mit Lee, J. 18.03: 2004). Seine Partei, ‚Neu-Tausend-Demokratie-Partei’ hatte mit 

                                                 
 
132 Interview mit Nahm, C. am 19.03.2004.   
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dem europäischen sozialistischen Parteibund eine diplomatische Beziehung ge-
schlossen.  
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch der Wandel der weltpolitischen Rah-
menbedingungen nach dem Ende des Kalten Kriegs in den 90er Jahren einen positi-
ven Einfluss auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Policy-Diffusion 
des Wohlfahrtsinternationalismus in Südkorea ausübte. Zum einen erhöhte sich in-
folge des Beitritts Südkoreas zu den wichtigen Organisationen die Integration des 
Landes in die internationalen Organisationen. Die internationalen Organisationen als 
Akteure stärkten ihren Einfluss auf dem Wege aller Diffusionsformen. Zum anderen 
schuf die Pluralisierung der Ressourcen der Diffusion, die wiederum auf den Rück-
gang des Anti-Kommunismus infolge des Endes des kalten Kriegs zurückzuführen 
ist, günstige Bedingungen für das Policy-Lernen am Vorbild des neuen europäischen 
Sozialmodells. 



 108 

III   Entstehung eines Wohlfahrtsstaates in Südkorea:  
Staatlichkeit: Verantwortung für individuelle 
Wohlfahrt  

7 Soziale Fragen und soziales Staatsziel in Südkorea 

7.1 Soziale Fragen und soziales Staatsziel im developmental state  

7.1.1 Soziale Fragen im developmental state: Armutsfrage und Wirt-
schaftswachstum 

Schon in der Zeit der drei Königreiche der koreanischen Geschichte (v. Chr.57-668)  
war das Armutsproblem ein wichtiges politisches Thema und die Bewältigung der 
Armut seiner Untertanen stellte ein wichtiges Kriterium für einen guten König dar 
(„the Prince’s obligation theory“) (Kim, G. 2003: 44). Die Armut wurde in drei Kö-
nigreichen nach der Familienlage definiert, wobei als arm galt, wer zu einer der vier 
Gruppen von Bedürftigen (Sagung: 窮) zählte: Männer über 60 Jahre ohne Ehe-
frau, Frauen über 50 Jahre ohne Ehemann, Weisenkinder unter 16 Jahren und Ältere 
über 60 Jahre ohne Kinder (Choi, M. 1997: 131). Auch für die Chosen-Dynastie, die 
den Konfuzianismus als staatliche Ideologie eingeführt hatte, war der Schutz der 
Armen eine wichtige Aufgabe für einen guten König (‚Wangdo’-Idee’: 道 ) 
und damit die Pflicht des Königsreichs. Dementsprechend wurde der König zur Ver-
antwortung gezogen, wenn auch nur einer seiner Untertanen hungerte oder keinen 
Broterwerb hatte (ebenda: 143). Allerdings beruhte diese Verantwortlichkeit auf dem 
Mitleid der Herrschenden und die regionale Verwaltung war für die Umsetzung zu-
ständig (ebenda: 144). Trotz des tiefen Einschnitts durch die japanische Kolonialzeit 
(1910-1945) blieb diese Tradition der staatlichen Zuständigkeit für das Armutsprob-
lem nicht ohne Einfluss auf die Thematisierung des Armutsproblems im modernen 
Südkorea.  
In der japanischen Kolonialzeit wurde die Thematisierung der sozialen Fragen in der 
Kolonie Südkorea streng kontrolliert. Selbst die Einführung der ersten modernen 
Armutspolitik ‚Chosunguhoryung’ (Verordnung der Chosun-Hilfe) im Jahre 1944 
wurde nicht deswegen initiiert um die im Land vorhandene Armut zu lindern, son-
dern in erster Linie um die japanische Kolonialherrschaft während der Kriegszeit zu 
stabilisieren (Kim, G. 2003: 45). Nach der Unabhängigkeit Südkoreas (1945) war die 
neue Gesellschaft durch anhaltende Massenarmut geprägt, für die vor allem der Ko-
reakrieg (1950-1953) verantwortlich war. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge stieg wäh-
rend des Kriegs von 7.8 Millionen im Jahr 1950 auf 8,9 Millionen im Jahr 1953, was 
fast der Hälfte der gesamten Bevölkerung entsprach. Im Jahr 1957 lag die Zahl bei 
4,5 Millionen (Lee, D. u.a. 1991: 241-242). Der massive Umfang des Problems über-
forderte die Kapazitäten der neu gegründeten Republik. Zur Milderung des Problems 
war das Land hauptsächlich auf ausländische Hilfe angewiesen, die vor allem von 
den USA und der UNO organisiert wurde. Zwar wurde die Hauptursache der Armut 
auf den Krieg und dessen Auswirkungen zurückgeführt und die Lösung dementspre-
chend im Wiederaufbau der Gesellschaft gesucht, aber selbst für den Wiederaufbau 
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der Wirtschaft wurde Unterstützung durch ausländische Hilfe für notwendig gehal-
ten. „… Auch das Problem der hohen Inflation, die das Blut des Volks trocknet, kann 
nur durch die ausreichende Wiederbelebung der Produktivität in Feld, Fabrik und 
Bergwerk gelöst werden. Es wäre sehr schwierig, die Produktionsgrundlage in Stadt 
und Land aufzubauen, wenn die Länder, die mit uns für die gesamte Stabilisierung 
des Landes kämpfen, uns kein ausreichendes Material gewähren würden“ (Amtsan-
trittsrede von Präsidenten Rlee, Sung-Man am 15.08. 1952).  
Die beiden Merkmale des Armutsproblems in den 50er Jahren, die die Thematisie-
rung der sozialen Fragen in Südkorea nachhältig beeinflussten, waren der groβe Um-
fang und die lange Dauer der Massenarmut sowie die Problemlösung durch externe 
Hilfeleistungen. Entsprechend wurde erstens die soziale Frage in Südkorea haupt-
sächlich als Armutsfrage gestellt, d.h. sie wurde als Hauptursache aller sozialen 
Probleme an allen Stellen der Gesellschaft angesehen: Dominanz der Armutsfra-
ge133. Dieser Charakter wurde durch den Einfluss der amerikanischen und ausländi-
schen Hilfe gestärkt, die hauptsächlich aus vorübergehender Notstandshilfe bestand 
und auf bestimmte Personengruppen, wie Flüchtlinge, Weisenkinder und Arme, be-
schränkt war. Statt der umfassenden Sozialpolitik ( ) etablierte sich in den 
50er Jahren zunächst der Begriff der ‚sozialen Wohlfahrtspolitik’( ), 
deren Bereich sich hauptsächlich auf Institutionalisierung der Notstandshilfe und 
Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtungen, vor allem der Waisenhäuser, beschränkte 
(Kim, Y. 1993: 112-113). Zweitens führte die lange und vollständige Abhängigkeit 
der sozialen Wohlfahrtspolitik von der ausländischen Hilfe dazu, dass sich der Staat 
seiner Verantwortung für die Gestaltung einer sozial ausgewogenen Politik entziehen 
konnte und aufgrund dessen die Diskrepanz zwischen der erklärten Verantwortung 
des Staates für die Wohlfahrt und der effektiven staatlichen Sozialpolitik lange Zeit 
anhielt: Verschiebung der effektiven Verantwortung.  
Vor diesem Hintergrund erfolgte die Thematisierung der sozialen Frage im develop-
mental state. In den 60er Jahren hatte sich die Dominanz der Armutsfrage kaum ver-
ändert. In Südkorea herrschte immer noch Massenarmut. Fast 40,9 % der Bevölke-
rung litten 1965 unter absoluter Armut (Tabelle 7-1). Dagegen wurde geschätzt, dass 
trotz der Massenarmut die Einkommensungleichheit in Südkorea im Vergleich zu 
anderen Ländern nicht so groß war (vgl. Tabelle 7-2), weil in der Kolonialzeit der 
Reichtum auf japanische Bewohner konzentriert war und durch den Koreakrieg die 
materielle Grundlage völlig zerstört wurde (Shuh, B. 1995: 77). Angesichts dieser  
Einkommenssituation wurde der politische Schwerpunkt auf die Befreiung von abso-
luter Armut durch Wirtschaftswachstum gesetzt. Dagegen war der Raum für die 
Thematisierung anderer sozialer Fragen aus diesem Grunde sehr begrenzt. 

 

                                                 
 
133 Das ist ein wichtiges Merkmal bei der Thematisierung der sozialen Frage in Entwicklungsländern. 

In den Entwicklungsländern, in denen große Teile der Bevölkerung mit der Ungewissheit leben, 
nicht zu wissen, ob sie am nächsten Tag genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf haben, im 
Falle von Krankheiten versorgt sind, steht die Armutsfrage bei der Gestaltung der Sozialpolitik im 
Vordergrund (Gsänger 1993:13; Akinson/Hills 1990: 103; Friedrich-Ebert-Stiftung 1996: 77-78).     
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Tabelle 7-1 Entwicklung der absoluten Armut 

Jahr Armutsrate* 
(in %) 

1965 

1976 

1980 

1985 

1990 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

40,9 

14,8 

9,8 

8,6 

7,7 

7,41 

3,93 

8,16 

9,35 

7,61 

6,50 

5,12 

6,13 

Quelle:  Shuh, S. u.a. 1981: 102; Shong,  
         B. 1994: 695; MfFW, u.a.  2004: 1. 

* Bezogen auf Haushalte 

Tabelle 7-2    Einkommensverteilung in Südkorea im internationalen Vergleich 

Verteilung Länder Jahr BIP/Kopf 

Anteil der unte-
ren 40% 

Anteil der obe-
ren 20% 

Indien 1964 99 16,0 52,2 

Südkorea 1965 105 19,4 41,8 

Taiwan  1964 241 20,4 40,0 

Brasilien 1970 390 10,0 61,6 

Uruguay  1968 618 16,5 48,0 

Japan 1963 950 20,7 40,0 

USA 1970 4850 19,7 38,8 

Quelle: Shuh, B, 1995: 77, 

Der entscheidende Faktor, der die Thematisierung der sozialen Fragen während der 
ersten Phase des developmental state auslöste, war die Staat-Gesellschaft-Beziehung 
im Rahmen eines markt- und gesellschaftsgestaltenden Staates (1960-1979). Dabei 
spielte der Staat auch bei der Thematisierung des Problems der Massenarmut die 
dominante Rolle. Eine wichtige Begründung der Militärregierung für ihre illegale 
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Machtübernahme bestand neben der Verteidigung des Landes vor dem Kommunis-
mus auch in der dringenden Aufgabe der Lösung des Armutsproblems134. Nachdem 
Präsident Park das Präsidentenamt übernommen hatte, stand die Bekämpfung der 
Armut an der ersten Stelle der Regierungsaufgaben. „Mein Wunsch ist die Beseiti-
gung der Armut und der Ausbau der wiedervereinigten Nation…. Unsere Feinde sind 
Armut, Korruption und Kommunismus. Ich halte sie für unsere drei öffentlichen 
Feinde“ (Amtsantrittsrede von Präsident Park, Chung-Hee vom 01.07.1967).  
Die Ursachen des Elends wurden in allen Bereichen der verzögerten Modernisierung 
sowie der geistigen Rückständigkeit des Volkes gesucht (vgl. Amtsantrittsrede von 
Präsident Park, Chung-Hee vom 17.12.1963). Dementsprechend wurde von der Re-
gierung zum einen die Förderung des Wirtschaftswachstums als zentrales Lösungs-
konzept des Problems angesehen. „Unser Ziel liegt im Aufbau der Wohlfahrtsgesell-
schaft, in der das Volk zum Kern des Staates wird und die Armut und Korruption 
vertrieben werden. … Ich glaube fest, dass eine solch  gerechte Wohlfahrtsgesell-
schaft durch die Industrialisierung des Landes erreicht werden kann. Ohne den Auf-
bau der Wirtschaft gibt es keine Beseitigung der Armut, keine Beseitigung der Ar-
beitslosigkeit und keine Bewältigung des Kommunismus, d.h. die Befreiung des 
nordkoreanischen Volks und die Wiedervereinigung“ (Hervorhebung vom Autor, 
Amtsantrittsrede von Präsidenten Park, Chung-Hee am 01.07.1967)135. Zum anderen 
sollte eine geistige Revolution der Individuen durchgesetzt werden, die die drei 
wichtigen Werte Fleiß, Selbstachtung und aktive Partizipation fördern sollte (Amts-
antrittsrede von Präsidenten Park, Chung-Hee am 17.12.1963). Ihre Umsetzung fan-
den diese Ideen mit der Einbindung der Grundsätze Fleiß, Selbstachtung und Zu-
sammenhalt in der ‚Neuen-Dorf-Bewegung’(‚Saemaulundong’)136.  
In den 60er Jahren blieb die Dominanz der Armutsfrage unverändert und wurde 
durch die Regierung gestützt. Der developmental state trat als Hauptakteur bei der 
Problematisierung und Lösung des Armutsproblems auf. Das Problem des Wirt-
schaftswachstums wurde jedoch der Armutsfrage gleichgesetzt, d.h. es herrschte die 
Meinung, dass das Armutsproblem nur durch Wachstum effektiv bekämpft werden 
könne: Ökonomisierung der sozialen Fragen. Die Deutung, dass das Wirtschafts-
wachstum alle soziale Fragen einschließlich der sozialen Ungleichheit beseitigen 
könnte, wurde zwar durch den developmental state initiiert, aber durch alle Schichten 
der Bevölkerung unterstützt (Shuh, B. 1995: 89).  

                                                 
 
134 Die sechs öffentlichen Versprechen der Militärregierung lauteten folgendermaßen: 1. Festlegung 

des Antikommunismus als erstes politisches Prinzip und der Wiederaufbau der antikommunisti-
schen Verteidigungslinie; 2. Stärkung der Beziehung mit den befreundeten Ländern, vor allem den 
USA; 3. Bekämpfung der Korruption; 4. Dringende Lösung des Armutsproblems und Wiederaufbau 
der nationalen Wirtschaft; 5. Vorbereitung der Wiedervereinigung; 6. Übergabe der Regierung an 
zivile Politiker und Rückzug des Militärs auf dessen eigentliche Aufgaben (Kim, K. 2003: 77).   

135 An einer anderen Stelle proklamierte Präsident Park: „Schlussendlich hängen die solide Entwick-
lung der Demokratie, der Ausbau des Wohlfahrtsstaates und die Verstärkung der nationalen Kräfte 
für Wiedervereinigung vom Erfolg und Misserfolg des wirtschaftlichen Aufbaus ab“ (15.08.1964 
Rede des Präsidenten zum Befreiungstag). 

136 Diese hat als eine staatlich mobilisierte Bewegung zur Verbesserung der Lebenslage auf dem Land 
angefangen. Ihr Schwerpunkt lag sowohl in der Verbesserung von Wohnungen und Infrastruktur als 
auch in der geistigen Aufklärung der Landbewohner.   
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Doch spätestens Anfang der 70er Jahre veränderte sich die gesellschaftliche Situation 
ausgerechnet aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs des developmental state. Die 
absolute Armut verringerte sich stark (Tabelle 7-1), während die Industrialisierung 
und Urbanisierung einige andere soziale Probleme auslösten. Insbesondere rückten 
folgende Fragen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Die Akkumulation des 
Grundkapitals, die Verteilung der ökonomischen Ressourcen, die Arbeiterfrage, die 
Einkommensungleichheit, die Städteplanung sowie die Armut in der Stadt und auf 
dem Land (Kim, D. 2004: 10). Während die ersten beiden Probleme fest in die staat-
lichen Wirtschaftsplanungen integriert wurden, bestand die Thematisierung der letz-
ten vier Probleme aus den über das Land verteilten und isolierten Widerstandsaktio-
nen von Betroffenen. Mit zunehmender Arbeitnehmerzahl (Tabelle 5-2) wurden so-
ziale Phänomene wie niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen (vor allem 
in der Exportindustrie) zunehmend problematisiert. Gegen die Städteplanung der 
Regierung gab es vereinzelt kleine Aufstände der Armen in den Städten, die auf das 
städtische Armutsproblem hinwiesen. Der strenge Anti-Kommunismus, der durch 
Einflüsse von außen, insbesondere den Zerfall des vietnamesischen Regimes, noch 
verschärft wurde, verhinderte eine breitere Wahrnehmung dieses Problems in der 
Öffentlichkeit. Diese Widerstände wurden als systemgefährdende Ideologie angese-
hen und strikt unterdrückt. Bei dieser ideologisch verengten Konstellation, die eine 
nahezu unbeschränkte Machtausübung mit der ‚Peitsche’ ermöglichte, bestand fast 
keine Notwendigkeit für eine gesellschaftliche Integration der gesamten Arbeitneh-
mer und Problemgruppen mit dem Mittel des ‚Zuckerbrots’. Nur einige bestimmte 
gesellschaftliche Gruppen wie die Staatsbediensteten, Soldaten und Lehrer wurden in 
Integrationsbemühungen einbezogen.  
Auch die Schwäche der Gewerkschaften und Interessengruppen verhinderte eine 
breite, öffentliche, über das soziale Phänomen der Armut hinausgehende Auseinan-
dersetzung mit sozialen Problemen. Die Gewerkschaften fanden auch keine Unter-
stützung in der politischen Opposition, weil sich die meisten Oppositionsparteien und 
Demokratiebewegungen selbst als ‚bessere’ Vertreter des Anti-Kommunismus her-
vortaten und ihre Forderungen auf eine an Verfahren orientierte Demokratie be-
schränkten137. In dieser ideologischen und politischen Situation wurden die sozialen 
Probleme so stark an die Seite gedrängt, dass die Arbeiterfrage bzw. Gleichheitsfrage 
kaum einen Einfluss auf die Gestaltung der Sozialpolitik haben konnte: Verdrän-
gung der sozialen Fragen.   
 
In der zweiten Phase des developmental state (1980-1987) herrschte Kontinuität hin-
sichtlich der Art der Thematisierung der sozialen Fragen. Obwohl die absolute Ar-
mut weiter gesunken war, hatte die Armutsfrage ihre dominante Stellung nicht verlo-
ren. „Es ist in keiner Gesellschaft möglich, dass die ganze Bevölkerung gleich wohl-
habend lebt, und das ist auch nicht wünschenswert. Es darf jedoch keinen Staatsbür-
ger geben, der sich um das Mindestniveau des Lebens als zivilisierter Mensch 

                                                 
 
137 Die Deutung in den 60er und 70er Jahren bestand aus dem Gegensatz zwischen Demokratie und 

Antidemokratie: Antikommunismus-Wachstum des autoritären Regime einerseits und an Verfahren 
orientierte Demokratie der politischen Opposition andererseits (Kim, D. 2004: 2). Als Ausnahmen 
dieser Diskurskoalitionen sind nur einige christliche Organisationen wie ‚Mission der städtischen 
Industriearbeiter’ (都 敎 ) zu nennen, die vor allem die Arbeiterfrage thematisiert hatten. 
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sorgt.…. Die Regierung legt die Priorität auf die Bekämpfung der absoluten Armut 
und der Erfüllung des Grundbedarfs der ganzen Bevölkerung“ (Amtsantrittsrede von 
Präsidenten Jun, Du-Hwan am 03.03.1981). Das anhaltende Wirtschaftswachstum 
wurde als Hauptantriebsmotor für den Wohlfahrtstaat ausgemacht (Amtsantrittsrede 
von Präsidenten Jun, Du-Hwan am 01.01.1980). Es ist aber erwähnenswert, dass in 
dieser Zeit die ideelle Grundlage der späteren Wohlfahrtsbewegung gelegt wurde. 
Die Zunahme der sozialen Probleme, die Arbeiterfrage, Armutsprobleme in der Stadt 
und auf dem Land sowie die Umweltprobleme in den 80er Jahren führten dazu, dass 
die sozialen Bewegungen zu Fragen angeregt wurden. Der Begriff ‚Minjung ( )’, 
der ursprünglich aus der Min-Jung-Theologie der 70er Jahre stammte138, wurde säku-
larisiert, um die Betroffenen und ihre Probleme zu definieren. „Der Begriff bezeich-
net groβe Gruppen von Menschen als arme und unterdrückte Menschen“ (Shin, Y. 
1995: 177). Die Minjung-Idee ( ) wurde durch den Einfluss des Marxismus 
teilweise radikalisiert, der die Lösung der sozialen Probleme nur in der radikalen 
Änderung des kapitalistischen Systems suchte. Diese Orientierung an Minjung (

)’ erregte bei den sozialen Bewegungen große Aufmerksamkeit und bewegte 
sie dazu Reformen zur Verbesserung der Lebenslage und -qualität der Menschen im 
Sinne der Minjung-Ideen zu fordern. Als Programmatik äußerte sich diese Forderung 
in dem ‚Recht auf Leben von Minjung’ ( 權), das später eine wichtige ideel-
le Grundlage für die Wohlfahrtsbewegung darstellte (Interview mit Kim, Yoen-
Myung am 29.03.2004).        
Diese Ideen der Minjung blieben jedoch gegenüber der Wachstumslogik des deve-
lopmental state ohne groβe Wirkung, die durch die drei folgenden Merkmale geprägt 
war: Dominanz der Armutsfrage, Ökonomisierung der sozialen Frage und Ver-
drängung der sozialen Fragen. Diese Logik stand eher einer merkantilistischen 
Auffassung der sozialen Fragen nahe. Im Merkantilismus wird erstens die staatliche 
Lösung der sozialen Frage ungeachtet deren Ursachen als selbstverständlich ange-
nommen. Zweitens steht hinsichtlich der Zielsetzung jedoch nicht die Erhöhung der 
individuellen Wohlfahrt, sondern das (ökonomische) Interesse des Staates im Vor-
dergrund. Drittens wird der Verbesserung und der wirtschaftlichen Nutzung des Hu-
mankapitals die Priorität zuerkannt. Viertens wird hinsichtlich der Lösung des Ar-
mutsproblems die Verpflichtung der Armen auf Arbeit hervorgehoben (Rimlinger 
1971: 14-17).        

7.1.2 Soziales Staatsziel im developmental state 

‚Entkopplung (decoupling)’ der koreanischen Verfassung 

Im Gegensatz zur merkantilistischen Sichtweise auf die sozialen Fragen war die erste 
Koreanische Verfassung durch die Festlegung der Wohlfahrtsstaatlichkeit geprägt. 
Zwar hat der Gesetzgeber das Sozialstaatsprinzip in der koreanischen Verfassungs-
schrift nicht explizit niedergelegt, doch nahm er umfangreiche Grundrechte in die 

                                                 
 
138 In der Min-Jung-Theologie bezeichnete der Begriff ‚Minjung’ die leidenden, armen und unter-

drückten Massen, die eine Befreiung durch den Messias erwarten (Shin, Y. 1995: 175).   
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koreanische Verfassung von 1948 auf, die nicht nur Gleichheitsrechte139, Freiheits-
rechte140 und  politische Grundrechte141, sondern auch soziale Grundrechte betrafen. 
In der Verfassung wurden die sozialen Grundrechte, das Recht auf Bildung (§16), 
das Recht auf Arbeit (§17), das Recht auf Organisation, Tarifverhandlung und Streik, 
das Recht auf Gewinnbeteiligung (§18), das Recht auf Schutz im Falle des Verlustes 
der Arbeitsfähigkeit durch Alter und Krankheit (§19), sowie das Recht auf die 
Gleichheit der Geschlechter (§20) gewährt. Darüber hinaus wurde in der Präambel 
erklärt, dass die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit, die Chancengleichheit 
und die Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation der Bevölkerung angestrebt 
werden. Insofern ist davon auszugehen, dass in der ersten modernen koreanischen 
Verfassung vom 12.07.1948, die maßgeblich von der Weimarer Verfassung beein-
flusst wurde, das Sozialstaatsprinzip als Grundprinzip festgelegt war (Sho, J./Lee, S.: 
168).  
Ein weiterer Einfluss der Weimar Verfassung spiegelte sich in der von der Verfas-
sung determinierten Wirtschaftsordnung. Der §84 KV legt fest, dass die Wirtschafts-
ordnung auf dem Modell der sozialen Marktwirtschaft beruht. „Die Grundlage der 
koreanischen Wirtschaft liegt in der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit und 
der ausgewogenen Entwicklung der nationalen Wirtschaft, mit der bei allen Staats-
bürgern der grundsätzliche Lebensbedarf gedeckt werden soll. Innerhalb dieser 
Grundlage soll die wirtschaftliche Freiheit der Individuen gewährt werden“ (§84 
KV). Demnach soll in Konfliktfällen der wirtschaftlichen Gleichheit Vorrang gegen-
über der wirtschaftlichen Freiheit eingeräumt werden. Auch in anderen Punkten bil-
ligte die Verfassung staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Nach §85 sollen die wich-
tigsten natürlichen Ressourcen verstaatlicht werden. Der §86 regelt die Verteilung 
des Landes. Nach §87 sollen die Unternehmen, welche das Gemeingut wie Trans-
port, Strom, Kommunikation, Versicherung, usw. bereitstellen, verstaatlicht werden. 
Durch §88 wird die Möglichkeit eröffnet, dass der Staat private Unternehmen in 
dringenden Fällen verwalten oder kontrollieren kann. 
Aufgrund der gesellschaftlichen Situation in der neuen Republik war allerdings die 
Realisierung des Sozialstaates illusionär. Die Festlegung des Sozialstaatsprinzips und 
der sozialen Marktwirtschaft in der koreanischen Verfassung kam nur zustande, weil 
die Gründer der Verfassung die in ihren Grundrechten enthaltenen Möglichkeiten bei 
der Niederschrift zu wenig bedacht hatten. Vielmehr wurden die geeignet erschei-
nenden Inhalte ausländischer Verfassungen, vor allem der japanischen Verfassung 
aus dem Jahr 1889 und der Weimarer Verfassung, „warenhausartig“142 aufgenom-
men (Hong, S. 1986: 108; Ahn, K. 1999: 138). Dabei wurden die Grundideen wie 
Freiheit und Gleichheit, die in den westlichen Ländern historisch durch Erfahrung 
gewachsen waren, als allgemeine Werte der Menschheit akzeptiert und aufgenom-

                                                 
 
139 §8 Gleichheit vor dem Gesetz. 
140 §9 körperliche Freiheit; §10 Freiheit der Mobilität; §11 Freiheit der Kommunikation; §12 Freiheit 

der Religion und des Gewissens; §13 Freiheit der Presse; §14 Freiheit der Wissenschaft und der 
Künste; §15 Freiheit des Eigentums. 

141 §§ 25-26 Wahlrechte. 
142 Ahn, K. 1999: 138.  
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men (Ahn, K. 1999: 47). In der Verfassungswirklichkeit143 der ersten Republik wur-
den die Grundrechte jedoch durch den Missbrauch der Vorbehaltsregelungen nicht 
nur unter dem Vorwand des Bürgerkrieges, sondern auch unter dem Vorwand der 
Staatssicherheit144 permanent eingeschränkt (Hong, S. 1986: 108). Die Gewährung 
der sozialen Grundrechte war aufgrund der beschränkten wirtschaftlichen Kapazitä-
ten unvorstellbar. S. Hong beurteilt die koreanische Verfassung deswegen als ‚nomi-
nale Verfassung’ im Sinne von Lowenstein (Lowenstein 1975: 149). „Danach wurde 
die Verfassung für das dekorative Instrument gehalten, mit dem die Politiker an die 
Macht kamen“ (Hong, S. 1986: 107). In diesem Sinne stellt die erste koreanische 
Verfassung ein sehr gutes Beispiel für die Entkopplung von Verfassungstheorie und 
–praxis dar (‚decoupling’: Meyer/Boli/Ramirez 1997). Diese erste moderne Verfas-
sung, welche die freiheitlichen Grundrechte, die politischen Grundrechte und die 
sozialen Grundrechte gewährte und damit das soziale Staatsziel und das Prinzip der 
sozialen Marktwirtschaft festlegte, hatte jedoch eine nachhaltige Wirkung auf die 
Gestaltung der modernen koreanischen Rechtstradition145.     
Wie in vielen Entwicklungsländern gab es eine Diskrepanz zwischen der Verfassung 
und der Verfassungswirklichkeit. Die für den Staat im Vordergrund stehende Aufga-
be war in der ersten Republik die Staatsbildung, deren Schwerpunkt in der internen 
Vereinigung des geographisch und ideologisch zerrissenen neuen Landes lag. Der 
Staat wandte dafür autoritäre und repressive Methoden an, für die der Anti-
Kommunismus die notwendigen Voraussetzungen schuf. Der sozialen Marktwirt-
schaft fehlte die Grundlage der Industrialisierung und der Demokratie. Die Wirt-
schaft stand unter der Kontrolle der staatlichen Bürokratie, doch sowohl die Bürokra-
tie als auch die Unternehmen strebten nur nach der Befriedigung ihrer eigenen priva-
ten Interessen. In dem Sinne ist die erste Republik als Plünderstaat zu bezeichnen, 
der mit seiner monopolartigen Gewalt in der Lage war seine Macht auf alle gesamt-
gesellschaftlichen Ebenen auszuüben. Die Ausbeutung der Ressourcen kam jedoch 
nicht der Gesellschaft als Ganzes zugute, sondern lediglich den privaten Interessen 
der Regierungsmitglieder und deren Anhängern (vgl. Tilly 1990: 171). Der südkore-
anische Plünderstaat der ersten Republik verhinderte die Ausdifferenzierung und 
Autonomie der Gesellschaft und versuchte sie der Staatsmacht unterzuordnen, wobei 
physische Gewalt das wichtigste Mittel darstellte. Die Freiheitsrechte und die politi-
schen Rechte waren der Gesellschaft durch den Krieg und dessen ideologische Wei-

                                                 
 
143 Unter Verfassungswirklichkeit wird die Gesamtheit der politischen Zustände, Einrichtungen, Vor-

gänge und möglicherweise auch allen hieran beteiligten maßgebenden Personen verstanden (Hennis 
1968).  

144 §28 Abs.2 KV regelt die Vorbehaltsbedingungen: Öffentliche Wohlfahrt und Aufrechterhaltung 
der Ordnung. Bei vielen Freiheitsrechten fand sich der Zusatz: „…darf ohne gesetzliche Bestim-
mung nicht beschränkt werden.“ Dies wurde durch die Regierung von Rhee, Sung-Man so interpre-
tiert, dass die Rechte durch das Gesetz beschränkt werden dürfen (Ahn, K. 1999: 138)  

145 In der Verfassungslehre wird diese Problematik in der Kritik am importierten Charakter der Korea-
nischen Verfassung bzw. Verfassungslehre weitergeführt. Die Kritiker halten es für notwendig, eine 
eigene Koreanische Verfassung und Verfassungslehre zu entwickeln, weil die Verfassung kritiklos 
aus dem Ausland importiert wurde und daher dem Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein des korea-
nischen Volkes nicht entspreche (Kwon, J. 2000: 3). Die Befürworter der bestehenden Koreani-
schen Verfassung betonen, dass der Import ausländischer Verfassungen notwendig war, da diese in 
der historischen Erfahrung des Rechtsstaates und der Demokratie in entwickelten Ländern entwi-
ckelt wurden, die in der koreanischen Geschichte fehlt (Hu, J. 2000: iii-iv).   
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terführung vorenthalten geblieben. Die Aufgabe der Gewährung der sozialen Grund-
rechte übertrug der Staat der Verantwortung ausländischer Hilfsorganisationen. Die 
Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben wurde für die meisten Ge-
sellschaftsmitglieder erschwert. Insofern war der Staat als autoritäres Regime zu 
bezeichnen.   

Soziales Staatsziel im developmental state 

In der ersten Phase des developmental state (1961-1979), in der die starke Auto-
nomie des Staates der schwachen und abhängigen bürgerlichen Gesellschaft gegen-
über stand, setzte sich die Tradition der Entkopplung der Rechtstradition fort. Die 
Diskrepanz zwischen der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit verringerte 
sich nicht. In der 5. Verfassungsänderung während der dritten Republik (1962) wur-
den die Grundrechte auf Freiheit und Gleichheit aus der ersten Verfassung nicht nur 
übernommen, sondern auch teilweise erweitert146. Im Artikel 81 legte die Verfassung 
die Grundrechte dahingehend neu fest, dass „alle Menschen menschliche Würde und 
Werte haben und der Staat die Pflicht zur Gewährung der Grundrechte hat“. Auch in 
der Ju-Shin-Verfassung, die infolge der 6. Verfassungsänderung die rechtliche 
Grundlage für das autoritäre Regime legen sollte, betrafen die Änderungen haupt-
sächlich den Teil der Herrschaftsstruktur147. Obwohl einige kleine Beschränkungen 
bei den Freiheitsrechten vorgenommen wurden148 , übernahm die Verfassung die 
meisten freiheitlichen, politischen und sozialen Grundrechte aus der vorherigen Ver-
fassung (Kim, I. 2000: 139-140).  
Aber im Gegensatz zur Verfassung, die auf eine pluralistische Gesellschaftsordnung 
mit einer liberalen Demokratie und sozialen Grundrechten gerichtet war, zeigte die 
Verfassungswirklichkeit ein ganz anderes Bild. Der autoritäre Staat untersagte dem 
Markt und der bürgerlichern Gesellschaft jegliche Autonomie. Als Staatsziele wur-
den Wirtschaftswachstum und Verteidigung herausgestellt (Yoo, J. 1981: 68), wobei 
das Sozialstaatsziel auf die Armutsbekämpfung reduziert und dem Wachstumsziel 
untergeordnet wurde. Zur Erreichung dieser Ziele wurden den Bürgern ihre bürgerli-
chen und politischen Grundrechte vorenthalten. Gleichzeitig erstellte der Staat Pläne 

                                                 
 
146 Einige Erweiterungen der Freiheitsrechte wie z.B. Verbot von Folter, Recht auf einen Anwalt, 

Anspruch auf rechtliche Prüfung der Rechtsmäßigkeit der Festnahme und Erweiterung der Presse-
freiheit usw. wurden vorgenommen (Kim, I. 2000: 139-140). 

147 Nach Ahn, K.H. (1999) ist die Verfassung in vier Bestandteile zu untergliedern: 1. Grundprinzipien 
und -struktur des Staates (Kapitel I. Allgemeine Bestimmung), 2. Grundrechte (Kapitel II. Rechte 
und Pflichte des Volkes), 3. Herrschaftsstruktur (Kapitel III. Die Regierung, IV. Die Nationalver-
sammlung, V. Die Gerichte, VI. Verfassungsrat, VII. Die Wahlaufsicht, VIII. Lokale Verwaltung) 
und Wirtschaftsordnung Kapitel IX. Die Wirtschaft. Die wichtigste Aufgabe der modernen Verfas-
sung liegt darin, die Autorität der Staatsbürger im Bereich der bürgerlichen Gesellschaft zu wahren, 
die sich von der staatlichen Sphäre unterscheidet (vgl. Böckenförde 1991: 209-243). Insofern ge-
winnen der 3. und 4. Teil hier besonders starke Aufmerksamkeit, weil sich der 3. Teil auf die Be-
ziehung zwischen Staat und Nicht-Markt-Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft und der 4. Teil 
auf die Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft beziehen (Ahn, K. 1999: 132). Bei der Beratung 
der Koreanischen Verfassung stand der Teil der Herrschaftsstruktur im Vordergrund (Lee, B. 1988: 
73). 

148 Vor allem wurden die Vorbehaltsregeln bei den Freiheitsrechten erweitert (Kim, I. 2000: 140).  
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für eine exportorientierte Industriestrategie mit dem Schwerpunkt auf der Leichtin-
dustrie (1960-1972) und später mit dem Schwerpunkt auf der Schwer- und Chemie-
industrie (1973-1979). Zur Umsetzung dieser Pläne übernahm zum einen der Staat 
selbst die Gestaltung des Marktes und die Mobilisierung und Akkumulation des 
Grundkapitals. Die Regierung brachte das Gründungskapital mit Hilfe des inländi-
schen und ausländischen Finanzwesens auf und bestimmte, „wann, welche und wie 
viele private Unternehmen entstehen durften“ (Choi, S. 2003: 18). Die staatliche 
Einmischung reichte gelegentlich sogar in die Investitionsentscheidungen des einzel-
nen Unternehmens, als ob die Regierung dem Unternehmen einen „Schießbefehl“ 
erteilen würde149 (Wade 1990a: 233-236). Zum anderen konstituierte der Staat selek-
tiv die bürgerliche Gesellschaft, um die selbstständige Aktivität der Gesellschaft 
strikt durch repressive Maßnahmen zu unterdrücken und gleichzeitig kooperative 
gesellschaftliche Organisationen durch den Staat zu gründen und zu fördern. Insofern 
trägt die erste Phase des developmental state die Merkmale eines markt- und gesell-
schaftsgestaltenden Staates (vgl. Im, H. 1994: 317). Als soziales Leitkonzept war 
nicht das der sozialen Marktwirtschaft, wie es in der Verfassung festgeschrieben war, 
sondern das des starken autoritären Kapitalismus auszumachen, da die sozialen und 
demokratischen Elemente der Verfassung nicht umgesetzt wurden.  
In der Diskussion über das Staatsziel, die durch den Staat beherrscht wurde, setzte 
sich das diskursive Deutungsmuster ‘Wachstum’ durch. Danach wurde die Mo-
dernisierung des Landes durch die Gestaltung der Wirtschaftspolitik als wichtigste 
Strategie zur Bearbeitung der sozialen Probleme, vor allem zur Armutsbekämpfung 
angesehen. Denn alle sozialen Probleme, vor allem das der Massenarmut, wurden 
dieser Ansicht zufolge durch unterbliebene Modernisierung bzw. Industrialisierung 
verursacht und konnten nur durch Wirtschaftswachstum überwunden werden. Solan-
ge die Modernisierungsaufgabe nicht erfüllt werde, sei das Ziel der Wohlfahrt nicht 
zu erreichen. Der Staat mobilisierte alle verfügbaren Ressourcen des Landes zur För-
derung der Wirtschaft. Auch die Sozialpolitik sollte einen Beitrag zum Aufbau der 
Wirtschaft leisten. Im aktiven Sinne sollte die Sozialpolitik das Geldkapital für die 
Wirtschaftspolitik aufbringen, wie bei der NWRV von 1974. Im passiven Sinne soll-
te dem Wirtschaftswachstum bei der Gestaltung des staatlichen Haushalts Priorität 
gegenüber der Sozialpolitik eingeräumt werden: “Fürs erste Wachstum und danach 
Verteilung“ („ , “) (Shon, J. 1999: 130). Das heißt, dass eine Belastung 
des Staatshaushalts durch den Ausbau der Sozialpolitik vermieden werden sollte, 
damit der ohnehin knappe Staatshaushalt ganz für das Wirtschaftswachstum einge-
setzt werden konnte.  
Die Sozialpolitik war nur bestimmten Berufsgruppen, wie staatlichen Bediensteten, 
Polizisten oder Lehrern vorbehalten, die die notwendige Grundlage für die Herstel-
lung der politischen Stabilität und die Durchführung der Wirtschaftspolitik legen 
sollten150. Im Jahr 1986 machten die staatlichen Sozialausgaben für staatliche Be-

                                                 
 
149 Ein gutes Beispiel dafür stellte nach Wade (1990a: 233-236) die Investition von Hyundai bei der 

Gründung der eigenen Werft in 70er Jahren dar. Trotz des Zögerns des Hyundai-Chefs setzte der 
Präsident von Hyundai die Investition in die Gründung der Werft durch.   

150 Hinzu kamen das Rentengesetz für staatliche Bedienste (1960), das Gesetz für Soldatenunterstüt-
zung (1961) und das Rentengesetz für Soldaten (1962).  
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dienstete, Soldaten und Lehrer 59% der staatlichen Gesamtausgaben für Wohlfahrts-
zwecke aus (Lee, H. 1994: 99; vgl. Ku 1995; 1997151).  
Allerdings wurde eine Abweichung vom dominanten diskursiven Deutungsmuster 
‘Wachstum’ durch wissenschaftliche Gruppen der offiziellen Beratungsorganisation 
von MfGSA (KSS: Komitee für soziale Sicherung) bereitgestellt, die durch die Ideen 
des balancierten Wirtschaftswachstum und der sozialen Entwicklung von UNO152 
beeinflusst worden war (Shon, J. 1983: 249; Choi, C. 1991: 150-159). Mit der Unter-
stützung der MfGSA wurde daraufhin die Beratungskommission für soziale Entwick-
lung153 gegründet, die sich mit neuen sozialen Problemen im Zusammenhang mit der 
Urbanisierung, dem Bevölkerungsproblem, fehlendem Humankapital, Gesundheits-
versorgung, knappem Wohnraum und Einkommensungleichheit beschäftigte. Diese 
Probleme wurden seit Ende der 70er Jahre als negative Wirkungen des Wirtschafts-
wachstums sowohl durch die sozialen Bewegungen als auch von der Regierung the-
matisiert (Shon, J. 1983: 246; Kim, J. 1990: 308). Zur Lösung der Probleme schlug 
sie vor, einen Ausgleich zwischen dem Wirtschaftswachstum und der  Lebensqualität 
der Bevölkerung herbeizuführen und legte konkrete Einführungs- und Umsetzungs-
pläne für ihre Ideen der sozialen Entwicklung vor, die sich stark an dem Konzept der 
UNO orientierten (Shon, J. 1983: 248-249).  
Das entscheidende Merkmal der Umsetzung der sozialen Entwicklung in Südkorea 
bestand in der Betonung des Wirtschaftswachstums. Die Priorität des Wirtschafts-
wachstums in der Entwicklungspolitik wurde nicht in Frage gestellt (Choi, C. 1991: 
157). Zum einen sollte das Konzept der sozialen Entwicklung Schaden und Schock 
des Wachstums, wie den sozialen Wandel oder die Ausweitung von Ungleichheit, die 
durch das schnelle Wachstum ausgelöst wurden, vermindern (Kim, D. 1979; Shon, J. 
1983: 245). Zum anderen sollte das Konzept der sozialen Entwicklung durch die 
Förderung des Humankapitals und Bereitstellung der ideellen Grundlage das Wachs-
tumspotenzial verstärken (Shon, J. 1983: 245). Aufgrund der starken Betonung des 
Wirtschaftswachstums wurden andere wichtige Elemente der sozialen Entwicklung, 
nämlich der universale Charakter der Maßnahmen, wie z.B. die Verbesserung der 
Lebensqualität der Gesamtbevölkerung sowie korrigierende und kompensatorische 
Funktionen der Sozialpolitik gegenüber der Wirtschaftspolitik, deutlich vernachläs-
sigt154. Dem Konzept der südkoreanischen sozialen Entwicklung zufolge sollte die 
soziale Entwicklung eine ergänzende und fördernde Rolle für das Wirtschaftswachs-
tum spielen: Ergänzende und wachstumsnahe soziale Entwicklung. Zwar war die 

                                                 
 
151 Anhand der unsicheren innen- und außenpolitischen Lage in Taiwan begünstigte die Sozialpolitik 

einige Berufsgruppen, wie die pensionierten Parlamentarier, Militärs, Lehrer, öffentliche Bedienste-
te und Veteranen, die für die Herstellung der politischen Stabilität von Bedeutung waren. Im Jahr 
1991 machten die Sozialausgaben für diese fünf Gruppen ca. 75% der gesamten staatlichen Sozial-
ausgaben aus (Ku, 1997: 59).    

152 Siehe Kap. 6.1. 
153 Sie bestand aus ca. 80 Uniprofessoren und Experten aus dem KSS (Choi, C. 1991: 151).  
154 Diese Gruppe beabsichtigte nicht die Ersetzung, sondern die Ergänzung der Wachstumslogik. Sie 

wählte diejenige Form der Sozialpolitik, die das Wirtschaftswachstum nicht behinderte. Ein Bei-
spiel war ihre Befürwortung einer durch Beiträge finanzierten Krankenversicherung. Eine staatliche 
Krankenvorsorge, wie das NHS in England, wurde hingegen von vorneherein ausgeschlossen, weil 
man glaubte, dass die Krankenvorsorge eine finanzielle Belastung für den staatlichen Haushalt dar-
stellen und damit die Wirtschaftspolitik behindern könnte (Lee, Y. 2003: 95). 
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Durchschlagskraft dieses diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ 
in der Diskussion zunächst sehr begrenzt, aber immerhin wurde es als ein wichtiges 
Element des Wohlfahrtsgedankens für den südkoreanischen developmental state 
anerkannt.  
Es wurden einige Schritte unternommen, um die soziale Entwicklung in die staatli-
che Entwicklungsplanung zu integrieren. ‚Der Fünfjährige Wirtschaftsplan’ wurde ab 
dem vierten Mal seiner Erstellung im Jahr 1977 in den ‚Fünfjährigen Wirtschaftsso-
zialplan’ umbenannt. Damit sollte fortan nicht nur ein Wirtschaftsplan sondern auch 
ein sozialpolitischer Plan vorliegen (Kim, Y. 2003: 96). Auch wurden dabei diejeni-
gen sozialpolitischen Maßnahmen bevorzugt, die einen direkten Beitrag zur Erhö-
hung der Produktivität leisten konnten, wie z.B. die Unfallversicherung155 (1964) und 
die Krankenversicherung156 (1977)157. Die Sozialpolitik „sollte dringend in der Wei-
se erweitert werden, das die Erreichung der primären Ziele des Staates, die Verteidi-
gung und das Wirtschaftswachstum, nicht verhindert wird“ (Soziale Entwicklung 
von 1974 zitiert nach Kwon, M. 1989: 74).       
Die zweite Phase des developmental state begann mit der 8. Verfassungsänderung, 
die zu Anfang der 5. Republik erfolgte. Bei der Festlegung des Staatszieles sowie der 
Entkopplung der Rechtstradition herrschte durchaus Kontinuität. Die Änderungen 
der Verfassung der 5. Republik, deren Schwerpunkte in der indirekten Wahl des Prä-
sidenten und der Beschränkung der Amtszeit des Präsidenten auf einen einmaligen 
Zeitraum von 7 Jahren lagen, übernahm die Notstandregelung der Ju-Shin-
Verfassung (§51 KV), sodass weiterhin die Möglichkeit zur Beschränkung der 
Grundrechte gegeben war. Gleichzeitig wurden viele Vorbehalte der Freiheitsrechte, 
die in der Ju-Shin-Verfassung bestanden, beseitigt, und auch Freiheitsrechte wieder-
hergestellt158 (Kim, I. 2000: 140). Insofern wurden in dieser Verfassung die Frei-
heitsrechte insgesamt erweitert (Kim, I. 2000: 140). Im Bereich der sozialen Grund-
rechte schrieb diese Verfassung die Pflicht des Staates für die Schaffung von Sicher-
heit und Wohlfahrt fest (§34, abs.2). Die Rechte auf das Streben nach Glück (§9 
KV), auf lebenslange Bildung (§29 V KV) und auf eine saubere Umwelt wurden neu 
eingeführt (Kim, I. 2000: 141). Angesichts der Verfassungswirklichkeit, in der weder 
die Freiheitsrechte noch die politischen Rechte verwirklicht wurden, stand die Ver-
fassung der 5. Republik in der koreanischen Rechtstradition der ‚Entkopplung’. Die 
sozialen Grundrechte als subjektive Staatsbürgerrechte, die auch durch die deutsche 

                                                 
 
155 Diese wurde für Betriebe in den verarbeitenden Sektoren und in der Bergbauindustrie mit mehr als 

500 Arbeitern eingeführt. 
156 Diese galt für Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten. Mit der Krankenhilfe, die im selben Jahr 

für die Armen eingeführt wurde, deckte die Krankenversicherung ca. 14,5% der Bevölkerung ab 
(Lee, Y. 2003: 101). Dabei lag der Schwerpunkt der Gesundheitspolitik nicht auf der Krankenversi-
cherung, sondern auf der Krankenhilfe als Versorge für die arme Bevölkerung (Kim, Y. 1993: 146-
147; Lee, Y. 2003: 96).    

157 Nach der Einführung der Maßnahmen gab es einen Wandel der Priorität von zuerst ‚primär Ren-
tenversicherung und danach Krankenversicherung’ zu ‚primär Krankenversicherung zu danach Ren-
tenversicherung’. Dieser Wandel wurde hauptsächlich damit begründet, dass die Krankenversiche-
rung zur Erhöhung der Produktivität wesentlich notwendiger sei als die Rentenversicherung.      

158 Die Vorbehaltsregelungen bei den Freiheitsrechten wurden gestrichen. Das Recht auf Rechtmäßig-
keitsprüfung bei einer Festnahme wurde wiederhergestellt (§11 V KV) und das Recht auf Freiheit 
des Privatlebens (§16 KV) und das Verbot der Benachteiligung wegen Handlungen von Verwand-
ten (§12 III KV) wurden neu eingeführt (Kim, I. 2000: 140). 
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Debatte beeinflusst wurden, fanden in Südkorea nur in der Form der Auslegung der 
sozialen Grundrechte Eingang in die Verfassungslehre. Bei der Diskussion über die 
Aufnahme dieser Grundrechte in die koreanische Verfassung gab es drei Standpunk-
te. Erstens: Die sozialen Grundrechte seien Programmsätze, die auf eine politische 
und moralische Leitlinie für die Gesetzgebung hinwiesen. Solange die Legislative 
diese durch die Gesetzgebung nicht konkretisiert, entstünde keine konkrete Pflicht 
bei der Administrative für die Verwirklichung der sozialen Grundrechte zu sorgen 
(Han, T. 1983: 934). Zweitens: Die Staatsbürger hätten nur ein abstraktes Recht ge-
genüber dem Staat. Der Staatbürger könne vom Staat fordern, die notwendigen Maß-
nahmen einzuführen, er hätte aber keinen konkreten einklagbaren Anspruch auf ein 
würdiges Leben. Die sozialen Grundrechte wären trotz ihres abstrakten Charakters 
gesetzliche Rechte der Staatsbürger, obwohl der Staat zu deren Realisierung nicht 
durch gerichtliches Einklagen gezwungen werden könne (Kim, C. 1991: 461; Kwon, 
Y. 1989: 539). Drittens: Die sozialen Grundrechte seien laut Verfassung konkrete 
einklagbare Rechte. Der Staat habe die Pflicht diese Rechte zu verwirklichen. Der 
Staatsbürger könne deren gesetzliche Verwirklichung durch eine Verfassungsklage 
verlangen, wenn es keine gesetzliche Grundlage für sie gebe. In der südkoreanischen 
Debatte fanden bis Ende der 80er Jahre die erste und die zweite Auslegung die gröβ-
te Beachtung (Kim, K. 1992: 31; 37). 
In der Verfassungswirklichkeit unterdrückte der Staat mit dem Festhalten an den 
Staatszielen Verteidigung durch Antikommunismus sowie Wirtschaftswachstum die 
Autonomie und die Organisation der Gewerkschaften und der sozialen Kräfte mit 
repressiven Maßnahmen. Dadurch schloss er deren politische und ökonomische Be-
teiligung am gesellschaftlichen Gestaltungsprozess aus und verhinderte die gesell-
schaftliche Ausdifferenzierung. Insofern zeigte der Staat während der 5. Republik 
einen autoritären Charakter.  
Die Schwächung der Staatskapazität durch die Neoliberalisierung der Staatsbürokra-
tie und die Stärkung der Autonomie der Chaebol innerhalb der Entwicklungskoaliti-
on führte zur Änderung der Entwicklungsstrategie, d.h. weg von der keynesianischen 
Entwicklungspolitik hin zur monetaristischen Stabilitätspolitik. Durch die Belebung 
des Marktmechanismus versuchte der Staat die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
auf dem Weltmarkt zu stärken und nahm damit Abstand von der Regulierung des 
Marktes. Insofern kann man einen Wandel des koreanischen developmental state von 
einem markt-gesellschafts-gestaltenden developmental state zu einem sich an den 
Markt anpassenden (market-conforming) und die Gesellschaft ausschließenden 
developmental state mit dem Ordnungskonzept des autoritären Kapitalismus fest-
stellen (vgl. Im, H. 1992: 391). In diesem developmental state behielt der Staat zwar 
die autoritäre Politik gegenüber der Gesellschaft bei, legte aber den Schwerpunkt der 
staatlichen Regulierung mit zunehmender Verselbstständigung der Wirtschaft nicht 
mehr auf die Gestaltung des Marktes, sondern auf die Anpassung der staatlichen 
Steuerung an den freien Markt. Die Regierung erklärte den Aufbau der „demokrati-
schen Wohlfahrtsgesellschaft“ zu ihrem Regierungsziel. Dieses sollte durch drei 
Regierungszielsetzungen, nämlich die feste Verwurzelung der Demokratie, den Auf-
bau des Wohlfahrtsstaates und die Verwirklichung der Gerechtigkeit erreicht werden 
(Amtsantrittsrede von Präsidenten Chun, Du-Hwan am 01.09.1980). Gleichzeitig 
wurde aber die Priorität der Staatsziele ‚Wirtschaftswachstum’ und ‚Verteidigung’ 
betont. „Um die Grundlage der Wohlfahrtsgesellschaft zu schaffen ist es absolut 
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notwendig, das anhaltende Wirtschaftswachstum auf der Basis der liberalen Markt-
wirtschaft zu erreichen. Das Wirtschaftswachstum stellt die Grundvoraussetzung der 
Sozialpolitik“ dar (ebenda). Die Verwirklichung der Wohlfahrtsgesellschaft ohne 
selbständige Verteidigung ist nur ein auf Sand gebautes Haus (‚ 樓閣’) (ebenda). 
Insofern wurde die Priorität sowohl der Wirtschaftspolitik als auch der Verteidigung 
des Landes vor dem Kommunismus gegenüber der Sozialpolitik nicht in Frage ge-
stellt. Auf der Zielsetzungsebene war damit der negative Einfluss des kalten Kriegs 
auf Südkorea deutlich festzustellen (siehe Kap. 6). Im Zuge der Neoliberalisierung 
der Staatsbürokratie (siehe Kap. 5.1.2) wurde während der 80er Jahre die Residuali-
sierung des sozialen Staatsziels verstärkt, indem die Regierung den Schwerpunkt 
der Sozialpolitik auf die Bekämpfung der absoluten Armut legte und die ergänzende 
und fördernde Rolle der sozialen Entwicklung vernachlässigte. Bis zur Mitte der 80er 
Jahre konzentrierte sich der Aufbau der Sozialpolitik auf die Verbesserung des Für-
sorgesystems, wie z.B. die Reform des Gesetzes für Kinderwohlfahrt (1981), das 
Gesetz für die Wohlfahrt der körperlich und geistig Behinderten (1981) sowie das 
Gesetz für Altenwohlfahrt und die Reform des Lebensschutzgesetzes (1983). „Die 
Regierung legt die absolute Priorität auf die Bekämpfung der absoluten Armut und 
die Deckung der Grundbedürfnisse der ganzen Bevölkerung“ (Amtsantrittsrede von 
Präsidenten Chun, Du-Hwan am 01.09.1980).  
Struktur des sozialen Staatsziels im developmental state 
Wie im Kapitel 4 (Abbildung 4-1) gezeigt wird, kann die Struktur der Staatsziele im 
developmental state nach den folgenden fünf Kriterien festgestellt werden:  Staatli-
che Verantwortung für Wohlfahrt, Ausdifferenzierung des Ziels der Sozialpolitik im 
gesellschaftlichen Ordnungskonzept, Anerkennung der Wohlfahrtsrechte als subjek-
tives Recht (Subjektives Recht auf Wohlfahrt und Universalismus), Recht-Pflicht-
Beziehung und Struktur der  Policy-Community.          
Der Schwerpunkt der Staatsaufgabe lag während der ganzen Zeit des developmen-
tal state auf der Wirtschaftsförderung und der Verteidigung. In diesem Punkt war die 
Entkopplung der koreanischen Verfassung sehr deutlich. In der Verfassung war die 
Verantwortung des Staates für die Wohlfahrt als ein wichtiger Bestandteil der Staats-
ziele festgeschrieben 159 , aber in der Verfassungswirklichkeit wurde das soziale 
Staatsziel durch die zwei oben genannten Hauptziele verdrängt. Zum einen sollte der 
Staat die Industrialisierung und Modernisierung, deren Fehlen als Ursache aller sozi-
alen Probleme des Landes angesehen wurde, gestalten und fördern. Zum anderen 
wurde die Ausdifferenzierung der sozialen Sicherheit durch das überaus starke 
Bestreben nach innerer und äuβerer Sicherheit verhindert. Die Erfahrung des Korea-
kriegs verstärkte die Bedeutung der Sicherheit vor äußerer Bedrohung. Allerdings 
wurde die Verteidigung durch den Anti-Kommunismus als existenzielle Staatsaufga-
be angesehen. Dadurch wurden die Ziele der sozialen Sicherheit an den Rand ge-
drängt.   
Die Entkopplung war auch im Ordnungskonzept eindeutig festzustellen. Die korea-
nische Verfassung nahm die gesellschaftliche Ausdifferenzierung durch die Festle-
gung der Freiheitsgrundrechte, sowie die politischen und sozialen Grundrechte vor 
                                                 
 
159 Während die deutsche Verfassung mit der Sozialstaatsklausel (GG §§20 und 28) die Sozialstaat-

lichkeit ‚allgemein’ erklärt, schreibt die Koreanische Verfassung die staatliche Verpflichtung in 
Form der sozialen Grundrechte fest.   
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und bestimmte als Ordnungskonzept die soziale Marktwirtschaft, das die Ausdiffe-
renzierung des Wirtschaftssystems, des politischen Systems und des Wohlfahrtssek-
tors voraussetzte. Doch in der Verfassungswirklichkeit war dieses Ordnungskonzept 
eher als Merkantilismus zu bezeichnen. In dem autoritären Kapitalismus, der südko-
reanischen Variante des developmental state, übernahm der Staat die Aufgabe der 
Gestaltung der Marktwirtschaft und der Gesellschaft und setzte repressive Staatsge-
walt ein. Bei diesem Konzept war die Rolle der Sozialpolitik sehr begrenzt. Die 
Hauptrolle bei der Überwindung sowohl der wirtschaftlichen Probleme als auch der 
sozialen Probleme, bzw. der Armutsprobleme, sollte die Wirtschaftspolitik spielen. 
Die Balancierung des Wirtschaftswachstums durch die Sozialpolitik durfte nur be-
grenzte Wirkung auf die Gestaltung der Sozialpolitik ausüben, sofern sie das Wirt-
schaftswachstum förderte oder es zumindest nicht verhinderte. Dabei leisteten die 
Arbeiterfrage und die Versuche zur Einführung der Sozialversicherungen, die durch 
die Balanced-Development-Diskurskoalition aufgegriffen wurden, einen zwar sehr 
begrenzten, aber spürbaren Beitrag zur Gestaltung der Sozialpolitik.   
Die Entfaltung der Identität des unabhängigen Individuums war in Südkorea, in dem 
es kaum eine Tradition zur Liberalisierung der Gesellschaft  gab, sehr schwierig. Die 
Entwicklung des Rechts auf individuelle Wohlfahrt wurde auch dadurch verhin-
dert, dass die traditionelle Bindung der Individuen an die Familie und die Gemeinde 
noch erhalten geblieben war. Es gab zwar eine starke Identität des Individuums als 
Mitglied des Nationalstaates, diese stützte sich aber auf die lange Geschichte eines 
einheitlichen Staates, die staatliche Mobilisierung für die Modernisierung der Gesell-
schaft sowie die ideologische Mobilisierung gegen den Kommunismus. Die Integra-
tionskraft der Sozialpolitik wurde nicht nachgefragt und Sozialpolitik nicht als 
Staatsbürgerrecht, sondern als Privileg bestimmter Berufsgruppen angesehen, die 
einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum oder zur polischen Stabilität des 
autoritären Regime leisteten. Weder das herrschende diskursive Deutungsmuster 
‘Wachstum’ noch das davon abweichende diskursive Deutungsmuster ‚balanced 
development’ bezog sich auf die individuellen sozialen Grundrechte, die in der kore-
anischen Verfassung einen klaren Ausdruck fanden. Selbst die Programmatik des 
Rechts auf Leben des ‚Minjung’, die durch die radikale Demokratiebewegung her-
vorgehoben wurde, beinhaltete kein subjektives Recht auf Wohlfahrt, sondern ledig-
lich das Recht auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der sozial schwachen 
Schichten. Der Begriff ‚Minjung’ umfasst nicht die Summe der unabhängigen Indi-
viduen oder Staatsbürger, sondern die Summe der sozialen Schichten und Klassen, 
die sich aufgrund der strukturellen und vor allem ökonomischen Probleme der Ge-
sellschaft herausgebildet hatten. Insofern stellte die koreanische Verfassungslehre, in 
der der individuelle Charakter des Grundrechts auf Wohlfahrt thematisiert wurde, 
eine der wenigen Ausnahmen in der sozialstaatlichen Debatte dar.  
Die Pflichten der Mitglieder der Gesellschaft wurden beim Staatsziel betont, wäh-
rend Rechte nur Personen in bestimmten Positionen innerhalb der Familie bzw. Ge-
meinde und des Staates vorbehalten blieben. Das war darauf zurückzuführen, dass 
sich die traditionelle Identität des Individuums als Familienmitglied oder als Unter-
tan des feudalen bzw. konfuzianischen Königreichs begründete (was durch die japa-
nische Kolonialherrschaft verstärkt worden war), während die Identität als Rechts-
subjekt im autoritären Regime des Developmental state immer stärker verdrängt 
wurde. Die individuelle und familiäre Verantwortung für die sozialen Probleme war 
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in der Sozialpolitik hingegen weit verbreitet, was in der Sozialpolitik zu einer starken 
Verpflichtung zur Arbeit führte.  
Die Policy-Community des developmental state wies den Typus der passiven 
Schließung  auf. Die Thematisierung des sozialen Staatsziels wurde stark unter-
drückt. Die Thematisierung der sozialen Probleme im Kontext des Rechts auf Leben 
im Sinne von Minjung wurde als politisch gefährlich angesehen und politisch unter-
drückt. Trotz dieser Bedingungen war der Einfluss der globalen Sozialpolitik den-
noch festzustellen. Die Idee der sozialen Entwicklung, die durch die offizielle Bera-
tungskommission des MfGSA unter dem ideellen Einfluss der UNO entwickelt wur-
de, wurde jedoch zuerst von der Geheimpolizei überprüft160 (Choi, C. 1991: 158). 
Die Diskussion über das soziale Staatsziel war in der Öffentlichkeit nicht er-
wünscht161. Die vier Projektberichte über das Projekt der sozialen Entwicklung wur-
den der Öffentlichkeit vorenthalten und einige davon nicht einmal gedruckt162 (eben-
da: 152). Daher blieb die Wirkung dieser Ideen in der Debatte und während der Um-
setzung der Sozialpolitik begrenzt. Der Staat selektierte und gestaltete die Themati-
sierung der sozialen Fragen weitgehend. Die staatliche Thematisierung der sozialen 
Fragen führte zur Mobilisierung der Bevölkerung für staatlich organisierte soziale 
und wirtschaftliche Projekte, wie der Neuen Dorfbewegung und dem fünfjährigen 
Wirtschaftsplan. 
Zusammenfassend gesehen lag der Schwerpunkt der Staatsaufgabe im südkoreani-
schen developmental state auf der Wirtschaftsförderung und der Festigung der inne-
ren und äußeren Sicherheit. Das Ordnungskonzept wurde durch den autoritären Kapi-
talismus geprägt, in dem der Staat eine gestaltende Rolle für den Markt und die Ge-
sellschaft übernahm und damit die Ausdifferenzierung des Marktes und des Sozial-
sektors verhinderte. Der Ausbau der Sozialpolitik, der durch die Idee der sozialen 
Entwicklung beeinflusst wurde, beschränkte sich auf die Bereiche, die einen direkten 
Beitrag, wie die Mobilisierung der ökonomischen Ressourcen, oder einen indirekten 
Beitrag, wie die Qualifizierung des Humankapitals, zur Wirtschaftspolitik leisten 
konnten. Die Leistungen der Sozialpolitik wurden nicht als individuelle Rechte aller 
Staatsbürger, sondern als Privileg bestimmter Gruppen angesehen, wobei ihre Pflich-
ten gegenüber ihren Rechten im Vordergrund standen. Entsprechend wurde die Be-
teiligung der Staatsbürger bei der Gestaltung der Staatsziele sehr begrenzt. Der Staat 

                                                 
 
160 In einer Kabinettsitzung betonte Kwon, Hee-Sub, der Minister des MfSGA, 1968 die Bedeutung 

der sozialen Entwicklung als Ergänzung zur Wirtschaftspolitik und präsentierte das Projekt der so-
zialen Entwicklung des MfGSA. Der Wirtschaftsminister war gegen das Projekt, weil es das Wirt-
schaftswachstum hätte verhindern können, und wies wütend darauf hin, dass nur Kommunisten ein 
solches Projekt vorantreiben würden. Am nächsten Tag bekam ein Mitarbeiter des Projektes im Mi-
nisterium Besuch vom Geheimdienst (KCIA).  Er musste die Polizisten überzeugen, dass das Pro-
jekt nichts mit dem Kommunismus zu tun hatte (Choi, C. 1991: 158).  

161 Das gilt auch für die Verfassung. Die 5. Republik, die angeblich eine demokratische Republik sein 
sollte (§1 I KV), wich schon beim Verfassungsgebungsprozess vom demokratischen Prinzip ab. Die 
Verfassung wurde vom ‚Gesetzerlassungsrat der Staatssicherheit’ konzipiert, den die Gruppe des 
Militärputschs nach der illegalen Auflösung des Parlaments ohne gesetzliche Grundlage gegründet 
hatte. 

162 Es gab vier Projektberichte: Grundkonzept der sozialen Entwicklung (1968), Langfristige Aussicht 
der sozialen Entwicklung (1969), Langfristiger Plan der sozialen Entwicklung (1970) und Sektor-
plan der sozialen Entwicklung (1974). Der erste Bericht wurde der Öffentlichkeit vorenthalten und 
der zweite nicht einmal gedruckt (Choi, C. 1991: 152).  
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dominierte in der Thematisierung der sozialen Frage und bei der Formulierung ihrer 
politischen Lösung. Insgesamt stimmte die Struktur des sozialen Staatsziels während 
dieser Phase in Südkorea mit der des developmental state überein, die in Tabelle 3-3 
gezeigt wurde. Außerdem war bei allen Punkten des sozialen Staatsziels eine Ent-
kopplung im Sinne einer Diskrepanz zwischen Verfassung (formeller Institution) und 
Verfassungswirklichkeit (deren Umsetzung) deutlich zu erkennen.  

7.2 Soziale Fragen und das soziale Staatsziel nach der Demokratisierung 

7.2.1 Soziale Fragen 

Der fortschreitende Demokratisierungsprozess führte nach 1987 zur Thematisierung 
der sozialen Fragen in der Gesellschaft: Aktualisierung der sozialen Frage. Der 
massiven Demokratiebewegung im Juni 1987 folgte direkt die Streikwelle der Ar-
beitnehmer zwischen Juli und September desselben Jahres (siehe Tabelle 5-6). Damit 
war auch die lang unterdrückte Arbeiterfrage nachdrücklich in die politische Öffent-
lichkeit getreten. Allerdings konzentrierte sich der Protest zuerst hauptsächlich auf 
die Erhöhung des Arbeitsentgelts sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und richtete sich gegen die Arbeitgeber der einzelnen Betriebe. Mit der Organisation 
der Gewerkschaften weiterten sich die Forderungen auch auf andere Bereiche aus, 
wie z.B. auf die Organisations- und Verhandlungsrechte der Gewerkschaften, die im 
developmental state strikt untersagt worden waren. Allerdings verhinderten das Or-
ganisationsprinzip der Gewerkschaften, die in der Form von ‚Betriebsgewerkschaf-
ten’ auftraten, und die unter dem Einfluss des Marxismus entstandene ideelle Radi-
kalisierung innerhalb der Gewerkschaften, dass die Arbeiterbewegungen politische 
und sozialpolitische Forderungen formulierten (Koreanischer Bund der demokrati-
schen Arbeiter 1994: 193). Erst nach dem Zerfall des real existierenden Sozialismus 
versuchte ein Teil der DKGB163 in der Mitte der 90er Jahre diese Merkmale der ko-
reanischen Arbeiterfrage, d.h. die ideelle Radikalisierung innerhalb der Gewerk-
schaften sowie die Betriebs- und Wirtschaftsorientierung164 zu überwinden und stell-
te sozialreformistische Forderungen, um die politischen und sozialen Rechte der Ar-
beitnehmer zu stärken (Lyu, M. 2004: 2-4). Das Projekt des „Kampfes für Sozialre-
form“ des DKGB erweiterte die Themen der Arbeiterfrage um die der politischen 
und sozialen Rechte und erreichte eine Verbesserung der Rechte und der Lebensqua-
lität für die gesamte Bevölkerung (ebenda). Allerdings wurde das Projekt durch an-
dere drängende Probleme, wie die Gründung einer Dachorganisation für die Gewerk-
schaften, immer wieder unterbrochen (Kim, Y. 1998).           
Ein wichtiges Merkmal der Inhalte der sozialen Fragen in Südkorea bestand darin, 
dass sich alte und neue soziale Fragen beinahe gleichzeitig in den Freiraum in der 
Gesellschaft geschoben hatten, der durch die Demokratisierung geschaffen worden 
war. Neben der Arbeiterfrage, die eine der klassischen sozialen Fragen des Kapita-

                                                 
 
163 Siehe insbesondere Kim, T. (2002) und Kim, Y. (2000). 
164 Die Thematisierung der Arbeiterfrage beschränkte sich vor allem auf die Erhöhung des Arbeitsent-

gelts auf Betriebsebene. 
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lismus darstellte, fanden die neuen sozialen Fragen, wie die der Umweltverschmut-
zung, die Frauenfrage und die Friedensfrage, die eine groβe Bedeutung für die Le-
bensqualität der Menschen hatten, endlich Aufmerksamkeit. Auch auf die in diese 
Richtung stattfindende Ausweitung der öffentlich diskutierten Themen hatte das En-
de des Kommunismus einen deutlichen Einfluss. Der Minjung-Ideologie, die sich 
durch den Einfluss des Marxismus an die Revolutionstheorie der Arbeiterklassen 
anlehnte, wurde dadurch schnell die ideelle Grundlage in der Bevölkerung entzogen.  
An die Stelle des Minjung, der ‚Klassenkoalition von Arbeitern, Bauern und Armen’ 
trat der ‚Staatsbürger’ ( ), der nach der Erlangung der Staatsbürgerechte in vielen 
Bereichen drängte. In der Diskussion über das soziale Staatsziel stellten in Südkorea 
allerdings nicht die Arbeiterbewegungen, sondern die sozialen Bewegungen der 
Staatsbürger die gröβte Herausforderung für das herrschende diskursive Deutungs-
muster ‘Wachstum’ dar, das an einen automatischen Umverteilungseffekt des Wirt-
schaftswachstums und damit an dessen Integrationskraft glaubte. So war nicht nur 
das Ungleichheitsproblem auf ökonomischer Ebene, sondern auch die Ungleichheit 
bei der Chancen- und Ressourcenverteilung  in vielen Bereichen zwischen den 
Staatsbürgern über verschiedene soziale Klassen hinweg (z.B. bei Frauen und Behin-
derten) in die Diskussion gerückt (Kim, Y. 2004: 4). Dabei beschränkte sich die 
Problematik der Ungleichheit nicht auf bestimmte soziale Schichten, sondern um-
fasste die aller Staatsbürger, wobei die diskursive Problematisierung von Ungleich-
heit nicht von der Solidarität in den sozialen Klassen, sondern von der Solidarität 
aller Gesellschaftsmitglieder ausging (ebenda): Ungleichheit der Staatsbürger als 
soziale Frage.   
Ein Wandel war bei der Armutsfrage zu erkennen. Die Armutsfrage verlor ihre lange 
Dominanz in der Thematisierung der sozialen Fragen. Sowohl während der Roh-Tae-
Woo-Regierung als auch während der Kim-Young-Sam-Regierung wurde die abso-
lute Armut als gelöst erklärt165. „Das Problem der absoluten Armut ist durch das 
bisherige anhaltende Wirtschaftswachstum gelöst worden ist“ (MfGSA 1992: 251). 
Die Ungleichheit zwischen den Regionen und den sozialen Schichten, die als Folge 
der langjährig am Wirtschaftswachstum orientierten Entwicklungsstrategie bezeich-
net wurde, wurde als ernstes Problem der sozialen Integration betrachtet. “Selbstver-
ständlich hat das hohe Wirtschaftswachstum unser materiales Leben bereichert,… 
aber es hat überall auf unserem Weg unsichtbare Klippen geschaffen. Die Unter-
schiede zwischen den sozialen Schichten und Regionen lösen Konflikte innerhalb 
unseres Volks und damit ein Integrationsproblem aus“ (Amtsantrittsrede von Präsi-
denten Roh, Tae-Woo am 25.02.1988): Ausgleich statt Armut. 

                                                 
 
165 In den Regierungserklärungen und Dokumenten des Wohlfahrtskonzepts wurde die absolute Armut 

nicht mehr betont.    
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7.2.2 Soziales Staatsziel nach der Demokratisierung 

Re-coupling der koreanischen Verfassung  

Die Verfassung der 6. Republik kam durch die Demokratiebewegung von 1987 zu-
stande. Höchste Priorität hinsichtlich der Veränderung der Verfassung lag dement-
sprechend auf der  Wiederherstellung der demokratischen Ordnung. Als erstes wurde 
das politische Grundrecht wiederhergestellt, sodass der Staatspräsident durch Di-
rektwahl gewählt werden konnte. Gleichzeitig wurde seine Amtzeit auf 5 Jahre be-
grenzt (§67, 70, 128 KV) (Cheon, K. 1990: 224). Außerdem wurde die Gewaltentei-
lung in die Verfassung eingeführt und ein Gleichgewicht der staatlichen Kräfte fest-
geschrieben, was die Schwächung der Macht der Staatspräsidenten und die Stärkung 
des Parlaments und der Justiz beinhaltete166. Das zweite Merkmal der neuen Verfas-
sung betrifft die Erweitung der Freiheitsrechte und der sozialen Rechte. Den beste-
henden Freiheitsrechten wurden der Schutz der Intimsphäre und die Freiheit des Pri-
vatlebens hinzugefügt (§17 KV). Das Recht auf Privateigentum wurde durch die 
Entschädigungsregel (§23 III KV) verstärkt (ebenda: 225). Auch die sozialen Grund-
rechte waren erweitert worden (ebenda): Die Regelungen zur besonderen Förderung 
der Wohlfahrt bestimmter Gruppen, wie Frauen, Alte, Jugendliche und Behinderte, 
waren jetzt festgeschrieben (§34 III, IV, V, KV). Die Pflicht des Staates zur Erhal-
tung der Mindestlöhne war neu eingeführt worden (§32 I KV). Der Staat war jetzt 
auch zum Schutz der Mütter verpflichtet (§36 II KV).  
Im Hinblick auf die Entkopplung, d.h. die Diskrepanz zwischen Verfassung und Ver-
fassungswirklichkeit, zeigte sich in der Zeit zwischen 1987 und 1998 ein bedeuten-
der Wandel. Die zentralen Forderungen der Demokratiebewegung von 1987 konzent-
rierten sich hauptsächlich auf die Gewährung von Freiheitsrechten (z.B. Versamm-
lungsrecht und Pressefreiheit) und politischen Rechten (z.B. Wahlrecht). Dement-
sprechend war eine deutliche Stärkung der Freiheitsgrundrechte und der politischen 
Grundrechte in der Verfassung festzustellen. Die repressiven Instrumente der Staats-
gewalt (z.B. Geheimdienst und Militärgeheimdienst) wurden durch die demokrati-
sche Reform der Munmin-Regierung entscheidend geschwächt.  
Die politischen Grundrechte bewegten sich durch die zwei friedlichen Machtwechsel 
in den Jahren 1988 und 1993 in die Richtung der Stabilität. Die Stabilität der Verfas-
sung stieg auch dadurch, dass der Machtwechsel von 1993 zum ersten Mal in der 
südkoreanischen Geschichte ohne eine Verfassungsänderung stattfand. Aus instituti-
oneller Sicht schuf die neue Verfassung das Verfassungsgericht und die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit. Damit wurde die Möglichkeit eröffnet, die Legitimation der 
Staatsmacht in die Prüfung der Verfassung einzubeziehen (Cheon, K. 1999: 171). 
Die Gesellschaftsordnung der koreanischen Verfassung, die Demokratische Repu-
blik, die seit 1948 permanent ein fester Bestandteil der Verfassung gewesen war, 
fand erst nach der Demokratisierung ihre eigentliche Umsetzung: ‚re-coupling’).  
Im Gegensatz zum Fortschritt des re-coupling’ der freiheitlichen und politischen 
Grundrechte nach der Demokratisierung fand kein entsprechendes re-coupling bei 

                                                 
 
166 Ausführlich dazu siehe Kapitel 5.2. 
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den sozialen Staatszielen statt. Allerdings gab es Bemühungen seitens der sozialen 
Bewegungen für soziale Grundrechte, die zwar den Prozess des re-coupling im Gang 
gesetzt, aber nur begrenzten Einfluss auf die Gestaltung des sozialen Ziels hatten. 
Die soziale Bewegung, die sich für die Grundversorgung der Bürger einsetzte und 
von der Wohlfahrtssonderkommission der PBPD gegründet wurde, formulierte zum 
ersten Mal in der südkoreanischen Geschichte die Forderung nach einem rechtlichen 
Anspruch der Staatsbürger auf ein „nationales Minimum“, zu dessen Gewährung der 
Staat laut Verfassung verpflichtet war (Lee, Y./Lee, J. 1996: 2). Die Bewegung wur-
de durch einen Strang in der Debatte innerhalb der Verfassungslehre beeinflusst, die 
durch die Auffassung geprägt wurde, die sozialen Rechte nicht als abstrakte, sondern 
als konkrete Rechte zu interpretieren. Dadurch verlor der Standpunkt der Programm-
ansätze seine dominante Stellung, womit die rechtswissenschaftlichen Voraussetzun-
gen für ein soziales Grundrecht geschaffen wurden (vgl. Kim, K. 1992). Die ‚Bewe-
gung der öffentlichen Verfassungsklage’ der SBPD, die durch die Gründung des 
Verfassungsgerichts erst entstehen konnte, schloss sich dieser Verfassungsdiskussion 
an. Die Bürgerbewegung hielt der Regierung in ihrer Klage am Verfassungsgericht 
vor, dass das aktuelle Leistungsniveau des Lebensunterhaltsschutzes nicht ausreichte, 
um eine lebenswürdige Grundlage der Bürger zu gewährleisten, so wie es laut § 34 
KV vorgeschrieben war.  
In dieser Klagebewegung war die erste Phase des Prozesses der Entkopplung zu beo-
bachten. Die Zunahme an Rechtsstaatlichkeit, die eng mit dem Fortschritt der Demo-
kratisierung verbunden war, führte erneut zu der Diskussion über die Notwendigkeit 
einer Belebung der sozialen Rechte in der toten Verfassung und bei den Staatszielen. 
Dabei übte die ‚tote’ (oder tot geglaubte) Verfassung einen ‚lebendigen’ Einfluss auf 
deren Inhalte aus. Sie begünstigte eine bestimmte Richtung, auf die die Verfassung 
hinwies. Die dekorativen Verfassungsbestimmungen zu den sozialen Grundrechten 
wirkten wegweisend bei der Verwirklichung der sozialen Grundrechte. „Im Unter-
schied zu anderen Verfassungen nimmt unsere Verfassung die sozialpolitische Auf-
gabe in Form der ‚Grundrechte des Volks’ auf. Das bereitet die Grundlage für die 
Verwirklichung der ‚sozialen Rechte’ in der ,toten Verfassung’. … Bei der öffentli-
chen Klage handelt es sich um die Verwirklichung der sozialen Rechte mit der Hilfe 
der sozialen Grundrechte, die in der Verfassung schon vorgeschrieben sind…“ (Lee, 
C. 2004: 9). 

Soziales Staatsziel bei der Noh-Tae-Woo-  und  Kim-Young-Sam-Regierung 

Die Zielsetzungen dieser beiden Regierungen bestanden zunächst in der Reform des 
politischen Systems. Die Noh-Tae-Woo-Regierung kam vor allem zu Anfang ihrer 
Amtszeit den Forderungen der Demokratiebewegung von 1987 entgegen und führte 
einige Reformmaßnahmen durch, die von der Kim-Young-Sam-Regierung in einer 
erweiterten Form fortgeführt wurden. Diese politischen Reformen konzentrierten 
sich auf die Entmachtung der repressiven und nicht selten auch illegalen Staatsappa-
rate. Das geschah bei der Reform der Geheimdienste und der Polizei, sowie der Her-
stellung des demokratischen Verfahrens durch die Dezentralisierung und Beschrän-
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kung des developmental state167. Ein weiteres Ziel dieser Regierungen beinhaltete die 
Herstellung des Wettbewerbsprinzips auf dem Markt. Obwohl die Idee der Segyehwa 
(Globalisierung) offiziell als die Stärkung der Teilnahme an der Konstruktion der 
Weltordnung und der Kooperation mit der Weltgesellschaft in allen Bereichen der 
Gesellschaft interpretiert wurde, konzentrierte sich die öffentliche Diskussion auf die 
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit durch einen kleinen und effektiven Staat, der in-
tern den globalen Standard des liberalen Kapitalismus einführt.  
Drittens übte der Zerfall des Kommunismus einen bedeutenden Einfluss auf das 
Staatsziel aus. Die Noh-Regierung nutzte die veränderten weltpolitischen Bedingun-
gen, um die diplomatischen Beziehungen in den Osten hinein zu erweitern. Die 
‚Nordpolitik’ war so erfolgreich, dass diese Südkorea den langerwünschten Beitritt 
zur UNO ermöglichte. Innenpolitisch hatte sie zur Folge, dass das Staatsziel ‚Vertei-
digung des Landes vor dem Kommunismus’, das lange Zeit das Ziel der sozialen 
Sicherheit in den Hintergrund gedrängt hatte, an Bedeutung verlor. Dadurch wurde 
die ideologische Zügelung der sozial(istisch)en Normen der Gleichheit und sozialen 
Sicherheit gelockert und der Zugang zum Wohlfahrtsinternationalismus ermöglicht. 
Es ist umstritten, inwiefern der koreanische developmental state in dieser Zeit demo-
liert wurde (vgl. Yun, S. 2002: 50-52). Einerseits wurden die staatlichen Marktinter-
ventionen, die das wichtigste Merkmal des developmental state darstellen, verringert. 
Die Stärkung der privaten Initiative und Kreativität auf dem Markt wurde als der 
beste Weg zur Förderung des Wirtschaftswachstums angesehen (Shin, D. 2000: 209). 
Andererseits nahm das staatliche Engagement für eine Liberalisierung zu. Unter dem 
Druck der Globalisierung setzte sich die Regierung für die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der südkoreanischen Unternehmen ein. „Unter Segyehwa wurde all-
gemein die weltweite Expansion des koreanischen Kapitals verstanden“ (Choi, S. 
2003: 50). Mit dieser Zielsetzung führte die Regierung aktiv die Deregulierungspoli-
tik in den Bereichen Industrie-, Finanz- und Arbeitspolitik durch (Shin, D. 2000: 
209-211). Der Charakter des liberalen Staates erreichte auch das politische System, 
wobei das Wettbewerbsprinzip den autoritären Mechanismus des developmental 
state ersetzen sollte. Der Staat beschränkte sich auf die Gewährung der Verfahrens-
rechte (Wahlrechte und Versammlungsrecht), die den fairen Wettbewerb zwischen 
Individuen und Gruppen ermöglichen sollten (Im, H. 1994: 326).  
Während dieser beiden Regierungszeiten wurden die Schwerpunkte der Arbeit, die 
Liberalisierung und die Demokratisierung, jedoch nicht stabil beibehalten. Sie wur-
den immer wieder durch die Rückkehr zu der repressiven Politik eines developmen-
tal state unterbrochen (Kang, J. 2000: 337-340). Aufgrund seines ambivalenten und 
instabilen Charakters ist es schwierig, von einem klaren Wandel des developmental 
state zu einem regulativen Staat168 oder liberalen Staat zu sprechen. Insofern kann 
man ihn als begrenzt liberalen Staat bezeichnen. Bei dieser begrenzt liberalen 
Staatsführung versuchte der Staat zwar weiterhin das ökonomische Ziel als Staatsziel 
zu verfolgen. Es standen ihm jedoch nur sehr begrenzte Politikmaßnahmen, die sich 
auf die Deregulierung und Liberalisierung der Märkte bezogen, zur Verfügung. Der 

                                                 
 
167 Siehe dazu ausführlich Kapitel 5.2. 
168 Unter dem regulativen Staat wird der Staat verstanden, der nur minimale Regulierungen, die für die 

Stabilität des Marktes notwendig sind, ausübt. Der regulative Staat verzichtet auf eine langfristige 
Industriepolitik und Intervention in den Markt (Yun, S. 2002: 50). 
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Staat hielt zwar an den demokratischen Regeln fest, aber die Demokratie war sehr 
instabil. Bei dieser Art Staatsführung handelt es um eine Zwischenform zwischen 
dem developmental state und dem liberalen Staat. Die Entstehung dieser Staatsform 
ist hauptsächlich auf den koreanischen Charakter der Demokratisierung zurückzufüh-
ren, die durch den Kompromiss zwischen autoritären und demokratischen Kräften 
zustande kam169 (Im, H. 1994: 293; Shin, K. 1999: 120). Als Ordnungskonzept stellte 
er die Marktdemokratie vor. Mit diesem Konzept betrieb die liberale Idee die Ausdif-
ferenzierung des Wirtschaftssystems und des politischen Systems. Das Marktprinzip 
war dabei sowohl im Wirtschaftssystem als auch im politischen System als Grundle-
gel akzeptiert (Im, H. 1994: 326).  
Ein bedeutendes Merkmal dieses begrenzten Marktliberalismus bestand in der Stel-
lung des sozialen Staatsziels. Die Debatte über das soziale Staatsziel im begrenzt 
liberalen Staat zeigte ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite konnte die Balan-
ced-Development-Diskurskoalition ihren Einfluss auf die Gestaltung der Wohlfahrts-
ideen verstärken. Erstens fand eine Integration von Politik und Sozialpolitik durch 
die Demokratisierung statt, d.h. die Sozialpolitik wurde zu einem wichtigen Teil der 
politischen Legitimation. Im developmental state gab es zwar die Sozialgesetzge-
bungen aus den ersten Amtszeiten der Präsidenten. Doch diese Gesetze hatten nur 
eine symbolische Bedeutung, weil die meisten Gesetze nicht umgesetzt wurden. So 
wurden in der Zeit zwischen 1961 und 1963 fast 15 Sozialgesetze erlassen, aber nur 
die wenigsten davon umgesetzt. Das betraf diejenigen, die auf bestimmte Personen-
gruppen begrenzt waren (Altersvorsorge für Beamte und Soldaten sowie Unfallversi-
cherung für bestimmte Gruppen von Beschäftigten)170 (Shuh, B. 1995: 134-135).  
Bei der Wohlfahrtsexpansion Ende der 80er Jahre handelte es sich um die tatsächli-
che Umsetzung der sozialpolitischen Maßnahmen, die den größten Teil der Bevölke-
rung betrafen, wie die Einführung des Mindestlohns (1988171), die Einführung der 
Volksrente (1988172), die Erweiterung der Krankenversicherung (1988) und die Er-
weiterung der Unfallversicherung (1989), die Verabschiedung des Gesetzes für Be-
schäftigungsförderung bei Behinderten (1990) sowie die Verabschiedung des Geset-
zes für betriebliche Wohlfahrt (1991). Außerdem wurde der Ausgleich zwischen dem 
Wirtschaftswachstum und der sozialen Entwicklung verstärkt betont, sodass darauf-
hin die Erhöhung der Lebensqualität als Hauptziel der ökonomischen und sozialen 
Entwicklung benannt wurde: Wohlfahrt als Legitimationsgrundlage.  
Dabei war der deutliche Einfluss der globalen Sozialpolitik während der Kim-
Young-Sam-Regierung festzustellen, da die Regierung „Segyehwa“ (Globalisierung: 
界 ), im Sinne der aktiven Teilnahme an der Weltgesellschaft, zur Regierungs-

aufgabe erklärte.  
Beeinflusst durch den Wohlfahrtsinternationalismus stellte der Präsident Kim, Y-
oung-Sam die Frage nach der Lebensqualität, nachdem er am Sozialgipfel in Ko-
penhagen teilgenommen hatte. Dort wurde betont, dass das Endziel der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in der Erhöhung der Lebensqualität liegt. Auch wurde 

                                                 
 
169 Ausführlicher im Kapitel 5.2. 
170 Industriezweige, die zum Geltungsbereich des Arbeitsstandardgesetzes gehörten, sind der Bergbau 

und das verarbeitende Gewerbe mit mehr als 500 Beschäftigten (Lee, S. 2002: 14).    
171 Dabei handelte es sich um das Jahr der Umsetzung.   
172 Ebenda. 
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die Erhöhung der Unsicherheit in der globalisierten Welt, die Konflikte und Spaltun-
gen in der Gesellschaft auslösen könnte, als eine große Herausforderung thematisiert 
(KHBfW 1997: 22). Unter dem Einfluss der Idee der sozialen Entwicklung wurden 
auch in Südkorea die Folgeprobleme der einseitigen Wirtschaftsentwicklungsstrate-
gie des developmental state thematisiert. Als Leitidee der Wohlfahrt wurde der soge-
nannte „ausgleichende Wohlfahrtsstaat“ vorgestellt, der den Ausgleich von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik betont. Die beiden Zielsetzungen Wirtschaftswachstum 
und Wohlfahrt stehen hierbei nicht in einer ersetzenden sondern in einer sich ergän-
zenden Beziehung. Des Weiteren spielte bei der Vorbereitung für den Beitritt zur 
OECD 1996 der internationale Vergleich über die Messung der Lebensqualität eine 
wichtige Rolle. Es wurden nicht mehr die Entwicklungs- und Übergangsländer, son-
dern die OECD-Mitglieder, d.h. die entwickelten Länder, für einen Vergleich heran-
gezogen. Das führte zur Diskussion über die schwach entwickelte südkoreanische 
Sozialpolitik. Mit Hilfe der ‚Segyehwa (Globalisierung) der Lebensqualität’ sollte 
die Lebensqualität in Südkorea das Niveau der entwickelten Länder erreichen (Pro-
jektgruppe für Wohlfahrt des Volks 1995: 191). Auf Grund dessen wurden systema-
tische Indikatoren für die Messung der Lebensqualität entwickelt und ein systemati-
scher Vergleich der Sozialpolitik, insbesondere der Sozialausgaben, mit anderen 
Ländern auf wissenschaftlicher Ebene in den Forschungsinstituten der Regierung, 
wie z.B. der IfGSA, durchgeführt (Noh, I./Kim, S. 1996; Moon,H. 1995).  
Es war aber trotz der Betonung des Ausgleichs zwischen dem Wirtschaftswachstum 
und der sozialen Entwicklung unübersehbar, dass das diskursive Deutungsmuster 
‘Wachstum’ immer eine dominante Rolle bei der Diskussion über das soziale Staats-
ziel spielte. Unter der Kim-Young-Sam-Regierung wurde die Segyehwa der Lebens-
qualität betont, doch die Lebensqualität wäre insofern wichtig gewesen, weil sie zur 
Erhöhung der Arbeitsmotivation beigetragen und damit eine wichtige Grundlage für 
die Wettbewerbsfähigkeit in der Zeit der Globalisierung dargestellt hätte (Lee, K. 
1995: 220). Der Präsident Kim-Young-Sam bestätigte die Priorität des Wirtschafts-
wachstums mit einem einfachen aber deutlichen Satz: „Lasst uns größeres Brot ba-
cken, um einen größeren Anteil daran zu erhalten“ (Amtsantrittsrede von Präsidenten 
Kim, Young-Sam am 25.02.1993). Aber die Wachstumslogik im begrenzt liberalen 
Staat, die unter dem Einfluss des neoliberalen Wandels der Wirtschaftspolitik in den 
80er und 90er Jahren stand (siehe Kap. 5.1.2), unterschied sich in vielen Punkten von 
der im developmental state. Zwar hielt erstens die Wachstumslogik immer noch an 
dem Prinzip der Priorität des Wirtschaftswachstums gegenüber der Sozialpolitik fest. 
Aber sie wurde nicht mehr mit der Belastung des staatlichen Haushalts, sondern mit 
der Marktverdrängung infolge des unkontrollierten Ausgabewachstums für die Sozi-
alpolitik begründet. Denn mit der  Marktverdrängung wären Preiserhöhungen, der 
Rückgang an Investitionen und die Erhöhung der Zinssätze verbunden. In der Wirt-
schaftspolitik sollte nach dieser Logik die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr durch 
die staatliche Unterstützung sondern durch die Aktivierungsmaßnahmen des Mark-
tes, vor allem der Deregulierung und Privatisierung, gefördert werden. Beim Aufbau 
des Wohlfahrtssystems sollte zweitens die Aktivität der privaten Institutionen wie 
Markt und Familie hervorgehoben werden. Dagegen sollte der Staat bei der Wohl-
fahrtsproduktion eine residuale und marginale Rolle spielen. Die Integrationsfunkti-
on der Sozialpolitik bezog sich nur auf bestimmte Personengruppen, wie Arme, Älte-
re und Behinderte. Drittens wurde die Wachstumslogik durch das Argument des 
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Neoliberalismus, insbesondere der Wohlfahrtsabhängigkeit, beeinflusst. „In entwi-
ckelten Ländern verringern die übermäßigen Sozialleistungen die Selbsthilfebemü-
hungen und den -willen der Staatsbürger und lassen die Sozialausgaben zügellos 
steigen“ (KHBfW 1997: 49-50). Um diese Probleme zu vermeiden, sollte die Ver-
bindung von Wohlfahrt und Beschäftigung im Wohlfahrtssystem gestärkt werden. 
Die sozial schwachen Schichten sollten keine „bedingungslose“ und passive Hilfe 
erhalten. Das Wohlfahrtssystem sollte sie einerseits „beschützen“ ( ), anderer-
seits aber die Motivation und die Vorraussetzungen für eine langfristige Selbststän-
digkeit bieten: Prinzip der produktiven Wohlfahrt (ebenda: 50-51). Die Wachs-
tumslogik stand näher an der neoliberalen Idee des Gesellschaftstypus als der des 
deveopmental state. Insofern war die Logik in der Diskussion nicht mehr als das 
diskursive Deutungsmuster ‘Wachstum’ sondern als das diskursive Deutungsmus-
ter ‚Markt/Wachstum’ zu bezeichnen. 

Struktur des sozialen Staatsziels im begrenzt liberalen Staat 

Erstens bestand der Groβteil der Staatsaufgaben des begrenzt liberalen Staates aus 
der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Demokratisierung. 
Dabei dominierten jedoch überwiegend liberale Vorstellungen von Sozialpolitik, d.h. 
die staatliche Verantwortung beschränkte sich auf die Bereiche, die entweder den 
Mindestbedarf der Armen gewährleisteten, oder einen Beitrag zur ökonomischen 
Liberalisierung leisteten. Die Rolle der gesellschaftlichen Institutionen, wie z.B. 
Markt, Betrieb und Familie für Wohlfahrt sollte aktiv gestaltet werden.   
Zweitens beinhaltete das Ordnungskonzept der Marktdemokratie keine Erweiterung 
des Wohlfahrtsektors. Das re-coupling der politischen Praxis an die Verfassung galt 
nicht für die sozialen Grundrechte. Die Reformen der beiden Regierungen lösten die 
repressiven und wirtschaftssteuernden Instrumente auf, d.h. die enge Verknüpfung 
zwischen Wirtschaft und Politik wurde weitgehend gelockert. Weil davon ausgegan-
gen wurde, dass das Wettbewerbsprinzip nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch 
im politischen Bereich die optimale Ressourcenverteilung ermöglichte, beschränkte 
sich die Erweiterung der Demokratie auf die Ebene des Verfahrens. Die ökonomi-
schen und sozialen Grundrechte blieben immer noch entkoppelt. Von der herrschen-
den Vorstellung über die überragende Bedeutung des Wirtschaftswachstums konnte 
sich der Demokratisierungsprozess zunehmend lösen und das Konzept des Aus-
gleichs zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik durch den Einfluss des Wohl-
fahrtsinternationalismus verstärken. Doch der Entwicklung des Wohlfahrtssystems 
wurde durch die liberalen Ideen, nach denen die Wohlfahrt hauptsächlich durch den 
fairen Wettbewerb in den wirtschaftlichen und politischen Sphären verwirklicht wer-
den sollte, Grenzen gesetzt. Die staatliche Sozialpolitik sollte nur eine marginale 
Rolle spielen oder auch einen Beitrag zur Liberalisierung der Wirtschaft leisten.  
Drittens bestand eine Folge der Demokratisierung darin, dass die Sozialpolitik als ein 
Instrument der politischen Legitimation eingesetzt wurde. Die sozialpolitischen 
Maßnahmen sollten nicht mehr nur bestimmten Berufsgruppen, die für die Sicherheit 
des Landes und der Regierung von groβer Bedeutung waren, sondern einem großen 
Teil der Bevölkerung zugute kommen, weil die Regierung zu ihrer politische Legiti-
mation auf die ganze Bevölkerung angewiesen war. Diese Öffnung der Sozialpolitik 
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wurde jedoch durch den liberalen Staat bzw. die produktive Wohlfahrt begleitet, die 
eine Trennung zwischen hilfewürdigen und nicht-hilfewürdigen Armen beinhaltete.  
Viertens fiel die Verantwortung für die eigene Wohlfahrt hauptsächlich auf die priva-
ten Institutionen zurück. In der Armutspolitik waren die Arbeitsfähigen zur Eigen-
verantwortung bzw. zur Arbeit verpflichtet.  
Fünftens zeigte die Policy-Community des liberalen Staates den Typus der aktiven 
Schließung. Bei der Thematisierung der sozialen Frage kam es zur Trennung zwi-
schen der Gesellschaft und dem politischen System. Die Gesellschaft nahm den Dis-
kurs sowohl der alten sozialen Probleme, wie der Arbeiterfrage, als auch der neuen 
sozialen Probleme, wie der Frauenfrage und Umweltfrage auf. Das führte aber kaum 
zur Konstituierung der Policy-Ideen beziehungsweise der politischen Maβnahmen 
des Staates. Der Einfluss der globalen Sozialpolitik war zwar deutlich festzustellen. 
Die Mischung der beiden Richtungen, der sozialdemokratischen und der neoliberalen 
Einflüsse, verhinderte jedoch eine klare Wirkung des Wohlfahrtsinternationalismus.   
Insgesamt nähert sich die Struktur des sozialen Staatsziels im Lauf der Demokratisie-
rung an das Muster des neoliberalen Gesellschaftstypus an. Fast alle Elemente des 
sozialen Staatsziels stimmten mit denen des neoliberalen Typs in Tabelle 3-3 über-
ein. Die Demokratisierung weitete zwar die Legitimationsgrundlage des Staates auf 
die sozialpolitischen Bereiche aus, aber die marktliberale Idee setzte der Entwicklung 
des sozialen Staatsziels enge Grenzen. Die staatliche Verantwortung für die Wohl-
fahrt der Staatsbürger war sehr eng gefasst und blieb auf die Mindestsicherung be-
schränkt. Dementsprechend sollten die sozialen Ziele nur eine marginale Rolle bei 
der Gestaltung des Ordnungskonzepts spielen. Die Abhängigkeit der Leistungsemp-
fänger vom Staat sollte durch den Ausschluss der arbeitsfähigen Hilfesuchenden 
vermindert werden. So wurde die Pflicht zur Arbeit in der Armutspolitik institutiona-
lisiert. Hinsichtlich des Aspektes der Entkopplung wurde der Prozess des re-coupling 
der Verfassung in Gang gesetzt, beschränkte sich aber auf die freiheitlichen und poli-
tischen Grundrechte. Die sozialen Grundrechte blieben in der Praxis trotz der Bemü-
hungen der sozialen Bewegungen von der Verfassung entkoppelt.  

7.3 Soziale Frage und Staatsziele im Konzept ‚produktive Wohlfahrt’ 

7.3.1 Wirtschaftskrise und soziale Fragen  

Mit der Wirtschaftskrise 1997 trat die Thematisierung der sozialen Frage in eine 
neue Phase. Unmittelbar nach der Wirtschaftskrise stieg die Arbeitslosigkeit radikal 
an, von 2,1% im Oktober 1997 auf über 7,6% im Juli 1998  und 8,7% im Februar 
1999 (Tabelle 5-1). Die sozialen Folgen des blitzartigen Auftretens der Massenar-
beitslosigkeit waren in vielen Bereichen bald unübersehbar.  Sichtbar wurde zunächst 
die massive Armut, die  bereits für besiegt erklärt worden war (Tabelle 7-2). Danach 
folgte  eine Steigerung der Kriminalität. Die  Gesamtzahl der Kriminalitätsfälle stieg 
um 11,1% von 1.588.613 im Jahr 1997 auf 1.765.887 im Jahr 1998. Die Wachstums-
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rate fiel 1997 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6,2%173. Die Zahl der Ehe-
scheidungen stieg um 28% von 91.200 im Jahr 1997 auf 116.700 im Jahr 1998 (KSA 
2005: 6). Nach der Krise schrumpfte der Mittelsstand: zwischen 1997 und 1998 sank 
sein Anteil an der Gesamtbevölkerung von 68,5% auf 65,7% und das durchschnittli-
che Einkommen verringerte sich um 10% von monatlich 1,934,000 Won auf 
1,730,000 Won (Choi, S. 2003: 95). Diese sozialen Folgen  erschütterten die Grund-
festen der südkoreanischen Gesellschaft und führten allenthalben die Hinfälligkeit 
der gesellschaftlichen Grundlagen vor Augen.  
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die sozialen Probleme anwuchsen, und 
ihres bald enormen Umfangs bildete sich eine große Diskurskoalition heraus, in der 
ein breiter Konsens über die Definition und die Dringlichkeit der sozialen Fragen 
sowie zum Teil über  Lösungskonzepte herrschte. Es gab erstens einen Konsens  
hinsichtlich der Definition der Probleme, der dahin ging, dass  den drei Problemkrei-
sen Arbeitslosigkeit, (absolute) Armut und Verschärfung der Einkommensungleich-
heit dringend  begegnet werden sollte174. Vor allem war das für lange Zeit überwun-
den geglaubte Armutsproblem als das ernsthafteste soziale Problem zurückgekehrt: 
Rückkehr der (absoluten) Armutsfrage. „Den Ausgangspunkt (der Erweiterung 
der Sozialpolitik)175 bildete die verschlechterte soziale Lage, vor allem die absolute 
Armut nach/infolge der Wirtschaftskrise…. Dabei handelte es sich nicht um die 
Wohlfahrtsideen oder die Erweiterung der staatlichen Sozialleistungen, sondern um 
das Problem des reinen Überlebens. … Wenn die Oppositionspartei an die Macht 
gekommen wäre, hätte sie keine andere Politik (als diejenige der Erweiterung der 
Sozialpolitik)176 durchgeführt“ (Interview mit Kim, S. am 07.04.2004). Der zweite 
Punkt des Konsenses bezog sich auf die Ursache des Armuts- und Arbeitslosigkeits-
problems. In Anbetracht der massiven Folgen der Wirtschaftskrise war es schwierig, 
die Diskursteilnehmer von der ursächlichen Bedeutung individueller Eigenschaften 
zu überzeugen, denn die  Mehrheit ging von gesellschaftlichen, vor allem wirtschaft-
lichen Ursachen für das Problem aus177. Die Besonderheit der südkoreanischen gro-
ßen Diskurskoalition lag nach der Wirtschaftskrise darin, dass  im fehlenden sozialen 
Sicherungsnetz eine der wichtigsten Ursachen für die radikale Verschärfung des 
Problems gesehen wurde. Nahm, C. von der SBPD wies darauf hin, dass die Massen-
arbeitslosigkeit, die nach der Wirtschaftskrise eintrat, direkt zur Massenarmut führte, 
weil Südkorea hinsichtlich der sozialen Absicherung nur mangelhaft  gegen die Ar-
beitslosigkeit gerüstet war178. Selbst Moon, H., der bei vielen Gelegenheiten als Ver-
treter des diskursiven Deutungssmjusters ‚Wachstum’ auftrat, räumte ein, dass die 
Wirkung der Arbeitslosigkeit aufgrund der unterentwickelten Absicherungsmecha-
nismen sowohl auf der individuellen als auch der staatlichen Ebene besonders 

                                                 
 
173 www. kosis.nso.go.kr/cgi_bin/sws_777pop.cgi?A_ REORT_ID=MA&A_ CONTENTS=1901&A 

_LANG, recherchiert am 21.04.2005. 
174 Drei von 17 befragten Experten nannten Arbeitslosigkeit und Armut als Hauptprobleme, die die 

staatlichen Reaktionen auslösten; drei weitere  die drei Probleme Arbeitslosigkeit, Armut und Ein-
kommensungleichheit; vier weitere  Armut und Ungleichheit; fünf weitere  allein Armut; ein weite-
rer  allein Ungleichheit; zwei weitere Armut und Arbeitsmarktflexibilisierung.     

175 Ergänzung d. Verf.. 
176 Ergänzung des Verfassers. 
177 Interview mit Kim, M. am 14.04.2003. 
178 Interview am 19.03.2004. 
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schlimm ausfiel. „Particularly in Korea, the adverse impacts of unemployment have 
been observed to be the most severe among social consequences. First, … In a rap-
idly growing economy, workers are not accustomed to massive unemployment and 
do not have well-developed coping mechanisms at the individual as well as national 
level. Suffering from unemployment in a country where the unemployment rate used 
to be around 2,5 percent constitutes a very different picture from those countries with 
a 10 percent unemployment rate such as Germany. Second, Korea has a relatively 
small agricultural and informal sector that works as a buffer against massive unem-
ployment in other Asian countries” (Moon, H./Lee, H./Yoo, G. 1999: 111). Aus die-
sem Konsens über die Definition und die Ursachen heraus entstand ein dritter Kon-
sens darüber, dass die staatlichen Maßnahmen zur Verminderung der Armut und der 
Arbeitslosigkeit einer dringenden Ausweitung  bedurften. „Ich befürworte nicht nur 
das Wirtschaftswachstum. Ich denke auch, dass in Südkorea die Sozialpolitik erwei-
tert werden sollte, solange sie nicht dem europäischen Modell der 60er Jahre folgt“ 
(Interview mit Moon. H. am 22.03.2004).  
Diese Konsensstimmung  konnte allerdings die Auseinandersetzung der Diskurskoa-
litionen nicht vollständig überdecken. Es gab Differenzen bei der Betonung der sozi-
alen Probleme, Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit. Das diskursive Deutungs-
muster ‘Markt/Wachstum’, das zwar in der großen Diskurskoalition langsam den 
Standpunkt aufzugeben schien, dass alleine in der Reaktivierung der Marktwirtschaft 
eine heilende Wirkung zur Lösung der sozialen Probleme liege, hielt an ihrer Über-
zeugung fest, dass der Arbeitslosigkeit den anderen sozialen Problemen gegenüber 
Priorität zugemessen werden müsse. „Unemployment is at the heart of the adverse 
social consequences caused by the financial crisis“(Moon, H./Lee, H/Yoo, G. 1999: 
110). Zudem wurden die wirtschaftlichen Ursachen der Arbeitslosigkeit betont. Nach 
Moon, H./Lee, H/Yoo, G (1999: 111) war der Anstieg der Arbeitslosigkeit haupt-
sächlich auf die wirtschaftliche  Rezession und nicht auf die ökonomische Umstruk-
turierung zurückzuführen. Deswegen hinge eine erfolgreiche Bewältigung der Ar-
beitslosigkeit und ihrer Folgeprobleme hauptsächlich von ökonomischen Maßnah-
men ab. „This shows that economic security is at the root of social security“(ebenda).  
Dagegen betonte das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ die Ar-
mutsfrage und die ungleichmäßige Entwicklung der gesellschaftlichen Teilbereiche. 
In Hinblick auf  kurzfristige Aspekte stellte die Armutsfrage nach der Wirtschaftskri-
se ein drängendes soziales Problem dar. „Beim Konzept der ‚produktiven Wohlfahrt’ 
handelte sich um die Bemühung, die sozial schwachen Schichten zu integrieren, de-
ren Herausbildung durch die Wirtschaftskrise ausgelöst worden war“ (Interview mit 
Chung, K.-B. am 25.03.2004). Hinsichtlich der langfristigen Aspekte rückte das Un-
gleichgewicht der Entwicklung zwischen Stadt und Land, zwischen großen, mittleren  
und kleinen Unternehmen und zwischen den verschiedenen sozialen Schichten in den 
Vordergrund, das durch die über lange Zeit am Wirtschaftswachstum orientierte 
Entwicklungsstrategie verursacht worden war und das weitere Wirtschaftswachstum 
erschwerte. Nach Noh, I.-C. (Interview am 26.03.2004) „hat die südkoreanische 
Entwicklung die Phase erreicht, in der soziale Stabilität eine wichtige Infrastruktur 
für das Wirtschaftswachstum darstellt. Die Erweiterung der Sozialpolitik ist in dieser 
Phase notwendig, weil die soziale Polarisierung und die Vergrößerung der gesell-
schaftlichen Ungleichheit zur Vergrößerung der sozialen Instabilität führt, die 
schließlich ein weiteres Wirtschaftswachstum verhindert“.  
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Auch das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ hob erstens nach der Wirt-
schaftskrise die beiden Probleme Armut und Arbeitslosigkeit als jene sozialen Prob-
leme hervor, die am vordringlichsten zu bewältigen seien. Es betrachtete jedoch bei-
de Probleme differenziert. Danach brach das Armutsproblem zwar im Zuge der Wirt-
schaftskrise in aller Radikalität aus, aber das war nicht nur auf die Arbeitslosigkeit 
zurückzuführen179 und war schon vor der Krise unbewältigt geblieben (Interview mit 
Lee, Y.-H. am 08.04.2004). Zweitens widmete sich das Deutungsmuster der Polari-
sierung der Gesellschaft, vor allem der infolge der Wirtschaftskrise eingetretenen 
Vertiefung der Einkommensungleichheit bzw. der politischen Strategien zu ihrer 
Überwindung180. Allerdings wurde die Thematisierung stark von der internationalen 
Debatte um die Kritik an Neoliberalismus und Globalisierung beeinflusst. Der Beg-
riff  der "20:80-Gesellschaft",  der bei der Debatte eine wichtige Rolle  spielte, wurde 
direkt  vom deutschen Buch ‚Die Globalisierungsfalle’ übernommen, das 1997 auf 
Koreanisch erschienen war. Die Diagnose, dass die Globalisierung Unsicherheit und 
eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft auslöse, prägte dieses diskursive Deu-
tungsmuster schon bevor die neoliberalen Strukturanpassungsmaßnahmen des IWF 
tatsächlich in Südkorea wirksam wurden (Interview mit Lee, J. am 08.03.2004). Die 
Besonderheit der Thematisierung der sozialen Frage durch das diskursive Deutungs-
muster ‘social citizenship’ lag drittens darin, dass die Ungleichheitsstrukturen und 
Exklusionsmechanismen im Wohlfahrtssystem, die dieses diskursive Deutungsmus-
ter als Erbe des developmental welfare system ansah, nachdrücklich thematisiert 
wurden. Zum einen wurden die Übermacht des Marktes und die Unterentwicklung 
der staatlichen Sozialleistungen bei der Herstellung der Wohlfahrtsproduktion als 
Ursachen der sozialen Probleme besonders hervorgehoben. Ein prominenter Vertre-
ter dieses Deutungsmusters, Kim, Yoen-Myung (Interview mit Kim, Y.-M. am 
29.03.2004) stellte fest, „dass die Ursache aller sozialen Probleme in der Übermacht 
des Marktes liegt. Alles wird durch den Markt geregelt. Dabei zeigt sich auch eine 
gewisse Ineffektivität, etwa im Hinblick auf die Expansion der Ausgaben für private 
Abendschulen oder die Dominanz des Marktes in der Bereitstellung von Wohnun-
gen“. Auch die Unterentwicklung der staatlichen Sozialleistungen wurde als eine der 
Hauptursachen für die vorhandenen sozialen Probleme angesehen, wobei immer 
wieder der Vergleich der Sozialausgaben mit anderen Ländern eine wichtige Rolle 
spielte. Seit dem Beitritt  zur OECD wurden in der Regel die Mitgliedsländer Südko-
rea gegenübergestellt, weil die Erstellung der OECD-Daten einen neuen, genauen 
Vergleich ermöglichte. Dieser Vergleich mit den entwickelten Ländern führte zur  
Konstatierung einer relativen Unterentwicklung Südkoreas (Lee, Y. 2004b: 179). 

                                                 
 
179 Das Argument wurde vor allem von Gu, I. (2002) wissenschaftlich untermauert. Nach seiner Stu-

die,  in der er den Anteil der Arbeitslosen an der Gruppe der Armen untersuchte , wurde im Jahr 
1998 der Anteil der nicht arbeitslosen Armenhaushalte an den Gesamtarmenhaushalten auf ca. 50 % 
geschätzt. Von daher sei die Gleichsetzung von Arbeitslosigkeit und Armut eine unzulässige Ver-
einfachung des Problems (Gu, I. 2002: 98).  

180 „Wir haben 2000 versucht, die Bewegung für die Verbesserung der Einkommensumverteilung zu 
initiieren. Dabei haben wir die Richtlinien dafür erstellt und die Regierung hat diese entgegenge-
nommen und das Konzept der ‚Maßnahmen zur Verbesserung der Einkommensumverteilung’ ent-
wickelt. Allerdings scheint dieses Konzept nicht aktiv umgesetzt worden zu sein“ (Interview mit 
Lee, Y. am 08.04.2004). 
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Insofern übte der Beitritt zur OECD einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 
wohlfahrtsfreundlichen Ideen aus; Südkorea gehörte nun zum ’Klub der reichen ent-
wickelten Länder’. Das Niveau der südkoreanischen Sozialpolitik sollte an diesem 
Maßstab gemessen werden. Technisch wurde die Vergleichbarkeit der Entwicklung 
in Südkorea mit denjenigen anderen entwickelten Ländern vor allem durch die Er-
weiterung des Informationsaustauschs innerhalb OECD wesentlich verbessert. Des 
Weiteren wurden die Eigenschaften des developmental welfare system, die nicht zur 
Verringerung, sondern zur Vergrößerung der Ungleichheit beitrugen,  zum Gegens-
tand der Kritik gemacht. Das Wohlfahrtssystem war nach sozialen Gruppen differen-
ziert und schloss diejenigen unter ihnen aus, die in der Entwicklungsstrategie des 
developmental state am stärksten vernachlässigt worden waren181(ebenda). Diese 
Eigenschaften erklärten auch, weshalb in der südkoreanischen Debatte um die Sozi-
alpolitik das Problem der Vereinheitlichung und der Erweiterung des Kreises der 
Leistungsempfänger eine maßgebliche Rolle spielte. Kim, Shang-Kyun unterscheidet 
hinsichtlich dieses Kriteriums zwei Deutungen in der Wohlfahrtsdebatte: die Verein-
heitlichungs- und die Differenzierungsdeutung (Interview mit Kim, S.-K. am 
02.04.2004; Kwon, H. 2004). 
Viertens versuchten der Pionierteil unter den Vertretern des diskursiven Deutungs-
musters ‘social citizenship’182 eine koreanische Version der ‚Exklusion’ zu definie-
ren, die gleichzeitig die Wirkung und die Ursachen der sozialen Probleme mit einbe-
zog. Schon Mitte der 90er Jahre hatte es den Versuch gegeben, mit dem Begriff 
‚Baeje’ (배제 : direkte Übersetzung von Exklusion) das Armutsproblem zu 
definieren. Nach der Krise gewann der Begriff 'Chabyul' (Diskriminierung, 차별 

) langsam im Zusammenhang mit der Ungleichheitsproblematik an Bedeutung, die 
als systemimmanente Aberkennung der Teilhaberechte an allen gesellschaftlichen 
Subsystemen definiert wird (Interview mit Kim, S.-H. am 07.04.2004). Sie schloss 
über die ökonomische Ungleichheit hinaus soziale Diskriminierungen ein. Dazu ge-
hören vor allem die Diskriminierung von Frauen, Behinderten, ausländischen und 
irregulären Arbeitnehmern, Universitätsabsolventen regionaler Universitäten usw. 
(Lee, Y. 2004b: 415).  
Dementsprechend stellte zwar das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ bei 
der Thematisierung der sozialen Frage zunächst den Ausbau der Institutionalisierung 
der Armutsbekämpfung in den Vordergrund, ihre Forderung ging indes darüber hin-
aus und umfasste auch den Ausbau des ausgedehnten sozialen Sicherungsnetzes, das 
auf dem Prinzip der sozialen Rechte basieren sollte.     
Schließlich prägte die große Diskurskoalition der Problematisierung der absoluten 
Armut die Thematisierung der sozialen Fragen nach der Wirtschaftskrise 1997. Die-
ser Konsens bedeutete jedoch nicht eine gänzlich unterschiedslose Gestaltung der 
drei diskursiven Deutungsmuster. Diese fortbestehenden Unterschiede spiegelten die 
Debatte um die Gestaltung des Konzepts der produktiven Wohlfahrt wider. 

                                                 
 
181 Empirisch wurde das Argument durch viele Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen  

wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen und Ungleichheitsstrukturen untermauert (Vereinigung der 
Chungang-Sozialpolitikforschung 1997). 

182 Zu  ihm gehörten Kim, Shu-Hyun (Interview am 07.04.2004) und Lee, Young-Hwan (2004b: 414). 
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7.3.2 Diskursive Deutungsmuster und Diskurskoalitionen beim Kon-
zept ‚produktive Wohlfahrt’ 

Das Konzept der ‚produktiven Wohlfahrt’ (  ) der Regieung des Volkes 
wurde zuerst im Jahresgruß von Präsident Kim Dae-Jung vorgetragen183 und avan-
cierte dann, nachdem es der Präsident in seiner Gratulationsrede  anlässlich des 54. 
Befreiungstages im August 1999 – neben der parallelen Entwicklung von Wirtschaft 
und Demokratie – als drittes zentrales Ziels der Regierung des Volkes benannt hatte, 
regelrecht zu einem zentralen Staatsziel der Regierung des Volkes.  
„Die Regierungspartei ‚Volksrat’ wird neu geboren. …Die Partei wird die Mittel-
schicht und die sozial Schwachen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen und Men-
schenrechte und Wohlfahrt als Ziele hervorheben. … Ich werde mich darum bemü-
hen, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung zur Mittelschicht gehören wird. Mit 
der Zielsetzung der Erweiterung der Mittelschicht und der Verbesserung der Lebens-
qualität der sozial Schwachen werde ich ‚die produktive Wohlfahrt’ durchführen, die 
die Entwicklung des Menschen ins Zentrum stellt. Das Volksexistenzsicherungsge-
setz wurde im Parlament  verabschiedet. Jetzt ist allen Staatsbürgern einschließlich 
der unter dem Existenzminimum Lebenden eine würdige Mindestsicherung garan-
tiert, die die Sicherung des Lebensunterhalts, Ausbildung, Gesundheitsversorgung 
usw. institutionell umfasst. Allen arbeitsfähigen und -willigen Staatsbürgern werden 
die Chancen für eine Berufsbildung und für lebenslange Bildung gewährt und sie 
werden bei der Suche nach einem passenden Arbeitsplatz unterstützt. …Die vier So-
zialversicherungen, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Nationale Ren-
tenversicherung und Unfallversicherung, werden so konsolidiert, dass sich  ein sozi-
ales Sicherungssystem ausbildet, in dem alle Staatsbürger lebenslang in Sicherheit 
leben können“ (Feierrede von Präsident Kim, Dae-Jung zum nationalen Befreiungs-
tag am 15.08.1999 (Hervorhebung d. Verf.)).  
Schon bei der Ausarbeitung des Wohlfahrtskonzepts beteiligten sich verschiedene 
Experten  aus der Wissenschaft und  den sozialen Bewegungen; ihre Ergebnisse fass-
ten sie in dem Buch ‚Der Weg der produktiven Wohfahrt zum neuen Jahrtausend, 
Leitbild der Sozialpolitik der Regierung des Volkes’ (1999)184 mit den Hauptprinzi-
pien Garantie der Lebensgrundlage, Wohlfahrt durch Arbeit und Bereitstellung der 
Grundlage für die Verbesserung der Lebensqualität zusammen (PfVL 2002: 38). Die 
Auseinandersetzung über die Wohlfahrtsidee war vor allem darauf zurückzuführen, 
dass das Attribut ‚produktive’ unpräzise definiert worden war. Infolgedessen wurde 
der Begriff der produktiven Wohlfahrt je nach Diskurskoalition unterschiedlich in-
terpretiert. 
Weil es viele Interpretationen der produktiven Wohlfahrt gab, scheint es sinnvoll zu 
sein,  zunächst das Konzept der Urheber anhand der Regierungsdokumente und der 
Interviews mit den beteiligten Experten darzustellen. Den direkten sozialen Hinter-
grund des Wohlfahrtskonzeptes ‚produktive Wohlfahrt’ stellten die sozialen Folge-

                                                 
 
183 Der Begriff der ‚produktiven Wohlfahrt’ selbst wurde schon von der Kim-Young-Sam-Regierung 

als ein wichtiger Bestandteil  ihrer Wohlfahrtsideen entwickelt. 
 
184 PfVL 1999. 
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wirkungen der Wirtschaftskrise 1997 dar.  Daher stand  zu Beginn die Lösung des 
Armutsproblems im Zentrum des Wohlfahrtskonzeptes185.  Das bezog sich aber auch 
auf die ungleichmäßige Entwicklung zwischen Stadt und Land, zwischen großen, 
kleineren und mittleren Unternehmen und zwischen Armen und Reichen, die auf die 
Entwicklungsstrategie‚ Erst Wachstum, und dann Umverteilung’ zurückgeführt wur-
de (PfVL 1999: 11-14; 2002: 24).  
Unter dem Begriff der ‚produktiven Wohlfahrt’ wurde „die Regierungsleitidee ver-
standen, nach der die Lebensqualität und die soziale Entwicklung dadurch zu fördern 
versucht werden sollten, dass die Lebensgrundlage aller Staatsbürger garantiert, die 
Chance der selbstständigen Teilnahme an wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten 
erweitert und  ein Umverteilungsgleichgewicht geschaffen wird“ (LfVL 2002: 19). 
Als normative Grundlagen dieser Wohlfahrtsidee wurden ‚Wohlfahrt als Menschen-
recht und Staatsbürgerrecht’, ‚Wohlfahrt durch Arbeit’ und ‚Wohlfahrt als gesell-
schaftliche Solidarität’ festgehalten (ebenda). Bezüglich des Attributs, produktiv’, 
das am stärksten umstritten war, wurde eine relativ deutliche Erklärung vorgelegt. 
Nach der offiziellen Fassung war der Begriff186 eher im Sinne von ‚schaffend’ und 
‚schöpferisch’ als im Sinne von ‚wirtschaftlich’ zu interpretieren (Interview mit Lee, 
J.-W. am 08.03.2004). „Der Begriff der ‚produktiven Wohlfahrt hat keine instrumen-
telle Bedeutung in dem Sinne, dass die Wohlfahrt, wie es häufig missverstanden 
wird, zur Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität beitragen soll. Er hat eher die 
Bedeutung, dass die Ressourcen der Gesellschaft effektiv eingesetzt werden, damit 
alle Staatsbürger einschließlich der sozial Schwachen als Mitglieder der Gesellschaft 
ein würdiges Leben führen können. Für die Wohlfahrtsempfänger ist es nicht pro-
duktiv, wenn sie sich passiv auf Almosen ausruhen, sondern wenn sie aktiv an wirt-
schaftlichen und sozialen Tätigkeiten teilnehmen und persönliche, wirtschaftliche 
und soziale Unabhängigkeit erlangen“ (LfVL 2002: 21). Überdies begründete Lee, J. 
(Interview mit Lee, J. -W. am 08.03.2004) den Begriff zum einen mit der Erweite-
rung der Bereiche der Sozialpolitik, d.h. die Sozialpolitik sollte jetzt auch die Pro-
duktionsbereiche umfassen. In der Sozialpolitik im Produktionsbereich wurden vor 
allem zwei Elemente hervorgehoben: Erstens sollte die Teilnahme der Menschen an 
der Arbeitswelt durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik oder die Schaffung sozialer 
Dienstleistungen gefördert werden. Zweitens sollte die Sozialpolitik in  den Prozess 
der Gestaltung des Marktes eingreifen, um eine gerechtere Umverteilung im Markt 
zu fördern. Hierunter wären Maßnahmen wie die Festlegung von Mindestlöhnen  
einzuordnen. Zum anderen gab Lee, J.-W. (Interview am 08.03.2004) eine politische 
Begründung für den Begriff der produktiven Wohlfahrt187. In der schlechten ökono-
mischen Lage nach der Wirtschaftskrise wäre bei einer Erhöhung der staatlichen 
Ausgaben für die Sozialpolitik mit dem politischen Protest der konservativen 

                                                 
 
185 Kim, Shu-Hyun und Lee, Jang-Won hoben als Mitarbeiter der PfVL die Bedeutung des absoluten 

Armutsproblems nach der Wirtschaftskrise 1997  für die Entstehung der Wohlfahrtsidee hervor (In-
terviews mit Lee, J. am 08.03.2004 und mit Kim, S. am 07.04.2004). 

186 Der koreanische Begriff ‚Shängshansug ( )’ hat zwei Bedeutungen: Erstens "relevant im 
Zusammenhang mit der Produktion" und zweitens "etwas Neues schaffend" (Naver-Lexikon http:// 
www.krdic.naver.com/krdic.php?docid=6829).  

187 Auch Hwang, G.  stellte fest, dass die produktive Wohlfahrt hauptsächlich eine Stärkung der Wohl-
fahrt bedeutete (Interview am 06.03. 2004). 
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Markt/Wachstum-Diskurskoalition zu rechnen gewesen, die seit den 60er Jahren  die 
südkoreanische Wohlfahrtsdiskussion beherrscht hatte. Um eine aufwendige Ausei-
nandersetzung zu vermeiden und die Vertreter konservativer Position zu überzeugen, 
wurde das Adjektiv ‚productive’ hinzugefügt. In diesem Kontext sei die produktive 
Wohlfahrt nicht mit der ‚workfare’ gleichzusetzen, weil ihre Betonung nicht auf der 
Arbeitspflicht, sondern auf der Aktivierung des Rechts auf Arbeit lag, das die korea-
nische Verfassung (KV § 32 I) gewährte188 (LfVL 1999: 23). Eher war die produkti-
ve Wohlfahrt eine Erweiterung der südkoreanischen Sozialpolitik. Diese Erweiterung 
lag darin, dass die Sozialpolitik zum ersten Mal die Produktionsbereiche einschloss, 
die bis dahin nicht  der Sozialpolitik, sondern der Arbeitspolitik zugeordnet  worden 
waren. Die Aktivierung betraf die Betonung des Rechts auf Arbeit, das stark mit der 
Idee der Förderns und Forderns verbunden war. „Wenn Wohlfahrtsleistungen ge-
währt würden und gleichzeitig die Chance vorhanden wäre, Arbeit zu bekommen, 
wäre das eine erheblich bessere Wohlfahrt und  weit menschlicher“ (Interview mit 
Lee, J. am 08.03.2004).  
Die substantielle Erneuerung der Wohlfahrtsidee der produktiven Wohlfahrt durch 
die Regierung des Volkes, durch die sich diese Wohlfahrtsidee von derjenigen der 
Mumin-Regierung unterschied, lag in ihrer Betonung der ‚Wohlfahrt als Menschen-
recht bzw. Staatsbürgerrecht’. „In einem modernen demokratischen Staat haben alle 
Staatsbürger als Menschen, Bürger der Gesellschaft und Mitglieder des Nationalstaa-
tes das Recht auf ein menschenwürdiges, gesundes und kulturelles Leben. Dieses 
Recht zu gewähren ist die selbstständige Pflicht des Staates“ (PfVL 1999: 18). Aller-
dings wurde bei der Wohlfahrtsidee, obwohl die Pflicht des Staates zur Gewährung 
der Wohlfahrt betont worden war, die Einklagbarkeit des Rechts vernachlässigt. Dies 
war nicht auf Unwissenheit oder Zufall zurückzuführen, sondern auf die intentionale 
Vermeidung dieser Möglichkeit. „Absichtlich haben wir sie (die Einklagbarkeit) 
trotz der Forderung der Wohlfahrtsmafia nicht erwähnt. …  Dies beruht auf zwei 
Befürchtungen. Zum einen wird die Beschäftigung mit dem einklagbaren Recht auf 
Sozialleistungen diejenigen Leute zum Kampf provozieren, die die Sozialpolitik für 
eine Belastung des Wirtschaftswachstums halten. Zum anderen sind wir überzeugt, 
dass keiner ein einseitiges Recht gegenüber dem Staat hat. Es geht um die gemein-
same Verantwortung. Individuum, Staat, Gesellschaft und marktwirtschaftliche Insti-
tutionen haben gemeinsam die Verantwortung für ein würdiges Leben zu tragen“ 
(Interview mit Lee, J.-W. am 08.03.2004 (Hinzufügung Lees in Klammern und Fuß-
note). Die Liste der Wohlfahrtsrechte war recht umfangreich. Viele Rechte, die den 
Grundlagen einer ausreichenden Lebensqualität zuzuordnen waren, wurden darin 
aufgenommen. Hierzu gehörte nicht nur das Recht auf Lebensunterhalt, d.h. das 
Recht auf Existenzsicherung, sondern auch das Recht auf Bildung, Gesundheit, Kul-
tur sowie Kunst und saubere Umwelt (PfVL 2002: 34). Eine Besonderheit der südko-
reanischen Verwirklichung der sozialen Rechte stellte vor allem die Betonung des 
Rechts auf Arbeit dar, das durch die verfassungsmäßige Festlegung des Rechts auf 
Arbeit (§ 32 I KV) gestärkt wurde (vgl. Interview mit Lee, J. am 08.03.2004). Das 
soziale Sicherungsnetz beschränkte sich nicht auf die Existenzsicherung, sondern 

                                                 
 
188 „Die produktive Wohlfahrt sollte die Glückseligkeit und Zufriedenheit dadurch erhöhen, dass den 

Menschen als sozialen Wesen durch die aktive Garantie des Rechts auf Arbeit die Teilnahme an so-
zialen und wirtschaftlichen Tätigkeiten ermöglicht wird“ (LfVL 1999: 23). 
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sollte aus drei Ebenen bestehen: Verteilung der Chancen und des Einkommens auf 
dem Markt, Verteilung durch den Staat und Förderung der Selbsthilfe (PfVL 2002: 
28-30). Auf der ersten Ebene des Netzes  lag der Schwerpunkt auf der Herstellung  
fairer Marktprinzipien und  der Förderung der Chancengleichheit im Marktpro-
zess189 . Die zweite Ebene umfasste die staatlichen Wohlfahrtsprodukte, wie das 
Steuersystem, die Armutspolitik und die Sozialversicherungen. Bei der dritten han-
delte es sich um diejenigen Maßnahmen, mittels derer die Selbsthilfe der sozial 
Schwachen gefördert wurde. Sie umfassten vor allem Hilfen zur Selbsthilfe oder 
Beschäftigungsmaßnahmen.          
Das Konzept bezog sich auch auf die Wohlfahrtsstaatsdebatte in den entwickelten 
Wohlfahrtsstaaten, vor allem auf das europäische Sozialmodell des dritten Weges, 
wie in Schweden, die Niederlande, Großbritannien und Deutschland“(PfVL 1999: 
15). Obwohl im neuen europäischen Modell die Aktivierung marktwirtschaftlicher 
Impulse eingeleitet worden sei, unterscheide es sich wegen der Betonung der sozial-
politischen Intervention zwecks Garantie der Wohlfahrt für die Gesellschaftsmitglie-
der vom liberalen Modell (PfVL 2002: 27). Im Gegensatz zu den entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten, die unter den Folgeproblemen der übermäßigen staatlichen Intervention 
leiden würden, leide Südkorea jedoch unter den Folgen mangelnder Sozialpolitik 
(PfVL 1999: 16). Von daher werde die produktive Wohlfahrt als Idee vom zweifa-
chen Policy-Lernen angesehen. Zum einen werde eine Erweiterung der staatlichen 
Intervention gemäß dem europäischen Sozialmodell betrieben. Gleichzeitig versuche 
sie, ein Versagen der Wohlfahrt zu vermeiden, damit Empfänger von Sozialleistun-
gen zu eigenen Aktivitäten motiviert werden könnten (PfVL 1999: 16; 2002: 27). 
Auch beeinflusste die Idee der sozialen Bewegungen, vor allem der SBPD, die seit 
Mitte der 90er Jahre eine Ausweitung des Rechts auf Wohlfahrt angeregt hatten, die 
Gestaltung der Wohlfahrtsideen (Interview mit Lee, J. am 08.03.2004; Interview mit 
Kim, S. am 07.04.2004).     
Außerdem wurde das Konzept durch die internationalen Organisationen IWF und 
Weltbank unterstützt, die sich bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise für diese 
Erweiterung der staatlichen Sozialpolitik (die Sozialisierung der globalen Politik) 
einsetzten (siehe Kap. 6.2).  In den  zehn IWF-Intentionsbriefen wurden als Voraus-
setzung für eine Kreditgewährung nicht nur Reformleitlinien in der Wirtschaftsstruk-
tur, sondern wurde auch der Ausbau des sozialen Sicherungsnetzes gefordert, dessen 
Schwerpunkt vor allem auf die Erweiterung der Arbeitslosenversicherung und der 
Sozialhilfe gelegt werden sollte. Das Gewicht dieses sozialen Teils wurde ab dem 6. 
Interventionsbrief vom 02.05.1998 vor dem Hintergrund der  deutlich werdenden 
sozialen Folgewirkungen der Strukturanpassungsprogramme zunehmend verstärkt. 
Vor allem enthielten die Interventionsbriefe  konkrete oder quantitative Zielangaben 
wie Ausgabenerhöhungen von 7,9 Billionen Won für den Aufbau des sozialen Siche-
rungsnetzes oder die Ausweitung des Arbeitslosenversicherungsbezugs von Betrie-
ben mit mehr als 30 Beschäftigten auf Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten (6. In-
tentionsbrief). Es gab deshalb eine breitere Zustimmung unter den Experten für den 
Einfluss dieser internationalen Organisationen auf die Gestaltung der Wohlfahrts-

                                                 
 
189 Die Chancengleichheit umfasste Chancengleichheit bei der Einstellung, beim Erhalt eines gerech-

ten Arbeitsentgelts und bei der Abschaffung der Abgrenzung gegenüber sozial Schwachen (LfVL 
2002: 29). 
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ideen und der sozialpolitischen Institutionen190; damit lässt sich ein deutlicher Ein-
fluss des globalen Sozialpolitik auf die Gestaltung der Sozialpolitik in Südkorea fest-
stellen.   
Allerdings  wurde das Konzept der produktiven Wohlfahrt von den diskursiven Deu-
tungsmustern unterschiedlich aufgenommen. Zuerst wurde die Idee vom diskursiven 
Deutungsmuster ‘social citizenship’ unterstützt. Bezogen auf den Begriff der pro-
duktiven Wohlfahrt hob dieses diskursive Deutungsmuster eher welfare als producti-
ve hervor. Kim, Yeon-Myung, ein prominenter Vertreter dieses diskursiven Deu-
tungsmusters, unterstrich, dass er den Begriff der produktiven Wohlfahrt vermeiden 
wolle, da der Kern dieses Wohlfahrtskonzeptes hauptsächlich in der Stärkung der 
Wohlfahrt liege. Die Regierung, die als Minderheitsregierung den konservativen 
politischen Kräften unterlegen gewesen sei, habe das Attribut ‚productive’ nur hin-
zugefügt, um einen politischen Konflikt zu vermeiden (Interview am 29.04.2004).  
Die Unterstützung durch das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ war am 
stärksten im Kontext der Konstruktion der Notwendigkeit, die Sozialpolitik zu erwei-
tern und die sozialen Rechte in die Wohlfahrtsidee der ‚produktiven Wohlfahrt’ ein-
zubetten. Diesem diskursiven Deutungsmuster zufolge gab es die Notwendigkeit der 
Erweiterung der staatlichen Sozialleistungen, die bis dahin in der südkoreanischen 
Entwicklungsstrategie einseitig vernachlässigt und unterdrückt worden sei. Durch 
den Vergleich der Sozialausgaben mit denjenigen anderen OECD-Ländern konnte 
die Notwendigkeit noch untermauert werden. Überdies propagierte das diskursive 
Deutungsmuster ‘social citizenship’ seit Mitte der 90er Jahre die Überzeugung von 
der Notwendigkeit der Gewährung des Rechts auf Wohlfahrt in der Öffentlichkeit 
dadurch, dass unter anderem die ‚Bewegung für ein nationales Existenzminimum’ 
und die ‚Bewegung zur öffentlichen Einklagung des Grundrechts auf Lebensunter-
halt’ initiiert wurden, die in der Folgezeit einen unübersehbaren Einfluss auf die Ges-
taltung der produktiven Wohlfahrt ausübten  (Interview mit Kim, S.-H. am 07. 
04.2004). Damit trug dieses diskursive Deutungsmuster die Debatte über die sozialen 
Grundrechte, die sonst nur in engen rechts- und sozialwissenschaftlichen Kreisen 
stattfand, durch eine öffentliche Klagebewegung in die Öffentlichkeit (Interview mit 
Lee, C.-J. am 02.04.2004 und Lee, Y.-H. am 08.04.2004). Die Einbettung der sozia-
len Rechte in ihre Vorstellung von der Wohlfahrtsidee machten auch die vier Be-
zugspunkte der sozialen Rechte deutlich (Abbildung 4-1; Kap. 4). Beim ersten Punkt, 
der staatlichen Verantwortung für die Wohlfahrt, erzielte dieses diskursive Deu-
tungsmuster eine Stärkung der staatlichen Verantwortung für die Wohlfahrt. Bei der 
Differenzierung der sozialpolitischen Ziele stand der Nachholbedarf im Bereich der 
Sozialpolitik gegenüber der Wirtschaftspolitik im Vordergrund. Dieses diskursive 
Deutungsmuster hielt eine Erweiterung des Sicherungsnetzes für notwendig, die über 
das Dreiebenen-Modell der Regierung – Sicherstellung eines fairen Marktes, staatli-
che Sozialleistungen, Hilfe zur Selbsthilfe und Beschäftigungsmaßnahmen – hinaus-
ging. Es wurden Maßnahmen zur Abschaffung der Diskriminierung und zur Förde-
rung der Arbeitsbeschaffung gefordert, um die Inklusion von Frauen in die Arbeits-
welt zu ermöglichen (Interview mit Nahm-Yoon, I.-S. am 06.04.2004). Außerdem 

                                                 
 
190 Sieben von 13 Experten, die nach den Faktoren für die  Einflüsse auf die Erweiterung der Sozialpo-

litik nach der Wirtschaftskrise gefragt wurden, bestätigten die starke  Einflussnahme von IMF und 
Weltbank. 
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wurde eine politische Schwerpunktverlagerung weg vom Ausbau der Sozialversiche-
rungen hin zum Ausbau von Wohlfahrtsdienstleistungen gefordert (Interview mit 
Nahm, C.-S. am 19.03.2004). Das diskursive Deutungsmuster zielte auf die Garantie 
eines nationalen Minimums, das sich nicht nur auf finanzielle Aspekte beziehen soll-
te, sondern auf alle Risikobereiche, die die Lebensqualität der Staatsbürger bestimm-
ten (Interview mit Kim, Y.-M. am 08.04.2004). Die Besonderheit dieses diskursiven 
Deutungsmusters lag jedoch in der Stärkung des Wohlfahrtsrechts, dessen Schwer-
punkt in der Verwirklichung universalistischer Prinzipien lag. Um zu vermeiden, 
dass einzelne Bürger aus dem Wohlfahrtssystem ausgeschlossen würden, und um die 
Herausbildung einer kollektiven Solidarität zu fördern, sollten alle Bürger in ein ein-
heitliches System der Sozialpolitik integriert werden. Die Einklagbarkeit des Rechts 
stellte ein zentrales Element innerhalb der Aktionen der öffentlichen Klagebewegung 
dar. Im Rechte-Pflichten-Verhältnis sollte vor allem das Recht hervorgehoben wer-
den, da im Wohlfahrtssystem das Recht gegenüber der Pflicht vernachlässigt worden 
sei (Interview mit Kim, Y. am 15.03.2004). Auch wurde die Betonung der Arbeits-
pflicht im Konzept der produktiven Wohlfahrt als Pflicht des Staates zur Förderung 
der Arbeitsbeschaffung interpretiert.     
Außerdem bezogen sich die Argumente des diskursiven Deutungsmusters ‘social 
citizenship’ auf die internationale Sozialpolitikdebatte. Vor allem wurde das sozial-
demokratische Modell Skandinaviens bzw. Schwedens für das ideale Modell des 
Wohlfahrtsstaates gehalten191. Unter den internationalen Organisationen  beeinflusste 
die IAO mit ihren sozialpolitischen Konventionen192 die Bildung des Deutungsmus-
ters (vgl. Kim, Y. 1997; Byun, J. 1998: 85). Der Einfluss der UNO war nur indirekt 
festzustellen. Nach der Ratifikation des ‚Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte’ durch Südkorea im Jahr 1990 erstellte die Regierung 
einen Menschenrechtsbericht. Gleichzeitig forderte die UNO die Erstellung eines 
alternativen Berichts durch NGOs. Bei der Erstellung des alternativen Berichts ge-
wann unter den beteiligten sozialen Bewegungen die Wohlfahrt als Menschenrecht 
an Aufmerksamkeit (Park, S. 2002: 65). Die wissenschaftliche Herangehensweise 
dieser diskursiven Deutungsmuster war auch im Einfluss ausländischer Theorien 
abzulesen. Drei Interviewte verbanden die sozialen Rechte mit der Theorie von T.H. 
Marshall, die seit Mitte der 90er Jahre in der südkoreanischen Sozialpolitikforschung 
lebendig diskutiert wird (vgl. Kim, H. 1997).      
Eine andere diskursive Deutungsmuster, das ebenfalls das Konzept der produktiven 
Wohlfahrt unterstützte und gestaltete, stellte das diskursive Deutungsmuster ‘balan-

ced development’ dar, das sich jedoch vom diskursiven Deutungsmuster ‘social citi-
zenship’ unterschied. Zunächst verlieh das diskursive Deutungsmuster dem Attribut 
‚produktiv’ eine wichtige Bedeutung. Es wurde gelegentlich durch andere Begriffe 
wie ‚development oriented’, ‚balanced’ oder ‚generative’ ersetzt (Chung, K. 2001; 
2002). Die Begriffe spiegelten die Problematik der Beziehung zwischen Wirtschaft 
und Wohlfahrt wider, deren Schwerpunkt in der wirtschaftlichen Funktion der Wohl-

                                                 
 
191 Vier von fünf interviewten Vertretern dieses diskursiven Deutungsmjusters antworteten, dass für 

sie das skandinavische bzw. schwedische Modell das wünschenswerteste Modell für den Wohl-
fahrtsstaat sei.  

192 Zu nennen ist vor allem die Konvention No 102 'für einen Mindeststandard der sozialen Sicherheit’ 
(Social Security (Minimum Standards) Convention) von 1952. 
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fahrt lag. Innerhalb dieses diskursiven Deutungsmusters wurde die Instabilität der 
südkoreanischen Gesellschaft bzw. des gesellschaftlichen Ordnungskonzeptes thema-
tisiert. Diese Instabilität löse eine strukturelle Ineffizienz der Gesellschaft aus, die 
schließlich ein schweres Hindernis für das weitere Wirtschaftswachstum darstelle. 
Die Förderung der Wohlfahrt sei daher ein generatives Projekt, das zur Schaffung 
einer ausgeglichenen Gesellschaftsordnung führen solle (Chung, K. 2001: 11). Mit 
Blick auf die Verwirklichung der generativen Wohlfahrt wurde der Arbeit eine wich-
tige Bedeutung eingeräumt. Im Konzept der produktiven Wohlfahrt sollten alle Ar-
beitsfähigen arbeiten193 (Interview mit Chung, K.-B., am 25.04.2004). „Produktive 
Wohlfahrt is designed to promote economic growth by motivating welfare benefici-
aries to escape the welfare trap, and to ensure equitable work opportunities to all 
eligible workers” (Chung, K. 2002: 1). Dieses diskursive Deutungsmuster sah die 
Stärkung der Wohlfahrt als notwendig für die Förderung des Wirtschaftswachstums 
an (Chung, K. u.a. 2002: 35). Insofern folgte das diskursive Deutungsmuster dem 
Prinzip des ‘balanced development’, das schon im deveolpmental state der 60er Jahre 
entstanden war. 
Trotz ihrer Zustimmung zur Erweiterung der Sozialpolitik ließ letztere, wie die fol-
genden Betrachtungen nach vier Strukturelementen des sozialen Staatsbürgers (Ta-
belle 3-3) zeigen, eine passive oder negative Auffassung über die Etablierung der 
sozialen Rechte erkennen.  
Beim ersten Punkt betonte auch dieses diskursive Deutungsmuster die Stärkung der 
staatlichen Verantwortung für Wohlfahrt. Im Zusammenhang mit der Ausdifferenzie-
rung der sozialpolitischen Ziele räumte dieses diskursive Deutungsmustre der Sozi-
alpolitik eine ergänzende Rolle der Sozialpolitik für die Förderung des Wirtschafts-
wachstums ein, d.h. die positive Funktion der Sozialpolitik für das Wirtschaftswachs-
tum wurde betont. Der Schwerpunkt des sozialen Sicherungsnetzes solle in der Ga-
rantie einer Existenzsicherung und ihrer Ergänzung durch beschäftigungsrelevante 
Maßnahmen liegen (Interview mit Chung, K.-B., am 25.04.2004; Chung, K. u.a. 
2002: 63). Außerdem lehnte dieses diskursive Deutungsmuster ausdrücklich die Ein-
klagbarkeit des Rechts ab. „Der rechtliche Anspruch auf Wohlfahrt ist in Südkorea 
nicht einzuführen. Es darf nicht übertrieben werden. Außerdem existiert dieser An-
spruch nur im Lehrbuch; es gibt kein Land, in dem er verwirklicht ist“ (Interview mit 
Chung, K.-B. am 25.03.2004). Überdies sollte die Trennung zwischen Arbeitsfähigen 
und Arbeitsunfähigen nicht aufgehoben werden. Bei der Rechte-Pflichten-Beziehung 
sollte –einschließlich der Pflicht zur Arbeit – auch die Pflicht hervorgehoben werden. 
Ein wichtiger Vertreter dieses diskursiven Deutungsmusters‚ Noh, I.-C.‚ bemerkte, 
dass ein soziales Sicherungssystem, in dem einseitig nur das Recht auf Leistung be-
tont werde, nicht gut funktionieren könne und die Gewährung des Rechts von daher 
auf die sozial schwachen Gruppen beschränkt werden solle (Interview am 
26.03.2004).     
Den letztgenannten diskursiven Deutungsmustern stand das diskursive Deutungs-
muster ‚Markt/Wachstum’ kritisch gegenüber. Unter dem Begriff der produktiven 
Wohlfahrt verstand es eine marktfreundliche Sozialpolitik. An der Durchführung der 

                                                 
 
193 „Jeder Arbeitsfähige sollte arbeiten, das ist die produktive Wohlfahrt“ (Interview mit Chung, K.-

B., am 25.04.2004). 
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Wohlfahrtsideen kritisierte es, dass nur die Erweiterung der Wohlfahrt und nicht das 
Attribut ‚produktiv’ betont worden sei.  
Es lehnte den übermäßigen Ausbau des sozialen Sicherungsnetzes ab, weil dieser 
unter den damaligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Über-
alterung der Bevölkerung und der hohen Zinsen einen negativen Einfluss auf den 
öffentlichen Haushalt, das Arbeitskräfteangebot, die Arbeitsmotivation und damit 
insgesamt das Ziel eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums ausgeübt und so 
schließlich zur Verschärfung der sozialen Probleme geführt hätte194 (ebenda: 111-
112).  
Nach diesem diskursiven Deutungsmuster sollte staatliche Verantwortung nicht dau-
erhaft institutionalisiert werden. Es lehnte die Ausdifferenzierung der sozialpoliti-
schen Ziele ausdrücklich ab. Der Sicherheit der Wirtschaft sollte Priorität eingeräumt 
werden. “Jetzt ist die Wirtschaft gewachsen und danach der Wunsch der Bevölke-
rung nach Wohlfahrt. Wenn es Defizite geben würde, sollten diese intensiv diskutiert 
und dann ausgeglichen werden. Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen ist dies 
aber nicht der Fall. Es ist nicht anzunehmen, dass die Wohlfahrt selbst als das höchs-
te Ziel definiert wird, dem  die Wirtschaftslage und das Wirtschaftswachstum unter-
geordnet werden, und dass diese Zielsetzung tatsächlich umgesetzt wird“ (Interview 
mit Lee, H. am 04.03.2004: (Hervorhebung d. Verf.)). Auch stellte sich dieses dis-
kursive Deutungsmuster strikt gegen den Ausbau eines ‚universalen’ sozialen Siche-
rungsnetzes. Denn er hätte nicht nur ein Missbrauchproblem ausgelöst, sondern auch 
den finanziellen Spielraum des Staates so sehr erschöpft, dass die Sozialpolitik für 
wirklich Bedürftige wie zum Beispiel Behinderte nicht würde ausgebaut werden 
können. Das soziale Sicherungsnetz sollte sich von daher nicht am Universalitäts-
prinzip, sondern sich am Prinzip der Konzentration der Leistungen auf die wirklich 
Bedürftigen ausrichten (Interview mit Moon, H.-P. am 22.03.2004).  
Die Differenzierung zwischen Arbeitsfähigen und Nicht-Arbeitsfähigen sollte im 
Wohlfahrtssystem weiter beibehalten  werden (Interview mit Moon, H.-P. am 
22.03.2004). Aus dem Grund heraus, dass sie einen negativen Einfluss auf die Ar-
beitswilligkeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausüben würde, lehnte 
dieses diskursive Deutungsmuster die Einklagbarkeit des Rechts auf Sozialleistungen 
und das Universalitätsprinzip ab (Interview mit Moon, H.-P. am 22.03.2004 und mit 
Lee, H.-S. am 04.03.2004). Insofern sollte die Pflicht zur Arbeit als ein Kernelement 
im Konzept ‚produktive Wohlfahrt’ verankert werden. 
Dieses diskursive Deutungsmuster wurde durch wohlfahrtsstaatliche Reformen im 
Ausland beeinflusst. Dabei würden vor allem die Sozialpolitikreformen in den USA 
und in Großbritannien auch für Südkorea in die richtige Richtung weisen (Interview 
mit Moon, H.-P. am 22.03.2004). „Im Zuge der Wohlfahrtsreform in den USA wurde 
das Recht, Leistungen zu beziehen, auf fünf Jahre beschränkt. Auch in Großbritan-
nien kann man keine Leistungen mehr beziehen, wenn man sich selbst keine Mühe 
gibt. (Diese Richtung der Reform) ist kein Problem der Auswahlmöglichkeiten. 
Hierzu gibt es keine Alternative, wenn man Wachstum und Wohlfahrt gleichzeitig 

                                                 
 
194 Auch im Interview (am 22.03.2004)  unterstrich Moon, H., „Keine (der drei Zielsetzungen ‚Wirt-

schaftswachstum, Demokratie und Wohlfahrt’) könnte erfolgreich verwirklicht werden, wenn sie zu 
Hindernissen  für das Wirtschaftswachstum würden“.  
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fördern möchte“ (Interview mit Moon, H.-P. am 22.03.2004 (Hinzufügung und Her-
vorhebung d. Verf.)).    

Diskurskoalitionen: Akteure der Diskurskoalitionen 

Die Social-Citizenship-Diskurskoalition entstand durch den Zusammenschluss  der 
sozialen Bewegungen, der Gewerkschaften und wissenschaftlicher Experten. Unter 
den sozialen Bewegungen, die nach der Demokratisierung 1987 entstanden, schuf die 
SBPD innerhalb der sozialen Bewegung mit der Errichtung des Sonderkomitees für 
Sozialpolitik  den neuen Bereich ‚Wohlfahrtsbewegung’ 195  (1994). Das Komitee 
bestand hauptsächlich aus Universitätsprofessoren der Fakultät für Sozialpolitik  und 
Sozialarbeit  sowie Rechtsanwälten aus dem Verband der demokratischen Rechtsan-
wälte. Beide Gruppen  glichen sich in dem Punkt, dass sie durch die Diffusion der 
Theorien der sozialen Rechte bzw. der sozialen Grundrechte beeinflusst wurden. Wie 
bereits oben erwähnt (Kap. 7.1.2), wurde zwischen Vertretern der südkoreanischen 
Verfassungslehre eine Auseinandersetzung über die Auslegung der sozialen Grund-
rechte geführt, die in der koreanischen Verfassung von  Beginn an festgeschrieben 
worden waren. Auch in der Fakultät für Sozialpolitik und Sozialarbeit machte die 
Theorie der sozialen Rechte einen bedeutenden Teil an den Lehrveranstaltungen aus 
(Interview mit Moon, J. am 13.04.2005).  Das zunehmende Interesse an den sozialen 
Staatsbürgerechten war  an der Zahl der Übersetzungen und Publikationen  zu die-
sem Thema abzulesen196.   
Von diesem ideellen Hintergrund  stellte das Sonderkomitee von Beginn an die sozi-
alen Rechte in den Vordergrund der Aktionen für den Ausbau der Sozialpolitik wie 
der Aktivierung der ‚Bewegung für das Nationale Minimum’. Die zweite Gruppe der 
sozialen Bewegungen, die einen bedeutenden Beitrag zur Thematisierung der sozia-
len Rechte leistete, bestand vor allem aus den Frauenbewegungen. Dabei spielten die 
Wissenschaftler der Frauenbewegungen bei der thematischen Erweiterung der Felder 
der sozialen Probleme insofern eine entscheidende Rolle, als sie den Begriff der `Ex-
klusion’ in den Mittelpunkt der sozialen Frage stellten. Nach Nahm-Yun waren die 
Frauen in der Lage, die bestehenden sozialen Probleme als ein Problem der Exklusi-
on aus verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft zu begreifen, da sie mit Diskri-
minierungen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig konfrontiert gewesen seien. 
Entsprechend hätten die Frauen bezogen auf das Ziel der Verminderung der Diskri-
minierungen das Wohlfahrtsrecht als Teilhaberecht ins Zentrum gestellt (Interview 
mit Nahm-Yun am 06.04. 2004). Die wissenschaftlichen Experten innerhalb der 
Frauenbewegung initiierten im ‚Komitee der Menschenrechte’ zudem eine inoffiziel-
                                                 
 
195 Außerdem  bestanden innerhalb der SBPD im Gründungsjahr 1994 noch zwei weitere Komitees: 

das 'Rechtszentrum' (Center for Judiciary) und das 'Zentrum für die Überwachung des Parlaments' 
(Center for National Assembly Watch). 

196  Hierzu zählen vor allem die Übersetzungen  des Buches ,Welfare Rights’ von Carl Wellman im 
Jahr 1989 oder von ‚Human Rights and Social Work’ von Jim Ife im Jahr 2001, die Übersetzung 
eines Teils des Buchs ‚Citizenship and Social Class' von T.H. Marshall im Jahr 1992 und des Ban-
des ‚Citizenship Rights and Social Policy’ mit gesammelten Aufsätzen von Kim, Hyung-Shik über 
die Theorie und Anwendung der sozialen Rechte im Jahr 1997 sowie andere wissenschaftlicher Ar-
beiten. 
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le Studiengruppe zu den sozialen Rechten, die seit 2000 zur Verbreitung der Ideen  
beitrug. Die Gewerkschaften wurden durch die sozialreformistischen Ideen des 
DKGB dazu ermutigt, sich an der Stärkung der staatlichen Verantwortung für die 
Wohlfahrt zu beteiligen (vgl. Kap. 7.2.1). Außerdem schlossen sich Vertreter der 
jungen Generation in den Wohlfahrtsforschungsstellen der Regierung wie dem IfG-
SA, dem Forschungszentrum der ÖVKNR und der PfVL beim Präsidentenamt wir-
kenden Experten dieser Diskurskoalition an; diese waren durch das Policy-Netzwerk 
mit den Experten der sozialen Bewegungen verbunden. Außerdem beeinflussten 
internationale Organisationen wie die IAO und die UNO indirekt diese Diskurskoali-
tion.   
Ein wichtiger Beteiligter der Balanced-Development-Diskurskoalition war zunächst 
der Präsident.  Ihm folgten die Experten in den Wohlfahrtsforschungsstellen der Re-
gierung und dem MfGW. Der Präsident hatte das Wohlfahrtskonzept ‚produktive 
Wohlfahrt’ mit ihrer Ankündigung der Ideen und die Errichtung der PfVL beim Prä-
sidentenamt überhaupt erst in die Diskussion eingebracht. Überdies wurde die Wohl-
fahrtsidee durch das auf Präsident Kim, Dae-Jung zurückgehende und in seinem 
Buch ‚Massen-Partizipationsökonomie’ deutlich formulierte Konzept der Wirt-
schaftsordnung maßgeblich beeinflusst (Interview mit Lee, J. am 08.03.2004). Kim 
wies hier auf die Eskalation des sozialen Konflikts hin, die auf das Ungleichgewicht 
der Entwicklung in den Städten und auf dem Land, in den sozialen Schichten und in 
den Regionen zurückzuführen sei. Zwar sah er einen dringenden Bedarf nach der 
Erweiterung der Sozialpolitik,  doch sollte deren Grundrichtung nicht in  einer passi-
ven Umverteilungspolitik, sondern in  einer aktiven Wohlfahrtspolitik liegen, die die 
Problemursachen beseitigen und  ihrem Auftreten vorbeugen sollte (Kim, D. 1997: 
299). Auch in der Rangordnung hoch gestellte Experten der Wohlfahrtsforschungs-
stellen zählten zur Balanced-Development-Diskurskoalition. Viele von ihnen  hatten 
wie Dr. Chung, Kyung-Bae (Direktor des IfGSA) und Dr. Noh, Ihn-Chul zuvor als 
wirtschaftswissenschaftliche Experten im KDI gearbeitet. Als Mitarbeiter der Wohl-
fahrtsforschungsstellen vertraten sie zwar den Ausbau der Sozialpolitik, widmeten 
jedoch ihre Aufmerksamkeit deren wirtschaftlicher Funktion. Sie stellten die  Schaf-
fung eines Ausgleichs zwischen Wirtschaftswachstum und sozialer Entwicklung in 
den Vordergrund der Diskussion, wobei die Rolle der Sozialpolitik in der Förderung 
des Wirtschaftswachstums liegen sollte. An diese Diskurskoalition schloss sich das 
MfGW an, das für die Erweiterung der Sozialpolitik stand. Auch das MfA war mit 
dieser Diskurskoalition verbunden und betonte die Pflicht zur Arbeit und den Ausbau 
der staatlich geförderten Beschäftigungen als wichtigen Bestandteil der Sozialpolitik. 
Bei der Betonung der Arbeitspflicht wurde die Diskurskoalition auch durch die glo-
bale Sozialpolitik, vor allem durch die Debatte über die Krise des Wohlfahrtsstaates 
in den entwickelten Wohlfahrtsstaaten beeinflusst.   
Diesen beiden Diskurskoalitionen, die sich an der Gestaltung der produktiven Wohl-
fahrt beteiligten, stand die Markt/Wachstum-Diskurskoalition kritisch gegenüber. 
Hinzu kamen Ökonomen in der Regierung und den staatlichen Forschungsstellen, 
vor allem im KDI und des IfÖF, sowie Experten und Beamte im MfHW und im Ar-
beitgeberverband. Infolge der Neoliberalisierung der Staatsbeamten (siehe Kap. 
5.1.2) rüsteten sich die Akteure dieser Diskurskoalition mit Argumenten, die dem 
Gedanken des Neoliberalismus entstammten. Im Gegensatz zur bereits im develop-
mental state dominierenden Wachstum-Diskurskoalition, die  mit Blick auf die Ein-
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schränkung der staatlichen Haushaltsmittel  einen Ausbau der Sozialpolitik verhin-
dert hatte, stand bei der Markt/Wachstum-Diskurskoalition die Befürchtung im Vor-
dergrund, dass die Institutionalisierung der staatlichen Sozialleistungen zu einem 
unkontrollierten Anstieg der Sozialausgaben führen würde . Allerdings erschwerte 
die Stärkung der sozialen Aspekte, wie sie in den Strategien der Weltbank zur Be-
wältigung der Wirtschaftskrise vorgesehen waren, die völlige Ablehnung des Aus-
baus der Sozialpolitik und begünstigte so die Bildung der großen Diskurskoalition.  
 
Schließlich zeigte die Policy-Community der produktiven Wohlfahrt den Typus der 
aktiven Öffnung. Im Zuge der Thematisierung der Folgeprobleme der Wirtschafts-
krise entstand die große Diskurskoalition, in der die zwei wohlfahrtsfreundlichen 
Diskurskoalitionen, die Balanced-Development- und die Social-Citizenship-
Diskurskoalition, die Hauptrolle bei der Gestaltung der Wohlfahrtsideen übernahmen. 
Insofern wurde innerhalb der Policy-Community die Partizipation breiterer Gesell-
schaftsschichten gestärkt. Die Teilnahme der Gesellschaft wurde durch die Gründung 
der Wohlfahrtsbewegungen und der staatlichen Vermittlungsorganisationen, die zwi-
schen Staat und Gesellschaft vermittelten, verstärkt. Überdies initiierten die sozialen 
Bewegungen seit Mitte der 90er Jahre aktiv die Etablierung der sozialen Rechte. Die 
Policy-Community wurde  von wissenschaftlichen Experten beherrscht, die für die 
Einflussnahme des Wohlfahrtsinternationalismus offen waren. 
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Tabelle 7-3 Sozialpolitische Konzepte in unterschiedlichen Diskurskoalitionendiskursiven (Periode der produktiven Wohlfahrt der 
Regierung des Volkes) 

Diskurskoaltion Markt/Wachstum ‚balanced development’ ‚social citizenship’  ‚Produktive Wohlfahrt’ der 
Regierung des Volkes 

Soziale Frage Konjunkturelle Arbeitslosig-
keit infolge der wirtschaftli-
chen Rezession. 

Armut; Ungleichgewicht.  Armut; Ungleichheit; Ungleichheit und Ex-
klusion im Wohlfahrtssystem. 

Armut; Ungleichgewicht. 

Begriff der pro-
duktiven Wohl-
fahrt 

Marktfreundliche Sozialpoli-
tik.  

Erweiterung des sozialen  
Sicherungsnetzes als Ausgleich des 
Wirtschaftswachstums; work fare. 

Stärkung der Wohlfahrt; Recht auf Arbeit. Erweiterung der Sozialpolitik  
in den Produktionsbereich. 

Notwendigkeit Keine Notwendigkeit für  
die Institutionalisierung der 
Sozialpolitik. 

Notwendigkeit für die Nachholung der 
sozialen Entwicklung zur Förderung  
des Wirtschaftswachstums. 

Notwendigkeit für die Nachholung der sozia-
len Entwicklung und die Gewährung  
des Rechts auf Wohlfahrt. 

Notwendigkeit für die Nachho-
lung der sozialen Entwicklung. 

Staatliche Ver-
antwortung 

Keine dauerhafte Institutiona-
lisierung staatlicher Verant-
wortung. 

Stärkung staatlicher  Verantwortung. Stärkung der staatlichen Verantwortung. Stärkung staatlicher Verantwor-
tung. 

Ausdifferen-
zierung sozialpoli-
tischer Ziele 

Priorität der Sicherheit  
der Wirtschaft. 

 

Wirtschaftlichkeit der Sozialpolitik; 
Verbesserung der Existenzsicherung. 

Ausdifferenzierung des Ziels ‚Wohlfahrt’; 
Erweiterung der sozialpolitischen Bereiche; 
Erhöhung des Leistungsniveaus. 

Ausdifferenzierung der drei  
Ziele: Markt, Demokratie und 
Wohlfahrt. 

Individuelles 
Recht 

Keine Einklagbarkeit;  
Hilfe für sozialschwache 
Gruppen. 

Keine Einklagbarkeit; Unterscheidung 
zwischen Arbeitsfähigen und Arbeitsun-
fähigen. 

Einklagbares Recht auf Wohlfahrt; Verwirk-
lichung  des Universalismus.  

Aktiv beim Universalismus; pas-
siv bei der Einklagbarkeit. 

Rechte-Pflichten Pflicht zur Arbeit. Stärkung der Pflicht; workfare. Betonung des Rechts; auch Recht auf Arbeit. Betonung des Rechts; auch  
Recht auf Arbeit. 

Policy-Learning 
(Vorbilder) 

Wohlfahrtsreform in den 
USA und in GB. 

Soziale Entwicklung; der dritte Weg. ILO; UNO; OECD; Sozialdemokratisches 
Modell (Skandinavien).  

Der dritte Weg; Krise des Wohl-
fahrtsstaates. 

Akteure KDI; Arbeitgeberverband; 
Wirtschaftsministerien. 

Ältere Generation der Experten in Wohl-
fahrtsforschungsstellen;  
MfGW und MfA. 

Soziale Bewegungen; jüngere Generation 
der Experten in Wohlfahrtsforschungsstellen 
sowie in PfVL. 

PfVL; Präsident.  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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7.3.3 Das soziale Staatsziel im Konzept ‚produktive Wohlfahrt’ 

Re-coupling der Praxis an die Verfassung  

An das re-coupling der politischen Praxis an die südkoreanische Verfassung schlos-
sen sich die sozialen Grundrechte an, die seit dem Jahr ihrer Aufnahme in die Ver-
fassung nur auf dem Papier bestanden. Beim re-coupling der sozialpolitischen Praxis 
an die Verfassung handelte es darum, dass die "tote" Verfassung die Gestaltung der 
Wohlfahrtsideen und -institutionen beeinflusste, indem sie eine bestimmte ideelle 
Richtung begünstigte. Um den ideellen Einfluss der Verfassung festzustellen, müssen 
zwei Bedingungen erfüllt sein. Zuerst soll das in der Verfassung verankerte soziale 
Staatsziel  auch in der Verfassungswirklichkeit wieder zu finden sein, d.h. es muss 
hinsichtlich des sozialen Staatsziels eine Übereinstimmung zwischen Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit geben. Die sozialen Rechte, die in der koreanischen Verfas-
sung in die Grundrechte integriert waren, wurden eindeutig als ideeller Bestandteil 
der produktiven Wohlfahrt anerkannt. Insofern kann man eine solche Übereinstim-
mung feststellen, mit der sich der folgende Teil dieses Kapitels noch ausführlicher 
beschäftigt. Der zweite Nachweis des Einflusses bezieht sich auf die Frage, wie die 
Etablierung des sozialen Staatsziels begründet wird. Bei der Begründung der neuen 
Wohlfahrtsideen soll ausdrücklich auf die verfassungsrechtliche Festlegung des sozi-
alen Staatsziels hingewiesen werden. Den wichtigsten von der ‚Planungsgruppe für 
die Verbesserung der Lebensqualität’ im Präsidentenamt erstellten Ausarbeitungen 
der produktiven Wohlfahrt wie ‚Produktive Wohlfahrt, Umfassender Wandel des 
Wohlfahrtsparadigmas197’ (2002) und ‚Der Weg der produktiven Wohlfahrt zum 
neuen Jahrtausend, Leitbild der Sozialpolitik der Regierung des Volkes198’ (1999) 
zufolge war das Konzept der produktiven Wohlfahrt die Verwirklichung des Grund-
rechts auf ein würdiges Leben (KV §10). „Den Ausgangspunkt der produktiven 
Wohlfahrt stellt die Verwirklichung der Verfassungsidee dar. Die Verfassung ge-
währt mit Artikel 10 die Menschenwürde und das Recht auf Glückseligkeit“ (PfVL 
1999: 21) „Diese Regelungen in der Verfassung (§§10; 31) bieten eine eindeutige 
Legitimation für die produktive Wohlfahrtspolitik, die unter der Regierung des Vol-
kes betrieben wird“ (ebenda: 22). Damit war der deutliche Einfluss der Verfassung 
auf die Gestaltung der Wohlfahrtsideen feststellbar.  

                                                 
 
197  Hierbei handelte es sich um das offizielle unter der Regierung des Volkes erarbeitete Dokument 

zur Bewertung der Sozialpolitik. 
198 Dieses Dokument gilt als die erste offizielle Ausarbeitung des Wohlfahrtskonzeptes ‚produktive 

Wohlfahrt’. 
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Das soziale Staatsziel im Konzept ‚produktive Wohlfahrt’ der Regieung des 
Volkes 

Es lassen sich einige Veränderungen der Rahmenbedingungen feststellen, die positiv 
auf die Etablierung des sozialen Staatsziels in Südkorea gewirkt haben. In der Staat-
Gesellschaft-Beziehung konnte erstens der Staat vor dem Hintergrund der Krisensi-
tuation seine Unabhängigkeit gegenüber der Gesellschaft stärken und so seine Hand-
lungsfähigkeit  verbessern. Zweitens kam diejenige politische Kraft an die Macht, die 
am entschiedensten gegen das militärautoritäre Regime gekämpft hatte. Ideologisch 
vertrat sie quasi-sozialdemokratische Ideen199 und war durch formale und informelle 
Netzwerke eng mit den sozialen Bewegungen verbunden (Yang, J. 2000: 164). Drit-
tens wurde die Wirtschaftspolitik nach der Krise streng durch den IWF überwacht, 
der den Aufbau des sozialen Sicherungsnetzes zur Minderung der negativen Folgen 
der Anpassungspolitik befürwortete. Die vierte und entscheidende Veränderung der 
Rahmenbedingungen lag in der eindeutigen Abschwächung des Anti-Kommunismus 
als Herrschaftsideologie, die eine verspätete Folge des Endes des Kalten Kriegs dar-
stellte. Die Regierung verfolgte  die sog. ‚Sonnenschein-Politik’, die auf einer fried-
lichen Koexistenz basierte.   
Diese günstigen Bedingungen nutzte die Regierung des Volkes, um die weitere poli-
tische Zielsetzung der ‚produktiven Wohlfahrt’ voranzutreiben, die zwar in der Ver-
fassung gewissermaßen in Form von Dekorationstücken existierte, in Wirklichkeit 
aber bis dahin weitgehend vernachlässigt worden war. Bei Amtsbeginn kündigte die 
neue Regierung  ihre beiden Zielsetzungen ‚Überwindung der Wirtschaftskrise’ und 
‚Fortentwicklung der Demokratie’ an. 1999 fügte sie als dritte Zielsetzung die pro-
duktive Wohlfahrt hinzu. 
Der Beitrag der Regierung des Volkes zu den Staatszielen beschränkte sich nicht auf  
ihre Erklärung der drei genannten Ziele. Die Regierung setzte einen weitergehenden 
Diskurs zunächst über das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Demokratie und spä-
ter über dasjenige zwischen Wirtschaft und Wohlfahrt in Gang. Vor allem der erste 
Streitpunkt, um den sich lange Zeit die Debatte zwischen der Demokratiebewegung 
und dem autoritären Regime in Südkorea drehte, entwickelte durch die Auseinander-
setzung zwischen Lee, Kwan-Yu, dem Premierminister von Singapur, und Kim, Dae-
Jung, dem Präsidenten Südkoreas, einen internationalen Charakter. Während Lee, 
Kwan-Yu asiatische Werte betonte und das westliche Demokratiemodell nicht für 
auf Asien anwendbar hielt, kritisierte Kim, Dae-Jung  dieses Argument als Rechtfer-
tigung autoritärer Regime und betonte den universalen Charakter der Demokratie. 

                                                 
 
199 Präsident Kim, Dae-Jung kritisierte die Wachstumsstrategie des developmental state, die das Un-

gleichgewicht in vielen Bereichen der Gesellschaft, etwa zwischen verschiedenen sozialen Schich-
ten, zwischen Stadt und Land oder zwischen großen und kleinen Unternehmen, vertieft habe. Er be-
tonte die Notwendigkeit eines fairen Wettbewerbs auf dem Markt und gleichzeitig die Notwendig-
keit, die bestehenden Ungleichheiten durch den Ausbau der Sozialpolitik zu nivellieren (Kim, D. 
1997). 
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Überdies hob er die gegenseitige Abhängigkeit von Demokratie und Marktökonomie 
hervor (Kim, D. 1994; Zakaria 1994): „Ohne Demokratie kann Marktwirtschaft nicht 
funktionieren. Würden sich Demokratie und Marktwirtschaft nicht gleichzeitig ent-
falten, wäre die enge Verzahnung von Wirtschaft und Politik und damit die Verbrei-
tung der Korruption nicht zu verhindern. Die Wirtschaft könnte sich nicht kräftig 
genug entwickeln, wenn sich Demokratie und Marktwirtschaft nicht gleichzeitig 
entfalten“ (Rede von Präsident Kim, D.-J., am 25.10.1999). In Bezug auf die Bezie-
hung zwischen Wirtschaft, Demokratie und Wohlfahrt betonte der Präsident, dass die 
Wohlfahrt notwendig sei, um die Entwicklung von Marktwirtschaft und Demokratie 
zu sichern, und hob damit die Schaffung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen als ein 
eigenständiges Regierungsziel hervor (ebenda). „Demokratie und Marktwirtschaft 
alleine sind nicht vollständig. In der heutigen Wirtschaft ist der Wettbewerb global 
und unbegrenzt … und der Schwächere fällt dem Stärkeren zum Opfer. … Die Un-
gleichheit vergrößert sich. In einem solchen Fall könnte die Entwicklung der Wirt-
schaft eine Instabilität der Gesellschaft auslösen und die Demokratie bedrohen. Um 
diese  Probleme zu lösen, brauchen wir die produktive Wohlfahrt…. Demokratie, 
Marktwirtschaft und produktive Wohlfahrt müssen sich trinitarisch entwickeln“ (e-
benda).       

 Abbildung 7-1    Entwicklung der Sozialleistungsquote in Südkorea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

Quelle:  OECD Social Expediture Database; Koh, J. u.a. 2003. 
   Anmerkung, Abfindungsgeld: Nach dem Gesetz für Arbeitsbedingungen sollen Arbeitgeber ca.  
   8% des Lohnes als Abfindungsgeld bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszahlen.  

Entsprechend dieser Zielsetzungen wurde bei der Planung des staatlichen Haushalts 
versucht, die Priorität der Staatsziele neu zu definieren (Interview mit Lee, J.-W. am 
08. 03. 2004). Die Sozialleistungsquote steigerte sich in der Zeit der Regierung des 
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Volkes, wie Abbildung 7-1 zeigt, rasant. Kim, Y. sprach mit Blick auf diese Ent-
wicklung vom ‚gepressten Wachstum’ des Wohlfahrtsstaates (2004a: 4).    
Die produktive Wohlfahrt hat nicht nur einen quantitativen, sondern auch einen qua-
litativen Einfluss auf die Entwicklung des Wohlfahrtssektors. Die Rechte, die die 
produktive Wohlfahrt umfasste, waren nicht auf die traditionellen Bereiche der Sozi-
alpolitik beschränkt. Die expansive Tendenz verlief in zwei Richtungen. Zum einen 
erfolgte eine Erweiterung um den Bereich der ‚neuen sozialen Probleme’, somit um 
das Recht auf saubere Umwelt sowie das Recht auf Kultur und Kunst. Zum anderen 
wurde auch der Produktionsbereich zum Feld der Sozialpolitik. Dazu gehörten vor 
allem das Recht auf Arbeit und eine damit verbundene aktive Arbeitsmarktpolitik, 
Mindestlöhne, Mitbestimmungsrechte und Arbeitsschutz. Dies führte zu einer Erwei-
terung des Wohlfahrtssektors. Beim Konzept ‚produktive Wohlfahrt’ handelte es sich 
mithin nicht um eine residuale und passive, sondern um eine umfassende und aktive 
Sozialpolitik.      

Struktur des Konzepts ‚produktive Wohlfahrt’  

Erstens wurde im Konzept der produktiven Wohlfahrt die Wohlfahrt als wichtige 
Aufgabe des Staates festgelegt. Zwar wurde – teilweise aus politisch-taktischen 
Gründen – Kritik an der Unklarheit der Begrifflichkeit laut. Nicht in Frage gestellt 
wurde von den Akteuren  innerhalb der Policy-Community indes, dass im Konzept 
der produktiven Wohlfahrt an der Stärkung der staatlichen Verantwortung für die 
Wohlfahrt der Staatsbürger festgehalten werden sollte. Insofern entsprach die Inter-
pretation von Choi, S. (2003: 96) und anderen Kritikern (vgl. Chung, M. 2002: 56), 
dass die produktive Wohlfahrt eine südkoreanische Version von ‚workfare’ darstelle, 
nicht dem eigentlichen Konzept der produktiven Wohlfahrt, zumindest nicht gemäß 
den Ideen seiner Urheber. Mit dem Attribut ‚produktiv’ wurde eher die Erweiterung 
der sozialen Rechte auf den Produktions- und Verteilungsbereich als ihre Einschrän-
kung betont. 
Zweitens erklärte die Regierung des Volkes bei ihrem Antritt die nach einer paralle-
len Entwicklung von Demokratie und Marktwirtschaft strebende ‚demokratische 
Marktwirtschaft' zum Ordnungskonzept. Als die Folgewirkungen der Strukturanpas-
sungsmaßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise deutlich sichtbar wurden, 
wurde dieses Konzept durch die produktive Wohlfahrt ergänzt und vervollständigt. 
Das erste Element des Konzepts lag am Festhalten des Marktprinzips bei der Produk-
tion und Zuteilung der gesellschaftlichen Ressourcen. Eine der Hauptursachen der 
Wirtschaftskrise wurde in der asymmetrischen, auf die Entwicklungsstrategie des 
developmental state zurückzuführenden Entwicklung gesehen (PfVL 2002: 24). Von 
daher wurde die Herstellung des Marktprinzips zur ersten Achse der Regierungspoli-
tik erklärt.  Im Anschluss hieran wurden die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft 
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auf die  Schaffung und Aufrechterhaltung des Wettbewerbsrahmens beschränkt200 
(Hwang, T. 2001). Die zweite Achse ‚Demokratie’ wurde in zweierlei Hinsicht ver-
stärkt. Zum einen wurde sie als Prinzip der Beschränkung des staatlichen Eingriffs 
gesehen, wonach Gesellschaft und Markt vor unkontrollierten staatlichen Interventi-
onen bewahrt werden sollten. Insofern bezeichnete Hwang, T. (ebenda) das Wirt-
schaftsordnungskonzept der Regierung des Volkes als "demokratischen Ordo-
Liberalismus", als dessen geistiger Vater der "Gründer" der deutschen sozialen 
Marktwirtschaft, Ludwig Erhard,  angesehen wurde und der mit dem verfassungsmä-
ßigen wirtschaftlichen Ordnungskonzept am  ehesten in Einklang stand. Zum ande-
ren sollte die Demokratie die Teilnahme der Gesellschaft am politischen Entschei-
dungsprozess ermöglichen. Die dritte Achse der ‚produktiven Wohlfahrt’ wurde als 
Prinzip der Erweiterung der staatlichen Interventionsmöglichkeiten dargestellt, des-
sen Ziel in der Verbesserung der Lebensqualität der Staatsbürger lag und durch das 
nicht nur passiv das Marktversagen korrigiert, sondern auch aktiv die Entwicklung 
der Gesellschaft gefördert werden sollte. Vor allem betonte das Ordnungskonzept die 
Unabhängigkeit aller drei Ziele. Insofern ist das Ordnungskonzept, die ‚demokrati-
sche Marktwirtschaft mit Ergänzung durch die produktive Wohlfahrt’, als koreani-
sche Erneuerung des demokratischen Wohlfahrtskapitalismus zu bezeichnen.                                                 
Drittens war die Verstärkung des Universalismus darin zu erkennen, dass die ‚Wohl-
fahrt als Menschenrecht’ als eine der drei normativen Hauptgrundlagen im Konzept 
der produktiven Wohlfahrt angesehen wurde. Der Charakter des Universalismus 
wurde dadurch verstärkt, dass die produktive Wohlfahrt die ungleichmäßige Ent-
wicklung des developmental state und deren Folgen, nämlich die Ungleichheit zwi-
schen Stadt und Land, zwischen den sozialen Schichten und zwischen großen und 
kleinen Unternehmen, thematisierte und sie zu vermindern versuchte. Überdies wur-
de sie von der Problematisierung des diskursiven Deutungsmusters ‚social citizens-
hip’ dahingehend beeinflusst, dass die selektive Struktur des developmental welfare 
system die bestehenden gesellschaftlichen Ungleichheiten nicht verminderte, sondern 
vergrößerte. Von daher gewannen die Merkmale ‚Selektivität' und 'Differenziertheit’ 
des developmental welfare system als Hindernisse der Wohlfahrtsförderung inner-
halb der neuen Wohlfahrtsideen die stärkste Aufmerksamkeit. Die Konstellation der 
Diskussion über den Wohlfahrtsstaat unterteilte sich gleichsam entsprechend der 
zwei Kriterien ‚Universalismus oder Selektivität’ und ‚Einheitlichkeit oder Differen-
ziertheit’, wobei die Verfechter der produktiven Wohlfahrt dezidiert für Universa-
lismus und Einheitlichkeit standen und die Bedeutung der Wohlfahrt als Menschen-
recht betonten.           
Im zweiten Punkt des individuellen Rechts‚ der 'Einklagbarkeit’‚ herrschte ein ambi-
valentes Bild. Die Urheber des Konzeptes der produktiven Wohlfahrt zogen sich hier 
von einer  eindeutigen Festlegung zurück. Einen Hinweis gab jedoch der For-
schungsbericht des IfGSA, der als Forschungsgrundlage für die Gestaltung der Richt-

                                                 
 
200 Vom Keysianismus unterschied sich dies in dem Punkt, dass konjunkturpolitische Eingriffe seitens 

des Staates abgelehnt wurden (Hwang, T. 2001). 
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linien der Wohlfahrt des Volkes vorgelegt wurde (Byun, J. u.a. 1998). Darin wurde 
zur sofortigen Umsetzung eine Synthese aus dem konkreten, d.h. einklagbaren Recht 
auf einen Mindeststandard und dem abstrakten, d.h. nicht einklagbaren Recht auf 
einen adäquaten Standard vorgeschlagen (Byun, J. u.a. 1998: 84-86). Insofern wurde 
die Einklagbarkeit bereits auf dem Niveau des Mindeststandards umgesetzt. 
Viertens lag der Schwerpunkt der produktiven Wohlfahrt eher in der Gewährung des 
Rechts als in der Forderung nach der Pflicht. Selbst das Element der ‚Wohlfahrt 
durch Arbeit’, das als eines der drei Policy-Prinzipien der produktiven Wohlfahrt 
angesehen worden war, betonte eher das Recht auf Arbeit als die Pflicht zur Arbeit, 
bzw. die Förderung der Arbeit als die Forderung nach Arbeit (PfVL 2002: 35). Die 
Fördermaßnahmen waren recht umfangreich. Zu ihnen gehörte die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die Erweiterung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Maßnahmen 
aktiver Arbeitsmarktpolitik, die Verbesserung des Arbeitsschutzes, Arbeitszeitver-
kürzungen, der systematische Ausbau der Arbeitnehmerwohlfahrt und die Teilhabe 
der Arbeitnehmer an der Produktion und Zuteilung.  
Diese Struktur des Konzepts ‚produktive Wohlfahrt’ bedeutete, dass sie bis auf das 
Rechte-Pflichten-Verhältnis den Merkmalen des wohlfahrtsstaatlichen Gesellschafts-
typus entsprach (Tabelle 3-3). Insofern handelt es sich dabei um eine wohlfahrts-
staatliche Gesellschaftsidee, die erfolgreich in die Staatsziele Südkoreas eingebettet 
war.  



 155 

Tabelle 7-4 Staatlichkeit, Staatsbürgerrechte und globale Einflüsse in unterschiedlichen Phasen staatlicher Entwicklung in Südkorea  

Quelle: Eigene Darstellung

 

Staatstypus 

Staatsauf-
gaben 

Ordnungs-
konzept 

Relation 
Wirtschafts- 
zu  Sozialpoli-
tik 

Individuelle Rechte Verhältnis-
Rechte-
Pflichten 

Policy-
Com-
munity 

„Entkopplung“ 
der Verfassung 
(bzgl. Rechten) 

Diffusion 

(globale Einflüs-
se) 

Developmental 
state  
(1960-1987) 

 

Anti-
Kommu-
nismus und 
Wirtschafts-
wachstum: 
Entkopp-
lung. 

Autoritärer 
Kapitalismus 

Staatliche 
Wirtschafts-
förderung und 
Sozialpolitik 
als Ressour-
cen für  Wirt-
schafts-
politik.   

Sozialpolitik nicht 
als individuelle 
Rechte der Staats-
bürger sondern als 
Privileg der be-
stimmten Gruppen.   

Keine 
Rechte, 
Starke 
Pflicht, 
Pflicht zur 
Arbeit. 

Passive 
Schlie-
ßung. 

Entkopplung in 
Freiheitsrechten, 
politischem 
Recht und sozia-
len Rechten. 

Soziale Ent-
wicklung; Ver-
drängung der 
Sozialpolitik 
durch den kal-
ten Krieg. 

Begrenzt  lib-
eraler Staat 
(1988-1997) 

Wettbe-
werbs-
fähigkeit 
der Wirt-
schaft und 
Demokra-
tie. 

Markt-
Demokratie. 

Liberale 
Wirtschafts- 
und margina-
le Sozialpoli-
tik.  

Trennung zwischen 
würdigen und nicht 
würdigen Armen. 

Pflicht zur 
Arbeit. 

Aktive 
Schlie-
ßung. 

Entkopplung 
bzgl. Freiheits-
rechte, politi-
schem Recht und 
Entkopplung in  
sozialen Rechten. 

Sozialgipfel, 
Krise des 
Wohlfahrts-
staates; Ende 
des kalten 
Kriegs. 

Wohlfahrts-
staat  
in der Entste-
hung (1998-
heute) 

Liberalisie-
rung der 
Wirtschaft, 
Demokratie 
und Wohl-
fahrt. 

Entstehender 
dmokrati-
scher Wohl-
fahrtskapita-
lismus. 

Liberale 
Wirtschafts- 
und aktive,  
produktive 
Sozialpolitik.  

Aktiv beim Univer-
salismus; passiv bei 
der Einklagbarkeit. 

Betonung 
des Rechts; 
auch Recht 
auf Arbeit. 

Aktive 
Öff-
nung. 

Entkopplung 
bzgl. Freiheits-
rechte, politi-
schem Recht und 
sozialen Rechten. 

Sozialisie-rung 
der globalen 
Politik; Der 
dritte Weg.  
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IV   Entstehung eines Wohlfahrtsstaates in Südkorea:  
       Policies: Diskurse, Poilicy-Prinzipien,    
       Wohlfahrtssektor 

Das Thema dieser Arbeit bezieht sich schwerpunktmäßig auf die ideellen Grundla-
gen des koreanischen Wohlfahrtsstaates. Dafür wird zuerst die staatliche Zielsetzung 
in betracht gezogen, wobei der Schwerpunkt auf der Durchsetzung der sozialen 
Rechte anhand der Policy-Prinzipien liegt. Als nächster Schritt werden zwei zentrale 
Bereiche des Wohlfahrtssektors, die staatliche Rentenversicherung und die Existenz-
sicherung, untersucht. Im Vordergrund steht hierbei die Frage, inwiefern die staatli-
che Verantwortlichkeit für individuelle Wohlfahrt in den Prozess der Institutionen-
bildung wie auch in die Struktur der Institutionen der Nationalen Rentenversicherung 
und des Volksmindestsicherungssystems einfließen.  

 
8 Fallstudie I: Altersicherung als soziales Recht? Institutionelle Struktur und 

diskursive Deutungsmuster der Rentenversicherung  

8.1 Rentenversicherung im developmental welfare system in Südkorea 

Im Jahr 1986 wurde in Südkorea die gesetzliche Rentenversicherung mit dem Gesetz 
der Nationalen Rentenversicherung eingeführt. Die staatliche Absicherung des Risi-
kos ‚Alters’ für die über bestimmte Berufsgruppen hinausgehende Bevölkerung 
nahm damit ihren Anfang201. Das Gesetz der Nationalen Rentenversicherung von 
1986 übernahm die wesentlichen Inhalte des Gesetzes der Nationalen Wohlfahrtsren-
tenversicherung, das schon im Jahr 1973 erlassen, aber dessen Ausführung verscho-
ben wurde. In diesem Kapitel wird zunächst beschrieben, wie das Problem ‚Alter’ im 
südkoreanischen developmental state thematisiert und definiert wurde. Danach wer-
den diskursive Deutungsmuster, Diskurskoalitionen und Struktur der Policy-
Community im Zusammenhang mit dem Gesetzerlass der NWRV 1973 und der Ein-
führung der Nationalen Rentenversicherung 1986 analysiert. Schließlich werden die 
Policy-Prinzipien der eingeführten NRV 1986 qualifiziert, wobei die Frage nach der 
Einbettung der Wohlfahrtsstaatlichkeit auf der Programmebene im Mittelpunkt des 
Interesses steht. 
    

                                                 
 
201 Für bestimmte Berufsgruppen existierten bereits staatliche Altersicherungen, nämlich die Renten-

versicherung für Beamte (1960), die Rentenversicherung für Soldaten (1963) und die Rentenversi-
cherung für Lehrer in privaten Schulen (1975).  
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8.1.1 Diskursive Deutungsmuster und Prozess der Einführung der 
Rentenversicherung im developmental welfare system 

Soziales Problem ‚Alter’ 

Armut und Alter  

In Südkorea, wo die Industrialisierung sehr spät einsetzte, begann das Problem des 
Alters auch spät seine Karriere zu machen. In den 50er und 60er Jahren prägte die 
Landwirtschaft die Berufsstruktur und der Anteil der älteren Bevölkerung war sehr 
gering (Tabelle 5-2 und 8-1). Zudem waren die 50er Jahre durch Massenarmut und 
andere soziale Notlagen wie diejenige der Kriegsopfer, Flüchtlinge und Waisenkin-
der infolge des Koreakriegs gekennzeichnet. In den 60er Jahren herrschte andauernde 
Massenarmut, so dass das Problem des Alters wenig beachtet wurde. Weder auf der 
Seite der Gesellschaft noch auf der Seite des Staates wurde das Problem des Alters in 
ausreichendem Maße thematisiert (vgl. Shon 1981:15 und Hyun 1993: 89) 202. Die 
Armutsfrage beherrschte zu sehr die anderen sozialen Fragen, auch das Problem des 
Alters, sodass es kein Raum für die Ausdifferenzierung der Altersarmut übrig blieb. 
Insofern gab es kein soziales Problem des Alters, das die Lebenslage der gesamten 
älteren Bevölkerung umschloss, sondern nur Probleme einiger begrenzten Gruppen 
der Älteren. Einige von ihnen wurden im Altersheim untergebracht oder durften auf-
grund ihres Alters auf die Leistungen des Lebensunterhaltsschutzsystems als Ar-
beitsunfähige zurückgreifen. Diese Ausführungen lassen den folgenden Schluss zu: 
Es gab in Südkorea keine Ausdifferenzierung des Problems des Alters.    
Nach der erfolgreichen Durchführung des Wirtschaftsplans203, welcher zur Industria-
lisierung und Urbanisierung von Südkorea geführt hat, gewann Ende der 60er und 
Anfang der 70er Jahre das Problem des Alters vor allem in den Medien an Aufmerk-
samkeit. Im Vordergrund standen die zwei Aspekte des Problems: die Zunahme der 
Zahl der Älteren’ und die ‚Funktionsbeeinträchtigung der familiären Unterhaltung’. 
„Im Jahr 1970 sind 1, 570 Millionen Personen älter als 65 Jahre und davon fallen 429 
Tausend ins Lebensunterhaltsschutzsystem. Der Anteil dieser Älteren an der Ge-
samtbevölkerung liegt bei mehr als 6%...und wird sich auf 10% steigern. Daraus 
kann man die Ernsthaftigkeit des Altersproblems nachvollziehen“ (Gyunghyang 
Shinmun 19.11.1970, Übersetzung vom Autor). Allerdings konnte man feststellen, 

                                                 
 
202 Anfang 60er Jahre erkannte das Komitee der sozialen Sicherung (KSS) keinen dringenden Bedarf 

für die Absicherung des Alters. Die Experten des Komitees forschten über Krankenversicherung, 
Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe, aber nicht über die Rentenversiche-
rung. Der fünfjährige Plan der sozialen Sicherung, der vom Komitee im Jahr 1962 vorgelegt wurde, 
umfasste Krankenversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung, aber keine Ren-
tenversicherung (Shon, J. 1982: 80).   

203 Die durchschnittliche Wachstumsrate zwischen 1960 und 1971 betrug 9.2% (Min, J. 1973: 4).    
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dass es sich bei dieser Diskussion vor allem um Altersarmut infolge der Funktions-
störung der familiären Unterhaltung der Älteren handelte.   

Tabelle 8-1 Durchschnittliche Lebenserwartung, Zahl der älteren Bevölke 
                        rung und Seniorenanteil in Südkorea  

Lebenserwartung Älter als 60 Älter als 65 Jahr 

 Ge-
samt 

M F Zahl 
(Tausend) 

Anteil 
(%) 

Alters-
quote 

Zahl 
(Tausend) 

Anteil 
(%) 

Alters-
quote 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2021 

2025 

55.3 

63.2 

65.8 

71.3 

74.3 

77.0 

- 

53.0 

59.8 

62.7 

67.4 

71.3 

74.9 

- 

57.8 

66.7 

69.1 

75.4 

77.4 

79.1 

- 

1,387 

1,704 

2,268 

3,300 

4,984 

9,268 

11,175 

5.5 

5.4 

6.2 

7.7 

10.7 

17,7 

21,6 

10.1 

10.3 

10.1 

11.6 

15.6 

27.3 

35.1 

823 

1,039 

1,456 

2,144 

3,168 

6,625 

7,498 

3.3 

3.3 

3.8 

5.0 

6.8 

13.1 

14.5 

6.1 

6.1 

6.2 

7.2 

9.4 

18.4 

21.1 

Quelle:  Koreanisches Amt für Statistik 1991: Langfristige Bevölkerungsentwick- 
   lung (1990-1991), UN 1991: The Sex and Age: Distributions of Popula  
             tion:  234-235 (übernommen von Choi, S. 1999: 31). 

Aber dieses öffentlich bekundete Interesse an dem Problem des Alters führte kaum 
zur Ausdifferenzierung des Altersproblems. Die Verdrängung des Problems des Al-
ters war auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen wurde anhand der vorherr-
schenden Massenarmut die Ernsthaftigkeit des Problems unterbewertet. Nach der 
dominierenden Wachstumslogik wurde das Wirtschaftswachstum für den besten 
und einzigen Weg zur Überwindung der Massenarmut gehalten, für den alle nationa-
len Ressourcen mobilisiert werden sollten. Die Zunahme des Problems der Älteren 
bzw. der nicht-erwerbstätigen Bevölkerung wurde danach nicht nur geringfügig ein-
geschätzt, sondern auch als Verhinderungsfaktor für die Förderung des Wirtschafts-
wachstums angesehen (Shong, Y. 2003: 427). Zum anderen wurde die intensive Be-
schäftigung mit diesem Thema durch einen kulturellen Faktor verhindert. Das Prob-
lem der Altersarmut wurde nicht als soziales Problem sondern als familiäres Prob-
lem definiert. Der Verlust der familiären Versorgung von Älteren war auf die 
Schwächung der Verehrung für Ältere (敬 ) innerhalb der Familie zurückzu-
führen. Sie sollte durch die Stärkung des Pflichtbewusstseins der Jüngeren gegenüber 
älteren Generationen in der Schulbildung und in den staatlich initiierten sozialen 
Bewegungen wie die ‚Bewegung des neuen Dorfs’ behoben werden (Hyen, U. 1998: 
133). In diesem Fall fiel der Zuständigkeitsbereich für das Problem der Altersarmut 
nicht in die Sozialpolitik sondern in die Bildungspolitik204. Bis 1978 wurde keine 

                                                 
 
204 Ein gutes Beispiel zeigte Hyen, U. (1998: 133-134). Im Jahr 1977 zeigte Park, Jae-Gan, der Vertre-

ter für Ausbau und Verrechtlichung der Wohlfahrt der Älteren, vor dem Präsidenten eine Präsenta-
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zuständige Abteilung für Altersfragen im Wohlfahrtsministerium eingerichtet und 
die Ausgaben für die Wohlfahrt der Älteren beschränkten sich auf die finanzielle 
Unterstützung von Altersheimen, in denen 2676 alte Menschen untergebracht waren 
(Cha, H. 2004).         
Ungeachtet der beschriebenen Verdrängungsversuche des Problems des Alters gab es 
in den 60er und 70er Jahren den Vorstoß, es von der Armutsfrage, der Wirtschafts-
frage und der familiären Frage abzukoppeln. Eine Ausdifferenzierung des Problems 
des Alters sollte erreicht werden. Allerdings kam die erste Anregung aus dem Wohl-
fahrtsinternationalismus. Das Komitee der sozialen Sicherung (KSS) verbreitete das 
Konzept der sozialen Entwicklung, das stark durch die Idee des sozial ausgegliche-
nen Wirtschaftswachstums der UNO beeinflusst wurde. Sie versuchte, den sozialen 
Aspekt mit der Wirtschaftsplanung zu verknüpfen. Im ‚Grundkonzept der sozialen 
Entwicklung’ (1968) sah sie den Alterungsprozess innerhalb der Bevölkerungsstruk-
tur durch die Industrialisierung voraus und schlug die Einführung der Rentenversi-
cherung zur Sicherung der Beschäftigten im Alter vor (Hyen, U. 1998: 90). Überdies 
wurde 1969 eine empirische Feldstudie für die Einführung der Rentenversicherung 
durchgeführt und ein Plan für den Pilotversuch entwickelt (ebenda: 91). Das KSS, 
das sich auf die Idee der balancierten Entwicklung stützte, thematisierte das soziale 
und wirtschaftliche Ungleichgewicht infolge der erfolgreichen Wachstumsstrategie, 
das die Einkommensungleichheit zwischen Stadt und Land sowie zwischen Regionen, 
die Konzentration der Bevölkerung in den Städten und die Umweltverschmutzung 
umfasste205. „Anhand dieses sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts wird 
sowohl Arbeitnehmern als auch Selbstständigen keine Absicherung beim Austritt aus 
dem Berufsleben aufgrund des Alters gewährt“ (Min, J. 1973: 4). Gemäß der KSS, 
das die Einführung der Sozialversicherungen anstrebte, sollte das Problem vor allem 
durch die Einführung der Rentenversicherung vermindert werden. Unabhängig vom 
KSS gab es individuelle Initiativen der Sozialarbeiter, die das Problem der Altersar-
mut hervorhoben. Sie versuchten durch die Verrechtlichung und Erweiterung der 
Wohlfahrtsmaßnahmen das Armutsproblem der Älteren zu bewältigen. Angestrebt 
wurde vor allem die Mindestrente mit Bedürftigkeitsprüfung und die Erweiterung der 
sozialen Dienstleistungen für Ältere206 (Hyen, U. 1998: 94). Nach mehreren Versu-
chen zahlten sich 1981 diese Bemühungen aus, denn die Regierung rang sich zu ei-
nen Gesetzerlass durch: Im Gesetz für die Wohlfahrt der Älteren wurde einerseits der 
Begriff der Älteren festgeschrieben, wobei das Gesetz die gesamte ältere Bevölke-
rung als Empfänger der sozialen Dienstleistungen umfasste. Insofern stellte das Ge-
setz einen Fortschritt in der Ausdifferenzierung des Problems des Alters dar. Ande-
rerseits schloss das Gesetz alle Maßnahmen wie die mit der Bedürftigkeitsprüfung 

                                                                                                                                          
 

tion über die Ernsthaftigkeit des Problems des Alters und die Dringlichkeit der politischen Maß-
nahmen. 15 Tage später rief der Präsident den Bildungsminister an und wies an, dass die Erziehung 
zu Loyalität gegenüber dem Staat und den Eltern (  敎 ) an der Schule verstärkt werden sollte.   

205 Ein wichtiger Beitrag vom KSS lag in der Entwicklung der sozialen Indikatoren. 
206 Im Jahr 1969 schlug der Sozialarbeiter Lee, Yun-Hyung einen Gesetzentwurf zur Regelung der 

Wohlfahrt für Ältere vor (Hyen, U. 1998: 93).  
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verbundene Mindestrente aus, die dem Staat finanzielle Kosten verursachen könnten, 
weil die Regierung eine negative Wirkung auf das Wirtschaftswachstum befürchtete. 
Die Leistung beschränkte sich auf kostenneutrale bzw. -geringe soziale Dienstleis-
tungen wie das Einrichten einer Beratungsstelle für Ältere und die Unterbringung der 
hilfebedürftigen Älteren in Altenheimen. Das Gesetz betonte die Verpflichtung der 
jüngeren Generationen, die Versorgung ihrer älteren Generationen innerhalb der 
Familie zu gewährleisten und die bedeutende Rolle der Erziehung im Bildungssys-
tem. Insofern hielt die Regierung immer noch an der Wachstumslogik und der fami-
liären Definition der Altersfrage fest (vgl. Hyen, U. 1998: 164-169; 293-294).                       

Diffusion und Wirtschaftswachstum: Motiv der Nationalen Wohlfahrtsrentenversi-
cherung  

Der Dominanz der Armutsfrage und der Wirtschaftslogik standen die von Sozialpoli-
tikexperten initiierten Ideen zur Einführung der Rentenversicherung gegenüber. Al-
lerdings war die Entstehung dieser Ideen schwer nachvollziehbar, weil das Problem 
des Alters kaum als soziales Problem erkannt und thematisiert wurde.  
„In Hinsicht auf soziale und wirtschaftliche Bedingungen hat die Bevölkerung sich 
zwar eine bessere soziale Sicherung gewünscht, aber der Wunsch wurde kaum geäu-
ßert. Und die Staatsbürokratie interessierte sich kaum dafür. Unter den Gewerkschaf-
ten gab es keine offiziellen Forderungen bis auf leere Parolen. Außerdem gab es kei-
ne besonderen gesellschaftlichen Ereignisse, die die Notwendigkeit des Ausbaus der 
Sozialpolitik hervorriefen“ (Shon, J. 1981: 15).  
Die Verbreitung dieser Ideen wäre nicht zu erklären, wenn der Faktor ‚Wissensdiffu-
sion’ nicht berücksichtigt würde. Im Schlüsseldokument ‚Studie über die Einführung 
der Rentenversicherung in Südkorea’ 1973 eines Mitarbeiters des KSS, Min, Jae-
Sung207 waren einige externe Einflüsse deutlich festzustellen. Wie bei anderen Kon-
zepten des KSS war der Einfluss vom Entwicklungskonzept der sozialen Entwick-
lung der UNO unübersehbar. Die zwei Kernelemente des Konzeptes der sozialen 
Entwicklung, der ‚Unified Approach’208 (Köhler 1987: 799) und die Erweiterung der 
Sozialpolitik209 (ebenda: 788), fanden sich in seinen Begründungen für die Einfüh-
rung der Rentenversicherung wieder. Min, J. (1973: 105-106) betonte die positive 

                                                 
 
207 Nicht nur Min, Jae-Sung selbst, sondern auch die offizielle Geschichtebeschreibung der südkorea-

nischen Rentenversicherung wies darauf hin, dass die Magisterarbeit von Min, Jae-Sung das 
Grundkonzept der südkoreanischen Rentenversicherung darstellte (Interview mit Min, Jae-Sung am 
1.04.2004; ÖVKNR 1998: 59). 

208 Danach waren die sozialen Elemente keine zusätzlichen Faktoren der Entwicklung, sondern wur-
den als „essentielle Faktoren zum Entwicklungsprozess“ angesehen (Köhler 1987: 799). Es sollte 
einen Weg zur balancierten ökonomischen und sozialen Entwicklung gesucht werden, d.h. die Sozi-
alpolitik sollte als wichtiger Bestandteil der Entwicklungsstrategie angesehen werden.  

209  Danach umfasste die soziale Entwicklung nicht nur substanzielle Mindestsicherungen wie die 
Beseitigung des Hungers, Verbesserung des Gesundheitszustandes, Bekämpfung des Analphabe-
tismus, sondern auch ‚social welfare’ und soziale Sicherungen zur Verbesserung des Lebensstan-
dards von Familien, Individuen und bestimmten Gruppen (Köhler 1987: 788).   
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Wechselbeziehung zwischen dem Wirtschaftswachstum und der sozialen Entwick-
lung und damit den ‚produktiven’ Charakter der Sozialpolitik. Eindeutig bezog er 
sich auf die ‚Recommendation Concerning Income Security’ 1944 der IAO für die 
Begründung der Einführung der Rentenversicherung, wobei er die Sozialversiche-
rungen zum Hauptinstrument für eine Mindestsicherung heraushob. Zudem leitete er 
die Fallstudien über die Rentensysteme der fünf Länder Großbritannien, Deutschland, 
die USA, Japan und Indien, bevor er das Konzept für Südkorea entwickelte, wobei 
das japanische Modell eine maßgebende Rolle gespielt hat (Min, J. 1973: 33-57; 
Kang, W. 1992: 216). Allerdings lag die Besonderheit dieser Wissensdiffusion vor 
allem darin, dass sich es nicht nur um Policy-Lernen – die Suche nach politischen 
Antworten auf soziale Fragen - sondern auch um Problem-Lernen handelte. Zwar 
gab es nur eine sehr schwach ausgeprägte Debatte und selten empirische Untersu-
chungen über die sozialen Folgewirkungen der Industrialisierung in Südkorea; aber 
die Sozialexperten gingen davon aus, dass Südkorea mit den fünf sozialen Übeln 
Armut, Krankheit, Unwissenheit, Unsauberkeit und Faulheit210 konfrontiert würde, 
die durch den Ausbau der staatlichen Sozialpolitik verringert werden sollten (Prob-
lem-Lernen).     
Als Motiv für die Erlassung des Gesetzes der NWRV im Jahr 1973 hat jedoch dieses 
Konzept der Sozialexperten des KSS nur eine begrenzte Rolle gespielt. Der Vor-
schlag vom Wohlfahrtsministerium für die Einführung der Rentenversicherung, der 
die wesentlichen Elemente des Konzepts von Min, Jae-Sung enthielt, bekam zuerst 
keine nennenswerte Zustimmung des Präsidenten (Jun, N. 1987: 437). MfGSA war 
schon 1971 beim Versuch gescheitert, in der Planungsphase des dritten Fünfjahr-
Wirtschaftsplans die Einführung der Wohlfahrtsrente durchzusetzen (Kang, W. 1992: 
196; Kwon, H. 1999: 55). Es war Kim, Man-Je, Direktor des KDI, der den Präsiden-
ten überzeugte, die Rentenversicherung einzuführen. Seiner Meinung nach könnte 
die Rentenversicherung einen großen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, d.h. 
sie könnte das Kapital ansammeln, das die Regierung für die Wandlung der Wirt-
schaftsstruktur von der Leichtindustrie zur Schwerindustrie dringend benötigte 
(Kwon, H.1998: 56). Im Entwurf der Rentenversicherung war konkret vorgeschrie-
ben, welche Beiträge die Rentenversicherung leisten könnte. Zwar wurde der Schutz 
der Arbeitnehmer vor den Risiken des Alters, der Unfälle und des Todes als erstes 
Ziel der Rentenversicherung vorgelegt, aber die Betonung der unmittelbaren Zielset-
zung lag unmissverständlich auf dem zweiten Punkt, nämlich auf der Förderung des 
Wirtschaftswachstums. „In den 70er Jahren wird die Rentenversicherung zum Wirt-
schaftswachstum und zur Erweiterung der Beschäftigung dadurch beitragen, dass 
der gesammelte Fonds für die produktiven Investitionen eingesetzt wird. In den 80er 
Jahren wird sie eine große Rolle für die Verringerung der Einkommensungleichheit 

                                                 
 
210 Min, J. verwandte das Wort von dem sog. ‚Fünfübeln’ um Folgeprobleme der Industrialisierung 

des Anfangs der 70er Jahre in Südkorea zu definieren, die durch Beveridge erstmals zum Ausdruck 
kamen (Interview mit Min, J. am 01.04.2004).  
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und der Ungleichheit des Lebensniveaus der Bevölkerung spielen211“ (Hervorhe-
bungen aus dem Original) (Park, J./Kim, D. 1973: 2). Allerdings war der Einfluss der 
Wissensdiffusion unübersehbar. Selbst die Idee, dass die Rentenversicherung der 
Förderung des Wirtschaftswachstums dienen könnte, wurde von Paul Fischer, Mit-
glied der ausländischen Beraterkommission des KDI, verbreitet (Kang, W. 1992: 
207). Er wies darauf hin, dass die Rentenversicherung nicht nur dem sozialen Ziel 
sondern auch dem ökonomischen Ziel dienen könnte und überdies die finanzielle 
Belastung der Rentenversicherung sehr gering ausfallen würde, im Vergleich zu an-
deren Sozialleistungen212(ebenda). 
Schließlich konnte im südkoreanischen developmental state das Problem des Alters 
keine eigenständige Karriere machen. Es wurde durch das Armutsproblem und die 
Wirtschaftsfrage verdrängt und als familiäres Problem oder als Bildungsproblem 
angesehen. Es gab nur einzelne isolierte Versuche, das Problem des Alters bzw. der 
Altersarmut auszudifferenzieren. Außerdem war in der Diskussion der südkoreani-
schen Rentenpolitik 1973 eine gewisse Trennung zwischen der Problematisierung 
des Alters und dem Einführungsmotiv der Rentenversicherung festzustellen. Wäh-
rend sich das Problem des Alters nicht als soziale Frage profilieren konnte, stand der 
ökonomische Nutzen bei der Einführung der Rentenversicherung im Vordergrund. 
Schließlich hatte die Wissensdiffusion eine wichtige Rolle für die Verbreitung des 
Motivs.               

Diskursive Deutungsmuster und Diskurskoalitionen der NRV im developmental 
welfare system in Südkorea 

 Diskurskoalitionen und diskursive Deutungsmuster im Zuge der Verabschiedung des 
Gesetz der Nationalen Wohlfahrtsrentenversicherung 1973 

A. Zwei Diskurskoalitionen und diskursive Deutungsmuster 

Diese Zweierkonstellation der Diskurskoalitionen setzte sich auch bei der politischen 
Bearbeitung der Probleme durch. Es gab zwei unterschiedliche diskursive Deu-
tungsmuster in der Diskussion über den Gesetzerlass der Nationalen Wohlfahrtsren-
tenversicherung 1973. Die erste Wachstum-Diskurskoalition teilte das diskursive 
Deutungsmuster ,Wachstums’, das den Zweck der Einführung der Rentenversiche-
rung hauptsächlich in der Förderung des Wirtschaftswachstums sah. Das Bezugs-
                                                 
 
211 Im Konzept, das sich auf das Kapitaldeckungsverfahren stützte, entstand der Leistungsanspruch 

mit der Beitragszahlung von 10 Jahren. Deswegen war man davon ausgegangen, dass mit Leis-
tungsempfängern erst in den 80er Jahren zu rechnen wäre.    

212 Die Wissensdiffusion des KDI bezog sich in der Anfangsphase der Konzipierung der Rentenversi-
cherung auf die Sozialexperten in den USA: Dr. Paul Fischer, Dr. Benjamin Bridges und Dr. C. L. 
Trowbridge (SSA); Prof. Robert Lampman und Prof. Raymond Muntz (University of Wisconsin); 
Prof. Richard A. Musgrave und Prof. David Cole (Harvard); Dr. John A. Brittain und Dr. Henry J. 
Aaron (Institute Brooking) (ÖVKNR 1998: 63).    
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problem für diese Idee war nicht das soziale Problem, sondern das wirtschaftliche 
Problem, nämlich die Notwendigkeit der Mobilisierung des inländischen Sparkapi-
tals für die Finanzierung des Aufbaus der Schwerindustrie, wobei der Betrag konkret 
auf 46,5 Mrd. Won im ersten Jahr und auf 181 Mrd. Won im dritten Jahr geschätzt 
wurde (bei Beitragssätzen 10%) (Kang, W.1992: 206-207; Jun, N. 1987: 433-436). 
Die Notwendigkeit, dieses wirtschaftliche Problem zu lösen, war der Hauptanlass für 
die Einführung der NWRV. Gegenüber der Wachstum-Diskurskoalition stand die 
Balanced-Development-Diskurskoalition, die das diskursive Deutungsmuster ‚ba-
lanced development’ vertritt. Sie sah die Notwendigkeit des Ausgleichs der Wirt-
schaftswachstumsstrategie durch den Ausbau der Sozialpolitik, d.h. die sozialen Ne-
benwirkungen des Wirtschaftswachstums beim Problem des Alters sollten durch den 
Ausbau der Rentenversicherung ausgeglichen werden. Ihre langfristige Zielsetzung 
war die Institutionalisierung des Wohlfahrtsstaates und ihre kurzfristige die Beseiti-
gung der sozialen Hemmnisse des Wirtschaftswachstums (Kang. W. 1992: 193-
194).213 Bei der Rentenversicherung lagen die Hauptinteressen dieser Diskurskoaliti-
on im Ausbau des sozialen Sicherungsnetzes. Die Kapitalansammlung wurde zwar 
als ein positiver Effekt des Systems auf die Wirtschaft angesehen, aber deren Bedeu-
tung wesentlich geringer bewertet als bei der Wachstum-Diskurskoalition. So wurde 
die Sparmenge im ersten Jahr nur auf 7 Mrd. Won geschätzt. Das war wesentlich 
weniger als der geschätzte Betrag des KDI. Insofern war es sehr deutlich, dass die 
beiden Diskurskoalitionen unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich des Motivs 
für die Einführung der Rentenversicherung setzten. Die Unterschiede wirkten sich 
auch bei der konkreten Gestaltung der Institution aus. Die beiden Diskurskoalitionen 
vertraten zwei voneinander abweichende Modelle, die sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede zeigten. Allerdings fielen die Unterschiede bei der Konzipierung 
der Modelle milder aus als bei den Motiven. Am besten können die zwei diskursiven 
Deutungsmuster anhand der zwei Modelle vom KDI und vom MfGSA verglichen 
werden, die der vom Präsidenten einberufenen Umsetzungskommission zum Verfü-
gung gestellt wurden (Jun, N. 1987: 438).  
Als erster Vergleichspunkt ist die politische Verantwortung für das Problem des 
Alters anzuführen. Die erste koreanische Verfassung von 1948 hielt an der staatli-
chen Verantwortung für den Schutz im Falle von Krankheit, Alter oder anderen Ur-
sachen für  eine Arbeitsunfähigkeit fest. Aber bei der Einführung der NWRV bezog 
sich keine der diskursiven Deutungsmuster auf die verfassungsmäßigen Rechte. Inso-
fern war es bemerkenswert, dass der KSS-Mitarbeiter Min, Jae-Sung (1973) die 
staatliche Verantwortung für die Gewährung des Rechts auf Leben und Sicherheit 

                                                 
 
213 „The short-term goals are: 1). To find a social moral system based on new values; 2) To move 

social impediments to the country’ rapid economic growth; 3) To promote labour productivity by 
developing human resources and creativity; 4) To lay the ground for a better and civilised life by 
improving living conditions; 5) To realise social justice and rationalisation in the distribution of na-
tional wealth. Three long-term objectives defined by report are: 1)To promote the happiness of in-
dividual; 2) To improve the quality of family life; and 3) To move the nation toward a welfare 
state” (Kang, W. 1992: 193-194). 
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hervorhob, die er mit der ‚Recommandation Concerning Income Security’ (1944) der 
IAO in Verbindung brachte.          
Beim zweiten Punkt handelt es sich um die wichtigen institutionellen Merkmale, die 
die Ausdifferenzierung und Erreichung der sozialpolitischen Ziele wie Gleichheit 
und Sicherheit bestimmen: 1. Leistungsniveau, 2. Finanzierungsprinzip und 3. Teil-
nahme der Versicherten an der Verwaltung. Erstens gab es minimale Unterschiede 
beim Leistungsniveau. Das Modell des KDI sah 30% bei mindest 10 Mindestbei-
tragsjahren vor, das Modell des MfGSA dagegen 40% bei 20 Mindestbeitragsjahren. 
Beide Modelle versprachen ein hohes Leistungsniveau. Die Unterschiede lagen in 
der Leistungsbemessung. Während bei der Leistungsbemessung des KDI-Modells 
nur das frühere Einkommensniveau der Leistungsberechtigen berücksichtigt wurde, 
setzte sich die Bemessungsformel des MfGSA-Modells aus zwei Teilen, dem kon-
stanten und dem einkommensrelevanten Teil, zusammen. Weil der konstante Teil 
durch das durchschnittliche Einkommen aller Versicherten bestimmt wurde, entstand 
bei dem MfGSA-Modell ein Einkommensumverteilungseffekt zwischen den Versi-
cherten. Zweitens gab es beim Finanzierungsprinzip eine Übereinstimmung, und 
zwar das  Kapitaldeckungsverfahren. Das Prinzip wurde aber aus unterschiedlichen 
Gründen bevorzugt. Beim diskursiven Deutungsmuster ‘Wachstum’ stand der Spar-
effekt im Vordergrund214, während beim diskursiven Deutungsmuster ‚balanced de-
velopment’ die Gewährung der Systemsicherheit der Rentenversicherung unterstri-
chen wurde. Den Vorteil des Kapitaldeckungsverfahrens sah das Modell des MfGSA 
vor allem darin, dass das in der früheren Phase gesammelte Kapital und dessen Zin-
sen für den Ausgleich der Leistungserhöhung in der späteren Phase eingesetzt wer-
den könnten. Dadurch würde die finanzielle Schwäche eines Entwicklungslands, wie 
Südkoreas es war, effektiv bewältigt werden215(Min, J. 1973: 31-32). Drittens sollte 
nach diesem Modell die NWRV durch das MfGSA verwaltet werden. Aber das KDI 
bevorzugte die Gründung einer ‚Anstalt für soziale Sicherung’ als Verwaltung, die 
indes unter dem starken Einfluss des MfWP stehen sollte216. Die Aufbringung der 
Beiträge sollte das Finanzamt übernehmen (Park, J./Kim, D. 1973: 21-22). Dadurch 
sollte die Einflussnahme des MfGSA auf die Verwaltung der NWRV blockiert wer-
den, welche die effektive Anwendung des gesammelten Kapitals verhindern könnte 
(Jun, N. 1987: 438-439).  
Beim dritten Punkt geht es um die Leistungsrechte und den Empfängerkreis. Das 
KDI-Modell hielt 10 Mindestbeitragsjahre und die Erreichung des 60. Lebensjahres 
als Voraussetzungen für die Leistungsberechtigung fest, während das MfGSA-
Modell 20 Mindestbeitragsjahre und die Erreichung des 60. Lebensjahres als Voraus-
setzungen festlegte. Die Rentenversicherung sollte laut dem KDI-Modell alle Be-

                                                 
 
214 Vgl. ÖVKNRR 1998: 67. 
215 Dagegen könnten die entwickelten Länder, in denen der größte Teil der Bevölkerung schon in die 

Institution eingeschlossen ist, die finanzielle Kapazität haben, durch das Umlageverfahren besser 
die Erhöhung der Leistungsausgaben im Griff zu behalten (Min, J. 1973: 31).   

216 Die Verwaltungskommission des Rentenfonds sollte aus Ministern von MfWP, MfF und MfGSA 
und dem Direktor der Anstalt für soziale Sicherung bestehen (Park, J./Kim, D. 1973: 28).  
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schäftigte in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten und Selbstständige mit einem 
stabilen Einkommen (monatlich höher als 15000 Won) umfassen, während das 
MfGSA-Modell alle Beschäftige in Betrieben mit mehr als 30 Beschäftigten ein-
schloss. Außerdem war es im diskursiven Deutungsmuster ‚balanced development’ 
von Anfang an geplant, dass der Empfängerkreis stufenweise erweitert werden sollte, 
bis er die ganzen Beschäftigten umfassen würde217. Der breitere Versichertenkreis 
von KDI-Modell war auf die Absicht zurückzuführen, eine schnelle Akkumulation 
des Rentenfonds durch den breiteren Beitragskreis zu erreichen. Dagegen lag im 
MfGSA-Modell die Präferenz auf einer längeren Mindestbeitragszeit und einem en-
geren Empfängerkreis, geboren aus der Befürchtung vor der instabilen Beitragszah-
lung, die aufgrund der kleinen Größe und kurzen Lebensdauer der südkoreanischen 
Unternehmensstruktur eintreten könnte (Min, J. 1973: 76). Außerdem wurde bei bei-
den diskursiven Deutungsmustern Äquivalenzprinzip der Versicherung betont. Es 
gab nur drei Leistungen, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Beitragszah-
lung standen: Familienzuschüsse, die Behindertenrente und die Hinterbliebenenrente. 
Viertens spiegelte die Festlegung der Beitragssätze die Unterschiede der beiden dis-
kursiven Deutungsmuster wieder. In der Hoffnung auf der schnelle Kapitalakkumu-
lation wollte das KDI mit hohen Beitragssätzen 6% (3% vom Arbeitgeber und 3% 
vom Arbeitnehmer) anfangen218. Dagegen beachtete das MfGSA-Modell das Akzep-
tanzproblem des neuen Systems bei den Versicherten und wollte mit niedrigen Sät-
zen von 5% (3% vom Arbeitgeber und 2% vom Arbeitnehmer) das System sanft 
installieren. Außerdem sollte der staatliche Zuschuss die einkommensschwachen 
Gruppen unterstützen.  

B. Gesetz der Nationalen Wohlfahrtsrentenversicherung 1973  

Es gibt in der Forschung widersprüchliche Bewertungen über den Einfluss des bei-
den Diskurskoalitionen. Eine sagt, dass das erlassene Gesetz dem diskursiven Deu-
tungsmuster ‚Wachstum’ näher stand als dem diskursiven Deutungsmuster ‚balanced 
development’ (Yang, J. 2000: 108). Andere betonen, dass das MfGSA-Modell die 
Grundlinie des Gesetzes bestimmt hat (Interview mit Min, Jae-Sung am 01.04.2004). 
Aber das Bild der Einflussnahme ist ein gemischt (Tabelle 8-2). Auf der einen Seite 
ist eindeutig festzustellen, dass für das Motiv das Gesetz zu erlassen, die Wachstum-
Diskurskoalition eine dominante Rolle gespielt hat. Schließlich ist die Wirtschaft-
lichkeit des Rentenfonds zu nennen, die die Entscheidung für den Gesetzerlass beein-
flusst hat (vgl. Kang, W. 1992: 214-215). Auf der anderen Seite waren im Bezug auf 

                                                 
 
217 Nach dem Plan von Min, Jae-Sung (1973: 96) sollten erst die Beschäftigten in Betrieben mit mehr 

als 1000 Mitarbeitern, dann zwischen 1975 und 1976 die Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 
100 Mitarbeitern, zwischen 1980 und 1981 die Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 30 Mitarbei-
tern und schließlich 1981 die Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 10 Mitarbeitern in die 
NRV eingeschlossen werden. 

218 Es gab drei Vorschläge vom KDI für Lohnabhängige: 1. 6%, 2. 8% und 3. 10% (Park, J./Kim, D. 
1973: 5).  
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die Programmstruktur die Unterschiede zwischen beiden Modellen nicht erheblich. 
Das Gesetz für die NWRV (1973) war durch den Kompromiss und die Mischung 
beider Diskurskoalitionen geprägt. In den wichtigen Streitpunkten konnte sich so-
wohl die Wachstum-Diskurskoalition als auch die Balanced-Development-
Diskurskoalition durchsetzen. Beim Finanzierungsprinzip haben beide das Kapital-
deckungsverfahren gegenüber dem Umlageverfahren bevorzugt, allerdings aus unter-
schiedlichem Grund. Bei der Leistungshöhe gab es eine Übereinstimmung über ein 
hohes Leistungsniveau. Die ausgewählte Regelung stand näher an dem Vorschlag 
des MfGSA als an dem des KDI (mehr als 40% von den letzten Löhnen bei 20 Bei-
tragsjahren). Das Modell des MfGSA, das aus einem einkommensbezogenen und 
einem konstanten219 Teil bei der Leistungsberechnung bestand und deswegen einen 
stärkeren Umverteilungseffekt ermöglichte, konnte sich bei der Leistungsbemes-
sungsformel durchsetzen. Auch beim Empfängerkreis wurde der Vorschlag des 
MfGSA aufgenommen. Hinsichtlich der Verwaltung des Fonds und der Beitragssätze, 
die die Akkumulation und Entscheidung für den ökonomischen Einsatz des Renten-
fonds beeinflussten, wurden vornehmlich die Vorschläge des KDI ausgewählt. Die 
Beitragssätze wurden relativ hoch mit 7% (Arbeitgeber 4% und Arbeitnehmer 3%) 
festgelegt. Das MfGSA konnte sich lediglich beim staatlichen Zuschuss für Gering-
verdiener durchsetzen. Das MfGSA war für die Verwaltung der NWRV verantwort-
lich, aber sein Einfluss auf die Aufbringung der Beiträge und die Verwaltung des 
Rentenfonds wurde durch die Verteilung von Aufgaben auf andere Organisationen 
bzw. das Finanzamt in Grenzen gehalten (ÖVKNR 1998: 69-72). Schließlich lag die 
größte Einflussnahme der ‚Balanced-Development-Diskurskoalition in der Pro-
grammstruktur, während sich die Wachstum-Diskurskoalition bei den Motiven, näm-
lich Mobilisierung und Nutzung der Rentenversicherung für die Förderung des Wirt-
schaftswachstums, durchsetzen konnte.              

                                                 
 
219 Konstanter Teil= 2.4* Durchschnittliches Monatsentgelt aller Versicherten vom vorherigen Jahr.   
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Tabelle 8-2 Sozialpolitische Konzepte, Akteure und gloabale Einflüsse bei unterschiedlichen Diskurskoaltionen (Policy-Community des 
                       Gesetzes für Nationale Wohlfahrtsrentenversicherung 1973) 

Diskurskoaltion ‚Wachstum’ ‚balanced development' Nationale Wohlfahrtsrentenversicherung 
1973 (Gesetzliche Bestimmungen) 

Notwendigkeits-
konstruktion  

Notwendigkeit der Kapital-
akkumulation zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums.  

Notwendigkeit der Balanzierung zwischen 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung; 
Förderung des Wirtschaftswachstums. 

Förderung des Wirtschaftswachstums 
durch Kapitalakkumulation. 

Verantwortung 
des Staates 

Kein Bezug auf verfassungsrechtli-
ches Recht.   

Bezug auf IAO.  Kein Bezug auf verfassungsrechtliches 
Recht.   

Ausdifferen-
zierung  
des Ziels 

Hohes Leistungsniveau  
(30% bei 10 Beitragsjahre); Kapital-
deckungsverfahren; Verwaltung 
durch Anstalt für soziale Sicherung; 
Finanzamt für Beitragsaufbringung. 

Hohes Leistungsniveau  
(40% bei 20 Beitragsjahren); Kapitalde-
ckungsverfahren;  
Verwaltung durch MfGSA. 

Hohes Leistungsniveau (Mehr als 40% bei 
20 Beitragsjahren); Kapitaldeckungsver-
fahren; MfGSA für Verwaltung; Finanz-
amt für  Beitragsaufbringung. 

Leistungsrechte Minimaler Familienzuschuss; Hin-
terbliebenenrente;  
Beschäftigte in Betrieb mit mehr als 
10 Beschäftigten. 

Relativ hoher Familienzuschuss; Hinter-
bliebenenrente; Beschäftigte in Betrieb 
mit mehr als 30 Beschäftigten; Schrittwei-
se Erweiterung. 

Familienzuschuss; Hinterbliebenenrente; 
Beschäftigte in Betrieb mit mehr als 30 
Beschäftigten. 

Beitragssätze 

 

(Variante)                      1     2    3 

für Beschäftigte: Ag.     3% 4% 5%           
                           An.     3% 4% 5% 

für Selbstständige:        5% 6% 7% 

5%  (Ag. 3%; An. 2%) 

Selbstständige 6%;  
staatlicher Zuschuss für Geringverdiener.  

7%  (Ag. 4%, An. 3%);  
staatlicher Zuschuss für Geringverdiener 
(1%). 

Akteure KDI; MfWP. KSS; MfGSA.  

Wissensdiffusion 
(globale Einflüsse) 

Sozialpolitikexperten von USA.   Soziale Entwicklung von UNO; IAO; 
Japanisches Modell. 

 

Quelle: Park, J./Kim, D. 1973; ÖVKNR 1998: 69-90; Eigene Darstellung.
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Einführung der NRV 1986 

A. Verschiebungen der Einführung zwischen 1973 und 1986 

Durch die ‚3. Notstandsmaßnahmen 1973’, die die Reaktion der südkoreanischen 
Regierung auf die Ölkrise im Jahr 1973 waren, wurde die Einführung der NWRV auf 
den 31.12.1973 verschoben. Der Grund für den Verzicht auf die NWRV als Instru-
ment der Kapitalmobilisierung war auf die folgende Einschätzung der Regierung 
zurückzuführen: Sie erwartete, dass die aus der Ölkrise erwartete Preissteigerung die 
inländische Kapitalmobilisierung erschweren würde, die ohnehin durch Steuererhö-
hungen und die Förderung der privaten Sparmaßnahmen ihre Grenze erreicht hatte. 
Außerdem war die geschätzte Kapitalannahme aus den Reservenfonds viel niedriger, 
als vorher erwartet worden war220(Park, J. 1996: 40-41). Die Verschiebung, die auf 
einen ökonomischen Grund zurückzuführen war, machte noch einmal deutlich, dass 
das ökonomische Ziel bei der Gestaltung der Sozialversicherung die größte Bedeu-
tung besaß. 
Auf der Ebene der Zielsetzung des staatlichen Entwicklungsplans fand bei dem ‚vier-
ten Fünfjährigen Wirtschaftsplan’ (1977-1981) eine Veränderung statt. Die Förde-
rung der sozialen Entwicklung wurde als wichtiges Element des staatlichen Entwick-
lungsplans anerkannt, das zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachs-
tums beitragen sollte. Einerseits wurde der Titel des Plans vom ‚Fünfjährigen Wirt-
schaftsplan’ zum Fünfjährigen Wirtschafts- und Sozialplan geändert, damit nicht nur 
das Wirtschaftswachstum sondern auch die soziale Entwicklung die politische Auf-
merksamkeit gewinnen sollte (Kang, W. 1992: 298). Andererseits wurden konkrete 
politische Instrumente geplant, zu denen die Ausführung der NWRV gehörte221 . 
Trotz des Konsenses unter den Akteuren in beiden Ministerien, MfWP und MfGSA, 
scheiterte die Umsetzung des Gesetzes der Nationalen Wohlfahrtsrentenversicherung 
erneuert wegen der schlechten Wirtschaftslage (1979). Diesmal wurde die Befürch-
tung, die Einführung der NWRV könnte aufgrund der miserablen ökonomischen 
Situation eine finanzielle Krise auslösen, durch das Policy-Lernen von der japani-
schen Wohlfahrtskrise Ende der 70er Jahre noch verstärkt (ebenda 301-303).  
Die Verschiebung der Einführung wiederholte sich in der Anfangsregierungszeit der 
fünften Republik (1980-1988). Die fünfte Republik stellte im ‚Fünften Wirtschafts- 
und Sozialplan 1982-1986’ die Einführung der Rentenversicherung als eine der 
wichtigen Aufgaben vor222. Dieser Plan wurde jedoch wieder nicht umgesetzt, was 
mit der desolaten Wirtschaftslage wie z.B. den hohen Auslandschulden und der nied-
rigen Wachstumsrate begründet wurde. Im ‚Revidierten Fünften Wirtschafts- und 
Sozialplan’ von 1983, mittels dessen die durch die Weltwirtschaftsrezession ausge-

                                                 
 
220 Die erwartete Summe des Kapitals lag bei ca. 107,1 Mrd. Won in zwei Jahren. Aber wegen der 

niedrig festgesetzten Beitragssätze sank die Summe auf nur ca. 23,3 Mrd. Won.  
221 Anderes Instrument war die Einführung der Krankenversicherung (Kang, W. 1992: 299). 
222 Eine andere war die Erweiterung der Krankenversicherung. 
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lösten Wirtschaftsprobleme bewältigen werden sollten, wurde nur über die Schritte 
der Einführung nachgedacht, ohne konkrete Maßnahmen ins Auge zu fassen. Wie-
derum konnte die Sozialversicherung die Hürde der Wirtschaftslogik nicht überwin-
den (Park, J. 1996).  

B. Einführung der Nationalen Rentenversicherung (1986) 

Diese Verschiebungen endeten im Jahr 1986. Angesichts der guten wirtschaftlichen 
Bedingungen im Hinblick auf Wachstum, Inflation und Handelsbilanz erklärte Präsi-
dent Jun, Du-Hwan, dass die ökonomischen Hemmnisse für die Einführung der Ren-
tenversicherung beseitigt worden wären (Kang, W. 1992: 334). Die Stärkung der 
Unabhängigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Staat, die anhand des zunehmenden 
Protests gegen das autoritäre Regime immer deutlicher sichtbar wurde, trug zur Ent-
scheidung der Regierung zu Gunsten der Rentenversicherung bei. Anhand dieser 
veränderten Lage der Staat-Gesellschaft-Beziehung wurde die Sozialpolitik tatsäch-
lich zu einem Thema der politischen Legitimation (Siehe Kapitel 5; Shuh, B. 1995: 
149; Park, J. 1986: 43). Um die Unterstützung der Bevölkerung für den ‚4.13 Verfas-
sungsschutz’ zu gewinnen, kündigte die Regierung neben der Einführung des Min-
destlohngesetzes die Einführung der Rentenversicherung an. Außerdem war der Ein-
fluss des Wohlfahrtsinternationalismus zu spüren. Der Bericht der Weltbank, „World 
Development Report (1985)“, der darlegte, dass weltweit nur drei Länder unter Län-
dern mit mehr als $2000 GNP pro Kopf kein Alterssicherungssystem hatten, nämlich 
Südkorea und zwei ölproduzierende Länder, Oman und die vereinten arabischen 
Emirate, führte zu einem günstigen Klima in der Policy-Community der südkoreani-
schen Rentenversicherung (Kang, W. 1992: 343). Damit wurde die Einführung der 
Rentenversicherung im ‚Sechsten Fünfjährigen Wirtschafts- und Sozialplan’ tatsäch-
lich festgelegt.  
Bei der Einführung konkurrierten wiederum die zwei Diskurskoalitionen anhand der 
zwei unterschiedlichen Vorschläge von MfGSA und MfWP. Im Gegensatz zum Ge-
setzerlass der NWRV von 1973, in dem der Gegensatz der zwei Diskurskoalitionen 
von MfGSA und MfWP sowohl hinsichtlich der Zielsetzung als auch der Instrumente 
relativ deutlich zum Ausdruck kam, war die Policy-Community der Nationalen Ren-
tenversicherung 1986 durch Übereinstimmung über die wesentlichen Punkte geprägt. 
Die Unterschiede beschränkten sich auf wenige Aspekte, wie z.B. die Grundlage der 
Leistungsbemessung, das Leistungsniveau, die Anpassung des vorhandenen Ruhe-
standgeldes und das Management des Fonds. Erstens war das Leistungsniveau beim 
Vorschlag des MfGSA höher festgesetzt als beim Vorschlag des MfWP, wegen der 
unterschiedlichen Bemessungsgrundlage (durchschnittliches Entgelt der letzten drei 
Jahre beim MfGSA vs. durchschnittliches Entgelt aus allen Beitragsjahren beim 
MfGSA). Es wurde der Vorschlag des MfWP ausgewählt. Das Modell des MfGSA 
gewährte niedrigen Einkommensgruppen eine noch höhere Lohnersatzleistung (90%), 
als das des MfWP (84%), aber er konnte sich nicht durchsetzen (Yoo, S. 1993: 56). 
Im zweiten Punkt der Verwaltung des Fonds lag der Streitpunkt in der Besetzung der 
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Stelle der Vorsitzenden des Komitees der Rentenfondsverwaltung. Nach dem Vor-
schlag des MfGSA sollte der Premierminister die Stelle besetzen, während nach dem 
Vorschlag des MfWP der Wirtschaftsminister diese Aufgabe übernehmen sollte. Im 
Gesetz konnte sich wieder das MfWP durchsetzen (ÖVKNR 1998: 118). Zudem 
wollte das MfGSA einen kleinen Teil des Fonds (unter Zahlung niedriger Zinssätze) 
in soziale Dienstleistungen investieren; das MfWP votierte gegen diesen Vorschlag 
(Yoo, S. 1993: 60; Kang, W. 1992: 347). Diesmal durften die Interessengruppen, vor 
allem die Gewerkschaften223 und Arbeitnehmerverbände, mitsprechen. Der Arbeit-
geberverband argumentierte dafür, die Einführung zu verschieben. Seine Hauptkritik 
richtete sich auf den Beitragssatz und die Anpassung der vorhandenen einmaligen 
Zahlung des Ruhestandsgeldes (Park, J. 1996: 45). Der Arbeitgeberverband forderte 
die Umstrukturierung des Ruhestandsgeldes wegen der Erhöhung der Arbeitskosten, 
d.h. das Ruhestandsgeld sollte jetzt ins Rentensystem integriert werden. Die Gewerk-
schaften lehnten diesen Vorschlag strikt ab (Yoo, 1992: 63-64; Kang, W. 1992: 344). 
Im Gesetz wurde die Umstrukturierung des Ruhestandgeldes festgelegt, d.h. ein Teil 
des Ruhestandgeldes (2% des Entgeltes) sollte in der Rentenversicherung zurückge-
legt werden (3% ab 1998) (Yoo, 1992: 62). Schließlich herrschte Konsens in der 
Diskussion, in der sich der Vorschlag vom MfGSA überwiegend durchsetzen konn-
te224.   

C. Vergleich zwischen der Nationalen Wohlfahrtsrentenversicherung 1973 und der   
     Nationalen Rentenversicherung 1986 

Es war kein großer Unterschied zwischen den beiden Gesetzen, dem Gesetz der Na-
tionalen Wohlfahrtsrentenversicherung von 1973 und dem Gesetz der Nationalen 
Rentenversicherung von 1986, festzustellen. Das heißt aber nicht, dass die beiden 
Gesetze im Detail identisch waren. Die Veränderungen zeigten sich in unwesentli-
chen Punkten. Allerdings offenbart der Vergleich zwischen den beiden Gesetzen ein 
ambivalentes Bild. Auf der einen Seite wurde das neue Gesetz noch konservativer 
gestaltet als das alte. Die Rentenversicherung sollte vor allem einen geringeren fi-
nanziellen Aufwand mit sich bringen und einen größeren Beitrag zur Förderung der 
Wirtschaft leisten. Zuerst fiel im neuen Gesetz der staatliche Zuschuss aus, der im 
alten Gesetz den einkommensschwachen Versicherten zugesprochen wurde. Die 
konservativen Veränderungen sieht man auch in der Veränderung des Gesetzestitels. 
Der Name wurde von der ‚Nationalen Wohlfahrtsrentenversicherung’ 
(國 年金) zur ‚Nationalen Rentenversicherung’ (國 年金) geändert, damit 
wurde einerseits das Versicherungsprinzip hervorgerufen und andererseits das Ele-
ment der beitragsunabhängigen Mindestrente für einkommensschwache Ältere in der 

                                                 
 
223 Der Gewerkschaftsbund hatte das Forschungsprogramm der Rentenversicherung geleitet und sich 

mit einem eigenen Vorschlag während des Prozesses eingemischt (Park 1996: 45).   
224 Der Gesetzentwurf passierte im Jahr 1986 ohne nennenswerte Änderungen die parteilichen Anhö-

rungen und das Parlament. Im Jahr 1987 trat das Gesetz in Kraft.  
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NRV gestrichen (ÖVKNR 1998: 129). Eine weitere wichtige Entscheidung war die 
Besetzung der Vorstandsstelle des Komitees der Rentenfondsverwaltung durch den 
Wirtschaftsminister. Dadurch wurde der Weg zur Verwendung des Fonds für Wirt-
schaftsinvestitionsprojekte freigemacht. Doch auch die Wohlfahrtsstaatlichkeit wur-
de im neuen Gesetz gestärkt. Erstens wurde der Bezugspersonenkreis erweitert, von 
Unternehmen mit mehr als 30 Beschäftigten auf diejenigen mit mehr als 10 Beschäf-
tigten. Zweitens senkte das neue Gesetz den Beitragssatz von 7% auf 3%. Aber das 
Leistungsniveau blieb unverändert.  

Struktur der Policy-Community der Rentenversicherung im südkoreanischen 
developmental state  

Konstellation der Diskurskoalitionen: Hierarchie und Arbeitsteilung 

Das erste Merkmal der Policy-Community der Nationalen Wohlfahrtsrenten-
versicherung 1973 und Nationalen Rentenversicherung 1986 bestand in der dualen 
Struktur aus zwei konkurrierenden Diskurskoalitionen: Der Wachstums- und Balan-
ced-Development-Diskurskoalition. Die Wachstum-Diskurskoalition vertrat das dis-
kursive Deutungsmuster ‘Wachstum’, nach dem das Wirtschaftswachstum im Vor-
dergrund der Staatstätigkeit stand und dafür der Staat alle möglichen Ressourcen 
einschließlich des Rentenfonds mobilisieren sollte. Sie ergab sich die Notwendigkeit 
der Einführung der Rentenversicherung nicht durch das Bestehen sozialer Fragen. 
Ihre Notwendigkeit bezog sich auf die finanzielle Nutzung des Rentenfonds. Dage-
gen stützte sich die Balanced-Development-Diskurskoalition auf das diskursive Deu-
tungsmuster ‚balanced development’. Sie hielt die Einführung der Rentenversiche-
rung für notwendig, um die soziale Frage bzw. das Ungleichgewicht der gesellschaft-
lichen Entwicklung abzumildern. Zweitens war die Policy-Community aber nicht 
monoton durch den Konflikt zwischen beiden Diskurskoalitionen geprägt, wie die 
meisten Studien behaupten (Vgl. Jun, N. 1987; Yoo, S. 1992; Yang, J. 2000). Zu-
nächst ist festzustellen, dass die Wachstum-Diskurskoalition eine dominante Rolle 
spielte, entsprechend der Staat-Gesellschaft-Beziehung des südkoreanischen deve-
lopmental state (Siehe Kap. 5.1.2). Vor allem im Bereich der Notwendigkeitskon-
struktion war ihre Dominanz unübersehbar und im Bereich der Policy-Prinzipien 
konnte sie das Kernkonzept, die ökonomische Nutzung der Rentenkasse, durchsetzen. 
Der Staat war zwar so stark, dass er selbst das Leitproblem der Sozialversicherung 
formulierte, aber in der Formulierung fand man keine soziale, sondern ökonomische 
Aspekte. Deswegen prägte die Trennung zwischen der Thematisierung der sozialen 
Fragen und der Gestaltung der Rentenversicherung die Policy-Community. Aber in 
den anderen Bereichen, die keine direkte Relevanz mit dem Kernkonzept hatten, aber 
sehr bedeutende Elemente der Rentenversicherung darstellten wie Empfängerkreis, 
Rentenformel und Leistungshöhe, gab es erstens einen Konsens zwischen beiden 
Diskurskoalitionen. Zweitens wurde die Zuständigkeit des Wohlfahrtsministeriums 
anerkannt. Die Annährung der beiden Diskurskoalitionen war noch deutlicher bei der 
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Einführung der NRV (1986) als im Erlass des Gesetzes der Nationalen Wohlfahrts-
rentenversicherung (1973). Der Personalaustausch und die Zusammenarbeit beider 
Diskurskoalitionen haben sicherlich zur Beschleunigung des Annäherungsprozesses 
beigetragen225. Insgesamt verfolgte die Policy-Community während der Verhand-
lungsphase über die Einführung der Rentenversicherung ihre Ziele zwar wettbe-
werbsreich, aber wenig konfliktreich, und mehr konsensuell. Es herrschte eine hie-
rarchische Beziehung zugunsten der Wachstum-Diskurskoalition, aber gleichzeitig 
existierte eine Zusammenarbeit von beiden auf der Basis der Arbeitsteilung, die auch 
der Balanced-Development-Diskurskoalition Gestaltungsmöglichkeiten verlieh. Die-
ses Merkmal war drittens vor allem auf die besondere Rolle der Wissenschaft zu-
rückzuführen. In beiden Diskurskoalitionen spielte die Wissenschaft eine bedeutende 
Rolle, wobei das Wissen über die ausländischen Institutionen die entscheidende Rol-
le spielte. Jede Diskurskoalition bezog sich auf ein eigenes Modell und ein Netzwerk 
mit ausländischen Experten.     

Akteursebene: passive Schließung   

Ein besonderes Merkmal der Policy-Community der südkoreanischen Rentenversi-
cherung stellte die begrenzte Zahl der Beteiligten dar, d.h. nur eine extrem limitierte 
Zahl von Akteuren konnte und durfte an dem Prozess der Problemwahrnehmung und 
Bearbeitung in der Policy-Community teilnehmen. Die Schließung der Policy-
Community war zum einen auf das autoritäre politische System zurückzuführen, das 
sich auf die Staat-Gesellschaft-Beziehung in Südkorea auswirkte. Zum anderen hing 
sie damit zusammen, dass es sehr wenige Experten gab, die das notwendige Wissen 
zur Verfügung hatten. Deshalb spielten einige Persönlichkeiten aus der Wissenschaft 
eine ausschlaggebende Rolle bei der Gestaltung der beiden Diskurskoalitionen226. 
Zudem richteten sich die Interessen der Experten hauptsächlich darauf, welches Ren-
tensystem am besten für Südkorea geeignet wäre. Die Analysierung und Thematisie-
rung der sozialen Fragen, d.h. wieso ein System eingeführt werden sollte, hatte dabei 
untergeordnete Rolle gespielt bei der Wachstum-Diskurskoalition, die die ökonomi-
sche Notwendigkeit der Einführung herausstrich.  
 

Bei der Wachstum-Diskurskoalition waren der Präsident und das Präsidentenamt 
die bedeutendsten Akteure. Der Erlass des Gesetzes der Nationalen Wohlfahrts-
rentenversicherung (1973) wurde erst durch die Entscheidung des Präsidenten er-

                                                 
 
225 Min, Jae-Sung, einer der wichtigsten Vertreter der Balanced-Development-Diskurskoalition, wech-

selte z.B. seine Arbeitsstelle von KSS zu KDI (Choi, C. 1991: 137). In seiner Beteiligung konzipier-
te das KDI einen Entwurf der Rentenversicherung im Auftrag des Wohlfahrtsministeriums (Yoo, S. 
1992: 46).     

226 Ein gutes Beispiel zeigte Min, Jae-Sung. Seine Magisterarbeit von 1973, die sich durch seine For-
schung im KSS ergab, wurde vom MfGSA als Modell des Ministeriums angenommen (Interview 
mit Min, Jae-Sung am 01.04.2004; ÖVKNR 1998: 59). Später ging er zum KDI und leitete einen 
wesentlichen Beitrag zur Annähung der beiden Diskurskoalitionen.    
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möglicht. Auch spielte er bei den folgenden Verschiebungen der Einführung eine 
zentrale Rolle. In der Modernisierung von Südkorea, mit der meistens das Wirt-
schaftswachstum gemeint war, sah er das Ziel und den Hauptlegitimationsgrund sei-
nes Regimes. Als er die Möglichkeit der Nutzung des Reservenfonds für die Kapi-
talmobilisierung sah, ergriff er die Initiative für deren Installierung, aber als sich die 
ökonomische Lage verschlechterte, wurde die Einführung verschoben (Park, J.1996; 
Kang, W. 1992: 159). In einigen Fällen, wie dem Entwurf der ‚Dritten Dringenden 
Maßnahmen’, in denen die Verschiebung der Einführung beschlossen wurde, war der 
Politikentscheidungskreis nur auf den Präsidenten und das Präsidentenamt begrenzt, 
d.h. die sonstigen Akteure einschließlich des MfWP wurden komplett ausgeschlossen 
(Park, J. 1996). Im politischen Entscheidungsprozess hing der Einfluss der Akteure 
davon ab, wer die Unterstützung vom Präsidenten bekam. „Who proposed the idea to 
the president had a direct effect on the how the agenda would be deliberated in the 
policy-making process” (Kang, W. 1992: 215). Der Präsident Du-Hwan Jun über-
nahm diese Politik vom Präsidenten Park. Trotz der Festlegung von Wohlfahrt und 
Gerechtigkeit als politische Ziele ließ er die Ausführung der Rentenversicherung mit 
der Begründung der schlechten wirtschaftlichen Lage bis 1986 verschieben. Die 
zweite Gruppe von Akteuren stellten MfWP und dessen Beratungsinstitut KDI dar. 
Das MfWP war ein Superministerium, das für die Planung der Wirtschaftsentwick-
lung zuständig war und durch die wirtschaftswissenschaftlichen Experten des KDI 
unterstützt wurde. Obwohl die Rentenversicherung in den Zuständigkeitsbereich des 
MfGSA fiel, dominierte das MfWP das Feld der Rentenversicherung und vertrat die 
aktive Nutzung des Rentenfonds für das Wirtschaftswachstum; die Experten des KDI 
übernahmen dabei die führende Rolle bei der Gestaltung des Konzeptes. Als dritter 
Akteur ist der Arbeitgeberverband zu nennen. Zwar war seine Bedeutung im Gesetz-
erlass der NWRV 1973 sehr moderat, aber bei der Einführung der NRV nahm sie 
deutlich zu. Obwohl der Arbeitgeberverband keinen großen Einfluss auf die Politik-
formulierung hatte, entwarf er sein eigenes Konzept über die Einführung der Renten-
versicherung. Er vertrat die langsame schrittweise Realisierung der Rentenversiche-
rung und einen niedrigen Beitragsatz (Kwon, H. 1999: 44). Gegen diese Position 
opponierten die Akteure der Balanced-Development-Diskurskoalition. Dazu ge-
hörten erstens das MfGSA und dessen Beratungsinstitut ‚KSS’, das durch die Idee, 
‚balancierte Entwicklung durch die Integrierung von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der UNO’ (Köhler 1987: 799) stark beeinflusst wurde. Ihre Zielsetzungen bei der 
Einführung der NRV waren vielseitig, während die beiden Akteure - Präsident und 
MfWP – eine klare Politikpriorität hatten. Sie strebten nicht nur die Nutzung des 
Rentenfonds für das Wirtschaftswachstum, sondern auch die soziale Integration der 
Arbeitnehmer an. Trotz der hierarchischen Struktur der Regierung, in der das Wohl-
fahrtsministerium eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Wirtschaftsministerium 
spielte, haben das Wohlfahrtsministerium und die Sozialpolitikexperten des KSS 
versucht, mit einem eigenen Gesetzentwurf ihre Zuständigkeit für die Rentenversi-
cherung zu behaupten und diese nach dem Sozialversicherungsprinzip mitzugestalten. 
Ab Mitte der 80er Jahren schwächte sich die Forschungsfunktion des KSS ab und 



 174 

schließlich wurde es 1989 in das Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten 
integriert. Deswegen brachte das MfGSA keinen eigenen Gesetzentwurf für die Ein-
führung 1986 ein und seine Interessen reduzierten sich auf die Umsetzung des Kon-
zeptes (Park, J. 1986: 44). Zur Balanced-Development-Diskurskoalition zählten 
zweitens die Gewerkschaften. Während in dem Gesetzerlass der NWRV 1973 die 
Gewerkschaften eine minimale Rolle gespielt haben, entwickelten sie für die Einfüh-
rung des Jahres 1986 ein eigenes Konzept: Inflationsanpassung des Leistungsniveaus 
und Ablehnung der Umstrukturierung des Ruhestandsgeldes waren drin enthalten. 
Andere Gesellschaftsakteure wurden von der Policy-Community ausgeschlossen. Die 
Parteien und das Parlament waren nicht der Ort, in dem die sozialen Probleme poli-
tisch wahrgenommen und bearbeitet wurden. Die Thematisierung der sozialen Fra-
gen seitens der sozialen Bewegungen und der Wissenschaft wurde zum einen poli-
tisch mit repressiven Mitteln unterdrückt. Zum anderen konzentrierten sich die sozia-
len Bewegungen auf die politische Demokratisierung, oder ihre Forderungen im Be-
reich der Sozialpolitik blieben auf einer abstrakten und programmatischen Ebene, 
wie „Wir können nicht allein vom Wirtschaftswachstum leben“ (Kang, W. 1992: 
182). Die Bearbeitung der konkreten sozialen Probleme wie des Alters hat nur eine 
begrenzte Aufmerksamkeit der sozialen Bewegungen gewonnen.      
 
Schließlich stellt man fest, dass die Struktur der Policy-Community der südkoreani-
schen  Rentenersicherung in der Konzipierung der NWRV 1973 und in der Einfüh-
rung der NRV 1986 durch die Schließung der Akteure geprägt war. Nur wenige Ak-
teure durften an der Policy-Community der Rentenversicherung teilnehmen. Das 
soziale Risiko des Alters wurde unterbelichtet. Im Zentrum der Wahrnehmung des 
Bezugsproblems, die nicht von den sozialen Bewegungen oder von einem Teil der 
Gesellschaft, sondern von der Regierung initiiert wurde (passiv), stand nicht das so-
ziale Risiko sondern die ökonomische Nutzung des Versicherungsfonds. Insofern 
stellte die Policy-Community bei der Entstehungs- und  Einführungsphase der südko-
reanischen Rentenversicherung ein gutes Beispiel für den geschlossenen-passiven 
Typus des developmental state dar.     

8.1.2 Policy-Prinzipien der Nationalen Rentenversicherung 1986  

Die Policy-Community der Nationalen Rentenversicherung 1986 war nicht nur durch 
die ökonomische Nutzung der Sozialversicherung gemäß der Wachstum-
Diskurskoalition, sondern auch durch die Ergänzung der sozialen Ziele entsprechend 
den Forderungen der Balanced-Development-Diskurskoalition geprägt. Diese Hete-
rogenität zeigte sich sowohl in der Betonung der Wirtschaftlichkeit als auch in dem 
Vorhandensein der sozialen Elemente in den Policy-Prinzipien der NRV 1986. Im 
folgenden Abschnitt soll anhand der Kriterien der Wohlfahrtsstaatlichkeit auf der 
einzelinstitutionellen Ebene die Frage beantwortet werden, inwieweit sich Wohl-
fahrtsstaatlichkeit in der südkoreanischen Nationalen Rentenversicherung durchge-
setzt hat. 
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Staatliche Verantwortung im Teilrisiko: Sozialversicherungsprinzip 

Beim ersten Kriterium handelt es sich um die Frage der staatlichen Verantwortung 
im Teilrisiko des Alters, d.h. inwieweit macht es sich der Staat zur Aufgabe, spezifi-
sche Unsicherheiten in einem institutionalisierten Risikoausgleich des Alters aus 
politischen Gründen zu reduzieren (Nullmeier 1993: 87). Der entscheidende Unter-
schied, der zwischen der Sozialversicherung und der Privatversicherung besteht und 
auf dem sich das Ordnungsprinzip der Sozialversicherung stützt, ist, dass die Sozial-
versicherung nicht auf der Basis eines privatrechtlichen Versicherungsvertrages, 
sondern dem öffentlichen Recht aufgebaut ist, d.h. die Leistung in der Sozialversi-
cherung wird als subjektives öffentliches Recht institutionalisiert.227 Allerdings kann 
die Rentenversicherung als Sozialversicherung ohne die Konstituierung der kollekti-
ven Verantwortung für das Risiko des Alters, nämlich die Übernahme der Verant-
wortung vom Staat für das soziale Risiko des Alters, nicht zu Stande kommen 
(Rüb/Nullmeier 1993: 80-81). 
 
In der ersten Koreanischen Verfassung von 1948 fand man zwar die ausdrückliche 
Festlegung der staatlichen Verantwortung für den Schutz der Staatsbürger, die vom 
Risiko des Alters betroffen waren. „Alle Staatsbürger, die wegen Alter und Krank-
heit usw. ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, genießen nach Maßgabe der 
Gesetze den Schutz des Staates“ (§19 KV). Diese Erklärung der Verantwortung in 
der Verfassung wurde noch verstärkt durch die Hinzufügung des Absatzes in der 5. 
Verfassungsänderung. „Der Staat trägt die Verpflichtung, die soziale Sicherheit und 
soziale Wohlfahrt zu fördern“ (§32 (2) KV). Aber trotz dieser rechtlichen Aufgaben-
definition bezogen sich keine Diskurskoalitionen darauf, um die Einführung der Ren-
tenversicherung zu begründen. Insofern war hier eine Entkopplung von der südkore-
anischen Verfassung festzustellen. 
Die Entkopplung fand auch auf der Programmebene statt. Die Durchsetzung des 
Sozialversicherungsprinzips konnte nicht durch die wirtschaftliche Notwendigkeit 
der dominierenden Wachstum-Diskurskoalition erklärt werden, weil für die Kapital-
ansammlung die Zwangssparmaßnahme wie CPF (‚Central Provident Fund’) in Sin-

                                                 
 
227 Während in der Privatversicherung der Umfang der Beiträge in der Regel den Risiken der Versi-

cherten gerecht werden muss, richtet sich die Beitragsbelastung in der Sozialversicherung nach der 
Einkommenshöhe. Unabhängig von individuellem Risikostand gilt für alle Mitglieder der gleiche 
Beitragssatz. Die Leistungen der Sozialversicherung sind kein (äquivalenter) Schadensersatz wie 
bei Privatversicherung, sondern „als Anspruch auf eine billig zu bemessende Versorgung institutio-
nalisiert“ (Rüb/Nullmeier 1993: 80). Insofern ist das Rechtsverhältnis in der Sozialversicherung 
kein Gegenseitigkeitsvertrag sondern zwei einseitige Rechtsverhältnisse (ebenda 81). Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sind verpflichtet, Beiträge an die Sozialversicherung zu zahlen, um die Leistung 
zugunsten der Arbeitnehmer zu finanzieren (vgl. ebenda). Durch diese Trennung der Gegenseitig-
keit wird deutlich, dass zum einen das versicherungstechnische Äquivalenzprinzip nur ein Instru-
ment des Risikotransfers und kein eigentliches Prinzip der Sozialversicherung ist, und, zum ande-
ren, dass die Funktion der Sozialversicherung im politisch gewollten Ausgleich sozialer Risiken 
liegt. 
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gapur noch besser geeignet gewesen wäre. Die Einführung der Sozialversicherungs-
elemente in der NRV ist nur durch die Berücksichtigung des diskursiven Deutungs-
musters ‚balanced development’ nachzuvollziehen, d.h. bei der Einführung wurden 
nur die Modelle der entwickelten Ländern als Vorbild für den Entwicklungsweg mit-
berücksichtigt, die als fortgeschritten galten (Interview mit Kwon, Mun-Il am 
18.04.2003).  
Zwar sollte die südkoreanische Nationale Rentenversicherung nach dem folgenden  
Sozialversicherungsprinzip organisiert werden: die gesamte Bevölkerung solle in das  
System aufgenommen und damit zur sozialen Integration der Staatsbürger beigetra-
gen werden. Aber in der Realität wurde das Versicherungsprinzip, das auf vertragli-
che Verhältnisse ‚Entschädigung gegen Beitrag’ basierte und damit die Eigenverant-
wortlichkeit statt der kollektiven Verantwortlichkeit hervorhob, in der Gestaltung der 
Policy-Prinzipien stark betont.   
„Das Nationale Rentenversicherungssystem sollte ein Versicherungsplan sein, der 
das vertragliche Verhältnis ‚Entschädigung gegen Beitrag’ festhält. Das primäre Ziel 
sollte darin liegen, dass Abhängigkeit und Armut der Älteren dadurch verhindert 
werden sollte, dass jeder in der Beschäftigungsphase für die Zeit danach spart“ (Min, 
J. u.a. 1986: 97).  
Insofern lag die Entkopplung der südkoreanischen Nationalen Rentenversicherung 
darin, dass das formelle Kernziel der Rentenversicherung, nämlich die staatliche 
Verantwortung für das Risiko des Alters, nicht vollständig umgesetzt und stattdessen 
das instrumentale Prinzip (Versicherungsprinzip) überbetont wurde.    

Ziel der Subinstitution: Wirtschaftlichkeit und Sozialer Ausgleich 

Bei der institutionellen Ausgestaltung der Sozialversicherung geht es um die Frage, 
inwiefern die NRV sozialpolitische Ziele verfolgt, vor allem Gleichheit und/oder 
Sicherheit, wobei die Erreichung dieser Ziele von mehreren Policy-Prinzipien, näm-
lich dem Finanzierungssystem, der Leistungsbemessungsformel und der Professiona-
lisierung der sozialen Verwaltung, abhängt.    

Kapitaldeckungsverfahren: Kapitalakkumulation  

Entsprechend des Hauptmotivs der Einführung der NRV, der Mobilisierung des Ka-
pitals, sollte die Finanzierung der NRV nach dem Kapitaldeckungsverfahren organi-
siert werden. Genauer gesagt, das Finanzierungssystem folgte dem partiellen oder 
modifizierten Kapitaldeckungsverfahren. Partiell in Sinne, dass die Gesamtsumme 
des gesammelten Fonds nicht alle zukünftige Ausgaben abdecken sollte. Die  Fonds-
rate228 (Kapitaldeckungsquotient) macht nicht 100% aus, wie bei einem reinen Kapi-

                                                 
 
228 Fondsrate (fonding ratio) = Gesamtsumme der zukünftigen Ausgaben /Gesamtsumme des gesam-

melten Fonds *100 
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taldeckungsverfahren, sondern zwischen 0 und 100% (Moon, H. 1995: 13). In einem 
solchen System wird die Rentenreserve bis zu einem bestimmten Zeitpunkt akkumu-
liert, aber es ist vorauszusehen, dass der Fonds in einen defizitären Bereich gerät, 
wenn die reguläre Rente einige Zeit lang gezahlt wird. Das bedeutet, dass die gespar-
te Summe des Beitrags und deren Zinsen nicht ausreichen, um die Leistungssumme 
abzudecken; die Leistung ist dann teilweise auf Beiträge der nachkommenden Gene-
rationen angewiesen. Bei der NRV wurde geschätzt, dass 24 Billionen Won im Jahr 
2000 und 100 Billionen Won im Jahr 2010 im Reservefonds akkumuliert werden und 
der höchste Stand mit 370 Billion im Jahr 2033 erreichen werden würde. Das ist ein 
beachtlicher Spareffekt im mittelfristigen Zeitraum, wenn man berücksichtigt, dass 
1988 der Gesamtregierungshaushalt in Südkorea 29 Billion Won betrug. Nach dem 
Wendepunkt wird die Fondreserve im Jahr 2049 völlig erschöpft229 sein (Min, J. u.a. 
1986: 171-173). Die Gründer der NRV sind deshalb von Anfang an davon ausgegan-
gen, dass der Fonds ins Defizit geraten würde und dann das finanzielle System vom 
Kapitaldeckungs- zu Umlageverfahren umgewandelt werden sollte (Moon, H. 1995: 
13; Min, J. u.a. 1986: 100). Diese beabsichtige Instabilität des Finanzierungssystems 
stand im Zentrum der Debatte um die Rentenreformen.  

Leistungsbemessung: Lohnersatzfunktion und Umverteilung 

Das reine Kapitaldeckungsverfahren steht mit dem individuellen Äquivalenzprinzip 
und dem Leistungsprinzip in engerer Beziehung als das Umlageverfahren (Külp 
1991: 39) und hat einen minimalen Einkommensumverteilungseffekt. Aber die süd-
koreanische NRV folgte dem partiellen Kapitaldeckungsverfahren. Sie baute einer-
seits auf dem Versicherungsprinzip auf, in dem Sinne, dass die Höhe der Rente ab-
hängig von dem durchschnittlichen Einkommensniveau und den Versicherungsjahren 
der einzelnen Versicherten war. Andererseits stützte sie sich auf das Solidaritätsprin-
zip, durch das ein großer Teil der individuellen Renten durch das durchschnittliche 
Einkommen aller Versicherten bestimmt werden sollte. Die Rentenformel der NRV 
verdeutlichte diese Verhältnisse (Moon, H. 1995. 17; Kim, W. 1999: 100). 
 

                                                 
 
229 Nach Paul Fisher (1968: 251-252), der eine wichtige Rolle beim Policy-Lernen gespielt hat, ist 

diese rasante Kapitalakkumulation des Kapitaldeckungsverfahrens in Entwicklungsländern auf zwei 
Faktoren zurückzuführen. Erstens werden die Beiträge in der Regel einige Jahre gesammelt, bevor 
die Leistungen gezahlt wurden. Zweitens ist die typische Altersstruktur in Entwicklungsländern 
sehr jung. Deshalb war eine Zunahme der Beitragszahler zunächst ohne Zunahme der Leistungsbe-
zieher zu erwarten. 
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Die Rentenformel lautet: Rente =  2.4* ( A + 0.75 * B ) * ( 1 + 0.05 (n-20)) /12 

2.4 = Grundwert für 20 Versicherungsjahre 
A (Allgemeine Bemessungsgrundlage) = durchschnittliches Monatsentgelt aller 
Versicherten im Jahr unmittelbar vor dem Rentenbezug 
B (Persönliche Bemessungsgrundlage) = durchschnittliches Monatsentgelt eines 
Versicherten in allen Versicherungsjahren 
N: Versicherungsjahre 
0.05 = jährliche Erhöhung von 5% bei über 20 Versicherungsjahre 
 
Mit der persönlichen Bemessungsgrundlage B beeinflusste die gegenwärtige Bei-
tragszahlung, deren Höhe durch das Einkommensniveau bestimmt werden sollte, das 
zukünftige Rentenniveau. Das Gewicht des Einkommensproportionsteils war jedoch 
kleiner als der Ausgleichsteil wegen der konstanten Zahl 0.75, d.h. das Solidaritäts-
prinzip sollte einen noch größeren Anteil der Leistung bestimmen als Versicherungs-
prinzip. Die allgemeine Bemessungsgrundlage A stellte den Ausgleichsteil dar, mit 
dem das durchschnittliche Arbeitsentgelt aller Versicherten unabhängig von dem 
Arbeitsentgelt einzelner Versicherten berechnet wurde. Wegen des Ausgleichsteils 
bekam die NRV zwei Funktionen, die vom reinen Kapitaldeckungsverfahren abwi-
chen. Zum einen ermöglichte das Ausgleichsteil der NRV eine Einkommensumver-
teilung, indem ein Teil der Renten unabhängig vom ihrem Beitrag durch das durch-
schnittliche Monatseinkommen aller Versicherten bestimmt wurde. Die Umvertei-
lungsfunktion der NRV war beachtlich einzuschätzen, wenn man die Lohnersatzquo-
ten nach Einkommensgruppen berechnete. Bei 20 Beitragsjahren sollte die Lohner-
satzquote für die Einkommensgruppe I (niedrigste Einkommensgruppe) 63,39%, für 
die Einkommensgruppe II 48,33%, für die Einkommensgruppe III 39,35%, für die 
Einkommensgruppe IV 32,35% und die Einkommensgruppe V (höchste Einkom-
mensgruppe) 24,74% betragen (Tabelle 8-3).  

Tabelle 8-3    Lohnersatzquoten der NRV    

Einkommensgruppen (%) Alter im 
Jahr 1988 

Beitrags-
jahr 

I II III IV V 

Durchschnitt 
(%) 

25 

30 

35 

40 

45 

35 

30 

25 

20 

15 

86,45 

85,29 

76,45 

63,39 

43,24 

67,30 

65,61 

58,47 

48,33 

32,32 

55,89 

53,87 

47,74 

39,35 

25,81 

47,64 

45,38 

39,98 

32,86 

21,10 

37,33 

34,77 

30,28 

24,74 

15,22 

50,43 

48,25 

42,60 

35,05 

22,70 

Quelle: Moon, H. 1995: 45. 

 
Zum anderen gab es die Grundrentenfunktion. Jedem Versicherten wurde unabhän-
gig von seiner früheren Einkommensposition eine dem Existenzminimum entspre-
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chende Leistung gewährt: 20% (2.4/12 *A) des durchschnittlichen Einkommens aller 
Versicherten. Überdies gewährte die NRV einen hohen Lohnersatz für alle Einkom-
mensgruppen, die eine Lohnersatzfunktion erfüllen konnten. Die durchschnittlichen 
Lohnersatzquoten betrugen 35,05 % bei 20 Beitragsjahren, 48,25% bei 30 und ca. 
70% bei 40 Beitragsjahren (ebenda).  
 
Die NRV sollte neben der interpersonellen Umverteilung den intergenerationalen 
Risikoausgleich ermöglichen. Denn die Leistung sollte durch Beiträge und deren 
Zinsen der sowohl betroffenen als auch der nachkommenden Generationen finanziert 
werden. In der NRV wurde vor allem die Anfangsgeneration begünstigt, weil in der 
Anfangszeit der Beitragssatz mit 3% sehr niedrig festgesetzt wurde. Dieser Beitrags-
satz wurde später auf 6% und schließlich auf 9% erhöht, ohne Änderung des Leis-
tungsniveaus, d.h. die späteren Generationen zahlen mehr Beiträge, bekommen aber 
gleiche Leistungen. 

Dynamisierung der Bestandsrenten: Preis- und Lohnanpassung 

Die Dynamisierung der Rente soll sicherstellen, dass die Ruhestandsgeneration an 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung partizipiert. Bei der Dynamisierung lässt 
sich die Lohn- und Preisanpassung unterscheiden. Die Preisanpassung kompensiert 
den Verlust des Rentenwerts infolge der Preissteigerung. Die Lohnanpassung der 
Renten erfolgt durch die Aufwertung der Bestandsrente, welche die Produktivitäts-
steigerung einzelner Perioden berücksichtigt. Dadurch wird die relative Einkom-
mensposition der Versicherten im Arbeitsleben auch in der Rente abgesichert. Im 
NRV 1986 fand man beide Anpassungselemente. Danach sollte zwar das Leistungs-
niveau an die Preissteigerung angepasst werden, aber die von den Gewerkschaften 
vorgeschlagene sofortige Anpassung wurde abgelehnt. Die Anpassung sollte nur 
dann vorkommen, wenn die akkumulierte Preissteigerung einen Grenzwert von 10% 
überschreiten würde (Yoo, S. 1993: 47). Auch die Zusatzrente wurde durch den 
Verbraucherpreisindex dynamisiert. Die Lohnanpassung fand bei der Erstrentenbe-
rechnung dadurch statt, dass die allgemeine Bemessungsgrundlage gleichsam auto-
matisch dem Lohnwachstum angepasst wurde (Kim, W. 1999: 128). 

Verwaltung: Trennung der Fondsverwaltung von der Verwaltung der NRV 

Für die Verwaltung der NRV wurde die ‚öffentliche Verwaltungskooperation der 
NRV’ unter dem MfGSA neu eingerichtet. Sie war für die Auszahlung der Leistung 
und Aufbringung der Beiträge zuständig. Beim Kapitaldeckungsverfahren bekommt 
die Verwaltung des Reservefonds eine besonders wichtige Bedeutung. Der Staat ist 
verantwortlich, das Versicherungsvermögen der Versicherten sicher und effizient zu 
verwalten. Im NRV 1986 setzten sich im Bereich der Verwaltung des Fondsmana-
gements die Vorschläge vom MfWP durch. Für die Verwaltung des Reservefonds 
wurde der Rentenfondsanlage-Ausschuss neu gegründet. Die wichtigen Aufgaben 
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des Ausschusses sind die Beratung und Entscheidung über die Anlage des Reserve-
fonds. Zu Mitgliedern des Ausschusses gehören der Finanzminister als Vorsitzender, 
der Minister des MfGSA als Vizevorsitzender und weitere 11-15 Mitglieder. Die 
Regierung stellt mindestens 6 Mitglieder des Ausschusses stellen (Kim, W. 1999: 
105-106). Mit dieser Verwaltungsstruktur kann die Regierung bzw. das Wirtschafts-
ministerium den Reservefonds auch zur Finanzierung von anderen Aufgaben, vor 
allem wirtschaftspolitischen Aufgaben, verwenden, ohne den Widerstand des Ren-
tenfondsanlage-Ausschusses oder der anderen Ministerien, vor allem den des Wohl-
fahrtsministeriums, fürchten zu müssen230.  
Insgesamt waren die Policy-Prinzipien für heterogene Ziele gestimmt. Einerseits 
ermöglichten das Kapitaldeckungsverfahren und die Trennung der Fondsverwaltung 
vom allgemeinen Verwaltungsinstitut des Wohlfahrtsministeriums die Kapitalakku-
mulation und deren Einsatz für politische und ökonomische Fremdaufgaben. Ande-
rerseits sorgten die Lohnersatzfunktion und die Dynamisierung für individuelle Si-
cherheit nach dem Ende der Beschäftigungsphase. Zudem richtete sich das Element 
des intergenerationalen und des interpersonellen Risikoausgleichs auf das Ziel der 
Gleichheit.     

Recht auf Leistung und Empfängerkreis 

Recht auf Leistung; Gestaltung der Leistungsrechte 

Das erste Merkmal der Gestaltung der Leistungsrechte lag in deren Beziehung zur 
Nationalen Rentenversicherung, d.h. alle Staatsbürger zwischen 16 und 60 Jahren, 
bis auf die Berufsgruppen der Beamten, Berufssoldaten und Privatschullehrer, die 
schon im eigenen Rentenversicherungen versichert waren, konnten die Leistungs-
rechte erwerben. Das bedeutete einen expansiven Charakter der Staatsbürgerrechte, 
denn es handelte sich nicht um eine Arbeiterversicherung sondern um eine National-
versicherung231 . Aber anfänglich wurde dieser expansive Charakter nur begrenzt 
durchgesetzt. Zum einen wurden die Personengruppen ausgeschlossen, die über kein 
Einkommen verfügten, wie Studenten und Wehrpflichtige (§10 NRVG): Einkom-
mensrelevanz. Zum anderen blieben auch die Ehepartner der Versicherten der NRV 
und der anderen staatlichen Berufsrentenversicherungen von der NRV ausgeschlos-
sen (§10 NRVG): Familienrelevanz. Zudem wurde in der Einführung der NRV 
1986 eine langsame Erweiterung des Versichertenkreises vorgenommen, so dass 

                                                 
 
230 Die Investitionsbereiche des Fonds im Zeitraum zwischen 1988 und 1993: Öffentliche Bereiche 

(36.6%), Finanzwesen (49.2%) und Wohlfahrtsbereiche (4.6%) (vgl. Kim, W. 1999: 209). 
231 Von Anfang an sind die Gründer der südkoreanischen NRV davon ausgegangen, dass das System 

alle Erwerbstätige, sowohl Lohnabhängige als auch Selbstständige, umfassen sollte. Dies wurde 
durch die Besonderheit der südkoreanischen Beschäftigungsstruktur begründet, in der der Anteil der 
Selbstständigen sehr hoch war. Um die Integrationsfunktion der Sozialversicherung zu erfüllen, 
sollten von Anfang an alle Schichten der Staatsbürger ins System eingeschlossen werden (Min, J. 
u.a. 1986: 97).   
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zuerst nur die Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigen ins System 
eingeschlossen werden sollten, wobei die Beschränkung durch administrative 
Schwierigkeiten begründet wurde232 (Min, J. u.a. 1986: 102). Deshalb wurde die 
NRV durch eine starke Selektivität geprägt: Der expansive Charakter der Nationalen 
Rentenversicherung war nicht vorhanden, weil Selbstständige von der Zwangsversi-
cherung ausgeschlossen wurden233 (ÖVKNR 1998: 88-89). Außerdem verstärkt sich 
der selektive Charakter durch die Begrenzung der Mitgliedschaft auf Beschäftige in 
Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigen und die Einführung der Mindestbeitragsjahre 
von 20 Jahren234 (ebenda). Zweitens wurde das Zugangsalter mit 60 Lebensjahren 
relativ niedrig gestaltet (ebenda). Das führte einerseits zur Stärkung der Leistungs-
rechte, andererseits brachte dies ein Potenzial für die finanzielle Überbelastung der 
NRV wegen der Überalterung in der demographischen Struktur mit sich.  

Empfängerkreis: Privileg statt Staatsbürgerrecht 

Diese selektive Leistungsberechtigung spiegelte den Leistungsempfängerkreis der 
NRV wider. Erstens wurde die heutige ältere Generation fast vollständig von NRV 
ausgeschlossen, denn nach dem Kapitaldeckungsverfahren wurden die Mindestbei-
tragsjahre (20 Jahre für Regelrente und Sonderrente für 10 Jahre) vorausgesetzt (Ab-
bindung 8-1). Zweitens wurden unter der jüngeren Generation die Beschäftigungs-
gruppen, z.B. Beschäftigte in Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten und Selbst-
ständige bzw. mithelfende Familienangehörige, von der Pflichtversicherung ausge-
schlossen, weil die zwingende Mitgliedschaft auf die Beschäftigten in Betrieben mit 
mehr als 10 Beschäftigten beschränkt war und andere Gruppen sich nur freiwillig 
versichern konnten235. Dies ist ein typisches Entwicklungsmuster der Sozialpolitik in 
Entwicklungsländern, in denen zuerst die Berufsgruppen mit relativ hohem Ein-
kommen und stabilen Arbeitsverhältnissen eingeschlossen werden. Dagegen werden 
die sozial schwachen Gruppen, die im größten Maße von den sozialen Risiken be-
troffen sind, von den staatlichen Sozialleistungen ausgeschlossen (Mesa-Lago 1978). 
Drittens schloss die NRV die nicht-erwerbstätigen Gruppen aus, die die Vorausset-
zung der Beitragszahlung nicht erfüllen konnten. Es gab keine Mindestrente, die 
unabhängig vom Erwerbsstatus erworben werden konnte. Die Entwicklung der Mit-

                                                 
 
232 Min, Jae-Sung (Interview am 01.04.2004) sagte, die Schwierigkeit der Rentenverwaltung war bei 

Selbstständigen und Bauern größer als bei Lohnabhängen. Deswegen sollten zuerst nur Lohnabhän-
gige ins System eingeschlossen werden, damit administrative Erfahrungen für andere Gruppen ge-
sammelt werden konnten.   

233 Lohnabhängige und Selbstständige mit einem Monatseinkommen von mehr als 15.000 Won durf-
ten freiwillig ins System eintreten (ÖVKNR 1998: 88).  

234 20 Mindestbeitragsjahre für die Regelrente und 10 Mindestbeitragsjahre für die Früh- und Sonder-
rente. 

235 Die Versicherten der NRV bestanden aus den betrieblichen Mitgliedern, den kommunalen Mitglie-
dern und den freiwilligen Mitgliedern. Die Zahl der freiwillig Versicherten war ziemlich niedrig. 
1993 waren nur 50997 Personen (ca. 1% aller Versicherten) freiwillig versichert (National Pension 
Statistical Yearbook 1994: 40).   
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glieder der NRV (Abbildung 8-1) zeigt, dass die Nationale Rentenversicherung eher 
als Privileg denn als Staatsbürgerrecht zu bezeichnen war.  

Abbildung 8-1    Versichertenquote der NRV nach Altersgruppen und    
        Geschlecht im Jahr 1993  

          % 

 

Quelle: The Bank of Korea 1994: 12; 80; 82; ÖVKNR 1994: Statistisches Jahr-  
   buch 1994: 42 (Die Grafik wurde von Kim, W. 1999: 97 übernommen). 
 

Somit ergibt sich das Bild, dass der Versichertenkreis im Jahr 1993236  sehr be-
schränkt war. Durchschnittlich waren nur ca. 32,5% der männlichen und ca. 18.5% 
der weiblichen Erwerbstätigen versichert (Kim, W. 1999: 97). Zudem sank die Ver-
sichertenquote mit dem Alter ab, wobei die der Frauen eine stärkere Abnahme zeigte 
(ebenda). Schließlich waren die Versichertenquoten bei den Frauen in allen Alters-
gruppen bis auf die Jahre zwischen 19 und 24 niedriger als die der Männer (ebenda).    
Insgesamt gab es mehrere Selektionen bei der Mitgliedschaft der NRV: Einkom-
mens- und Familienrelevanz wie auch die Begrenzung nach der Erwerbstätigkeits-
form und der Betriebsgröße, die zur Beschränkung der Mitgliedschaft auf die privi-
legierten Gruppen führten. Das bestätigte wiederum den Einfluss des Motivs der 
NRV, das vor allem in der ökonomischen Nutzung der Sozialversicherung lag. Nur 
die Beschäftigten, die eine stabile und schnelle Beitragszahlung leisten konnten, 
wurden ins System eingeschlossen. Die sozialen Gruppen, die wirklich den sozialen 
Schutz benötigten, wurden aus dem System ausgeschlossen. In einem solchen Sys-
tem war der Ausgleich des sozialen Risikos zwischen den sozialen Gruppen kaum zu 
erwarten, umgekehrt trug das System zur Vergrößerung der ungleichen Verteilung 
                                                 
 
236 Bis 1992 galt die Regelung der Begrenzung des Kreises nach der Betriebsgröße von 10 Beschäftig-

ten. 1992 wurde der Kreis auf Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten erweitert. 1995 wurden Bauer 
und Fischer auch in die NRV integriert (Moon, H. 1995: 29).   
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des Risikos bei. Insofern war dieser Punkt der größte Mangel der Nationalen Ren-
tenversicherung.         

Beitragspflicht: hohes Leistungsniveau und niedrige Beiträge  

Im Pflichten-Rechte-Verhältnis war wiederum eher Heterogenität als Eindeutigkeit 
zu finden. Auf der einen Seite wurde die Pflicht zur Beitragszahlung im Kapitalde-
ckungsverfahren betont, dadurch, dass das Äquivalenzprinzip der Sozialversicherung 
verstärkt wurde. In der NRV 1986 wurden ausschließlich nur die Beitragsjahre als 
Versicherungsjahre anerkannt. Es gab keine anerkannten beitragslosen und beitrags-
freien Zeiten. Diejenigen, die wegen Kindererziehung, Militärdienst oder Arbeitslo-
sigkeit keine Beiträge gezahlt hatten, fanden in der NRV keinen sozialen Ausgleich. 
Der Beitrag des staatlichen Zuschusses zur Finanzierung sollte minimal bleiben237, 
die Leistung sollte durch Beiträge und Erträge des Reservefonds abgedeckt werden. 
Zudem wurde die äquivalente Beziehung zwischen Leistung und Beitrag durch Bei-
tragsrückerstattung bestätigt für den Fall, dass der Versicherte starb, die Versiche-
rungsdauer unter 15 Jahren lag oder der Versicherte nach dem Ausschluss innerhalb 
eines Jahres nicht wieder in die NRV aufgenommen wurde (§67 NRVG).       
Auf der anderen Seite gab es mehrere Elemente, die die Rechte gegenüber der Pflicht 
verstärkten. Erstens war für die Anfangszeit zwischen 1988 und 1992 der Beitrags-
satz mit 3% sehr niedrig festgesetzt, während die Leistung mit 40% der Lohersatz-
quote sehr hoch festgelegt wurde. Mit diesem großen Ungleichgewicht wurde zwar 
die Akzeptanz der Rentenversicherung erhöht, aber es konnte auch ein potenzieller 
Auslöser der Debatte über die finanzielle Stabilität der Rentenversicherung sein. 
Zweitens wurden die Leistungsrechte durch mehrere Zusatzleistungen ergänzt, die 
die Leistungsberechtigung erweiterten. Die Hinterbliebenenversicherung und die 
Invalidenrente konnten nach mehr als einem  Beitragsjahr erworben werden. Eine 
südkoreanische Besonderheit lag in der Familienzusatzrente, die konstant und unab-
hängig von Art und Niveau der Rente war238 (Kim, W. 1999: 103).  
Schließlich war die NRV 1986 eher durch Exklusion als durch Inklusion geprägt. Die 
staatliche Verantwortung wurde zwar dekorativ in der Verfassung festgelegt, hatte 
aber keinen Einfluss auf die Diskussion über die Gestaltung der NRV. Das Hauptmo-
tiv der Einführung lag in der Mobilisierung des Kapitals und beeinflusste damit die 
Gestaltung der Policy-Prinzipien. Die Mehrheit der Bevölkerung wurde durch die 
Selektionsmerkmale der Einkommens- und Familienrelevanz sowie der Beschrän-
kung nach dem Beschäftigungsstatus und der Betriebsgröße vom Rentensystem aus-
geschlossen. Die Struktur der Policy-Community wurde durch die passive Schlie-
ßung geprägt. Außerdem waren die zwei Eigenschaften der Entkopplung deutlich zu 
                                                 
 
237 Er sollte lediglich für die Verwaltungskosten verwendet werden. 
238 Die Zusatzrente wird an die Preisentwicklung angepasst. Die Zusatzrente für die Ehefrau betrug ca. 

1.7%. Sie betrug jährlich ca. 150 DM für die Ehegattin, für ein Kind und ein Elternteil des Rentners 
jeweils ca. 90 DM (Kim, W. 1999: 103).   
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erkennen. Das formelle Ziel der Sozialversicherung, soziale Integration, wurde ent-
koppelt von der Umsetzung. Dabei kamen nur bestimmte Gesellschaftsgruppen und 
diese nicht aus sozialen sondern ökonomischen oder/und politischen Gründen in den 
Genuss der Versicherung von sozialen Risiken. Deswegen wurde durch die sozialpo-
litischen Maßnahmen die gesellschaftliche Ungleichheit nicht verringert sondern 
vergrößert. Die Institution wurde entkoppelt von den sozialen Problemen, weil keine 
soziale Funktion, sondern die wirtschaftliche Funktion im Vordergrund gestellt wur-
de. Die NRV wurde deshalb durch das Merkmal des developmental welfare system 
gekennzeichnet (vgl. Tabelle 3-3). Aber die Unvollkommenheit und die Nachteile 
des developmental welfare system wurden durch zwei Vorzüge relativiert. Zum ei-
nen war die NRV nach dem Prinzip der Nationalen Rentenversicherung konzipiert, 
die nicht nur Lohnabhängige sondern alle Beschäftigte erfassen sollte. Im Entwick-
lungsplan der NRV war von Anfang an ein Plan zur graduellen Erweiterung des 
Empfängerkreises vorgesehen. Zum anderen beruhte das Sozialversicherungsprinzip 
der NRV auf der staatlichen Verantwortung für den Risikoausgleich. Lohnersatz-
funktion, intergenerationaler sowie interpersoneller Risikoausgleich, Dynamisierung 
und das Vorhandensein von schwachen Pflichten gegenüber starken Rechten ver-
stärkten die soziale Ausgleichfunktion, die die Erosion des ‚developmentalism’ im 
Wohlfahrtssystem herbeiführen konnte. Insofern gaben die Policy-Prinzipien die 
Heterogenität des Leitmotivs wieder. Es dominierte in der NRV 1986 zwar das Se-
lektivitätsprinzip des developmental welfare system, aber gleichzeitig findet man die 
Elemente des sozialen Ausgleichs, deren Zügel jedoch am Anfang sehr kurz gehalten 
wurden.   
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8.2 Rentenreform 1999 – vom developmental welfare system zum 
Wohlfahrtsstaat? 

8.2.1 Rentenreform 1999  

Soziales Problem ‚Alter’: Notwendigkeit der Zukunftssteuerung 

Zwei Notwendigkeiten  im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der demographische Wandel bzw. die Alterung 
der Bevölkerungsstruktur die Debatte um das soziale Problem des Alters in den eu-
ropäischen Wohlfahrtsstaaten verstärkt und gleichzeitig grundlegend verändert. Die-
ser Wandel hing eng mit dem rasanten Anstieg der Ausgaben für ältere Menschen 
zusammen (Güllemard 1992: 614–615). Dagegen war in Südkorea nach der Demo-
kratisierung im Jahr 1988 eine verstärkte Thematisierung des Alters kaum zu spüren. 
Wenn das Alter thematisiert wurde, stand die Wirtschaftslogik und die familiäre 
Problematik im Vordergrund (Shong, Y. 2003: 430–437). Zum einen mündeten die 
Seogeyhwa-Idee (Globalisierung: 界 ) und die damit verbundenen schmerzhaf-
ten Anstrengungen auf der Seite der Bevölkerung in die Erhöhung der Wettbewerbs-
fähigkeit der nationalen Wirtschaft, was schließlich die Thematisierung des sozialen 
Problems unterdrückt hat (ebenda; vgl. Kapitel 7.2). Zum anderen wurde in der Dis-
kussion und in der gesetzlichen Praxis die familiäre Verantwortung für die älteren 
Menschen nicht geschwächt. So wurde z.B. in der Änderung des Familiengesetzes 
(1989) der Kreis der Unterhaltspflichtigen noch erweitert (Shong, Y. 2003: 435).  
Aber in der Mitte der 90er Jahre zeichnete sich auch in Südkorea eine Entwicklung 
ab, die nicht nur zur Ausdifferenzierung des Problems des Alters sondern auch zu 
einer gründlichen Veränderung der Problematik beigetragen hat: der Anstieg des 
Anteils der älteren Bevölkerung durch den Alterungsprozess239. Es gab einige Ver-
änderungen in der demographischen Entwicklung, die von allen Diskurskoalitionen 
erkannt wurden und die in der Debatte eine große Aufmerksamkeit erregten. Bei der 
ersten handelte es sich um die Geschwindigkeit des Alterungsprozesses in Südkorea. 
Obwohl die Seniorenquote (Anteil der Senioren  älter als 65 Jahre) in Südkorea mit 
6,6% im Jahr 1998 im internationalen Vergleich noch niedrig ausfiel240 (Kim, G. 
1999: 36–37), wurde die Geschwindigkeit der Alterung anderer Länder übertroffen 

                                                 
 
239 Die  Bedeutungszunahme dieser Thematik ist am besten an der  zunehmenden  wissenschaftlichen 

Beschäftigung mit dem Thema, ‚Alterung der Bevölkerung’ zu erkennen, die durch die Recherche-
ergebnisse  von relevanten Titeln in der Magister- und Doktorarbeitsdatenbank der Parlamentsbib-
liothek bemessen werden kann. Mit dem Stichwort ‚Alterungsprozess’ findet man 10 (1988), 24 
(1992), 33 (1994), 44 (1995), 68 (1999), 94 (2001), 108 (2002), 110 (2003) und 121 (2004) Ergeb-
nisse. Schließlich wurde eine Regierungskommission ‚Komitee der Alterung und Zukunftsfrage’ im 
Jahr 2002 eingerichtet, die den Alterungsprozess und seine Wirkungen erfassen und Gegenmaß-
nahmen ausarbeiten sollte.    

240  Beispielsweise betrug sie 16% in Deutschland (Kim, G. 1999: 37). 
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(Tabelle 8-4). Die Seniorenquote von Südkorea stieg in sehr kurzer Zeit (19 Jahre) 
von 7% auf 14% (Tabelle 8-4). Zweitens wurde die Alterung durch den radikalen 
Rückgang der Geburtenrate beschleunigt (Tabelle 8-5; 8-6). Nicht nur das Niveau 
der Geburtenrate, das im Vergleich (2001) mit den anderen Ländern am niedrigsten 
war, sondern auch die Radikalität des Rückgangs wurde problematisiert. Drittens 
führten die beiden Entwicklungen zur Erhöhung der Abhängigkeitsrate und des Alte-
rungsindexes (Tabelle 8-7). 

Tabelle 8-4 Internationaler Vergleich der Geschwindigkeit des  
   Alterungsprozesses 

Älter als 65           Jahre 

Land  Mehr als 7% Mehr als 14% 

Jahre zwischen 
7% und 14% 

Südkorea 

Japan 

Deutschland 

GB 

USA 

Schweden 

Frankreich 

2000 

1970 

1930 

1930 

1945 

1890 

1865 

2019  

1994 

1972 

1976 

2014  

1972 

1979 

19 

24 

42 

46 

69 

82 

114 

Quelle: Koreanisches Statistisches Amt 07. 2000: Entwicklung der Bevölkerungs- 
   struktur der Welt und Südkoreas; Koreanisches Statistisches Amt 2003:  
   Statistik für Ältere (Tabelle wird von Kim, U. 2003: 8 übernommen). 

Tabelle 8-5 Entwicklung der Geburtsrate 

 1970 1983 1990 2000 2001 2002 

Zahl der Ge-
burten 

1007 778 659 639 557 495 

Geburten  
 je 1000 Ein-
wohner 

31,2 19,5 15,4 13,4 11,6 10,3 

Geburtenrate 4,53 2,08 1,59 1,47 1,30 1,17 

Quelle: Koreanisches Statistisches Amt 2003: 2002 Jahresstatistik der  
   demographischen Entwicklung.  
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Tabelle 8-6 Internationaler Vergleich der Geburtsrate 

Jahr Süd-
korea 

Japan USA Frank-
reich 

Deutsch-
land 

Italien GB 

1970 

1980 

1990 

2000 

2001 

4,53 

2,83 

1,59 

1,47 

1,30 

2,13 

1,75 

1,54 

1,36 

1,33 

2,46 

1,84 

2,08 

2,13 

2,03 

2,47 

1,99 

1,78 

1,89 

1,90 

2,03 

1,53 

1,45 

1,36 

1,29 

2,43 

1,61 

1,33 

1,23 

1,24 

2,43 

1,90 

1,85 

1,65 

1,63 

2001- 1970 3,23 0,80 0,43 0,57 0,74 1,19 0,80 

Quelle: UNO 1999: Demographic Yearbook; Koreanisches Statistisches Amt  
            2003/2002 Jahresstatistik der demographischen Entwicklung. 

Tabelle 8-7 Abhängigkeitsrate und Alterungsindex* 

 1970 1980 1990 2003 2010 2020 2030 

Abhängigkeitsrate (%) 

Alterungsindikator (%) 

Arbeitsfähige 
(je einem Älteren) 

5,7 

7,2 

17,7 

6,1 

11,2 

16,3 

7,4 

20,0 

13,5 

11,6 

40,8 

8,6 

14,8 

62,0 

6,7 

21,3 

109,0 

4,7 

35,7 

186,6 

2,8 

Quelle: Koreanisches Statistisches Amt 2001: Langfristige demographische  
         Entwicklung.  

*Alterungsindex = Bevölkerung in älter als 65 Jahren / Bevölkerung zwischen 0 und 14 Jahren * 100.  

 
Wegen der Komplexität der Folgen des Alterungsprozesses, die sowohl soziale als 
auch ökonomische Aspekte umfasste, war die Diskussion durch unterschiedliche 
Interpretationen und Schwerpunktsetzungen  gekennzeichnet. Auf der einen Seite 
wurde die Alterung hauptsächlich aus wirtschaftlichen bzw. finanziellen Perspek-
tiven erfasst, und  hieraus zeichnete sich die Notwendigkeit der Reform des finan-
ziellen Prinzips der NRV ab. Gemäß diesen Perspektiven hatte der Prozess der Alte-
rung gravierende negative Effekte auf die finanzielle Lage, weil er das Arbeitskräfte-
angebot und die nationalen Sparanreize  reduzieren würde, was zum Rückgang der 
ohnehin wegen des stagnierenden Wirtschaftswachstums eingeschränkten Steuerein-
nahmen führen könnte. Auf der Ausgabenseite würde der Alterungsprozess die Aus-
gaben für die Gesundheitspolitik und die Rentenversicherung in die Höhe treiben. 
Die finanziellen Defizite würden weiter steigen, um diese Kosten abzudecken und 
das  könnte sich wiederum negativ auf Wirtschaftswachstum auswirken: die Bildung 
eines Teufelskreises (Moon, H., u.a. 1999: 112). Um diesen Teufelskreis zu verhin-
dern, sollten erstens vor allem in der Rentenversicherung großzügige Leistungen  
aufgegeben werden, da diese die Älteren zum Rückzug aus dem Arbeitsmarkt ermu-
tigen würden (vgl. Moon, H., u.a. 1999: 112). Zum anderen sollte die Rentenpolitik, 
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bzw. die Rentenreform die Priorität  auf die Sicherung der finanziellen Stabilität le-
gen. In diesem Aspekt wurden der ursprüngliche Plan der Umwandlung vom Kapi-
taldeckungsverfahren zum Umlageverfahren und das Verhältnis von ‚hohem Leis-
tungsniveau und niedrigem Beitrag’ in der Einführungszeit als gravierende Struktur-
probleme angesehen, die eine finanzielle Instabilität der Rentenversicherung, und 
damit eine Belastung der Wirtschaft verursachen  würden (Kim, Y. 1997: 142–143).      
Auf der anderen Seite gab es eine Diskussionsrichtung, die die Frage der sozialen 
Folgen der Alterung verfolgte und die Notwendigkeit des Ausbaus des sozialen 
Sicherungssystems für Ältere herausstrich, vor allem die Erweiterung der NRV 
(IfGSA 1994). Der Schwerpunkt lag insbesondere auf den sozialen Folgen des Ar-
mutsproblems bzw. der absoluten Armut, wobei die Erfüllung des Mindestbedarfs 
der Älteren an Mindesteinkommen, Gesundheit und Wohnraum, im Vordergrund 
stand (ebenda). Überdies wurde angenommen, dass die Zunahme der Älteren wegen 
zahlreicher sozialer und familiärer Entwicklungen in Südkorea zur Vergrößerung der 
Altersarmut führte (Park, J. 1999; Choi, S./Kim, T. 2002). Erstens ist die Beschäfti-
gungsstruktur der Älteren anzuführen. Die Arbeitsbeteiligung der Älteren in Südko-
rea war im internationalen Vergleich241 ziemlich hoch, aber diese waren überwiegend 
in traditionellen Berufen wie in den Bereichen der Agrarwirtschaft und der Fischerei 
tätig, in denen Produktivität und Einkommen sehr niedrig lagen. Zweitens war die 
staatliche Alterssicherung unterentwickelt und deckte nur eine begrenzte Zahl der 
Älteren242 ab. Drittens  sind die Veränderungen der Familienstruktur zu nennen, die 
zur Erosion der Sicherheitsfunktion der konfuzianischen Familie führten (Tabelle 8-
8). Die Probleme sollten durch den Ausbau der staatlichen Alterssicherung verringert 
werden, die sowohl Fürsorgeleistungen für Ältere bzw. Lebensunterhaltsschutz und 
Altersgeld, soziale Dienstleistungen (IfGSA 1994: 26–34) als auch die Nationalen 
Rentenversicherung umfasste (Choi, S./Kim, T. 2002). 
Zwar wurden in diesen zwei unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten der 
Alterung unterschiedliche Aspekte beleuchtet, einerseits wirtschaftliche und finan-
zielle, andererseits soziale Aspekte. Aber gab es auch Gemeinsamkeiten zwischen 
den beiden inhaltlichen Richtungen. Zum einen nahm die Bedeutung des Problems 
des Alters und  der damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Folgeprobleme 
zu; es kam  allmählich zu einer Ausdifferenzierung des Problems des Alters. Zum 
anderen deutete die intensive Beschäftigung mit der alternden Gesellschaft darauf 
hin, dass der Alterungsprozess in Südkorea   das Problem der Zukunft darstellte. 
Die Alterung der Bevölkerung lag im Jahr 2000 mit 7% immer noch niedrig. Die 

                                                 
 
241 Im Jahr 2000 waren 70.8% der Männer und 48.2% der Frauen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren 

erwerbstätig. Dagegen in Japan 84.1 %  der Männer und 49.7% der Frauen;. in Schweden 72.8%/ 
65.9 %, in den USA 57.3%/51.8, in GB 63.3%/42.6%, in Kanada 61%/41.6%, in Deutschland 
55.2%/34.1% und in Frankreich 41.6%/32.9% (Choi,S./Kim,T. 2002). 

242 Noch 2001 waren nur 7.7% der  über 65-Jährigen in die staatliche Altersicherung  einbezogen. 
Davon waren 5.6% in der NRV, 1.3% in der Beamtenrentenversicherung, 0.2% in der Rentenversi-
cherung für privaten Schulen und 0.6% in der Rentenversicherung für Soldaten (Choi, S./Kim, T. 
2002). 
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erwarteten ökonomischen und sozialen Folgen der Alterung, die politisches Handeln 
erforderlich machen, waren noch nicht eingetreten,  jedenfalls nicht so dramatisch. 
Die Begriffe und die Ernsthaftigkeit des Problems sowie die Notwendigkeit des poli-
tischen Eingreifens bezogen sich auf die  Zukunftsentwicklung und nicht auf die 
Gegenwart. Bei der Konstruktion der zukünftigen Entwicklung spielten wissen-
schaftliche Simulationen und das Lernen von ausländischen Beispielen eine beson-
ders wichtige Rolle (vgl. Kap.3.3). 

 Tabelle 8-8 Alleinstehende Ältere  

 1985 1990 1995 2000 

Zahl älter als 65 

Alleinstehende 

1750 

115 

2162 

193 

2640 

349 

3347 

543 

Anteil  (%) 6,6 8,9 13,2 16,2 

Quelle: Koreanisches Statistisches Amt. Bereicht der Bevölkerung und Wohnung,  
            verschiedene Jahrgänge. 

Motiv der Rentenreform 1999: re-coupling und Problem-Lernen 

Obwohl die oben genannte Thematisierung der Alterung den Wendepunkt zur Aus-
differenzierung des Problems des Alters über die wirtschaftlichen und familiären 
Fragen hinaus darstellte, spielte sie noch keine bedeutende Rolle bei der Rentenre-
form 1999. Zwar bildeten sich die Grundpositionen und Akteure der Diskurse schon 
in den 90er Jahren, aber erst nach 2000 erlangte die Thematik einen wichtigen Stel-
lenwert in den gesellschaftspolitischen Diskussionen, auch in der Diskussion der 
Rentenpolitik (Interview mit Kim, Y. am 29.03.2004). Die Notwendigkeit der Ren-
tenreform bezog sich auf zwei unterschiedliche Problemlagen der NRV (Yang, S. 
1998: 74). Bei der ersten handelte es sich um die geplante Ausweitung der NRV in 
den städtischen Gebieten, die die Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als 5 Be-
schäftigen und Selbstständige betraf. Das stellte den letzten Schritt der Expansion 
des Empfängerkreises der Nationalen Rentenversicherung dar. Auch die Kim-
Young-Sam-Regierung hat die Erweiterung der NRV als eine der wichtigen sozial-
politischen Maßnahmen erachtet243 d.h. es bildete sich ein breiterer Konsens über die 
Erweiterung des Empfängerkreises’ und es gab nur einige unbedeutende Versuche, 

                                                 
 
243 Die Vollendung der vier Sozialversicherungen stellte eines der wichtigsten Elemente für die ‚Glo-

balisierung (Seogyhwa) der Lebensqualität’ dar. Die folgenden konkreten Maßnahmen wurden er-
griffen: 1. die Erweiterung des Versichertenkreises der Sozialversicherungen auf die ganze Bevöl-
kerung: die Ausweitung der NRV, 2. die Vereinheitlichung der Aufbringung der Beiträge durch In-
formationsaustausch zwischen den Sozialversicherungen, 3. die Stärkung der Leistungsrechte der 
Frauen in der NRV (Yang, S. 1998: 26–27). 1992 wurde der Personenkreis der Leistungsempfänger 
auf Betriebe mit 5 bis 10 Beschäftigten  erweitert und 1995 schloss er auch die Landbevölkerung 
ein. 
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die Erweiterung zu verschieben (Interview mit Kim, Y. am 29.03.2004). Der Streit-
punkt lag deswegen nicht darin, ob die geplante Erweiterung durchgeführt werden 
sollte, sondern darin, ob eine Notwendigkeit für die Strukturreform vor der Erweite-
rung bestand (Yang, S. 1998: 28). Der Grund für den Konsens war vor allem darauf 
zurückzuführen, dass schon bei der Gründung der NRV (1973) aufgrund des exter-
nen Einflusses des Wohlfahrtsinternationalismus eine Idee der Nationalen Renten-
versicherung durchgesetzt wurde; diese ging von einer universalen Abdeckung der 
ganzen Bevölkerung aus und enthielt von Anfang an einen konkreten Plan für die 
Erweiterung. Diese Idee des Universalismus der NRV war lange Zeit wegen der ö-
konomischen und politischen Rahmenbedingungen wirkungslos geblieben (Entkopp-
lung). Aber ideell bereitete das Prinzip doch  die Grundlage des Konsenses für die 
universale Rentenversicherung und ermöglichte so  im Endeffekt die reale Umset-
zung des Prinzips (re-coupling). „In Korea hat keiner Einwände gegen die Erweite-
rung der Sozialversicherung erhoben. Sowohl Linke als auch Rechte waren sich dar-
in einig, dass die Sozialversicherungen die  gesamte Bevölkerung umfassen sollten. 
Alle denken, dass das Prinzip (des Universalismus) selbstverständlich auch in ande-
ren Ländern umgesetzt ist“ (Interview mit Kim, Y. am 29.03.2004, in Klammer von 
Autor).               
Die zweite und umstrittene Problemlage bezog sich auf den finanziellen Aspekt, d.h. 
auf die finanzielle Stabilität der NRV. Mit dem ,partiellen Kapitaldeckungsverfah-
ren’ als  Finanzierungssystem der NRV verbanden sich zwei Charakteristika: Als 
erstes Charakteristikum setzte das System des Kapitaldeckungsverfahrens die Ak-
kumulation von Kapital voraus. Folglich bestand die Gefahr, dass das verantwortli-
che Management einen sehr starken Einfluss auf die Stabilität des Systems ausüben 
würde (vgl. Kim, Y. 1995).  Als zweites Charakteristikum sah das partielle Kapital-
deckungsverfahren die Koexistenz des Systems mit dem Umlageverfahren und den 
langfristigen Übergang zum Umlageverfahren  vor. Insbesondere wegen des Merk-
mals ‚niedriger Beitrag und hohe Leistung’ war von Anfang an voraussehbar, dass 
der Reservefonds ab einem bestimmten Zeitpunkt (geschätzt 2033) ins  Defizit gera-
ten würde244. Zudem wurde der Zeitpunkt des Eintritts in den defizitären Bereich 
durch den Einfluss der fortschreitenden Vergreisung noch vorgezogen245.  
Allerdings steigerte sich die Komplexität der Beweggründe für die Realisierung der 
Rentenreform 1999 durch drei Faktoren noch zusätzlich. Erstens haben die Diskurs-
koalitionen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Die Wachstum-Diskurskoalition 
hob den zweiten Punkt, die mit dem bestehenden Finanzierungsverfahren verbunde-
nen Risiken, hervor. Es wurde davon ausgegangen, dass die vorhandene finanzielle 
Fehlstruktur nicht nur langfristige die Stabilität der NRV gefährden sondern auch das 
Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen würde. Dagegen lag die Betonung der 

                                                 
 
244 Zu diesem Zeitpunkt sollte das Finanzierungsprinzip von der Kapitaldeckung zum Umlageverfah-

ren umgewandelt werden.   
245 In der NRV bedeutete dies  die vorzeitige Ausschöpfung der Rentenreserve, die wegen des Alte-

rungsprozesses 5 Jahre früher eintreten würde als vorhergesehen (Chun, Y. 2001).  
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Balanced-Development-Diskurskoalition eher im ersten Punkt, der Erweiterung des 
Versichertenkreises. Zweitens wurde die Ungleichheit unter den Generationen inso-
fern problematisiert, als die jüngere Generation durch das Merkmal von ‚niedrigem 
Beitrag und hoher Leistung’ in einem stärkeren Maße finanziell belastet wurde. Drit-
tens unterstrich das Argument der Ungleichheit zwischen Lohnabhängigen und 
Selbstständigen die Reformnotwendigkeit. Es handelte sich vor allem um die 
Schwierigkeit der Einkommensermittlung der Selbstständigen in städtischen Gebie-
ten. Diese Problematik verschärfte sich noch durch die Erfahrung, die NRV auf die 
ländlichen Gebiete auszudehnen. Die meisten Versicherten der selbstständigen Bau-
ern meldeten bei der NRV ein niedrigeres Einkommen als das tatsächliche an. Weil 
die NRV den starken Einkommensumverteilungseffekt hat, konnten sie dadurch hö-
here Leistungen erzielen. In solchen Fällen wurden die Lohnabhängigen beim Leis-
tungsniveau stark benachteiligt, weil sie keine Möglichkeit hatten, ihre Einkom-
mensverhältnisse zu verfälschen. 
Trotz der Schwerpunktunterschiede stand die Reform der Finanzierungsprinzipien 
zur Sicherung der Nachhaltigkeit der NRV zweifellos im Vordergrund der Rentenre-
formdebatte im Jahr 1999. Allerdings war die Reformnotwendigkeit wegen finanziel-
len Gründen in jener Situation gar nicht nachvollziehbar, weil es zum Zeitpunkt der 
Reformdebatte des Jahres 1999 keine Spur für eine defizitäre Entwicklung gab. Im 
Gegenteil: im Jahr 1995 ereichte die Summe der Rentenreservefonds stolze ca. 27 
Billionen Won (umgerechnet ca. 35 Mrd. $), die hauptsächlich in öffentlichen Sekto-
ren (68,9%) investiert wurden (Finanzmarkt: 28% und Soziale Dienstleistungen: 
3,1%) (PVNRV 1997: 418). Das finanzielle Desaster bezog sich ausschließlich auf 
die Zukunft, und zwar auf die Zeit in  34 Jahren (2033)246. Trotzdem haben die Ex-
perten, die  glaubten, sie könnten  die finanzielle Entwicklung exakt berechnen, es 
geschafft, dieses düstere Zukunftsbild in den Mittelpunkt der ‚dringenden’ Reform-
notwendigkeit zu stellen. Vor allem sollte noch ein Faktor zur Überwindung der Dis-
krepanz zwischen der Realität und dem Zukunftsdesaster berücksichtigt werden, 
nämlich das Problem-Lernen. Es hatte auf der ideellen Ebene die Arbeit der wissen-
schaftlichen Experten, vor allem der wirtschaftswissenschaftlichen Fachleute, durch-
drungen. In Südkorea  zog der Reformansatz der Weltbank, der die finanzielle Stabi-
lität der Rentenversicherung in den Vordergrund stellte, Mitte der 90er Jahre in den 
Kreisen  der Experten der Wirtschaftswissenschaft große Aufmerksamkeit auf sich. 
Die Kritik der Weltbank am finanziellen System der Rentenversicherung und die 
Beispiele der Probleme der Rentenversicherung in den entwickelten Ländern liefer-
ten eine ausreichende ideelle Grundlage dafür, von den finanziellen Problemen der 

                                                 
 
246 Die Experten begründeten die Notwendigkeit der vorzeitigen und an der Zukunft orientierten Re-

form folgendermaßen (Moon, H. 1997). Erstens sollte die Reform eingesetzt werden, bevor die Er-
weiterung vollzogen  sein würde. Denn die Erweiterung würde mehr Berechtigte schaffen, die sich 
gegen die Strukturreform stellen könnten. Zweitens  läge das Ziel der Reform im vorzeitigen Auf-
bau eines soliden Rentensystems, unter Berücksichtigung  der Schwierigkeiten in den entwickelten 
Ländern, , die schon in die Alterungsgesellschaft eingetreten waren. Drittens brauche die Reform 
eine ausreichende Übergangsphase, um den Schock der Reform zu verringern.    
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anderen Länder zu lernen  und sich das Zukunftsproblem zu vergegenwärtigen. „Wie 
die Weltbank  feststellte (1994), wird die Nachhaltigkeit der Rentenversicherung 
durch Veränderungen wie der Überalterung der demographischen Struktur bedroht. 
Zudem stellt sie ein Risiko für die Wirtschaft dar. Das Umlageverfahren der  wei-
testgehend staatlichen Alterssicherung könne die Senkung der Sparquote und damit 
eine Schwächung des Wirtschaftswachstums herbeiführen. Nach der Erfahrung der 
OECD-Ländern könne  die staatliche Alterssicherung auch zur Expansion und Ver-
festigung der Defizite des öffentlichen Haushaltes führen“ (Moon, H. 2005: 5–6, 
Hervorhebungen durch den Autor). 
 
Schließlich gewann das Problem des Alters, das insbesondere von der Altersarmut 
geprägt war, durch die  erneut geführte Debatte über die Vergreisung der Bevölke-
rung etwas an Gewicht. Aber  im Mittelpunkt des Reformmotivs der Rentenreform 
1999 stand weiterhin die finanzielle Stabilität der NRV. Diese Prägung der Zukunfts-
steuerung der Reformdebatte war auf die aktive Rolle der Wirtschaftswissenschafts-
experten wie auch auf das Problem-Lernen von der globalen Sozialpolitik, besonders 
vom Reformansatz der Weltbank, zurückzuführen.  

Diskursive Deutungsmuster und Diskurskoalitionen der Rentenreform 1999 

Prozess der Rentenreform 1999 

Der Prozess der Rentenreform 1999 lässt sich in drei verschiedene Phasen unterteilen. 
Die erste Phase  datiert auf die Zeit zwischen Mai 1997 und Dezember 1997. Wäh-
rend dieses Zeitraums wurde unter der Kim-Young-Sam-Regierung das Reformkon-
zept in der ‚Planungsgruppe zur Verbesserung der Nationalen Rentenversicherung’ 
ausgearbeitet. In der zweiten Phase (Dezember 1997 bis Februar 1998) wurde nach 
dem Regierungswechsel ein vom Konzept der PVNRV abweichendes Reformkon-
zept bevorzugt. In der dritten Phase (Februar 1998 bis Dezember 1999) wurde das 
Reformgesetz erlassen und umgesetzt. Allerdings waren die drei Phasen durch eine 
Konkurrenz der unterschiedlichen Konzepte geprägt, die im folgenden Abschnitt 
systematisch dargestellt werden sollten.  
Die erste Phase (Mai 1997 bis Dezember 1997) begann mit der Gründung der ‚Pla-
nungsgruppe der Verbesserung der Nationalen Rentenversicherung (PGBNR)’ im 
Mai 1997; diese sollte einen Reformentwurf ausarbeiten. Die Stelle als Vorsitzender 
der Planungsgruppe übernahm der Universitätsprofessor Park, Jong-Gi, einer der 
Gründungsväter der NRV. Die Planungsgruppe bestand aus Universitätsprofessoren 
(6), Experten von Beratungsinstituten wie KDI, KLI, IfGSA und ÖVKNR (5), Ver-
tretern der sozialen Gruppen (5), Vertretern aus den Medien (2) und aus Ministeri-
umsbeamten (3) (PVNRV 1997: 785–786). In der Diskussion wurden drei Vorschlä-
ge vorgelegt, die jeweils von unterschiedlichen Gruppen vertreten wurden und die 
unterschiedlichen diskursiven Deutungsmuster einbezogen. Tabelle 8-9 zeigt die drei 
Vorschläge. Der erste wurde von den Experten der ÖVKNR mit Beratung des 
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MfGW vorgelegt. Danach sollten nur kleine Änderungen wie die Erhöhung des Ren-
tenalters und die Reduzierung des Leistungsniveaus ohne eine Strukturreform vorge-
nommen werden. Der Vorschlag wurde von den Gewerkschaften, vom Bauernver-
band, dem MfGW und dem SBPD favorisiert. Die zweite Alternative wurde von den 
Wirtschaftsexperten des Präsidentenamts vorgeschlagen. Nach dem Konzept sollte 
die NRV finanziell und organisatorisch in zwei Teile gespalten werden, in die ein-
kommensrelevante Rente und in die Basisrente. Der Einkommensumverteilungsef-
fekt sollte nur in der Basisrente stattfinden. Überdies sollte die Lohnersatzquote von 
70% auf 40% radikal gesenkt werden. Der Vorschlag wurde vom MfFW unterstützt. 
Der dritte Vorschlag wurde von Won-Sik Kim, einem Universitätsprofessor und Be-
ratungsexperte der Kommission, unterbreitet. Er folgte dem chilenischen Modell. Die 
NRV sollte zum individuellen Sparkontosystem umgewandelt werden. Dieser Vor-
schlag wurde von einem Teil des Arbeitgeberverbands favorisiert. Die Debatte kon-
zentrierte sich jedoch hauptsächlich auf die Stärken und Schwächen des ersten und 
zweiten Vorschlags. Zwischen den beiden Vorschlägen waren zwei deutliche Unter-
schiede festzustellen. Erstens lag der Schwerpunkt des zweiten Vorschlags in der 
Lösung des finanziellen Problems der NRV. Dafür sollte der soziale Ausgleichsteil 
von dem Einkommensproportionsteil abgetrennt und gleichzeitig verkleinert werden. 
Dagegen berücksichtigte der erste Vorschlag mehrere Bezugsprobleme gleichzeitig: 
das Finanzierungsproblem, die Erweiterung der NRV und die Beibehaltung des sozi-
alen Ausgleichsteils. Schließlich legte die Planungsgruppe ein Reformentwurf vor, in 
dem sich der zweite Vorschlag in den meisten Punkten durchsetzen konnte.  
Tabelle 8-10 zeigt den Entwurf der Planungsgruppe. Drei Merkmale waren festzu-
stellen, die deutlich mit dem Reformkonzept der Weltbank übereinstimmten (Kim, 
Y./Seok, J. 1999; Word Bank 2000). Erstens hatte die finanzielle Nachhaltigkeit ab-
soluten Vorrang. Das alte Merkmal ‚niedriger Beitrag und hohe Leistung’ sollte in 
die Kombination von ‚niedrigem Beitrag und niedriger Leistung’ umgewandelt wer-
den. Die Lohnersatzquote der Standardrente sollte von 70% auf 40% (Basisrente 
16% + einkommensrelevante Rente 24%) gesenkt werden, während der Beitragssatz 
unverändert niedrig bleiben sollte. Zweitens unterschied der Entwurf zwischen Um-
verteilung (Basisrente) und Versicherung (einkommensrelevante Rente) und spaltete 
das System in zwei Teile. Gleichzeitig hat der Entwurf den Anteil der Basisrente 
klein gehalten, und damit auch den Einkommensumverteilungseffekt. Drittens sollte 
auf der Verwaltungsebene des Reservefonds die Kontrolle der Geldanlage verbessert 
werden. Anstelle des Ministers des Finanz- und Wirtschaftsministeriums sollte der 
Premierminister die Stelle des Vorsitzenden in der Reservefondsoperationskommis-
sion übernehmen. Die Geldanlage des Reservefonds sollte einer Prüfung des Parla-
ments untergezogen werden. Der Entwurf der Planungsgruppe über die Rentenre-
form stieß allerdings auf Widerstand seitens der Gewerkschaften, des Arbeitgeber-
verbands und der Bevölkerung (Chung, Y. 2000: 42; Yang, S. 1998: 63–64).  
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Trotz der Herausarbeitung eines Reformmodells durch die PVNRV herrschte weiter 
Uneinigkeit über das Reformmodell. Schließlich wurde der Vorschlag 1 auch im 
Endbericht in der Form des Minoritätsvorschlages hinzugefügt. 

Tabelle 8-9 Vergleich der Reformmodelle in PVNRV 

 Altes Schema 1.Alterative 2.Alterative 3.Alterative 

Grund-
struktur 

Monopillar Monopillar Bipillar (Basisrente und 
Einkommens-relevante 
Rente) 

Monopillar 
(Individuelles 
Sparkonto) 

Empfänger-
kreise 

Beschäftigte 
in Betrieben 
mit mehr als 5 
Beschäftigten 
sowie Bauern 
und Fischer. 

Erwerbs-
tätige zwi-
schen  
18 und 59 
Jahren. 

Basisrente: ganze Be-
völkerung im Alter 
zwischen 18 und 59; 
Einkommens-relevante 
Rente: Erwerbstätige 
zw. 18 und 59 Jahren. 

Erwerbstätige  
zwischen  
18 und 59 
Jahren 

Beitrag 6%-9% 3%→6%→ 

9% 
Basisrente: 0.4-6%; 
Einkommensrelevante 
Rente:  
3%→ 6%→ 8%. 

3%→ 6%→ 9% 

Lohn-
ersatzquote 

70% 40-53.3% Basisrente: 10%; Ein-
kommensrelevante 
Rente: 30%. 

Beitragsdefini-
tion: Kapital 
und Gewinn 

Bezugsalter 60 65 65 Jeder Zeit  

Finanzie-
rungssystem 

Partiales Ka-
pital-
deckungs-
verfahren. 

Partiales 
Kapital-
deckungs-
verfahren. 

Basisrente: Umlagever-
fahren; Einkommensre-
levante Rente: Kapital-
deckungs-verfahren. 

Reines Kapi-
tal-deckungs-
verfahren 

Quelle: Kim, Y./Seok, J. 1999: 100 und Yang, J. 2000: 141. 

Die zweite Phase (Dezember 1997 bis Februar 1998) wurde weiterhin von der Kon-
kurrenz der beiden Vorschläge 1 und 2  bestimmt. Allerdings  begünstigte die Stär-
kung des sozialen Staatsziels (Kapitel 7.3), die auf die Entwicklung der Staat-
Gesellschaft-Beziehung und vor allem auf den politischen Regierungswechsel und 
die Wirtschaftskrise zurückzuführen war, den Minoritätsvorschlag in der politischen 
Diskussion. Unter den veränderten Bedingungen lehnte das Wohlfahrtsministerium 
den Vorschlag von der PVNRV ab, aus den folgenden Gründen. Erstens könne die 
dramatische Kürzung des Leistungsniveaus von 70% auf 40% den Widerstand der 
Bevölkerung herbeiführen. Zweitens könne die Strukturreform die planmäßige Er-
weiterung des Empfängerkreises verhindern. Drittens könne die organisatorische 
Spaltung des Rentensystems Ineffizienz durch administrative und technische Schwie-
rigkeiten hervorrufen. Viertens habe das aktuelle einheitliche System Vorteile bei der 
Stärkung der sozialen Integration und bei der Erweiterung der Unterstützungsbasis 
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für die staatliche Rentenversicherung (Yang, S. 1998: 66; 68). Anschließend ver-
suchten die Experten und Mitarbeiter des Wohlfahrtsministeriums ihr eigenes Kon-
zept durchzusetzen, das stark von dem der PVNRV abweichte (Tabelle 8-10). Vor 
allem weichte das Konzept die Veränderung der Grundstruktur der NRV ab, also die 
Spaltung der NRV in zwei Systeme, und hielt die vorhandene einheitliche Struktur 
als Grundlage der sozialen Integration fest. Zweitens sollte die Leistungskürzung auf 
55% viel milder ausfallen als im Konzept von der PVNRV. Drittens sollte ein Be-
rechnungssystem eingeführt werden, um die finanzielle Stabilität zu sichern. Viertens 
sollte die Erweiterung des Empfängerkreises auf Selbstständige im städtischen Ge-
biet wie geplant ausgeführt werden (Yang, S. 1998: 61).  

Tabelle 8-10 Vergleich der Reformkonzepte zwischen dem MfGW  
    und der PVNRV 

 Vorhandenes Mo-
dell 

Entwurf von 
MfGW 

Vorschlag von PVNRV  

Grund- 
struktur 

Monopillar Monopillar Bipillar (Basisrente und 
Einkommensrelevante 
Rente). 

Empfänger-
kreis 

Beschäftigte in 
Betrieben mit 
mehr als 5 Be-
schäftigten, sowie 
Bauern und Fi-
scher. 

Erwerbstätige 
zwischen 18 und 
59 Jahren. 

Erwerbstätige zwischen  
18 und 59 Jahren. 

Beitragssätze 6%-9% 9-19,1% 9%-12,5% 

Lohnersatz-
quote 

70% 55% 40% (Basisrente: 16%; 
Ein-kommensrelevante 
Rente: 24%) 

Bezugsalter 60 65 65 

Finanzie- 
rungsprinzip 

Partiales Kapital-
deckungs-
verfahren. 

Partiales Kapital-
deckungs-
verfahren. 

Basisrente: Umlage-
verfahren; Einkommens-
relevante Rente: Kapital-
deckungsverfahren. 

Quelle: Kim, Y/Seok, J. 1999 : 101; Yang, J. 2000 : 179 ; Yang, S. 1998 : 61 ; 
MfGW 1998.  

Schließlich konnten sich die Experten und Beamten des MfGW in dem am 
21.02.1998 vorgelegten Gesetzentwurf in den wesentlichen Punkten durchsetzen. 
Dieser Gesetzentwurf folgte den Grundlinien des Vorschlags des MfGW. Erstens 
stärkte er die Kontrollmöglichkeit der Verwaltung der Rentenreserve. Zweitens lehn-
te er eine radikale Strukturreform ab und behielt das einheitliche Organisationsprin-
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zip bei. Drittens wurde die radikale Kürzung des Leistungsniveaus ebenfalls abge-
lehnt. Das Niveau der Lohnersatzquote sollte lediglich auf 55% statt 40% gesenkt 
werden. Viertens sollte zum 01.10.1998 die NRV auch die Selbstständigen im städti-
schen Gebiet umfassen, wie geplant.                  
Die dritte Phase (Februar 1998 bis Dezember 1998) umfasste die zwei wichtigen 
Verfahren. Zum einen wurde der Gesetzentwurf des Ministeriums im Parlament vor-
gelegt, wo einige Änderungen  in den Gesetzentwurf aufgenommen wurden. Zum 
anderen versuchte die Weltbank, direkt  in den Reformprozess einzugreifen. Es gab 
zwei Modifikationen bei der Gesetzgebung im Parlament. Erstens wurde die neue 
Lohnersatzquote auf 60% statt auf 55% festgelegt und die Beitragssätze sollten bei 
9% bleiben. Zweitens wurde das Gesetz des öffentlichen Fonds dergestalt geändert, 
dass die Rentenreserve nicht mehr der Regierung bereit gestellt. Die Milderung der 
Kürzung und die Verhinderung der graduellen Steigerung der Beitragssätze waren 
vor allem auf den Protest der Gewerkschaften KGW und der Oppositionspartei GNP 
im Parlament zurückzuführen, die sich aus  populistischem Grund gegen die Kür-
zung stellten (Yang, J. 2000: 180). Beim zweiten Punkt hat die Intervention der 
Weltbank die entscheidende Rolle gespielt. Vor der Intervention wollte das MfF 
nicht auf das Zwangsdepositum nach dem GfVÖF verzichten und war nur damit 
einverstanden, dass der Leihzinssatz der Regierung dem durchschnittlichen Niveau 
des Marktes entsprechen sollte, um Verluste des Reservefonds zu vermeiden . Aber 
die Weltbank hatte die stückweise Reduzierung des Zwangsdepositums und die Än-
derung des GfVÖF als Voraussetzung für den Strukturanpassungskredit von 2 Mrd. $ 
gefordert, was das Ministerium schwer ablehnen konnte247 (ebenda: 181). Die Forde-
rung der Weltbank ging eigentlich über die Verwaltung des Reservefonds hinaus. Sie 
verlangte zuerst von der Regierung, die Erweiterung der NRV zu verschieben, bis 
eine viel grundlegendere Strukturreform ausgeführt sein würde. Als das MfGW 
trotzdem auf der Durchführung der geplanten Erweiterung bestand, knüpfte die 
Weltbank zwei  Bedingungen daran. Erstens sollte eine grundlegende Anpassung des 
Beitrag-Leistung-Verhältnisses vor der Erweiterung stattfinden. Zweitens sollte eine 
Arbeitsgruppe für die Rentenreform eingerichtet werden, die ein Reformkonzept für 
alle staatlichen Rentenversicherungen ausarbeiten sollte. Während die zweite Bedin-
gung  von der Regierung mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe der Rentenreform im 
Dezember 1998 erfüllt wurde, blieb die erste Bedingung unerfüllt: Der Gesetzent-
wurf passierte das Parlament ohne Änderung im selben Monat (ebenda 184–186).                 

 Diskursive Deutungsmuster  und Diskurskoalitionen  

In allen drei Phasen des Reformprozesses  kristallisierten sich die zwei unterschiedli-
chen Diskurskoalitionen  deutlich heraus. Die erste Diskurskoalition, die überhaupt 
den Reformprozess eingeleitet und die erste Phase des Reformprozesses dominiert 
hatte, bezog sich auf das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’. Wie oben 

                                                 
 
247 Die Forderung stellte eine der Policy-Anforderungen der SAL (Structure Adjustment Loan I) dar.  
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erklärt wurde, lag die Reformnotwendigkeit in der finanziellen Instabilität begründet. 
Bei diesem diskursiven Deutungsmuster leitete sich die Notwendigkeit der grundle-
genden Strukturreform aus der Fehlentwicklung oder dem Strukturfehler des vorhan-
denen Systems ab. Die zweite Diskurskoalition bestand dagegen auf eine Erweite-
rung der sozialen Sicherung. Dabei handelte es sich um die Balanced-Development-
Diskurskoalition. Sie teilte zwar die Problematik der finanziellen Instabilität, aber 
sah die Ursachen nicht nur in dem Verhältnis zwischen Beitrag und Leistung sondern 
auch in der Verwaltung der Rentenreserve. „Die Regierung versucht in der Rentenre-
form dadurch die finanzielle Stabilität der NRV zu sichern, Beiträge zu erhöhen und 
das Leistungsniveau zu senken, aber die direkte und wichtigere Ursache des finan-
ziellen Desasters ist auf das Darlehen der Regierung von der Rentenreserve zurück-
zuführen, das die Zahlungsfähigkeit der Regierung überschreitet“ (Kim, T. 1998: 49). 
Außerdem hob sie die Notwendigkeit der stabilen Erweiterung der Rentenversiche-
rung, bzw. des Empfängerkreises hervor, die durch die aufwändige Strukturreform 
nicht verhindert werden sollte. Ihr diskursives Deutungsmuster entsprach in Bezug 
auf die Strukturreform eher dem Status quo als dem Wandel, indem sich sie gegen 
die radikale Strukturreform wehrte und darauf bestand, die geplante Erweiterung 
ohne Verzögerung durchzuführen. Das diskursive Deutungsmuster war nicht durch 
innovative Ideen der Entfaltung der sozialen Rechte, sondern durch die Aufrechter-
haltung des vorhandenen Systems geprägt, d.h. es sah die Lösung der sozialen und 
institutionellen Probleme vornehmlich in der unverzögerten Ausführung des Konzep-
tes,  welches schon seit der Einführung der NRV 1986 festgelegt war. Insofern war 
es als kontinuierliche Fortführung des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced deve-
lopment’ zu verstehen.           
Die Unterschiede der Konstruktion der Notwendigkeit spiegeln die Gestaltung des 
Reformkonzeptes wider. Man kann zwei unterschiedliche Modelle der Diskurskoali-
tionen feststellen, wobei die Diskurskoalitionen die unterschiedlichen Modelle je 
nach Phase vorgelegt oder unterstützt haben. In der ersten Phase war der 2. Vor-
schlag der PVNRV  des diskursiven Deutungsmusters ‘Markt/Wachstum’ zuzuord-
nen und der 1. Vorschlag des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’. 
In der zweiten Phase setzte sich diese Zweiteilung fort, einerseits durch den Vor-
schlag der PVNRV, andererseits durch den Minoritätsvorschlag des MfGW. Die 
dritte Phase war von der Auseinandersetzung zwischen dem Gesetzentwurf der Re-
gierung und dem Vorschlag der Weltbank geprägt. Ungeachtet der Abweichungen 
der Modelle und Vorschläge konnten die zwei unterschiedlichen und konkurrieren-
den diskursiven Deutungsmuster in beiden Diskurskoalitionen festgestellt werden. 
Außerdem entstand ein neues diskursives Deutungsmuster, das sich in einigen Punk-
ten vom diskursiven Deutungsmuster ‘balanced development’ unterschied. Weil das 
neue diskursive Deutungsmuster den Schwerpunkt auf die Stärkung der Leistungs-
rechte und die effektive Erweiterung des Empfängerkreises legte, wurde es als dis-
kursives Deutungsmuster ‘social citizenship’ bezeichnet. Die Relevanz dieses diskur-
siven Deutungsmusters war zwar nicht deutlich festzustellen, aber in der späteren 
Reformdebatte nach dem Jahr 2000 hatte es ohne Zweifel eine wichtige Bedeutung. 
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Deswegen wird hier eine kurze Beschreibung des Ausgangspunkts des diskursiven 
Deutungsmusters ‘social citizenship’ unternommen. Daran anschließend, werden die  
beiden Diskurskoalitionen und diskursive Deutungsmuster ausführlich verglichen.   
 
A. Die politische Verantwortung für das Problem des Alters 

Bei dem ersten Punkt des Vergleichs handelt es sich um die politische Verantwor-
tung für das Problem des Alters. Das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ 
ging von der Strukturreform der NRV aus. Danach sollte zum einen die NRV in zwei 
Rentenversicherungsprogramme gespalten werden, in die Basisrente und die ein-
kommensrelevante Rente. Diese sollten organisatorisch sowie finanziell voneinander 
unabhängig  sein und  mit unterschiedlichen Finanzierungsprinzipien funktionieren. 
Zum anderen sollte das durchschnittliche Leistungsniveau, d.h. die Lohnersatzquote, 
gesenkt werden. Beim ersten Punkt sollte die einkommensrelevante Rente mehr Ge-
wicht als die Basisrente haben: Zuerst 10% (Basisrente): 30% (einkommensrelevante 
Rente) beim zweiten Vorschlag der PVNRV und später 16%: 23% beim Schlussvor-
schlag der PVNRV. Die Betonung der einkommensrelevanten Rente würde zu  einer 
Akzentuierung des ohnehin starken Versicherungsprinzips in der NRV führen. Beim 
zweiten Punkt sollte die Lohnersatzquote der Summe der beiden Renten lediglich bei 
rund  40 % liegen. Hinter der Beschränkung der staatlichen Rentenversicherung 
steckte die Idee der aktiven Rolle des privaten Sektors für das Risiko des Alters. 
Denn diese Umstrukturierung wurde damit begründet, dass das neue System günstige 
Bedingungen für ein zukünftiges ‚contracting out’ in die privaten Rentensysteme 
darstellen würde. „It will be easy to link the National Pension systems with occupa-
tional pension systems when the latter proliferate. It would be possible to have a 
„contracting out“ system which is similar to that of the United Kingdom in respect of 
the earnings-related pension” (PVNRV 1997a: 26, Die Übersetzung vom Kore-
anischen ins Englische wurde von der Weltbank 2000: 29 übernommen). Das erregte 
den Verdacht  auf der Seite der Balanced-Development-Diskurskoalition, dass die 
Strukturreform lediglich den ersten Schritt für die weitere Verlagerung der staatli-
chen Verantwortung auf die individuelle und betriebliche Verantwortung darstellte 
(Yang, J. 2000: 145). Das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ hielt 
dagegen an der einheitlichen Organisationsstruktur der NRV fest, die eine relativ 
hohe Lohnersatzquote gewährte. Mit dem Festhalten am einheitlichen Nationalen 
Rentenversicherungsprinzip wollten die Vertreter des diskursiven Deutungsmusters 
‘balanced development’ verhindern, dass die Kontrolle über die NRV  in die Hände 
der privaten Versicherungsunternehmen fiel (ebenda). Diese Auseinandersetzung 
über die staatliche Verantwortung  ist folgendermaßen zu relativieren. Zum einen hat 
das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ mit dem Prinzip der Leistungsde-
finierung sowohl in der Basisrente als auch in der einkommensrelevanten Rente das 
Sozialversicherungsprinzip nicht aufgegeben. Die beiden Rentenprogramme sollten 
getrennt, aber mit dem Sozialversicherungsprinzip d.h. mit dem Prinzip der Zwangs-
versicherung, organisiert werden. Überdies sollte nach dem zweiten Vorschlag der 
PVNRV der Staat teilweise die Rolle des Providers stärken, indem der Staat sich an 
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der Finanzierung der Basisrente direkt beteiligte248. Die klaren Streitpunkte der bei-
den diskursiven Deutungsmuster lagen deswegen eher in den folgenden anderen 
Punkten, vor allem im zweiten Punkt.     
      
B. Ausdifferenzierung des sozialpolitischen Ziels der Subinstitution 

Der zweite Vergleichspunkt der Policy-Prinzipien, die die Ausdifferenzierung und 
Erreichung der sozialpolitischen Zielsetzungen bestimmten, wurde zum Dreh- und 
Angelpunkt der Auseinandersetzung der Diskurskoalitionen in der Rentenreform 
1999.   
Das Finanzierungsprinzip des partialen Kapitaldeckungsverfahrens: Einer der wich-
tigsten Streitpunkte zwischen beiden Diskurskoalitionen betraf die Umstrukturierung 
des finanziellen Prinzips. Das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’, das in 
dem Finanzierungsprinzip des partialen Kapitaldeckungsverfahrens die Hauptursache 
für die finanzielle Instabilität, d.h. die unvermeidbaren Haushaltsdefizite der NRV, 
sah, versuchte durch die Reform des Finanzierungssystems die langfristige finanziel-
le Stabilität der NRV zu sichern. Was die beiden getrennten Rentenversicherungen 
anbelangte, sollte die Basisrente nach dem Umlageverfahren und die einkommensre-
levante Rente nach dem Kapitaldeckungsverfahren organisiert werden. Allerdings 
wurde das Umlageverfahren später im Vorschlag der PVNRV aufgegeben; danach 
sollte  für die Basisrente das Prinzip des partiellen Kapitaldeckungsverfahrens beibe-
halten werden. In der langfristigen Perspektive  problematisierte das diskursive Deu-
tungsmuster ‘Markt/Wachstum’ das zukünftige Finanzierungsprinzip der NRV, d.h. 
es stellte die Frage, ob die geplante Umwandlung vom Kapitaldeckungsverfahren 
zum Umlageverfahren überhaupt umgesetzt werden sollte (Kap. 8.1.2). Nach der 
Wachstumsdeutung sollte die Umwandlung zum Umlageverfahren aufgegeben wer-
den, weil das Umlageverfahren, wie man in den entwickelten Ländern beobachtete, 
wirtschaftliche und politische Belastung verursachen konnte, wenn das Wirtschafts-
wachstum stagnierte und der Altersprozess der Bevölkerung fortschritt (Interview 
mit Moon, Hyung-Pyo am 22.03.2004; PVNRV 1997: 195). Dagegen hielt das dis-
kursive Deutungsmuster ‘balanced development’ am partiellen Kapitaldeckungsver-
fahren und auch am vorgesehenen Umwandlungsplan vom Kapitaldeckungsverfah-
ren zum Umlageverfahren fest. Die Umstrukturierung zum reinen Kapitaldeckungs-
verfahren wurde abgelehnt, aus folgenden Gründen: Erstens könne die Strukturre-
form die politische Folgerichtigkeit verringern und eventuell ein Vertrauensproblem 
der Bevölkerung gegenüber der NRV auslösen (vgl. Oh, G. 1997: 250–251). Zwei-
tens könne die Akkumulation der Rentenreserve, die auf die Kapazität der Volks-
wirtschaft und der Administration hinauslief, ein Verwaltungsproblem auslösen (In-
terview mit Kim, Y. am 29.03.2004). Deswegen solle das Finanzierungsprinzip des 
Kapitaldeckungsverfahrens wie geplant zum Umlageverfahren umgewandelt werden, 

                                                 
 
248 In der zweiten Phase wurde im Vorschlag der PVNRV dieses Element der staatlichen Subvention 

wieder zurückgenommen. 
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wobei die Rentenreserve  mit der  festgelegten Summe  von 200–300 Milliarden 
Won immer beibehalten werden solle (Interview mit Kim, Y. am 29.03.2004; Kwon, 
M. 1999: 23–24).              
Einkommensumverteilung zwischen Intergenerationen oder Interpersonen: Wie in 
Kap. 8.1.2. geschildert wurde, fand trotz des Kapitaldeckungsverfahrens der NRV 
eine starke intergenerationale Umverteilung zugunsten der heutigen Generation statt, 
die auf das partielle Finanzierungsprinzip und das Verhältnis zwischen hoher Leis-
tung und niedrigem Beitrag zurückzuführen ist. Die Notwendigkeit der Strukturre-
form des diskursiven Deutungsmusters ‘Markt/Wachstum’ bezog sich auf diese in-
tergenerationale Umverteilung, in der die heutigen Generationen unabhängig vom 
Einkommensstatus begünstigt wurden – auf  Kosten der nächsten Generationen. Um 
diese Generationenungerechtigkeit zu korrigieren, sollte die intergenerationale Um-
verteilung auf das minimale Niveau in der Form der Basisrente beschränkt werden. 
Überdies sollte nach den Modellen des diskursiven Deutungsmusters 
‘Markt/Wachstum’ auch die interpersonelle Umverteilung beschränkt werden, indem 
die einkommensrelevante Rente möglichst nach dem reinen Kapitaldeckungsverfah-
ren organisiert werden sollte, das prinzipiell wenig Raum für Einkommensumvertei-
lung bot. Dagegen verteidigte das diskursive Deutungsmuster ‘balanced develop-
ment’ das vorhandene Finanzierungsprinzip und damit die vorhandene Intergenerati-
onenumverteilung. Die Änderungen sollten minimal bleiben, wie die Änderung des 
Verhältnisses zwischen Ausgleichsteil und einkommensrelevantem Teil in der Be-
messungsformel von 4:3 zu 1:1, wobei der einkommensrelevante Teil etwas gestärkt 
wurde. Vor allem die folgenden Gründe wurden für die Beibehaltung des vorhande-
nen intergenerationalen Umverteilungseffekts angeführt. Erstens sei die Begünsti-
gung der ersten Generation in der Einführungsphase der Rentenversicherung nicht 
ungewöhnlich, weil das neue System zuerst das Akzeptanzproblem überwinden müs-
se. Die südkoreanische NRV habe allerdings sehr schnell diese Begünstigung der 
ersten Generation abgebaut, damit der Beitragssatz schneller steigen könne, als der-
jenige  anderer Länder. In der NRV habe der Beitragssatz innerhalb von 10 Jahren 
9% erreicht, während Japan 34 Jahre für die Steigerung des Beitragssatzes von 3% 
auf 9% und die USA von 1% auf 9% 36 Jahre gebraucht habe (Kwon, M. 1999: 10). 
Zweitens sei die heutige Generation in der NRV zwar begünstigt wegen der gesell-
schaftlichen Entwicklung und vor allem der Entwicklung der Familienkultur; aber 
dafür müsse sie  in einem weitaus stärkeren Maße als die zukünftigen Generationen 
die private Verantwortung für die Unterhaltung der Älteren übernehmen (ebenda).        
Leistungsniveau und Lohnersatzfunktion: Eine der Kernmaßnahmen des diskursiven 
Deutungsmusters ‘Markt/Wachstum’ für die Sicherung der langfristigen finanziellen 
Stabilität stellte die Absenkung der durchschnittlichen Lohnersatzquote von 70% auf 
40% dar. Damit sollte die staatliche Rentenversicherung auf eine Mindestsicherung 
beschränkt werden, welche auf die Bewältigung der Altersarmut abzielte (Interview 
mit Lee, H. am 04.03.2004). Zum anderen sollte die Lohnersatzfunktion teilweise die 
ursprüngliche Bedeutung einbüßen: Bei der Berechnung des Leistungsniveaus der 
Basisrente sollte nicht das vorherige Einkommen, sondern nur die Zahl der Beitrags-
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jahre berücksichtigt werden, während die einkommensrelevante Rente noch mit dem 
vorherigen Einkommen verknüpft sein sollte. Dagegen zeigte das diskursive Deu-
tungsmuster ‘balanced development’ ein prekäres Bild. Einerseits sollte das Problem 
der langfristigen finanziellen Instabilität ohne eine grundlegende Strukturreform 
überwunden werden. Es sollte lediglich ein Berechnungssystem eingeführt werden, 
das die Haushaltslage in jedem fünften Jahr überprüfte und die Anpassung der Bei-
tragssätze und des Leistungsniveaus durchführen sollte ( 計 ). Anderer-
seits nahm es keine radikale, aber eine relativ hohe Absenkung der Lohnersatzquote 
von 70% auf 40–53,3% in Kauf, um das Auftreten von Fehlbeträgen zu verschie-
ben249 (Kim, Y./Seok, J. 1999: 100). Außerdem wurde die Ablehnung der radikaleren 
Kürzung folgendermaßen begründet. Erstens unterschreite die Lohnersatzquote von 
40% für 40 Beitragsjahre die Richtlinie für das Mindestniveau der Rentenleistung der 
IAO-Konvergenz (No 102), die 40% für 30 Beitragsjahre vorsah250 (Kim, Y. 1998: 
2). Zweitens reiche das Niveau auch ohne die Absenkung der Lohnersatzquote nicht 
aus, um den Rentnern eine Mindestsicherung zu gewähren. Denn in der Realität liege 
das Rentenniveau mit 540 Tausend Won unter dem Existenzminimum wegen der 
kurzen Beitragsjahre (20 Jahre für die meisten Arbeitnehmer) und des niedrigen Ein-
kommens (durchschnittlichen ca. 1,543 Tausend Won) (Noh, J. 1998: 35). Obwohl 
die Lohnersatzfunktion eines der wichtigen Policy-Prinzipien darstellte (siehe Kap. 
8.1.2.), war deutlich zu erkennen, dass das diskursive Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ nicht unbedingt auf der Sicherung des Lebensstandards im Alter 
bestand. Auch gab es im diskursiven Deutungsmuster ‘balanced development’ einen 
Konsens darüber, dass sich die NRV nicht auf die Lebensstandardsicherung sondern 
auf die Sicherung des Mindestniveaus konzentrieren sollte: Mindestsicherung statt 
Lebensstandardsicherung. Der erste Vorstoß der PVNRV kam darin zum Ausdruck, 
dass „die staatliche Rentenversicherung den Schwerpunkt auf die Gewährung der 
Mindestsicherung legen muss, während die private Rentenversicherung als Zusatz-
rente gefördert werden sollte“ (Oh, G. 1997: 272)251. Es gab nämlich eine Diskrepanz 
zwischen der Zielsetzung und dem Policy-Prinzip, die wiederum auf die Entkoppe-
lung zurückzuführen war. Die Rentenversicherung wurde zwar durch die Wissensdif-

                                                 
 
249 Im 1. Vorschlag der PVNRV wurden 3 Varianten der Absenkungen zwischen 40% und 53.3% der 

durchschnittlichen Lohnersatzquote vorgeschlagen (Kim, Y./Seok, J. 1999: 100). Später, in der 
zweiten Phase des Reformprozesses im April 1997, schlug das MfGW die Absenkung von 70% auf 
50% vor (Yang, S. 1998: 43). Schließlich lag in der dritten Phase im Gesetzentwurf der Regierung 
die Absenkung bei 55%. Die Steigerung von 50% auf 55% wurde allerdings durch die Richtlinie  
über die IAO-Konvergenz (102) (54%) begründet (ebenda: 69). 

250 Man ist davon ausgegangen, dass die in der Richtlinie der IAO festgelegte Lohnersatzquote von 
40% für 30 Beitragsjahre derjenigen von 55% für 40 Beitragsjahre entspricht (Kim, Y. 1998: 2). 

251 Auch der wichtige Vertreter Kim, Yeon-Myung sagte, „Bei der Problemlösung des Ungleichge-
wichts zwischen Leistung und Beitrag muss die Festlegung des Zieles der staatlichen Rentenversi-
cherung vorausgesetzt werden. Es handelt sich um die Frage, ob die staatliche Rentenversicherung 
das Niveau der Mindestsicherung gewährt wie bei der NRV oder das höhere Niveau als Mindestsi-
cherung wie bei den Berufsrentenversicherungen“ (Kim, Y. 1995: 23).       
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fusion, vor allem die Übernahme der Idee der Lebensstandardsicherung installiert252, 
aber der Konsens über die Zielsetzung der staatlichen Rentenversicherung reichte 
gerade nur für die Mindestsicherung. Allerdings erklärt diese Diskrepanz die relativ 
radikale Kürzung der Lohnersatzquote, die nicht nur vom diskursiven Deutungsmus-
ter ‘Markt/Wachstum’ sondern auch vom diskursiven Deutungsmuster ‘balanced 
development’ unterstützt wurde.    
Administration: Dabei handelt es sich vor allem um zwei Punkte: Das Administrati-
onsprinzip (Einheit vs. Spaltung) und das Management der Rentenreserve (Öffent-
lichkeit vs. Stabilität sowie Erträglichkeit). Eines der wichtigsten Merkmale der süd-
koreanischen Sozialpolitikreform lag darin, dass die organisatorische Frage in den 
Mittelpunkt der Debatte gestellt wurde (Interview mit Kim, S. am 03. 2004). Am 
deutlichsten war herausragende Bedeutung des Organisationsprinzips in der Reform 
der Krankenversicherung festzustellen, in der die Konfliktlinie zwischen der Seg-
mentierungsdeutung ( ) und der Vereinheitlichungsdeutung ( ) 
beim Organisationsprinzip den Hauptstreitpunkt der Reform darstellte, der alle ande-
re Unterschiede letztlich belanglos gemacht hat (Kwon, H. 2004). Obwohl in der 
Rentenreform die Dominanz dieses Punktes durch andere Punkte wie das Finanzie-
rungsprinzip und die Leistungshöhe abgeschwächt wurde, stellte diese Frage einen 
der wichtigsten Streitpunkte dar: Sollten die städtischen Selbstständigen ins einheitli-
che System der NRV aufgenommen, oder administrativ getrennt von den Lohnab-
hängigen ins neue System eingegliedert werden? Der Streitpunkt bezog sich auf die 
Frage nach der Gerechtigkeit zwischen Lohabhängigen und Selbstständigen, die vor 
allem durch die Schwierigkeit der Einkommensermittlung der Selbstständigen ausge-
löst wurde. Wie schon im Kapitel 8.1.2. dargestellt wurde, gewährte die NRV unter-
schiedliche Lohnersatzquoten je nach dem Einkommen der Versicherten, wobei den 
Einkommensschwachen eine höhere Lohnersatzquote als den Einkommensstarken 
gewährt wurde. Für die beabsichtigte Wirkung einer gerechten Einkommensumver-
teilung hatte deswegen die genaue Ermittlung der Einkommensverhältnisse eine 
zentrale Bedeutung. 
In der koreanischen Rentenreform, in der die städtischen Selbstständigen neu ins 
System integriert werden sollten, stellte das Auftreten der unbeabsichtigten Unge-
rechtigkeit zwischen Selbstständigen und Lohnabhängigen einen der wichtigsten 
Streitpunkte dar. Die Selbstständigen, deren Einkommensverhältnisse schwer zu 
ermitteln waren, konnten ein niedrigeres als das tatsächliche Einkommen angeben, 
weswegen sie ein höheres Leistungsniveau erzielen konnten, als die Lohnabhängigen, 
deren Einkommensverhältnisse relativ transparent waren. Zuerst griff das diskursive 
Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ diese Problematik auf, um ihre grundlegende 
Strukturreform zu begründen. Seiner Auffassung nach war vor der Integration der 
städtischen Selbstständigen die Strukturreform notwendig. In ihrem Modell würde 
sich der Einkommensumverteilungseffekt auf die Basisrente beschränken. Allerdings 

                                                 
 
252 Min, Jae-Sung bezeichnet die koreanische Rentenversicherung als  Kombination des englischen 

und des deutschen Modells (Interview mit Min, J. am 01.04.2004).   



 203 

brachte die Lösung des Problems die Spaltung der NRV in zwei Organisationseinhei-
ten mit sich, in die Basisrente und die einkommensrelevante Rente, wobei die Selbst-
ständigen nur in die Basisrente integriert werden sollten. Es ist erwähnenswert, dass 
es im Detail Unterschiede gab zwischen dem 2. Vorschlag der PVNRV in der ersten 
Reformphase und dem Endvorschlag der PVNRV in der zweiten Reformphase. Wäh-
rend der erste grundlegende Lösungskonzepte der (vorübergehenden253) festen Bei-
tragssätze oder der Umstellung der Basisrente von der Beitragsfinanzierung zur 
Steuerfinanzierung enthielt (Ahn, J./Kim, Y. 1997: 326-327), hat der letztere nur 
versucht, durch die Herabsenkung der Lohnersatzquote der Basisrente die negative 
Wirkung zu begrenzen (PVNRV 1997: 724). Als die Selbstständigen ins einheitliche 
System der NRV integriert wurden und eindeutig feststand, dass das durchschnittli-
che Einkommen der selbstständigen Versicherten viel niedriger ausfiel als das der 
Lohnabhängigen (Tabelle 8-11), sah sich die Markt/Wachstum-Diskurskoalition in 
ihrer Befürchtung bestätigt und stärkte die Offensive für die Strukturreform. Damit 
konnte sie die Unterstützungsbasis für ihr Reformkonzept in der Bevölkerung und 
bei den Experten der Interessenvertretung, vor allem bei denjenigen der Gewerk-
schaft KGW, erweitern (Yang, J. 2000: 187-191)  

Tabelle 8-11  Durchschnittliches monatliches Einkommen der Versicherten  
                        der NRV nach dem Berufsstatus, in Won 

Selbstständige Durchschnitt Lohnabhängige 

Land Stadt 1999 2000 

1.440.000 640.000 840.000 1.280.000 1.110.000 

Quelle: Yang, J. 2000: 188 

Die Hauptkritik der Balanced-Development-Diskurskoalition gegenüber dem Re-
formkonzept der Markt/Wachstum-Diskurskoalition lag darin, dass die radikale 
Strukturreform das Vertrauen in und die Erwartung der Bevölkerung an die NRV 
verringere (Oh, G. 1997: 276).  
„Bei der NRV handelt es sich um die Einkommenssicherungsmaßnahme, die alle 
Staatsbürger umfasst. Deswegen gehören das Vertrauen und die Erwartung der 
Staatsbürger in den Mittelpunkt der Verbesserung der Institution. Es sollte versucht 
werden, nach einer Alternative zu suchen, die die Grundstruktur der vorhandenen 
Institution nicht verändert“ (Oh, G. 1997: 276). Außerdem vermindere die Spaltung 
der NRV die sozial integrative Wirkung (Yang, S. 1998: 68). „Die Sozialpolitik soll-
te zur Integration der Gesamtgesellschaft beitragen“ (Interview mit Wohlfahrtsminis-
ter, Cha, Hung-Bong in Chungangilbo am 19.10.1999). Es gab weitere Einwände, 
etwa dass die Einrichtung der Basisrente die Unterstützung der Mittelschichten ver-

                                                 
 
253 Bis zum Jahr 2008, in dem voraussichtlich eine Lösung für das Problem der Einkommensermitt-

lung gefunden sein würde (Ahn, Y./Kim, Y. 1997: 326). 
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ringere. Denn die Basisrente sehe einen festen Beitragsbetrag vor, der bei den Mittel-
schichten nur als Steuer vorkomme, die eine sehr niedrige Leistung bringe (ebenda; 
Kwon, M. 1999: 36). Das Problem der Einkommensermittlung sollte durch die Ver-
besserung der administrativen Technik oder der Koordinierung mit dem Finanzamt 
gelöst werden, wobei an der vorhandenen einheitlichen Administrationsstruktur un-
verändert festgehalten werden sollte (Kim, Y. 1998: 15). Auch fand das diskursive 
Deutungsmuster ‘balanced development’ die Gerüchte über die Einkommensverfäl-
schung der Selbstständigen nach der Reform 1999 viel zu übertrieben. Die angege-
benen Einkommensunterschiede hätten schon teilweise den tatsächlichen Einkom-
mensverhältnissen entsprochen, weil die meisten der städtischen selbstständigen Ver-
sicherten über ein niedriges Einkommen verfügt hätten (Yang, J. 2000: 191). 
Schließlich nahm keins von beiden diskursiven Deutungsmustern das Problem der 
Ungerechtigkeit zwischen Lohnabhängigen und Selbstständigen mehr ernst. Einer-
seits war das für das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ ein margi-
nales Problem, das durch die Verbesserung der Administration zu überwinden war. 
Andererseits wurde beim diskursiven Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ die Prob-
lematik zu sehr ausgenutzt, um die Strukturreform zu begründen, die eng mit der 
Marginalisierung der staatlichen Altersicherung verbunden war. Das führte dazu, 
dass die Problematik in der Rentenreform 1999 nicht gründlich bearbeitet wurde und 
nach wie vor reformbedürftig blieb.  
Ein anderes bedeutendes Merkmal der südkoreanischen Rentenreform stellte die 
Intensität der Auseinandersetzung über das Management der Rentenreserve dar, die 
wahrscheinlich auf das Finanzierungssystem der NRV, das Kapitaldeckungsverfah-
ren zurückzuführen war. Was die Debatte in diesem Punkt so interessant machte, 
wird im Folgenden beschrieben: Erstens war dieser Themenbereich fast der einzige, 
in dem die Balanced-Development-Diskurskoalition offensiv die Diskussion gestalte-
te. Zweitens war sich die Balanced-Development-Diskurskoalition mit der Weltbank 
über ein transparenteres Management der Rentenreserve einig. Die Weltbank war 
eine wichtige Unterstützerin der Markt/Wachstum-Diskurskoalition. Schon bei der 
Problematisierung der finanziellen Stabilität der NRV stellte das diskursive Deu-
tungsmuster ‘balanced development’ das Management der Rentenreserve in den 
Vordergrund, d.h. es machte die Nutzung der Rentenreserve durch die Regierung für 
die finanzielle Instabilität der NRV verantwortlich254 (Kim, Y. 1995: 7). Die Kritik 
am Management der Rentenreserve richtete sich vor allem gegen das öffentliche 
Zwangsdepositum der Rentenreserve, das der Regierung eine weitgehende Nutzung 
des Reservefonds ermöglichte. Nach der Einführung des Zwangsdepositums im 
GFVÖF von 1994 stieg der Anteil des öffentlichen Depositums an der Gesamtver-
wendung des Reservefonds tatsächlich ständig (Tabelle 8-12). 
  

                                                 
 
254 Die SBPD legte im Jahr 1998 einen eigenen Gesetzentwurf der Rentenreform im Parlament vor, 

dessen Schwerpunkt vor allem in der Verbesserung des Managements der Rentenreserve lag.    
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Tabelle 8-12 Entwicklung des Anteils des öffentlichen Depositums bei der  
                  Rentenreserve         

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Betrag 
(100 Mill. Won) 

6.100 12.400 38.966 45.000 48.000 50.000 

Anteil % 40,6 37,5 87,1 88,5 63,6 62,5 

Akkumulierter 
Anteil % 

44,8 40,5 57,7 65,4 67,7 69,0 

Quelle: PVNRV 1997: 441. 

Das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ wies auf diese Verstärkung 
des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung des Reservefonds hin und hielt es für 
eine der bedeutenden Ursachen, die zur langfristigen finanziellen Instabilität der 
NRV geführten hätte (ebenda). Erstens bewirke der Anstieg des öffentlichen Deposi-
tums eine Absenkung der Profite des Reservefonds, weil die Gewinnsätze in der öf-
fentlichen Einlage viel niedriger lägen als diejenigen im Finanzmarkt, wie Tabelle 8-
13 zeigt255.           

Tabelle 8-13 Vergleich der Gewinnsätze der Investition zwischen der  
                       öffentlichen und privaten Einlage                                                (%) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Öffentliche Einlage 11,0 11,0 9,67 10,25 11,64 10,30 

Einlage im Finanz-
markt 

14,04 14,07 13,87 13,91 13,11 11,86 

Unterschiede 3,04 3,07 4,20 3,66 1,47 1,56 

Quelle: PVNRV 1997: 442. 

Zweitens könnten die Schulden im Zusammenhang mit der Rentenreserve so weit 
steigen, dass die Regierung in die Falle der Rückzahlungsunfähigkeit gerate. Drittens 
gebe es keine Möglichkeit, die Verwendung und Investition der Rentenreserve für 
die Versicherten und das Parlament zu kontrollieren. Schließlich sei die Fondsver-
waltung zu sehr durch das Prinzip der Öffentlichkeit geprägt, während die anderen 
Prinzipien wie die Gewinnmaximierung und Stabilität des Fonds, benachteiligt wür-
den. Dem Problem sollte durch die Stärkung der Transparenz und die Demokratisie-
rung der Fondsverwaltung entgegengewirkt werden. Folgende Maßnahmen wurden 
vom diskursiven Deutungsmuster ‚balanced development’ vorgeschlagen: Erstens 
                                                 
 
255 Der Verlust durch die Unterschiede der Gewinnsätze lag bei ca. 700,000 Million Won im Jahr 

1996 (Moon, J. 1997: 442). 
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solle das Zwangsdepositum des Reservefonds abgeschafft werden. Zweitens solle 
das Fondsverwaltungskomitee reformiert werden, wobei die Rolle der Versicherten 
gestärkt werden solle. Zudem solle die Stelle des Vorsitzenden im Komitee mit dem 
Minister des Wohlfahrtsministeriums statt demjenigen des Wirtschaftsministeriums 
besetzt werden. Drittens solle die parlamentarische Kontrolle der Fondsverwaltung 
gestärkt werden (ebenda; Moon, J. 1997). 
Dagegen stand das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ in einer passiven 
und defensiven Position. Nach wie vor wurde das Prinzip der Öffentlichkeit der Ren-
tenreserve betont, weil in der NRV der Staat die endgültige Verantwortung für den 
Rentenfonds trug und der Reservefonds als ein Teil des Regierungshaushalts angese-
hen wurde. Es sah einen Reformbedarf bei der Erhöhung des Kapitalertrags des Ren-
tenfonds, um die finanzielle Stabilität zu sichern, aber sonst lehnte es weitere Refor-
men der Verwaltung der Rentenreserve ab. Der Reformvorschlag beschränkte sich 
ausschließlich auf die Gewährung des marktdurchschnittlichen Zinssatzes beim 
Zwangsdepositum. Der harte Widerstand der Markt/Wachstum-Diskurskoalition 
wurde erst dann gebrochen, als sich die Weltbank für eine umfassende Reform der 
Verwaltung der Rentenreserve aussprach und konkrete Forderungen, nämlich die 
Abschaffung des Zwangsdepositums und die Erhöhung der Transparenz der Fonds-
verwaltung, stellte. Dies waren Voraussetzungen für die Kreditgewährung (Yang, J. 
2000: 181). Die Weltbank erhob dieselben Forderungen wie die Balanced-
Development-Diskurskoalition, allerdings nicht aus dem Grund, die Rentenversiche-
rung und insbesondere die Rentenreserve vor der wirtschaftlichen Nutzung zu be-
wahren, wie es bei der Balanced-Development-Diskurskoalition der Fall war. Viel-
mehr war die Weltbank an der Aktivierung des Finanzmarktes durch den Einsatz des 
Reservefonds interessiert, der bisher durch das staatliche Zwangsdepositum verhin-
dert wurde. Außerdem befürchtete sie, die staatliche Verwendung der Rentenreserve 
könne eine negative Wirkung auf die Gestaltung der staatlichen Ausgaben haben. 
Die Weltbank sah die Rentenreserve als zusätzliche finanzielle Quelle des Staats-
haushalts an und ging aufgrund dessen von einen Anstieg der staatlichen Ausgaben 
aus (World Bank 2000: 17-18).     
Der Punkt der Ausdifferenzierung des sozialpolitischen Ziels stand im Mittelpunkt 
der Rentenreform 1999. Auf der einen Seite setzte sich das diskursive Deutungsmus-
ter ‘Markt/Wachstum’ durch, bei dem das Hauptmotiv für die Rentenreform nicht in 
der sozialpolitischen Zielsetzung sondern in der Verfolgung ökonomischer bzw. fi-
nanzpolitischer Interessen zu suchen war. Die negative finanzielle Wirkung auf das 
Wirtschaftswachstum sollte durch die Strukturreform der Rentenversicherung ver-
hindert werden. Aber das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ verlor seine 
Schärfe aus den folgenden zwei Gründen. Erstens handelte es sich um eine für die 
Zukunft prognostizierte negative Wirkung der Rentenversicherung auf die Wirtschaft. 
Das diskursive Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum’ wollte mit der Rentenreform 
erreichen, die zukünftige und vorausgesehene Entwicklung der Rentenversicherung 
und deren Wirkung zu steuern: Zukunftsteuerung. Zweitens verlor die Sparfunktion, 
die einst als Hauptanlass für die Einführung der Rentenversicherung vom diskursiven 
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Deutungsmuster ‚Wachstum’ angegeben worden war, ihre überragende Bedeutung 
beim diskursiven Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’. Stattdessen kam die langfris-
tige finanzielle Stabilität ins Zentrum der Auseinandersetzung, die mittelbar einen 
negativen Einfluss auf die Wirtschaft haben könnte. Es gab zwar bei der 
Markt/Wachstum-Diskurskoalition den Versuch, durch die Herstellung der Gerech-
tigkeit zwischen Versicherten, vor allem zwischen Selbstständigen und Lohnabhän-
gigen, die Strukturreform zu begründen (2. Vorschlag der PVNRV). Dieses Gerech-
tigkeitsargument spielte jedoch eher eine marginale Rolle und wurde nicht konse-
quent durchgehalten. Schon beim Endvorschlag der PVNRV wurden die zentralen 
Elemente der Gerechtigkeitsargumente, wie der feste Beitragssatz, aufgegeben und 
die Strukturreform beschränkte sich auf die Marginalisierung der staatlichen Renten-
versicherung durch die Absenkung der Lohnersatzquote. Insofern lag das Hauptmo-
tiv der Reform beim diskursiven Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ nicht in der 
sozialpolitischen, sondern in der wirtschaftlichen sowie finanzpolitischen Notwen-
digkeit und als Hauptziel der Reform galt deshalb die Absicherung der langfristigen 
finanziellen Stabilität der NRV.  
Auf der anderen Seite versuchte das diskursive Deutungsmuster ‘balanced develop-
ment’ das vorhandene System zu verteidigen. Obwohl es die Notwendigkeit für die 
Sicherung der langfristigen finanziellen Stabilität teilte, sollte der Schwerpunkt der 
Reform nicht im Leistungsbereich sondern in der Verwaltung des Rentenfonds liegen. 
Zum einen sollte die Kürzung des Leistungsniveaus relativ gering ausfallen, zum 
anderen sollte die Verwaltung der Rentenreserve unabhängig von der Regierung 
arbeiten können. Gleichzeitig beschränkte sich beim diskursiven Deutungsmuster 
‘balanced development’ die Zielsetzung der Rentenversicherung auf die Mindestsi-
cherung. Die Problematik der Gerechtigkeit zwischen Versicherten und konkrete 
Maßnahmen für die Einkommensermittlung der Selbstständigen fanden in ihrem 
Reformverständnis keine Berücksichtigung.     
Somit spielte immer noch die wirtschaftspolitische Zielsetzung die wichtigste Rolle 
bei der Rentenreform 1999. Aber sie büßte wegen der Mittelbarkeit der Kausalitäts-
konstruktion an Bedeutung ein. Dagegen stand das diskursive Deutungsmuster ‘ba-
lanced development’, das sich für die sozialpolitische Zielsetzung einsetzte, in der 
Defensive. Seine Strategie bestand hauptsächlich darin, am vorhandenen System 
festzuhalten. Die neue und eigentliche Zielsetzung der Rentenversicherung wie die 
Lebensstandardsicherung kam hingegen nicht zur Sprache.  
   
 C. Rechtlicher Anspruch 

Einen anderen wichtigen Punkt stellte der rechtliche Anspruch auf Leistung dar. Er 
beinhaltete zwei Aspekte, die Gestaltung der Leistungsrechte und den Empfänger-
kreis. Die Debatte über den Rechtsanspruch auf Leistung war durch den Konsens der 
Diskurskoalitionen geprägt.  
Gestaltung der Leistungsrechte: Dieser Aspekt war in der Debatte unterbelichtet. Es 
herrschte ein Konsens vor allem im Punkt der Kürzung der Mindestbeitragszeit von 
15 auf 10 Jahre. Auch legte das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ die 
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Mindestbeitragszeit für die Basisrente mit 5 Jahren sehr niedrig fest. Es wurde die 
Stärkung der Leistungsrechte der Frauen hervorgehoben. Einige Leistungsrechte 
wurden verbessert: Erstens die Teilung der Rente ( 金 ), damit die geschie-
dene Ehefrau den Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente für den Zeitraum der Ehe 
weiter behalten konnte. Zweitens wurde die spätere Beitragszahlung für die Erzie-
hungszeit eingeführt. Drittens wurde der Beitragssatz für die freiwillige Versicherten 
gesenkt, um den freiwilligen Beitritt von Frauen, vor allem von Hausfrauen, zu er-
leichtern. Es gab einen Konsens über die Stärkung der Leistungsrechte der Frauen, 
weswegen diese Maßnahmen des ersten Vorschlags der PVNRV auch in deren End-
vorschlag übernommen wurden. Aber es handelte sich nur um marginale Verbesse-
rungen, die Leistungsrechte nur geringfügig verbessern konnten. Den beiden diskur-
siven Deutungensmustern fehlten wirkungsvolle Vorschläge für die Erweiterung der 
Leistungsrechte, die die strenge Verbindung zwischen Beitrag und Leistung der NRV 
schwächen und damit den staatbürgerrechtlichen Charakter der NRV stärken konnten 
wie die Anerkennung der Erziehungszeit oder des Militärdiensts als Beitragsjahre.   
Empfängerkreis: Zunächst gab es einen weitgehenden Konsens über die formale 
Erweiterung auf die städtischen Selbstständigen, die letzte Stufe der Erweiterung des 
Empfängerkreises der NRV. Die Unterschiede bestanden darin, dass das diskursive 
Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ eine Verschiebung der Erweiterung durchsetzen 
wollte. Ihm lag daran, zunächst die Strukturreform durchzusetzen und erst anschlie-
ßend den Empfängerkreis zu erweitern. Das diskursive Deutungsmuster ‘balanced 
development’ bevorzugte hingegen die Erweiterung vor der Reform.  
Der erste Streitpunkt erwuchs eigentlich aus dem starken Erwerbstätigkeitsprinzip 
der NRV. Dabei handelte es um die Frage, inwiefern der Versichertenkreis durch die 
geplante formelle Erweiterung auf Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als 5 Be-
schäftigten und Selbstständige im städtischen Gebiet effektiv erweitert werden konn-
te. Die Markt/Wachstum-Diskurskoalition ging mit dem 2. Vorschlag der PVNRV in 
die Offensive. Sie argumentierte, die Strukturreform und die damit verbundene Spal-
tung in die Basisrente und die einkommensrelevante Rente könnten zu einer effekti-
ven Integration der gesamten Bevölkerung in das Rentensystem, bzw. das Basisren-
tenprogramm beitragen. Zu diesen Bevölkerungsgruppen gehörten die Ehefrauen der 
Versicherten, die Soldaten und die Studenten, die nicht erwerbstätig waren und des-
wegen nach der formellen Erweiterung weiter von der NRV ausgeschlossen bleiben 
würden. Alle Personen zwischen 18 und 60 Jahren sollten unabhängig von den Ein-
kommens- und Erwerbsverhältnissen in die erste Säule der staatlichen Rentenversi-
cherung, die Basisrente, integriert werden. Die Basisrente sollte in Form eines festen 
Leistungssatzes erbracht und durch einen staatlichen Zuschuss subventioniert wer-
den: Transformation des Prinzips von einem Einkommensbezieher und einer Rente 
zu einer Person und einer Rente. Aber beim Endvorschlag der PVNRV wurden diese 
Elemente der Erweiterung des Versichertenkreises auf Nicht-Erwerbstätige aufgege-
ben. Die Basisrente sollte lediglich dem Ausgleichsteil der NRV entsprechen, für die 
das Prinzip von einer Person und einer Rente nicht mehr galt. Das zeigte wiederum, 
dass die Erweiterung des Versichertenkreises am Rande des Interesses der 
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Markt/Wachstumsdiskurs-koalition lag. Das war der Grund, wieso die 
Markt/Wachstum-Diskurskoalition kein innovatives Konzept für die effektive Erwei-
terung vorlegte, obwohl ihre Problematisierung der Exklusion der Nicht-
Erwerbstätigen der NRV in eine richtige Richtung wies. Hingegen hielt die Balan-
ced-Development-Diskurskoalition am vorhandenen System fest und behauptete, 
dass die formelle Erweiterung gleichzeitig eine effektive Erweiterung bedeuten wür-
de. Tatsächlich konzentrierte sich das diskursive Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’ stark auf die formelle Vollendung der Erweiterung und die Verteidigung 
der einheitlichen Organisation gegenüber dem Spaltungsversuch dem diskursiven 
Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’. Die faktische Exklusion der Nicht-
Erwerbstätigen wurde nicht problematisiert und die effektive Vollendung der Erwei-
terung durch den Abbau der Einkommensrelevanz wurde nicht als Ziel des diskursi-
ven Deutungsmusters definiert.  
Der zweite Streitpunkt drehte sich vor allem um die Älteren, die zu jener Zeit schon 
zu alt waren, um 20 Beitragsjahre erfüllen zu können, und deswegen von der NRV 
ausgeschlossen waren. Allerdings legten beide diskursive Deutungsmuster keine 
effektiven Lösungsvorschläge vor. Das Problem wurde zuerst vom diskursiven Deu-
tungsmuster ‘Markt/Wachstum’ im zweiten Vorschlag der PVNRV aufgegriffen. 
Darin hieß es, die Basisrente könne auch jene einschließen, die zum damaligen Zeit-
punkt bereits alt waren. Aber der Punkt wurde im Endvorschlag der PVNRV nicht 
durchgesetzt. Stattdessen sah er als Lösung des Problems der seinerzeit Älteren die 
Verbesserung der Fürsorgeleistung wie VMSS oder Altersgeld vor. Auch das diskur-
sive Deutungsmuster ‘balanced development’ präferierte den Lösungsansatz der  
Fürsorgeleistung. Außerdem versuchte es, durch die Erweiterung der Sonderrente 
dem Problem entgegenzuwirken.  
Schließlich verband sich mit der Stärkung der Leistungsrechte als wichtigem Aspekt 
der Durchsetzung der sozialen Rechte in der Rentenversicherung ein ambivalentes 
Bild in der Rentenreform 1999. Einerseits gab es bei der Erweiterung des Versicher-
tenkreises Konsens über die formale Vollendung der Erweiterung durch den Ein-
schluss der Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als 5 Beschäftigten und der 
Selbstständigen im städtischen Gebiet, wobei sich der Streit auf die Verschiebung 
der Umsetzung beschränkte. Andererseits wurde die effektive Vollendung der Erwei-
terung, d.h. die Integration der Nicht-Erwerbstätigen zwar vom diskursiven Deu-
tungsmuster ‚Markt/Wachstum’ stark thematisiert, aber beide diskursive Deutungs-
muster legten keine Lösungskonzepte vor256. Die Vernachlässigung dieses wichtigen 
Problems stellte wiederum den Ausgangspunkt der weiteren Rentenreform dar. Au-
ßerdem gab es einige innovative Überlegungen zur Verbesserung der Leistungsrechte, 
die darauf abzielen, den Charakter der NRV als Staatsbürgerrechte zu betonen.    
 
 

                                                 
 
256 Kim, Y. konstatierte später, dass er das Problem unterschätzt hatte (Interview mit Kim, Y. am 

29.04.2004). 
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D. Beitrags-, Steuer- und Arbeitspflicht  

Beide Diskurskoalitionen waren sich darüber einig, dass das Verhältnis von hoher 
Leistung und niedrigem Beitrag korrigiert werden musste. Aber beim Lösungskon-
zept setzten sie unterschiedliche Akzente. Beim diskursiven Deutungsmuster 
‚Markt/Wachstum’ stand die langfristige Stabilisierung der Beitragssätze im Mittel-
punkt der Reform. Im Endvorschlag der PVNRV sollte der Beitragssatz auf 10,90% 
zwischen 2010 und 2014 und auf 11,80% bis 2015 erhöht werden. Ab 2020 sollte er 
den festgesetzten Satz von 12,65% nicht überschreiten (ÖVKNR 1998: 158). Um die 
Beitragssätze langfristig stabil zu halten, sollte eine Absenkung des Leistungsniveaus 
in Kauf genommen werden. Dagegen strebte das diskursive Deutungsmuster ‘balan-
ced development’ eine Stabilisierung des Leistungsniveaus an. Das Leistungsniveau 
sollte nur schrittweise und marginal gesenkt werden. Es wurde davon ausgegangen, 
dass die Betragssätze auf 20% erhöht werden könnten (Oh, G. 1997: 265). Die mit-
telfristige Steuerung der Leistung-Beitrag-Beziehung wurde gegenüber der langfris-
tigen Steuerung bevorzugt. Konkret sollte ein Haushaltsberechnungssystem einge-
führt werden, das jedes fünfte Jahr das Beitrags-Leistungs-Verhältnis überprüfen und 
steuern würde.        
Der Konsens beinhaltete auch die Verschiebung des Rentenbezugsalters von 60 auf 
65 Jahre. Die Unterschiede lagen nur darin, dass das diskursive Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ für die frühzeitige (2006) aber langsame Erhöhung des Bezugsal-
ters (Erhöhung um ein Jahr alle fünf Jahre) stand, während beim diskursiven Deu-
tungsmuster ‘balanced development’ die Erhöhung zu einen späteren Zeitpunkt 
(2013) anfangen, aber dann zügig (Erhöhung um ein Jahr in jedem Jahr) durchge-
führt werden sollte (ÖVKNR 1998: 158).        
 

E. Entstehung des diskursiven Deutungsmusters ‘social citizenship’ 

Auf der Problematisierungsebene hatte das diskursive Deutungsmuster ‘balanced 
development’ eine defensive Position, d.h. es hat keine neuen sozialen Probleme 
selbst formuliert, sondern nahm die Problematisierung des diskursiven Deutungs-
musters ‘Markt/Wachstum’, Instabilität der finanziellen Lage der NRV, passiv auf. 
Auf der Problemlösungsebene hatte das diskursive Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’ kein innovatives Reformkonzept herausgearbeitet, sondern sie behauptete, 
dass das vorhandene System mit marginalen Verbesserungen die Probleme besser 
lösen könne. Dagegen war zu beobachten, dass ein noch unvollständiges reformisti-
sches diskursives Deutungsmuster entstand, deren Schwerpunkt in der Stärkung der 
Leistungsrechte lag (Lee, J./Kim, T. 1997; Kim, T. 1997): das diskursive Deu-
tungsmuster ‘social citizenship’. Dieses entstehende diskursive Deutungsmuster 
hatte die folgenden Merkmale: Erstens sah es die Zielsetzung der Rentenversiche-
rung nicht in der Bekämpfung der Altersarmut, sondern in der Sicherung des Lebens-
standards (Lee, J./Kim, T. 1997: 207). Zweitens versuchte es, die strenge Einkom-
mens- und Familienrelevanz der NRV zu brechen. Das diskursive Deutungsmuster 
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‘social citizenship’ setzte sich drittens für die Einführung einer Basisrente zur Integ-
ration der Frauen, der Studenten, Soldaten und Arbeitslosen ein, die in der formellen 
Vollendung der Erweiterung ausgeschlossen blieben (Kim, T. 1997: 236). Viertens 
befürwortete sie die Maßnahmen zur Stärkung der Leistungsrechte wie die Über-
nahme der Beitragszahlung durch die Krankenversicherung oder die Beschäftigungs-
versicherung während der Geburtszeit, die Beitragszahlung während des Erziehungs-
urlaubs, die Kürzung der Mindestbeitragsjahre auf 5 Jahre (ebenda) und die Aner-
kennung der Erziehungszeit (Kim, Y./Seok, J. 1997). Obwohl sich dieses diskursive 
Deutungsmuster und dessen Reformvorschläge in der Rentenreform 1999 nicht klar 
von anderen diskursiven Deutungsmustern unterschied, wies es in eine neue Reform-
richtung, die in der Kombination der Stärkung der Leistungsrechte mit der effektiven 
Vollendung der Erweiterung des Versichertenkreises zum Ausdruck kam. Ab dem 
Jahr 2000 erlangte diese Reformrichtung beachtliche Aufmerksamkeit in der südko-
reanischen Rentenreform: Es ging darin um die effektive Erweiterung der Rentenver-
sicherung auf Personengruppen der Nicht-Erwerbstätigen und der Arbeitnehmer in 
irregulären Arbeitsverhältnissen ohne Marginalisierung der staatlichen Rentenversi-
cherung257.   

Struktur der Policy-Community der Rentenreform 1999 

Konstellation der diskursiven Deutungsmuster: Konflikt und Machtwechsel 

Erstens ist festzustellen, dass die duale Struktur der Policy-Community der südkore-
anischen NRV beibehalten wurde. Die Markt/Wachstum-Diskurskoalition vertrat das 
diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’. Beim diskursiven Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ wurde die Strukturreform aus einem ökonomischen Motiv heraus 
initiiert, wie beim diskursiven Deutungsmuster ‚Wachstum’. Aber im Detail war ein 
deutlicher Unterschied zwischen beiden diskursiven Deutungsmustern festzustellen. 
Das Hauptmotiv des diskursiven Deutungsmusters ‚Wachstum’, die Mobilisierung 
der ökonomischen Ressourcen für das Wirtschaftswachstum, spielte beim diskursi-
ven Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ nur eine marginale Rolle. Der Hauptgrund 
für die langfristige Sicherung der finanziellen Stabilität der NRV lag dagegen in der 
Vermeidung der staatlichen Haushaltsdefizite, die durch einige Marktverdrängungs-
effekte (Zinserhöhung, Reduzierung des Sparpotenzials und Preiserhöhungen) das 
Wirtschaftswachstum behindern könnten. Dagegen opponierte das defensive diskur-
sive Deutungsmuster ‘balanced development’, das zwar die Notwendigkeit der Re-

                                                 
 
257  Innerhalb der Balanced-Development-Diskurskoalition gab es allerdings Überlegungen zu den 

Schwächen des diskursiven Deutungsmusters ‚balanced development’ im Hinblick auf die Stärkung 
der Leistungsrechte und die effektive Erweiterung des Versichertenkreises (Interview mit Moon, 
Jin-Young am 13.10.2005). In der aktuellen Rentendebatte seit 2000 fand eine Veränderung der 
Konstellation der Reformdebatte zugunsten des diskursiven Deutungsmusters ‚social citizenship’ 
statt, in der die oben genannten zwei Problemlagen im Mittelpunkt standen.   
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form für die Sicherung der langfristigen finanziellen Stabilität teilte, aber die vor-
handene Institution verteidigte. Außerdem formierte sich eine erste Gruppe von Ver-
tretern des diskursiven Deutungsmusters ‘social citizenship’, das sich stark für die 
effektive Erweiterung des Empfängerkreises und die Stärkung der Mitgliederrechte 
einsetzte. Zweitens fielen die Unterschiede zwischen beiden diskursiven Deutungs-
mustern noch größer aus als bei der Einführung der Nationalen Wohlfahrtsrentenver-
sicherung im Jahr 1973. Die Reformdebatte war durch den Gegensatz zwischen des 
offensiven diskursiven Deutungsmusters ‘Markt/Wachstum’ und des defensiven dis-
kursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ geprägt. Die Streitpunkte bezo-
gen sich vor allem auf die Ausdifferenzierung der Zielsetzung der Rentenversiche-
rung. Während das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ durch die Absen-
kung des Leistungsniveaus und die Spaltung der NRV in eine Basisrente und eine 
einkommensbezogene Rente die zukünftigen finanziellen und ökonomischen Wir-
kungen der Rentenversicherung auf die Wirtschaft zu steuern versuchte, verteidigte 
das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ die Einheitlichkeit der NRV 
als Garant zur Verminderung der Altersarmut und zur Herstellung von Solidarität. 
Während des Reformprozesses gab es klare Unterschiede und eine konfliktbeladene 
Debatte zwischen beiden diskursiven Deutungsmustern. Drittens fand ein Macht-
wechsel von der Markt/Wachstum-Diskurskoalition zur Balanced-Development-
Diskurskoalition statt, der kurzfristig auf den Regierungswechsel und langfristig auf 
die Veränderung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft zurückzuführen war. 
Die Markt/Wachstum-Diskurskoalition hatte zwar die Rentenreform gestartet, aber 
die Balanced-Development-Diskurskoalition konnte sich schließlich in vielen Punk-
ten durchsetzen. Viertens blieb der Reformerfolg ungeachtet der erfolgreichen Erwei-
terung des Empfängerkreises unvollständig, weil die Erweiterung auf die formelle 
Ebene beschränkt war und die Diskussionen über die effektive Ausdehnung und 
Stärkung der Leistungsrechte nicht zu Ende geführt wurden. Für die Unvollständig-
keit der Reform gibt es die folgenden Erklärung: Zum einen unterschieden sich die 
Positionen in vielen Punkten doch nicht sehr, nicht nur weil das diskursive Deu-
tungsmuster ‘Markt/Wachstum’ die wirtschaftliche Nutzung der Rentenversicherung 
aufgegeben hatte258, sondern auch, weil nicht nur das diskursive Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ sondern auch das diskursive Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’ die Sicherung der finanziellen Stabilität der NRV als eine der wichtigsten 
Ziele der Reform anerkannte. Zum anderen konzentrierte sich das diskursive Deu-
tungsmuster ‘balanced development’ zu sehr auf die Verteidigung der einheitlichen 
Struktur der NRV, so dass es die offensiven Verbesserungen wie die Stärkung der 
Leistungsrechte und die effektive Erweiterung in der Debatte vernachlässigte. Inso-
fern war die Reform so unvollständig, dass unmittelbar nach ihrer Umsetzung die 
Reformdebatte erneuert auflebte.  

                                                 
 
258 Der 3. Vorschlag der PVNRV, der eine radikale Reform nach dem chilenischen Modell enthielt, 

wurde in der Debatte von beiden Seiten nicht sehr ernst genommen. 



 213 

Diskurskoalitionen (Akteursebene): Aktive Schließung der Policy-Community   

Zwei Besonderheiten des Reformprozesses 1999, die nachhaltig auf die Struktur der 
Policy-Community einwirkten, sind festzustellen. Erstens war eine mäßige Erhöhung 
der Teilnehmerzahl erkennbar. Zweitens wurde die staatlich initiierte Reform von 
einer aktiven Beteiligung der gesellschaftlichen Akteure begleitet.  
In der Markt/Wachstum-Diskurskoalition kamen als erste Akteursgruppe der Präsi-
dent Kim, Young-Sam und das Präsidentenamt. Der Präsident versprach im Wahl-
kampf die Erweiterung der NRV und versuchte das Wahlversprechen einzulösen. 
Dementsprechend erarbeitete das Präsidentenamt das Reformkonzept, das die Re-
formdebatte eröffnete (Yang, S. 1998: 91-92). Der zuständige Experte, Dr. Moon, 
Hyung-Pyo259 im Präsidentenamt regte maßgeblich die grundlegende Strukturreform 
an und wurde dabei von den Experten aus anderen staatlichen Forschungsinstituten 
Kim, Young-Ha (IfGSA) und Ahn, Jong-Bum (IfÖH) unterstützt (ebenda: 94). Sie 
versuchten die Reformnotwendigkeit hauptsächlich mit der Herstellung und Erhal-
tung der langfristigen finanziellen Stabilität zu konstituieren. Als zweiter Akteur 
fungierte die Planungsgruppe zur Verbesserung der Nationalen Rentenversicherung 
(PVNRV), die als Expertenorganisation einen Reformentwurf erstellen sollte. Die 
Mehrheit in der Expertengruppe der PVNRV bestand aus wirtschaftwissenschaftli-
chen Forschungsexperten und Beamten, deren Hauptinteresse dem Finanzierungsas-
pekt der NRV galt (Yang 2000: 140). Entsprechend orientierte sich der Reforment-
wurf der PVNRV, der von der Mehrheit der Mitglieder der Gruppe unterstützt wurde, 
auf die Herstellung der langfristigen finanziellen Stabilität der NRV. Als dritter Ak-
teur der Markt/Wachstum-Diskurskoalition galt das MfFW. Der besondere Schwer-
punkt des Ministeriums lag in der Verwaltung der Rentenreserve, z.B. in der Bewah-
rung des Zwangsdepositums, damit die Verwendungsmöglichkeit des Fonds für wirt-
schaftspolitische Zwecke unangetastet blieb. Schließlich musste es die Reform der 
Fondsverwaltung akzeptieren, vor allem wegen der Forderung der Weltbank. Als 
Interessengruppe stand zuerst der Arbeitgeberverband als vierte Akteursgruppe der 
Markt/Wachstum-Diskurskoalition für die Umsetzung des Mehrheitsentwurfs der 
PVNRV. Außerdem vertrat er die Integration des gesetzlichen Ruhestandgeldes in 
der NRV, bzw. die Abschaffung des Ruhestandgeldes, um den Anstieg der Lohnne-
benkosten in Grenzen zu halten. Fünftens war der Einfluss der internationalen Akteu-
re unübersehbar. Von Anfang an wurde die Diskurskoalition durch das Konzept der 
Weltbank „Averting the Old Age Crisis“ (1994) beeinflusst. Die Weltbank versuchte, 
sich auch mit dem Landbericht „The Korean Pension System at a Crossroads“ (2000) 
in dem Reformprozess einzumischen. Dabei präsentierten die Experten der Weltbank 
das Reformkonzept mehrmals in Südkorea. Sie unterstützten die Forschungsreisen 
und Forschungsprojekte (Yang, J. 2000: 192). Der Einfluss der Weltbank bezog sich 
nicht nur auf das freiwillige Lernen, sondern auch auf den erzwungen Transfer (vgl. 
Dolowitz/Marsh 1996: 344). Einige Forderungen, wie die Abschaffung des Zwangs-

                                                 
 
259 Er war der Forschungsexperte bei KDI. 
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depositums an die Regierung, wurden mit den Kreditvoraussetzungen verknüpft. 
Allerdings konnte die Einflussnahme der Weltbank eher durch freiwilliges Lernen 
erfolgen als durch einen erzwungenen Transfer. Die Strukturreform, die die Bank 
durchsetzen wollte, wurde schließlich nicht umgesetzt, wegen des Widerstandes der 
Balanced-Development-Diskurskoalition.   
Im Gegensatz zur Markt/Wachstum-Diskurskoalition stand die Balanced-
Development-Diskurskoalition, die das diskursive Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’, konkret die Erweiterung und Bewahrung der NRV befürwortete. Die erste 
Akteurgruppe wurde vom Präsidenten und dem Präsidentenamt der Regierung des 
Volks vertreten. Anders als sein Vorgänger trat der Präsident Kim, Dae-Jung mit 
einem eigenen Regierungskonzept an die Macht, das unter dem Namen der Massen-
Partizipationsökonomie („mass participatory economy“260) veröffentlicht wurde. In 
diesem Konzept hob er die Sozialpolitik als eine der wichtigen Aufgabe des Staates 
hervor, die nicht nur eine Mindestsicherung garantieren, sondern auch die Integration 
der Gruppen umfassen sollte, die unter sozialen Risiken zu leiden hatten wie Behin-
derte, Ältere, Kranke und Arbeitslose (Kim, D. 1997: 287). Das Präsidentenamt er-
richtete die Planungsgruppe für die Verbesserung der Lebensqualität und sie erarbei-
tete ein  programmatisches Konzept für den Ausbau der Sozialpolitik. Darin gehörten 
die Erweiterung und der Ausbau der vier Sozialversicherungen (Rentenversicherung, 
Krankenversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung) zu den 
Hauptpfeilern einer produktiven Sozialpolitik (PfVL 1999: 50). Zum zweiten Ak-
teurskreis der Balanced-Development-Diskurskoalition zählte das MfGW. Die Posi-
tion des Wohlfahrtsministeriums war in der Kim-Young-Sam-Regierung nicht ein-
heitlich. Obwohl das Wohlfahrtsministerium und die Mehrheit der Ministeriumsbe-
amten gegen die Strukturreform der NRV stand, unterstützen die zwei Wohlfahrts-
minister Shon, Hag-Gyu und Choi, Kwang den Mehrheitsentwurf der PGNRV. Au-
ßerdem hatte es bis zum Machtwechsel 1998 eine schwache Durchsetzungsfähigkeit 
gegenüber dem Wirtschaftsministerium im Reformprozess, obwohl die NRV in den 
Zuständigkeitsbereich des MfGW fiel. Das Verhältnis veränderte sich nach dem 
Machtwechsel erheblich. Das MfHW legte direkt nach dem Machtwechsel ein Alter-
nativkonzept zum Entwurf der Planungsgruppe vor, der sich schließlich in fast allen 
Punkten durchsetzen konnte (Tabelle 8-10). Als im Mai 1999 Minister Cha, Hung-
Bong sein Amt antrat, wurde die Position des Ministeriums für das vorhandene ein-
heitliche Organisationsprinzip noch verfestigt (Yang, J. 2000: 186). Cha, Hung-Bong 
selbst war ein entschiedener Gegner der Spaltung der Sozialversicherung. Organisa-
torisch übernahm der Minister des MfGW die Stelle des Vorsitzenden in der Reser-
vefonds-Operationskommission, die früher durch den Minister des MfHW besetzt 
wurde. Die dritte Akteursgruppe setzte sich aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaf-
ten und Wissenschaftlern zusammen. Die Gewerkschaften konnten ihren politischen 
Einfluss, vor allem durch die demokratische Gewerkschaftsbewegung seit 1987 ver-
größern. Vor allem protestierten sie gegen die Absenkung des Leistungsniveaus, 

                                                 
 
260 Kim, Dae-Jung 1985. 
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wobei sie schließlich ein Mindestleistungsniveau von 60% durchsetzen konnten (Y-
ang, J. 2000: 177). Auch die Integrierung des Ruhestandgeldes in die NRV wurde 
wegen des Protestes der Gewerkschaften nicht umgesetzt. Sie wollten die radikale 
Absenkung des Niveaus der Altersicherung durch die Abschaffung des Ruhestand-
geldes nicht annehmen. Noch eine Gruppe wurde ein wichtiger Teil der sozialen 
Bewegungen. Die Entstehung und Entwicklung der Wohlfahrtsbewegung war ein 
neues Phänomen in den 90er Jahren, deren Entwicklung besonders wegen der rasan-
ten Formierung auffiel. SBPD und KSfWG haben dabei eine bedeutende Rolle ge-
spielt. Vor allem das Sonderkomitee der Sozialpolitik der SBPD gehörte zum Kern 
der Balanced-Development-Diskurskoalition. Es bestand hauptsächlich aus Universi-
tätsprofessoren des Fachs Sozialpolitik. Einerseits thematisierte es soziale Probleme 
wie die Altersarmut, andererseits entwickelte und verbreitete es Gegenargumente 
und alternative Vorschläge. Allerdings wurde sein Einfluss durch die Beteiligung an 
Regierungskommissionen wie der PVNRV oder an den Forschungsprojekten der 
Regierungsforschungsinstitute erheblich vergrößert. Als vierte und externe Gruppe 
der Balanced-Development-Diskurskoalition ist die IAO zu nennen. Anders als die 
Weltbank, deren Einfluss sowohl freiwilliges Lernen als auch erzwungenen Transfer 
umfasste, konzentrierte sich der Einfluss der IAO bei der Rentenreform 1999 auf das 
freiwillige Lernen. Ohne Zweifel wurde die Balanced-Development-Deutung durch 
die Position der IAO zur Reform der Rentenversicherung beeinflusst.261 Überdies 
wurde die IAO-Konvergenz 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit 
(1952) als Maßstab für das Leistungsniveau der Rentenversicherung angenommen 
(Kim, Y. 1997).  
Schließlich kann man einen Strukturwandel in der Policy-Community feststellen, 
erstens nahm zwar die Zahl der Beteiligten zu. Aber diese Öffnung beschränkte sich 
immer nur auf die Ebene der Experten, vor allem auf Wissenschaftler und Ministeri-
umsbeamten. Zweitens veränderte sich damit langsam das Verfahren der Policy-
Community. Die Monopolposition der Regierung verminderte sich bei der Formulie-
rung des Bezugsproblems. Die Wissenschaftler und sozialen Bewegungen nahmen 
zunehmend an der Formulierung der sozialen Probleme und der Lösungskonzepte 
teil, die später von der Regierung teilweise aufgegriffen wurden. Mit diesen Verän-
derungen entwickelte sich die Policy-Community langsam aber sicher vom Typus 
der passiven Schließung zum Typus der aktiven Schließung, was schließlich eine 
Machtverschiebung von der Wachstum-Diskurskoalition zur Balanced-Development-
Diskurskoalition begünstigte. Zudem spielten die Wissensexperten sowohl aus der 
Reihen des Staates als auch aus der Gesellschaft eine herausragende Rolle in der eng 
begrenzten, aber dynamischen Policy-Community.  

                                                 
 
261 Gillion, Colin 2000 The Development and reform of social security pensions, in: International 

Social Security Review 53: 35-63 



 216 

8.2.2 Policy-Prinzipien der Rentenreform 1999 

Politische Verantwortung für das Problem des Alters 

Der Versuch der Markt/Wachstum-Diskurskoalition, die Sozialversicherung zu mar-
ginalisieren und langfristig die private Verantwortung für das Risiko des Alters zu 
stärken, scheiterte. Die NRV hat ohne eine radikale Strukturreform nicht nur ihr So-
zialversicherungsprinzip beibehalten, sondern sie konnte sich auch mit der Vollen-
dung der Erweiterung des Empfängerkreises endlich behaupten, indem sie als Natio-
nalversicherung die Verantwortung für die gesamte Bevölkerung hinsichtlich des 
Altersrisikos übernahm.   

Ausdifferenzierung des sozialpolitischen Ziels der Subinstitution 

Bei der Ausdifferenzierung und Erreichung der sozialpolitischen Zielsetzungen war 
die Kontroverse zwischen den Diskurskoalitionen am stärksten. In dieser Kontrover-
se konnte sich die Balanced-Development-Diskurskoalition in den meisten Punkten 
durchsetzen.  
Das Finanzierungsprinzip des partiellen Kapitaldeckungsverfahrens: Es gab beim 
Prinzip des partiellen Kapitaldeckungsverfahrens keine strukturelle Veränderung 
außer den folgenden zwei Punkten. Erstens wurde durch die Erhöhung der Betrags-
sätze und die Absenkung der Lohnersatzquote der vorbestimmte Zeitpunkt der Er-
schöpfung des Reservefonds von 2033 auf 2050 verschoben (Kim, Y./Seok, J. 1999: 
102). Zweitens entstand ein Konsens darüber, dass ein Teil der Rentenreserve weiter 
erhalten bleiben sollte, auch nach der Umwandlung vom Kapitaldeckungsverfahren 
zum Umlageverfahren. Die negative Wirkung der Alterung und die Belastung der 
zukünftigen Generation sollte damit verringert werden (Kwon, M. 1999: 24). Das 
bedeutete, dass sich die zukünftige NRV weder auf ein reines Kapitaldeckungsver-
fahren noch auf ein reines Umlageverfahren stützen würde. Überdies spielte der 
Spareffekt des Kapitaldeckungsverfahrens keine wichtige Rolle in der Reformdebatte 
und damit auch nicht in der Zielsetzung der NRV. Das partielle Kapitaldeckungsver-
fahren wurde nicht wegen des Spareffektes bevorzugt, sondern wegen der Sicherung 
der langfristigen finanziellen Stabilität.    
Einkommensumverteilung zwischen Generationen und Personen: Auch bei der Wir-
kung der Einkommensumverteilung zwischen Generationen und Personen war die 
Verteidigungsstrategie des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ 
erfolgreich. Der Versuch der Markt/Wachstum-Diskurskoalition, den Umvertei-
lungseffekt auf die Basisrente zu reduzieren, scheiterte. Damit blieben die Umvertei-
lungseffekte nahezu unangetastet. Es gab eine kleine Verringerung des Umvertei-
lungseffekts durch die Veränderung der Rentenformel. Die neue Rentenformel lautet: 
B = 0.15 * (A+B) * (1 + 0.05n). Das heißt, dass sich das Verhältnis zwischen den 
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beiden Teilen ‚Ausgleichsteil und Einkommensproportionsteil’ von 4:3 zu 1:1 zu-
gunsten des Einkommensproportionsteils verändert hat.  
Leistungsniveau und Lohnersatzfunktion: Die Forderung des diskursiven Deutungs-
musters ‚Markt/Wachstum’ nach einer radikalen Absenkung der Lohnersatzquote 
wurde nicht erfüllt. Die Lohnersatzquote wurde von 70% auf 60% statt 40% gesenkt, 
und die Lohnersatzfunktion blieb einigermaßen erhalten262. Allerdings soll hier dar-
auf hingewiesen werden, dass auch diese moderate Absenkung der Lohnersatzquote 
nicht mit dem Aufrechterhalten der Lohnersatzfunktion der Rente begründet wurde, 
sondern mit der Bekämpfung der Altersarmut. Außerdem stützte sich der vorgestellte 
Satz von 60% auf den IAO-Vorschlag (40% für 30 Beitragsjahre bei der IAO-
Konvergenz 102 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit vom 1952). Hin-
sichtlich der Dynamisierung fand eine Verbesserung statt, die einen positiven Ein-
fluss auf das Leistungsniveau hatte. Die Dynamisierung sollte nicht mehr nach der 
Erreichung der akkumulierten Preiserhöhung auf 10%, sondern jedes Jahr automa-
tisch bei jeder Preiserhöhung eintreten.   
Administration: Das Konzept der Strukturreform der Markt/Wachstum-
Diskurskoalition, nach dem das System in zwei Systeme ‚Basisrente und einkom-
mensrelevante Rente’ unterteilt werden sollte, wurde von der neuen Regierung abge-
lehnt. In der Reform blieb die einheitliche Leistungsstruktur unverändert, die die 
beiden Teile ‚Einkommensproportionsteil und Ausgleichsteil’ unter einem Dach 
vereinte. Ebenfalls erfüllte sich die Forderung nicht, dass das System in zwei Subsys-
teme, Rentenversicherungen für Lohnabhängige und für Selbstständige, unterteilt 
werden sollte. Das System hielt an der einheitlichen Risikoabsicherung für die ge-
samte Bevölkerung fest. Die städtischen Selbstständigen sollten deswegen ins ein-
heitliche System der NRV eingegliedert werden. Dabei war das Auftreten des Ge-
rechtigkeitsproblems zwischen Selbstständigen und Lohnabhängigen sowie zwischen 
der ehrlichen und der nicht-ehrlichen Angabe des Einkommens nicht zu verhindern, 
weil das Einkommensermittlungssystem für Selbstständige nicht sorgfältig entwi-
ckelt wurde (Kim, J. 1999).263 Das führte dazu, dass in diesem Bereich der Ruf nach 
weiteren Reformen und Verbesserungen laut wurde.  
Bei dem anderen Bereich, der noch stärker von der aktiven Reform betroffen war, 
handelte es sich um die Verwaltung des Reservenfonds. Die Verbesserungen bezo-
gen sich vor allem auf die Professionalität und Transparenz der Reservenfondsver-
waltung, wobei die meisten Vorschläge der Balanced-Development-Diskurskoalition 
zum Zuge kamen. Erstens wurde das Zwangsdepositum der Rentenreserve schritt-

                                                 
 
262 Zur Sicherung des stabilen Haushalts sollte ein fünfjähriges Bewertungssystem eingeführt werden, 

das die Haushaltslage und die Anpassung der Beitragssätze und des Leistungsniveaus überprüfen 
sollte: Haushaltsberechungssystem ( 計 ). 

263 Um die falsche Anmeldung des Einkommens zu verhindern, legte das ÖVKNR ein vierstufiges  
’Empfehlungseinkommen’ nach dem durchschnittlichen Einkommen der Berufsgruppen fest. Wenn 
das vom Versicherten angegebene Einkommen unter 80% des Empfehlungseinkommens lag, konnte 
die ÖVKNR das Einkommen in der Höhe der 80% des Empfehlungseinkommens festlegen (Kim, J. 
1999: 6).      
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weise bis 2001 abgeschafft, wobei die Weltbank den entscheidenden Einfluss ausüb-
te264 (Kwon, M. 1999: 21). Die Rentenreserve wurde nicht mehr einfach als haus-
haltspolitisches Mittel der Regierung angesehen. Damit konnten die Gewinnchancen 
und die Autonomie der Rentenreserven erhöht werden. Die Transparenz der Reser-
venfondsverwaltung sollte zweitens durch die stärkere Beteiligung der Versicherten 
an der Verwaltung verbessert werden. Die Zahl der Vertreter der Versicherten in der 
Reservefondsoperationskommission betrug nach der alten Regelung nur 3 von insge-
samt 15 Mitgliedern, aber sollte sie nach der neuen Regelung 12 von insgesamt 20 
Mitgliedern ausmachen (Abs. 2 §28 GNRV). Drittens sollte der Vorsitz der Kommis-
sion nicht mehr vom Minister des MfHW sondern vom Minister des MfGW besetzt 
werden (Abs.2 §84 GNRV). Viertens wurde eine bestimmte Höhe der Gewinnrate 
für die Reserve gewährt, die in öffentlichen Bereichen investiert wurde. All diese 
Maßnahmen trugen dazu bei, dass die Rentenreserveverwaltung mehr Unabhängig-
keit vom staatlichen Haushalt erlangte und damit nicht mehr fremdbestimmten Zie-
len dienen musste, vor allem nicht denen wirtschaftlicher Art. 
Schließlich konnte der Versuch, eine Strukturreform durchzuführen, die wirtschaftli-
che und finanzielle Ziele verfolgte, nicht verwirklicht werden. In vielen Punkten 
konnte die Rentenversicherung als kollektive Risikosicherung ihre Autonomie aus-
bauen. Vor allem im Finanzierungsprinzip des partiellen Kapitaldeckungsverfahrens 
stand der Spareffekt nicht mehr im Mittelpunkt der Funktionslogik. Die Rentenreser-
veverwaltung konnte sich vom allgemeinen Haushalt und damit von der direkten 
versicherungsfremden Nutzung durch die Regierung lösen. Dagegen wurden die 
Merkmale der Sozialversicherung wie die Einkommensumverteilungsfunktion, die 
Lohnersatzfunktion und die kollektive Risikoabsicherung nur mit geringen Einbußen 
erfolgreich verteidigt. Aber es bestanden auch einige ungelöste Fragen. Erstens wur-
den die finanziellen Probleme durch die moderate Absenkung des Leistungsniveaus 
nicht gelöst, sondern verschoben. Zweitens kam die Entwicklung der Maßnahmen 
für die Einkommensermittlung in der Reform zu kurz. Drittens war das konkrete Ziel 
der NRV noch zu bestimmen. Es gab eine Diskrepanz zwischen der von den Dis-
kurskoalitionen geteilten Zielsetzung (Mindestsicherung) und dem Policy-Prinzip 
(Lohnersatzfunktion, d.h. Lebensstandardsicherung), wodurch die weitere Reform-
richtung beeinflusst werden könnte.   

 Rechtlicher Anspruch  

Im ersten Punkt der Leistungsrechte konnte sich die Balanced-Development-
Diskurskoalition in den meisten Punkten durchsetzen. Die Teilung der Rente (Abs. 2 
§57 GNRV), die Kürzung der Mindestbeitragszeit von 15 auf 10 Jahre (§56 GNRV) 
und andere Fortschritte wurden gemacht. Weitere Maßnahmen für die Erweiterung 

                                                 
 
264 Auch im Komitee der Tripartition wurde diese Abschaffung beschlossen (Kwon, M. 1999: 21). 



 219 

der Leistungsrechte, wie die Anerkennung der Erziehungszeit oder die Einführung 
der Mindestrente (Kim, Y./Seok, J. 1997) wurden nicht in Betracht gezogen.      
Beim zweiten Punkt des Empfängerkreises, wo ein aktiver Konsens zwischen den 
Diskurskoalitionen herrschte, fand eine entscheidende Verbesserung statt, die den 
Charakter der NRV gründlich veränderte: Die Vollendung des Universalismus der 
NRV. Alle städtischen Bewohner, die bis dahin von der NRV ausgeschlossen blieben 
wie Selbstständige in städtischen Gebieten, Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger 
als 5 Beschäftigten und Arbeitnehmer in anomalen Arbeitsverhältnissen wurden ins 
Versicherungssystem eingeschlossen (§10 GNRV). Damit wurde der geplante for-
melle Expansionsprozess der NRV vervollständigt265.   
Aber der Erfolg ist insofern zu relativieren, als die formelle Erweiterung nicht aus-
reichte, die effektive Erweiterung des Empfängerkreises zu erreichen. Tabelle 8-14 
zeigt, inwiefern die Erweiterung des Empfängerkreises effektiv vollendet war. Im 
Jahr 2002 waren 38% der Gesamtbeschäftigten von den staatlichen Versicherungen 
ausgeschlossen. Der Anteil der Nicht-Versicherten an der Gesamtbevölkerung stei-
gerte sich gar auf 61,1%. Die großen Lücken der staatlichen Rentenversicherungen 
waren zunächst darauf zurückzuführen, dass die NRV nach der strengen Einkom-
mensrelevanz diejenige Personengruppen formell ausschloss, die keine Erwerbstä-
tigkeit ausübten oder kein Einkommen hatten wie Hausfrauen, Soldaten und Studen-
ten (§10 GNRV). 

Tabelle 8-14 Anteil der Nicht-Versicherten an Gesamtbevölkerung und  
                       Bschäftigten, Stand: 12/2002 

Versicherte****  
(zwischen 18-59 Jahren)  

Anteil der Nicht-
Versicherten an den 
Gesamterwerbstäti-
gen (b)** zwischen 18 
und 59 Jahren 

Anteil der Nicht-
Versicherten an Ge-
samtbevölkerung*** 
(c) zwischen 18 und 
59 Jahren 

Gesamt (a) NRV Andere 
staatliche 
RV* 

1-a/b b-a 1-a/c c-a 

11.675.523 10.406.885 1.268.638 38,8% 7.413.477 61,1% 18.350.410 

Quelle: Seok, J. 2003: 292 
*Rentenversicherung für Beamte, Soldaten und Lehrer in privaten Schulen.  

**Die Zahl der Gesamterwerbstätigen lag im Jahr 2001 bei 19.089 Tausend.  

***Die Gesamtbevölkerungszahl machte 30.026 Tausend aus.  

****Die Zahl der Versicherten bezieht sich nicht auf die Zahl der Versicherten, die formell gemeldet  
        sind (16.277.826), sondern auf die Versicherten, die tatsächlich den Beitrag bezahlen.  

                                                 
 
265 Durch die Erweiterung des Personenkreises der NRV, die in den 90er Jahren schrittweise durchge-

führt wurde, verkleinerte sich der Anteil der drei anderen staatlichen Rentenversicherungen wie die 
Rentenversicherungen  für Soldaten, Beamten und Lehrer in privaten Schulen an den gesamten 
staatlichen Rentenversicherungen und diese verloren so ihre ursprüngliche Bedeutung. 
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Die zweite Personengruppe, die seinerzeit Älteren, waren formell fast vollständig 
von der NRV ausgeschlossen, weil die NRV nach dem Kapitaldeckungsverfahren für 
die Leistungsrechte eine bestimmte Zahl von Beitragsjahren voraussetzte. Im Jahr 
2001, nach der Vollendung der Erweiterung, konnten nur 13,3% der älteren Bevölke-
rung (älter als 60 Jahren) Rentenleistungen beziehen (Seok, J. 2003: 294).   
Es gibt eine dritte Gruppe, die zwar formell in die NRV eingeschlossen wurde aber 
effektiv kein Leistungsrecht erwerben konnte, weil sie die vorgeschriebenen Min-
destbeitragsjahre wegen Arbeitslosigkeit oder einer instabilen Einkommenslage nicht 
erfüllen konnte. Vor allem unter den Versicherten der Selbstständigen im städtischen 
und ländlichen Gebiet war der Anteil dieser Nicht-Beitragszahler sehr groß. Im Jahr 
2002 gehörten 33,7% der Versicherten zu dieser Gruppe (ebenda: 292).    
Solange diese Gruppe von den staatlichen Rentenversicherungen ausgeschlossen 
bleibt, ist es schwer zu behaupten, dass die NRV das Prinzip des Universalismus 
effektiv verwirklicht. Das Problem der Rentenreform 1999 bestand genau darin, dass 
die Reform unzureichende Maßnahmen für die effektive Erweiterung unternommen 
hatte. Die Maßnahmen beschränkten sich auf kleine Änderungen wie die Teilung der 
Rente für die erste Gruppe und die Erweiterung der Sonderrente für die zweite Grup-
pe, aber sie verharrten außerhalb eines grundlegenden Lösungskonzepts.  
Schließlich stellte die Erweiterung des Empfängerkreises die Vollendung der Durch-
führung der NRV dar, die von Anfang an den Universalismus der Mitgliedschaft 
vorausgesetzt hat. Durch die Vollendung der Erweiterung der NRV auf Arbeitneh-
mer in Betrieben mit weniger als 5 Beschäftigten und Selbstständige im städtischen 
Gebiet verlor das wichtigste Merkmal der Sozialpolitik des developmental state, ‚Se-
lektivität’, an Bedeutung. Gleichzeitig zeigte aber die Rentenreform 1999 ihre Defi-
zite in der effektiven Gewährung der Leistungsrechte für Nicht-Erwerbstätige sowie 
Personen mit instabilen Einkommens- und Beschäftigungsverhältnissen und in der 
Stärkung der Leistungsrechte, die weitere Reformen hervorrufen könnten.   

Beitrag-, Steuer- und Arbeitspflicht  

Zu den Maßnahmen der Sicherung der finanziellen Stabilität gehörte auch die Erhö-
hung der Beitragssätze. Sie sollten zuerst bei 9% bleiben. Aber anhand der geringen 
Kürzung des Leistungsniveaus wurde vorausgesehen, dass die Beitragssätze bis 
19,1% ansteigen würden, um finanzielle Defizite zu vermeiden (Kim, Y./Seok, J. 
1999: 102). Das Verhältnis zwischen Beitrag und Leistung der NRV, hohe Leistung 
und niedrige Beitrag, erfuhr auch eine Veränderung: Ein hoher Beitrag und eine hohe 
Leistung kam nun statt niedrigem Beitrag und niedriger Leistung zum Tragen. Aller-
dings sollte das Verhältnis jedes fünfte Jahr geprüft werden. Auch sollte die schritt-
weise Verschiebung des Rentenbezugsalters von 60 auf 65 Jahre zur finanziellen 
Entlastung beitragen, die erst ab 2013 gestartet werden sollte. Durch diese Umwand-
lung schuf die NRV die wohlfahrtsstaatliche Form der Verhältnisse von Pflichten 
und Rechten: starke Pflichten und starke Rechte. Außerdem war die produktive 
Wohlfahrt, die vor allem die Arbeitspflicht zu stärken neigte, schwach ausgeprägt.        
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Schließlich war in den Policy-Prinzipien der Rentenreform 1999 ein mäßiger Wandel 
vom developmental welfare system zum Wohlfahrtsstaat festzustellen. Erstens wurde 
die Verantwortung des Staates für das Risiko des Alters gegen den Angriff des 
Marktliberalismus erfolgreich verteidigt. Zweitens verlor bei der Rentenversicherung 
die Zielsetzung des deveolpmental state, die Förderung des Wirtschaftswachstums, 
die bedeutende Rolle bei der Zielsetzung der NRV. Dementsprechend wurde die 
Unabhängigkeit der Verwaltung der Rentenreserve verstärkt. Die Lohnersatz- und  
Einkommensumverteilungsfunktion konnten weiterhin ihre feste Stellung in der 
NRV behaupten. Die Einheitlichkeit der Verwaltung, die einen nationalen Risikopool 
mit sich brachte, blieb auch nach der heftigen Auseinandersetzung zwischen den 
Diskurskoalitionen in der Strukturreform unangetastet. Drittens wurde der selektive 
Charakter der Rentenversicherung des developmental welfare system durch die 
Vollendung der formellen Erweiterung des Versichertenkreises aufgehoben. Viertens 
stattete sich die NRV mit dem wohlfahrtsstaatlichen Typus von Rechte-Pflichten-
Verhältnissen, ‚starke Pflicht und starke Rechte’ aus. Insgesamt war bei den Policy-
Prinzipien der Wandel vom developmental welfare system zum Wohlfahrtsstaat fest-
zustellen. Aber die Deutlichkeit des Wandels verringerte sich anhand der folgenden 
Defizite. Erstens verlor die Kapitalansammlung an Bedeutung, aber es gab immer 
noch keinen klaren Konsens darüber, auf welches übergeordnetes wohlfahrtsstaatli-
ches Ziel sich die NRV richten sollte. Obwohl in den Policy-Prinzipien die Lohner-
satzfunktion festgelegt war, prägte keine Lebensstandardsicherung, sondern die Ar-
mutsbekämpfung bzw. Bekämpfung der Altersarmut die Diskussion der Rentenre-
form 1999. Zweitens besaß das versicherungstechnische Äquivalenzprinzip eine ü-
berproportionale Bedeutung. Bei der Gestaltung der Leistungsrechte wurden die 
Maßnahmen, die auf dem Ausgleich der sozialen Risiken beruhten, schwach einge-
setzt. Der dritte und entscheidende Mangel der Rentenreform 1999 lag darin, dass 
sich die Erweiterung des Versichertenkreises nur auf die formelle Ebene beschränkte. 
Die Effektivität des Universalismus der NRV wurde durch mehrere absichtliche und 
unabsichtliche Lücken eingeschränkt.                  
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Tabelle 8-15  Sozialpolitische Konzepte, Akteure und globale Einflüsse bei unterschiedlichen Diskurskoalitionen (Policy-
Community bei der Rentenreform 1999) 

Diskursive Deu-
tungsmuster 

‚Markt/Wachstum’  ‚balanced development’ Rentenreform 1999 

Soziale Frage Alterung als Auslöser der finanziellen 
Belastung; Problem-Lernen der finan-
ziellen Instabilität. 

Alterung als Auslöser des Wohlfahrts-
bedarfs; Problem-Lernen der finanziellen 
Instabilität. 

Problem-Lernen der finanziellen In-
stabilität. 

Reform-
notwendigkeit 

Notwendigkeit der finanziellen Stabili-
tät; Vorbeugen der negativen Wirkung 
auf Wirtschaftswachstum.  

Notwendigkeit der finanziellen Stabilität 
durch die Verbesserung der Fondverwaltung; 
Planmäßige Erweiterung der NRV.  

Notwendigkeit der Erweiterung der 
NRV und  der finanziellen Stabilität. 

Staatliche Ver-
antwortung 

Schwächung der Sozialversicherung.  Systemerhalten der NRV. Systemerhalten. 

Differenzierung  
des Ziels  

Radikale Senkung der Lohnersatzquote; 
Systemreform: Einkommensrelevante 
Rente und Grundrente; marginale Ände-
rung bei Fondsmanagement.  

Geringe Senkung des Leistungsniveaus;   
Keine strukturelle Veränderung der Finanzie-
rung und Verwaltung; Erhöhung  
der Transparenz des Managements. 

Milde Senkung des Leistungsniveaus; 
geringe Änderung bei Finanzierungs-
system;  Erhöhung der Transparenz 
des Managements.  

Individuelles 
Recht 

 

Erweiterung durch die Grundrente,  
aber später durch das Fürsorgesystem. 

Formelle Erweiterung auf Selbstständige  
und Arbeitnehmer in weniger als  
5 Beschäftigten; Erweiterung der Sonderren-
te, Teilung der Rente bei der Scheidung. 

Formelle Erweiterung auf Selbststän-
dige und Arbeitnehmer in Betrieben 
mit weniger als  
5 Beschäftigten; Erweiterung der Son-
derrente, Teilung der Rente bei  
der Scheidung. 

Beitragssätze Niedrig halten: 8% oder 9%.  Mittelfristig 9% und langfristig max. 
12,65%. 

Erhöhung auf 9%; 5jähriges Bere-
chungssystem.  

Akteure PGNRV; KDI; Wirtschaftsministerien; 
Arbeitgeberverband. 

MfGW; PBPD; DKGB. — 

Wissensdiffusion Weltbank; Japanisches Modell. ILO. — 

Quelle: Eigene Darstellung
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9 Fallstudie II: Existenzsicherung als soziales Recht? Institutionelle Struktur 
und diskursive Deutungsmuster der Existenzsicherung. 

 

Die Aufgabe dieses Kapitels besteht darin festzustellen, ob das Existenzminimums-
system in Südkorea Merkmale der Wohlfahrtsstaatlichkeit aufweist. Dafür soll ein 
systematischer Vergleich zwischen dem alten Lebensunterhaltsschutzsystem und 
dem neuen Volksexistenzsicherungssystem seit 1999 unter Berücksichtigung der drei 
folgenden Aspekte durchgeführt werden: 1) Leitmotiv der Institutionen, 2) Struktur 
der Policy-Community und 3) Policy-Prinzipien.  

9.1 Existenzsicherung im developmental welfare system in Südkorea  

9.1.1 Diskursive Deutungsmuster und Prozess der Entwicklung des   
Lebensunterhaltsschutzsystems im developmental welfare system 

Soziales Problem ‚Armut’  

Eine bestimmte soziale Angelegenheit wird erst dann ein ‚soziales Problem’, wenn 
sie im politisch-sozialen Diskurs aufgegriffen (Thematisierung) und befunden wird, 
dass sie im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen steht (Problematisierung) 
(Leisering 1993: 488). Das Bezugsproblem des Existenzminimumssystems, Armut’ 
muss erst gesellschaftlich konstituiert werden, um das Motiv für politische Reaktio-
nen zu liefern. Nach Leisering (ebenda) ist das Konstituieren des Problems ‚Armut’ 
aus drei ausdifferenzierten Aspekten auszufüllen. Der erste Aspekt bezieht sich auf 
die Thematisierungsebene. Er betrifft die Fragen nach dem Grad  der Thematisierung. 
Der zweite Aspekt ist die Beschreibung der Armut. Er betrifft die Auffassung, wobei 
es um die Fragen geht, wer von der Armut betroffen ist, „welche Ursache und For-
men Armut hat und welche Maßnahmen politischer Bekämpfung angezeigt erschei-
nen“ (ebenda: 489). Beim dritten Aspekt handelt es sich um den Armutsbegriff. Zum 
einen betrifft er das Problem der Bezugseinheit. Zum anderen umfasst er die Frage, 
„ob Armut primär materielle Mängellagen bezeichnet oder andere Lebensdimensio-
nen als begriffskonstitutiv angesehen werden“ (ebenda). Während es bei dem ersten 
Aspekt darum geht, inwieweit das Problem der Armut in der Öffentlichkeit themati-
siert wird, bezeichnet Leisering (ebenda) den zweiten und dritten Aspekt zusammen-
fassend als Armutsbilder. Weil die Armutsbilder von unterschiedlichen Interessen 
und Wertvorstellungen abgeleitet bzw. beeinflusst werden, können normalerweise 
mehrere Armutsbilder in einer Gesellschaft konstituiert werden (ebenda).    
Weil diese Arbeit sich auf die Annahme stützt, dass die Staat-Gesellschaft-
Beziehung einen bedeutenden Einfluss auf die Thematisierung und Bearbeitung der 
sozialen Probleme hat, bezieht sich dieses Kapitel auf die Thematisierung der Armut 
im developmental state. Es lassen sich zwei Entwicklungsphasen der Staat-
Gesellschaft-Beziehung in Südkorea unterscheiden, in denen sich das Lebensunter-
haltsschutzsystem entwickelte und entfaltete: Die erste Phase erstreckt sich von 1960 
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bis 1979 (3. und 4. Republik)266 und die zweite Phase von 1980 bis 1987 (5. Repu-
blik)267.  
In der ersten Phase (1960-1979) herrschte in Südkorea Massenarmut, wie im Kapitel 
7.1.1. geschildert wurde. 1962 lag das BIP pro Kopf bei ca. 80$, damit war Südkorea 
eines der ärmsten Länder in der Welt (Lee, H. 1990: 75). Die Armut war allgegen-
wärtig und darüber wurde überall offen gesprochen. Auch die Regierung, die durch 
den Militärputsch im Jahr 1960 an die Macht gekommen war, begründete mit der 
Massenarmut ihre illegale Machtsübernahme und versprach die Befreiung von der 
Armut. Die Bekämpfung der Armut besaß den dritten Platz auf der Liste der „Sechs 
öffentlichen Versprechen der Revolution“ (Kwon, H. 1989: 62).  
Von der Armut war die Mehrheit der Gesellschaftsgruppen und der Landesteile be-
troffen, es herrschte „Massenarmut“. Nach der Armutsgrenze vom KDI lebten 1965 
ca. 54% der städtischen und ca. 35,8% der ländlichen Bewohner in absoluter Armut 
(Tabelle 7-1). Der Begriff der Armut bezog sich auf die materielle Notlage, die die 
Existenz der Massen bedrohte. Als Ursache der Armut wurde hauptsächlich die Ver-
zögerung der Modernisierung angesehen, die sich wiederum vornehmlich auf die 
Rückständigkeit der Industrialisierung zurückführen ließ (Siehe Kapitel 7.1.1). In 
diesen vorherrschenden Armutsbildern war es der Regierung gelungen, die Idee zu 
entwickeln, dass das Wirtschaftswachstum der einzige und beste Weg zur Überwin-
dung der Massenarmut, Konstruktion des Wohlfahrtsstaates und Förderung des ho-
hen Lebensstandards sei (Hwang, G. 2003: 29).268 Diese Ökonomisierung der Ar-
mutsfrage wurde durch die kollektive Verantwortung der traditionellen Dorfge-
meinschaft ergänzt, die durch die vom Staat initiierte gesellschaftliche und kulturelle 
Reformbewegung der ‚Neuen-Dorf-Bewegung’ (‚Saemaulungung’) praktiziert wurde 
(Siehe Kapitel 7.1.1.). Die Kooperation von Dorfgemeinschaft und Regierung in der 
Neuen-Dorf-Bewegung bestand zum einen aus Projekten zur Verbesserung des Ein-
kommens und der Infrastruktur. Zum anderen stellte die Verbesserung des Human-
vermögens einen wichtigen Bestandteil der Bewegung dar, der eine Schlüsselrolle 
für die erfolgreiche Reduzierung der Armut auf dem Land gespielt hat. Die Erwach-
senenbildung umfasste sowohl das technische Wissen als auch eine geistige Aufklä-
rung, die die Beteiligten zur kollektiven Bewältigung der Armut führen sollten269 
(Kwon, S. 1997).  
Die zweite Phase (1980-1987) war durch die Verdrängung und Regulierung der 
Armut270 und die Entstehung alternativer Armutsbilder geprägt. Mit dem Erfolg 
des Wirtschaftswachstums in den 60er und 70er Jahren konnte die massive absolute 
Armut radikal abgebaut werden (Siehe Tabelle 7-1), während die relative Armut zu-
nahm (Park, S. 1993: 24). Trotzdem dominierte immer noch der Begriff der absolu-
ten Armut in der Messung und Problematisierung der Armut (Shuh, S. u.a. 1981: 89). 

                                                 
 
266 Sehr starker Staat, sehr schwacher Markt (Staat oberhalb der Gesellschaft) (Kap.5.1.) 
267 Starker Staat, abhängiger Markt (Staat oberhalb der Gesellschaft) (Kap.5.1.). 
268 “The images of mass poverty, for example, enabled the military government (1961-1979) to devel-

ope the idea that economic growth is the only and the best way to achieve the resolution of mass 
poverty, the construction of welfare state, and promotion of high living standards” (Hwang, G. 
2003: 29). 

269 Die Leitideen der Bewegung lauteten Fleiß, Selbsthilfe und Zusammenhalt. 
270 Vgl. Piven/Cloward 1977. 
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Nach Shuh, S. u.a. (ebenda), die maßgebenden Einfluss auf die Armutspolitik ausge-
übt haben, wurde aus zwei Gründen der Begriff der absoluten Armut gegenüber dem 
Begriff der relativen Armut bevorzugt. Zum einen war die Armutsgrenze der relati-
ven Armut arbiträr. Zum anderen war der Begriff der relativen Armut im internatio-
nalen Vergleich schwer anzuwenden (ebenda: 90-91). In den dominanten Armutsbil-
dern war die Armut nur ein vorübergehendes Phänomen, das nur bestimmte Teile der 
Bewohner betraf, die jedoch nicht fest fixiert waren. In den meisten wissenschaftli-
chen und policy-relevanten Studien über Armut wurden statt des Begriffes der Ar-
men, der auf klassenrelevante gesellschaftliche Strukturen hinwies, die neutralen 
Begriffe wie ‚Kleinbürger’( : Yongsemin) oder ‚Bewohner mit niedrigem 
Einkommen’ ( 得 : Sushodugchung) angewendet (Vgl. Lee, D. 1991: 174-177). 
Auch der Bericht von Shuh, Shang-Mok u.a. beim KDI (1981) trug den Titel ‚Aktu-
elle Lage der Armut und Maßnahmen für Kleinbürger’. Die Verdrängung und Unter-
schlagung der Armut wurde von der Idee der Regulierung der Armut begleitet, 
wonach die Armen als Auslöser des Chaos angesehen wurden, deren Gefahrenpoten-
zial durch die Armutspolitik bzw. die Sozialhilfepolitik reguliert werden sollte (Vgl. 
Piven/Cloward 1977). Im Bericht von Shuh, S. u.a. (1981) bezogen sich die Motive 
der Armenpolitik nicht auf sozialpolitische Problemlagen wie die Unterentwicklung 
der sozialen Sicherung, die Zunahme der relativen Armut und die Erhöhung der Er-
wartungshaltung gegenüber der Sozialpolitik, sondern auf die geographische Kon-
zentration der Kleinbürger und die Verbreitung des Slums. Die Konzentration der 
Armen habe nicht nur die Probleme der Urbanisierung wie das Wohnungs-, Ver-
kehrs-, und Umweltverschmutzungsproblem, sondern auch soziale Probleme wie 
soziale Instabilität ausgelöst (ebenda: 154). „Es könnte immer soziale Unruhen aus-
lösen, wenn die sozial und ökonomisch hinfälligen Schichten sich massenhaft und 
konzentriert ansiedeln würden. Sie könnten von den Aufsässigen leicht provoziert 
werden, besonders wenn die Gesellschaft instabil ist“ (ebenda: 154). Es entstanden 
„Sicherheitsängste“271, die durch den Anti-Kommunismus noch mehr verstärkt wur-
den. Die Armen wurden vornehmlich als ein Störfaktor der gesellschaftlichen Stabili-
tät pathologisiert, die sowohl durch sozialpolitische als auch durch sicherheitspoliti-
sche Maßnahmen reguliert werden sollten. Die Pathologisierung der Armen wurde so 
weit getrieben, dass die Armen als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft dargestellt 
wurden272. „Die Obdachlosen sind die Personen, die keinen Wohnsitz haben, …. und 
bei normalen Bürgern Angst durch Betteln usw. auslösen“ (Jung, W. 2003: 354).  
Entsprechend des Begriffes der Armen wurden die Ziele der Armutspolitik folgen-
dermaßen festgelegt (Shuh, S. u.a. 1981: 78-79): 1. Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen der Kleinbürger, 2. Verhinderung der Erblichkeit der Armut, 3. Auf-
bau der Grundstruktur der Selbsthilfe für Kleinbürger, 4. Lebensunterhaltsschutz für 
arbeitsunfähige Kleinbürger, 5. Verhinderung der Konzentration der Kleinbürger in 

                                                 
 
271 Piven/Cloward 1986: XXX. 
272 Die Regulierung der Armut durch die repressiven Maßnahmen war am deutlichsten in den Einrich-

tungen der Arbeitslager für Obdachlose festzustellen. Hierzu zählen z.B. die Arbeitstruppen zur 
Selbsthilfe ( 勤 隊), die ohne gesetzliche Grundlage gegründet und deren Existenz bis vor 
kurzer Zeit offiziell geleugnet wurden, hielten ca. 2300 Personen im Jahr 1982 fest und zwangen sie 
zu arbeiten (Hangyureh 21, 2005(573)).   
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großen Städten, 6. Verbesserung der Gesundheit und Lebensumwelt und 7. Verbesse-
rung der Lebenseinstellung. Jedoch besaß der Lebensunterhaltsschutz, der einen di-
rekten Zusammenhang mit der staatlichen Fürsorge aufwies, keine wichtige Bedeu-
tung unter den vielen Zielsetzungen. Der Schwerpunkt lag in der Förderung der 
Selbsthilfe und in der Verhinderung der Konzentration der Armen in den großen 
Städten. Der Maßnahmenkatalog der Armutspolitik, der in drei Maßnahmenbereiche 
unterteilt wurde, gab ein ähnliches Bild wieder (ebenda: 79-83): 1. Aufbau der 
Grundlage der Selbstständigkeit, 2. Verbesserung der sozialen Dienstleistungen und 
3. Verhinderung der Konzentration der Kleinbürger in den großen Städten. In den 
zwei Maßnahmenbereichen von 1. und 3. wurden einige neue aktive Vorschläge ge-
macht, wie die Verbesserung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder die Erweite-
rung der Kredite für Kleinbürger im ersten Bereich (ebenda: 354-367) und die Bei-
hilfe für die auf dem Land neu angesiedelten Kleinbürger und die Erweiterung der 
Unterstützungsmaßnahamen für  Selbsthilfe in den kleinen Städten im dritten Be-
reich (ebenda: 382-383). Dagegen sollte im zweiten Bereich eine Schwerpunktver-
schiebung vom passiven Schutz zur aktiven Förderung der Selbsthilfe stattfinden. 
Einerseits sollten die Förderungsmaßnahmen der Berufsausbildung für Arbeitsfähige 
erweitert werden. Anderseits sollten nur marginale Verbesserungen im Lebensunter-
haltsschutz für Arbeitsunfähige unternommen werden (ebenda: 333-338). Die 
Schwerpunktverschiebung war in diesem Vorschlag klar zu erkennen. Es sollten 
nämlich die Beihilfe für das Heizen abgeschafft und die gesparten Mittel für die Ein-
richtung der Hilfskasse für die Förderung der Selbsthilfe eingesetzt werden (ebenda: 
55). Neben diesem Punkt, bei der Regulierung der Armut die Priorität der Förderung 
der Selbsthilfe und der Verhinderung der Konzentration der Armen gegenüber dem 
passiven Einsatz der Fürsorgeleistung einzuräumen, gab es eine weitere Richtung zur 
Behandlung des Armutsproblems: Die problematisierende Darstellung der Armut 
wurde aus der Öffentlichkeit verdrängt und isoliert. In diesem Kontext wurden nicht 
nur Massenmedien streng kontrolliert; auch zu einigen durch die Regierungsfor-
schungsinstitutionen durchgeführten Armutsstudien erhielt die Öffentlichkeit keinen 
Zugang. Sehr häufig wurden die Studien nur für begrenzte Kreise veröffentlicht.  
Eine andere die Zeit kennzeichnende Besonderheit der Armutsthematisierung lag 
darin, dass trotz des beschränkten Freiraums für Meinungsäußerung und wissen-
schaftliche Öffentlichkeitsbildung eine Herausforderung an dominante Armuts-
bilder von der Seite der sozialen Bewegungen, vor allem der Arbeiterbewegung und 
der städtischen Armenbewegung, gestellt wurde, die nah an den betroffenen ‚Armen’ 
standen. Zwar beschränkten sich die Forderungen der sozialen Bewegungen auf eng 
begrenzte Maßnahmebereiche, wie den der Lebensunterhaltssicherung durch Garan-
tie des Mindestlohnes und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen (Arbeiterbewe-
gung) und der Verbesserung der Wohnsituation durch bewohnerfreundliche Stadt-
planungspolitik (städtische Armenbewegung). Aber deren Armutsbilder unterschie-
den sich besonders stark in zwei Punkten von den dominanten Armutsbildern. Zuerst 
wurde die Armut nicht als vorübergehende Lebenslage, sondern als eine relativ feste 
soziale Schichtbildung aufgefasst, die den Armen den Zugang zu den Früchten des 
rasant wachsenden koreanischen Wirtschaftswachstums systematisch versperrte 
(Kim, J. 1985; Suh, G. 1987). Zweitens wurden die Ursachen der Armut vor allem in 
den Entwicklungs- und Industrialisierungsstrategien des südkoreanischen develop-
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mental state gesucht. Die Armut der Bauern, der Arbeiter und der städtischen Armen, 
den sog. ‚Minjung’ ( ) sei die notwendige Grundlage für die erfolgreiche Indust-
rialisierung und die Ausbeutung des südkoreanischen Kapitalismus gewesen (Han, S. 
1991; Park, H. 1986). Die sozialen Bewegungen erhoben die politische Forderung 
nach einem Recht auf einen Mindestlebensstandard. Darin wurden viele andere ‚re-
formistische’ Maßnahmen zusammengebündelt, die sich allerdings nicht auf das 
Recht auf fürsorgliche Mindestsicherung, sondern auf das Recht auf Wohnen und auf 
Mindestlohn bezogen. Diese reformistischen Richtungen konnten sich wegen der 
strikten Repression sowie der Verdrängung der Armutsfrage bzw. der sozialen Fra-
gen im autoritären developmental state schwer entfalten. Deren Vertreter wurden 
eher zum Objekt der Regulierung als zum Subjekt der Gestaltung der staatlichen 
Armutspolitik. Sie legten jedoch einen bedeutenden ideellen Samen in die Erde, der 
später teilweise in der Programmatik der Wohlfahrtsbewegungen in den 90er Jahren 
seine Verbreitung fand: die Suche nach den gesellschaftsstrukturellen Ursachen der 
Armut und das Recht auf das Existenzminimum für alle.   

Entwicklung des Lebensunterhaltsschutzsystems im developmental welfare sys-
tem 

Bis 1961 gestalteten die ‚Verordnung für Chosun-Hilfe’ von 1944 unter der japani-
schen Kolonialherrschaft und die ‚Verordnung für Gesundheit und Hygiene’ unter 
der amerikanischen Besatzungsmacht das Existenzminimumssystem in Südkorea. In 
dieser Zeit lag der Schwerpunkt der Armutspolitik in der kurzfristigen Verminderung 
der Notfälle. Der Einsatz der Maßnahmen beschränkte sich hauptsächlich auf die 
Reduzierung der Fälle von Hungertod, die minimale Lebensunterhaltsunterstützung 
für Arme und die öffentliche Gesundheitsversorgung, wobei die ausländischen Hilfs-
organisationen die Hauptakteure darstellten. Überdies erfassten die Hilfsmaßnahmen 
nur bestimmte Gruppen der Armen, d.h. „gute (würdige)“ Arme, vor allem Waisen-
kinder, Ältere und Behinderte. Es waren in der Politik von beiden Besatzungsmäch-
ten keine Hinweise auf eine langfristige und aktiv gestaltete Richtlinie des Existenz-
minimumssystems zu erkennen, die angesichts der Massenarmut nach dem Bürger-
krieg (1950-1953) dringend notwendig gewesen wäre (Lee, D. u.a. 1991: 239-240; 
Soh, H. 1996: 21).   

Einführung des Lebensunterhaltsschutzsystems (1961) 

Der Erlass des Lebensunterhaltsschutzgesetzes vom Jahr 1961 stellte den Versuch 
zur Einführung einer systematischen Grundlage der Armenfürsorge dar. Das Gesetz 
übernahm die wesentlichen Teile des alten Systems der ‚Verordnung für Chosun-
Hilfe’ von 1944’. Es gewährte nur bestimmten Bevölkerungsgruppen Hilfeleistungen, 
nämlich denjenigen, die als arbeitsunfähig eingestuft wurden. Diese Gruppen (Ältere 
über 65 Jahre, Kinder unter 18 Jahren, Schwangere und geistig oder körperlich Be-
hinderte) durften die Hilfe bekommen, wenn sie keine unterhaltspflichtigen Angehö-
rigen hatten. Die Erneuerung der Armenpolitik blieb marginal, es handelte sich dabei 
um eine formale Verrechtlichung der Zielsetzung und des Empfängerkreises der Ar-
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mutspolitik. Zunächst überwand das System mit der Ersetzung der administrativen 
Verordnung durch das Gesetz den provisorischen und willkürlichen Charakter und 
verfügte über eine gesetzliche Grundlage, die eine konstantere Ausführung der Ar-
mutspolitik ermöglichte; insofern wurde durch das Gesetz das erste moderne Fürsor-
gesystem in Südkorea geschaffen. Dann wurde das Ziel von der Verminderung der 
Notlage auf die ‚Erhöhung der sozialen Wohlfahrt’ ausgedehnt (§1 LSG) und des-
halb der Leistungskatalog über den Lebensunterhalt hinaus auf medizinischen Schutz, 
Geburtsschutz und Bestattungsschutz erweitert. Der Schutz sollte ein ausreichendes 
Niveau der Gesundheitsversorgung und Kulturstandards gewährleisten. Zudem hatte 
das Gesetz einige Ausnahmenregelungen hinzugefügt, in denen der Empfängerkreis 
in Ausnahmefällen weiter ausgedehnt wurde. Beispielweise durften die Mütter, die 
Kinder unter 18 Jahren erzogen, und die fünf oben genannten Gruppen, deren Unter-
haltspflichtige aus dringenden Gründen die finanzielle Unterstützung nicht leisten 
konnten, auch Leistungen beziehen (Jung, M. 1996: 337; Lee, D. u.a. 1991: 246). Die 
Ausführung des Gesetzes und damit die Verbesserung des Fürsorgesystems kam 
jedoch nicht zu Stande, weil der Erlass der Ausführungsverordnung, welcher unent-
behrlich für die Umsetzung des neuen Gesetzes war, weiter verschoben wurde. Des-
wegen konnte das Gesetz nur begrenzt ausgeführt werden und die Leistungen be-
schränkten sich zunächst hauptsächlich auf die Verteilung des Hilfsgetreides (Lee, D. 
u.a. 1991: 247). Zudem war die Ausführung der Leistungen weiterhin von der Haus-
haltslage und den willkürlichen Entscheidungen der Regierung abhängig, d.h. die Art, 
die Höhe und der Empfängerkreis der Hilfemaßnahmen wurde von der Staatsverwal-
tung je nach finanzieller Situation willkürlich gestaltet. Es gab keine Festsetzung 
eines ausreichenden Niveaus der Gesundheitsversorgung und Kulturstandards, das 
für die Festsetzung der Höhe der Hilfe und die Empfängerauswahl notwenig gewesen 
wäre (Choi, C. 1991: 142). Aus finanziellen Gründen wurde nur ein Lebensunter-
haltsschutz gewährt, andere Leistungsarten, wie medizinischer Schutz, Geburtsschutz 
und Bestattungsschutz wurden nicht in die Praxis umgesetzt. Außerdem wurde die 
Empfängerzahl auf eine bestimmte Zahl begrenzt273.  Erst 1969 wurde die Verord-
nung in Kraft gesetzt, allerdings ohne Ausführungsregeln auf der Ministeriumsebene 
(Shuh, S. u.a. 1981: 180).  
Diese zögerliche Umsetzung des LSS war auf folgende Faktoren zurückzuführen. 
Erstens wurde der Gesetzerlass des Lebensunterhaltsschutzes nicht aus einem sozi-
alpolitischen Motiv, d.h. der effektiven Beseitigung der Armut, sondern aus einem 
politischen Motiv, der Stabilisierung des Militärregimes, initiiert. Die Militärregie-
rung, die mit dem Militärputsch 1961 die politische Macht erlangt hatte, litt unter 
einem Mangel an Legitimation. Die Militärregierung versuchte durch die symboli-
sche Aktion der Sozialgesetzgebungen die politische Instabilität zu überwinden. Es 
gab die Überlegung in der Militärregierung, dass die Armutsbeseitigung durch das 
Wirtschaftswachstum nur langfristig erfolgen könne und deswegen kurzfristig eine 
Ergänzung der sozialpolitischen Maßnahmen das Vertrauen der Bevölkerung wecken 
würde (Lee, S. 1991: 18; Lee, I. 1994: 64-65). Dieses politische Motiv ließ sich an-
hand von zwei Tatsachen deutlich ablesen. Erstens konzentrierten sich die Aktivitä-

                                                 
 
273 Von 1966 bis 1973 blieb die Zahl der Empfänger konstant bei 283,000 Personen (Choi, C 1991: 

142).  
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ten der Gesetzgebung auf den Zeitraum zwischen dem Militärputsch (1961) und der 
Präsidentenwahl (1963), in dem die Militärregierung dringend die Unterstützung der 
Bevölkerung benötigte. 17 sozialpolitische Gesetze einschließlich des Lebensunter-
haltsschutzgesetzes wurden in diesem Zeitraum erlassen, während in dem darauf 
folgenden Zeitraum zwischen 1964 und 1967, in dem die politische Stabilität eini-
germaßen erreicht wurde, kein einziges Gesetz erlassen wurde274 (Lee, I. 1994: 68). 
Zweitens wurde in den herrschenden Armutsbildern das Armutsproblem nicht als 
soziales Problem, sondern eher als wirtschaftliches Problem definiert. Nach der do-
minanten Deutung, die sowohl von den Mitgliedern des ‚Höchsten Rates für Natio-
nale Rekonstruktion’ als auch von der Bevölkerung geteilt wurde, konnte nicht Sozi-
alpolitik, sondern Wirtschaftswachstum die Massenarmut beseitigen. Es gab auch 
keine nennenswerten Forderungen aus der Bevölkerung und den organisierten Inte-
ressengruppen nach staatlicher Sozialpolitik. Für den Ausbau der staatlichen Sozial-
leistungen war keine Initiative seitens der Wohlfahrtsadministrationen der Regierung 
festzustellen (Lee, S. 1991: 19). In der Tat hatte zwar die Militärregierung die Ar-
mutsbekämpfung als eine ihrer wichtigsten Aufgaben deklariert. Die Aufgabe sollte 
jedoch durch die erfolgreiche Ausführung des ersten Fünfjährigen Wirtschaftsplans 
erfüllt werden, den die Militärregierung im Jahr 1962 vorgelegt hatte. Drittens war 
der Einfluss der Balanced-Development-Diskurskoalition auf das Gesetz des Le-
bensunterhaltsschutzes 1961 sehr begrenzt. Sie wurde vor allem von der KSS, der 
Beratungsorganisation des MfGSA, vertreten. Die Interessen der KSS lagen in der 
Thematisierung der Arbeiterfrage und damit auch in der Einführung der Sozialversi-
cherungen, zuerst der Krankenversicherung und später der Rentenversicherung. 

Revision des Lebensunterhaltsschutzgesetzes (1982) 

Mit dem Erlass des Lebensunterhaltsschutzgesetzes nahm der Aufbau des Fürsorge-
systems in Südkorea seinen Anfang. Zuerst wurde das ‚Gesetz für provisorische 
Maßnahmen für die Aufsicht der Hilfe zur Selbsthilfe’ (1968) eingeführt. Das sollte 
die Durchführung der Arbeitshilfen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) regeln, die 
1963 mit Unterstützung der Getreidehilfe von den USA (PL 480) gestartet wurden. 
Im Jahr 1977 wurde durch den Erlass des ‚medizinischen Schutzgesetzes’ der medi-
zinische Schutz, der zwar formell im Gesetz stand, aber nicht ausgeführt wurde, ge-
trennt vom LSS als ein unabhängiges System eingeführt (Noh, I., u.a. 1995: 135). 
Dabei handelte es sich um die Ergänzung der Gesundheitsversicherung für Staatsbe-
dienstete und Lehrer in privaten Schulen, welche im selben Jahr eingeführt wurde.275 
Der Empfängerkreis des medizinischen Schutzes erweiterte sich nun über den des 
LSS hinaus: Er umfasste neben Empfängern des Lebensunterhaltsschutzes Bewohner 
in Katastrophengebieten, Staatsbedienstete und deren Familien, Erhalter des traditio-

                                                 
 
274 In der Präsidentenwahl 1967, in der durch wirtschaftlichen Erfolg die Wiederwahl des Präsidenten 

Park als gesichert angesehen wurde, hatten die sozialpolitischen Themen fast gar keine Bedeutung 
im Wahlprogramm des Präsidenten Park (Kwon, M. 1989: 90).  

275 Die beiden Gesetze, ‚Gesetz für die Gesundheitsversicherung für Staatsbedienstete und Lehrer in 
privater Schule’ und ‚Gesetz für medizinischen Schutz’ wurden am selben Tag, 31.12.1977, erlas-
sen. 
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nalen Kulturgutes, Geschlechtskranke mit geringem Einkommen usw. Den Empfän-
gern wurden keine Geldleistungen, sondern medizinische Dienstleistungen angebo-
ten, die nach dem Schutzgrad unterschiedlich gewährt wurden (Lee, D. u.a. 1981: 
250). 1979 wurde der Bildungsschutz eingeführt, der dem Lebensunterhaltsschutz-
empfänger die Studiengebühr in der Mittelschule erstatten sollte. Beihilfen für Heiz-
kosten wurden ebenfalls im selben Jahr eingeführt. 1981 wurden Maßnahmen der 
Berufsausbildung für Lebensunterhaltsschutzempfänger realisiert, um die Vererbung 
der Armut an die nachkommende Generation zu verhindern.              
Unter den Fortschritten des Existenzsicherungssystems zog die Reform des Lebens-
unterhaltsschutzgesetzes von 1982 besondere Aufmerksamkeit auf sich, weil die 
gesetzliche Grundlage, d.h. das Lebensunterhaltsschutzgesetz in der Reform voll-
ständig revidiert wurde. Alle oben geschilderten Verbesserungsmaßnahmen wurden 
darin aufgenommen. Allerdings wurde die Revision des Fürsorgesystems durch die 
politischen Aktionen der Armutsbekämpfungsmaßnahmen (1982) begleitet. Wie im 
Kapitel 7.1. gezeigt wurde, erklärte die 5. Republik den Aufbau des Wohlfahrtsstaa-
tes als eines der drei Hauptregierungsziele, die durch die Befreiung von „Drei Gro-
ßen Schmerzen ( 大苦 ), Armut, Krieg und Repression“ erreicht werden sollte, 
wobei die Bekämpfung der absoluten Armut besonders betont wurde276. Der Präsi-
dent wies im Februar und Juni 1981 demonstrativ darauf hin, dass Maßnahmen ge-
gen die Konzentration der Kleinbürger in großen Städten und für die vollständige 
Armutsbekämpfung entwickelt werden sollten (Noh, I. u.a.  1995: 136). Im März 
desselben Jahres gab der Premierminister bei KDI die Entwicklung eines Maßnah-
menkonzeptes in Auftrag, das durch ein Forschungs- und Beratungsteam ausgearbei-
tet werden sollte. Schließlich wurde der Endbericht ‚Aktuelle Lage der Armut und 
Maßnahmen für Kleinbürger’ vorgelegt und danach ein umfangreiches Maßnahmen-
bündel von der Regierung vorgestellt, das mit der Zustimmung von 7 Ministern, 
nämlich dem Arbeitsminister, dem Gesundheits- und Wohlfahrtsminister, dem Bau-
minister, dem Landwirtschafts- und Fischereiminister, dem Finanzminister wie auch 
dem Wirtschaftsminister vom Premierminister vorgelegt wurde. Der Schwerpunkt 
der Maßnahmen lag in der Verhinderung der Konzentration der Kleinbürger in den 
großen Städten. Allerdings war diese Schwerpunktsetzung vor allem auf die aus-
drückliche Äußerung des Präsidenten zurückzuführen, der darauf hingewiesen hatte, 
dass die Verhinderung der Konzentration der Armen in den großen Städten im Mit-
telpunkt des Maßnahmenbündels stehen sollte (Lee, D. u.a. 1991: 253). Die folgen-
den neu eingeführten Maßnahmen sollten die Einwanderung in die großen Städte 
verhindern: 1. Verbesserung des medizinischen Schutzes für Kleinbürger in kleinen 
Städten und auf dem Land. 2. Erweiterung und Einführung der Kredite in landwirt-
schaftlichen Genossenschaften, 3. Einmalige Hilfe für aus den großen Städten ab-
wandernde Kleinbürger und Sanktionsmaßnahmen für in die großen Städte einwan-
dernde Kleinbürger (ebenda: 252)277.   

                                                 
 
276 In der Verfassung der 5. Republik wurde auch das Recht auf Streben nach dem Glück eingeführt 

(Siehe Kapitel 7.1.2. 
277 Diese Maßnahmen zeigten kaum Wirkung. Trotz der administrativen Bemühungen auf allen Ebe-

nen lag die Zahl der Bewerber für eine Migration auf das Land zwischen 1982 und 1989 nur bei 
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Die vollständige Revision des Gesetzes stellte den zweiten Bestandteil der politi-
schen Aktionen im Jahr 1982 dar. Bei der Revision handelte es sich eher um die neue 
Formulierung des Gesetzes als um inhaltliche Erneuerungen. Das mittlerweile seit 21 
Jahren bestehende Lebensunterhaltsschutzgesetz sollte an das neue Rechtssystem 
angepasst und einige Begriffe verdeutlicht werden. Inhaltlich herrschte zwar Konti-
nuität, aber eine Schwerpunktverschiebung vom passiven Schutz zur aktiven Förde-
rung der Selbsthilfe war doch festzustellen, die auf die Einführung der Maßnahmen 
zur Selbsthilfe zurückzuführen war (ebenda: 254). Der Begriff der Selbsthilfe-
Schutz-Empfänger ( ) wurde erstens als dritte Kategorie neben den be-
reits vorhandenen zwei Kategorien der Leistungsempfänger eingeführt. Mit diesen 
drei Empfängerkategorien komplettierte sich der Empfängerkreis des LSS: 1. zu 
Hause wohnende Schutzempfänger, 2. in sozialen Einrichtungen wohnende Empfän-
ger und 3. arbeitsfähige Schutzempfänger. Zweitens wurde das Subsidiaritätsprinzip 
dadurch betont, dass die Pflicht der Empfänger zur Ausschöpfung ihres eigenen 
Vermögens und ihrer Arbeitsfähigkeit detailliert im Gesetz festgelegt wurde (§ 4 
LSG). Drittens wurden zwei weitere Leistungsbereiche, Schutz zur Selbsthilfe und 
Schutz zur Bildung, neu hinzugefügt. Zu den Maßnahmen zum Schutz zur Selbsthilfe 
gehörten Ausleihung oder Gewährung von finanziellen sowie sachlichen Mitteln und 
Unterstützung bei der Ausbildung und Arbeitsvermittlung. Dagegen herrschte hin-
sichtlich des Leistungsniveaus und der –empfänger des Lebensunterhaltsschutzes 
weitgehend Kontinuität (ebenda: 255). Allerdings wurde das neu revidierte LSG 
schnell mit den kompletten administrativen Regelungen ausgerüstet, indem die Aus-
führungsverordnung (30.12.1983) und die Ausführungsregeln (31.3.1984) ohne Ver-
zögerung erlassen wurden.           

Struktur der Policy-Community des Lebensunterhaltsschutzsystems 

Die Policy-Community des koreanischen LSS war erstens durch die Schließung der 
Thematisierung der ‚sozialen Fragen’ geprägt. Das Problem der Armut wurde nicht 
als soziales Problem formuliert, sondern als Modernisierungsproblem, dessen Haupt-
ursache dem Wirtschaftsproblem zugeschrieben wurde. Das Bezugsproblem für die 
Einführung des Lebensunterhaltsschutzsystems 1961 war nicht die Massenarmut, 
sondern eine strategisch eingesetzte kurzfristige Propaganda, die die Bevölkerung 
zur politischen Unterstützung der Regierung mobilisieren sollte. Das diskursive Deu-
tungsmuster ‘Wachstum’ beherrschte die Policy-Community, nicht nur deshalb, weil 
es einen Konsens für die Ökonomisierung des Armutsproblems gab, sondern auch 
deswegen, weil die konkurrierenden diskursiven Deutungsmuster ideologisch und 
politisch unterdrückt wurden; diese war wegen der kraftlosen Gesellschaft ohnehin 
schwach entwickelt (siehe Kapital 5.2.1.). Zweitens stand das LSS nicht im Zentrum 
der Armenpolitik, genauer gesagt, der Regulierung der Armen. Es wurde erstens 
durch die Wachstumslogik, zweitens durch die Verdrängung des Armutsproblems 
und schließlich durch den Arbeitszwang verdrängt. Drittens war das LSS fast der 

                                                                                                                                          
 

7,403 Haushalten und die Zahl sank 1990 auf 1,559 Haushalte. Danach wurden die Maßnahmen 
endgültig eingestellt (Lee, D. u.a. 1991: 253).  



 232 

einzige Bereich der Sozialpolitik, in dem das vorhandene System von der Kolonial-
zeit ohne gründliche Änderung übernommen wurde und so Pfadabhängigkeit zu beo-
bachten war. Die fehlende und zögerliche Innovation des Systems war unter anderem 
auch auf diese Pfadabhängigkeit zurückzuführen.       

Passive Schließung des Akteursfeldes: Monopol der Wachstum-Diskurskoalition   

Ein besonderes Merkmal der Policy-Community des südkoreanischen LSS stellte die 
extrem begrenzte Zahl der Beteiligten dar. Die Policy-Community des LSS, deren 
Zugang den meisten Mitglieder der Gesellschaft verwehrt blieb, war durch das Mo-
nopol der Wachstum-Diskurskoalition geprägt (Schließung). Nur wenige Akteure der 
Wachstum-Diskurskoalition durften an dem Prozess der politischen Problemwahr-
nehmung und -bearbeitung teilnehmen. Die Schließung des Politikfelds war auf das 
autoritäre politische System zurückzuführen, das eine bestimmte Wirkung auf die 
Staat-Gesellschafts-Beziehung in Südkorea hatte278 . Als wichtige Akteure in der 
Policy-Community des LSS waren die folgenden zu identifizieren.  
 
Der erste Akteur der Wachstum-Diskurskoalition war der ‚Höchste Rat für Nationale 
Rekonstruktion’. Er war ein politisches Machtzentrum, in dem alle staatliche Gewal-
ten, Legislative, Judikative und Exekutive in der Übergangszeit vom Militärputsch 
1961 bis zur Gründung der dritten Republik 1963 konzentriert waren. Das größte 
Ziel dieser vorübergehenden, aber mächtigen Organisation lag vor allem darin, der 
Militärregierung einen zivilen Anstrich zu verleihen. Der Rat versuchte durch die 
Thematisierung des Armutsproblems, das seinerzeit eines der größten Probleme der 
Gesellschaft darstellte, den Militärputsch zu legitimieren. Die Überwindung der Ar-
mut wurde als das wichtigste Ziel des Regimes (der so genanntem „Revolutionsre-
gierung“) erklärt. Der Rat vertrat eine passive und zögerliche Ansicht über den Aus-
bau der Sozialpolitik, weil sozialpolitische Versprechen Erwartungen in der Bevölke-
rung hätten steigen lassen können, die kaum zu befriedigen gewesen wären (Nahm, 
S./Soh, H. 1984: 275; Lee, S. 1991: 18). Trotz dieser Befürchtung scheute er nicht, 
die exklusiven sozialpolitischen Gesetzgebungen einschließlich des LSG durchzu-
führen. Denn er merkte, dass das Wirtschaftswachstum nur langfristig Wirkung auf 
die Mobilisierung des politischen Vertrauens zeigen und keine große Unterstützung 
für den kurz bevorstehenden Wahlsieg verbreiten würde.279 Das Gesetz wurde kurz-
fristig von einigen Beamten ohne systematische Vorbereitung entworfen und bein-
haltete wenige Innovationen (Jung, M. 1996: 337). Überdies führte der mangelnde 
Wille bezüglich der Umsetzung dazu, dass selbst die wenigen Erneuerungen in der 
Wirklichkeit kaum umgesetzt wurden.  
Den zweiten Akteur stellten die beiden Präsidenten Park, Chung-Hee und Chun, Du-
Hwan dar. Nach der erfolgreichen Durchführung des Wirtschaftsplans entschied sich 
Präsident Park für die Wachstumslogik als Hauptstrategie der Armutsbekämpfung. 

                                                 
 
278 Siehe Kap. 5. 
279Tatsächlich waren die Wahlergebnisse der Präsidentenwahl (1963) sehr knapp. Der Präsidenten-

kandidat Park, Jung-Hee gewann 46,6% der Stimmen, der Kandidat von der Oppositionspartei Yun, 
Bo-Sun 45,1%. Der Unterschied war mit nur 1,5% sehr gering (Lee, I. 1994: 66).  
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Diese Festlegung der  Entwicklungsstrategie hatte entscheidenden Einfluss auf die 
weitere Verschiebung der vollständigen Umsetzung des Lebensschutzsystems. Der 
Präsident Chun, Du-Hwan stellte einerseits unter den politischen Parolen, ‚Aufbau 
des Wohlfahrtsstaates’ oder die ‚reichen 80er Jahre’ die Beseitigung der (absoluten) 
Armut als eines der wichtigsten Regierungsziele vor. Andererseits übte er unmittel-
baren Einfluss darauf aus, dass bei der Problembearbeitung die Förderung der Hilfe 
zur Selbsthilfe und die Vermeidung der Konzentration der Armen in den großen 
Städten im Vordergrund standen (Lee, D. u.a. 1991: 252).  
Die dritte Gruppe der relevanten Akteure wurde von den wissenschaftlichen Exper-
ten in den Regierungsforschungsstellen repräsentiert. Vor allem das KDI lieferte 
1981 einen umfassenden Bericht über das Konzept der Armutsbekämpfung, der dem 
LSS keine bedeutende Aufmerksamkeit widmete und den Maßnahmenschwerpunkt 
der Armutsbekämpfung insbesondere in der Stärkung der Selbsthilfe und der Ver-
meidung der Konzentration der Armen in den großen Städten legte.  
 
Von den Akteuren der Gesellschaft, wie den Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden 
und den sozialen Bewegungen gab es kaum eine sinnvolle Diskursbeteiligung, da die 
Militärregierung mit repressiven Maßnahmen die politische Aktivierung der Gesell-
schaft verhinderte. Das MfGSA und deren Beratungsinstitut ‚KSS’, das in den 70er 
Jahren als Vertreter der Balanced-Development-Diskurskoalition eintrat, konnte kei-
ne nennenswerte Rolle spielen. Denn die zwei bedeutenden Fälle der Politikgestal-
tung des LSS, die Einführung des LSS (1961) und dessen Revision (1982), fanden in 
den Zeiten unmittelbar nach einem Militärputsch statt, in denen keine Arbeitsteilung 
unter den Ministerien zu erwarten war. Außerdem wurde das KSS erst 1962 offiziell 
gegründet. Die Vorgängerorganisation des KSS existierte nur als inoffizielles Treffen 
von Wissenschaftlern und Sozialarbeitern in der ‚Mittwoch-Gruppe’. Zudem lagen 
die Interessen der Gruppe in der Thematisierung der Arbeiterfrage. Die Titel der 
wichtigen Studienergebnisse wie Voraussichtliche Vorschläge für die Einführung der 
Krankenversicherung (1960)280, Vorschläge für die Einführung des sozialen Siche-
rungssystems (1961)281 , Beobachtungen zu den modernen Gesetzen der sozialen 
Sicherung (1961)282 und Entwurf des Fünfjährigen Plans für das Krankenversiche-
rungssystem (1961)283 (Choi, C. 1991: 17) zeigten deutlich, dass das Hauptinteresse 
der Gruppe in der Einführung der Sozialversicherungen, zuerst der Krankenversiche-
rung und später der Rentenversicherung lag.   
 
Es zeigt sich also, dass die Struktur der Policy-Community des südkoreanischen LSS 
durch die Schließung der Akteure geprägt war. Überdies wurden die Thematisierung 

                                                 
 
280 Um, Chang-Hyun 1960: Uiryobohumjedo Doibe Kwanhan Kyunhae Mich Yeishangkwongo in 

koreanisch: 엄창현 1960: 의료보험제도도입에 관한 견해 및 예상권고). 
281 Yang, Jae-Mo 1961: Shahoibojangjedo Changshie Kwanhan Kunui (in koreanisch: 양재모 1961: 
사회보장제도 창시에 관한 건의).  

282 Sohn, Chang-Dal 1961: Hyundai Shahoibojangjugin Jebubgjuui Kochal (in koreanisch: 손창달 
1961: 현대사회보장적인 제법규의 고찰). 

283  Sohn, Chang-Dal 1961: Gungangbohumjedo 5Gyenyungyehoig Shian (in koreanisch: 손창달 
1961: 건강보험제도 5계년계획 시안). 
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der Armutsprobleme und die Gestaltung entsprechender Bekämpfungskonzepte von 
der Militärregierung monopolisiert. Dagegen war die Thematisierung des Armuts-
problems in der Gesellschaft als passiv zu bezeichnen.  Insofern war die politische 
Handlungsweise weit entfernt von der Beteiligung der Akteure an dem Entschei-
dungsprozess. Also zeigte die Struktur der Policy-Community den Typus des deve-
lopmental state. In dieser Struktur wurde das Problem der Armut nicht als soziales 
Problem, sondern als wirtschaftliches Problem oder als Gefahr für die innere Sicher-
heit thematisiert. Im Zentrum der Wahrnehmung des Bezugsproblems stand nicht das 
soziale Problem der Armut, sondern die politische Instrumentalisierung der Sozialge-
setzgebung.  

9.1.2 Policy-Prinzipien des Lebensunterhaltsschutzsystems284  

Der Name ‚Lebensunterhaltsschutzgesetz’ verrät schon das wichtigste Prinzip des 
Systems. Dabei handelte es sich um den patriarchalischen Schutz, in dem die Gewäh-
rung des Schutzes nicht von den individuellen Rechten der Empfänger, sondern von 
der Großzügigkeit des Staates abhing. Daher zeigten die Policy-Prinzipien ein stark 
abweichendes Muster von den Kernelementen der sozialen Rechte, die nach den 
folgenden fünf Kriterien gemessen werden sollen.      

Staatliche Verantwortung im Teilrisiko 

Die Verantwortung des Staates für die soziale Sicherung ist eine Aufgabendefinition 
des Staates, die aus dem Recht der Staatsbürger auf soziale Sicherung abgeleitet 
wird. Das System der Sozialhilfe beruht auf dem Recht der Staatsbürger auf Min-
destsicherung, die der Staat zu gewähren verpflichtet ist. Die Koreanische Verfas-
sung war schon von Anfang an durch die Betonung des Rechts auf Mindestsicherung 
bzw. des Rechts auf das menschenwürdige Leben (§32) geprägt. Die Verfassung der 
fünften Republik stärkte die staatliche Pflicht zur Gewährung der Grundsicherung, 
damit die Pflicht des Staates zu Sicherheit und Wohlfahrt (§34 Abs. 2) neu einge-
führt werden konnte (siehe Kapitel 7.1.2.). Zudem bezog sich §§34 Abs. 3 direkt auf 
das Recht auf Lebensunterhaltsschutz aller Staatsbürger, die ihren Lebensunterhalt 
nicht bestreiten können. Auch bei der Reform des Lebensunterhaltsschutzgesetzes 
(1982) wurde dieser Artikel 32 ausdrücklich als Grundlage für die Revision des Ge-
setzes einbezogen (Shuh, S. u.a. 1981: 180). Auf der Ebene der Regierungszielset-
zung haben sowohl die Park-Chung-Hee-Regierung als auch die Chun-Du-Hwan-
Regierung der Beseitigung der Armut politische Priorität eingeräumt.     

 

                                                 
 
284 Die Policy-Prinzipien bezogen sich auf das neu revidierte Lebensunterhaltsschutzgesetz von 1982. 
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Ausdifferenzierung des Ziels der Subinstitution 

Existenzminimumsprinzip vs. Haushaltsprinzip  

Das LSS hielt am Existenzminimumsprinzip fest, um die staatliche Pflicht zur Ga-
rantie der Existenzsicherung für alle zu erfüllen. Danach sollte der Schutz ein ausrei-
chendes Gesundheits- und Kulturniveau ermöglichen (§ 5 LSG). Zur Durchsetzung 
des Prinzips war eine genauere Festlegung des Existenzminimums notwendig, die 
zwei Funktionen erfüllen sollte. Zum einen sollten auf diese Weise jene Personen 
bestimmt werden können, die unter dem Existenzsicherungsniveau lebten. Zum an-
deren sollte die konkrete Bestimmung des Existenzminimums auch die Höhe des 
Leistungsniveaus spezifizieren. Das Prinzip fand jedoch in der Realität keine An-
wendung. Die Existenzsicherungslinie wurde gar nicht gemessen. Das offizielle E-
xistenzminimum bezog sich nicht auf die tatsächliche Armutslinie, sondern auf das 
vorgesehene Budget für das LSS, das sich weit unter dem tatsächlichen Existenzmi-
nimumsniveau befand (Cho, M. 2001: 48)285. Die administrativen Ermessenskrite-
rien, die vor allem durch die finanzielle Lage der Regierung beeinflusst wurden, be-
stimmten willkürlich sowohl Zahl und Auswahl der Geschützten als auch Art und 
Niveau der Schutzmittel (Cha, H./Cheon, K. 1992: 208).              

Bedarfsprinzip vs. einheitliche Vergabe 

Das individuelle Prinzip ergänzt das Existenzminimumsprinzip in dem Sinne, dass 
die Leistung entsprechend des individuellen Bedarfs gewährt werden sollte. Das LSS 
deklarierte zwar das Prinzip, indem das LSG festhielt, dass bei der Gewährung des 
Schutzes die individuelle Situation der Geschützten, wie z. B. Alter, Haushaltsstruk-
tur, Wohnort usw. berücksichtigt werden sollten (§5 LSG). Aber in der Ausführung 
fanden die Unterschiede des individuellen Bedarfs bei der Auswahl der Geschützten 
und der Festsetzung des Niveaus der Schutzmittel keine Berücksichtigung, d.h. das 
Leistungsniveau war einheitlich und  somit unabhängig von der individuellen Lage 
festgelegt (Cha, H./Cheon, K. 1992: 209).  
Die mangelnde Berücksichtigung des individuellen Prinzips in der Praxis hing auch 
damit zusammen, dass das Prinzip der Nachrangigkeit nicht richtig umgesetzt 
wurde. Danach sollte durch die individuell festgelegte Ergänzung der Fürsorgeleis-
tung das bestimmte Existenzminimum erfüllt  werden. Aber auch dieses Prinzip 
wurde nicht in die Praxis umgesetzt. Weil die Bedürftigkeitsprüfung nicht durchge-
führt wurde, war es nicht möglich, unterschiedliche Arten und Niveaus des Schutzes 
entsprechend dem unterschiedlichen Bedarf der Geschützten zu gewähren. Stattdes-
sen wurde ein einheitlicher Schutz auf gleichem Niveau gewährt.  

 

                                                 
 
285 Das Niveau der Summe von Haushaltseinkommen und Schutzmitteln, das dem Empfängerhaushalt 

zur Verfügung stand, deckte nur 30%-40% des tatsächlichen Existenzminimums ab (Hu, S. 1997). 
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Antragsprinzip vs. Amtsbefugnisprinzip   

Nach dem LSG (1961) sollten die Geschützten nach dem Amtsbefugnisprinzip aus-
gewählt werden. §17 LSG verpflichtete die Kreisregierung dazu, die Bedürftigen 
einmal im Jahr zu ermitteln. Die Ergebnisse der Ermittlung sollten dem Gesundheits- 
und Wohlfahrtsministerium berichtet werden, das das benötigte Budget aufgrund der 
ermittelten Bedürftigen beim Wirtschaftsministerium beantragen sollte. Das Wirt-
schaftsministerium sollte das Budget prüfen und das endgültige Budget festlegen, 
nach dem das Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium die Zahl der Schutzempfän-
ger festgelegt hatte. Es konnte vorkommen, dass die ausgewählten Bedürftigen nach 
der Ermittlung von der Leistung ausgeschlossen wurden, weil die Haushaltslage 
schlussendlich die Zahl der Empfänger bestimmte (Shuh, S. u.a. 1981: 184). Bei der 
Revision (1982) wurde zwar das Antragsprinzip eingeführt, d.h. die Berechtigten 
selbst konnten einen Antrag auf Schutz stellen (Cha, H./Cheon, K. 1992: 219; Noh, I. 
u.a. 1995: 138), aber dies konnte sich nur sehr schwer in der Praxis durchsetzen.   

Soziale Profession vs. Verwaltung 

Bei der Sozialverwaltung zogen vor allem zwei Aspekte besondere Aufmerksamkeit 
auf sich: Die Autorität der sozialen Verwaltung und die Qualität der Sozialarbeiter. 
Das LSS zeichnete sich durch eine sehr zentralisierte administrative Struktur aus. Die 
Zuständigkeit fiel an die Zentralregierung, bzw. das MfGSA, dem erst die Kreisre-
gierung und dann die kommunale Regierung in der Verwaltungshierarchie unterge-
ordnet waren. Auf der Zentralstaatsebene wurde das System durch zwei Merkmale 
geprägt. Erstens besaß in der bürokratischen Hierarchie der Zentralregierung das 
MfGSA eine untergeordnete Stellung gegenüber den Wirtschaftsministerien, die bei 
Entscheidungen des Leistungsniveaus und der Empfängerauswahl die haushaltspoli-
tische Kalkulation in den Vordergrund stellten. Zweitens besaßen die Empfänger und 
deren Vertreter kaum eine Möglichkeit, an der Gestaltung des Systems teilzunehmen. 
Auf der Regionalregierungsebene litt das System unter dem Mangel an einer soliden 
Entscheidungs- und Durchführungsstruktur. Nach dem Gesetz sollte das ‚regionale 
Komitee für den Lebensunterhalt’ die Verantwortung für die Auswahl der Empfän-
ger übernehmen, aber in der Praxis wurde die Auswahl entweder durch die Beamten 
der regionalen Verwaltung oder durch das ‚Komitee der Saemaul-Bewegung’ will-
kürlich getroffen (Shuh, S. u.a. 1981: 244-245; Cheon, K. 1993: 167). Es gab keine 
Verwaltungskräfte, die über eine Ausbildung zum Sozialarbeiter verfügten. Somit 
konnten sie die Lage der Empfänger nicht aus dem Blickwinkel der Sozialverwaltung 
einschätzen und sie waren nur in der Lage materielle Unterstützung anzubieten, nicht 
aber psychologische und soziale Unterstützung. Aus diesen Gründen wurde die Aus-
führung des Gesetzes eher durch die Verwaltungslogik bestimmt als aus der sozial-
politischen Zielsetzung abgeleitet.           
Insgesamt gab es eine Entkopplung zwischen formell und gesetzlich festgelegten 
Prinzipien und der tatsächlichen Umsetzung dieser Prinzipien. Die Ausdifferenzie-
rung des Existenzsicherungssystems, das sich auf die Gewährung des Existenzmini-
mums richtete, konnte sich wegen der unvollständig Umsetzung der Ausführungs-
prinzipien, wie Prinzip der individualisierten Hilfen und Nachrangigkeitsprinzip, 
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nicht durchsetzen. Stattdessen war das System durch die Logik des Budgets und der 
Bürokratie geprägt. 

Gestaltung der Leistungsrechte  

Schutz statt Recht 

Inwiefern die Existenzsicherung als Recht in einem staatlichen Existenzsicherungs-
system festgelegt ist, kann aus einigen Perspektiven analysiert werden. Erstens wird 
das Recht im Gesetzestext ausdrücklich vorgeschrieben. Zweitens gibt es die Mög-
lichkeit der Einklagbarkeit des rechtlichen Anspruchs. Es handelt sich dabei sowohl 
um die Einklagbarkeit vor Gericht als auch um das Verfahren des Einspruchs bei der 
Verwaltung (Marschall 1992: 102-103). Drittens werden die Ausführungskriterien 
von Leistungsvoraussetzung, Art und Inhalt detailliert gesetzlich festgelegt, damit 
wenige Spielräume für Willkür und Varianten infolge der Ermessensspielräume der 
Behörden bleiben (Verrechtlichung) (Cheon, K. 2002: 444). Beim ersten Punkt lag 
das Ziel des LSS im Schutz der Armen. Nicht die Leistung, sondern der Schutz wur-
de festgelegt. Dabei wurde der Empfänger als Geschützter (Pibohosa: ), die 
Leistung als Schutzmittel (Bohogumpum: ) und der zuständige Träger als 
Schutzeinrichtung (Bohogigwan: 機關 ) definiert. Beim zweiten und dritten 
Punkt wurden die wichtigen Ausführungselemente, d.h. die Kriterien für die Aus-
wahl der Geschützten und das konkrete Schutzniveau, nicht gesetzlich festgesetzt. 
Sie wurden nach den administrativen Regeln und der finanziellen Lage jedes Jahr 
neu bestimmt (Cha, H./Cheon, K. 1992: 207-208; Cheon, K. 2002: 436). Außerdem 
gab es keine Möglichkeit für die Einklagbarkeit des Anspruchs vor dem Gericht, nur 
eine Einspruchsmöglichkeit (§§31-34) bei der Verwaltung, deren Wirkung anhand 
der großen Ermessensspielräume jedoch begrenzt erschien. Insgesamt handelte es 
sich beim LSS um den Schutz des patriarchischen Staates. Das Recht der Staatsbür-
ger auf ein Existenzminimum war im LSS nur schwach durchgesetzt.       

Familiäre Lebensunsicherheit vs. individuelle Lebenssicherheit 

Obwohl das Gesetz vorsah, dass bei der Festlegung des Leistungsniveaus die indivi-
duellen Lagen des Alters, der Haushaltssituation, des Wohnorts und andere Lebens-
lagen einbezogen werden sollten (§ 5 (2) LSG), wurde das individuelle Prinzip kaum 
umgesetzt. Der Grund hing mit dem Fehlen der Bedarfsprüfung zusammen. Zudem 
wurde bei der Prüfung der Unterhaltspflichtigen der Personenkreis zu weit definiert. 
Die tatsächlichen Unterhaltsverhältnisse der unterstützungspflichtigen Angehörigen 
wurden sehr selten ermittelt. Das hatte zur Folge, dass in der Regel viele Schutzsu-
chende ungeachtet des Mangels familiärer Unterstützung vom Zugang zum Schutz 
ausgeschlossen wurden (Cha, H./Cheon 1992: 209-210). Insofern verhinderte das 
LSS, dass sich die Familie der Verantwortung für den Unterhalt aus berechtigten 
finanziellen Gründen entziehen konnte. Deshalb war die Existenzsicherung als indi-
viduelles Recht im LSS kaum realisierbar.    
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Empfängerkreis (Mitgliedsrecht): Selektivitätsprinzip vs. Universalitätsprinzip   

Der Universalismus ist ein zentrales Element der sozialen Rechte, der auf dem Prin-
zip der Gleichheit des Status beruht. Auf der Programmebene des Existenzsiche-
rungssystems kann die Durchsetzung dieses Prinzips am besten analysiert werden, 
wenn es um die Voraussetzungen für die Leistungen geht. Nach dem Gesetz (§3 
LSG) konnten folgende Personengruppen Schutzmittel erhalten: Personen über 65, 
Kinder unter 18 Jahren, werdende Mütter sowie wegen Invalidität oder einer körper-
lichen oder geistigen Behinderung arbeitsunfähige Personen. Auch alle sonstigen 
Personen, welche die zuständige Behörde für schutzwürdig hielt, konnten die 
Schutzmittel erhalten (§3 LSG). Wegen dieser letzten Regelung konnte das LSS als 
allgemeines Hilfssystem verstanden werden, das für den Schutz nur die Bedürftigkeit 
voraussetzte (Cheon, K. 1990: 129). Allerdings fand die Regelung für sonstige 
Gruppen keine Umsetzung in der Ausführungsverordnung286  (Cha, H./Cheon, K. 
1992: 207). Zur Auswahl der Geschützten wurden deswegen die folgenden drei Kri-
terien angewendet: Erstens sollten sie arbeitsunfähig und im LSG (§3) aufgelistet 
sein. Zweitens sollten diese Personen entweder nicht auf einen Unterhaltspflichtigen 
zurückgreifen können, oder, wenn es ihn gab, sollte dieser zu einer Unterhaltsleis-
tung außerstande sein. Drittens sollten diese Personen von der Schutzeinrichtung für 
schutzwürdig gehalten werden. Bei der Prüfung stellten Vermögen und Einkommen 
die wichtigsten Kriterien dar287. Beim LSS handelte es sich deswegen um die katego-
rische Sozialhilfe, in der nur bestimmte Bevölkerungsgruppen nach den demografi-
schen Merkmalen die Hilfeleistungen beziehen konnten. Es galt nicht das Prinzip des 
Universalismus im Sinne, dass allen Bürgern Leistungen aufgrund von Bedürftigkeit 
gewährt wurden, sondern das Selektivitätsprinzip im Sinne, dass nur jene Gruppen 
Leistungen erhielten, welche die gesetzlich und administrativ festgelegten Voraus-
setzungen erfüllten (ebenda).                          

Rechte-Pflichten-Verhältnis 

Nicht nur die Leistungsrechte, sondern auch die Pflichten wurden im LSS nur in 
einer rudimentären Form behandelt. Bis auf die Steuerpflicht als Staatsbürger gab es 
wenige Pflichten der Empfänger zum Erwerb der Leistung. Beim Auswahlverfahren 
waren die Empfänger nicht zur Meldung verpflichtet, weil die Amtsbefugnis anstelle 
des Antragsprinzips der Regelfall war. Überdies schloss das System grundsätzlich 
die arbeitsfähigen Armen aus. Mit der Reform des Jahres 1982 wurde zwar die Leis-
tung zur Selbsthilfe für Arbeitsfähige eingeführt, aber durch die Arbeitsannahme 
konnten die Empfänger nicht in den Genuss des Lebensunterhaltsschutzes oder des 
medizinischen Schutzes gelangen, sondern nur eingeschränkte Leistungen zur 

                                                 
 
286 §5 Ausführungsverordnung LSG. 
287 Einkommens- und Vermögensgrenzen wurden jedes Jahr vom Minister des MfGW festgelegt. Im 

Jahr 1992 betrug die Einkommensgrenze monatlich 80,000 Won, die Vermögensgrenze 10 Mio. 
Won.   
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Selbsthilfe beziehen wie Kredite zur Selbstständigkeit, zur Bezahlung von Ausbil-
dungsgebühren und –aufwand, von Schulgebühren und Bestattungskosten.     
Schließlich waren die Policy-Prinzipien durch eine Entkopplung von formellem 
Recht und tatsächlicher Praxis geprägt. Einerseits wurde die staatliche Verantwor-
tung für Existenzsicherung in der Verfassung und im Gesetz festgelegt. Das System 
sollte dem individuellen Staatsbürger ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. 
Andererseits wurden die konkreten Maßnahmen zur Verwirklichung des Ziels 
schwach entwickelt. Statt der Umsetzung des Existenzsicherungsprinzips bestimmte 
die Budgetkalkulation das Leistungsniveau und die –arten, deren Dominanz auch auf 
das schwache Individuelle Prinzip und das Nachrangigkeitsprinzip zurückzuführen 
war. Überdies erschwerte die schwache Institutionalisierung der sozialen Verwaltung 
und der sozialen Profession die Ausdifferenzierung der sozialpolitischen Zielsetzung 
‚Existenzsicherung’ des LSS. Bei der Auswahl der Empfänger wurde Selektivität 
statt Universalismus umgesetzt, weswegen nur bestimmte Bevölkerungsgruppen in 
die Leistung eingeschlossen wurden. Die Leistung wurde nicht als individuelles 
Recht des Staatsbürgers, sondern als Schutz des patriarchischen Staates konzipiert. 
Die Unterordnung des Existenzsicherungsziels gegenüber der haushaltspolitischen 
Kalkulation war unübersehbar. Insgesamt entsprach die Struktur der Policy-
Prinzipien des LSS eher der des developmental state als der eines Wohlfahrtsstaates.       
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9.2 Einführung des Volksexistenzsicherungssystems 2000  

9.2.1 Vorgeschichte: Entwicklungen des Lebensunterhaltsschutzsys-
tems im begrenzt liberalen Staat (1988-1997) 

Ende der (absoluten) Armut 

Die drastische Absenkung der absoluten Armut (Tabelle 7-1; 9-1) stellte zum einen 
die Bestätigung des Erfolgs der südkoreanischen Entwicklungsstrategie dar. „The 
experience of Korea clearly suggests the most effective way of alleviating poverty 
through rapid economic growth, with the most emphasis on creating abundant em-
ployment opportunities, which includes significant participation by the poor” (Kwon, 
S. 1997: 186). Dieser Entwicklungsschub hat unmittelbar die Art der Thematisierung 
des Armutsproblems beeinflusst: während bis hierhin das Konzept der absoluten 
Armut den Diskurs dominierte, verlor dieses in der nachfolgenden Zeit allmählich 
die Bedeutung als vorherrschenden Anknüpfungspunkt der sozialen Frage.  

Tabelle 9-1     Entwicklung der absoluten und relativen Armut im  
                        städtischen Gebiet (%) 

Haushaltsmitglieder Haushalt Jahr 

Absolut Relativ Absolut* Relativ** 

1967 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

1998 

83,0 

76,7 

83,5 

59,8 

52,8 

16,6 

5,2 

7,9 

18,2 

12,9 

16,6 

14,6 

19,3 

21,6 

19,0 

19,0 

85,3 

85,2 

85,9 

64,3 

57,4 

25,7 

7,5 

10,7 

21,4 

17,4 

20,1 

17,5 

22,8 

25,6 

19,0 

19,0 

Quelle: Koreanischens Statistisches Amt (Jedes Jahr); Chang, S. 2000: 5;  
            Park, S. 1994: 75. 
* Absolute Armut: Haushaltskonsume mit weniger als 100.000 Won im Jahr 1991. 
** Relative Armut: Haushaltskonsume unter 50% des durchschnittlichen Konsums. 

 
Zum anderen war eine Evolution der Armutsbilder festzustellen, die zwei Richtungen 
umfasste. Erstens gab es anhand der zunehmenden, bzw. anhaltenden relativen Ar-
mut eine Verschiebung von der absoluten zur relativen Armut (Tabelle 9-1). „Das 
hohe Wachstum hat den materiellen Reichtum erweitert, … aber verhinderte eine 
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weitergehende Entwicklung. Die Ungleichheit zwischen Schichten und Regionen löst 
soziale Konflikte und Spaltungen aus, was ein ernstes Problem für die nationale In-
tegration darstellt“ (Amtsantrittsrede von Präsidenten Roh, Tae-Woo am 
25.02.1988). Damit erweiterten sich die Armutsprobleme. Zweitens wurde an der 
Stelle der absoluten Armut eine neue Art von Armut entdeckt. Diese „neue Armut“ 
bezog sich nicht nur auf die materielle Not, sondern auch auf den Aspekt des „zu-
künftigen Lebens“ (Koreanisches Institut für Stadtforschung 1995: 1). Neben Ar-
beitslosigkeit und Einkommen wurden Krankheit, Behinderung, Erziehungs- und 
Bildungskosten sowie Wohnung in den Armutsbildern betrachtet, die mit der relati-
ven Armut zusammenhingen (Park, S. 1994: 94). Die Ursachen der neuen Armut 
wurden nicht mehr ausschließlich im niedrigen Einkommen und der Instabilität der 
Beschäftigung gesucht, sondern auch in der Familienform und dem Konsumverhal-
ten. Danach waren vier unterschiedliche Typen der Armut entsprechend der Ursache 
und des Armutsgrads festzustellen (ebenda: 14-17). Es gab zwei Typen der Armut, 
die durch den Status im Produktionsbereich bestimmt waren. Der erste nannte sich 
‚the precariously-employed poverty’. Diese Armut entstand wegen der Verbreitung 
von atypischen Arbeitsverhältnissen, die sich durch Beschäftigungsinstabilität, nied-
rige Entlohnung und schlechte Arbeitsbedingungen auszeichneten. Zweitens gab es 
‚dilapidated-worker poverty’. Diese Armut gehörte zu den untersten Gruppen der 
Armutstypen und war auf Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen. Die Armen dieser 
Gruppe wurden nur teilweise in die Armutspolitik einbezogen, aber die Leistungen 
waren nicht ausreichend, um diese aus ihrer Armut zu befreien. Die anderen zwei 
Typen der Armut waren vor allem durch die Familienform und das Konsumverhalten 
bedingt. Der dritte Typ der Armut war die so genannte ‚defect-family poverty’. Die-
ser Typ war durch das Fehlen von Familienmitgliedern geprägt. Viertens gab es den 
Typ ‚broken-family poverty’, der durch die Auflösung von Familienstrukturen ge-
kennzeichnet war. Dazu gehörten Obdachlose und allein stehende Kinder.   

Diskursive Deutungsmuster: Verbesserung des LSS 

Es gab eine verbreitete Kritik daran, dass das LSS das eigentliche Ziel, nämlich ‚die 
Gewährung des Nationalminimums’ nicht erfüllte (KIS 1994: 84). Sie umfasste ver-
schiedene Aspekte (ebenda: 83-86; Lee, G. 1990: 23). Der erste war der zu eng ge-
fasste Empfängerkreis. Das Fehlen der Bedürftigkeitsprüfung verhinderte zweitens 
nicht nur die gerechte Auswahl der Empfänger, sondern auch die Bereitstellung eines 
angemessenen Niveaus zur Abdeckung des individuellen Bedarfs. Drittens wurde die 
zu weit gefasste Unterhaltspflicht der Familie als nicht angemessen angesehen. Vier-
tens richtete sich die Kritik gegen das zu niedrig festgelegte Leistungsniveau, das 
kein menschenwürdiges Leben ermöglichte. Fünftes fehlte ein gut ausgebildetes 
Team von Sozialarbeitern, die soziale Profession war demnach ein unterentwickeltes 
Berufsfeld.       
 

Bei der Verbesserung des Systems herrschte jedoch Uneinigkeit in der Diskussion. 
Es gab hauptsächlich zwei unterschiedliche diskursive Deutungsmuster. Erstens gab 
es das diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’, die marginale Verbesse-
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rungen des Systems für notwendig und wünschenswert hielt, um eine ausbalancierte 
Entwicklung von Wachstum und Wohlfahrt zu erreichen (KHBfW 1997: 50). Einer-
seits sollte das LSS als Existenzsicherungssystem erweitert werden, weil es das ef-
fektivste Instrument der Armutsbekämpfung und damit der Umverteilung der Früchte 
des Wirtschaftswachstums darstellte (ebenda: 56). Andererseits sollte der Schwer-
punkt der Politik nicht im passiven und nachträglichen, sondern im produktiven und 
präventiven Wohlfahrtsprogramm, d.h. nicht im Grundsicherungskonzept, sondern in 
der Hilfe zur Selbsthilfe liegen. So sollte das Wohlfahrtssystem nicht das Wirt-
schaftswachstum behindern, sondern die Produktivität fördern (vgl. Leise-
ring/Buhr/Traiser-Dip 2004: 80-82288). „Die Gesellschaft sollte die einkommens-
schwachen Gruppen beschützen, aber darf Hilfe nicht bedingungslos gewähren, da-
mit sie langfristig zur Selbsthilfe motiviert werden“ (ebenda). Konkret sollte die Ein-
gruppierung der Empfänger nach der Arbeitsfähigkeit und damit das duale Leis-
tungsprinzip beibehalten bleiben. Für die Arbeitsunfähigen sollte das Existenzmini-
mum gewährleistet werden. Dafür sollte die Zahl der Empfänger und das Leistungs-
niveau des LSS Schritt für Schritt erhöht werden. Auch sollten die Leistungsarten 
erweitert werden. Nicht nur Lebensmittel und medizinische Hilfe, sondern auch 
Wohnungshilfe und personelle Dienstleistungen wie Krankenpflege sollten zum 
Leistungskatalog hinzugefügt werden (Park, S. u.a. 1993: xxiii). Dagegen sollte der 
Schwerpunkt für arbeitsfähige Arme im Aufbau des produktiven und präventiven 
Wohlfahrtssystems zur Selbsthilfe liegen. Alle Menschen sollten sich möglichst mit 
eigenen Bemühungen und Arbeit selbst helfen können, und dafür sollten die Chancen 
für Ausbildung, Umschulung, Arbeitsvermittlung und Hilfe zur Selbstständigkeit 
verbessert werden (KHBfW 1997: 57). Konkret sollte die Berufsausbildung erweitert 
werden, indem das Lebensunterhaltsgeld während der Ausbildungszeit schrittweise 
erhöht oder die Vergabe eines Darlehens für den Lebensunterhalt und die Teilnahme 
an einem Ausbildungsprogramm miteinander verknüpft werden sollten. Außerdem 
sollten die Voraussetzungen für Kredite zur Gründung der Selbstständigkeit erweitert 
werden (Park, S. u.a. 1993: xxiii).     
Das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ war dagegen für eine gründliche 
Erneuerung des Systems. Sein Schwerpunkt lag auf der Verstärkung der Grundrechte 
und der Verrechtlichung. Seine Kritik am LSS umfasste eine breitere Palette von 
Punkten (Lee, N./Yun, C. 1995). Erstens erfüllte das LSS kein Grundrecht auf Exis-
tenzminimum, das durch die Verfassung gewährt war (§34 KV). Dabei handelte es 
sich um das niedrige Leistungsniveau und die selektive Auswahl der Leistungsemp-
fänger. Überdies war die Einklagbarkeit nur auf der formellen Ebene vorhanden; 
deren Anwendung wurde jedoch aufgrund der Kosten und der komplizierten Regeln 
erschwert. Zweitens verhinderte die schwache Verrechtlichung die Umsetzung des 
sozialpolitischen Ziels, d.h. der Gewährung des Existenzminimums. Das Leistungs-

                                                 
 
288 Leisering/Buhr/Traiser-Dip (2004: 80-82) unterteilen die soziale Grundsicherung in Entwicklungs- 

und Übergangsgesellschaften in fünf Typen: Nicht-beitragsbasierte Rente, Sozialhilfe, Familienbe-
zogene Sozialhilfe, Konditionierte Transferprogramme und Hilfe zur Versorgung mit Grundbe-
darfsgütern. Das diskursive Deutungsmuster ‚balanced development’ bevorzugte die konditionierten 
Transferprogramme, während sich das diskursive Deutungsmuster ‚social citizenship’ für die Ein-
führung der Sozialhilfe auf der Basis des Staatsbürgerrechts in Form der Mindestsicherung einsetz-
te.   
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niveau und die Auswahl der Empfänger wurden nicht durch das Gesetz, sondern 
durch die administrativen Regeln bestimmt, die wiederum zu sehr durch haushaltspo-
litische Kalkulation und Verwaltungsstrukturen beeinflusst wurden. Dies lag an der 
unzureichenden Institutionalisierung des Gesetzes und der ungenügenden Ausfüh-
rungsordnung. Daher sollten nach dem diskursiven Deutungsmuster ‘social citizens-
hip’ im System eher grundsätzliche Erneuerungen als marginale Verbesserungen 
durchgeführt werden (ebenda). Vor allem sollte das Grundrecht auf das Existenzmi-
nimum gestärkt werden. Das Lebensunterhaltsschutzsystem sollte erstens zum Le-
bensunterhaltssicherungssystem umgewandelt werden. Das Leistungsniveau sollte 
zweitens erhöht werden, um den wirklichen Mindestbedarf abdecken zu können. 
Dabei sollte das Leistungsniveau durch die Festlegung des Existenzminimums und 
die Durchführung der Bedürftigkeitsprüfung an den individuellen Bedarf angepasst 
werden. Auch das Gesetz und die Ausführungsverordnung sowie -regeln sollten sich 
so weit und konkret entwickeln, dass bürokratische und haushaltspolitische Erwä-
gungen wenig Einfluss auf die Ausführung ausüben. Drittens sollte der Anspruch auf 
Leistung durch die Verbesserung und Vereinfachung des Verfahrens der Einklage 
gesichert werden. Zudem sollte die Katalogisierung der Empfänger abgeschafft wer-
den. Unabhängig von der Ursache der Armut sollten die Armen durch den Staat be-
schützt werden.     
Allerdings beruhte diese Idee der grundlegenden Erneuerung auf der ‚Bewegung für 
ein nationales Existenzminimum’ von SBPD, die 1994 gegründet wurde. Sie legte 
von Anfang an einen starken Schwerpunkt auf den Ausbau der Sozialpolitik und 
richtete das ‚Sonderkomitee für Sozialpolitik’ ein, das eine landesweite Kampagne 
für die Existenzsicherung aller Staatsbürger gestartet hatte. Um dieses Ziel zu errei-
chen, legte die SBPD allerdings die „komplette Lösung durch den rechtlichen Weg“ 
vor (Lee, C. 2001: 277), d.h. die Thematisierung und Lösung der sozialen Probleme 
sollten mittels der durch das Gesetz vorgegebenen Methoden zu Stande kommen. 
Diese Strategie der sozialen Bewegung hing damit zusammen, dass sich in Südkorea 
die Rechtsstaatlichkeit durch Demokratisierung allmählich durchgesetzt hatte. Die 
SBPD versuchte den neu geschaffenen rechtlichen Raum zu nutzen, um Gesetze und 
Institutionen zu reformieren („Bewegung der öffentlichen Klage für Reform der Ge-
setze und Institutionen“) (ebenda). Durch die Klage vor Gericht konnte der Staat 
gezwungen werden, die erklärten Verantwortungen in vielen Bereichen tatsächlich 
auszuführen. Außerdem wurde die öffentliche Klage als einer der effektivsten Wege 
zur Aufklärung der Öffentlichkeit angesehen. Im Bereich des Existenzminimums 
gelangte vor allem die Umsetzung des Staatsbürgerrechts auf das lebenswürdige 
Leben und die Pflicht des Staates zu dessen Ermöglichung (§34 KV) in das Zentrum 
der Klage. Nach der Auslegung der SBPD sollte das Recht als konkretes Grundrecht 
ohne weiteres verwirklicht werden, und zwar vor allem durch das LSG. Mit der Un-
terstützung der SBPD klagte im Jahr 1994 ein altes Ehepaar vor dem Verfassungsge-
richt, dass das niedrige Niveau der LSS ihr durch die Verfassung garantiertes Grund-
recht verletzte, weil es gar nicht für die Abdeckung ihres Grundbedarfs ausreiche. 
Zwar brachte die Klage keinen direkten Erfolg, denn das Verfassungsgericht nahm 
die Klage zwar an, erklärte das niedrige Niveau des LSS aber nicht als verfassungs-
widrig. Dennoch erhöhte der Prozess in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf 
das Recht auf ein lebenswürdiges Leben, eines der Kernelemente der sozialen Rech-
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te. Aus dem Aspekt der Entkopplung entwickelte sich damit eine Debatte um die 
Diskrepanz zwischen der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit, die eines der 
wichtigen Merkmale der koreanischen Verfassungsrealität darstellte (siehe Kp. 
7.2.2). Hinsichtlich strategischer Aspekte hat die Verfassungsklage von 1994 für die 
sozialen Bewegungen einen neuen Weg aufgezeigt, die Reformvorschläge wirkungs-
voll auf dem rechtlichen Weg in die Öffentlichkeit einzubringen. Die sozialen Rechte 
wandelten sich zum ersten Mal in das soziale Grundrecht auf Existenzminimum um, 
das von bestimmten Akteuren in der Öffentlichkeit als einklagbares Recht für alle 
Staatsbürger dargestellt wurde.        

Verbesserungen des Lebensunterhaltsschutzsystems 

Die Entwicklung der Policy-Maßnahmen im Zeitraum zwischen 1987 und 1997 ent-
sprach nicht dem Bild der radikalen Erneuerung, sondern dem der inkrementellen 
Verbesserung. Dies ließ auf die Durchsetzung des diskursiven Deutungsmusters ‘ba-
lanced development’ schließen. Von den moderaten Verbesserungen waren alle vier 
Bereiche der sozialen Rechte betroffen.           
Beim ersten Punkt der staatlichen Verantwortung für die Existenzsicherung erklärte 
die Kim-Yong-Sam-Regierung, dass das ‚lebenswürdige Existenzminimum für alle’ 
garantiert werden sollte. Das Prinzip wurde als erstes Grundprinzip des koreanischen 
Typus der Wohlfahrtsgemeinschaft aufgestellt (KHBfW 1997: 26). Die Zielsetzung 
wurde jedoch in zwei Hinsichten relativiert. Zum einen wurde das Prinzip durch das 
Prinzip der produktiven Wohlfahrt ergänzt. Die Intensität der Unterscheidung zwi-
schen Arbeitsfähigen und Arbeitsunfähigen wurde nicht verringert, sondern ver-
stärkt. Dadurch beschränkte sich die staatliche Verantwortung nach wie vor auf den 
Schutz der Arbeitsunfähigen. Für Arbeitsfähige wurde die eigene Verantwortung auf 
dem Markt weiterhin betont (ebenda). „Die arbeitsfähigen und gesunden Staatsbür-
ger sollten selbst die Verantwortung übernehmen. Für sie sollte die Arbeitswilligkeit 
und –möglichkeit durch die kreative und lebhafte Marktwirtschaft erweitert werden“ 
(ebenda). Zum anderen wurde das ‚Prinzip der gemeinschaftlichen Wohlfahrt’ als 
drittes Prinzip der Wohlfahrtsgemeinschaft eingeführt, das die Beteiligung der Ge-
meinschaft wie der Gemeinde, Unternehmen, religiösen Institutionen, sozialen Be-
wegungen und der Familie an der Erbringung der Wohlfahrt vorsah. Die Verantwor-
tung sollte durch die Familie-Gemeinde-Staat-Kette getragen werden, in der die ers-
ten beiden Glieder weiterhin eine grundlegende Rolle spielen sollten (ebenda). 
Beim zweiten Punkt der Ausdifferenzierung der sozialpolitischen Ziele, die das Leis-
tungsniveau und das Verwaltungsprinzip umfasste, hatten die finanzpolitischen und 
verwaltungsstrukturellen Ziele immer noch Vorrang vor dem Ziel des Existenzmini-
mums, aber es gab einige Fortschritte. Erstens wurde das Leistungsniveau Schritt für 
Schritt weiter erhöht (Tabelle 9-2). Zweitens wurde 1996 eine Differenzierung des 
Leistungsniveaus umgesetzt, die sich auf den individuellen Bedarf richten sollte. 
Dadurch entstand ein unterschiedliches Leistungsniveau nach 5 verschiedenen Kate-
gorien, die durch Größe und Einkommensniveau des Empfängerhaushalts bestimmt 
wurden (ebenda: 62). Auf der Verwaltungsebene wurde 1991 das Antragsprinzip in 
der Praxis eingeführt. 1987 wurden zum ersten Mal ausgebildete Sozialarbeiter in der 
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Auswahl und Betreuung der Empfänger eingesetzt, deren Einsatz mit der Zeit zu-
nehmend erweitert wurde (Tabelle 9-3). Außerdem gab es Pilotprogramme für die 
Einrichtungen von Gesundheits- und Wohlfahrtsbüros auf der regionalen Ebene, 
welche die Sozialverwaltung rationalisieren und deren Empfängerorientierung 
verbessern sollten (ebenda). Außerdem wurde 1997 die Bestimmung des Existenz-
minimums im Gesetz verankert (§5 LSG). Danach war der Wohlfahrtsminister dazu 
verpflichtet, jedes Jahr am 01.12. das Existenzminimum für das nächste Jahr zu ver-
öffentlichen (IfGSA 1998: 110).       

Tabelle 9-2   Durchschnittliches Leistungsniveau des Lebensunterhalts- 
                               schutzsystems (Tausend)                                                                                     

Jahr 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1998 

Leistungsniveau 27 36 43 56 78 133 162 

Quelle: Weißbuch Gesundheit und Wohlfahrt 1993: 2000. 

Tabelle 9-3   Zahl der Sozialarbeiter im Lebensunterhaltsschutzsystem                                                                                                   

Jahr 1987 1988 1990 1991 1992 1994 

Zahl 49 96 324 2000 2481 3000 

Quelle: Interne Dokumente des MfGSA. 

Beim dritten Punkt blieb die Exklusion der Arbeitsfähigen weiter erhalten. Die Ver-
besserungen beschränkten sich auf Auswahlkriterien. Erstens wurde die Einkom-
mensgrenze der Empfänger weiter erhöht (Tabelle 9-2). Zweitens wurde der Kreis 
der Unterhaltspflicht verkleinert. Als unterhaltspflichtig galten nun nur 1. Mitglieder 
der Kernfamilie, 2. Ehepartner und 3. Geschwister sowie verheiratete Töchter, die 
einen gemeinsamen Haushalt führten (ebenda: 60). Allerdings war die Absenkung 
der Empfängerzahl trotz dieser Leistungsverbesserungen (Tabelle 9-4) sichtbar, was 
sich auf die Verringerung der absoluten Armut zurückführen ließ und darauf, dass 
die Leistungsverbesserungen nicht ausreichend waren (vgl. ebenda: 59).    

Tabelle 9-4    Zahl der Empfänger und Einkommensgrenze des  
                       Lebensunterhaltsschutzsystems (Tausend)                                                                                                   

Jahr 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

Gesamte Empfängerzahl 2354 2353 2246 2001 1755 1414 

Einkommensgrenze 43 46 55 130 190 210 

Quelle: MfGSA 1993; 2000: Weißbuch der Gesundheit und Wohlfahrt. 
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Viertens wurde die Arbeitspflicht für die arbeitsfähigen Armen betont, die nur 
Schutz zur Selbsthilfe erhalten durften. Die Maßnahmen der Kreditvergabe für Ar-
beitsfähige wurden erweitert. Die Unterstützungseinrichtungen für Selbsthilfe wur-
den ausgebaut. Sie sollten die Empfänger des Schutzes zur Selbsthilfe in die private 
Marktwirtschaft integrieren helfen. Dabei wurden die Maßnahmen zur Förderung der 
Selbstständigkeit, der Aufnahme von Jobs und des Managements gemeinsamer 
Werkstätten ausgebaut.  
Insgesamt blieb einerseits das LSS trotz einiger Verbesserungen den Prinzipien des 
Wohlfahrtsozialsystems des developmental state verhaftet, die sich nicht auf das 
individuelle Recht, sondern auf den patriarchischen Schutz des Staates stützten. An-
dererseits wurde die Struktur der neuen Maßnahmen vor allem in den ersten beiden 
Punkten durch marktliberale Ideen beeinflusst, wobei es sich um die Stärkung der 
Zuständigkeit des freien Marktes für die Erlangung des Existenzminimums der Ar-
beitsfähigen handelte.     
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9.2.2 Einführung des Volksexistenzsicherungsgesetzes 2000 

Das soziale Problem `Armut´ und Armutsbilder nach der Krise 1997 

Mit der Wirtschaftskrise 1997 brach die Erfolgsgeschichte der südkoreanischen 
Wirtschaft ab. Die Wirtschaftswachstumsrate sank radikal von 6,8% (1996) und 
5,0% (1997) auf -6,7% (1998) und die Arbeitslosigkeit erhöhte sich von 2,0% (1996) 
und 2,6% (1997) auf 6,8% (1998) (siehe Tabelle 5-1). Die direkte Folge der Krise 
war die Verbreitung der Armut, die bereits für besiegt erklärt worden war (siehe Ta-
belle 5-2) und jetzt in allen Bahnhöfen durch die massive Präsenz von Obdachlosen 
symbolisiert wurde. Nach Schätzungen wuchs die Zahl der arbeitslosen Obdachlosen 
in Südkorea bis Ende 1998 auf ca. 6000. Die Zahl blieb im Oktober 1999 mit ca. 
5800 immer noch stabil, obwohl sich die wirtschaftliche Situation verbesserte (Jung, 
W. 1999: 22). Überdies folgten der Verbreitung der absoluten Armut andere soziale 
Probleme wie die Auflösung von Familien und die Zunahme der Kriminalität. Mit 
dieser massiven öffentlichen Präsenz der Armut, die eng mit dem rasanten Anstieg 
der Arbeitslosigkeit zusammenhing, und ihren sozialen Folgen,  gewann das Problem 
Armut wieder an Aufmerksamkeit und wurde als ernstes gesellschaftliches Problem 
in Medien, Wissenschaft und Politik wieder entdeckt: Wiederentdeckung der Ar-
mut (ebenda). Wie in Kapitel 7.3.1. geschildert, entstand einerseits die große Dis-
kurskoalition über die Rückkehr der absoluten Armut, ihre sozioökonomischen Ursa-
chen und die Notwendigkeit der gemeinsamen bzw. staatlichen Bewältigungspolitik. 
Allerdings war zu bemerken, dass in dieser großen Diskurskoalition vor allem die 
Problematisierung der absoluten Armut im Vordergrund stand. Mit der Wirtschafts-
krise waren die Ursachen der Armut nicht zu übersehen. Da die Krise nicht nur be-
stimmte Gruppen, sondern breitere Schichten der Gesellschaft ins Elend getrieben 
hatte, verbreitete sich die Vorstellung, dass jeder von der Armut betroffen werden 
könne, unabhängig von persönlichen Eigenschaften. Zudem richtete sich hinsichtlich 
des Armutsbildes die Aufmerksamkeit in der großen Diskurskoalition auf die unzu-
reichenden staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der radikal angestiegenen Ar-
beitslosigkeit und deren sozialer Folgen.   
Andererseits gab es drei unterschiedliche Armutsbilder, die hier näher betrachtet 
werden sollen. Das erste Armutsbild wurde von Anhängern der Markt/Wachstum-
Diskurskoalition wie Ahn, Jong-Bum vertreten Danach war die Armut infolge der 
Wirtschaftskrise als vorübergehend anzusehen (Ahn, J. 2000: 6-7). Bei den Proble-
men ‚Armut und Arbeitslosigkeit’, die durch die Massenentlassungen ausgelöst wur-
den, handelte es sich Ahn zufolge um einen kurzfristigen Wohlfahrtsbedarf, den er 
von der Erwartung einer Erhöhung der Lebensqualität unterschied, die mit dem öko-
nomischen Wachstum schrittweise gestiegen war (ebenda). Die Hauptursache der 
steigenden Armut wurde in der Ausweitung der Arbeitslosigkeit gesucht, die aller-
dings auf die Wirtschaftskonjunktur bzw. Rezession zurückzuführen sei und insofern 
einen vorübergehenden Charakter habe. Deswegen solle sich die Bewältigung der 
Arbeitslosigkeit und damit der Armut auf die schnelle Wiederherstellung der wirt-
schaftlichen Sicherheit, vor allem eines ausgeglichenen Staatshaushalts richten. Da-
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her sollten jegliche Elemente der Expansion des staatlichen Haushalts einschließlich 
der Sozialpolitik und der aktiven Arbeitsmarktpolitik abgelehnt werden (ebenda: 9-
11).   
Das zweite Armutsbild, das nah an dem diskursiven Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’ stand, stellte ebenfalls das Problem der Arbeitslosigkeit vor dem der Armut 
in den Vordergrund. Die Arbeitslosigkeit wurde jedoch nicht als vorübergehendes 
wirtschaftliches Konjunkturproblem, sondern als ein dauerhaftes Problem angesehen, 
das auf die Stagnation des südkoreanischen Wirtschaftswachstums nach der Wirt-
schaftskrise zurückzuführen war (Chun, B./Hwang, D. 1999). Weil es hauptsächlich 
die nach der Krise angewachsene Zahl von Arbeitlosen war, die von Armut betroffen 
waren, standen die einkommensschwachen Arbeitslosen, vor allem die Langzeitar-
beitslosen im Mittelpunkt der Armutsfrage. Die Ursache der Armut wurde in der 
immer länger werdenden Dauer der Arbeitslosigkeit gesucht, die allerdings ohne 
institutionalisierte politische Steuerung nicht zu bewältigen sei (Hwang, D. 2000). 
Der Schwerpunkt der Bewältigung der Arbeitslosigkeit und damit der (absoluten) 
Armut sollte daher auf den Schutz der arbeitsfähigen und arbeitswilligen Arbeitslo-
sen gelegt werden.  
Das dritte Armutsbild der Social-Citizenship-Diskurskoalition unterschied sich von 
den beiden vorangegangenen Bildern schon dadurch, dass es beide Probleme, Armut 
und Arbeitslosigkeit, als gleichermaßen dringende soziale Probleme hervorhob. 
Gleichwohl wurden beide Probleme differenziert betrachtet. Demnach kam das Ar-
mutsproblem zwar durch die Wirtschaftskrise mit großer Heftigkeit zum Ausbruch, 
aber es war nicht allein auf den schnellen Aufstieg der Arbeitslosigkeit nach der 
Wirtschaftskrise zurückzuführen289. Die Armutsfrage stellte aus dieser Perspektive 
ein andauerndes Problem dar, das schon vor der Krise vorhanden und nicht bewältigt 
worden war (Interview mit Lee, Y.-H. am 08.04.2004). Weil das massive Auftreten 
der Massenarmut vor allem auf das fehlende und unzureichende soziale Sicherungs-
netz zurückzuführen sei, müsse bei einer Strategie zur Bewältigung der aufgetretenen 
absoluten Armut die Gewährung des nationalen Existenzminimums im Vordergrund 
stehen. Allerdings wurde der Armutsbegriff der absoluten Armut beim Armutsbild 
stets um die relative Armut erweitert. Nachdem die direkten Folgen der Wirtschafts-
krise bzw. die absolute Armut durch die wirtschaftliche Wiederbelebung einigerma-
ßen abgebaut worden waren, knüpfte dieses Armutsbild an den Begriff der neuen 
Armut an290, um die relative Armut zu thematisieren, die sich infolge der Strukturan-
passungspolitik und der wirtschaftlichen Liberalisierung deutlich abzeichnete.         
 
 
 

                                                 
 
289 Das Argument wurde wissenschaftlich untermauert, vor allem von Gu, I. (2002). Nach seiner Stu-

die, in der der Anteil der Arbeitslosen an den Armen untersucht wird, wurde im Jahr 1998 der An-
teil der nicht arbeitslosen Armenhaushalte an den Gesamtarmenhaushalten auf ca. 50 % geschätzt. 
Daher wäre die Gleichsetzung von Arbeitslosigkeit und Armut eine Verengung des Problems der 
Armut (Gu, I. 2002: 98).  

290 Siehe Kap. 9.1.1. 
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Prozess und Diskurskoalitionen bei der Einführung des Volksexistenzsiche-
rungssystems 

Der Prozess der Einführung des Volksexistenzsicherungssystems 

Um eine bessere Übersicht über den Prozess der Einführung des VESS zu schaffen, 
wird der Prozess hier in zwei Phasen unterteilt: Die Thematisierung der Reformnot-
wendigkeit (Wirtschaftskrise 1997 bis Juni 1999) und die politischen Entscheidungen 
über den Gesetzeserlass und die Festsetzung der Ausführungsverordnung: 6.1999-
10.2000).  
 
1. Phase: Die Thematisierung der Reformnotwendigkeit (von der Wirtschaftkrise 
1997 bis Juni 1999). 
 
Die erste Phase umfasste den Zeitraum zwischen der Wirtschaftkrise 1997 und Juni 
1999291. In dieser Phase gelangte die Diskussion um die Notwendigkeit der gründli-
chen Erneuerung des LSS in die politische und gesellschaftliche Öffentlichkeit.  
Die zentrale Rolle bei der Thematisierung spielten die sozialen Bewegungen, vor 
allem die ‚Solidarität der Bürger für Partizipationsdemokratie’ (‚People’s Solidarity 
for Participation Democracy’), die schon die Bewegung des nationalen Existenzmi-
nimums in der Mitte der 90er Jahre initiiert hat (Siehe 9.1.1.). Als das Armutsprob-
lem nach der Wirtschaftskrise wieder stark an Aktualität gewann, spielte die Organi-
sation als ‚der primäre Akteur’, der das Problem erstmals öffentlich formuliert hatte, 
nicht nur bei der Problemdefinition, sondern auch bei der Frage eine bedeutende 
Rolle, wer für Problembekämpfung und die Formulierung von Strategien zuständig 
sein müsse (vgl. Schetsche 1996: 24). Die Aktivitäten der Organisation waren auf 
mehreren Ebenen erkennbar. Zunächst leistete sie auf der Ebene der politischen Insti-
tutionen bei der Regierungspartei Überzeugungsarbeit, als die Regierung direkt nach 
der Krise mit Blick auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit eine Policy-
Forschungsgruppe für das Existenzsicherungssystem eingerichtet hatte, indem einige 
aktive Mitglieder der Organisation an der Forschungsgruppe teilnahmen und ihr 
Konzept durchgesetzt hatten. Auf der Ebene der Öffentlichkeit veranstaltete die Or-
ganisation allein 292  oder mit anderen Organisationen 293  wie Gewerkschaften und 
anderen sozialen Bewegungen öffentliche Demonstrationen und Diskussionsveran-
staltungen, um hinsichtlich der öffentlichen Meinung zugunsten einer Erneuerung 
des LSS hinzuwirken und gleichzeitig ein Policy-Netzwerk auszubilden. Auch eine 
‚Unterschriftenaktion für den Aufbau des nationalen Existenzminimums’ 
(12.12.1998), an der 209 Universitätsprofessoren des Faches Sozialpolitik und Sozi-

                                                 
 
291  Im Dezember 1998 wurde der Gesetzentwurf zur Überprüfung im Gesundheits-Wohlfahrt-

Ausschuss im Parlament eingebracht. 
292 Dazu zählte z.B. die Veranstaltung ‚Dringender Vorschlag, die Zeit des IWF – Soziale Bekämp-

fungsmaßnahmen gegen hohe Arbeitslosigkeit – Einführung der Arbeitslosenhilfe für Arbeitslose 
mit niedrigem Einkommen’ am 3.4. 1998.  

293 Öffentliche Anhörung zum Erlass des VESG und der Lebensunterhaltssicherungsmaßnahmen für 
Arbeitslose mit niedrigem Einkommen (29.6.1998).  
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alarbeit teilnahmen, zählte zu den Bemühungen der Mobilisierung einer Unterstüt-
zung durch die Öffentlichkeit. Ununterbrochen folgten weitere Aktionen, wie die 
‚Diskussion über die Vorbeugung des Auftretens eines zweiten Falls Sang, Jung-
Uh’294, die ‚Gemeinsame Erklärung für den Erlass des VESG’ (11.11.1998)295, die 
‚Veranstaltung zur Forderung einer Erweiterung der Beschäftigungsmaßnahmen und 
der sozialen Sicherungen’ (26.11.1998)296 und die ‚Erklärung des Rechts auf Wohl-
fahrt (ein Jahr nach IWF – Aktion der Bürger für Reform)’297. Auf der Ebene der 
Gesetzgebung stellte sie mit dem Abgeordneten der Oppositionspartei Kim, Hong-
Shin und gemeinsam mit 26 sozialen Bewegungen einen Antrag auf Erlass des 
VESG (23.7.1998). Dieser Gesetzesentwurf wurde schließlich ohne wesentliche Än-
derung als Gesetzesentwurf der Regierungspartei im Gesundheits-Wohlfahrts-
Ausschuss im Parlament zur Beratung eingebracht und angenommen (28.12.1998). 
Aufgrund der Einwände von Ministerien, vor allem des Ministeriums für Planung 
und Haushalt, das sich mit Blick auf die Frage der Finanzierbarkeit gegen das Gesetz 
stellte, wurde der Erlass des Gesetzes jedoch verschoben. Außerdem trug die passive, 
mit der unzureichenden administrativen Infrastruktur begründete Haltung des zu-
ständigen Wohlfahrtsministeriums zur Verschiebung bei (Cho, Y. 2001: 65; 75). 
Auch stieß das Gesetz auf den Widerstand des Arbeitsministeriums. Es kritisierte, 
dass das Gesetz nur eine Armutsfalle darstelle, und argumentierte, dass der Schwer-
punkt nicht in der Armutsbekämpfung, sondern in der Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit gelegt werden solle und die Reform in der Armutspolitik auf die Verbesserung 
des vorhandenen LSS beschränkt werden solle (Chang, J. 1999: 40-41). Einen kon-
kreten Vorschlag machte das Arbeitsministerium schon im August 1998. Danach 
(Ausschuss für Planung und Haushalt 1998; Cho, Y. 2001: 84) sollte ein soziales 
Sicherungsnetz in der Zeit der hohen Arbeitslosigkeit durch Leistungsverbesserun-
gen im Bereich der Arbeitslosenversicherung und der Ausbildungs- und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen aufgebaut werden. Konkret sollten folgende Maßnahmen 
durchgeführt werden: 1. Erweiterung des Empfängerkreises der Arbeitslosenversi-
cherung auf alle jene Beschäftigten, deren Arbeitsvertrag für länger als einen Monat 
gültig war. 2. Erweiterung der Ausbildungsmaßnahmen, 3. Ausweitung der Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen und Erhöhung des Unterhaltsgelds in der Ausbildungszeit, 
4. Schnelle Getreide- und Erziehungsbeihilfe für Arbeitslose mit niedrigem Ein-
kommen, 5. Erhöhung des Niveaus des Existenzminimums298. Anschließend entwi-

                                                 
 
294 Diese Person hatte den Finger seines Sohnes abgeschnitten, um die Versicherungsprämie zu kassie-

ren. Dieser Fall symbolisierte die Verzweiflung vieler Familien, die plötzlich ins Elend geraten wa-
ren.      

295 Gemeinsam mit den Gewerkschaften. 
296 An der Veranstaltung nahmen 18 soziale Bewegungen teil. Dazu gehörten u.a. der Demokratische 

Gewerkschaftsbund, der Verband der Frauenbewegungen und die Koalition der Bürger für wirt-
schaftliche Gerechtigkeit. 

297 Trotz der Bemühungen zeigte die Thematisierung der Reform in der Öffentlichkeit nur begrenzten 
Erfolg (Ahn, B. 2000: 7). 

298 Das Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium zeigte Vorbehalte. Es richtete sich nicht gegen die 
Einführung des VESS an sich, aber gegen seine sofortige Einführung. Nach seinem Vorschlag sollte 
das Armutsproblem erst durch Verbesserungen des LSS bewältigt werden: durch die Erweiterung 
des Empfängerkreises ausschließlich der arbeitsfähigen Armen und die Erhöhung des Leistungsni-
veaus.   
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ckelte im Jahr 1999 das KLI, das Forschungsinstitut des Arbeitsministeriums, ein 
alternatives Konzept, das sowohl vom VESG als auch vom Konzept der Wirt-
schaftsministerien abwich (Chun, B./Hwang, D. 1999).      
Auf die Verschiebung des Gesetzeserlasses reagierten die sozialen Bewegungen am 
4.3.1999 mit der Gründung der neuen Organisation ‚Koalition für die Förderung des 
Erlassens des VESG’, die sich noch stärker und systematischer für die Inkraftsetzung 
des Gesetzes einsetzen sollte. In der KfFEV sammelten sich 28 soziale Bewegungen 
aus verschiedenen Bereichen, darunter Frauenbewegungen, religiöse Gruppen, Ge-
werkschaften und Wohlfahrtsbewegungen, wobei die ‚Solidarität der Bürger für Par-
tizipationsdemokratie’ die führende Rolle übernahm. Nach der Gründung der 
‚KfFEV’ wurden auf der einen Seite die öffentlichen Aktionen in Form öffentlicher 
Anhörungen und Diskussionen weiter betrieben, etwa mit einer öffentlichen Anhö-
rung am 17.3.1999 mit dem Titel ‚Streitpunkte und Perspektive des Erlasses des 
VESG’, und auch in Form von Demonstrationen und Unterschriftenaktionen, so z.B. 
einer Erklärung christlicher Professoren zugunsten des Gesetzerlasses am 11.5.1999, 
einer ebensolchen Erklärung der religiösen Führungsgruppen am 26.5.1999 usw.299 
Auf der anderen Seite leistete die KfFEV weiterhin in Parteien und der Regierung 
durch formelle und informelle Treffen mit wichtigen Akteuren Überzeugungsarbeit, 
so bei Treffen mit Lee, Gi-Ho, dem Generalsekretär im Präsidentenamt (11.05.1999) 
und mit dem Vizeminister des MfGW (10.6.1999) (Ahn, B. 2000: 9-10). Die Thema-
tisierung der Reform erfuhr den entscheidenden Wendepunkt, als Präsident Kim, 
Dae-Jung am 21.6.1999 in Ul-Shan erklärte, dass die Regierung das VESG erlassen 
würde, um für die mittleren und unteren Schichten die Stabilität der Lebensbedin-
gungen zu gewährleisten. Es wurde viel spekuliert, worin die wahren Gründe für 
diese Erklärung lagen (vgl. Park, Y. 2002). Doch gibt es kaum Zweifel, dass die Ak-
tivitäten der ‚KfFEV’ einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet haben (Ahn, B. 2000: 
11).                

                                                 
 
299 Siehe Park, Y. 2001: 91 für weitere Aktionen.   
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2. Phase: Politische Entscheidungen über Gesetzeserlass und Erlass der Ausfüh-
rungsverordnung (Juni 1999-Oktober 2000)   
 
Bei der zweiten Phase handelte es sich um den Gesetzgebungsprozess und den Erlass 
der Ausführungsverordnung. Ein wichtiges Merkmal der koreanischen Sozialpolitik 
lag darin, dass der Verrechtlichungsgrad nicht sonderlich hoch war. Das bedeutete, 
dass eine sehr große Zahl bedeutender Leistungsbestimmungen nicht per Gesetz, 
sondern durch Ausführungsverordnungen und -regeln geregelt waren, die auf der 
administrativen Ebene bestimmt wurden. Daher entzündete sich der Streit der Dis-
kurskoalitionen nicht nur an der Gesetzgebung, sondern auch an der Festsetzung der 
Ausführungsverordnung und -regeln.  
Nach der Erklärung des Präsidenten wurde das Ziel der Einführung des VESG zur 
offiziellen Regierungsposition. Dies hatte zum einen zur Folge, dass die Einwände 
der Ministerien, des MfPH und des Arbeitsministeriums zurückgezogen wurden. 
Zum anderen nahm das zuständige MfGW, das sich sehr zurückhaltend verhielt300, 
aktiv am Prozess der Gesetzeseinführung teil. Das Ministerium kündigte den Plan an, 
das LSS durch das VESS zu ersetzen (Cho, Y. 2001: 79). Auch wurden die KfFEV 
durch diese Erklärung ermutigt und weitere Aktionen für die Beschleunigung des 
Gesetzgebungsprozesses durchgeführt, unter anderem eine am 5.7.1999 vor dem  
Parlament stattfindende Massenaktion für die ‚Forderung nach dem Aufbau eines 
sozialen Sicherungsnetzes und der Verabschiedung des VESG’. Außerdem setzte 
sich die Oppositionspartei ‚Partei des einheitlichen Landes’ für die Verabschiedung 
des Gesetzes ein. Am 7.5.1999 wurde der Gesetzentwurf von den 151 Abgeordneten 
der Oppositionspartei zur Verabschiedung im Parlament eingebracht, und obwohl es 
sich um die Opposition handelte, gab es einen parteienübergreifenden Konsens. Le-
diglich die Frage nach dem Termin für die Inkraftsetzung des Gesetzes führte zu 
einer kleineren Auseinandersetzung zwischen der Oppositionspartei und dem Ge-
sundheits- und Wohlfahrtsministerium. Die Oppositionspartei und die KfFV strebten 
einen schnellen Termin (Juli 2000) an, während das Wohlfahrtsministerium aus ver-
waltungstechnischen Gründen einen späteren Zeitpunkt (Januar 2001) favorisierte. 
Als Kompromiss wurde der Termin für Oktober 2000 festgesetzt (Ahn, B. 2000: 14). 
Am 9.8.1999 stimmte der Parlamentsausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt über 
den Gesetzentwurf ab, der sich aus den beiden Gesetzentwürfen von Dezember 1998 
und Juli 1999 zusammensetzte. Schließlich wurde in der Plenarsitzung vom 
12.8.1999 das VESG verabschiedet.                
Nach Verabschiedung des Gesetzes richtete das MfGW zum einen eine ‚Initiator-
gruppe des VESG’ ein, die die Ausführungsverordnung und -regeln ausformulieren 
sollte. Zum anderen beauftragte das MfGW das IfGSA mit der Erarbeitung einer 
Grundlagenstudie über die Ausführungsverordnung, wobei sich die wissenschaftli-
chen Experten der KfFV aktiv beteiligten und die Durchsetzung ihres Kernkonzeptes 
sichern konnten. Bevor der Entwurf der neuen Ausführungsverordnung und -regeln 
am 17.2.2000 angekündigt wurde301, legten jedoch das MfPH und das MfA eigene 

                                                 
 
300Das passive Verhalten des Wohlfahrtsministeriums wurde damit begründet, dass die Verwaltungs-

infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut worden sei, um das neue System zu installieren.  
301 Er sollte am 7.3.2000 angekündigt werden. 
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Konzepte vor und versuchten, sie durchzusetzen. Das MfA zielte mit seinem Kon-
zept darauf ab, einen Teil der Maßnahmen, die Hilfe zur Selbsthilfe, seiner Zustän-
digkeit unterzuordnen. Hingegen ging es beim Konzept des MfPH um die Vermei-
dung finanzieller Belastungen durch eine strengere Gestaltung der Auswahlkriterien, 
welche das MfGW wegen der Machtkonstellation innerhalb des Kabinetts schwer 
ablehnen konnte (ebenda: 15).  

Tabelle 9-5   Streitpunkte und Positionen der Akteure um die Ausführungs- 
                      verordnung und -anordnung 

Streitpunkte MfGW MfPH SBPD Endversion 

Kriterien für 
Unterhalts-
pflichtige 

Einkommen 

unter 120% 

Vermögen 

unter120% 

Einkommen 

130% 

Vermögen 

unter120% 

Freibeträge des 
Arbeits-
einkommens 

50% 10% 

ab 2002 

50% 10-15% 

ab 2002 

Leistung für Ein-
kommens-gruppe 
knapp über Ar-
mutsgrenze 

Rehabilita-
tions-Hilfe 
und medizi-
nische Hilfe  

Rehabilita-
tions-Hilfe 

Rehabilitations-
Hilfe und me-
dizinische Hilfe 

Rehabilitati-
ons-Hilfe 

Leistungsniveau 
(4köpfige Fami-
lie: Won)  

729.000  850.000 729.000 

Quelle: Cho, Y. 2001: 124, Tabelle 3-20. 

Aufgrund dieser Auseinandersetzung wurde die Ankündigung der Ausführungsver-
ordnung und -regeln verschoben. Durch die Verschiebung musste die Regierung das 
Auswahlverfahren der Empfänger ohne Ausführungsverordnung beginnen, wobei 
noch strengere Auswahlkriterien als die des LSS zugrunde gelegt wurden. Neben den 
Auswahlkriterien des alten Lebensunterhaltsschutzes – Einkommen, Vermögen und 
Unterhaltspflicht – traten die neuen, zusätzlichen Kriterien Grundstück, Wohnung 
und  Pkw. Dies löste einen Protest der sozialen Bewegungen aus. Sie bildeten eine 
‚Bewegungszentrale für die Erlangung des Anspruchs auf Existenzsicherung’, die 
verschiedene Arten von Protesten organisierte302 (Cho, Y. 2001: 92-93). Zwar gelang 
es der Bewegungszentrale durch diese Proteste, die Auswahlkriterien des aktuellen 
Auswahlprozesses zu mildern (ebenda: 94).303 Sie konnte jedoch nicht verhindern, 
dass das MfPH in der Ausführungsverordnung und den Ausführungsregeln strenge 
Auswahlkriterien durchsetzte (Cho, Y.: 2001: 82) und das MfA einen Teil der Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Hilfe zur Selbsthilfe in seine Zuständigkeit 

                                                 
 
302Klage vor dem Verfassungsgericht,  Klage vor dem Verwaltungsgericht und Massendemonstratio-

nen usw.  
303Es handelte sich um die Verlängerung der Antragsfrist und die Lockerungen einiger Auswahlkrite-

rien (Cho, Y. 2001: 94).   
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brachte. Als die Ausführungsverordnung und -regeln im Oktober 2000 festgesetzt 
wurden, enthielten sie weit strengere Auswahlkriterien, ein niedrigeres Leistungsni-
veau und einen stärkeren Arbeitszwang als die der ersten Version vom Februar 2000 
(Jung, W. 2003: 361).   

Diskurskoalitionen und diskursive Deutungsmuster bei der Einführung des Volks-
existenzsicherungssystems  

In der Diskussion über die Einführung des VESS wurden drei unterschiedliche Dis-
kurskoalitionen und diskursive Deutungsmuster erkennbar. Zunächst schuf die Aktu-
alität des Armutsproblems nach der Wirtschaftskrise eine günstige Bedingung, unter 
der die Kernargumente des diskursiven Deutungsmusters ‚social citizenship’, näm-
lich die Notwendigkeit einer Verwirklichung des Grundrechts auf das Existenzmini-
mum, Verbreitung finden konnten. Dieses diskursive Deutungsmuster sah das Ar-
mutsproblem nicht als ein temporäres, sondern als ein andauerndes Problem an. Für 
es zeigte die Wirtschaftskrise, wie unzureichend das vorhandene soziale Sicherungs-
netz, vor allem das LSS, war. Insofern hielt es die vorhandenen Maßnahmen ein-
schließlich der Sofortmaßnahmen, die Arbeitslosengeld, aktive arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen (Berufsausbildung und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), LSS und 
Darlehen für Arbeitslose umfassten, für nicht ausreichend, um die Arbeitslosigkeit 
und ihre negativen sozialen Folgen nach der Wirtschaftskrise zu bewältigen. Die 
Maßnahmen hätten insofern nur einem kleinen Teil der Bedürftigen genutzt, als 1999 
nur 15,5% der Arbeitslosen von mindestens einer der Maßnahmen des sozialen Si-
cherungsnetzes hätten profitieren können. Zudem hätten sich die Maßnahmen auf 
diejenigen Arbeitslosengruppen konzentriert, denen es im Hinblick auf die Einkom-
mensverhältnisse relativ besser ging (Moon, J. 1999: 8). Daher bestand nach diesem 
diskursiven Deutungsmuster die dringende Notwendigkeit, das soziale Sicherungs-
netz mit seinen Kernelementen Umfänglichkeit (Comprehensiveness), Universalis-
mus und nationales Existenzminimum auszubauen. Die gründliche Erneuerung des 
vorhandenen Existenzsicherungssystems, d.h. die Einführung des neuen ,VESS’ 
stellte den dringendsten und wichtigsten Schritt dar (Lee, C. 1998). Schon im Juni 
1998 legte der Anwalt Lee, Chan-Jin in der SBPD das grundlegende Konzept für das 
neue Gesetz vor, dessen Großteil im Gesetzentwurf vom 23.7.1998 aufgenommen 
wurde (Park, Y. 2002: 287). Das Konzept legte die wesentlichen Erneuerungen des 
VESG fest: Titel und Zielsetzung des Gesetzes, Begriffsänderungen, Ausweitung des 
Empfängerkreises, Leistungserweiterungen, Erhöhung des Niveaus usw. Gleichwohl 
hatte die Social-Citizenship-Diskurskoalition schwer gegen die dominante 
Markt/Wachstum-Diskurskoalition zu kämpfen. Das diskursive Deutungsmuster 
‚Markt/Wachstum’ unterschied hinsichtlich der Bedarfslage nach der Wirtschafts-
krise zwischen kurzfristigem und langfristigem Wohlfahrtsbedarf. Die staatlichen 
Sondermaßnahmen, die zur Bewältigung der vorübergehenden sozialen Probleme, 
vor allem der Arbeitslosigkeit und der Armut, eingesetzt wurden, dürften nicht als 
dauernde Institutionen etabliert werden, die unkontrollierbaren Druck auf den staatli-
chen Haushalt ausüben könnten. Auch im Bereich des Existenzsicherungssystems 
sollte sich die staatliche Armutsbekämpfung auf vorübergehende Sondermaßnahmen 
wie die Ausdehnung der vorübergehenden Lebensunterhaltsschutzmaßnahmen und 
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der Darlehensvergabe an Arbeitslose beschränken, d.h. es gäbe keine Notwendigkeit 
weder für eine weitgehende Verbesserung noch für eine grundlegende Reform des 
bestehenden LSS (Ahn, J. 2000). „Es ist viel dringender, das vorhandene Wohl-
fahrtssystem effektiver und produktiver zu gestalten, als mit dem Konzept der pro-
duktiven Sozialpolitik  neue Institutionen einzuführen“ (ebenda: 29). Zwischen den 
beiden starken Diskurskoalitionen positioniert war die gemäßigte, sich von ihnen 
aber deutlich unterscheidende Balanced-Development-Diskurskoalition. Einerseits 
wurde von den Vertretern des diskursiven Deutungsmusters ‚balanced develop-
ment’ die weitgehende Verbesserung des LSS gefordert. Andererseits lehnte es die 
Abschaffung der Trennung zwischen arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Armen im 
VESG ab, die eine der bedeutendsten Erneuerungselemente im diskursiven Deu-
tungsmuster ‘social citizenship’ darstellte (Chang, S. 1999). Es bestand die Notwen-
digkeit der Institutionalisierung der Armutsbekämpfungsmaßnahmen. Ein neu-
es ‚Schutzsystems für Arbeitslose mit niedrigem Einkommen’ sollte eingeführt wer-
den, weil die immer stärker wachsende Arbeitslosigkeitsdauer als Hauptursache der 
Armut angesehen wurde. Nicht die Armutspolitik bzw. das LSS, sondern die aktive 
Arbeitsmarktpolitik zeigte eine dringende Reformnotwendigkeit. Im Bereich der 
Armutspolitik wurde im Zusammenhang mit diesem diskursiven Deutungsmuster die 
gründliche Erneuerung des LSS, nämlich die Einführung des VESS, abgelehnt. Es 
wurde weiterhin davon ausgegangen, dass der Schwerpunkt der Armutsbekämpfung 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen gelegt werden sollte. Außerdem sollten sich die 
Arbeitsfähigen durch eigene Erwerbstätigkeit selbst helfen, wobei der Staat mit der 
Institutionalisierung aktiver arbeitspolitischer Maßnahmen die Arbeitslosen unter-
stützen sollte.  
Allerdings ist je nach Phase nach unterschiedlichen Streitpunkten zu differenzieren. 
In der ersten Phase standen die Verringerung der allgemeinen Arbeitswilligkeit und 
das Finanzierungsproblem im Mittelpunkt, in der zweiten Phase zogen neben der 
‚Wohlfahrtskrankheit’ und dem unkontrollierten Wohlfahrtsbudgetwachstum The-
men wie Verwaltungsinfrastruktur und Empfängerauswahlkriterien die Aufmerk-
samkeit auf sich. Diese Diskussion soll hier noch einmal entsprechend den Kriterien 
der Wohlfahrtsstaatlichkeit eingeordnet werden, um so die ideologischen Richtungen 
der diskursiven Deutungsmuster zu verdeutlichen, die hinter den Argumenten stan-
den (Tabelle 9-10). 
    

A. Die politische Verantwortung für das Existenzminimum  

Das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ bezog sich auf die staatliche 
Verantwortung für die Existenzsicherung, die in §34 KV vorgeschrieben war. Da-
nach war der Staat verpflichtet, ein soziales Sicherungsnetz einzurichten, innerhalb 
dessen das neue VESS als letzte Instanz fungieren sollte. Dagegen lag nach dem 
diskursiven Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ die Lösung des Armutsproblems, 
das hauptsächlich auf die Arbeitslosigkeit zurückzuführen war, in der Wiedereinglie-
derung der Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt statt ihrer Förderung durch öf-
fentliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Die Verantwortung für die Beseitigung 
der Armut sollte deswegen hauptsächlich der freie Markt tragen, der aktiv durch pri-
vate Selbsthilfe durch Familie und Bekannte ergänzt werden sollte (NVA 1999). Das 
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diskursive Deutungsmuster ‘balanced development’ betonte die staatliche Erweite-
rung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose. Wie der Titel‚ Schutzsystem 
für Arbeitslose mit niedrigen Einkommen’ zeigte, wurde das neue System nicht in 
Verbindung mit dem Recht der Staatsbürger und der Pflicht des Staates gebracht. 
Dabei wies das Konzept an keiner Stelle auf das Recht auf Arbeit hin, das einen 
wichtigen Bestandteil der sozialen Grundrechte in der koreanischen Verfassung (§ 32 
KV) darstellte. 
 
B. Die Ausdifferenzierung sozialpolitischer Ziele im Existenzsicherungssystem 

Der zweite Punkt, der die Ausdifferenzierung der sozialpolitischen Zielsetzungen 
bestimmte, gewann in der Auseinandersetzung der Diskurskoalitionen besondere 
Aufmerksamkeit.    
 
Finanzierung: Die zentrale Kritik der Markt/Wachstum-Diskurskoalition am VESS 
lag in der durch die Einführung des großzügigen Existenzsicherungssystems hervor-
gerufenen Ausgabenexpansion. Danach sollte zwar eine soziale Sicherung aufgebaut, 
aber so organisiert werden, dass sie keinen permanenten zusätzlichen Druck auf den 
staatlichen Haushalt ausübte (MfFH/MfPH 1999: 23). Zudem bezog sich die 
Markt/Wachstum-Diskurskoalition auf die Beispiele der entwickelten Wohlfahrts-
staaten, um zu zeigen, dass sich erstens die Sozialausgaben gegenüber den wirt-
schaftlichen Kapazitäten unflexibel verhalten und zweitens die entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten bereits lange zuvor begonnen hatten, durch die Stärkung der individuel-
len Verantwortung für die Wohlfahrt die ungezügelte Zunahme der Sozialausgaben 
unter Kontrolle zu bringen (MfPH 1999). Entgegen dieser Kritik schätzten die Ver-
treter der Social-Citizenship-Diskurskoalition das erforderliche Budget auf maximal 
ca. 342 Mrd. Won und stellten die Summe dann in den internationalen Vergleich, der 
zeigte, dass das neue System im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering war. 
Die Ausgaben für das neue VESS würden ca. 0,66% des BIP ausmachen, während 
der Anteil in anderen Ländern wie Australien (6,8%), Neuseeland (2,5%), Frankreich 
(2,0%), Deutschland (2,0%), Italien (3,3%), Japan (0,3%), Großbritannien (4,1%), 
den USA (3,7%) und Schweden (1,5%) weit höher liege (Moon, J. 1999: 24). Über-
dies kritisierte sie an dem alten LSS, dass nicht das Ziel der Existenzsicherung, son-
dern die Haushaltsplanung der Regierung die Zahl der Geschützten und das Schutz-
niveau bestimmte. Im neuen System sollten zunächst die Bedürftigen ausgewählt und 
dann der Haushalt bestimmt werden (Lee, C. 1998: 30). Das diskursive Deutungs-
muster ‘balanced development’ unterschied sich hinsichtlich der Finanzierung der 
Maßnahmen von den übrigen diskursiven Deutungsmustern, denn die Maßnahmen 
sollten teils durch den Regierungshaushalt und teils durch den Haushalt der Beschäf-
tigungsversicherung finanziert werden.  
In der zweiten Phase führte die Markt/Wachstum-Diskurskoalition erneut das Argu-
ment der Unfinanzierbarkeit an, um die geplanten Maßnahmen zu beschränken oder 
gar zu verhindern. Ein bedeutendes Beispiel war in diesem Zusammenhang die 
Nichtanrechnung des Arbeitseinkommens bei der Einkommensermittlung. Der Ent-
wurf sah bei Teilnahme an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Hilfemaßnahmen 
zur Selbsthilfe, bei Teilnahme von Behinderten an Rehabilitationsmaßnahmen und 
bei Nebenbeschäftigungen von Studenten vor, dass nur 50% der Beträge des Ar-
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beitseinkommens angerechnet würden; bei anderen Arten des Arbeitseinkommens 
lag der Befreiungssatz bei 15%. Das MfFW lehnte diese Regelungen aufgrund der 
Befürchtungen ab, dass sie stärkere finanzielle Belastungen auslösen würden und 
wegen der Begünstigung der arbeitenden Leistungsempfänger diese Gruppe ein hö-
heres Einkommen erreichen könnten als die Nicht-Empfänger mit einem knapp über 
der Armutsgrenze liegenden Einkommen. Nach Vorschlag des MfFW sollte der Satz 
auf 20% gesenkt werden. Auch das MfPH kritisierte an der Regelung, dass sie ledig-
lich große finanzielle Belastungen verursachen würde, ihr Arbeitsförderungseffekt 
dagegen sehr gering wäre. Ihm zufolge sollte der Befreiungssatz 10% nicht über-
schreiten. Überdies sollte die Umsetzung dieser Regelung auf 2002 verschoben wer-
den, weil die aus der Regelung resultierenden zusätzlichen finanziellen Kosten 
schwer zu schätzen wären. Trotz des Arguments, dass der Vertrauensgewinn inner-
halb der Bevölkerung gegen eine zeitliche Verschiebung spreche, setzte sich bei der 
Endfassung schließlich der Vorschlag des MfPH durch; die Umsetzung wurde auf 
2002 verschoben. Die Höhe der Befreiungssätze wurde allgemein auf 10%, bei Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen auf 20% und  bei Studenten und Behinderten auf 30% 
festgesetzt. Auf einen anderen Punkt, der die Offensive für eine Beschränkung der 
möglichen Kostenexpansion betraf – den Versuch der Markt/Wachstumsdiskurs-
koalition, die Auswahlkriterien zu verschärfen – wird an anderer Stelle dieses Kapi-
tels ausführlich eingegangen.     
 
Leistungsniveau und –art: Eine der wichtigsten Erneuerungen durch das neue VESS 
sah die Social-Citizenship-Diskurskoalition darin, dass das Leistungsniveau des neu-
en Systems die reale Existenzsicherung ermöglichen sollte (Existenzsicherungsprin-
zip). Sie kritisierte die Darstellung der Regierung, die behauptete, dass das Exis-
tenzminimum bei der Bestimmung des Leistungsniveaus des LSS seit Anfang der 
90er Jahre die maßgebende Rolle gespielt und im Jahr 1998 das Leistungsniveau 
100% des Existenzminimums erreicht habe. Nach der Social-Citizenship-
Diskurskoalition beruhte diese Berechnung darauf, dass das offizielle Existenzmini-
mum 220.000 Won betrug und sich aus einem durchschnittlichen Leistungsniveau 
des Lebensunterhaltsschutzes von 162.000 Won und dem durchschnittlichen Ein-
kommen der Geschützten von 58.000 Won zusammensetzte. Die Problematik der 
Berechnung lag vor allem darin, das eigene Einkommen der Geschützten vorauszu-
setzen, weil im LSS nur die Arbeitsunfähigen Anspruch auf die Leistung  hatten. Der 
wichtigste Grund für das niedrige Niveau der Leistungen, die kaum das Existenzmi-
nimum der ‚Geschützten’ abgedeckt hätten, liege erstens in der Definition des offi-
ziellen Existenzminimums, das den Maßstab für die Bestimmung des Leistungsni-
veaus und die Auswahl der Empfänger bilden sollte. Zweitens verhinderte die Ein-
heitlichkeit des Leistungsniveaus im LSS die individuelle Bedarfsorientierung der 
Leistung. Zum einen wäre das offizielle Existenzminimum zu niedrig festgesetzt 
worden und habe keine wirkliche Abdeckung des Mindestbedarfs ermöglicht (Moon, 
J. 1998a: 14). Zudem habe das offizielle Existenzminimum nicht der wirklichen Le-
benslage der Menschen entsprochen und nicht die individuellen Unterschiede  hin-
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sichtlich der Zahl der Haushaltsmitglieder, des Haushaltstypus304 sowie der Regi-
on305 berücksichtigt. Daher richteten sich die Vorschläge der Diskurskoalition bezüg-
lich des Wohlfahrtsrechts zuerst auf die Schaffung eines institutionellen Rahmens, 
der die Bestimmung eines realistischen Existenzminimums ermöglichen sollte. Des-
sen Höhe sollte nach wie vor jedes Jahr im Komitee der Lebensunterhaltssicherung 
festgesetzt und veröffentlicht werden. Die Abhängigkeit des Komitees von der Re-
gierung sollte jedoch dadurch gestärkt werden, dass das Komitee nicht mehr dem 
Wohlfahrtsministerium, sondern dem Premierminister unterstellt werden sollte, und 
Befugnisse für unabhängige Beratungen und Beschlüsse haben sollte. Überdies sollte 
sowohl bei der Veröffentlichung als auch bei der Berechnung des Existenzminimums 
die individuelle Lage der Haushalte berücksichtigt werden (Lee, C. 1998: 27-30). 
Zum anderen kritisierte die Social-Citizenship-Diskurskoalition das einheitliche 
Schutzniveau des LSS. Im neuen VESS sollte das Prinzip der individuellen Bedarfs-
orientierung in dem Sinn umgesetzt werden, dass das Leistungsniveau an den indivi-
duellen Bedarf angepasst und die Differenz zwischen Existenzminimum und eige-
nem Einkommen bzw. Vermögen abgedeckt werden sollte. Dabei sollte eine Bedürf-
tigkeitsprüfung eingeführt werden, bei der das Einkommen und das Vermögen der 
Hilfesuchenden ermittelt werden sollten. Überdies schlug die Diskurskoalition einen 
neuen Maßstab für die Abschätzung der Bedürftigkeit vor, bei der das Einkommen 
und das Vermögen  Berücksichtigung finden sollte. Außerdem sollte die Einführung 
der neuen Leistungsart, vor allem das Wohngeld, zur Verwirklichung des Existenz-
minimumsprinzips beitragen. Auch den Armen direkt oberhalb der Armutsgrenze, 
die zwar keine Leistungen beziehen durften, aber permanent von einem Abgleiten in 
die Armut bedroht waren, sollte der Zugang zu einigen Leistungsarten wie medizini-
scher Unterstützung und Ausbildungsgeld gewährt werden (Hu, S. 2000a).  
 

Gegenüber dem ausführlichen Reformkonzept der Social-Citizenship-
Diskurskoalition führte die Markt/Wachstum-Diskurskoalition die relativ einfache 
Kritik an, dass das zu hohe Leistungsniveau nicht nur eine Belastung für den staatli-
chen Haushalt darstellen, sondern auch einen Missbrauch des Wohlfahrtssystems 
verursachen könnte. „Aus der Perspektive des ‚moral hazard’ betrachtet, stellte das 
Leistungsniveau von 93 Mill. Won für eine vierköpfige Familie ein Einkommen dar, 
das auch  durch Erwerbstätigkeit sehr schwer zu erreichen ist. Es könnten Fälle vor-
kommen, in denen Hilfesuchende, die durch eigene Arbeit fleißig 90 Mill. verdienen, 
nur 3 Mill. an Hilfeleistung bekommen, während nicht arbeitende Hilfesuchende 
ohne Mühe 93 Mill. erhalten. In diesem Fall stellt dies ein ernsthaftes Problem dar. 
Zudem könnte das Niveau von 93 Mill. Won aus politischem Anlass noch gesteigert 
werden“ (La, S. 2000: 50-51). Außerdem habe die fehlende Verwaltungsinfrastruk-
tur, die die genaue Einkommensermittlung erschwert habe, ein großes Hindernis für 
die Einführung des neuen Systems dargestellt (Ahn, J. 2000: 51-52). Das diskursive 
Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum’ lehnte aus finanziellen Gründen die Einführung 
der neuen Leistungsarten wie des Wohngeldes ab. In der zweiten Phase des Reform-
                                                 
 
304 Es gibt unterschiedliche Haushaltstypen, je nachdem, wer zu den Haushaltsmitgliedern zählt. So 

gibt es z.B. Haushalte mit Behinderten, mit Älteren, mit Schülern oder mit Studenten. 
305 Es gibt bei den Unterhaltskosten Unterschiede zwischen Stadt und Land.  
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prozesses begründete die Markt/Wachstum-Diskurskoalition auch ihre Ablehnung 
der Befreiung der Studenten von Studiengebühren und der medizinischen Hilfe für 
direkt oberhalb der Armutsgrenze zu verortende Einkommensgruppen. Im Entwurf 
der Ausführungsverordnung fand sich die Regelung, dass Studenten aus Empfänger-
haushalten von Studiengebühren befreit werden sollten. Jedoch richtete sich die An-
stalt für Haushalt (und auch die Stadt Seoul und Gyung-Gi Do) gegen die Regelung, 
weil sie in ungerechter Weise nur Studenten begünstigen würde. Wegen dieser Ein-
wände wurde die geplante Übernahme der Studiengebühren gestrichen. Aus dem 
Entwurf der Ausführungsverordnung ebenfalls herausgenommen wurde aufgrund der 
auf die finanziellen Kosten bezogenen Einwände des MfPH die Regelung, die die 
medizinische Hilfe für Einkommensgruppen direkt oberhalb der Armutsgrenze be-
traf306.  
Die Balanced-Development-Diskurskoalition schloss sich der Kritik an dem zu ho-
hen Leistungsniveau an. Die neu umgesetzte Bedarfsorientierung der Leistung könne 
die Arbeitsbereitschaft senken und zu einer Armutsfalle werden, weil die Hilfesu-
chenden unabhängig von einer Erwerbstätigkeit ein gleichwertiges Einkommen er-
zielen könnten (Chang, S. 1999: 41). Deswegen sollte die Armutspolitik so gestaltet 
werden, dass die durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik geförderten Hilfesuchenden 
selbst durch eigene Arbeit aus der Armut herauskommen könnten (Chun, B/Hwang, 
D. 1999). Allerdings legte diese Balanced-Development-Diskurskoalition kein kon-
kretes Konzept für das Niveau der Lebensunterhaltsleistung vor. Zwar sollte den 
arbeitsfähigen Teilnehmern an den Schutzmaßnahmen für Arbeitslose mit niedrigem 
Einkommen das Niveau des Existenzminimums und sollte den arbeitsunfähigen Hil-
fesuchenden die Leistung des LSS oder des VESS gewährt werden, jedoch wurde die 
Frage vernachlässigt, ob die vorgelegten Konzepte für die Höhe des Existenzmini-
mums tatsächlich dem Grundbedarf der Hilfesuchenden gerecht wurden (Moon, J. 
1999: 27). Außerdem durfte nur der Haushaltsvorstand Lebensunterhaltsleistungen 
beziehen. Dabei war man davon ausgegangen, dass der Lebensunterhalt der anderen 
Familienmitglieder vom Haushaltsvorstand abhängig war. 
 
Administration: Dabei handelt es sich vor allem um zwei Punkte: Die Zuständigkeit 
für die Sozialverwaltung und die Entfaltung der sozialen Profession.  
Während die Markt/Wachstum-Diskurskoalition neben dem Vorschlag, dass das 
Finanzamt  bei der Einkommensermittlung beteiligt werden sollte, keine Innovation 
erwartete (Ahn, J. 2000: 23), legten die Wohlfahrtsrechts- und die Balanced-
Development-Diskurskoalition unterschiedliche Reformvorschläge vor. Das diskur-
sive Deutungsmuster ‘social citizenship’ setzte sich für die Erweiterung der sozialpo-
litischen Aufgaben der kommunalen Verwaltung ein. Das Ortsamt sollte zu einem 
Wohlfahrtszentrum umgewandelt werden, das alle Bedürfnisse der Bevölkerung in 
den Bereichen Gesundheit, Wohlfahrt und Beschäftigung verwalten sollte; dabei 
sollte das Verwaltungsverfahren vereinfacht und verkürzt werden (one-stop service). 
Vor allem sollte das Arbeitsministerium die arbeitsfähigen Leistungsempfänger in 
seine Arbeitsvermittlung aufnehmen, um die Koordinierung mit der aktiven Ar-

                                                 
 
306  Siehe Tabelle 9-5 für weitere unterschiedliche Positionen zur Durchführungsverordnung von 

MfGW, MfPH sowie SBPD.  



 260 

beitsmarktpolitik zu ermöglichen (Moon, J. 1999). Dagegen sah die Balanced-
Development-Diskurskoalition die Arbeitsvermittlung als die hauptsächlich zustän-
dige Verwaltung für die Armutspolitik an. Daher sollte die Arbeitsvermittlung drin-
gend dahingehend erweitert werden, dass die Zahl der Arbeitsvermittlungsstellen von 
119 im Jahr 1999 auf mehr als 200 gesteigert werden sollte (Chun, B./Hwang, D. 
1999). 
Im Punkt der Professionalisierung der Sozialverwaltung herrschte Einigkeit unter den 
drei Diskurskoalitionen. Alle waren für eine vermehrte Einstellung  von Sozialarbei-
tern, wobei die Forderungen der Social-Citizenship-Diskurskoalition am weitesten 
gingen. Sie umfassten  eine Steigerung der Zahl der Sozialarbeiter von 3.000 auf 
10,000, eine Verbesserung des Status der Sozialarbeiter (Verbeamtung) und eine 
Stärkung der Beratungsfunktion (Moon, J. 1999). Zudem sollte die Verwaltung des 
neuen VESS ausschließlich in der Hand ausgebildeter Sozialarbeiter liegen (Lee, C. 
1998: 27). Die Balanced-Development-Diskurskoalition forderte dagegen die Profes-
sionalisierung und Verstärkung der Arbeitsvermittlungskräfte. Die Zahl der Mitarbei-
ter des Beratungspersonals in der Arbeitsvermittlung sollte bis 2002 von 2690 auf 
5000 gesteigert werden.    
 
Schließlich ließen sich in der Auseinandersetzung über die Ausdifferenzierung der 
sozialpolitischen Zielsetzung ‚Existenzsicherung’ deutliche Streitpunkte erkennen. 
Das diskursive Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum’ versuchte die Priorität der fi-
nanzpolitischen Ziele in ihrer Intaktheit zu schützen. Das diskursive Deutungsmuster 
‘social citizenship’ wollte dagegen die Verselbstständigung des sozialpolitischen 
Ziels dadurch stärken, dass das Existenzsicherungsprinzip tatsächlich umgesetzt und 
die Sozialverwaltung gestärkt wurde. Das diskursive Deutungsmuster ‘balanced de-
velopment’ legte die Priorität auf die Beschäftigungspolitik bzw. die staatlich geför-
derte Lohnarbeit, die mit der Erweiterung der beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
und der Stärkung der Arbeitsverwaltung verbunden wurde.  
 
C. Rechtlicher Anspruch  
 
Gestaltung der Leistungsrechte: Für die Social-Citizenship-Diskurskoalition lag die 
bedeutendste Erneuerung des neuen VESS im rechtlichen Leistungsanspruch. Der 
erste Schritt  bestand darin, dass im Gesetzestext die begrifflichen Prägungen des 
rechtlichen Anspruchs fixiert wurden. Die Diskurskoalition legte großen Wert dar-
auf, dass statt der Begriffe des ‚Geschützen’ oder ‚Schutzträgers’ die Begriffe des 
‚Leistungsempfängers’ oder des ‚Leistungsträgers’ eingesetzt wurden, die den recht-
lichen Anspruch des Hilfesuchenden bzw. des Staatsbürgers verdeutlichten (Ahn, B. 
2000: 40). Weiterhin sollte vor allem die Zugängigkeit (‚accessibility’) zur Einklag-
barkeit durch Maßnahmen der Rechtshilfe oder der Rechtskostenunterstützung ver-
bessert werden. Es wurde ein ausdifferenziertes Verfahren und die Einrichtung eines 
‚Komitees der sozialen Sicherung’ ( ) oder eines Sozialge-
richts gefordert. 307  Außerdem schlug die Social-Citizenship-Diskurskoalition die 

                                                 
 
307 Vor der Wirtschaftskrise 1997 existierte bereits ein fortgeschrittener Vorschlag im Bereich der 

Einklagbarkeit, der das deutsche Modell nachahmte. Danach sollte vor allem die Zugänglichkeit 
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Einführung temporärer Leistungen vor, die während des Einspruchsverfahrens den 
Lebensunterhalt des Antragstellers sichern sollten (Lee, C. 2000). Dagegen hielt so-
wohl die Markt/Wachstums- als auch die Balanced-Development-Diskurskoalition 
an den alten Begriffen und damit am Wohltätigkeitsprinzip der Armutspolitik fest. 
Vor allem wurden auch  im ‚Schutzsystem für Arbeitslose mit niedrigem Einkom-
men’ des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ weiterhin Begriffe 
wie ‚Geschützte’ angewendet.       
 
Empfängerkreis: Die heftigste Auseinandersetzung  entzündete sich jedoch an der 
Erweiterung der Leistungszugangsrechte, die durch die Abschaffung der Selektions-
kriterien des alten LSS ermöglicht werden sollte. Die Selektionskriterien des LSS 
bestanden aus zwei Kategorien. Es gab zum einen rechtliche Kriterien, die sowohl 
einige demographische Merkmale wie ein Alter von über 65 und von unter 18 Jah-
ren, Schwangerschaft oder  Behinderung oder auch Unterhaltspflichtigkeit als Vor-
aussetzungen für den Leistungszugang vorschrieben. Zum anderen gab es finanzielle 
Kriterien, die für den Leistungszugang die Grenze des Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen festlegten.  
Der Kernbestandteil des Reformvorschlags des diskursiven Deutungsmusters ‘social 
citizenship’ bestand darin, dass diese mehrdimensionalen Voraussetzungen dadurch 
vereinfacht werden sollten, dass die demographischen Voraussetzungen abgeschafft 
und die Einkommens- und  Vermögenskriterien zu einem ‚Betrag des anerkannten 
Einkommens’(‚ 得 ’) vereinheitlicht werden sollten, der mit dem offiziellen 
Existenzminimum abgeglichen werden sollte. Als größter Streitpunkt erwies sich die 
Tatsache, dass nach diesem Vorschlag auch diejenigen arbeitsfähigen Armen eine 
Leistungszugangsberechtigung erhalten durften, die bisher prinzipiell aus dem LSS 
ausgeschlossen waren. Die Inklusion der Arbeitsfähigen wurde damit begründet, dass 
Südkorea in eine Phase eines niedrigen Wirtschaftswachstums mit hoher Arbeitslo-
sigkeit eingetreten war, in der immer mehr Arbeitsfähige unfreiwillig von Armut  
betroffen wären. Die in der Phase des starken Wachstums mit niedriger Arbeitslosig-
keit vertretene Annahme, dass das staatliche Existenzsicherungssystem zur Verringe-
rung der Arbeitsbereitschaft führen würde, habe deswegen ihre Gültigkeit verloren. 
Bei den Streitpunkten übernahm das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ 
die Position der aktiven Verteidigung. Gegen das Argument der Verringerung der 
Arbeitswilligkeit brachte dieses diskursive Deutungsmuster bzw. die KfFEV vier 
Gegenargumente vor. Erstens könnten auch die Arbeitenden in Armut geraten; zwei-
tens herrsche nach der Krise eine hohe Arbeitslosigkeit, die die sogennate ‚Wohl-
fahrtskrankheit (Abhängigkeit der Bürger von Sozialleistungen)’ unwahrscheinlich 
mache; drittens sei das Leistungsniveau im neuen VESS so niedrig gestaltet, dass es 
sich noch immer lohnen würde zu arbeiten; viertens seien einige Maßnahmen im 
System eingebaut, die Zwänge zum Arbeiten darstellten (Moon, J. 1999: 21-22; Hu, 
S. 2000: 4-5).  

                                                                                                                                          
 

(‚accessibility’) der Einklagbarkeit durch folgende Maßnahmen verbessert werden: Errichtung einer 
speziellen Abteilung im Gericht für sozialrechtliche Angelegenheiten, erleichterte Bereitstellung 
von Pflichtverteidigern für Hilfesuchende, Einführung von Gruppenklagen usw.. (Lee, N./Yun, C. 
1995: 10). 
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Dieser Reformvorschlag stieß auf den starken Widerstand der beiden anderen diskur-
siven Deutungsmuster. Die Hauptbegründung, die das diskursive Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ gegen die Einführung des VESG vorbrachte, bestand neben dem 
Argument eines unkontrollierten Wachstums des Sozialbudgets in der Argumentati-
on, dass die ‚Wohlfahrtskrankheit’ eintreten werde (Ahn, J. 2000: 15). Danach (An-
stalt für Haushalt 1999) würde es die Arbeitswilligkeit verringern, wenn den arbeits-
fähigen Armen Sozialhilfe gewährt würde. Das würde, wie man an den Beispielen 
der ‚Wohlfahrtskrankheit’ in entwickelten Wohlfahrtsstaaten sehen könnte, negati-
ven Einfluss auf das Wachstum ausüben. In der zweiten Phase, in der das Gesetz im 
Parlament erlassen wurde, zog sich die Markt/Wachstums-Diskurskoalition zwar von 
der ideologischen Debatte um die ‚Wohlfahrtskrankheit’ zurück, verstärkte aber bei 
konkreten Themen wie der Bestimmung der Auswahlkriterien ihre Offensive. Die 
Vertreter des diskursiven Deutungsmusters ‘Markt/Wachstum’, MfPH und MfFW, 
brachten konkrete Einwände und Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Entwürfe 
der Ausführungsverordnung und -regeln vom 17.02.2000 vor, die in weiten Teilen 
eine große Übereinstimmung mit den Positionen des diskursiven Deutungsmusters 
‘social citizenship’ der sozialen Bewegungen (KfFV) und MfGW aufwiesen (Hu, S. 
2000: 5-6). Die Einwände betrafen vor allem die Verschärfung der Kriterien, nach 
denen die Unterhaltspflichtigen ausgewählt wurden. Im Entwurf war nur das Ein-
kommen als Kriterium für die Auswahl der Unterhaltspflichtigen vorgesehen, dabei 
lag die Einkommensgrenze 20% über der Armutsgrenze. Jedoch fügte das MfPH 
noch ein Kriterium – Vermögen – hinzu, mit der Begründung, dass die Feststellung 
der Vermögenslage verwaltungstechnisch weit einfacher sei und die Vermögenslage 
die Einkommenslage widerspiegele. Gegen diese Kritik verteidigte sich die KfFV 
mit den Argumenten, dass die Verschärfung des Kriteriums die Gefahr in sich berge, 
dass die Unterhaltspflichtigen selbst von Armut bedroht wären, wenn sie dafür, dass 
sie ihrer Pflicht nachgehen, ihr ganzes Vermögen aufbrauchen sollten, und dass die 
Überprüfung der Vermögenslage der Unterhaltspflichtigen bei den jetzt vorhandenen 
Verwaltungskapazitäten kaum zu bewältigen wäre (Ahn, B. 2000: 42). Schließlich 
wurde jedoch der Vorschlag des MfPH in die Endfassung aufgenommen. Der zweite 
Punkt betraf die Kriterien des Einkommens und des Vermögens, die als Übergangs-
regelung vorgeschrieben werden sollten, bis das Bemessungssystem des ‚Betrags des 
anerkannten Einkommens’ im Jahr 2003 eingeführt würde. Nach dem diskursiven 
Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ sollte die Vermögensgrenze von 4900 Mill. 
Won auf 2900 Mill. Won gesenkt werden. Überdies sollten sogar andere zusätzliche 
Kriterien wie der Besitz eines Autos und die Wohnungsgröße bei der Erlangung ei-
ner Zugangsberechtigung eingeführt werden. Das bedeutete, dass durch diese Ver-
schärfung, auch wenn es nur die Übergangsphase betraf, die Auswahlkriterien in der 
Einführungszeit des neuen VESG noch strenger gestaltet werden sollten als im alten 
LSS (ebenda: 41).     
Das Konzept des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ zeigte ambi-
valenten Charakter. Einerseits setzte es sich für die Institutionalisierung der Armuts-
politik ein. Arbeitslose mit niedrigem Einkommen sollten Unterstützung für ihren 
Lebensunterhalt erhalten, wobei die Vermögensgrenze bei 4400 Mill. Won liegen 
sollte. Dies war wesentlich höher als die vom diskursiven Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ vorgeschlagene Vermögensgrenze (Hwang, D. 1999; vgl. Moon, 
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1999: 27). Arbeitsfähige Arme sollten nicht wie vom diskursiven Deutungsmuster 
‘Markt/Wachstum’ vorgesehen dem freien Markt überlassen werden. Andererseits 
war die Unterstützung auf die Haushaltsvorstände beschränkt und eng an die Teil-
nahme an den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gebunden. Danach sollte die Un-
terscheidung zwischen Arbeitsfähigen und Arbeitsunfähigen nicht aufgehoben wer-
den, weil hierdurch die Arbeitsbereitschaft verringert und die Gefahr vergrößert wür-
de, dass die Betroffenen in die Armutsfalle geraten würden. Vor allem sollte der poli-
tische Schwerpunkt angesichts der rasch eingetretenen Massenarbeitslosigkeit in der 
aktiven Beschäftigungspolitik, vor allem in der Erweiterung der ABM und der Aus-
bildungsmaßnahmen liegen, die streng an passive Hilfsmaßnahmen, wie die Erweite-
rung der Arbeitslosenversicherung und die Lebensunterhaltsunterstützung für Teil-
nehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geknüpft werden sollte (Chang, S. 
1999; Chun, B./Hwang, D. 1999).  
 

Schließlich stand die Berechtigung der Arbeitsfähigen im Mittelpunkt der Debatte 
über den rechtlichen Anspruch auf Mindestsicherung. Nach dem diskursiven Deu-
tungsmuster ‘Markt/Wachstum’ sollten die Arbeitsfähigen weiterhin von der staatli-
chen Existenzsicherung ausgeschlossen bleiben. Dagegen sah das diskursive Deu-
tungsmuster ‘social citizenship’ in der  Sicherung des Grundrechts auf existenzsi-
chernde Leistungen das Kernstück ihres Reformkonzeptes. Zwischen den beiden 
diskursiven Deutungsmustern stand das diskursive Deutungsmuster ‘balanced deve-
lopment’, das zwar die Institutionalisierung der Armutspolitik für notwendig hielt, 
die Unterstützung aber nicht als ein Recht, sondern als Entschädigung für die Teil-
nahme an Beschäftigungsmaßnahmen ansah.  
 
D. Rechte-Pflichten-Verhältnis: Arbeitspflicht  

Beim Rechte-Pflichten-Verhältnis handelt es sich vor allem um die Gestaltung der 
Arbeitspflicht. Die Auseinandersetzung darüber fand zwischen Wohlfahrtsrechts- 
und Balanced-Development-Diskurskoalition statt, weil die Markt/Wachstum-
Diskurskoalition am alten LSS festhielt, das prinzipiell die Gewährung des Lebens-
unterhaltsschutzes für Arbeitsfähige untersagte.  

Die beiden übrigen diskursiven Deutungsmuster gingen davon aus, dass die Unter-
stützung des Lebensunterhalts für Arbeitsfähige mit deren Arbeitsbereitschaft ver-
knüpft werden sollte, d.h. dass die arbeitsfähigen Hilfesuchenden zur Meldung bei 
der Arbeitsvermittlung verpflichtet sein sollten. Die Unterschiede der Positionen 
lagen in der Prioritätssetzung hinsichtlich der Rechte und Pflichten. Innerhalb der 
Konzepte des diskursiven Deutungsmusters ‘balanced development’ stand die Pflicht 
zur Arbeit im Vordergrund (Nachrang der Leistung 給 ). Die arbeitslosen Haus-
haltsvorstände mit niedrigem Einkommen sollten zuerst an aktiven arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahmen teilnehmen, dann sollte der Lebensunterhaltsschutz als Gegen-
leistung für die Teilnahme gewährt werden. Es gab keinen rechtlichen Anspruch auf 
eine Teilnahme an den aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, der Lebensun-
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terhaltsschutz sollte jedoch vorenthalten oder gekürzt werden, wenn diese Pflicht 
nicht vollständig erfüllt werde. Dagegen hob das diskursive Deutungsmuster ‘social 
citizenship’ das Recht hervor (Vorrang der Leistung 給 ). Zuerst sollte allen 
unterhalb des Existenzminimums lebenden Hilfesuchenden die Leistung zum Le-
bensunterhalt gewährt werden, dann sollten die Arbeitsfähigen unter ihnen zur Teil-
nahme an Arbeitsvermittlungsmaßnahmen bzw. zur Meldung bei der Arbeitsvermitt-
lung verpflichtet werden (Moon, J. 1999: 30-31). Überdies wurde das Recht auf Ar-
beit insofern ebenfalls in die Betrachtung einbezogen, dass bei der Durchführung der 
Maßnahmen der Hilfe zur Selbsthilfe die Arbeitswünsche der Teilnehmer berück-
sichtigt werden sollten (Lee, J. 2000: 36).  

Insgesamt hielt das diskursive Deutungsmuster ‘Markt/Wachstum’ die Arbeitslosig-
keit und die Armut nach der Wirtschaftskrise für vorübergehende Probleme. Bis auf 
temporäre Maßnahmen sollte es deswegen zu keiner Institutionalisierung der Ar-
mutspolitik kommen, da sie langfristig für den staatlichen Haushalt eine zusätzliche 
Belastung bedeuten und eine Verringerung der Arbeitsbereitschaft auslösen könnte. 
Es lehnte die Einführung des VESS ab. Nach der Verabschiedung des Gesetzes ver-
suchte es weiterhin durch die verschärfte Gestaltung der Regelungen der Ausfüh-
rungsverordnung die finanzielle Wirkung zu verringern. Das diskursive Deutungs-
muster ‘balanced development’ ging von der Dauerhaftigkeit des Arbeitslosigkeits-
problems aus und brachte die Notwendigkeit der dringenden Institutionalisierung der 
Armuts- und Beschäftigungspolitik vor. Es räumte jedoch der Pflicht zur Arbeit ge-
genüber dem Recht auf existenzsichernde Leistungen Priorität ein, weil es die 
‚Wohlfahrtskrankheit (Abhängigkeit der Bürger von Sozialleistungen)’ fürchtete. Für 
das diskursive Deutungsmuster ‘social citizenship’ waren die Massenarbeitslosigkeit 
und die Armut, als Folgeprobleme der Wirtschaftskrise, die besten Gründe für eine 
institutionelle und rechtliche Reform der überkommenen Armutspolitik. Den ersten 
Schritt hierzu stellte die völlige Erneuerung der Fürsorge dar, die das neue VESS auf 
die Grundlage des staatsbürgerlichen Grundrechts auf Mindestsicherung stellen soll-
te.   

Struktur der Policy-Community des Volksexistenzsicherungssystems: Aktive 
Öffnung 

Konkurrenz 

Bei der Einführung des VESS waren drei Merkmale der diskursiven Deutungsmuster 
festzustellen. Erstens fand mit Blick auf die Thematisierung des sozialen Problems 
ein bedeutender Wandel statt. Das Bezugsproblem der Erneuerung des Sozialhilfe-
systems lag nicht mehr in politischen Motiven wie dem politischen Legitimationsbe-
darf, sondern in dem gebildeten Konsens über das Armutsproblem. Beim zweiten 
Wandel handelte es sich um die schwindende Dominanz der Markt/Wachstum-
Diskurskoalition, deren Monopol im developmental welfare system entscheidend 
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gebrochen wurde. Es bildete sich eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen dis-
kursiven Deutungsmustern heraus, in der die Markt/Wachstum- und die Social-
Citizenship-Diskurskoalition die beiden Hauptkonkurrenten darstellten. Drittens 
spielte für die Gestaltung der diskursiven Deutungsmuster Policy-Learning eine be-
deutende Rolle. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand dabei die ‚Wohl-
fahrtskrankheit’(Abhängigkeit der Bürger von Sozialleistungen), die von den Erfah-
rungen der entwickelten Wohlfahrtsstaaten abgeleitet wurde.           

Aktive Öffnung der Policy-Community: Diskurskoalitionen    

Zwei Besonderheiten des Volksmindestsicherungsgesetzes 2000, die nachhaltig ei-
nen bedeutenden Einfluss auf die Struktur der Policy-Community haben, lassen sich 
feststellen. Erstens die Vielzahl der Akteure ; zweitens die aktive Beteiligung der 
sozialen Bewegungen und der Öffentlichkeit am Prozess der Thematisierung des 
sozialen Problems Armut und des Versuchs, ihm zu begegnen.  
Zu Vertretern der Social-Citizenship-Diskurskoalition gehörten erstens der Präsident 
und das Präsidentenamt. Ohne seine Erklärung zugunsten der Einführung des Geset-
zes am 21.06.1998 wäre der auf die Deutungsmuster bezogene Wechsel der Macht-
verhältnisse  ausgeblieben. Es bleibt erklärungsbedürftig, was diese Erklärung her-
beigeführt hat (vgl. Park, Y. 2002). Unumstritten  ist indes, dass das persönliche Inte-
resse des Präsidenten für die Ausweitung der Sozialpolitik eine entscheidende Rolle 
gespielt hat. Der neue Präsident Kim, Dae-Jung selbst war der Urheber der produkti-
vistischen Sozialpolitik, die von der PfVL innerhalb des Präsidentenamts entwickelt 
wurde. Eine der wichtigsten Maßnahmen im Zuge der Ausführung dieser Politik 
stellte die Einführung des VESS dar, durch das die Idee des Rechts auf Mindestsi-
cherung verwirklicht werden sollte (PfVL 1999: 48-49). Der zweite Akteur war das 
MfGW. Obwohl das Ministerium traditionell den Ausbau der Sozialpolitik vertrat, 
reagierte es in der ersten Phase sehr zurückhaltend auf die Forderung der sozialen 
Bewegungen nach einer Erneuerung des Sozialhilfesystems. Erst nach der Erklärung 
des Präsidenten schloss sich das Ministerium dem Wohlfahrtsdeutungsmuster an und 
unterstützte den Gesetzentwurf der SBPD. Gleichwohl war die Durchsetzungsfähig-
keit des Ministeriums bei der Festsetzung der Durchführungsverordnung und –
anordnung wahrscheinlich aufgrund seiner relativ schwachen Stellung innerhalb des 
Kabinetts gegenüber den Wirtschaftsministerien wie dem MfPH und dem MfFW 
sehr begrenzt. Die dritte Akteursgruppe der Social-Citizenship-Diskurskoalition bil-
deten die Parteien. Ihre spezifische Aufgabe lag im Bereich der Gesetzgebung. Die 
Regierungspartei ‚Rat des Volkes’ verstärkte durch regelmäßige Policy-
Beratungssitzungen mit den Ministerien ihre Funktion der Politikgestaltung und ih-
ren Einfluss auf  politische Entscheidungen. Zudem wurde in der Regierungspartei 
den Fragen der Sozialpolitik hohe Priorität beigemessen. Bei ihrer Wieder-Gründung 
hatte die Regierungspartei die „Verwirklichung der wirtschaftlichen Gerechtigkeit 
und den Aufbau des produktivistischen Wohlfahrtsstaates“ zu ihrer Hauptzielsetzung 
erklärt und es gab sogar die Überlegung, "Volkswohlfahrtspartei" als neuen Partei-
namen einzuführen (Park, Y. 2002: 280). Auch innerhalb der Oppositionspartei ‚Par-
tei des einheitlichen Landes’, die sich sonst hinsichtlich des Ausbaus der Sozialpoli-
tik relativ passiv verhielt, bestand eine Konsenshaltung zugunsten der Einführung 
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des VESS, die von einigen aktiven Abgeordneten, wie Kim, Hong-Shin bestärkt 
wurde. Insgesamt bildete sich zwischen den Parteien ein Konsens  zugunsten der 
Einführung des neuen Systems aus und es kam zwischen den Parteien sogar zu einem 
Wettbewerb um die Geschwindigkeit seiner Einführung, der einen sehr positiven 
Einfluss auf den Erfolg der Reform ausübte. Den vierten und  primären Akteur der 
Social-Citizenship-Diskurskoalition stellten die sozialen Bewegungen dar. Im ge-
samten Prozess spielten diese, zuerst die SBPD, dann die KfFEV und die KfFV die 
bedeutendste Rolle. Vor der Wirtschaftskrise thematisierten sie das Armutsproblem 
und entwarfen das neue Armutsbild. In Form verschiedener Aktivitäten organisierten 
sie zum einen öffentliche Unterstützung für die Reform und leisteten zum anderen  
innerhalb der politischen Eliten Überzeugungsarbeit. Auch beim Gesetzgebungspro-
zess lieferten sie Expertenwissen und normative Begründungen und übernahmen bei 
der Sicherung eines schnellen Ablaufs Kontrollfunktionen. Sie waren der primäre 
Akteur in dem Sinne, dass sie als erste das Problem Armut als soziales Problem defi-
nierten, dass sie ein Konzept zu seiner Bewältigung vorlegten und einen bedeutenden 
Beitrag zu dessen Umsetzung leisteten und dass sie bei der Ausbildung des Wohl-
fahrtsdeutungsmusters eine führende Rolle spielten.      
Die Markt/Wachstum-Diskurskoalition wurde zwar als Nachfolger der Wachstum-
Diskurskoalition durch die Verbreitung der Armut und die Wiederentdeckung des 
Armutsproblems aus dem Vordergrund der politischen Diskussion verdrängt, wollte 
aber keineswegs auf seine dominante Position verzichten. Sie wurde erstens von 
Ministerien wie dem MfPH sowie dem MfFW getragen. Das Hauptinteresse der 
Wirtschaftsministerien lag in der schnellen Wiederherstellung eines ausgeglichenen 
Haushalts, der durch die Wirtschaftskrise stark belastet war. In der ersten Phase rea-
gierten die Ministerien mit Passivität und Ignoranz auf die Forderungen der sozialen 
Bewegungen. Ihre Kritik am neuen System bestand aus ideologischen Argumenten 
ohne Policy-Konzept. In der zweiten Phase, in der das VESG verabschiedet wurde, 
verstärkten sie in Hinsicht auf die konkrete Umsetzung des Gesetzes ihre Offensive 
bei der Formulierung der Ausführungsverordnung und -regeln. Die Einwände zielten 
auf die Reduzierung der finanziellen Kosten und führten mit Erfolg zur Durchset-
zung wichtiger Änderungen vor allem bei den Auswahlkriterien. Ideell wurden die 
Ministerien zweitens durch Wirtschaftswissenschaftler in den staatlichen For-
schungsstellen wie dem KDI und dem KIfS unterstützt. Ihnen zufolge sollten die 
finanziellen Defizite vermindert werden, weil sie die Sicherheit der Wirtschaft be-
drohten, da die übermäßige Verschuldung des staatlichen Haushalts einen Marktver-
drängungseffekt verursachen würde. Drittens spielte das Policy-Lernen aus der Krise 
der entwickelten Wohlfahrtsstaaten eine wichtige Rolle. Die Argumente, die für die 
Ablehnung der Einführung der VESS vorgebracht wurden, bezogen sich eher auf die 
Erfahrungen in entwickelten Wohlfahrtsstaaten als auf die eigenen Erfahrungen. So 
hieß es z.B., eine generöse Sozialhilfe würde die Wohlfahrtskrankheit, d.h. die Ver-
ringerung der Arbeitsbereitschaft auslösen und so einen negativen Einfluss auf das 
Wirtschaftswachstum haben. Das einmal gestiegene Sozialausgabenniveau könne 
dann nicht wieder zurückgeschraubt werden. 
Die Balanced-Development-Diskurskoalition spielte zwischen beiden dominanten 
Diskurskoalitionen eine lediglich marginale Rolle. Ihre Hauptvertreter  waren das 
Arbeitsministerium und dessen Beratungsforschungsstelle KLI. In der ersten Phase  
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stellte sich das Arbeitsministerium mit dem Argument gegen die Einführung des 
VESS, dass der Schwerpunkt der Armutsbekämpfung  auf die Förderung der Be-
schäftigung gelegt werden sollte. Später, in der zweiten Phase,  zielte das Ministeri-
um darauf ab, die Zuständigkeit für die Hilfe zur Selbsthilfe zu gewinnen (Cho, J. 
2001: 82-83; Ahn, B. 2000: 31).          
Schließlich lässt sich ein Strukturwandel der Policy-Community feststellen: Erstens 
nahm die Zahl der Beteiligten zu (Öffnung); zweitens veränderte sich damit das Ver-
fahren der Policy-Community. Die Monopolposition der Regierung hinsichtlich der 
Formulierung des Bezugsproblems verminderte sich. Die sozialen Bewegungen, die 
sich um eine breitere Beteiligung der gesellschaftlichen Akteure bemühte, benannten 
die sozialen Probleme und formulierten Lösungskonzepte, die später von der Regie-
rung aufgenommen wurden (aktiv). Diese zwei Eigenschaften entsprechen genau den 
Kernelementen der sozialen Rechte auf der Prozessebene, nämlich der aktiven 
Schließung. Damit veränderte sich die Policy-Community des südkoreanischen Exis-
tenzsicherungssystems eindeutig von einer passiven Schließung zu einer aktiven 
Öffnung, die die Durchsetzung der sozialen Rechte im VESS begünstigte.  

9.2.3 Die Policy-Prinzipien des Volksexistenzsicherungsgesetzes 2000 

Die neue Struktur der Policy-Community ‚aktive Öffnung’ zeigte eindeutig, dass sich 
die sozialen Rechte auf der Prozessebene des südkoreanischen Existenzsicherungs-
systems durchgesetzt hatten. Die Aufmerksamkeit richtet sich im Folgenden auf die 
Frage, ob die gleiche Feststellung auch für die Programmstrukturebene getroffen 
werden kann. Die Frage führt zu einer Analyse der Policy-Prinzipien, und die Leit-
frage dieses Kapitels lautet, inwiefern sich die Kernelemente der sozialen Rechte in 
den Policy-Prinzipien des VESG 2000 finden lassen können. 

Staatliche Verantwortung im Teilrisiko ‚Armut’: re-coupling  

Auch der Zielsetzung des developmental state und dessen Existenzsicherung ‚LSS’ 
mangelte es nicht an Erklärungen, die die staatliche Verantwortung für die Mindest-
sicherung unterstrichen (Siehe Kap.9.1.3). Dennoch hat die Festlegung in der Verfas-
sung und in den Gesetzen in keinem Fall zur Verwirklichung dieser Zielsetzung ge-
führt. Hier war eine Entkopplung von Zielsetzung und deren Umsetzung festzustel-
len. Insofern lag der eigentliche Wandel des VESG in der rechtlichen Absicherung 
der Umsetzung des Ziels, eine staatliche Verantwortung für die Sicherung der Exis-
tenz aller Staatsbürger zu schaffen: re-coupling der Verfassungsrealität an die Ver-
fassung). Allerdings sollte dieses re-coupling im VESG dadurch zu Stande kommen, 
dass der rechtliche Anspruch auf das Existenzminimum im Gesetz  verankert wurde. 
„Einerseits wurde die Mindestsicherung verrechtlicht, andererseits bedeuteten die 
strengen Kriterien zur Auswahl der zu Schützenden , dass der Schutz de facto nur 
sehr selektiven Charakter hatte und von der Willkür der Verwaltungsorgane abhing. 
Diese Ausnutzung der administrativen, nach haushaltspolitischen Prioritäten und 
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Verwaltungslogik gesteuerten Ermessungsbefugnis soll dadurch beschränkt werden, 
dass der rechtliche Anspruch gesetzlich festgelegt ist“ (Lee, C. 1999: 168).  

Ausdifferenzierung des Ziels der Subinstitution des Existenzsicherungssystems 

Individuelle Existenzsicherung 

Die Garantie der Lebensunterhaltssicherheit wird im Sozialhilfesystem erst durch das 
Prinzip der Existenzsicherung gewährleistet. Im VESG hat dieses Prinzip in Artikel 
4, Abs. 6, seine feste Stelle, in dem geregelt wird, dass die Leistungen hinsichtlich 
der persönlichen Gesundheit und der Teilhabe am kulturellen Leben ein Mindestni-
veau ermöglichen sollen. Während das Prinzip im LSG zwar erklärt, nicht aber um-
gesetzt wurde, fand das Prinzip im VESS eine konkrete Umsetzung. Zum einen sollte 
das im VESS festgelegte Niveau des Existenzminimums, das bei der Auswahl der 
Empfänger und der Festsetzung des Leistungsniveaus als Maßstab dient, den tatsäch-
lichen Existenzsicherungsbedarf decken (Tabelle 9-6). Das bedeutet, dass die Höhe 
des Leistungsniveaus nicht mehr durch die finanzielle Lage der zuständigen Staats-
verwaltung bestimmt  wird, sondern sich am tatsächlichen Existenzminimum orien-
tieren sollte. Organisatorisch wurde das Existenzsicherungsniveau jedes Jahr im 
‚Zentralen Komitee für die Lebensunterhaltssicherung’ festgelegt, das dem Wohl-
fahrtsministerium untergeordnet war.  

Tabelle 9-6 Entwicklung des offiziellen Existenzminimums 

Haus- 
haltsgröße 

1köpfig 2köpfig 3köpfig 4köpfig 5köpfig 6köpfig 

1998 242.708 420.349 644.377 787.170 903.986 995.849 

1999 314.574 520.984 716.579 901.357 1.024.843 1.156.441 

2000 324.011 536.614 738.076 928.398 1.055.588 1.191.134 

2001 333.731 552.712 760.218 956.250 1.087.256 1.226.868 

2002 345.412 572.058 786.827 989.719 1.125.311 1.269.809 

2003 355.774 589.219 810.431 1.019.411 1.159.070 1.307.904 

2004 368.226 609.842 838.796 1.055.090 1.199.637 1.353.680 

2005 401.466 668.504 907.929 1.136.332 1.302.918 1.477.800 

2006 418.309 700.849 939.849 1.170.422 1.353.242 1.542.382 

Quelle: Choi, U./Seok, J 2004 : 67; Byun, J. u.a. 1998: 114; Kim, M. u.a. 1999. 

*Die Bemessungen des Existenzminimums fanden 1999 und 2004 statt. 
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Tabelle 9-7 Sätze für Lebensunterhalts- und Wohngeld (Won/Monat)                                            

Ein-
kommens
-gruppe 
 

Haushalt:  
(Mio. 
Won) 

Einköpfi-
ge Familie 

Zweiköpfige 
Familie 

Dreiköpfige 
Familie 

Vierköpfige 
Familie 

Fünfköpfige 
Familie 

Sechsköpfige 
Familie 

48 94-96 – – –   37.000      91.000    143.000 

38 74-76 – –   37.000 102.000    219.000    343.000 

28 54-56 –   23.000 127.000 302.000    419.000    543.000 

18 34-36 – 142.000 327.000 502.000    617.000    743.000 

17 32-34   23.000 162.000 347.000 522.000    637.000    763.000 

 8 14-16 146.000 342.000 527.000 702.000    819.000    943.000 

 1 0-2 286.000 482.000 667.000 842.000    959.000 1.083.000 

Existenzminimum 330.000 550.000 760.000 960.000 1.090.000 1.230.000 

Quelle: MfGW 2001. 

Zum anderen sollte das Leistungsniveau einschließlich des den Empfängern zur Ver-
fügung stehenden Einkommens über dem festgelegten Existenzminimumniveau lie-
gen (§7 Abs.2 VESG). Der Lebensunterhaltssatz wurde mit dieser Regelung deutlich 
gesteigert (Tabelle 9-7), wobei auch die Zahl der Haushaltsmitglieder bei der Festle-
gung berücksichtigt wurde308 (Tabelle 9-6). Überdies wurde eine neue Leistung, das 
Wohngeld, eingeführt (§7 VESG).                    
Im Gegensatz zum LSS sollte das im VESS festgeschriebene Leistungsniveau tat-
sächlich den individuellen Bedarf abdecken: Prinzip der individuellen Bedarfsori-
entierung. Um das Prinzip umzusetzen, wurde die Bedürftigkeitsprüfung neu gestal-
tet, mittels derer die Einkommens- und Vermögenslage auf Grundlage des ‚Betrags 
des anerkannten Einkommens’(‚ 得 ’) ermittelt werden sollte. Nach dem 
Nachrangigkeitsprinzip sollte das Leistungsniveau der Differenz zwischen dem Exis-
tenzminimum und dem Betrag des anerkannten Einkommens der Hilfesuchenden 
entsprechen. Allerdings stellte die fehlende Verwaltungsinfrastruktur das schwierigs-
te Hindernis bei der Umsetzung des Prinzips der individuellen Bedarfsorientierung 
dar und erschwerte die Durchführung der Bedürftigkeitsprüfung. In der Ausfüh-
rungsverordnung wurde deswegen die sog. 'Regelung des geschätzten Einkommens’ 
( 得) eingeführt (§5 (3) AVVESG). Demnach wurde im Falle einer erschwer-
ten Ermittlung des Einkommens angenommen, dass die arbeitsfähigen Hilfesuchen-
den  ein Arbeitseinkommen hatten, das dem Arbeitsentgelt von zwei Tagen  pro Wo-
che entsprach. Diese Regelung löste eine heftige Kritik aus, weil die Anwendung der 
Regelung des Schätzungseinkommens eine deutliche Senkung des Leistungsniveaus 
verursachen kann (vgl. Hu, S. 2000a).        

                                                 
 
308 Es wurde kritisiert, dass bei der Bemessung des Existenzminimums die Unterschiede zwischen den 

Regionen nicht berücksichtigt wurden (Cho, M. 2001: 51). 
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Soziale Verwaltung und Profession 

Die soziale Profession im Bereich der Sozialhilfeverwaltung wurde in Südkorea 
1986 eingeführt. Sie sollte zur Professionalisierung der Sozialhilfeverwaltung beitra-
gen. 1987 wurden 49 Mitarbeiterstellen in fünf Städten geschaffen. 1991 entstanden 
1676 Stellen, 1993 waren es 481 und 1994 wurden 519 Mitarbeiterstellen neu einge-
richtet. Im Jahr 1999 wurden wiederum landesweit 1200 Stellen geschaffen, im Jahr 
2000 waren es 600 und 2002 nochmals 1700 Stellen (Tabelle 9-8). Trotz dieser per-
sonellen Aufstockung des Mitarbeiterstabs der Sozialhilfeverwaltung ist die Zahl als 
nicht ausreichend anzusehen. Denn im Jahr 1999 war im VESS ein Mitarbeiter für 
459,5 Leistungsempfänger (242,9 Haushalte) zuständig (Hu, S. 2000a)309. Bei die-
sem Verhältnis war es sehr fraglich, ob das Ziel der Professionalisierung und Syste-
matisierung der Sozialhilfeverwaltung vor allem in der Einführungszeit erreicht wer-
den könnte (Kim, G. 2000: 427-8).  

Tabelle 9-8 Zahl der Sozialarbeiter  

 1987 1991 1992 1994 1999 2000 2001 2002 

Neu Ein-
stellung 

49 1676 481 519 1200 600 700 1700 

Gesamtzahl 49 2000 2418 3000 4200 4800 5500 7200 

Quelle: Choi, U/Seok, J. 2004: 55 

Insgesamt wurde mit dem VESG ein bemerkenswerter Schritt zur Ausdifferenzie-
rung des sozialpolitischen Ziels bzw. der Existenzsicherung unternommen. Das Prin-
zip der Existenzsicherung setzte sich gegen haushaltspolitische Prioritäten und Ver-
waltungsinteressen durch und fand mit der Durchsetzung der ergänzenden Prinzi-
pien, vor allem des Prinzips der individuellen Bedarfsorientierung, die institutionell 
durch die offizielle Festlegung des Existenzminimums und die Einführung der Be-
dürftigkeitsprüfung flankiert wurde, den Weg der Umsetzung. Überdies wurde die 
Schaffung einer personellen Basis im Bereich der sozialen Berufe weiter vergrößert. 
Trotzdem war das Prinzip der Mindestsicherung von seiner vollständigen Verwirkli-
chung noch weit entfernt; vor allem auf der Ausführungsebene zeigen die Verwal-
tungsinteressen  und haushaltspolitischen Beschränkungen ihre Wirkung.   

                                                 
 
309 2003 verbesserte sich das Verhältnis zwischen der Zahl der Empfänger und derjenigen der Sozial-

arbeiter auf 188 zu 1 (Choi, U./Seok, J. 2004: 55). 
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Leistungsrechte 

Vom staatlichen Schutz zum Recht auf Leistung 

Die Sicherung der Zielsetzung der Existenzsicherung im VESS konnte durch die 
Verstärkung der Leistungsrechte erreicht werden, die zwei Punkte umfasste: Die 
rechtliche Fixierung in Form eines Gesetzes und die Möglichkeit der Einklagbarkeit 
des Rechtsanspruchs.     
Mit Blick auf den ersten Punkt bedeutete das VESG einen bedeutenden Fortschritt. 
Im Zusammenhang mit der Formulierung der Zielsetzung (§1 VESG) wurde das Ziel 
der Existenzsicherung für alle insofern verdeutlicht, als der Passus im LSG "die nicht 
fähig sind“ gestrichen wurde310. Die Staatsaufgabe der Existenzsicherung der Bürger 
(§ 34 KV)  wurde somit umgesetzt (Kim, G. 2000: 203). Im VESG wurde die Leis-
tung nicht mehr als patriarchische Hilfe des Staates vergeben, sondern beruhte auf 
dem durch die Verfassung gesicherten Recht auf  Sicherung der eigenen Existenz. 
Hieran knüpften auch die Erneuerungen wichtiger Definitionen an (§2 VESG).  Der 
neue Begriff ‚Leistungsberechtigter’ (Ssugubkwonsa: 給權 ) wurde für solche 
Personen eingeführt, die nach dem Gesetz Anspruch auf die Leistung haben sollten. 
Der Begriff ‚Geschützter’ (Pibohosa: ) im LSG wurde durch denjenigen 
des ‚Leistungsempfängers’ (Ssugubsa: 給 ), der Begriff ‚Schutzmittel’ (Boho-
mulpum: ) durch denjenigen des ‚Leistungsmittels’ (Ssugubpum: 給 ) 
und der Begriff ‚Schutzeinrichtung’ (Bohogigwan: 機官) durch denjenigen der 
‚Gewährungseinrichtung’ (Bosanggikwan: 機官) ersetzt.    
Beim zweiten Punkt zeigte sich ein ambivalentes Bild. Einerseits vollzog sich ein 
großer Wandel im Sinne, dass die rechtliche Stellung der Leistungsempfänger signi-
fikant verbessert wurde. Obwohl es im Gesetz keine so deutliche Anspruchsregelung 
gab wie im §2 Sozialgesetzbuch I, Allgemeiner Teil, im deutschen Sozialgesetz und 
§4, Abs.1 des deutschen BSHG (Bundessozialhilfegesetz), ließ sich das Gesetz, vor 
allem Artikel 2, dahingehend interpretieren311, dass diejenigen ein Recht auf Leis-
tung erhalten, die die Voraussetzungen nach §5 VESG erfüllten, d.h. das Gesetz ge-
währte einen rechtlichen Anspruch auf Mindestsicherung. Die Leistungsempfänger 
waren nicht mehr, wie im LSG, das Objekt der Armutsverwaltung; vielmehr entstand 
ein Rechtsverhältnis, an dem die Leistungsempfänger als Subjekt teilnehmen konn-
ten (Kim, S. u.a. 2000: 118). Andererseits herrschte beim Weg der Verwirklichung 
dieses Anspruchs Kontinuität. Die Regelungen der LSG wurden fast ohne Änderung 
übernommen. Einsprüche sollten ein Verwaltungsverfahren durchlaufen und vor 

                                                 
 
310 „Das Gesetz zielt darauf ab, dass mit den notwendigen Leistungen denjenigen Menschen die Exis-

tenzsicherung und die Förderung der Selbsthilfe gewährt werden, die Schwierigkeiten haben, sich 
ihren Lebensunterhalt zu sichern“ (§1 VESG) und „Das Gesetz zielt auf die Förderung der Wohl-
fahrt ab, indem es den Menschen, die nicht fähig sind oder Schwierigkeiten haben, sich ihren Le-
bensunterhalt zu sichern, durch die Existenzsicherung und die Förderung zur Selbsthilfe den not-
wendigen Schutz gewährleistet“ (§1 LSG). 

311 „Als Leistungsberechtigte werden diejenigen bezeichnet, die berechtigt sind, die Leistung zu erhal-
ten“ (§2 VESG). 
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Verwaltungsgerichten verhandelt werden. Der Antragsteller kann demnach auf dem 
Verwaltungsweg zweimal Einspruch einlegen und schließlich vor dem Verwaltungs-
gericht klagen (§38 VESG) (ebenda: 118-119). Überdies fanden die Forderungen 
nach der Einführung einer Rechtskostenbeihilfe oder -beratung im VESG keine Auf-
nahme 312, was eine weitere Gesetzeslücke darstellt (Lee, C. 2000). Die Verbesse-
rungen beschränkten sich in diesem Bereich auf die Einführung einer Notleistung, 
die während des Einspruchverfahrens gewährt werden soll. Das VESG gewährt dem 
Individuum einen rechtlichen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen, der auf die Aufga-
be des Staates zurückzuführen ist, ein ‚lebenswürdiges Leben’ zu ermöglichen  (§34 
KV). Insofern ist die Leistung des VESS eine finale Sozialleistung, in der die Leis-
tung nicht durch den Beitrag der Empfänger zum System, sondern durch die sozialen 
Bürgerrechte begründet wird (Kim, S. 2000: 126). Die Umsetzung dieses Anspruchs 
wird jedoch erschwert, weil im Gesetz eine klare Erklärung für den Anspruch und 
die Rechtsbeihilfe und -beratung fehlt. 

Vom Selektivitätsprinzip zum Universalitätsprinzip   

Nach dem Universalitätsprinzip sollen alle Staatsbürger ein Recht auf Leistung ha-
ben, wenn sie bestimmte, im Gesetz festgeschriebene Voraussetzungen erfüllen. 
Beim LSS handelte es sich um eine ‚kategorische Hilfe’, von der nur bestimmte Be-
völkerungsgruppen mit spezifischen demographischen Merkmalen in Anspruch 
nehmen konnten. Dabei galt die Unterscheidung zwischen ‚guten’ und ‚schlechten’ 
Armen als wichtiges Auswahlkriterium. Nur die Gruppen, die ‚gute’ Gründe für ihre 
Armut vorweisen konnten, konnten in den Genuss staatlicher Schutzmaßnahmen 
kommen. Die arbeitsfähigen Armen wurden in diesem System praktisch ausge-
schlossen. Mit der Einführung des VESS  vollzog sich ein Wandel vom Selektivi-
tätsprinzip zum Universalitätsprinzip. Alle demographischen Kriterien unter den im 
LSG (§ 3) genannten Auswahlkriterien wurden gestrichen und nach dem VESS kön-
nen alle diejenigen  Leistungen beziehen, die unterhalb des Existenzminimums leben 
und keine für sie unterhaltspflichtigen Familienmitglieder haben oder keine Hilfe 
von Unterhaltspflichtigen erhalten können (Abs.1 §5 VESG). Den Staatsbürgern 
sollte das Recht auf die Leistungen nach dem VESS unabhängig von anderen Eigen-
schaften wie Geschlecht, Beruf, Alter, Bildungsniveau usw. gewährt werden. Die 
Kernvoraussetzung des VESS, ein Einkommen unterhalb des dem Existenzmini-
mums, war mit dem Universalitätsprinzip vereinbar. Denn das Ziel des VESS lag 
darin, den unterhalb des Existenzminimums lebenden Bürgern ein lebenswürdiges 
Leben zu ermöglichen. Dadurch, dass nur der Zustand, nicht aber die Ursache der 
Armut bei der Leistungsgewährung in Betrachtung gezogen wurde, trug das VESS 
das Merkmal einer finalen Leistung (ebenda: 130-131).  
Trotz dieses Wandels ist es fraglich, ob das Universalitätsprinzip im System ausrei-
chend entfaltet ist. Es lassen sich einige Elemente identifizieren, die die vollständige 
Anwendung des Universalitätsprinzips verhindern. Beim ersten handelt es sich um 
die Gestaltung des Kriteriums der unterhaltspflichtigen Familienmitglieder. Neben 

                                                 
 
312 Wenn man berücksichtigt, dass es sich bei den Betroffenen überwiegend um sozial benachteiligte 

Gruppen handelt, ist diese Rechtshilfe und Rechtsberatung für die Umsetzung der Einklagbarkeit 
unverzichtbar (vgl. Marshall 1992: 67). 
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der Kernvoraussetzung ‚Einkommen unterhalb des Existenzminimums’ blieb dieses 
Kriterium im VESS erhalten, während die übrigen demographischen Kriterien aus 
LSS gestrichen wurden. Die Probleme der Unterhaltspflichtigenregelung liegen dar-
in, dass der Kreis der unterhaltspflichtigen Personen sehr  weit gefasst wurde. Er 
umfasst nicht nur die Mitglieder der Kernfamilie, sondern auch Geschwister sowie 
Schwiegersöhne und –töchter (Jung, C. 2000: 66-67). Auch wurde beim Auswahlver-
fahren davon ausgegangen, dass die Antragsteller/innen von den unterhaltspflichti-
gen Personen ein volles Unterhaltsgeld erhalten, obwohl diese in Wirklichkeit gar 
nicht oder nur teilweise dieser Pflicht  nachkamen. Dazu wurden zweitens als Aus-
wahlkriterien bei der Bedürftigkeitsprüfung andere Kriterien hinzugefügt, die 
zwar bis 2004 befristet waren, die Selektivität des Verfahrens der Empfängerauswahl 
aber wesentlich verschärften313. Die Zahl der Auswahlkriterien wurde erhöht. Die 
drei Kriterien im LSS (unterhaltspflichtige Familienmitglieder, Einkommen und 
Vermögen) wurden durch drei weitere Kriterien ergänzt: Grundstück, Wohnung und 
Pkw. Außerdem war die Berücksichtigung des Schätzeinkommens als zusätzliches 
Kriterium zu nennen, das sich nicht nur auf das Leistungsniveau, sondern auch auf 
die Auswahl der Empfänger negativ auswirkte.  
Trotz des Wandels vom Selektivitätsprinzip zum Universalitätsprinzip im VESS 
war die Entfaltung des Universalitätsprinzips aufgrund der Hindernisse noch nicht 
vollständig. Diese Hindernisse trugen dazu bei, dass trotz der Erfüllung der Kernvor-
aussetzung der Leistung ‚Einkommen unterhalb des Existenzminimums’ dennoch 
viele Hilfesuchende keine Leistungen beziehen konnten. Tabelle 9-9 zeigt, dass die 
Zahl der Empfänger des VESS sogar niedriger ausfiel als diejenige der Empfänger 
des alten LSS nach der Umsetzung des Gesetzes im Jahr 2000, während das Ausga-
beniveau des VESS wegen der Erhöhung des Leistungsniveaus gestiegen war.   

Tabelle 9-9 Entwicklung der Ausgaben und Empfängerzahl des VESS           

 1999 2000 2001 2002 2003 

Gesamt 18.479 23.321 27.923 33.832 35.046 Ausgaben 
(100 Mill.) 

Selbsthilfe  779 924 1.476 1.493 

Gesamt 192 154 155 140 150 

Lebensunterhalt 54 154 155 140 150 

Empfänger 
(10 Tau.) 

Selbsthilfe  3.3 8.3 11 11 

Ausgabe per Empfänger  
(10 Mill.) 

124 195 232 281 301 

Geldleistung per 2 köpfigem 
Haushalt (10 Mill.) 

267 433 482 504 519 

Quelle: Weißbuch für Gesundheit und Wohlfahrt MfWG jedes Jahr; Choi,  
   U./Seok, J. 2004: 85. 

                                                 
 
313  Die Verschärfung der Auswahlkriterien war auf die Offensive der Markt/Wachstum-

Diskurskoalition bei der Gestaltung der Ausführungsverordnung zurückzuführen (siehe Kap. 
9.2.2.).  
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Rechte-Pflichten-Verhältnis: Arbeitspflicht 

Auf der einen Seite sollte sich das VESS auch auf arbeitsfähige Hilfesuchende be-
ziehen, wenn sie eine Voraussetzung, und zwar ein Einkommen unterhalb des Exis-
tenzminimums, erfüllen würden. Insofern setzte sich das Prinzip des Vorrangs der 
Leistung ( 給 ) im System durch. Auf der anderen Seite richtete es sich auf die 
Selbsthilfe durch eigene Arbeit und gewährte den arbeitsfähigen Hilfesuchenden 
Lebensunterhaltsleistungen unter der Bedingung, dass sie ihrer Pflicht zur Teilnahme 
an den von den Leistungsträgern bereitgestellten Maßnahmen zur Selbsthilfe nach-
kommen würden (§9 (5) VESG). Die Verknüpfung zwischen Leistungsrecht und 
Arbeitspflicht bestand aus zwei Elementen: Einerseits waren die Leistungsträger 
dazu verpflicht, einen individuellen Plan zur Selbsthilfe zu erstellen und durchzufüh-
ren (§28 (1) VESG). Andererseits konnte die Nichterfüllung der Pflicht zur vollstän-
digen Streichung oder einer Kürzung der Leistung führen. Insofern stützte sich das 
Rechte-Pflichten-Verhältnis sowohl auf die Förderung als auch auf die Forderung 
von Selbsthilfe. Insofern erfasste die Kritik am VESS (vgl. Choi, S. 2003), dass es 
sich dabei um ‚workfare’ handelte, nur eine Seite der Problematik. Auch vom Aspekt 
der Umsetzung her gesehen  ließ sich diese Kritik nicht bestätigen, da der Anteil der 
sog. bedingten Leistungsempfänger sehr niedrig ausfiel. Im Jahr 2000 lag ihre Zahl 
bei 3,3000 von 1,540,000 (2,14%), im Jahr 2003 waren es 110000 von 1,500,000 
(7,33%) (Tabelle 9-9). Außerdem hing der Erfolg von der Bereitschaft der Träger ab, 
Maßnahmen zur Selbsthilfe bereitzustellen, die nicht nur  eine Arbeitsberatung und 
aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, sondern auch Voraussetzungen für soziale 
Dienstleistungen, etwa die Schaffung von Kinderbetreuungsstellen, umfassten. In der 
Umsetzung ließen diese Bemühungen der Träger noch zu wünschen übrig. Der fi-
nanzielle Anteil der Selbsthilfemaßnahmen an den Gesamtausgaben für das VESS 
war in den letzten fünf Jahren sehr gering. Im Jahr 2000 betrug er nur 3,34%, wäh-
rend er sich im Jahr 2003 auf 4,26% erhöhte (Tabelle 9-9).  
Insgesamt setzten sich auf der Programmstrukturebene die Kernelemente der wohl-
fahrtsstaatlichen Existenzsicherung durch. Die Ausdifferenzierung der Existenzsiche-
rung wurde durch die Stärkung des Prinzips des Existenzminimums, des Nachran-
gigkeitsprinzips sowie des individuellen Prinzips in Gang gesetzt. Demgemäß wur-
den viele Umsetzungsmaßnahmen, wie die Durchführung der Bedürftigkeitsprüfung, 
die Erhöhung des Leistungsniveaus und die Festlegung des offiziellen Existenzmi-
nimums, neu gestaltet. Überdies war eine beachtliche Erweiterung der sozialen Pro-
fession zu beobachten. Dieser Stärkung des Ziels der Existenzsicherung und der so-
zialen Profession stand der Rückzug der haushaltspolitischen Prioritätssetzung bei 
der Gestaltung des Existenzsicherungssystems gegenüber. Neben der Stärkung des 
rechtlichen Charakters der Existenzsicherung setzte sich der Universalismus als 
Grundprinzip des VESS durch,  wobei die Auflösung der Unterscheidung zwischen 
‚guten’ und ‚schlechten’ Armen im Vordergrund des Wandels stand. Außerdem er-
gänzte die Pflicht zur Arbeit die Gewährung des Rechts auf Leistung.   
Dies alles heißt nicht, dass der Wandel zur wohlfahrtsstaatlichen Existenzsicherung 
vollendet wurde. Es gibt immer noch einige Faktoren, die den Berechtigten den Zu-
gang zur Existenzsicherung  versperren. Vor allem wurde der Kreis der Unterhalts-
pflichtigen zu weit ausgedehnt. Die Anwendung des geschätzten Einkommens, die 
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vor allem auf die fehlende Infrastruktur der Einkommensermittlung zurückzuführen 
ist, übt reduzierende Wirkung auf das Leistungsniveau aus. Trotzdem lässt sich die 
Schlussfolgerung ziehen, dass der Wandel vom Schutz des developmental state zur 
wohlfahrtsstaatlichen Existenzsicherung mit der Einführung des VESS vollzogen 
wurde. Die staatliche Verantwortung für das Existenzminimum, die bis dahin in der 
Verfassung und im Gesetzestext nur eine dekorative Funktion hatte, fand den Weg 
zur Umsetzung, und dies insbesondere deswegen, weil die Verfassung das Grund-
recht auf Existenzsicherung bereits formell festgeschrieben hatte: re-coupling der 
Verfassungsrealität an die Verfassungstheorie. 
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Tabelle 9-10 Sozialpolitische Konzepte, Akteure und globale Einflüsse bei unterschiedlichen Diskurskoalitionen (Policy-Community bei 
der Einführung des Volksexistenzsicherungsgesetzes 2000) 

Diskurkoaliti-
on 

‚Markt/Wachstum’ ‚balanced development’ ‚social citizenship’ Volksmindestsicherungssystem 
2000 

Armuts-
problem 

Priorität der Arbeitslosigkeit; 
Arbeitslosigkeit und Armut  
als vorübergehende Wirt-
schaftsprobleme.  

Priorität der Arbeitslosigkeit; 
Arbeitslosigkeit und Armut als 
dauerhafte Probleme. 

Gleichwertige dauerhafte Probleme 
von Arbeitslosigkeit und Armut. 

Arbeitslosigkeit und Armut. 

Notwendigkeit Keine Notwendigkeit der 
Institutionalisierung der Sozi-
alpolitik. 

Notwendigkeit der Erweiterung 
der AAMP durch Ergänzung 
und Verbesserung des LSS.  

Notwendigkeit der gründlichen 
Reform des LSS. 

Notwendigkeit der  
gründlichen Reform des LSS. 

Verant-
wortung  
des Staates  

Nicht der Staat sondern Markt 
und Familie sowie Betrieb 
sind verantwortlich. 

Betonung der staatlichen Ver-
antwortung liegt auf der Be-
schäftigung. 

Staatliche Verantwortung für die 
Existenzsicherung. 

Staatliche Verantwortung auf Exis-
tenzsicherung. 

Ausdifferen-
zierung  
des Ziels 

Keine Reform des LSS; nur 
Ergänzung vorübergehenden 
Armutsmaßnahmen. 

Leistungsniveau des Existenz-
minimums, aber kein konkretes 
Konzept für die Durchsetzung; 
Steuer und Beitrag der Beschäf-
tigungsversicherung; MfA; 
Erweiterung der Arbeitsvermitt-
lungsexperte. 

Leistungsniveau des Existenz-
minimums durch die Flankierung 
der Festlegung des offiziellen Exis-
tenzminimums; Einführung der 
Bedürftigkeits-prüfung und Einfüh-
rung des Wohngeldes; MfGW; 
Erweiterung der sozialen Professi-
on. 

Leistungsniveau des Existenz-
minimum durch die Flankierung 
der Festlegung des offiziellen 
Existenzminimums, Einführung 
der Bedürftigkeitsprüfung und 
Einführung des Wohngeldes; 
MfGW, Erweiterung der sozialen 
Profession. 

Arbeitspflicht 

 
Exklusion der Arbeitsfähigen.  Erst Pflicht, dann Leistungsbe-

rechtigung. 
Erst Leistungsberechtigung,  
dann Pflicht 

Erst Leistungsberechtigung,  
dann Pflicht (Bedingte Leistungs-
berechtigung). 

Akteure MfWP; KDI. MfA; KLI. MfGW; Soziale Bewegungen.  — 

Wissens-
diffusion (glo-
able Einflüsse) 

Krise des Wohlfahrtsstaates: 
Missbrauch und Arbeitsbe-
reitschaft. 

Work fare  Koreanische Verfassung; Wohl-
fahrtsrecht von  
T.H. Marshall.  

— 

 Quelle: Eigene Darstellung. 
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V. Fazit 

10 Die Institutionalisierung sozialer Staatlichkeit und Politik in Südkorea 

Die übergreifende Frage der vorliegenden Studie war: Entsteht ein Wohlfahrtsstaat in 
Südkorea? Wenn ja, welchen Typs?  
 

Um die Frage zu beantworten, befanden wir es als notwendig, zu allererst einen Beg-
riff des Wohlfahrtsstaates herauszuarbeiten (Kap. 3), der in der Literatur nicht oder 
nur unzureichend entwickelt ist. Die bisherigen Wohlfahrstaatsstudien definieren 
Wohlfahrtsstaatlichkeit meist deskriptiv-institutionell durch eine Liste sozialer Leis-
tungssysteme (social services) und/oder beschränken das Zielsystem des Wohlfahrts-
staates auf Existenzsicherung. Die umfassende Verankerung des Wohlfahrtsstaates in 
der gesamtgesellschaftlichen Modernisierung wird so nicht hinreichend berücksich-
tigt. Demgegenüber gingen wir davon aus, dass die Wohlfahrtsstaatlichkeit als eine 
Gesellschaftsform anzunehmen ist, wobei nicht die Quantität der sozialer Maßnah-
men, sondern die Ausprägung der normativ-ideellen Grundlagen des Wohlfahrtsstaa-
tes, Ideen von Staatlichkeit und Staatsbürgerrechten, in den Vordergrund der Unter-
suchung gestellt wird.  
 
Bei der Ausarbeitung des Wohlfahrtsstaatsbegriffes werden drei wissenschaftliche 
Aspekte der Staatsbürgerrechte in die Betrachtung einbezogen. Aus der staatstheore-
tischen Perspektive heraus gesehen richten sich die Staatsbürgerrechte im Wohl-
fahrtsstaat auf die staatliche Verantwortung für das individuelle Wohlergehen seiner 
Bürger. Bezogen auf gesellschaftsstrukturelle Aspekte kommt Wohlfahrtsstaatlich-
keit als Komponente einer bestimmten Form von Gesellschaft, des demokratischen 
Wohlfahrtskapitalismus, ins Blickfeld, dessen ratio in der Inklusion der Mitglieder in 
die gesellschaftlichen Teilsysteme liegt.  Rückt man schließlich sozialphilosophische 
Aspekte in den Mittelpunkt, geht es um den sozialen Liberalismus, der das Indivi-
duum als Rechtssubjekt konstituiert und das Gerechtigkeitskonzept über formale 
Teilhabe hinaus auf die materielle ausdehnt. 
  
Im Schnittpunkt der drei Aspekte der Begriffsbildung steht die Frage nach Staatlich-
keit und der spezifischen Beziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern im Sin-
ne von Staatsbürgerschaft. In dieser Perspektive erscheint der Wohlfahrtsstaat als 
‚eine demokratisch-wohlfahrtskapitalistische Gesellschaft, die eine legale und damit 
formale und ausdrückliche Verantwortung für die individuelle Wohlfahrt aller Mit-
glieder  übernimmt  und am Glauben an die gleichzeitige Entfaltung von Freiheit und 
(konditionierter) Gleichheit der Individuen festhält’. Alles in allem wird es möglich, 
fünf Elemente von Wohlfahrtsstaatlichkeit herauszuarbeiten, die als Kriterien für die 
Unterscheidung des Wohlfahrtsstaates von anderen Gesellschaftstypen, wie sozialis-
tischen und marktliberalen Gesellschaften, dienen sollen: 1. Staatliche Verantwor-
tung für die Wohlfahrt der Bürger, 2. Demokratischer Wohlfahrtskapitalismus als 
Gesellschaftsordnung, 3. Individuelle Teilhaberechte aller Staatsbürger, 4. Verbin-
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dung von starken individuellen Rechten mit starken Pflichten, 5. Aktive Teilnahme 
der Bürger in der Policy-Community.    
 

Der Frage, ob und wann ein so definierter Wohlfahrtsstaat in Südkorea entstanden ist 
oder entsteht, wurde empirisch auf der Ebene der Staat-Gesellschaft-Beziehung 
(Kap. 5), der Ebene von Staatlichkeit (Kap. 7) und der Ebene sozialer Policies und 
Institutionen im Wohlfahrtssektor (Kap. 8, 9) nachgegangen- jeweils in intertempora-
ler (historischer) Perspektive.  
 
Im intertemporalen Vergleich (historischer Perspektive) wurde die Veränderung 
des Staatsziels sowie der Rentenversicherung und des Existenzsicherungssystems 
(Grundsicherung) skizziert. Es zeigt, dass in Südkorea Ende der 90er Jahre ein 
Wandel vom ‚developmental state’, der die Staat-Gesellschaftsbeziehung der Jahre 
zwischen 1960 und 1987 kennzeichnete, zum Wohlfahrtsstaat stattfand und da-
durch in Hinsicht auf die oben genannten fünf Dimensionen Wohlfahrtsstaatlichkeit 
im Entstehen ist.   
 
Durch die Herausbildung eines sozialen Staatsziels weist Ende der 90er Jahre die 
Entwicklung der Wohlfahrtsidee der Kim-Dae-Jung-Regierung, der ‚produktiven 
Wohlfahrt‘, auf die Entstehung von Wohlfahrtsstaatlichkeit hin, die sich in Bezug auf 
Staatsziele vom ‚developmental state’ unterscheidet. 
  
Während sich die Sozialpolitik im developmental state von politischen und ökonomi-
schen Motiven ableiten ließ, bezog sich die Wohlfahrtsidee der ‚produktiven Wohl-
fahrt’ auf das soziale Problem der Armut, die sich insbesondere nach der Wirt-
schaftskrise 1997 schnell wieder verbreitete. Im Zentrum der „Notwendigkeitskon-
struktion“ des Ausbaus der Sozialpolitik standen die Beseitigung der Armut und der 
Ausgleich der Defizite in der sozialen Entwicklung. Die Wohlfahrtsidee betonte 
nicht nur die Stärkung der staatlichen Verantwortung für die Wohlfahrt, sondern hob 
auch das bislang vernachlässigte Ziel hervor, ‚Wohlfahrt‘ neben der Durchsetzung 
des Marktprinzips und der Förderung der Demokratie zu einer zentralen Zielsetzung 
der Regierung zu machen. Überdies standen die Verfechter der Wohlfahrtsidee dem 
selektiven Charakter des developmental welfare system kritisch gegenüber und streb-
ten die Integration aller Staatsbürger in das Wohlfahrtssystem an. Außerdem  sahen 
sie in der Stärkung des Rechts, einschließlich des Rechts auf Arbeit, gegenüber der 
Pflicht einen Nachholbedarf, da im developmental state sehr lange einseitig die 
Pflicht zur Selbsthilfe und zur Arbeit betont worden war.  
 
Innerhalb der Policy-Community-Strukturen bildet sich diskursives Deutungsmus-
ter ‚social citizenship‘ heraus, das durch die aktive Teilnahme sozialer Bewegungen 
an der Diskussion über die Wohlfahrtsidee entstand. Bei der Entwicklung der Wohl-
fahrtsidee setzte sich dieses diskursive Deutungsmuster mit der Unterstützung des 
diskursiven Deutungsmusters ‚balanced development‘ in den meisten Punkten gegen 
das bis dahin dominante diskursive Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum‘ durch. Auch 
öffnete sich die Policy-Community für globale Einflüsse wie die ‚Sozialisierung der 
globalen Politik’ (Zunahme sozialpolitischer Aspekte in der Weltpolitik; Deacon 
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1997) und den „dritten Weg“ in der europäischen Sozialdemokratie. Insofern setzte 
die Wohlfahrtsidee ‚produktive Wohlfahrt’ soziale Grundrechte durch, die zwar 
bereits in der koreanischen Verfassung festgeschrieben, bis dahin aber nicht umge-
setzt  worden waren.   
 
Auf der Ebene des Wohlfahrtssektors wurde die Durchsetzung von Wohlfahrtsstaat-
lichkeit in der Rentenreform 1999 und in der Einführung des Existenzsicherungssys-
tems, einer modernen ‚Sozialhilfe’ 2000 festgestellt.  
 
Die „Notwendigkeitskonstruktion“ und die Policy-Prinzipien der Rentenreform 
1999 wichen sowohl von denjenigen des developmental state als auch vom neolibe-
ralen Reformkonzept des diskursiven Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum’ ab. Bei der 
„Notwendigkeitskonstruktion“ stand nicht mehr wie bei der Einführung der Nationa-
len Wohlfahrtsrentenversicherung (NWRV) 1973 die Mobilisierung des Kapitals 
oder wie beim diskursiven Deutungsmuster ‚Markt/Wachstum’ die finanzielle Stabi-
lisierung der Nationalen Rentenversicherung (NRV), sondern die planmäßige Erwei-
terung der NRV im Vordergrund. Entsprechend wurde erstens die Verantwortung des 
Staates für die Absicherung des Altersrisikos gegen marktliberale Strömungen er-
folgreich verteidigt. Zweitens verlor die mit der Rentenversicherung verbundene 
Zielsetzung des developmental state, die Förderung des Wirtschaftswachstums, ihre 
prägende Rolle für die Gestaltung der Policy-Prinzipien. Dementsprechend wurde 
die Kontrolle der Verwaltung der Rentenreserve durch die Regierung bzw. das Wirt-
schaftsministerium geschwächt. Die Lohnersatz- und  Einkommensumverteilungs-
funktion blieb so ein Kernprinzip der NRV. Ebenso blieb die Einheit der Verwal-
tung, die ein nationales Risikopooling ermöglichte, nach der heftigen Auseinander-
setzung zwischen den Diskurskoalitionen, die jeweils die oben genannten diskursi-
ven Deutungsmuster stützten, unangetastet. Drittens verringerte sich durch die for-
melle Erweiterung des Versichertenkreises der selektive Charakter der Rentenversi-
cherung. Viertens wurde das wohlfahrtsstaatstypische Verhältnis von Rechten und 
Pflichten, ‚starke Pflichten und starke Rechte’ zu einem Merkmal der NRV, was sich 
vom Vorschlag der ‚Markt/Wachstum’-Diskurskoalition ‚schwache Rechte und 
schwache Pflichten’ unterschied.  
Außerdem verminderte sich auf dem Wege zur Rentenreform 1999 die Monopolstel-
lung der Regierung in der Policy-Community. Wissenschaftler und soziale Bewe-
gungen beteiligten sich zunehmend an der Thematisierung sozialer Probleme und an 
der Formulierung von Konzepten zu ihrer Lösung. Mit diesen Veränderungen wan-
delte sich die Policy-Community vom Typus der passiven Schließung zum Typus der 
aktiven Schließung, wodurch eine Machtverschiebung von der Wachstum-
Diskurskoalition zur Balanced-Development-Diskurskoalition begünstigt wurde. Mit 
Blick auf diesen Wandel lässt sich ein „re-coupling“ in der Rentenreform 1999 fest-
stellen, d.h. die NRV ging daran, die bestehenden sozialpolitischen Ziele der Natio-
nalen Rentenversicherung, die Absicherung des Risikos ‚Alter’ tatsächlich umzuset-
zen. 
 

Bei der Einführung des Volksexistenzsicherungssystems (VESS) im Jahr 2000 waren  
die Abweichungen des neuen Systems vom alten developmental welfare system in 
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Bezug auf die Notwendigkeitskonstellation und die Policy-Prinzipien noch deutli-
cher. Vor dem Hintergrund der sozialen Folgeprobleme der Wirtschaftskrise 1997 
wurde das Armutsproblem wieder entdeckt, und es kam zur Bildung der großen Dis-
kurskoalition über die (absolute) Armut, die schließlich die Durchsetzung der Not-
wendigkeitskonstruktion grundlegender Reformen begünstigte, flankiert durch das 
diskursive Deutungsmuster ‚social citizenship’. Bei dem institutionellen Design des 
Existenzsicherungssystems setzten sich die Kernelemente wohlfahrtsstaatlicher 
Grundsicherung durch. Es differenzierte sich ein wohlfahrtsstaatliches Zielsystem 
der Grundsicherung aus: Moderne Policy-Prinzipien wie das Konzept des Existenz-
minimums, das Prinzip der Nachrangigkeit und das Prinzip individualisierter Hilfen, 
die zwar im alten Lebensschutzsystem (LSS) im Gesetz enthalten, aber nicht umge-
setzt worden waren, wurden jetzt angewendet. In diesem Zuge wurden viele operati-
ve Ziele wie die Durchführung der Bedürftigkeitsprüfung, die Erhöhung des Leis-
tungsniveaus oder die Festlegung  eines offiziellen Existenzminimums tatsächlich  
umgesetzt. Überdies war eine beachtliche Erweiterung der Rolle sozialer Professio-
nen in der Sozialhilfeverwaltung zu beobachten. Durch die Stärkung des sozialpoliti-
schen Ziels der Existenzsicherung und der sozialen Professionen verloren die fiskali-
schen Gesichtspunkte, die bei der Gestaltung des alten LSS eine bestimmende Rolle 
gespielt hatten, ihre Dominanz. In Hinsicht auf individuelle soziale Rechte war der 
Fortschritt durch das neue VESS besonders beachtlich. Das neue System leitete vom 
patriarchalischen Schutz zum rechtlichen Anspruch über, greifbar in vielen neuen 
Rechtsbegriffen – etwa Ersetzung des Begriffs ‚Schutz’ durch ‚Sicherung’ –, und 
stellte den Universalismus, also die gleiche (potentielle) Anspruchsberechtigung aller 
Bürger, als Grundprinzip ins Zentrum. Dementsprechend stand die Aufhebung der 
Trennung zwischen 'würdigen’ (arbeitsunfähigen) und 'unwürdigen' (arbeitsfähigen) 
Armen im Vordergrund der Reform.  
 

Insofern trat der Policy-Wandel von der Armenverwaltung des developmental 
state zur wohlfahrtsstaatlichen Existenzsicherung im VESS deutlich hervor. Auch 
hierbei handelte es sich um ein „re-coupling“, weil die staatliche Verantwortung  für 
die Sicherung des Existenzminimums, die bis dahin in der Verfassung und in den 
Gesetzestexten nur eine dekorative Funktion erfüllte, endlich den Weg zur tatsächli-
chen Durchführung fand. 

Intersektoraler und internationaler Vergleich 

Der intersektorale Vergleich zwischen den beiden Politikfeldern (bzw. Teilberei-
chen des Wohlfahrtssektors), Alterssicherung und Sozialhilfe, zeigt dabei wichtige 
Anhaltspunkte für den Eigensinn südkoreanischer Wohlfahrtsstaatlichkeit. Der Fort-
schritt bei der Nationalen Rentenversicherung (NRV) lässt sich als moderat bezeich-
nen, während im Existenzsicherungssystem ein grundlegender Wandel festzustellen 
ist. Insofern lag der unübersehbare Schwerpunkt der Wohlfahrtsreform nach der 
Wirtschaftskrise eher in dem bis dahin vernachlässigten Bereich ‚Existenzsicherung’ 
als im Bereich der Sozialversicherungen.   
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Der Erfolg der Rentenreform 1999 war mehr durch die Bewahrung der vorhandenen 
Institutionen und ihre Verteidigung gegenüber neoliberalen Reformbeschreibungen 
geprägt als durch deren Erneuerung. Bei der Policy-Community der Rentenreform 
von 1999 konkurrierten zwei Diskurskoalitionen, die Markt/Wachstums- und die 
Balanced-Development-Diskurskoalition, während  die Social-Citizenship-
Diskurskoalition, die bei der Diskussion über das soziale Staatsziel und die Einfüh-
rung des Volksexistenzsicherungsgesetzes (VMSG) die sozialen Rechte in den Vor-
dergrund stellte, hierbei noch nicht stark vertreten war. Die beiden dominanten Dis-
kurskoalitionen teilten die Ansicht, dass die Sicherung finanzieller Stabilität notwen-
dig sei. Dementsprechend sahen sie die Kürzung des Leistungsniveaus als unver-
meidlich an, obwohl der Umfang der vorgenommenen Kürzungen je nach Diskurs-
koalition sehr unterschiedlich ausfiel.  
 
Außerdem wurden im Zuge der Rentenform 1999 keine tief greifenden institutionel-
len Änderungen vorgenommen, die langfristig die Stabilität und Weiterentwicklung 
der NRV hätten sichern könnten. Im Reformkonzept und der begleitenden Debatte 
war noch kein Konsens hinsichtlich des normativen Ziels der NRV - Lebensstan-
dardsicherung oder Bekämpfung von Altersarmut - zu erkennen. Das entscheidende 
Defizit der Reform lag jedoch darin, dass die Erweiterung des Versichertenkreises 
eher formellen Charakter hatte. Der Universalismus der NRV war durch mehrere 
beabsichtigte und unbeabsichtigte Lücken effektiv abgeschwächt worden. Bei der 
Gestaltung des Leistungsrechts kam dem versicherungstechnischen Äquivalenzprin-
zip eine überragende Bedeutung zu; nur sehr wenige Elemente sozialen Ausgleichs 
wurden neu verankert. 
 

Dagegen trug die Einführung des Volksexistenzsicherungsgesetzes (VESG) 2000 
den Charakter einer grundlegenden Erneuerung. Bei der Policy-Community setzte 
sich die neu entstandene Social-Citizenship-Diskurskoalition in Bezug auf die Not-
wendigkeitskonstruktion und die Policy-Prinzipien durch. Bei der Konstruktion der 
Reformnotwendigkeit handelte es sich um eine grundlegende Erneuerung des alten 
Lebensschutzsystems (LSS), das durch die selektive Ausrichtung des developmental 
welfare system geprägt war. Trotz der Unvollständigkeit der Reform, die an dem zu 
weit gefassten Kreis der Unterhaltspflichtigen und der Anwendung des Schätzungs-
einkommens (das von der Sozialhilfeverwaltung vermutete Einkommen) zu erkennen 
war, setzten sich die Kernelemente moderner Wohlfahrtsstaatlichkeit, insbesondere 
die Prinzipien individueller Rechte und des Universalismus, im neuen System durch.  
 

Ausgehend von diesem Reformmuster lässt sich die Eigentümlichkeit der südkorea-
nischen Wohlfahrtsstaatlichkeit näher umreißen. Der besondere Charakter der Wohl-
fahrtsstaatlichkeit in Südkorea liegt im gestärkten Existenzsicherungssystem, das 
durch universal ausgelegte, aber relativ leistungsschwache Sozialversicherungen 
ergänzt wird. Diese Dominanz des Existenzsicherungssystems ist vor allem auf das 
traditionell und aktuell große Gewicht der Armutsfrage bei der Thematisierung und 
sozialer Definition sozialer Probleme zurückzuführen. Im internationalen Vergleich 
lässt diese starke Stellung der Armutsfrage und des Existenzsicherungssystems eine 
Annäherung Südkoreas an das liberale Modell ‚Großbritannien’ erkennbar werden.  
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Das südkoreanische Muster zeigt jedoch gleichzeitig andere Merkmale, die vom ‚bri-
tischen Modell’ abweichen. Im Konzept der Wohlfahrtsidee der produktiven Wohl-
fahrt der Kim-Dae-Jung-Regierung erstreckt sich die wohlfahrtsstaatliche Verant-
wortung nicht nur auf den Bereich der Umverteilung, wie Sozialversicherungen und 
Sozialhilfe, sondern auch auf den Produktionsbereich (was nach Kaufmann 2003 in 
Großbritannien und Schweden nur marginal der Fall ist), z.B. das Recht auf Arbeit. 
Zudem gewährt die Nationale Rentenversicherung auf einem relativ hohen Niveau 
angesiedelte Leistungen und hat wie in Deutschland eine Lohnersatzfunktion. Bei der 
Thematisierung sozialer Fragen rückte darüber hinaus die Ungleichheitsfrage in den 
Vordergrund – bezogen auf das Ungleichgewicht zwischen den Regionen, zwischen 
Stadt und Land und zwischen den verschiedenen sozialen Schichten und überdies die 
sozialen Ungleichheiten nach und infolge der Wirtschaftskrise 1997. 
 
Das Verhältnis von Staat und Gesellschaft in Südkorea ist weiterhin durch einen 
starken Staat geprägt, ein Verhältnis, innerhalb dessen eine aktive Rolle des Staates  
hinsichtlich der sozialen Frage erwünscht ist. Insofern zeigt die Beobachtung der 
bisherigen Reformprozesse, dass der „Eigensinn“ (Kaufmann) der südkoreanischen 
Wohlfahrtsstaatlichkeit in der Kombination von Existenzsicherung und sozialen Ri-
sikoabsicherungen liegt, die sich an der Grundversorgung der gesamten Bevölkerung 
orientiert. Allerdings kann bisher noch nicht von einer Konstanz dieser Entwicklung 
ausgegangen werden, wobei ihre Dynamik voraussichtlich davon abhängen wird, 
inwieweit die künftige Thematisierung der Ungleichheitsprobleme die normativen 
und politischen Ressourcen wird mobilisieren können. 

11 Einflussfaktoren der Entstehung von Wohlfahrtsstaatlichkeit: Theoretische 
und methodische Erträge der Studie 

Die vorliegende Arbeit basiert auf der methodischen Annahme, dass zur Identifikati-
on von Wohlfahrtsstaatlichkeit in nicht-westlichen Übergangsgesellschaften- zur 
Beantwortung der Frage, ob so etwas wie Wohlfahrtsstaatlichkeit entsteht und von 
welcher Art ein solcher Wohlfahrtsstaat sei- eine vorgängige Bestimmung von Beg-
riff und Elementen von Wohlfahrtsstaatlichkeit erforderlich ist. Die Fallstudie 
über Südkorea bestätigt die Anwendbarkeit des erarbeiteten Wohlfahrtsstaatsbegriffs 
und seiner Elemente für die Identifikation der Entstehung sowie des Eigensinns von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit in einer nichteuropäischen Gesellschaft. Der Wohlfahrts-
staatsbegriff wurde gebildet auf Grundlage der Theorie von T.H. Marshall, die den 
Wohlfahrtsstaat durch soziale Staatsbürgerrechte definiert und als Moment der mo-
dernen Entwicklung zu mehr Gleichheit deutet, und der Theorie von F.-X. Kauf-
mann, die die normativ-institutionellen Grundlagen von Wohlfahrtsstaatlickeit, ihre 
Verknüpfung mit modernen Konzepten von Staatlichkeit und – in international ver-
gleichender Perspektive- den „Eigensinn“ jedes nationalen Wohlfahrtsstaats, der 
nationale „Staatstraditionen“ und nationale Definitionen der „sozialen Frage“ spie-
gelt, betont. 
 
   



 283 

Die Methode der argumentativen Deutungsanalyse bestätigt sich ebenfalls als gut 
geeignet  für die Analyse. Wenn Wohlfahrtsstaatlichkeit wesentlich durch historisch-
soziale Konstruktionen von Staatlichkeit und des Verhältnisses von Staat und Gesell-
schaft sowie durch soziale Definition sozialer Probleme bestimmt wird, kommt Deu-
tungen im politischen Prozess eine besondere Relevanz zu. Die in dieser Arbeit an-
gewendete ‚argumentative Deutungsanalyse’ fokussiert den prägenden Einfluss von 
Deutungen auf den Policy-Wandel. Die Deutungen und Deutungsmuster werden in 
interaktiven Prozessen sozial konstruiert und können durch soziale Akteure in „Dis-
kurskoalitionen“  wirkmächtig werden. Dieser methodische Zugang kombiniert also 
Elemente von Deutungsanalyse, Deutungsmusteranalyse und Policy-Forschung (ad-
vocacy coalition).   
 
Es wurden vier diskursive Deutungsmuster innerhalb der Policy-Community der 
Wohlfahrtsstaatlichkeit in Südkorea festgestellt: ‚Wachstum’, ‚Markt/Wachstum’, 
‚balanced development’ und ‚social citizenship’. Während die diskursiven Deu-
tungsmuster ‚Wachstum’, ‚Markt/Wachstum’ und ‚social citizenship’ jeweils durch 
die Gesellschaftsideen des ,developmentalism’, des Neoliberalismus und der Sozial-
demokratie beeinflusst sind, ist die Bildung des diskursiven Deutungsmusters ‚balan-
ced development’ nur nachzuvollziehen, wenn man die nationalen und internationa-
len Debatten über die Entwicklungsstrategie in Südkorea bzw. in Übergangsgesell-
schaften berücksichtigt.   
 
Die vier diskursiven Deutungsmuster, die unterschiedliche Reformnotwendigkeiten 
und Vorschläge für Policy-Prinzipien betonen, prägen den Wandel der Wohlfahrts-
idee und der Policies sowohl im developmental state als auch im Wohlfahrtsstaat. 
Der Modus des Wandels ist sich allerdings je nach Gesellschaftsform und Struktur 
der Policy-Community unterschiedlich. Die Sozialreform im Wohlfahrtsstaat ist 
durch ‚Konkurrenz in einer aktiv-offenen Struktur der Policy-Community’ gekenn-
zeichnet, während sie im developmental state durch ‚Hierarchie in einer passiv-
geschlossenen Struktur’ geprägt ist bzw. war.  
 

Die Entstehung der südkoreanischen Wohlfahrtsstaatlichkeit steht in Wechselwir-
kung mit umfassenderen Veränderungen von Staat und Gesellschaft, die drei 
analytische Ebenen umfassen. Auf der Strukturebene begünstigte die spezifische 
Staat-Gesellschaft-Beziehung unter der Regierung des Volkes (1998-2002) – das 
Gegenüber von starkem Staat und einer als unabhängig konzipierten Gesellschaft - 
die Entstehung von Wohlfahrtsstaatlichkeit. Auf der Institutionenebene verfügte der 
developmental state über eine professionelle Staatsbürokratie, die in den 80er und 
90er Jahren einem starken Einfluss neoliberaler Wirtschaftsideen ausgesetzt war. Das 
Unternehmertum löste sich zunehmend aus der staatlichen Kontrolle des develop-
mental state. Die Demokratisierung seit 1987 schuf den freien Raum, in dem Ge-
werkschaften, Interessengruppen und soziale Bewegungen sich organisieren konnten. 
Auf der Akteursebene büßten die Wachstums- sowie die Markt/Wachstum-
Diskurskoalition, die die Policy-Community der Sozialpolitik im developmental state 
dominiert hatten, langsam an Einfluss ein. Dagegen gewann  die Balanced-
Development-Diskurskoalition an Gewicht. Es entstand eine neue Social-
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Citizenship-Diskurskoalition in der Policy-Community des Wohlfahrtsstaates, die 
den Nachholbedarf der sozialen Entwicklung nach der langen Phase der an Wirt-
schaftswachstum orientierten Entwicklungsstrategie des developmental state thema-
tisierte. Die analytische Kombination der drei Ebenen umreißt den gesellschaftlichen 
Kontext der neu entstehenden Wohlfahrtsstaatlichkeit.    
  

Neben nationalgesellschaftlichen Einflüssen wird die Entstehung der südkoreani-
schen Wohlfahrtsstaatlichkeit durch Wechselwirkungen mit der Weltgesellschaft 
und der Weltpolitik beeinflusst. Diese Wechselwirkung ist in der bisherigen For-
schung unzureichend berücksichtigt worden. Die Literatur zu Sozialpolitik in Südko-
rea, darunter politische und kulturelle Ansätze, hat vornehmlich inländische Einfluss-
faktoren in die Betrachtung einbezogen oder hat sich, wenn exogene Einflüsse ins 
Blickfeld rückten, auf die realpolitische Ebene (japanische Kolonialherrschaft oder 
kalten Krieg) beschränkt. In beiden Fällen konnte die Gestaltung des developmental 
welfare system und seine Erosion bzw. Transformation nicht angemessen erklärt 
werden.  
 
Es gab in Südkorea binnengesellschaftliche, insbesondere ökonomische Faktoren, die 
einen Ausbau der Sozialpolitik Vorschub leisteten, aber sie hätten nicht gereicht, 
einen Wohlfahrtsstaat herbeizuführen. Die Wohlfahrtsidee entstand im südkoreani-
schen developmental state, in der die Sozialpolitik eine fördernde Funktion für das 
Wirtschaftswachstum besaß. Dies geschah, obwohl es Südkorea an kultureller Tradi-
tion und politischer Unterstützung für Wohlfahrtsstaatlichkeit mangelte. Analog setz-
te sich im Wohlfahrtssektor das Sozialversicherungsprinzip durch, das eine starke 
Einkommensumverteilung beinhaltete, obwohl dessen Einführung hauptsächlich auf 
die Mobilisierung ökonomischer Ressourcen zielte. Auch hinsichtlich der Wohl-
fahrtsreformen seit 1998 weisen einige Merkmale darauf hin, dass nationalgesell-
schaftliche Faktoren als Erklärungsvariablen nicht ausreichen. Bereits ab Mitte der 
90er Jahre wurde zwar die Notwendigkeit einer Reform der Nationalen Rentenversi-
cherung (NRV) insbesondere zur Erzielung finanzieller Stabilität, beschworen, aber 
für die NRV war keine defizitäre finanzielle Entwicklung in kurz- oder mittelfristiger 
Hinsicht zu erwarten. Das Konzept der produktiven Wohlfahrt der Regierung des 
Volkes sowie die Kategorie sozialer Rechte erlangten bei der Einführung des Volks-
existenzsicherungssystems (VESS) große Aufmerksamkeit, aber es bleibt zu erklären 
warum.    
 

Eine Hauptthese der vorgelegten Arbeit besteht darin, dass die hier untersuchten 
Veränderungen von Staatlichkeit in Südkorea vornehmlich unter Berücksichtigung 
globaler Wissensdiffusion im Kontext des „Wohlfahrtsinternationalismus“ zu-
treffend zu erklären sind. Die Idee der ergänzenden Rolle der Sozialpolitik beim 
Wirtschaftswachstum im developmental state entstand in Südkorea vornehmlich 
dadurch, dass die südkoreanischen Sozialexperten das Konzept des ‚balanced deve-
lopment’ der UNO aktiv aufgenommen hatten. Der Einfluss dieses Konzepts auf die 
Gestaltung der Wohlfahrtsideen und des Wohlfahrtssektors im developmental state 
war beträchtlich, wenn auch nicht exklusiv. Unsere Untersuchung der Rentenversi-
cherung weist dies nach. Ungeachtet der Absicht der ökonomischen Nutzung der 
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NRV wurde schon bei der Einführung der NRV 1988 davon ausgegangen, dass das 
System schrittweise auf alle Erwerbstätigen erweitert werden sollte, was allein unter 
ökonomischen Gesichtspunkten nicht nahe gelegt hätte. Das Lohnersatzniveau wurde 
sehr hoch festgesetzt und es gab einen starken Einkommensumverteilungseffekt. 
Auch die Rentenreform 1999, in der die neoliberale Strukturreform gescheitert war, 
ließ den Einfluss der globalen Sozialpolitik erkennen. Die Initiatoren der Rentenre-
form übernahmen nicht nur das Reformmodell, sondern auch die „Notwendigkeits-
konstruktion“ der Reform von der Weltbank. Auch IAO-Modell der Rentenreform 
wurde von den Gegnern der neoliberalen Reform übernommen.  
 
Schließlich lässt sich die Betonung der sozialen Rechte bei der Wohlfahrtsidee der 
‚produktiven Wohlfahrt’ der Kim-Dae-Jung-Regierung und der Einführung des 
Volksexistenzsicherungssystems (VESS) nur verstehen, wenn die sozialen Bewe-
gungen berücksichtigt werden, die sich für die Verwirklichung sozialer Grundrechte 
eingesetzt haben. Sozialpolitikforscher und Rechtsanwälte beteiligten sich an den 
sozialen Bewegungen. Verfassungslehre und Sozialpolitikforschung waren die maß-
geblichen Kreise in Südkorea, in denen soziale Rechte und soziale Grundrechte be-
reits zu Zeiten des developmental state (bis 1987) als wissenschaftliches Wissen ak-
tiv diskutiert wurden.  
 

In diesem Sinne erweist sich der World-Society-Ansatz als hilfreich bei der Identi-
fizierung von Wissensdiffusion in der Weltgesellschaft. Die vorgelegte Arbeit leiste-
te darüber hinaus durch die Begriffsbildung des ‚re-coupling’ einen theoretischen 
Beitrag zur Weiterentwicklung des World-Society-Ansatzes. 
 
Im Prozess der Wissensdiffusion sind, so ein generalisierungsfähiger Ertrag unserer 
Studie, nicht nur Phänomene der Entkopplung (decoupling, John W. Meyer), sondern 
des re-coupling festzustellen. Der Begriff der Entkopplung von Meyer meint die 
Diskrepanz zwischen normativen Leitformeln und rationalen Handlungsmodellen 
einerseits und der Praxis andererseits. Demgegenüber erfasst der neu gebildete Beg-
riff ‚re-coupling’ eine in Übergangsgesellschaften teilweise vorkommende Kopplung 
zwischen bereits formell etablierten Leitformeln oder Modellen und der Praxis.  
 
Entkopplung war typisch für viele Bereiche des developmental state. Ein gutes Bei-
spiel dafür stellte die Verankerung von Sozialstaatlichkeit in der koreanischen Ver-
fassung dar. Zwar wurde die Sozialstaatlichkeit in die koreanische Verfassung einge-
führt, weil die Verfassungsväter sie als Gemeingut der Weltkultur angesehen hatten, 
aber sie wurde wegen der wirtschaftlichen und politischen Situation nicht umgesetzt. 
Die Nationale Rentenversicherung blieb ein Privileg für ausgewählte Bevölkerungs-
gruppen, trotz der ideellen Betonung der Solidarität aller Staatsbürger. Das Existenz-
sicherungsprinzip beim Lebensschutzsystem (LSS) war zwar im Gesetz enthalten, 
wurde aber wegen des Mangels an Ausführungsinstrumenten nicht umgesetzt. 
  
Die Entstehungsphase des Wohlfahrtsstaates seit 1998 war und ist dagegen durch die 
Phänomene des re-coupling geprägt als eine Verbindung zwischen ideellem Modell 
und Praxis. Beim Wohlfahrtskonzept der Kim-Dae-Jung-Regierung, ‚produktive 
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Wohlfahrt’ wurde die Umsetzung der sozialen Grundrechte, die in der Verfassung 
schon lange dekorativ festgeschrieben waren, als eine zentrale Aufgabe angesehen. 
Die Nationale Rentenversicherung (NRV) wurde auf die gesamten Erwerbstätigen 
ausgedehnt. Im neuen Volksexistenzsicherungssystem (VESS) wurde das Existenzsi-
cherungsprinzip spezialisiert und konkretisiert. Die Bedeutung des re-coupling für 
die Wohlfahrtsreform liegt vor allem darin, dass sich Reformen nicht nur auf die 
Schaffung oder Einführung neuer Modelle, sondern wesentlich auch auf die Umset-
zung von vorhandenen, aber „entkoppelten“ ideellen Modellen richten können. Inso-
fern können existierende ideelle Modelle eine bestimmte Richtung der Reform be-
günstigen. Die Einbettung der sozialen Rechte in die Wohlfahrtsidee der Regierung 
des Volkes ‚produktive Wohlfahrt’ vollzog sich vor allem als Umsetzung der in der 
koreanischen Verfassung vorhandenen sozialen Grundrechte. Die Garantie der Exis-
tenzsicherheit in der Verfassung hat die ideelle Unterstützung für die Einführung des 
VESS gestärkt. Analog bestand das Hauptelement der Rentenreform darin, den vor-
handenen Plan für die Erweiterung des Empfängerkreises zügig umzusetzen, damit 
das bislang „entkoppelte“ Prinzip der Solidarität auf die gesamte Bevölkerung er-
streckt wurde. 
           

Durch die Beobachtung der Dialektik von de- und re-coupling wird der Einfluss der 
Wissensdiffusion auf die Entwicklung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in einem wesentli-
chen Aspekt in seiner Komplexität und Gebrochenheit – und in seiner Interaktion mit 
nationalgesellschaftlichen Faktoren- rekonstituierbar. Der größte Teil des Entste-
hungsprozesses des Wohlfahrtsstaates in Südkorea ist als ein Prozess des re-coupling 
zu beschreiben. Damit ist eine Prozessform identifiziert, die beschreibt, dass und wie 
soziale Rechte in eine Übergangsgesellschaft mit einem anderen kulturellen Hinter-
grund implementiert werden können. Der Prozess des Transfers kann also eine lange 
Zeit in Anspruch nehmen, und er setzt eine bestimmte Veränderung (aber auch Tra-
dition) des Verhältnisses von „Staat“ und „Gesellschaft“ sowie, anders als bei der 
ersten Entstehung von Wohlfahrtsstaaten in der westlichen Welt, eine bestimmte 
globale Sozialpolitik voraus.  
 

Diese Studie hat den Entstehungsprozess eines „Wohlfahrtsstaates“ in Südkorea, also 
einer nichteuropäischen Übergangsgesellschaft rekonstruiert. In diesem sich formie-
renden Wohlfahrtsstaat ist die Wohlfahrtsidee heute als ‚produktive Wohlfahrt’ in 
den Staatszielen fest verankert und in der Form sozialer Policy-Prinzipien in mehre-
ren Politikfeldern und institutionell als „Wohlfahrtssektor“ umgesetzt, insbesondere 
in den hier untersuchten Bereichen, dem Existenzsicherungssystem aus dem Jahre 
2000 (Sozialhilfe) und in universalen Sozialversicherungen (wie in der Rentenreform 
1999). Der Wandel vom developmental state zum Wohlfahrtsstaat lässt sich dabei 
auf der Makroebene auf zwei Einflusskontexte zurückführen, nämlich auf den Wan-
del von Staatlichkeit und der Staat-Gesellschaft-Beziehung in Südkorea wie auf den 
Austausch mit der globalen Sozialpolitik. Insoweit können die Analyseergebnisse die 
These der Entstehung „neuer Wohlfahrtsstaaten in Übergangsgesellschaften und 
mithin die Universalität der Institutionenbildung des ursprünglich west- und 
nordeuropäischen Wohlfahrtsstaates unter Bedingungen weltgesellschaftlicher 
Diffusionsprozesse verifizieren. 
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Interviews 
 
Cha, Hung-Bong, Minister des MfGW am 22.03.2004 
Choi, Young-Hyun, Abteilungsleiter für VESS im MfGW, 25.03.2004 
Chung, Kyung-Bae, Direktor des IfGSA, am 25.04.2004. 
Hwang, Gi-Don, Mitarbeiter bei PfVL am 06.03. 2004 
Kim, Jin-Shoo, Experte bei KSfWG am 23.03.2004 
Kim, Mi-Gon, Wissenschaftler des IfGSA, am 14.04.2003 und 30.03.2004  
Kim, Shang-Kyun, Mitglied der PVNRV, Universitätsprofessor, am 02.04.2004 
Kim, Shu-Hyun, Mitarbeiter bei PfVL am 07.04.2004 
Kim, Tae-Hyun, Leiter der Policy-Abteilung bei DKGB am 11.03.2004 
Kim, Yeon-Myung, Experte bei SBPD  am 03.04.2003 und 29.04.2004  
Kim, Yoo-Shun, Experte bei DKGB am 15.03.2004 
Kim, Young-Ha, Wissenschaftler bei IfGSA, am 17.03.2004 
Kwon, Mun-Il,  Wissenschaftler bei ÖVKNR am 18.04.2003 
Lee, Chan-Jin, Rechtsanwalt bei SBPD am 02.04.2004 
Lee, Ho-Shung, Leiter der Policy-Abteilung bei Arbeitgeberverband, am 04.03.2004 
Lee, Jang-Won, Mitarbeiter bei PfVL am 08.03.2004 
Lee, Jong-Ha, Wissenschaftler beim Forschungszentrum von ÖVKNR, am 16.04. 
2003 und 31.03.2004 
Lee, Young-Hwan, Experte bei SBPD am 08.04.2004 
Min, Jae-Shung, Beiratmitglied bei ÖVKNR  am 01.04. 2004  
Moon, Hyung-Pyo, Wissenschaftler bei KDI und Mitarbeit bei Präsidentenamt am 
22.03.2004 
Moon, Jin-Young, Experte bei SBPD am 13.09.2005. 
Nahm, Chan-Sub, Experte bei SBPD am 19.03.2004 
Nahm-Yoon, In-Shun, Generalsekretär von KVF am 06.04.2004  
Noh, Jil-Shang, Abteilungsleiter für NRV beim MfGW, am 01.04.2004 
Noh, Ihn-Chul, Wissenschaftler bei IfGSA am 26.03.2004 
Sohn, Byung-Don, Universitätsprofessor am 06.10.2005. 
 
*Die Positionen der Interviewten beziehen sich auf den Hauptuntersuchungszeit zwi-
schen 1998 und 2002.  
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Anhang 
 

Tabelle 1 Varianten des Wohlfahrtsstaates, Teil A 

 

 Staat –
Gesellschaft 

Soziale Frage Staatsbürger-
rechte 

Sozialpolitik im Pro-
duktionsbereich 

Sozialpolitik im Verteilungs-
bereich 

Sozialpolitik im Reproduk-
tionsbereich 

UdSSR 

(sozialistischer Ge-
sellschaftstypus) 

Auflösung der ge-
sellschaftliche Aus-
differenzierung 

Staat und Wirtschaft 
unter der Kontrolle 
der KPdSU. 

Hochgradige Zentrali-
sierung  
(auch Gewerkschaft 
integriert). 

Politische Legi-
timation, Soziale 
Frage gilt als 
gelöst. 

Keine Freiheits-
rechte und politi-
sches Recht. 

 

Planwirtschaft: Kontrolle 
des Preises und Geldes; 
Kontrolle von Gesamtwirt-
schaft 

                — 

Recht auf Arbeit, Pflicht 
zur Arbeit 

Produktivistische Sozialpolitik:  
An privilegierte Gruppen orientierte 
Lohnersatzleistungen; Arbeitszent-
rierte Ansprüche. 

— 

niedriger Preis ein wichtiges Element 

Reform des Bildungswesens 

— 

Verstaatlichtes Gesundheitswesen 

— 

Vernachlässigung anderer Gebiete: 
Familie, Behinderung, Sozialhilfe. 

USA 

(Liberaler rechts-
staatlich-
marktwirtschaftlicher 
Gesellschaftstypus) 

Starke  gesellschaft-
liche Ausdifferenzie-
rung 

 

Schwacher Staat und  

Starke Gesellschaft: 

Föderalismus; 

Schwache Bürokratie;  

Starke Interessen-
gruppen; Begrenzte 
Rolle der Verfassung; 
Calvinistische Traditi-
on; Schwache Ge-
werkschaft. 

Individuelles 
Problem , kein 
soziales Problem, 
gelegentlich  
Armutsprob-
lem(‚War against 
Poor’).  

Freiheitsrecht 
und politisches 
Recht. 

Dominanz des Marktprin-
zips; Untergeordnete Rolle 
des Arbeitsrechts gegen-
über Freiheitsrechten. 

Rechtliche Ansprüche nur aus den 
Sonderprogrammen für Veteranen 
und Bundesbedienstete sowie der 
Sozialversicherung im Falle von 
Alter; Tod des Ernährers; keine 
staatliche Krankenversicherung, 
keine bundesweite Alv; Selektive 
Fürsorge; Starke Rolle der Betriebe.  

Minimalversorgung für jedermann,  

Schwerpunkt im Bildungssystem,  

Beteiligung der privaten Träger, 

— 

Starke Beteilung der Profession im 
Gesundheitsbereich, 

— 

Rückkehr zu Armengesetz (Work-
fare). 
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Tabelle 1 Varianten des Wohlfahrtsstaates, Teil B 

Quelle: Tabelle wurde aufgrund der Untersuchung Kaufmanns (2003) erstellt. 

Länder und 
Ausdifferen-
zierungsform  

Staat – Gesellschaft Soziale 
Frage 

Staatsbürger-
rechte 

Sozialpolitik im Produk-
tionsbereich 

Sozialpolitik im Verteilungsbe-
reich 

Sozialpolitik im Reprodukti-
onsbereich 

Deutschland 
(Wohlfahrtsstaat) 

Starke  Ausdiffe-
ren-zierung und 
staatliche Vermitt-
lung 

Starker Staat und unabhängige Gesell-
schaft.  

Starke Verfassung und Rechtliche 
Obrigkeit (Arbeits- und Sozialgericht); 
Kooperatismus: Selbstverwaltungsprin-
zip; Starke Bürokratie; Richtungsge-
werkschaften. 

Arbeiter-
frage und 
Ergänzung 
durch Ar-
menfrage 

Freiheitsrechte, 
politisches Recht 
und soziale 
Rechte; Ansprü-
che nach der 
Position in Pro-
duktion unter-
schiedlich.  

Starke Rolle: Arbeitsver-
trag und Koalitionsfreiheit; 
entwickelter Arbeitsschutz  

Dominanz der Sozialversicherun-
gen;  Lohnarbeitszentriertheit; 
Ergänzung durch Familienvorsor-
ge: Kindergeld, Erziehungsgeld; 
Pflegeversicherung 

Stake Rolle der regionalen 
Regierungen;  Einklagbares 
Recht auf Hilfe; Bildung gilt 
nicht als Sozialpolitik; Bürger-
rechte auf Bildung. 

Groß-Britannien 

(Wohlfahrtsstaat) 

Starke gesell-
schaftliche Aus-
differen-zierung 

Schwacher Staat und übergeordnete 
Gesellschaft:  Government. 
— 

Allmacht der Regierung; keine ge-
schriebene Verfassung; zwei Parteien-
system; lokal Government; Selbsthilfe-
orientierung der Gewerkschaft   

Armuts-
frage 

— 

Charity-
Tradition  

Freiheitsrechte, 
politische und 
soziale Rechte 

Kein Teil der Sozialpolitik: 
freiwillige Vereinbarung im 
Arbeitsrecht; lokale Tarif-
verträge für bestimmte 
Berufe; Festlegung minima-
ler Arbeitsbedingungen;  
frexible Unfallv.; Unterent-
wicklung der AMP. 

Grundsicherungssystem der Kom-
bination von Sozialversicherungen, 
Kindergeld und Sozialhilfe: Alle 
Risiken, einheitliche Absicherung 
und Abdeckung der Gesamtbevöl-
kerung; Niedriges Leistungsni-
veau: großer Raum für private und 
betriebliche Versorge, gleiche 
Beiträge und gleiche Leistung. 

Gewährleistung eines allgemei-
nen Rechtes auf Hilfe im Fall 
von Krankheit; lokale Govern-
ment: personal social services, 
Familien-, Jugenthilfe, behin-
derten- und Altenhilfe; Bürger-
rechte auf Bildung, Stadtpla-
nungs- und Wohnungspolitik   

Schweden (Wohl-
fahrtsstaat) 

Geringe  Ausdiffe-
ren-zierung 

Starker Staat, spätere Entwicklung der 
bürgerlichen Gesellschaft: Starkes 
Bauerntum; Professionelle Staatsver-
waltung;  Starke Gewerkschaft und 
korporatstisches Interessenausgleichs; 
Luterische Tradition; ethnische und 
kulturelle Homogenität, Religion, 
Fehlen einer feudalen Epoche. 

Gleichheit 

 

Schwache Frei-
heitsrechte, 
Politisches Recht 
und starke soziale 
Rechte; Unab-
hängig von der 
Position im 
Produktion. 

Kaum Rolle: Arbeitsrecht 
durch Tarifverträge; Ar-
beitsschutz: Humanisierung 
der Arbeit.  

Steuerfinanzierte Versorge; hohes 
Lohnersatzquote des Alog; starke 
AAAP; Kindergeld; Elternversi-
cherung. 

 

 

Sehr starke Rolle: Verstaatli-
chung des Gesundheitswesens; 
Kommunale Politik für Bil-
dung, Sozialhilfe und   

— 

Entlastung der Mütter und 
Schaffung der öffentlichen 
Beschäftigung 
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Tabelle 2 Soziale Frage und Begriff der Sozialpolitik in Südkorea im Rahmen der Staat-Gesellschaft-Beziehung und der 
                       Diffusion 

Quelle : Eigene Darstellung. 

 

Gesellschafts-
formen 

 Zeit Staat – 
Gesellschaft 

Diffusion Soziale Fragen Begriff der Sozial-
politik 

Entkopplung und 
re-coupling  der 
Verfassung 

Developmental 
state 

3., 4. und 5.  Repu-
blik  

(1960-1987). 

 

Starker Staat 
Schwacher  Gesell-
schaft  
(Staat über Gesell-
schaft). 

Soziale Entwick-
lung; Verdrängung 
der Sozialpolitik 
durch kalten Krieg. 

Armutsfrage und  
Ökonomisierung 
sowie  
Verdrängung der 
sozialen Fragen. 

Wohlfahrtspolitik;  
Privileg der be-
stimmten Gruppen 
(Staatsbedienstete 
und Kernarbeiter).  

Entkopplung in Frei-
heitsrechten, politi-
schem Recht und 
sozialen  
Rechten. 

Begrenzt  liber-
aler Staat 

Noh, T.- und Mun-
min- Regierung   
(1988-1997). 

Starker Staat; zu-
nehmende Unab-
hängigkeit  
der Gesellschaft  

(Staat neben Ge-
sellschaft). 

Sozialgipfel,  
Krise des Wohl-
fahrtsstaates; Ende 
des kalten Kriegs. 

Aktualisierung der 
sozialen Fragen; 
Ende der Armut.  

 

Sozialpolitik für 
hilfewürdige Grup-
pen;  Liberalisie-
rungs-unterstützung. 

re-coupling in Frei-
heitsrechten, politi-
schem Recht und 
Dekupplung in  sozi-
alen Rechten. 

Wohlfahrts-
staat  
in der Entste-
hung 

Regierung des Volks 
und Reg. der Partizi-
pation  
(1998-heute). 

Starker Staat, 

Unabhängigkeit 
des Marktes und 
der Gesellschaft 
(Staat für Gesell-
schaft). 

Sozialisierung der 
globalen Politik; 
Der dritte Weg.  

Große Diskurskoa-
lition über Armuts-
frage 

Erweiterung auf  
Existenzsicherung, 
Sozialversicherung 
und Regulierung des 
Produktionsbereichs. 

re-coupling in Frei-
heitsrechten, politi-
schem Recht und 
sozialen  
Rechten. 
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